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▼M46 
VERORDNUNG (EG) Nr. 765/2006 DES RATES 

vom 18. Mai 2006 

über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Belarus und 
der Beteiligung von Belarus an der Aggression Russlands gegen die 

Ukraine 

▼B 
Artikel 1 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte und Vorteile jeder Art, die 
Folgendes einschließen, aber nicht darauf beschränkt sind: 

a) Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanwei­
sungen und andere Zahlungsmittel; 

b) Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen, Gut­
haben auf Konten, Zahlungsansprüche und verbriefte Forderun­
gen; 

c) öffentlich und nicht öffentlich gehandelte Wertpapiere und 
Schuldtitel einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpapierzerti­
fikaten, lang- und kurz-/mittelfristigen Anleihen, Optionsschei­
nen, Schuldverschreibungen und Derivatverträgen; 

d) Zinserträge, Dividenden oder andere Einkünfte oder Wert­
zuwächse aus Vermögenswerten; 

e) Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfül­
lungsgarantien und andere finanzielle Ansprüche; 

f) Akkreditive, Konnossemente, Sicherungsübereignungsurkunden; 

g) Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen 
oder anderen Finanzressourcen. 

2. „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeder Form der Bewe­
gung, des Transfers, der Veränderungen und der Verwendung von 
Geldern sowie des Zugangs zu ihnen oder ihres Einsatzes, wodurch 
das Volumen, die Höhe, die Belegenheit, das Eigentum, der Besitz, 
die Eigenschaften oder die Zweckbestimmung der Gelder verändert 
oder sonstige Veränderungen bewirkt werden, die eine Nutzung der 
Gelder einschließlich der Vermögensverwaltung ermöglichen; 

3. „Wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art, unabhän­
gig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbe­
weglich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber 
für den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwen­
det werden können; 

4. „Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen“ die Verhinderung je­
der Verwendung wirtschaftlicher Ressourcen für den Erwerb von 
Geldern, Waren oder Dienstleistungen, die auch den Verkauf, das 
Vermieten oder das Verpfänden dieser Ressourcen einschließt, sich 
aber nicht darauf beschränkt; 

▼M7 
5. „Gebiet der Gemeinschaft“ die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, 

auf die der Vertrag Anwendung findet, nach Maßgabe der im Ver­
trag festgelegten Bedingungen; 

▼B
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6. „Technische Hilfe“ Jede technische Unterstützung im Zusammen­
hang mit Reparaturen, Entwicklung, Herstellung, Montage, Erpro­
bung, Wartung oder jeder anderen technischen Dienstleistung; tech­
nische Hilfe kann in Form von Anleitung, Beratung, Ausbildung, 
Weitergabe von praktischen Kenntnissen oder Fertigkeiten oder in 
Form von Beratungsdiensten erfolgen und schließt auch Hilfe in 
verbaler Form ein; 

▼M40 
▼C9 

7. „Belarussisches Luftfahrtunternehmen “ ein Luftverkehrsunterneh­
men, das im Besitz einer gültigen Betriebsgenehmigung oder einer 
gleichwertigen Genehmigung ist, die von den zuständigen Behör­
den von Belarus erteilt wurde; 

▼M46 
8. „Güter und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck “ die 

in Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 1 ) aufgeführten Güter und Technologien; 

▼M40 
▼C9 

9. „Investitionsdienstleistungen “ folgende Dienstleistungen und Tätig­
keiten: 
i) Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen im Zusam­

menhang mit einem oder mehreren Finanzinstrumenten; 
ii) Auftragsausführung für Kunden; 
iii) Handel für eigene Rechnung; 
iv) Portfolioverwaltung; 
v) Anlageberatung; 
vi) Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten und/oder 

Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester Übernahmever­
pflichtung; 

vii) Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahme­
verpflichtung; 

viii) alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Zulassung 
zum Handel auf einem geregelten Markt oder zum Handel 
über ein multilaterales Handelssystem; 

▼M47 
▼C10 

10. „Übertragbare Wertpapiere“ die folgenden Gattungen von Wert­
papieren, auch als Kryptowerte, die auf dem Kapitalmarkt gehan­
delt werden können, mit Ausnahme von Zahlungsinstrumenten: 
i) Aktien und andere, Aktien oder Anteilen an Gesellschaften, 

Personengesellschaften oder anderen Rechtspersönlichkeiten 
gleichzustellende Wertpapiere sowie Aktienzertifikate, 

ii) Schuldverschreibungen oder andere verbriefte Schuldtitel, ein­
schließlich Zertifikaten (Hinterlegungsscheinen) für solche 
Wertpapiere, 

iii) alle sonstigen Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf solcher 
übertragbarer Wertpapiere berechtigen oder zu einer Barzah­
lung führen, die anhand von übertragbaren Wertpapieren be­
stimmt wird. 

▼M40 
▼C9 

11. „Geldmarktinstrumente “ die üblicherweise auf dem Geldmarkt ge­
handelten Gattungen von Instrumenten, wie Schatzanweisungen, 
Einlagenzertifikate und Commercial Papers, mit Ausnahme von 
Zahlungsinstrumenten; 

▼M7 

( 1 ) Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2021 über eine Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der 
Vermittlung, der technischen Unterstützung der Durchfuhr und der Verbrin­
gung betreffend Güter mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. L 206 vom 
11.6.2021, S. 1).
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12. „Kreditinstitut“ ein Unternehmen, dessen Tätigkeit darin besteht, 
Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder von Kunden entgegen­
zunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu gewähren. 

▼M44 
13. „Vermittlungsdienste “ 

i) die Aushandlung oder Veranlassung von Transaktionen zum 
Kauf, zum Verkauf oder zur Lieferung von Gütern oder Tech­
nologien oder von Finanzdienstleistungen oder technischen 
Dienstleistungen, auch von einem Drittland aus in ein anderes 
Drittland, oder 

ii) den Verkauf oder Kauf von Gütern oder Technologien oder von 
Finanzdienstleistungen oder technischen Dienstleistungen, auch 
dann, wenn sie sich in Drittländern zur Verbringung in ein 
anderes Drittland befinden; 

14. „öffentliches Unternehmen“ ein in Belarus niedergelassenes Unter­
nehmen, das kein Kreditinstitut ist und sich am 1. Juni 2021 zu 
mehr als 50 % in öffentlicher Inhaberschaft oder unter öffentlicher 
Kontrolle befand. 

15. „Anspruch“ jede vor dem, am oder nach dem Datum des Inkraft­
tretens dieser Verordnung erhobene Forderung, die mit der Durch­
führung eines Vertrags oder einer Transaktion im Zusammenhang 
steht, unabhängig davon, ob sie gerichtlich geltend gemacht wird 
oder wurde, und die insbesondere Folgendes umfasst: 

i) Ansprüche auf Erfüllung einer Verpflichtung aus oder in Ver­
bindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion, 

ii) Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung einer Obligation, 
einer finanziellen Garantie oder eines Schadensersatzanspruchs 
in jeder Form, 

iii) Ansprüche auf Schadensersatz in Verbindung mit einem Ver­
trag oder einer Transaktion, 

iv) Gegenansprüche, 

v) Ansprüche auf Anerkennung oder Vollstreckung — auch im 
Wege der Zwangsvollstreckung — von Gerichtsurteilen, 
Schiedssprüchen oder gleichwertigen Entscheidungen, ungeach­
tet des Ortes, an dem sie ergangen sind; 

16. „Vertrag oder Transaktion“ jede Transaktion, ungeachtet der Form 
und des anwendbaren Rechts, bei der dieselben oder verschiedene 
Parteien einen oder mehrere Verträge abschließen oder vergleich­
bare Verpflichtungen eingehen; als „Vertrag“ gelten auch Obliga­
tionen, Garantien oder Schadensersatzansprüche, insbesondere fi­
nanzielle Garantien oder finanzielle Schadensersatzansprüche sowie 
ein Kredit, rechtlich unabhängig oder nicht, ebenso alle Nebenver­
einbarungen, die auf einem solchen Geschäft beruhen oder mit 
diesem im Zusammenhang stehen; 

▼M46 
17. „Bereitstellung von Finanzmitteln oder Finanzhilfe“ jede Maßnah­

me, ungeachtet der gewählten Mittel, bei der die betreffende Per­
son, Organisation oder Einrichtung ihre Eigenmittel oder wirt­
schaftlichen Ressourcen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Zuschüsse, Darlehen, Garantien, Bürgschaften, Anleihen, Akkredi­
tive, Lieferantenkredite, Bestellerkredite, Ein- oder Ausfuhrvoraus­
zahlungen und alle Arten von Versicherungs- und Rückversiche­
rungen, einschließlich Ausfuhrkreditversicherungen, unter Bedin­
gungen oder ohne Bedingungen auszahlt oder sich dazu verpflich­
tet; die Zahlung sowie die Bedingungen für die Zahlung des ver­
einbarten Preises für eine Ware oder Dienstleistung im Einklang 
mit der üblichen Geschäftspraxis stellen keine Bereitstellung von 
Finanzmitteln oder Finanzhilfe dar; 

▼C9
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18. „Partnerland“ ein Land, das eine Reihe von Ausfuhrkontrollmaß­
nahmen anwendet, die den in dieser Verordnung festgelegten Maß­
nahmen gemäß Anhang Vb im Wesentlichen gleichwertig sind; 

19. „Kommunikationsgeräte für Verbraucher“ Geräte, die von Privat­
personen genutzt werden, wie Personal Computer und Peripherie­
geräte (auch Festplatten und Drucker), Mobiltelefone, Smart-TV- 
Geräte, Speichergeräte (USB-Laufwerke) und Verbrauchersoftware 
für diese Geräte; 

▼M47 
20. „Zentralverwahrer “ eine juristische Person im Sinne von Artikel 2 

Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Eu­
ropäischen Parlaments und des Rates ( 1 ); 

21. „Einlage“ ein Guthaben, das sich aus auf einem Konto verbliebe­
nen Beträgen oder aus Zwischenpositionen im Rahmen von nor­
malen Bankgeschäften ergibt und vom Kreditinstitut nach den gel­
tenden gesetzlichen und vertraglichen Bedingungen zurückzuzahlen 
ist, einschließlich einer Festgeldeinlage und einer Spareinlage, je­
doch ausschließlich von Guthaben, wenn: 

i) seine Existenz nur durch ein Finanzinstrument im Sinne von 
Artikel 4 Absatz 1 Nummer 15 der Richtlinie 2014/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ) nachgewiesen wer­
den kann, es sei denn, es handelt sich um ein Sparprodukt, das 
durch ein auf eine benannte Person lautendes Einlagenzertifi­
kat verbrieft ist und das zum 2. Juli 2014 in einem Mitglied­
staat besteht, 

ii) es nicht zum Nennwert rückzahlbar ist, 

iii) es nur im Rahmen einer bestimmten, vom Kreditinstitut oder 
einem Dritten gestellten Garantie oder Vereinbarung rückzahl­
bar ist; 

22. „Staatsbürgerschaftsregelungen für Investoren“ (oder „goldene Päs­
se“) die von einem Mitgliedstaat eingeführten Verfahren, die es 
Drittstaatsangehörigen ermöglichen, die Staatsangehörigkeit des 
Mitgliedstaats im Gegenzug für vorab festgelegte Zahlungen und 
Investitionen zu erwerben; 

23. „Aufenthaltsregelungen für Investoren“ (oder „goldene Visa“) die 
von einem Mitgliedstaat eingeführten Verfahren, die es Drittstaats­
angehörigen ermöglichen, einen Aufenthaltstitel eines Mitglied­
staats im Gegenzug für vorab festgelegte Zahlungen und Investi­
tionen zu erlangen; 

▼M46 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrech­
nungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur 
Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung 
(EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1). 

( 2 ) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
S. 349).



 

02006R0765 — DE — 20.07.2025 — 047.002 — 8 

24. „Handelsplatz“ im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 24 der 
Richtlinie 2014/65/EU einen geregelten Markt, ein multilaterales 
Handelssystem oder ein organisiertes Handelssystem; 

▼M57 
25. „Kraftverkehrsunternehmen “ eine natürliche oder juristische Per­

son, Organisation oder Einrichtung, die Güter zu gewerblichen 
Zwecken mit Kraftfahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen beför­
dert; 

26. „zuständige Behörden“ die auf den in Anhang II aufgeführten 
Websites angegebenen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten; 

27.„Energiesektor“ einen Sektor, der die folgenden Tätigkeiten umfasst, 
mit Ausnahme ziviler Tätigkeiten im Nuklearbereich: 

i) die Exploration, die Förderung, die Verteilung innerhalb von 
Belarus oder die Gewinnung von Rohöl, Erdgas oder festen 
fossilen Brennstoffen, die Raffination von Brennstoffen, die 
Verflüssigung von Erdgas oder die Rückvergasung, 

ii) die Herstellung oder die Verteilung innerhalb von Belarus von 
festen fossilen Brennstoffen, raffinierten Erdölerzeugnissen 
oder Gas oder 

iii) den Bau von Anlagen oder die Installation von Ausrüstung für 
die Energie- und Stromerzeugung oder die Bereitstellung von 
Dienstleistungen, Ausrüstungen oder Technologien für Tätig­
keiten im Zusammenhang damit. 

▼M7 

Artikel 1a 

(1) Es ist verboten, 

a) die in Anhang III aufgeführte Ausrüstung, die zur internen Repres­
sion verwendet werden kann, mit oder ohne Ursprung in der Union 
unmittelbar oder mittelbar an Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus zu verkau­
fen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen; 

b) wissentlich und absichtlich an Tätigkeiten teilzunehmen, mit denen 
die Umgehung der unter Buchstabe a genannten Verbote bezweckt 
oder bewirkt wird. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Schutzkleidung, einschließlich kugelsiche­
rer Westen und Militärhelme, die von Personal der Vereinten Nationen, 
der Union oder ihrer Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, humanitä­
rem Hilfspersonal und Entwicklungshilfepersonal sowie zugehörigem 
Personal ausschließlich zum persönlichen Gebrauch vorübergehend 
nach Belarus ausgeführt werden. 

(3) Abweichend von Absatz 1 können die in Anhang II aufgeführten 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten unter den ihnen angemessen 
erscheinenden Bedingungen den Verkauf, die Lieferung, die Weiter­
gabe oder die Ausfuhr von zur internen Pepression verwendbaren Aus­
rüstungen genehmigen, wenn diese ausschließlich humanitären oder 
Schutzzwecken dienen. 

▼M47
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__________ 

▼M65 

Artikel 1aa 

(1) Es ist verboten, in der Gemeinsamen Militärgüterliste der Euro­
päischen Union ( 1 ) (im Folgenden ‚Gemeinsame Militärgüterliste ‘) auf­
geführte Güter und Technologien, unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, 
in die Union einzuführen oder weiterzugeben, wenn sie ihren Ursprung 
in Belarus haben oder aus Belarus ausgeführt werden. 

(2) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten unbeschadet der Einfuhr, des 
Kaufs oder der Weitergabe für: 

a) die Bereitstellung von Ersatzteilen und Diensten, die für die Wah­
rung, Wiederherstellung und Sicherung vorhandener Fähigkeiten in­
nerhalb der Union erforderlich sind, oder 

b) die Erfüllung von Verträgen, die vor dem 20. Juli 2025 geschlossen 
wurden, oder von für deren Erfüllung erforderlichen akzessorischen 
Verträgen. 

Artikel 1ab 

(1) Es ist verboten, in der Gemeinsamen Militärgüterliste auf­
geführte Güter und Technologien, mit oder ohne Ursprung in der Uni­
on, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen in Belarus oder zur Verwendung in 
Belarus zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 gelten diese Verbote nicht für 

a) nichtletale militärische Ausrüstung, die ausschließlich für humani­
täre oder Schutzzwecke oder für Programme der Vereinten Nationen 
und der Union zum Aufbau von Institutionen oder für Krisenbewäl­
tigungsoperationen der Vereinten Nationen und der EU bestimmt ist, 
oder 

b) nicht zum Kampfeinsatz bestimmte Fahrzeuge, die mit einer Kugel­
sicherung ausgerüstet sind und nur zum Schutz des Personals der 
Union und ihrer Mitgliedstaaten in Belarus bestimmt sind, 

vorausgesetzt, dass dies zuvor von der auf den Websites in Anhang II 
angegebenen zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats genehmigt wur­
de. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Schutzkleidung, einschließlich kugelsiche­
rer Westen und Militärhelme, die von Personal der Vereinten Nationen, 
der Union oder ihrer Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, humanitä­
rem Hilfspersonal und Entwicklungshilfepersonal sowie zugehörigem 
Personal ausschließlich zum persönlichen Gebrauch vorübergehend 
nach Belarus ausgeführt wird. 

▼M40 

( 1 ) Neuste Fassung veröffentlicht in ABl. C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http:// 
/data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj.
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Artikel 1b 

(1) Es ist verboten, 

▼M65 
a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­

richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere 
Dienste im Zusammenhang mit den in der Gemeinsamen Militärgü­
terliste aufgeführten Gütern und Technologien oder im Zusammen­
hang mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung 
der in dieser Liste aufgeführten Güter zu erbringen; 

b) für Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Belarus oder zur 
Verwendung in Belarus unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, 
Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang mit der 
in Anhang III aufgeführten Ausrüstung, die zur internen Repression 
verwendet werden kann, zu erbringen; 

c) für Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Belarus oder zur 
Verwendung in Belarus unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder 
Finanzhilfen im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Lieferung, 
der Weitergabe oder der Ausfuhr von in der Gemeinsamen Militär­
güterliste oder in Anhang III aufgeführten Gütern und Technologien 
oder für damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungsdienste 
oder andere Dienste bereitzustellen; 

▼M7 
d) wissentlich und absichtlich an Tätigkeiten teilzunehmen, mit denen 

die Umgehung der unter den Buchstaben a bis c genannten Verbote 
bezweckt oder bewirkt wird. 

(2) Abweichend von Absatz 1 gelten diese Verbote nicht für 

a) nichtletale militärische Ausrüstung oder zur internen Repression ver­
wendbare Ausrüstung, die ausschließlich für humanitäre oder 
Schutzzwecke oder für Programme der Vereinten Nationen und 
der Union zum Aufbau von Institutionen oder für Krisenbewälti­
gungsoperationen der Vereinten Nationen und der EU bestimmt 
ist, oder 

b) ►C1 nicht zum Kampfeinsatz bestimmte Fahrzeuge, ◄ die mit 
einer Kugelsicherung ausgerüstet sind und nur zum Schutz des Per­
sonals der Union und ihrer Mitgliedstaaten in Belarus bestimmt 
sind, 

vorausgesetzt, dass dies zuvor von der auf den Websites in Anhang II 
angegebenen zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats genehmigt wur­
de. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Schutzkleidung, einschließlich kugelsiche­
rer Westen und Militärhelme, die von Personal der Vereinten Nationen, 
der Union oder ihrer Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, humanitä­
rem Hilfspersonal und Entwicklungshilfepersonal sowie zugehörigem 
Personal ausschließlich zum persönlichen Gebrauch vorübergehend 
nach Belarus ausgeführt werden. 

▼M40 __________ 

▼M7
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Artikel 1ba 

(1) Unbeschadet des Artikels 1a der vorliegenden Verordnung ist es 
verboten, in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 258/2012 des Euro­
päischen Parlaments und des Rates ( 1 ) aufgeführte Feuerwaffen, da­
zugehörige Teile, wesentliche Komponenten und Munition sowie in 
Anhang XVI der vorliegenden Verordnung aufgeführte Feuerwaffen 
und andere Waffen mit oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar 
oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus zu 
verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 

▼M57 
(1a) Die Durchfuhr von in Absatz 1 aufgeführten Feuerwaffen, da­
zugehörigen Teilen und wesentlichen Komponenten sowie Munition, 
die aus der Union ausgeführt werden, durch das Hoheitsgebiet von 
Belarus ist verboten. 

(2) Es ist verboten, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere 
Dienste im Zusammenhang mit Gütern nach Absatz 1 und mit der 
Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter 
zu erbringen, 

b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfe im Zusammenhang mit 
Gütern nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lieferung, die Weiter­
gabe oder die Ausfuhr dieser Güter oder für damit verbundene tech­
nische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste bereitzustel­
len oder 

c) an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus im Zusam­
menhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 und der 
Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter 
und Technologien unmittelbar oder mittelbar Rechte des geistigen 
Eigentums oder Geschäftsgeheimnisse zu verkaufen, Lizenzen dafür 
zu erteilen oder solche Rechte und Geheimnisse anderweitig weiter­
zugeben sowie Rechte auf den Zugang zu oder die Weiterverwen­
dung von Materialien oder Informationen zu gewähren, die durch 
Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind oder Geschäfts­
geheimnisse darstellen. 

Artikel 1bb 

(1) Es ist verboten, in Anhang XVIII aufgeführte Güter mit oder 
ohne Ursprung in der Union, die insbesondere zur Stärkung der indus­
triellen Kapazitäten von Belarus beitragen könnten, unmittelbar oder 
mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus zu verkau­
fen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 

▼M55 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 258/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. März 2012 zur Umsetzung des Artikels 10 des Protokolls der Ver­
einten Nationen gegen die unerlaubte Herstellung von Feuerwaffen, dazuge­
hörigen Teilen und Komponenten und Munition und gegen den unerlaubten 
Handel damit, in Ergänzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (VN-Feuerwaffen­
protokoll) und zur Einführung von Ausfuhrgenehmigungen für Feuerwaffen, 
deren Teile, Komponenten und Munition sowie von Maßnahmen betreffend 
deren Einfuhr und Durchfuhr (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 1).
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(2) Die Durchfuhr der in Anhang XIX aufgeführten Gütern und 
Technologien, die aus der Union ausgeführt werden, durch das Hoheits­
gebiet von Belarus ist verboten. 

(3) Es ist verboten, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere 
Dienste im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Ab­
satz 1 und mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Ver­
wendung dieser Güter und Technologien zu erbringen; 

b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfe im Zusammenhang mit 
Gütern und Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lie­
ferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr dieser Güter und Tech­
nologien oder für damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungs­
dienste oder andere Dienste bereitzustellen; oder 

c) an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus im Zusam­
menhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 und der 
Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter 
und Technologien unmittelbar oder mittelbar Rechte des geistigen 
Eigentums oder Geschäftsgeheimnisse zu verkaufen, Lizenzen dafür 
zu erteilen oder solche Rechte und Geheimnisse anderweitig weiter­
zugeben sowie Rechte auf den Zugang zu oder die Weiterverwen­
dung von Materialien oder Informationen zu gewähren, die durch 
Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind oder Geschäfts­
geheimnisse darstellen. 

▼M65 
(3a) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 3 gelten nicht für den 
Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von in An­
hang XVIII aufgeführten Gütern der KN-Codes 3204 11, 3204 12, 
3204 13, 3204 14, 3204 15, 3204 16, 3204 17, 3204 18, 3204 19, 
3204 20, 3506 10, 3506 91, 3907 10, 3907 21, 3907 30, 3907 50, 
3907 61, 3907 69 and 3907 99, die für die Erfüllung — bis zum 21. Ok­
ktober 2025 — von vor dem 20. Juli 2025 geschlossenen Verträgen 
erforderlich sind, oder von für deren Erfüllung erforderlichen akzesso­
rischen Verträgen. 

(3b) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 3 gelten nicht für den 
Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von in An­
hang XVIII aufgeführten Gütern des KN-Codes 9032 89, die für die 
Erfüllung — bis zum 21. Januar 2026 — von vor dem 20. Juli 2025 
geschlossenen Verträgen erforderlich sind, oder von für deren Erfüllung 
erforderlichen akzessorischen Verträgen. 

▼M61 __________ 

▼M57 
(7) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 3 gelten nicht für Güter, 
die für die amtliche Tätigkeit diplomatischer oder konsularischer Mis­
sionen der Mitgliedstaaten oder Partnerländer in Belarus oder interna­
tionaler Organisationen, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen, 
erforderlich sind, oder für die persönlichen Güter ihrer Mitarbeiter. 

(8) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können unter ih­
nen geeignet erscheinenden Bedingungen eine Genehmigung für den 
Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der 
in Anhang XVIII aufgeführten Güter und Technologien oder die 

▼M57
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Bereitstellung damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe 
erteilen, nachdem sie festgestellt haben, dass diese Güter oder Tech­
nologien oder die Bereitstellung damit verbundener technischer Hilfe 
oder Finanzhilfe erforderlich sind für 

a) medizinische oder pharmazeutische Zwecke oder für humanitäre 
Zwecke wie die Durchführung oder Erleichterung von Hilfsleistun­
gen, einschließlich medizinischer Hilfsgüter, Nahrungsmittelliefe­
rungen oder der Transport humanitärer Helfer und damit verbunde­
ner Hilfe, oder für Evakuierungen, 

b) die ausschließliche Nutzung durch den genehmigenden Mitgliedstaat 
und unter dessen vollständiger Kontrolle stehen, damit dieser seine 
Unterhaltungsverpflichtungen in Bereichen erfüllen kann, die einem 
langfristigen Mietvertrag zwischen diesem Mitgliedstaat und Belarus 
unterliegen, oder 

c) die Einrichtung und den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre 
Instandhaltung, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung 
von Brennelementen und ihre Sicherheit und die Weiterführung 
der Planung und des Baus und die Abnahmetests für die Indienst­
stellung ziviler Atomanlagen, die Lieferung von Ausgangsstoffen 
zur Herstellung medizinischer Radioisotope und ähnlicher medizi­
nischer Anwendungen oder kritischer Technologien zur radiologi­
schen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare Zusam­
menarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung. 

(9) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können unter ih­
nen geeignet erscheinenden Bedingungen eine Genehmigung für den 
Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der Güter 
des KN-Codes 8417 20 oder die Bereitstellung damit verbundener tech­
nischer Hilfe oder Finanzhilfe erteilen, nachdem sie festgestellt haben, 
dass diese Güter oder die damit verbundene technische Hilfe oder 
Finanzhilfe für die persönliche Verwendung im Haushalt durch natür­
liche Personen erforderlich sind. 

(10) Abweichend von Absatz 2 können die zuständigen Behörden 
die Durchfuhr von in Anhang XIX aufgeführten Gütern und Technolo­
gien, die insbesondere zur Stärkung der industriellen Kapazitäten von 
Belarus beitragen könnten, durch das Hoheitsgebiet von Belarus geneh­
migen, nachdem sie festgestellt haben, dass diese Güter oder Technolo­
gien für die in Absatz 8 festgelegten Zwecke bestimmt sind. 

(11) Die Verbote in den Absätzen 1, 2 und 3 gelten nicht für den 
Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der Güter und 
Technologien nach Absatz 1 oder die Bereitstellung von damit ver­
bundener technischer Hilfe und Finanzhilfe für nichtmilitärische Zwe­
cke und für nichtmilitärische Endnutzer, wenn die Güter und Technolo­
gien für gesundheitliche Notlagen, die dringende Abwendung oder Ein­
dämmung eines Ereignisses, das voraussichtlich schwerwiegende und 
wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Men­
schen oder die Umwelt haben wird, oder für die Bewältigung von 
Naturkatastrophen bestimmt sind. 

(12) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 können die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten unter ihnen geeignet erscheinenden Be­
dingungen eine Genehmigung für den Verkauf, die Lieferung, die Wei­
tergabe oder die Ausfuhr der in Anhang XVIII aufgeführten Güter und 
Technologien der KN-Codes 3917, 8523 und 8536 oder die Bereitstel­
lung damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe erteilen, 
nachdem sie festgestellt haben, dass diese Güter oder die damit ver­
bundene technische Hilfe oder Finanzhilfe für die Zwecke der Instand­
haltung oder Reparatur von Medizinprodukten erforderlich sind. 

▼M57
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(13) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können unter 
ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen eine Genehmigung für 
den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der an­
schließend aufgeführten Güter oder die Bereitstellung damit verbunde­
ner technischer Hilfe oder Finanzhilfe erteilen, nachdem sie festgestellt 
haben, dass diese Güter oder die damit verbundene technische Hilfe 
oder Finanzhilfe für die persönliche Verwendung im Haushalt durch 
natürliche Personen in Belarus erforderlich sind: 

a) Güter des KN-Codes 8417 20; 

b) Rohre aus Kupfer und Rohrformstücke aus Kupfer der KN- 
Codes 7411 oder 7412 mit einem inneren Durchmesser von bis zu 
50 mm; 

c) Güter des KN-Codes 8414 60; 

d) Güter der KN-Codes 3916 20, wenn sie für den Verkauf von PVC- 
Bodenbelägen unbedingt erforderlich sind. 

▼M57 
(14) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können unter 
ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen eine Genehmigung für 
den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der Güter 
des KN-Codes 3917 10 oder die Bereitstellung damit verbundener tech­
nischer Hilfe oder Finanzhilfe erteilen, nachdem sie festgestellt haben, 
dass diese Güter ausschließlich für die Herstellung von Lebensmitteln 
zum Zwecke des menschlichen Verzehrs in Belarus verkauft, geliefert, 
weitergegeben oder ausgeführt werden. 

▼M61 
(14a) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 können die zuständi­
gen Behörden den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die 
Ausfuhr von Gütern der KN-Codes 8517 62 und 8523 52 oder die 
Bereitstellung von damit verbundener technischer Hilfe und Finanzhilfe 
für nichtmilitärische Zwecke und für nichtmilitärische Endnutzer ge­
nehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass diese Güter oder die 
damit verbundene technische Hilfe oder Finanzhilfe für zivile, nicht 
öffentlich zugängliche elektronische Kommunikationsnetze bestimmt 
sind. 

(15) Bei der Entscheidung über Anträge auf Genehmigungen für die 
Zwecke gemäß den Absätzen 8, 9, 10, 12, 13, 14 und 14a erteilen die 
zuständigen Behörden keine Genehmigung für Ausfuhren an natürliche 
oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Belarus 
oder zur Verwendung in Belarus, wenn sie vernünftige Gründe zu der 
Annahme haben, dass die Güter eine militärische Endverwendung ha­
ben könnten. 

(16) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über jede nach den Absätzen 8, 9, 10, 12, 
13, 14 und 14a erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach 
deren Erteilung. 

▼M40 

Artikel 1c 

(1) Es ist verboten, die in Anhang IV aufgeführte Ausrüstung, Tech­
nologie oder Software mit oder ohne Ursprung in der Union ohne 
vorherige Genehmigung durch die auf den in Anhang II aufgeführten 
Websites angegebene zuständige Behörde des betreffenden Mitglied­
staats unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Per­
sonen, Organisationen oder Einrichtungen in Belarus oder zur Verwen­
dung in Belarus zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszufüh­
ren. 

▼M65
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(2) Die auf den in Anhang II aufgeführten Websites angegebenen 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten erteilen die Genehmigung 
nach Absatz 1 nicht, wenn sie vernünftige Gründe für die Feststellung 
haben, dass die betreffende Ausrüstung, Technologie oder Software zur 
Repression in Belarus durch die belarussische Regierung, ihre öffent­
lichen Einrichtungen, Unternehmen und Agenturen oder natürliche oder 
juristische Personen oder Organisationen, die in ihrem Namen oder auf 
ihre Weisung handeln, verwendet würde. 

(3) Anhang IV enthält Ausrüstung, Technologie oder Software, die 
in erster Linie für die Überwachung oder das Abhören des Internets 
oder des Telefonverkehrs bestimmt sind. 

(4) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über nach diesem Artikel erteilte Geneh­
migungen innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 1d 

(1) Es ist untersagt, ohne eine nach Artikel 1c Absatz 2 erteilte 
vorherige Genehmigung durch die auf den in Anhang II aufgeführten 
Websites angegebene zuständige Behörde des betreffenden Mitglied­
staats, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar technische Hilfe oder Vermittlungsdienste im Zusam­
menhang mit der in Anhang IV aufgeführten Ausrüstung, Technolo­
gie und Software, im Zusammenhang mit der Installation, Bereit­
stellung, Herstellung, Instandhaltung und Verwendung der in An­
hang IV aufgeführten Ausrüstung und Technologie oder im Zusam­
menhang mit der Bereitstellung, der Installation, dem Betrieb oder 
der Aktualisierung von in Anhang IV aufgeführter Software zu 
erbringen; 

b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfe im Zusammenhang mit 
der in Anhang IV aufgeführten Ausrüstung, Technologie und Soft­
ware bereitzustellen; 

c) für die belarussische Regierung, ihre öffentlichen Einrichtungen, 
Unternehmen und Agenturen oder natürliche oder juristische Per­
sonen oder Organisationen, die in ihrem Namen oder auf ihre Wei­
sung handeln, zu ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Nutzen 
Dienstleistungen zur Überwachung oder zum Abhören des Telefon­
verkehrs oder des Internets zu erbringen. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe c bezeichnet der Aus­
druck „Dienstleistungen zur Überwachung oder zum Abhören des Te­
lefonverkehrs oder des Internets“ solche Dienstleistungen, die insbeson­
dere unter Verwendung von in Anhang IV aufgeführter Ausrüstung, 
Technologie oder Software den Zugriff auf den ankommenden und 
abgehenden Telekommunikationsverkehr einer Person und die Verbin­
dungsdaten sowie ihre Übergabe zum Zwecke der Extrahierung, Ent­
schlüsselung, Aufzeichnung, Verarbeitung, Analyse oder Speicherung 
oder anderer damit zusammenhängender Tätigkeiten ermöglichen. 

▼M55 

Artikel 1e 

(1) Es ist verboten, Güter und Technologien mit doppeltem Verwen­
dungszweck mit oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder 
mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus zu verkau­
fen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 

▼M40
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(1a) Die Durchfuhr der in Absatz 1 genannten Güter und Technolo­
gien mit doppeltem Verwendungszweck, die aus der Union ausgeführt 
werden, durch das Hoheitsgebiet von Belarus ist verboten. 

(2) Es ist verboten, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere 
Dienste im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Ab­
satz 1 und mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Ver­
wendung dieser Güter und Technologien zu erbringen, 

b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfe im Zusammenhang mit 
Gütern und Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lie­
ferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr dieser Güter und Tech­
nologien oder für damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungs­
dienste oder andere Dienste bereitzustellen oder 

c) an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus im Zusam­
menhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 und der 
Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter 
und Technologien unmittelbar oder mittelbar Rechte des geistigen 
Eigentums oder Geschäftsgeheimnisse zu verkaufen, Lizenzen dafür 
zu erteilen oder solche Rechte und Geheimnisse anderweitig weiter­
zugeben sowie Rechte auf den Zugang zu oder die Weiterverwen­
dung von Materialien oder Informationen zu gewähren, die durch 
Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind oder Geschäfts­
geheimnisse darstellen. 

▼M61 
(3) Unbeschadet der Genehmigungspflichten nach der Verordnung 
(EU) 2021/821 gelten die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 des 
vorliegenden Artikels nicht für den Verkauf, die Lieferung, die Wei­
tergabe oder die Ausfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem 
Verwendungszweck oder für die Bereitstellung von damit verbundener 
technischer Hilfe und Finanzhilfe für nichtmilitärische Zwecke und für 
nichtmilitärische Endnutzer, wenn die Güter und Technologien oder 
Hilfe und Finanzhilfe für das Folgende bestimmt sind: 

a) humanitäre Zwecke, gesundheitliche Notlagen, die dringende Ab­
wendung oder Eindämmung eines Ereignisses, das voraussichtlich 
schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit 
und Sicherheit von Menschen oder die Umwelt haben wird, oder für 
die Bewältigung von Naturkatastrophen, oder 

b) medizinische oder pharmazeutische Zwecke, sofern sie nicht in An­
hang XXX der vorliegenden Verordnung aufgeführt sind. 

Der Ausführer erklärt in der Zollanmeldung, dass die Güter im Rahmen 
der einschlägigen Ausnahmeregelung dieses Absatzes ausgeführt wer­
den, und unterrichtet die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem 
der Ausführer ansässig oder niedergelassen ist, über die jeweils erste 
Inanspruchnahme der betreffenden Ausnahmeregelung für den jeweili­
gen Empfänger in Belarus. 

(3a) Unbeschadet der Genehmigungspflichten nach der Verordnung 
(EU) 2021/821 gilt das Verbot gemäß Absatz 1a des vorliegenden 
Artikels nicht für die Durchfuhr von Gütern und Technologien mit 
doppeltem Verwendungszweck durch das Hoheitsgebiet von Belarus, 
die für die Zwecke von Absatz 3 des vorliegenden Artikels bestimmt 
sind. 

(3b) Die Mitgliedstaaten legen die Berichtspflichten im Zusammen­
hang mit der Inanspruchnahme von Ausnahmeregelungen nach Absatz 3 
sowie alle zusätzlichen Informationen fest, die der Mitgliedstaat, in 
dem der Ausführer ansässig oder niedergelassen ist, für die im Rahmen 
dieser Ausnahmeregelungen auszuführenden Güter verlangt. 

▼M57
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(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Arti­
kels und unbeschadet der Genehmigungspflichten nach der Verordnung 
(EU) 2021/821 können die zuständigen Behörden den Verkauf, die 
Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von Gütern und Technolo­
gien mit doppeltem Verwendungszweck oder die Bereitstellung von 
damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe für nichtmilitäri­
sche Zwecke und für nichtmilitärische Endnutzer genehmigen, nachdem 
sie festgestellt haben, dass diese Güter oder Technologien oder die 
damit verbundene technische Hilfe oder Finanzhilfe für das Folgende 
bestimmt sind: 

b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen; 

c) den Betrieb, die Instandhaltung, die Wiederaufarbeitung von Brenn­
elementen und die Sicherheit ziviler nuklearer Kapazitäten sowie die 
zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der For­
schung und Entwicklung, 

d) die maritime Sicherheit, 

e) zivile, nicht öffentlich zugängliche elektronische Kommunikations­
netze, die nicht einer Organisation gehören, die sich unter öffent­
licher Kontrolle oder zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft 
befindet, 

f) ausschließlich zur Verwendung durch Organisationen, die sich im 
Eigentum oder unter der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle 
einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats oder eines Partnerlandes 
gegründeten oder eingetragenen juristischen Person, Organisation 
oder Einrichtung befinden, 

g) die diplomatischen Vertretungen der Union, der Mitgliedstaaten und 
der Partnerländer, einschließlich Delegationen, Botschaften und 
Missionen, 

h) die Gewährleistung von Cybersicherheit und Informationssicherheit 
für natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrich­
tungen in Belarus mit Ausnahme der Regierung von Belarus und der 
Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar von dieser Regierung 
kontrolliert werden, 

i) Softwareaktualisierungen, 

j) zur Verwendung als Verbraucherkommunikationsgeräte, oder 

k) medizinische oder pharmazeutische Zwecke, sofern sie in An­
hang XXX dieser Verordnung aufgeführt sind. 

(4a) Abweichend von Absatz 1a und unbeschadet der Genehmi­
gungspflichten nach der Verordnung (EU) 2021/821 können die zustän­
digen Behörden die Durchfuhr von Gütern und Technologien mit dop­
peltem Verwendungszweck durch das Hoheitsgebiet von Belarus ge­
nehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass diese Güter oder Tech­
nologien für die Zwecke von Absatz 4 Buchstaben b, c, d, h und k des 
vorliegenden Artikels bestimmt sind. 

▼M55 
(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels und 
unbeschadet der Genehmigungspflichten nach der Verordnung 
(EU) 2021/821 können die zuständigen Behörden den Verkauf, die 
Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von Gütern und Technolo­
gien mit doppeltem Verwendungszweck oder die Bereitstellung von 
damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe für nichtmilitäri­
sche Zwecke und für nichtmilitärische Endnutzer genehmigen, nachdem 
sie festgestellt haben, dass diese Güter oder Technologien oder diese 
damit verbundene technische Hilfe oder Finanzhilfe im Rahmen von 
vor dem 3. März 2022 geschlossenen Verträgen oder von für deren 
Erfüllung erforderlichen akzessorischen Verträgen bereitzustellen sind, 
sofern die Genehmigung vor dem 1. Mai 2022 beantragt wird. 

▼M61
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(6) Alle nach diesem Artikel erforderlichen Genehmigungen werden 
von den zuständigen Behörden gemäß den Bestimmungen und Verfah­
ren der Verordnung (EU) 2021/821 erteilt, die entsprechend gelten. Die 
Genehmigung ist in der gesamten Union gültig. 

▼M61 
(7) Bei der Entscheidung über Anträge auf Genehmigung gemäß den 
Absätzen 4 und 5 erteilen die zuständigen Behörden keine Genehmi­
gung, wenn sie hinreichende Gründe zu der Annahme haben, 

i) dass der Endnutzer ein militärischer Endnutzer oder eine natürliche 
oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung nach An­
hang V sein könnte oder dass die Güter eine militärische Endver­
wendung haben könnten, es sei denn, der Verkauf, die Lieferung, 
die Weitergabe oder die Ausfuhr der Güter und Technologien nach 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels oder die Bereitstellung von 
damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe ist nach Ar­
tikel 1fa Absatz 1b Buchstabe a erlaubt, oder 

ii) dass der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr 
der Güter und Technologien nach Absatz 1 des vorliegenden Arti­
kels oder die Bereitstellung von damit verbundener technischer 
Hilfe oder Finanzhilfe für die Luft- oder Raumfahrtindustrie be­
stimmt ist. 

▼M55 
(8) Die zuständigen Behörden können eine von ihnen gemäß den 
Absätzen 4 und 5 erteilte Genehmigung für ungültig erklären, ausset­
zen, abändern, zurücknehmen oder widerrufen, wenn sie der Auffas­
sung sind, dass die Ungültigkeitserklärung, die Aussetzung, die Ab­
änderung, die Rücknahme oder der Widerruf für die wirksame Durch­
führung dieser Verordnung erforderlich ist. 

Artikel 1f 

(1) Es ist verboten, in Anhang Va aufgeführte Güter und Technolo­
gien mit oder ohne Ursprung in der Union, die zur militärischen und 
technologischen Stärkung von Belarus und zur Entwicklung seines Ver­
teidigungs- und Sicherheitssektors beitragen könnten, unmittelbar oder 
mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus zu verkau­
fen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 

▼M57 
(1a) Die Durchfuhr von in Anhang Va aufgeführten Gütern und 
Technologien, die aus der Union ausgeführt werden und zur militäri­
schen und technologischen Stärkung von Belarus oder zur Entwicklung 
seines Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen könnten, durch 
das Hoheitsgebiet von Belarus ist verboten. 

▼M65 
(1aa) Unbeschadet des Verbots mittelbarer Ausfuhren gemäß Ab­
satz 1 des vorliegenden Artikels und Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 2021/821 ist für die Ausfuhr von in Anhang Va der vorliegenden 
Verordnung aufgeführten Gütern und Technologien, die zur militäri­
schen und technologischen Stärkung von Belarus oder zur Entwicklung 
seines Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen könnten, in an­
dere Drittländer als Belarus eine Genehmigung erforderlich, wenn der 
Ausführer von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der 
Ausführer ansässig oder niedergelassen ist, darüber unterrichtet wurde, 
dass die betreffenden Güter und Technologien ganz oder teilweise für 
natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
in Belarus oder zur Verwendung in Belarus bestimmt sind oder be­
stimmt sein könnten. 

▼M55
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(2) Es ist verboten, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere 
Dienste im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Ab­
satz 1 und mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Ver­
wendung dieser Güter und Technologien zu erbringen, 

b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfe im Zusammenhang mit 
Gütern und Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lie­
ferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr dieser Güter und Tech­
nologien oder für damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungs­
dienste oder andere Dienste bereitzustellen oder 

c) an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus im Zusam­
menhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 und der 
Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter 
und Technologien unmittelbar oder mittelbar Rechte des geistigen 
Eigentums oder Geschäftsgeheimnisse zu verkaufen, Lizenzen dafür 
zu erteilen oder solche Rechte und Geheimnisse anderweitig weiter­
zugeben sowie Rechte auf den Zugang zu oder die Weiterverwen­
dung von Materialien oder Informationen zu gewähren, die durch 
Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind oder Geschäfts­
geheimnisse darstellen. 

▼M61 
(3) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für den 
Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der Güter und 
Technologien gemäß Absatz 1 oder die Bereitstellung von damit ver­
bundener technischer Hilfe und Finanzhilfe für nichtmilitärische Zwe­
cke und für nichtmilitärische Endnutzer, wenn die Güter und Technolo­
gien oder Hilfe und Finanzhilfe für das Folgende bestimmt sind: 

a) humanitäre Zwecke, gesundheitliche Notlagen, die dringende Ab­
wendung oder Eindämmung eines Ereignisses, das voraussichtlich 
schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit 
und Sicherheit von Menschen oder die Umwelt haben wird, oder für 
die Bewältigung von Naturkatastrophen, oder 

b) medizinische oder pharmazeutische Zwecke, sofern sie nicht in An­
hang XXX der vorliegenden Verordnung aufgeführt sind. 

Der Ausführer erklärt in der Zollanmeldung, dass die Güter im Rahmen 
der einschlägigen Ausnahmeregelung dieses Absatzes ausgeführt wer­
den, und unterrichtet die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem 
der Ausführer ansässig oder niedergelassen ist über die jeweils erste 
Inanspruchnahme der betreffenden Ausnahmeregelung für den jeweili­
gen Empfänger in Belarus. 

(3a) Das Verbot gemäß Absatz 1a gilt nicht für die Durchfuhr durch 
das Hoheitsgebiet von Belarus von in Anhang Va aufgeführten Gütern 
und Technologien, die zur militärischen und technologischen Stärkung 
von Belarus oder zur Entwicklung seines Verteidigungs- und Sicher­
heitssektors beitragen könnten, und die für die Zwecke von Absatz 3 
bestimmt sind. 

(3b) Die Mitgliedstaaten legen die Berichtspflichten im Zusammen­
hang mit der Inanspruchnahme von Ausnahmeregelungen nach Absatz 3 
sowie alle zusätzlichen Informationen fest, die der Mitgliedstaat, in 
dem der Ausführer ansässig oder niedergelassen ist, für die im Rahmen 
dieser Ausnahmeregelungen auszuführenden Güter verlangt. 

▼M57
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(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen 
Behörden den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr 
von in Absatz 1 genannten Gütern und Technologien oder die Bereit­
stellung von damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe für 
nichtmilitärische Zwecke und für nichtmilitärische Endnutzer genehmi­
gen, nachdem sie festgestellt haben, dass diese Güter oder Technolo­
gien oder die damit verbundene technische Hilfe oder Finanzhilfe für 
das Folgende bestimmt sind: 

b) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen, 

c) den Betrieb, die Instandhaltung, die Wiederaufarbeitung von Brenn­
elementen und die Sicherheit ziviler nuklearer Kapazitäten sowie für 
die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der 
Forschung und Entwicklung, 

d) die maritime Sicherheit, 

e) zivile, nicht öffentlich zugängliche elektronische Kommunikations­
netze, die nicht einer Organisation gehören, die sich unter öffent­
licher Kontrolle oder zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft 
befindet, 

f) ausschließlich zur Verwendung durch Organisationen, die sich im 
Eigentum oder unter der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle 
einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats oder eines Partnerlandes 
gegründeten oder eingetragenen juristischen Person, Organisation 
oder Einrichtung befinden, 

g) die diplomatischen Vertretungen der Union, der Mitgliedstaaten und 
der Partnerländer, einschließlich Delegationen, Botschaften und 
Missionen, 

h) die Gewährleistung von Cybersicherheit und Informationssicherheit 
für natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrich­
tungen in Belarus mit Ausnahme der Regierung von Belarus und der 
Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar von dieser Regierung 
kontrolliert werden, 

j) Softwareaktualisierungen, 

k) Verwendung als Verbraucherkommunikationsgeräte oder 

l) medizinische oder pharmazeutische Zwecke, sofern sie in An­
hang XXX dieser Verordnung aufgeführt sind. 

__________ 

(4b) Abweichend von Absatz 1a können die zuständigen Behörden 
die Durchfuhr durch das Hoheitsgebiet von Belarus von in Anhang Va 
aufgeführten Gütern und Technologien, die zur militärischen und tech­
nologischen Stärkung von Belarus oder zur Entwicklung seines Ver­
teidigungs- und Sicherheitssektors beitragen könnten, genehmigen, 
nachdem sie festgestellt haben, dass diese Güter oder Technologien 
für die Zwecke von Absatz 4 Buchstaben b, c, d, h und l bestimmt sind. 

▼M55 
(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen 
Behörden den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr 
der Güter und Technologien nach Absatz 1 oder die Bereitstellung von 
damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe für nichtmilitäri­
sche Zwecke und für nichtmilitärische Endnutzer genehmigen, nachdem 
sie festgestellt hat, dass diese Güter oder Technologien oder die damit 
verbundene technische Hilfe oder Finanzhilfe im Rahmen von vor dem 
3. März 2022 geschlossenen Verträgen oder von für deren Erfüllung 
erforderlichen akzessorischen Verträgen bereitzustellen sind, sofern die 
Genehmigung vor dem 1. Mai 2022 beantragt wird. 
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__________ 

▼M55 
(6) Alle nach diesem Artikel erforderlichen Genehmigungen werden 
von den zuständigen Behörden gemäß den Bestimmungen und Verfah­
ren der Verordnung (EU) 2021/821 erteilt, die entsprechend gelten. Die 
Genehmigung ist in der gesamten Union gültig. 

▼M65 
(6a) Ist eine Genehmigung nach Absatz 1aa erforderlich, so gehen 
die zuständigen Behörden nach den in Artikel 4 der Verordnung 
(EU) 2021/821 festgelegten Bestimmungen und Verfahren vor, die ent­
sprechend gelten. 

▼M61 
(7) Bei der Entscheidung über Anträge auf Genehmigung gemäß den 
Absätzen 4 und 5 erteilen die zuständigen Behörden keine Genehmi­
gung, wenn sie hinreichende Gründe zu der Annahme haben, 

i) dass der Endnutzer ein militärischer Endnutzer oder eine natürliche 
oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung nach An­
hang V sein könnte oder dass die Güter eine militärische Endver­
wendung haben könnten, es sei denn, der Verkauf, die Lieferung, 
die Weitergabe oder die Ausfuhr der Güter und Technologien nach 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels oder die Bereitstellung von 
damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe ist nach Ar­
tikel 1fa Absatz 1b Buchstabe a erlaubt, oder 

ii) dass der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr 
der Güter und Technologien nach Absatz 1 des vorliegenden Arti­
kels oder die Bereitstellung von damit verbundener technischer 
Hilfe oder Finanzhilfe für die Luft- oder Raumfahrtindustrie be­
stimmt ist. 

▼M55 
(8) Die zuständigen Behörden können eine von ihnen gemäß den 
Absätzen 4 und 5 erteilte Genehmigung für ungültig erklären, ausset­
zen, abändern, zurücknehmen oder widerrufen, wenn sie der Auffas­
sung sind, dass die Ungültigkeitserklärung, die Aussetzung, die Ab­
änderung, die Rücknahme oder der Widerruf für die wirksame Durch­
führung dieser Verordnung erforderlich ist. 

▼M46 

Artikel 1fa 

▼M61 
(1) Es ist verboten, Güter und Technologien mit doppeltem Verwen­
dungszweck sowie in Anhang Va aufgeführte Güter und Technologien 
mit oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder mittelbar an in 
Anhang V aufgeführte natürliche oder juristische Personen, Organisa­
tionen oder Einrichtungen zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder 
auszuführen. 

(1a) Es ist verboten, 

a) für in Anhang V aufgeführte natürliche oder juristische Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen unmittelbar oder mittelbar tech­
nische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusam­
menhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder mit der 
Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter 
oder Technologien zu erbringen, 

b) für in Anhang V aufgeführte natürliche oder juristische Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen unmittelbar oder mittelbar Fi­
nanzmittel oder Finanzhilfe im Zusammenhang mit Gütern und 
Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lieferung, die 
Weitergabe oder die Ausfuhr dieser Güter und Technologien oder 
für damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder 
andere Dienste bereitzustellen, oder 
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c) an in Anhang V aufgeführte natürliche oder juristische Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen im Zusammenhang mit den in 
Absatz 1 genannten Gütern und Technologien oder der Bereitstel­
lung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter und 
Technologien unmittelbar oder mittelbar Rechte des geistigen Ei­
gentums oder Geschäftsgeheimnisse zu verkaufen, Lizenzen dafür 
zu erteilen oder solche Rechte und Geheimnisse anderweitig weiter­
zugeben sowie Rechte auf den Zugang zu oder die Weiterverwen­
dung von Materialien oder Informationen zu gewähren, die durch 
Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind oder Geschäfts­
geheimnisse darstellen. 

(1b) Abweichend von den Absätzen 1 und 1a und unbeschadet der 
Genehmigungsanforderungen der Verordnung (EU) 2021/821 dürfen 
die zuständigen Behörden den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe 
oder die Ausfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem Ver­
wendungszweck sowie von in Anhang Va aufgeführten Gütern und 
Technologien oder die Bereitstellung von damit verbundener tech­
nischer Hilfe oder Finanzhilfe nur gestatten, nachdem sie festgestellt 
haben, dass 
a) diese Güter oder Technologien oder die damit verbundene tech­

nische Hilfe oder Finanzhilfe zur dringenden Abwendung oder Ein­
dämmung eines Ereignisses erforderlich sind, das voraussichtlich 
schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit 
und Sicherheit von Menschen oder die Umwelt haben wird, oder 

▼C18 
b) diese Güter oder Technologien oder die damit verbundene tech­

nische Hilfe oder Finanzhilfe im Rahmen von vor dem 3. März 
2022 geschlossenen Verträgen oder von für deren Erfüllung erfor­
derlichen akzessorischen Verträgen bereitzustellen sind, sofern die 
Genehmigung vor dem 1. Mai 2022 beantragt wird. 

▼M46 
(2) Genehmigungen, die nach diesem Artikel erforderlich sind, wer­
den von den zuständigen Behörden des Mitgliedsstaats gemäß den Be­
stimmungen und Verfahren der Verordnung (EU) 2021/821 erteilt, die 
entsprechend gelten. Die Genehmigung ist in der gesamten Union gül­
tig. 
(3) Die zuständigen Behörden können eine von ihnen gemäß Ab­
satz 1 erteilte Genehmigung für ungültig erklären, aussetzen, abändern, 
zurücknehmen oder widerrufen, wenn sie der Auffassung sind, dass die 
Ungültigkeitserklärung, die Aussetzung, die Abänderung, die Rück­
nahme oder der Widerruf für die wirksame Durchführung dieser Ver­
ordnung erforderlich ist. 

▼C12 

Artikel 1fb 

(1) Die Mitteilung an die zuständige Behörde gemäß Artikel 1e Ab­
satz 3 und Artikel 1f Absatz 3 erfolgt, wenn möglich, in elektronischer 
Form auf Formblättern, die mindestens alle Angaben nach den Mustern 
in Anhang Vc in der dort vorgegebenen Reihenfolge enthalten. 

▼M57 
(2) Alle Genehmigungen nach den Artikeln 1e, 1f und 1fa werden, 
soweit möglich, in elektronischer Form auf Formblättern erteilt, die 
mindestens alle Angaben nach den Mustern in Anhang Vc in der 
dort vorgegebenen Reihenfolge enthalten. 

▼M46 

Artikel 1fc 

▼M61 
(1) Die zuständigen Behörden tauschen unverzüglich mit den ande­
ren Mitgliedstaaten und der Kommission Informationen über die An­
wendung der Artikel 1e, 1f und 1fa aus, einschließlich über jede erteilte 
oder abgelehnte Genehmigung und, im Fall des Verdachts von ‚Forum- 
Shopping‘ oder gegebenenfalls in anderen Fällen, über eingegangene 
Genehmigungsanträge. 
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Die zuständigen Behörden tauschen mit den anderen Mitgliedstaaten 
und der Kommission Informationen über die Durchsetzung der Arti­
kel 1e, 1f und 1fa, einschließlich diesbezüglicher Verstöße und Sank­
tionen, sowie über bewährte Verfahren der nationalen Durchsetzungs­
behörden und über die Aufdeckung und Verfolgung nicht genehmigter 
Ausfuhren aus. Für den Informationsaustausch wird das in Artikel 23 
Absatz 6 der Verordnung (EU) 2021/821 vorgesehene elektronische 
System genutzt. 

▼M46 
(2) Die infolge der Anwendung dieses Artikels erhaltenen Informa­
tionen dürfen nur zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie ange­
fordert wurden; dies betrifft auch den Austausch nach Absatz 4. Die 
Mitgliedstaaten und die Kommission gewährleisten den Schutz der in 
Anwendung dieses Artikels gewonnenen vertraulichen Informationen 
nach Maßgabe des Unionsrechts und des jeweiligen nationalen Rechts. 
Die Mitgliedstaaten und die Kommission gewährleisten, dass der Ge­
heimhaltungsgrad von Verschlusssachen, die im Rahmen dieses Arti­
kels bereitgestellt oder ausgetauscht werden, ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung des Herausgebers weder herabgestuft noch aufgehoben 
wird. 

(3) Bevor ein Mitgliedstaat eine Genehmigung nach Artikel 1e, 1f oder 
1fa für eine Transaktion erteilt, die im Wesentlichen die gleiche ist wie eine 
Transaktion, die einer noch gültigen Ablehnung unterliegt, die von einem 
anderen Mitgliedstaat oder von anderen Mitgliedstaaten erteilt wurde, kon­
sultiert er zunächst den Mitgliedstaat oder die Mitgliedstaaten, die die Ab­
lehnung erteilt haben. Beschließt der betreffende Mitgliedstaat nach diesen 
Konsultationen, die Genehmigung zu erteilen, so unterrichtet er die anderen 
Mitgliedstaaten und die Kommission hiervon und übermittelt ihnen alle zur 
Erläuterung seines Beschlusses sachdienlichen Informationen. 

▼M57 
(3a) Wenn ein Mitgliedstaat eine Genehmigung nach Artikel 1e Ab­
satz 4 Buchstabe d, Artikel 1f Absatz 4 Buchstabe d oder Artikel 1fd 
Absatz 4 für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr 
von Gütern und Technologien für die Sicherheit im Seeverkehr erteilt, 
unterrichtet er die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission innerhalb 
von zwei Wochen nach Erteilung der Genehmigung. 

▼M46 
(4) Die Kommission tauscht gegebenenfalls und auf der Grundlage der 
Gegenseitigkeit in Konsultation mit den Mitgliedstaaten Informationen mit 
Partnerländern aus, um die Wirksamkeit der Ausfuhrkontrollmaßnahmen 
im Rahmen dieser Verordnung und die kohärente Anwendung der von 
Partnerländern angewandten Ausfuhrkontrollbeschränkungen zu unter­
stützen. 

▼M57 

Artikel 1fd 

(1) Es ist verboten, die in Anhang XXIV aufgeführten Güter und Tech­
nologien der Seeschifffahrt mit oder ohne Ursprung in der Union unmittel­
bar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus zu ver­
kaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 

(2) Es ist verboten, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich­
tungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar oder 
mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im 
Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 und mit 
der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter 
und Technologien zu erbringen, 
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b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich­
tungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar oder 
mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfe im Zusammenhang mit Gütern 
und Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lieferung, die 
Weitergabe oder die Ausfuhr dieser Güter und Technologien oder für 
damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere 
Dienste bereitzustellen oder 

c) an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich­
tungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus im Zusammenhang 
mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 und der Bereitstellung, 
Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter und Technologien 
unmittelbar oder mittelbar Rechte des geistigen Eigentums oder Ge­
schäftsgeheimnisse zu verkaufen, Lizenzen dafür zu erteilen oder sol­
che Rechte und Geheimnisse anderweitig weiterzugeben sowie Rechte 
auf den Zugang zu oder die Weiterverwendung von Materialien oder 
Informationen zu gewähren, die durch Rechte des geistigen Eigentums 
geschützt sind oder Geschäftsgeheimnisse darstellen. 

(3) Die Verbote in den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für den Verkauf, 
die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der Güter und Technolo­
gien nach Absatz 1 oder die Bereitstellung damit verbundener technischer 
Hilfe und Finanzhilfe für nichtmilitärische Zwecke und für nichtmilitäri­
sche Endnutzer, wenn die Güter und Technologien für humanitäre Zwecke, 
gesundheitliche Notlagen, die dringende Abwendung oder Eindämmung 
eines Ereignisses, das voraussichtlich schwerwiegende und wesentliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Menschen oder 
die Umwelt haben wird, oder für die Bewältigung von Naturkatastrophen 
bestimmt sind. 

▼M40 

Artikel 1g 

(1) Es ist verboten, in Anhang VI aufgeführte Güter mit oder ohne 
Ursprung in der Union an natürliche oder juristische Personen, Orga­
nisationen oder Einrichtungen in Belarus oder zur Verwendung in Be­
larus zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 

▼M46 
(1a) Es ist verboten, im Zusammenhang mit den in Absatz 1 ge­
nannten Verboten unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Vermitt­
lungsdienste, Finanzmittel oder Finanzhilfe, einschließlich Finanzderi­
vaten sowie Versicherungen und Rückversicherungen, bereitzustellen. 

▼M44 
(2) In Anhang VI sind Güter aufgeführt, die zur Erzeugung oder 
Verarbeitung von Tabakerzeugnissen verwendet werden. 

▼M46 __________ 

▼M57 

Artikel 1ga 

(1) Es ist verboten, in Anhang XXV aufgeführte Luxusgüter mit 
oder ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder mittelbar an natür­
liche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 
Belarus oder zur Verwendung in Belarus zu verkaufen, zu liefern, 
weiterzugeben oder auszuführen. 

(2) Es ist verboten, 
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a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere 
Dienste im Zusammenhang mit Gütern nach Absatz 1 und mit der 
Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter 
zu erbringen, 

b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfe im Zusammenhang mit 
Gütern nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lieferung, die Weiter­
gabe oder die Ausfuhr dieser Güter oder für damit verbundene tech­
nische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste bereitzustel­
len oder 

c) an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus im Zusam­
menhang mit den in Absatz 1 genannten Gütern und der Bereit­
stellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter un­
mittelbar oder mittelbar Rechte des geistigen Eigentums oder Ge­
schäftsgeheimnisse zu verkaufen, Lizenzen dafür zu erteilen oder 
solche Rechte und Geheimnisse anderweitig weiterzugeben sowie 
Rechte auf den Zugang zu oder die Weiterverwendung von Mate­
rialien oder Informationen zu gewähren, die durch Rechte des geis­
tigen Eigentums geschützt sind oder Geschäftsgeheimnisse darstel­
len. 

(3) Das Verbot gemäß den Absätzen 1 und 2 gilt für in Anhang XXV 
aufgeführte Luxusgüter, deren Wert 300 EUR je Stück übersteigt, so­
fern in dem genannten Anhang nichts anderes bestimmt ist. 

(4) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für Güter, die für die 
amtliche Tätigkeit diplomatischer oder konsularischer Missionen der 
Mitgliedstaaten oder Partnerländer in Belarus oder internationaler Or­
ganisationen, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen, erforder­
lich sind, oder für die persönlichen Güter ihrer Mitarbeiter. 

(5) Das Verbot in Absatz 1 gilt nicht für die in Anhang XXV auf­
geführten Güter der KN-Codes 7113 00 00 und 7114 00 00 zum per­
sönlichen Gebrauch aus der Union ausreisender natürlicher Personen 
oder mit ihnen reisender unmittelbarer Familienangehöriger, wenn sie 
sich im Eigentum der betreffenden Personen befinden und nicht zum 
Verkauf bestimmt sind. 

(6) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die 
Weitergabe oder Ausfuhr von Kulturgütern nach Belarus genehmigen, 
die eine Leihgabe im Rahmen der offiziellen kulturellen Zusammen­
arbeit mit Belarus sind. 

(7) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über jede nach Absatz 6 erteilte Geneh­
migung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 1gb 

(1) Es ist verboten, 

a) eine neue Beteiligung an einer juristischen Person, Organisation 
oder Einrichtung, die nach belarussischem Recht oder dem Recht 
eines anderen Drittlands gegründet oder eingetragen wurde und die 
im Energiesektor in Belarus tätig ist, zu erwerben oder eine beste­
hende solche Beteiligung auszuweiten, 
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b) neue Darlehen oder Kredite oder sonstige Finanzmittel, einschließ­
lich Eigenkapital, für eine juristische Person, Organisation oder Ein­
richtung, die nach belarussischem Recht oder dem Recht eines an­
deren Drittlands gegründet oder eingetragen wurde und die im Ener­
giesektor in Belarus tätig ist, oder nachweislich für den Zweck der 
Finanzierung einer solchen juristischen Person, Organisation oder 
Einrichtung bereitzustellen oder sich an solchen Vereinbarungen 
zu beteiligen, 

c) ein neues Gemeinschaftsunternehmen mit einer juristischen Person, 
Organisation oder Einrichtung, die nach belarussischem Recht oder 
dem Recht eines anderen Drittlands gegründet oder eingetragen 
wurde und die im Energiesektor in Belarus tätig ist, zu gründen oder 

d) Wertpapierdienstleistungen, die unmittelbar mit den unter den Buch­
staben a, b und c genannten Tätigkeiten in Zusammenhang stehen, 
zu erbringen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden 
unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen die in Absatz 1 ge­
nannten Tätigkeiten genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass 

a) diese für die Sicherstellung der kritischen Energieversorgung in der 
Union sowie die Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich 
raffinierter Erdölerzeugnisse, sofern nicht nach Artikel 1h verboten, 
aus oder durch Belarus in die Union erforderlich sind oder 

b) diese ausschließlich eine juristische Person, Organisation oder Ein­
richtung betreffen, die im Energiesektor in Belarus tätig ist und sich 
im Eigentum einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten 
oder eingetragen Organisation oder Einrichtung befindet. 

(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über jede nach Absatz 2 erteilte Geneh­
migung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 1gc 

(1) Es ist verboten, die in Anhang XX aufgeführten Güter und Tech­
nologien mit oder ohne Ursprung in der Union, die zur Ölraffination 
und zur Verflüssigung von Erdgas verwendet werden können, unmittel­
bar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisatio­
nen oder Einrichtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus zu 
verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 

(2) Es ist verboten, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere 
Dienste im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Ab­
satz 1 und mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Ver­
wendung dieser Güter und Technologien zu erbringen, 

b) für Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Belarus oder zur 
Verwendung in Belarus unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder 
Finanzhilfe im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach 
Absatz 1 für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die 
Ausfuhr dieser Güter und Technologien oder für damit verbundene 
technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste bereit­
zustellen oder 
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c) an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus im Zusam­
menhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 und der 
Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter 
und Technologien unmittelbar oder mittelbar Rechte des geistigen 
Eigentums oder Geschäftsgeheimnisse zu verkaufen, Lizenzen dafür 
zu erteilen oder solche Rechte und Geheimnisse anderweitig weiter­
zugeben sowie Rechte auf den Zugang zu oder die Weiterverwen­
dung von Materialien oder Informationen zu gewähren, die durch 
Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind oder Geschäfts­
geheimnisse darstellen. 

▼M61 __________ 

▼M57 
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen 
Behörden unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen eine Geneh­
migung für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Aus­
fuhr der in Anhang XX aufgeführten Güter und Technologien oder die 
Bereitstellung damit verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe 
erteilen, nachdem sie festgestellt haben, dass diese Güter oder Tech­
nologien oder die damit verbundene technische Hilfe oder Finanzhilfe 
zur dringenden Abwendung oder Eindämmung eines Ereignisses erfor­
derlich sind, das voraussichtlich schwerwiegende und wesentliche Aus­
wirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Menschen oder auf 
die Umwelt haben wird. 

In hinreichend begründeten dringenden Fällen kann der Verkauf, die 
Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr ohne vorherige Genehmi­
gung erfolgen, sofern der Ausführer die zuständige Behörde innerhalb 
von fünf Arbeitstagen nach dem Verkauf, der Lieferung, der Weiter­
gabe oder der Ausfuhr davon unterrichtet und die einschlägigen Gründe 
für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr ohne 
vorherige Genehmigung ausführlich darlegt. 

(5) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über jede nach Absatz 4 erteilte Geneh­
migung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

▼M61 

Artikel 1gd 

(1) Es ist verboten, in Anhang XXXII aufgeführte Software unmit­
telbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisa­
tionen oder Einrichtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus 
zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben, auszuführen oder ihnen bereit­
zustellen. 

(2) Es ist verboten, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere 
Dienste im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Lieferung, der 
Weitergabe, der Ausfuhr oder der Bereitstellung von Software ge­
mäß Absatz 1 zu erbringen; 

b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfe im Zusammenhang mit 
dem Verkauf, der Lieferung, der Weitergabe, der Ausfuhr oder der 
Bereitstellung von Software gemäß Absatz 1 oder für damit ver­
bundene technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste 
bereitzustellen oder 

▼M57
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c) an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus im Zusam­
menhang mit dem Verkauf, der Lieferung, der Weitergabe, der Aus­
fuhr oder der Bereitstellung von Software gemäß Absatz 1 unmittel­
bar oder mittelbar Rechte des geistigen Eigentums oder Geschäfts­
geheimnisse zu verkaufen, Lizenzen dafür zu erteilen oder solche 
Rechte und Geheimnisse anderweitig weiterzugeben sowie Rechte 
auf den Zugang zu oder die Weiterverwendung von Materialien oder 
Informationen zu gewähren, die durch Rechte des geistigen Eigen­
tums geschützt sind oder Geschäftsgeheimnisse darstellen. 

(3) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten nicht für den Verkauf, die 
Lieferung, die Weitergabe, die Ausfuhr oder die Bereitstellung von 
Software, die für die Erfüllung — bis zum 26. Mai 2025 — von Ver­
trägen erforderlich ist, die vor dem 25. Februar 2025 geschlossen wur­
den, oder von für deren Erfüllung erforderlichen akzessorischen Ver­
trägen. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen 
Behörden unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen den Ver­
kauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr und die Bereit­
stellung von technischer Hilfe oder Finanzhilfe genehmigen, nachdem 
sie festgestellt haben, dass dies für die Sicherstellung der kritischen 
Energieversorgung in der Union erforderlich ist. 

(5) Der betreffende Mitgliedstaat oder die betreffenden Mitgliedstaa­
ten unterrichtet bzw. unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und die 
Kommission über jede nach Absatz 4 erteilte Genehmigung innerhalb 
von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

▼M57 

Artikel 1h 

(1) Es ist verboten, Mineralerzeugnisse gemäß Anhang VII und 
Rohöl gemäß Anhang XXIII unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, ein­
zuführen oder weiterzugeben, wenn sie ihren Ursprung in Belarus ha­
ben oder aus Belarus ausgeführt werden. 

(2) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Ver­
mittlungsdienste, Finanzmittel oder Finanzhilfe oder andere Dienste im 
Zusammenhang mit dem Verbot in Absatz 1 bereitzustellen. 

(3) Die Verbote in Absatz 1 gelten nicht für den Kauf von Mineral­
erzeugnissen gemäß Anhang VII in Belarus, die benötigt werden, um 
den Grundbedarf des Käufers in Belarus oder humanitärer Projekte in 
Belarus zu decken. 

▼M61 __________ 

▼M57 
(5) Die Verbote in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels 
gelten unbeschadet der Durchfuhr durch Belarus von Rohöl des KN- 
Codes 2709 00, das über Pipelines aus Russland in Mitgliedstaaten 
geliefert wird, bis der Rat beschließt, dass die Verbote in Artikel 3m 
Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates ( 1 ) für 
Rohöl gelten, das über Pipelines aus Russland geliefert wird. 

▼M61 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive 
Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der 
Ukraine destabilisieren (ABl. L 229 vom 31.7.2014, S. 1).
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Artikel 1i 

(1) Es ist verboten, Kaliumchloridprodukte gemäß Anhang VIII un­
mittelbar oder mittelbar aus Belarus einzuführen, zu erwerben oder zu 
verbringen, unabhängig davon, ob sie ihren Ursprung in Belarus haben 
oder nicht. 

▼M46 
(1a) Es ist verboten, im Zusammenhang mit den in Absatz 1 ge­
nannten Verboten unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Vermitt­
lungsdienste, Finanzmittel oder Finanzhilfe, einschließlich Finanzderi­
vaten sowie Versicherungen und Rückversicherungen, bereitzustellen. 

__________ 

▼M40 

Artikel 1j 

Es ist verboten, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
mit einer Laufzeit von mehr als 90 Tagen, die nach dem 29. Juni 
2021 begeben wurden, unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, zu ver­
kaufen, Wertpapierdienstleitungen oder Hilfsdienste bei der Begebung 
zu erbringen oder anderweitig damit zu handeln, wenn sie von einer der 
nachstehend aufgeführten Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
begeben wurden: 

▼M44 
a) der Republik Belarus, ihrer Regierung, ihren öffentlichen Einrich­

tungen, Unternehmen und Agenturen, 

b) einem größeren Kreditinstitut, das in Belarus niedergelassen ist und 
sich mit Wirkung vom 1. Juni 2021 zu über 50 % in öffentlicher 
Inhaberschaft oder unter öffentlicher Kontrolle befand, wie in An­
hang IX aufgeführt, 

c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die außer­
halb der Union niedergelassen ist und deren Anteile zu über 50 % 
unmittelbar oder mittelbar von einer der in Buchstaben a oder b 
dieses Artikels aufgeführten Organisationen gehalten werden, oder 

d) einer natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Ein­
richtung, die im Namen oder auf Weisung einer der in Buchstaben a, 
b oder c dieses Artikels aufgeführten Organisationen handelt. 

▼M47 
Artikel 1ja 

(1) Transaktionen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Re­
serven sowie von Vermögenswerten der belarussischen Zentralbank 
einschließlich Transaktionen mit juristischen Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung der belarussi­
schen Zentralbank handeln, sind verboten. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden 
eine Transaktion genehmigen, sofern diese zur Gewährleistung der Fi­
nanzstabilität der Union insgesamt oder des betroffenen Mitgliedstaats 
unbedingt erforderlich ist. 

▼M40
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(3) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet unverzüglich die ande­
ren Mitgliedstaaten und die Kommission von seiner Absicht, eine Ge­
nehmigung nach Absatz 2 zu erteilen. 

Artikel 1jb 

Ab dem 12. April 2022 ist es verboten, an in der Union registrierten 
oder anerkannten Handelsplätzen übertragbare Wertpapiere von in Be­
larus niedergelassenen juristischen Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen, die sich zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft befin­
den, zu notieren und Dienstleistungen dafür zu erbringen. 

▼M57 

Artikel 1jc 

(1) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Dienstleistungen in 
den Bereichen Wirtschaftsprüfung einschließlich Abschlussprüfung, 
Buchführung und Steuerberatung sowie Unternehmens- und Public-Re­
lations-Beratung zu erbringen für 

a) die Republik Belarus, ihre Regierung, ihre öffentlichen Stellen, Un­
ternehmen und Agenturen, oder 

b) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich­
tungen, die im Namen oder auf Weisung der Republik Belarus, ihrer 
Regierung, ihrer öffentlichen Stellen, Unternehmen oder Agenturen 
handeln. 

▼M61 
(2) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Dienstleistungen in 
den Bereichen Bauwesen, Architektur und Ingenieurwesen, Rechtsbera­
tung und IT-Beratung zu erbringen für 

▼M57 
a) die Republik Belarus, ihre Regierung, ihre öffentlichen Stellen, Un­

ternehmen und Agenturen, oder 

b) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich­
tungen, die im Namen oder auf Weisung der Republik Belarus, ihrer 
Regierung, ihrer öffentlichen Stellen, Unternehmen oder Agenturen 
handeln. 

(3) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Dienstleistungen in 
den Bereichen Markt- und Meinungsforschung, technische, physika­
lische und chemische Untersuchung und Werbung zu erbringen für 

a) die Republik Belarus, ihre Regierung, ihre öffentlichen Stellen, Un­
ternehmen und Agenturen, oder 

b) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich­
tungen, die im Namen oder auf Weisung der Republik Belarus, ihrer 
Regierung, ihrer öffentlichen Stellen, Unternehmen oder Agenturen 
handeln. 

▼M47
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(4) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Software für die Un­
ternehmensführung und Software für Industriedesign und Fertigung ge­
mäß Anhang XXVI zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben, auszufüh­
ren oder bereitzustellen für 

a) die Republik Belarus, ihre Regierung, ihre öffentlichen Stellen, Un­
ternehmen und Agenturen, oder 

b) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich­
tungen, die im Namen oder auf Weisung der Republik Belarus, ihrer 
Regierung, ihrer öffentlichen Stellen, Unternehmen oder Agenturen 
handeln. 

▼M61 
(5) Es ist verboten, 

a) für die Republik Belarus, ihre Regierung, ihre öffentlichen Stellen, 
Unternehmen oder Agenturen oder jegliche natürliche oder juristi­
sche Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder auf 
Weisung einer solchen juristischen Person, Organisation oder Ein­
richtung handelt, unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Ver­
mittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung der in den Absätzen 1 bis 4 genannten Güter und 
Dienstleistungen zu erbringen, 

b) für die Republik Belarus, ihre Regierung, ihre öffentlichen Stellen, 
Unternehmen oder Agenturen oder jegliche natürliche oder juristi­
sche Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder auf 
Weisung einer solchen juristischen Person, Organisation oder Ein­
richtung handelt, unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Fi­
nanzhilfe im Zusammenhang mit der Bereitstellung der in den Ab­
sätzen 1 bis 4 genannten Güter und Dienstleistungen oder der Er­
bringung damit verbundener technischer Hilfe, Vermittlungsdienste 
oder anderer Dienste bereitzustellen, oder 

c) an die Republik Belarus, ihre Regierung, ihre öffentlichen Stellen, 
Unternehmen oder Agenturen oder jegliche natürliche oder juristi­
sche Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder auf 
Weisung einer solchen juristischen Person, Organisation oder Ein­
richtung handelt, im Zusammenhang mit der in Absatz 4 genannten 
Software und der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwen­
dung dieser Software unmittelbar oder mittelbar Rechte des geisti­
gen Eigentums oder Geschäftsgeheimnisse zu verkaufen, Lizenzen 
dafür zu erteilen oder solche Rechte und Geheimnisse anderweitig 
weiterzugeben sowie Rechte auf den Zugang zu oder die Weiterver­
wendung von Materialien oder Informationen zu gewähren, die 
durch Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind oder Ge­
schäftsgeheimnisse darstellen. 

__________ 

▼M57 
(7) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die Erbringung von Dienst­
leistungen, die für die Wahrnehmung des Rechts auf Verteidigung in 
Gerichtsverfahren und des Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
unbedingt erforderlich sind. 

(8) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die Erbringung von Dienst­
leistungen, die zur Gewährleistung des Zugangs zu Gerichts-, Verwal­
tungs- oder Schiedsverfahren in einem Mitgliedstaat oder für die An­
erkennung oder Vollstreckung eines Gerichtsurteils oder eines Schieds­
spruchs aus einem Mitgliedstaat unbedingt erforderlich sind, sofern die 
Erbringung dieser Dienstleistungen mit den Zielen dieser Verordnung 
im Einklang steht. 

▼M61 __________ 

▼M57
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(10) Die Absätze 2, 3 und 4 gelten nicht für die Erbringung von 
Dienstleistungen, die für Notlagen im Bereich der öffentlichen Gesund­
heit, die dringende Abwendung oder Eindämmung eines Ereignisses, 
das voraussichtlich schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf 
die Gesundheit und Sicherheit von Menschen oder die Umwelt haben 
wird, oder für die Bewältigung von Naturkatastrophen erforderlich sind. 

(11) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen 
Behörden die Erbringung der dort genannten Dienstleistungen unter 
ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie 
festgestellt haben, dass diese Dienstleistungen unbedingt erforderlich 
sind für die Einrichtung, Zertifizierung oder Bewertung einer Firewall, 
mit der 

a) einer in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, 
Organisation oder Einrichtung die Kontrolle über die Vermögens­
werte einer nicht in der Liste aufgeführten juristischen Person, Or­
ganisation oder Einrichtung, die nach dem Recht eines Mitglied­
staats eingetragen oder gegründet wurde und sich im Eigentum 
oder unter der Kontrolle der Ersteren befindet, entzogen wird und 

b) sichergestellt wird, dass der in der Liste aufgeführten natürlichen 
oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung keine wei­
teren Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen zugutekommen. 

(12) Abweichend von Absatz 4 können die zuständigen Behörden 
die Erbringung der dort genannten Dienstleistungen unter ihnen geeig­
net erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt 
haben, dass diese Dienstleistungen für den Beitrag belarussischer 
Staatsangehöriger zu internationalen Open-Source-Projekten unbedingt 
erforderlich sind. 

▼M61 
(12a) Abweichend von Absatz 2 können die zuständigen Behörden 
die Erbringung der dort genannten Dienstleistungen unter ihnen geeig­
net erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt 
haben, dass diese Dienstleistungen unbedingt erforderlich sind für die 
Tätigkeit einer konsularischen oder diplomatischen Vertretung von Be­
larus in einem Mitgliedstaat. 

▼M57 
(13) Abweichend von den Absätzen 1 bis 5 können die zuständigen 
Behörden die dort genannten Dienstleistungen unter ihnen geeignet 
erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt ha­
ben, dass dies erforderlich ist für 

a) humanitäre Zwecke wie die Durchführung oder Erleichterung von 
Hilfsleistungen, einschließlich medizinischer Hilfsgüter, Nahrungs­
mittellieferungen oder der Transport humanitärer Helfer und damit 
verbundener Hilfe, oder für Evakuierungen, 

b) zivilgesellschaftliche Aktivitäten zur direkten Förderung der Demo­
kratie, der Menschenrechte oder der Rechtsstaatlichkeit in Belarus, 

c) die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen 
der Union und der Mitgliedstaaten oder von Partnerländern in Be­
larus, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder 
internationaler Organisationen in Belarus, die nach dem Völkerrecht 
Immunität genießen, 

d) die Sicherstellung der kritischen Energieversorgung in der Union 
und den Kauf von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium 
und Eisenerz oder deren Einfuhr oder Beförderung in die Union, 

▼M57
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e) die Gewährleistung des kontinuierlichen Betriebs von Infrastruktu­
ren, Hardware und Software, die für die Gesundheit und Sicherheit 
von Menschen oder die Sicherheit der Umwelt von grundlegender 
Bedeutung sind, 

f) die Einrichtung und den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre 
Instandhaltung, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung 
von Brennelementen und ihre Sicherheit und die Weiterführung 
der Planung und des Baus und die Abnahmetests für die Indienst­
stellung ziviler Atomanlagen, die Lieferung von Ausgangsstoffen 
zur Herstellung medizinischer Radioisotope und ähnlicher medizi­
nischer Anwendungen oder kritischer Technologien zur radiologi­
schen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare Zusam­
menarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung, 

▼M61 
g) die Erbringung elektronischer Kommunikationsdienste durch Tele­

kommunikationsbetreiber der Union, die für den Betrieb, die In­
standhaltung und die Sicherheit, einschließlich der Cybersicherheit, 
elektronischer Kommunikationsdienste in Belarus, der Ukraine, der 
Union, zwischen Belarus und der Union sowie zwischen der 
Ukraine und der Union sowie für Rechenzentrumsdienste in der 
Union erforderlich sind, oder 

h) die ausschließliche Nutzung durch in Belarus niedergelassene juris­
tische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die sich im 
Eigentum oder unter der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle 
einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats, eines dem Europäischen 
Wirtschaftsraum angehörenden Landes, der Schweiz oder eines in 
Anhang Vb aufgeführten Partnerlandes gegründeten oder eingetra­
genen juristischen Person, Organisation oder Einrichtung befinden, 
oder 

i) den laufenden Bau von Infrastruktur mit einer Höhe von bis zu 25m, 
die für die zivile Energieversorgung und -verteilung an Bildungs­
einrichtungen und Einrichtungen der Gesundheitsversorgung erfor­
derlich ist. 

▼M57 
(14) Abweichend von Absatz 2 können die zuständigen Behörden 
die Erbringung der dort genannten Rechtsberatungsdienstleistungen un­
ter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem 
sie festgestellt haben, dass dies für die Fortsetzung bestehender Initia­
tiven zur Unterstützung der Opfer von Natur- oder Nuklearkatastrophen 
oder von Chemieunfällen und im Rahmen internationaler Adoptions­
verfahren erforderlich ist. 

(15) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über jede nach den Absätzen 11 bis 13 
erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Ertei­
lung. 

▼M40 

Artikel 1k 

(1) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Vereinbarungen zu 
treffen oder an Vereinbarungen beteiligt zu sein, die die Neuvergabe 
von Darlehen oder Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 90 Tagen 
nach dem 29. Juni 2021 vorsehen an 

▼M57
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a) die Republik Belarus, ihre Regierung, ihre öffentlichen Einrichtun­
gen, Unternehmen und Agenturen, oder 

b) ein größeres Kreditinstitut, das in Belarus niedergelassen ist und 
sich mit Wirkung vom 1. Juni 2021 zu über 50 % in öffentlicher 
Inhaberschaft oder unter öffentlicher Kontrolle befand, wie in An­
hang IX aufgeführt, 

c) eine juristische Person, Organisation oder Einrichtung, die außerhalb 
der Union niedergelassen ist und deren Anteile zu über 50 % un­
mittelbar oder mittelbar von einer der in Buchstaben a oder b auf­
geführten Organisationen gehalten werden, oder 

d) eine natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrich­
tung, die im Namen oder auf Weisung einer der in Buchstaben a, b 
oder c aufgeführten Organisationen handelt. 

▼M40 
(2) Das Verbot gilt nicht für Darlehen oder Kredite, die spezifisch 
und nachweislich zur Finanzierung nicht verbotener Einfuhren oder 
Ausfuhren von Gütern und nicht finanzieller Dienstleistungen zwischen 
der Union und einem Drittstaat bestimmt sind, einschließlich der Fi­
nanzierung von Ausgaben für Güter und Dienstleistungen aus einem 
anderen Drittstaat, die zur Erfüllung der Ausfuhr- oder Einfuhrverträge 
erforderlich sind. 

(3) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann unter den ihr 
angemessen erscheinenden Bedingungen auch die Vergabe von Darle­
hen oder Krediten im Sinne von Absatz 1 oder die Beteiligung daran 
genehmigen, sofern sie festgestellt hat, dass 

i) die betreffenden Tätigkeiten dem Zweck dienen, Hilfe für die Zi­
vilbevölkerung in Belarus bereitzustellen, wie z. B. humanitäre Hil­
fe, Umweltprojekte und nukleare Sicherheit, oder das Darlehen oder 
der Kredit erforderlich ist, um gesetzlichen oder regulatorischen 
Mindestreserveanforderungen oder ähnlichen Anforderungen nach­
zukommen, damit die Solvabilitäts- und Liquiditätskriterien für Fi­
nanzunternehmen in Belarus, die sich mehrheitlich im Eigentum von 
Finanzinstituten der Union befinden, erfüllt sind, und 

ii) durch die betreffenden Tätigkeiten weder unmittelbar noch mittelbar 
einer Person, Organisation oder Einrichtung, auf die in Artikel 2 
Bezug genommen wird, Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden oder zugutekommen. 

Bei der Anwendung der Voraussetzungen gemäß Ziffern i und ii fordert 
die zuständige Behörde angemessene Informationen zu dem Gebrauch, 
der von der erteilten Genehmigung gemacht wird, einschließlich Infor­
mationen über den Zweck und die an den Tätigkeiten Beteiligten. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten 
und die Kommission über jede nach diesem Artikel erteilte Genehmi­
gung innerhalb von zwei Wochen nach der Genehmigung. 

▼M44
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__________ 

▼M42 

Artikel 1l 

(1) Es ist verboten, Versicherungen oder Rückversicherungen bereit­
zustellen für: 

▼M44 
i) die Republik Belarus, ihre Regierung, ihre öffentlichen Einrichtun­

gen, Unternehmen oder Agenturen, oder 

▼M42 
ii) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich­

tungen, die sie im Namen oder auf Weisung einer in Ziffer i ge­
nannten juristischen Person, Organisation oder Einrichtung handeln. 

▼C8 
(2) Die Verbote nach Absatz 1 gelten weder für die Bereitstellung 
einer Pflichtversicherung oder einer Haftpflichtversicherung für bela­
russische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, sofern das ver­
sicherte Risiko in der Union belegen ist, noch für die Bereitstellung von 
Versicherungsleistungen für diplomatische oder konsularische Vertre­
tungen von Belarus in der Union. 

▼M46 __________ 

▼M57 

Artikel 1m 

Es ist verboten, wissentlich und vorsätzlich an Tätigkeiten teilzuneh­
men, mit denen die Umgehung der in dieser Verordnung festgelegten 
Verbote bezweckt oder bewirkt wird, auch wenn mit der Beteiligung an 
solchen Tätigkeiten dieser Zweck oder diese Wirkung nicht absichtlich 
angestrebt wird, es aber für möglich gehalten wird, dass sie diesen 
Zweck oder diese Wirkung hat, und dies billigend in Kauf genommen 
wird. 

▼M40 

Artikel 1n 

Zusätzlich zu den Verboten in Artikel 1k gilt Folgendes: Die Europäi­
sche Investitionsbank (EIB) 

a) darf weder Auszahlungen noch Zahlungen im Rahmen von oder in 
Verbindung mit bestehenden Vereinbarungen tätigen, die zwischen 
der Republik Belarus oder einer ihrer Behörden und der EIB ge­
schlossen wurden, und 

b) setzt alle bestehenden Dienstleistungsverträge über technische Hilfe 
für Projekte aus, die im Rahmen der unter Buchstabe a genannten 
Vereinbarungen zum mittelbaren oder unmittelbaren Vorteil der Re­
publik Belarus oder einer ihrer Behörden in Belarus finanziert wer­
den. 

▼M46
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Artikel 1o 

(1) Es ist verboten, 

a) Holzerzeugnisse gemäß Anhang X unmittelbar oder mittelbar in die 
Union einzuführen, wenn sie 

i) ihren Ursprung in Belarus haben oder 

ii) aus Belarus ausgeführt worden sind, 

b) Holzerzeugnisse gemäß Anhang X, die sich in Belarus befinden 
oder ihren Ursprung in Belarus haben, unmittelbar oder mittelbar 
zu erwerben, 

c) Holzerzeugnisse gemäß Anhang X zu befördern, wenn sie ihren 
Ursprung in Belarus haben oder aus Belarus in ein anderes Land 
ausgeführt werden, 

d) im Zusammenhang mit den unter den Buchstaben a, b und c ge­
nannten Verboten unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Ver­
mittlungsdienste, Finanzmittel oder Finanzhilfe, einschließlich Fi­
nanzderivaten sowie Versicherungen und Rückversicherungen, be­
reitzustellen. 

▼M61 __________ 

▼M46 

Artikel 1p 

(1) Es ist verboten, 

a) Zementerzeugnisse gemäß Anhang XI unmittelbar oder mittelbar in 
die Union einzuführen, wenn sie 

i) ihren Ursprung in Belarus haben oder 

ii) aus Belarus ausgeführt worden sind, 

b) Zementerzeugnisse gemäß Anhang XI, die sich in Belarus befinden 
oder ihren Ursprung in Belarus haben, unmittelbar oder mittelbar zu 
erwerben, 

c) Zementerzeugnisse gemäß Anhang XI zu befördern, wenn sie ihren 
Ursprung in Belarus haben oder aus Belarus in ein anderes Land 
ausgeführt werden, 

d) im Zusammenhang mit den unter den Buchstaben a, b und c ge­
nannten Verboten unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Ver­
mittlungsdienste, Finanzmittel oder Finanzhilfe, einschließlich Fi­
nanzderivaten sowie Versicherungen und Rückversicherungen, be­
reitzustellen. 

▼M61 __________ 

▼M46 

Artikel 1q 

(1) Es ist verboten, 

a) Eisen- und Stahlerzeugnisse gemäß Anhang XII unmittelbar oder 
mittelbar in die Union einzuführen, wenn sie 

i) ihren Ursprung in Belarus haben oder 

ii) aus Belarus ausgeführt worden sind, 

▼M46
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b) Eisen- und Stahlerzeugnisse gemäß Anhang XII, die sich in Belarus 
befinden oder ihren Ursprung in Belarus haben, unmittelbar oder 
mittelbar zu erwerben, 

c) Eisen- und Stahlerzeugnisse gemäß Anhang XII zu befördern, wenn 
sie ihren Ursprung in Belarus haben oder aus Belarus in ein anderes 
Land ausgeführt werden, 

d) im Zusammenhang mit den unter den Buchstaben a, b und c ge­
nannten Verboten unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Ver­
mittlungsdienste, Finanzmittel oder Finanzhilfe, einschließlich Fi­
nanzderivaten sowie Versicherungen und Rückversicherungen, be­
reitzustellen. 

▼M61 __________ 

▼M46 

Artikel 1r 

(1) Es ist verboten, 

a) Kautschukerzeugnisse gemäß Anhang XIII unmittelbar oder mittel­
bar in die Union einzuführen, wenn sie 

i) ihren Ursprung in Belarus haben oder 

ii) aus Belarus ausgeführt worden sind, 

b) Kautschukerzeugnisse gemäß Anhang XIII, die sich in Belarus be­
finden oder ihren Ursprung in Belarus haben, unmittelbar oder mit­
telbar zu erwerben, 

c) Kautschukerzeugnisse gemäß Anhang XIII zu befördern, wenn sie 
ihren Ursprung in Belarus haben oder aus Belarus in ein anderes 
Land ausgeführt werden, 

d) im Zusammenhang mit den unter den Buchstaben a, b und c ge­
nannten Verboten unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Ver­
mittlungsdienste, Finanzmittel oder Finanzhilfe, einschließlich Fi­
nanzderivaten sowie Versicherungen und Rückversicherungen, be­
reitzustellen. 

▼M61 __________ 

▼M57 

Artikel 1ra 

(1) Es ist verboten, die in Anhang XXVII aufgeführten Güter, die 
Belarus die Diversifizierung seiner Einnahmequellen und damit seine 
Beteiligung an der Aggression Russlands gegen die Ukraine ermögli­
chen, unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, in die Union einzuführen 
oder weiterzugeben, wenn sie ihren Ursprung in Belarus haben oder aus 
Belarus ausgeführt werden. 

(2) Es ist verboten, 

a) in Verbindung mit dem Verbot in Absatz 1 unmittelbar oder mittel­
bar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im 
Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 und 
mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung die­
ser Güter und Technologien zu erbringen, 

▼M46
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b) in Verbindung mit dem Verbot in Absatz 1 unmittelbar oder mittel­
bar Finanzmittel oder Finanzhilfe im Zusammenhang mit Gütern 
und Technologien nach Absatz 1 für den Kauf, die Einfuhr oder 
die Weitergabe dieser Güter und Technologien oder für damit ver­
bundene technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste 
bereitzustellen. 

(3) Das Verbot in Absatz 1 gilt nicht für Käufe in Belarus, die für 
die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der 
Union und der Mitgliedstaaten, einschließlich Delegationen, Botschaf­
ten und Missionen, oder zum persönlichen Gebrauch von Staatsange­
hörigen der Mitgliedstaaten und ihrer unmittelbaren Familienangehöri­
gen erforderlich sind. 

(4) Die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats können die Ein­
fuhr von Gütern zum ausschließlich persönlichen Gebrauch in die 
Union einreisender natürlicher Personen oder ihrer unmittelbaren Fami­
lienangehörigen gestatten, beschränkt auf persönliche Gegenstände, die 
sich im Eigentum der betreffenden Personen befinden und offenkundig 
nicht zum Verkauf bestimmt sind. 

(5) Die zuständigen Behörden können unter ihnen geeignet erschei­
nenden Bedingungen den Eingang eines Fahrzeugs des KN-Codes 8703 
in die Union genehmigen, das nicht für den Verkauf bestimmt ist und 
sich im Eigentum befindet von: 

a) einem Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats oder einem unmittel­
baren Familienangehörigen, der seinen Wohnsitz in Belarus hat und 
das Fahrzeug ausschließlich zum persönlichen Gebrauch in die 
Union führt; oder 

b) einem Staatsangehörigen von Belarus, der über ein gültiges Visum 
oder einen gültigen Aufenthaltstitel für die Einreise in die Union 
verfügt und das Fahrzeug ausschließlich zum persönlichen Gebrauch 
in die Union führt. 

(6) Das Verbot in Absatz 1 gilt nicht für den Eingang in die Union 
von Kraftfahrzeugen des KN-Codes 8703, sofern sie über ein Diplo­
matenkennzeichen verfügen und für die Arbeit diplomatischer und kon­
sularischer Vertretungen — einschließlich Delegationen, Botschaften 
und Missionen — oder internationaler Organisationen, die nach dem 
Völkerrecht Immunität genießen, oder zum persönlichen Gebrauch ih­
res Personals und ihrer unmittelbaren Familienangehörigen erforderlich 
sind. 

(7) Das Verbot in Absatz 1 schließt nicht aus, dass Fahrzeuge, die 
sich am 1. Juli 2024 bereits im Gebiet der Union befanden, in einem 
Mitgliedstaat zugelassen werden. 

(8) Das Verbot in Absatz 1 gilt nicht für den Eingang in die Union 
eines Fahrzeugs des KN-Codes 8703, das ausschließlich für humanitäre 
Zwecke, einschließlich der Evakuierung oder Rückführung von Per­
sonen, oder für die Beförderung von Fahrgästen bestimmt ist, die im 
Besitz einer durch einen Mitgliedstaat ausgestellten Bescheinigung 
sind, mit der belegt wird, dass sie im Rahmen von Initiativen zur 
Unterstützung der Opfer von Natur- oder Nuklearkatastrophen oder 
von Chemieunfällen in diesen Mitgliedstaat einreisen. 

▼M61 __________ 

(9a) In Bezug auf Güter des KN-Codes 7601 gelten die Verbote 
gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht für die Erfüllung — bis zum 26. Mai 
2025 — von Verträgen, die vor dem 25. Februar 2025 geschlossen 
wurden, oder von für deren Erfüllung erforderlichen akzessorischen 
Verträgen. 

▼M57
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(10) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen 
Behörden den Kauf, die Einfuhr oder die Weitergabe der in An­
hang XXVII aufgeführten Güter oder die Bereitstellung damit verbun­
dener technischer Hilfe und Finanzhilfe unter ihnen geeignet erschei­
nenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass 
dies für Folgendes erforderlich ist: die Einrichtung und den Betrieb 
ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Versorgung 
mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und ihre Sicher­
heit und die Weiterführung der Planung und des Baus und die Abnah­
metests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen, die Lieferung von 
Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope und ähn­
licher medizinischer Anwendungen oder kritischer Technologien zur 
radiologischen Umweltüberwachung sowie für die zivile nukleare Zu­
sammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung. 

(11) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen 
Behörden unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen die Einfuhr 
oder Weitergabe von Waren, die sich vor dem Inkrafttreten des entspre­
chenden Verbots für solche in Anhang XXVII aufgeführten Güter der 
KN-Codes 8471, 8523, 8536 und 9027 physisch in Belarus befanden, 
oder die Bereitstellung von damit verbundener technischer Hilfe und 
Finanzhilfe genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass es sich 
bei diesen Gütern um Bestandteile von Medizinprodukten handelt, die 
zum Zwecke der Reparatur, Wartung oder Rückgabe fehlerhafter Güter­
teile in die Union gebracht werden. 

(12) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über jede nach den Absätzen 10 und 11 
erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Ertei­
lung. 

Artikel 1rb 

(1) Es ist verboten, in Anhang XXI aufgeführtes Gold unmittelbar 
oder mittelbar zu kaufen, einzuführen oder weiterzugeben, wenn es 
seinen Ursprung in Belarus hat und nach dem 1. Juli 2024 aus Belarus 
in die Union oder ein Drittland ausgeführt wurde. 

(2) Es ist verboten, die in Anhang XXI aufgeführten Erzeugnisse 
unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, einzuführen oder weiterzugeben, 
wenn sie in einem Drittland unter Verwendung der in Absatz 1 ver­
botenen Erzeugnisse verarbeitet wurden. 

(3) Es ist verboten, in Anhang XXII aufgeführtes Gold unmittelbar 
oder mittelbar zu kaufen, einzuführen oder weiterzugeben, wenn es 
seinen Ursprung in Belarus hat und nach dem 1. Juli 2024 aus Belarus 
in die Union ausgeführt wurde. 

(4) Es ist verboten, 

a) in Verbindung mit den Verboten in den Absätzen 1, 2 und 3 un­
mittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder 
andere Dienste im Zusammenhang mit Gütern gemäß den genannten 
Absätzen und mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Ver­
wendung dieser Güter zu erbringen oder 

b) in Verbindung mit den Verboten in den Absätzen 1, 2 und 3 un­
mittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfe im Zusam­
menhang mit Gütern gemäß den genannten Absätzen für den Kauf, 
die Einfuhr oder die Weitergabe dieser Güter oder für damit ver­
bundene technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste 
bereitzustellen. 

▼M57
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(5) Die Verbote in den Absätzen 1, 2 und 3 gelten nicht für Gold, 
das für die amtliche Tätigkeit diplomatischer Missionen, konsularischer 
Vertretungen oder internationaler Organisationen in Belarus, die nach 
dem Völkerrecht Immunität genießen, erforderlich ist. 

(6) Das Verbot in Absatz 3 gilt nicht für die in Anhang XXII auf­
geführten Güter zum persönlichen Gebrauch in die Union einreisender 
natürlicher Personen oder mit ihnen reisender unmittelbarer Familien­
angehöriger, wenn sie sich im Eigentum der betreffenden Personen 
befinden und nicht zum Verkauf bestimmt sind. 

(7) Abweichend von den Absätzen 1, 2 und 3 können die zuständi­
gen Behörden die Weitergabe oder die Einfuhr von Kulturgütern, die 
eine Leihgabe im Rahmen der offiziellen kulturellen Zusammenarbeit 
mit Belarus sind, genehmigen. 

Artikel 1rc 

(1) Ab dem 1. Juli 2024 ist es verboten, in Anhang XXIX Teile A, 
B und C aufgeführte Diamanten und Erzeugnisse, die Diamanten ent­
halten, unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, einzuführen oder weiter­
zugeben, wenn sie ihren Ursprung in Belarus haben oder aus Belarus in 
die Union oder ein Drittland ausgeführt wurden. 

(2) Ab dem 1. Juli 2024 ist es verboten, in Anhang XXIX Teile A, 
B und C aufgeführte Diamanten und Erzeugnisse, die Diamanten jeg­
lichen Ursprungs enthalten, unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, ein­
zuführen oder weiterzugeben, wenn sie durch das Hoheitsgebiet von 
Belarus durchgeführt wurden. 

(3) Es ist verboten, 

a) in Verbindung mit den Verboten in den Absätzen 1 und 2 unmittel­
bar oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere 
Dienste im Zusammenhang mit Gütern gemäß den genannten Ab­
sätzen und mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Ver­
wendung dieser Güter zu erbringen, 

b) in Verbindung mit den Verboten in den Absätzen 1 und 2 unmittel­
bar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfe im Zusammenhang 
mit Gütern gemäß den genannten Absätzen für den Kauf, die Ein­
fuhr oder die Weitergabe dieser Güter oder für damit verbundene 
technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste bereit­
zustellen. 

(4) Die Verbote in den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für die in 
Anhang XXIX Teil C aufgeführten Güter zum persönlichen Gebrauch 
in die Union einreisender natürlicher Personen oder mit ihnen reisender 
unmittelbarer Familienangehöriger, wenn sie sich im Eigentum der 
betreffenden Personen befinden und nicht zum Verkauf bestimmt sind. 

(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen 
Behörden die Weitergabe oder Einfuhr von Kulturgütern, die eine Leih­
gabe im Rahmen der offiziellen kulturellen Zusammenarbeit mit Bela­
rus sind, genehmigen. 

▼M46 

Artikel 1s 

(1) Es ist verboten, 

a) Maschinen gemäß Anhang XIV mit oder ohne Ursprung in der 
Union unmittelbar oder mittelbar an Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus zu 
verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen, 

▼M57
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b) im Zusammenhang mit den unter Buchstabe a genannten Verboten 
unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste, 
Finanzmittel oder Finanzhilfe, einschließlich Finanzderivaten sowie 
Versicherungen und Rückversicherungen, bereitzustellen. 

▼M57 
(1a) Die Durchfuhr von in Anhang XIVa aufgeführten Maschinen, 
die aus der Union ausgeführt werden, durch das Hoheitsgebiet von 
Belarus ist verboten. 

▼M46 
(2) Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten nicht für den Verkauf, die 
Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der Maschinen nach Ab­
satz 1 oder die Bereitstellung von damit verbundener technischer Hilfe 
und Finanzhilfe für nichtmilitärische Zwecke und für nichtmilitärische 
Endnutzer, wenn die Maschinen bestimmt sind für 
a) humanitäre Zwecke, gesundheitliche Notlagen, die dringende Ab­

wendung oder Eindämmung eines Ereignisses, das voraussichtlich 
schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit 
und Sicherheit von Menschen oder die Umwelt haben wird, oder für 
die Bewältigung von Naturkatastrophen, 

b) medizinische oder pharmazeutische Zwecke, 
c) die vorübergehende Verwendung durch Nachrichtenmedien, 
d) Softwareaktualisierungen, 
e) die Verwendung als Verbraucherkommunikationsgeräte, 
f) die Gewährleistung der Cybersicherheit und der Informationssicher­

heit für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen in Belarus mit Ausnahme der belarussischen Regie­
rung und der Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar von die­
ser Regierung kontrolliert werden, oder 

g) die persönliche Verwendung durch nach Belarus reisende natürliche 
Personen, beschränkt auf persönliche Gegenstände, Haushaltsgegen­
stände, Fahrzeuge oder Arbeitsmittel, die sich im Eigentum der 
betreffenden Personen befinden und nicht zum Verkauf bestimmt 
sind. 

Außer in den in Buchstaben f und g genannten Fällen erklärt der Aus­
führer in seiner Zollanmeldung, dass die Güter im Rahmen der ein­
schlägigen Ausnahmeregelung nach dem vorliegenden Absatz aus­
geführt werden, und unterrichtet die zuständige Behörde des Mitglied­
staats, in dem er ansässig oder niedergelassen ist, innerhalb von 30 Ta­
gen nach dieser ersten Ausfuhr über die erstmalige Anwendung der 
betreffenden Ausnahmeregelung. 

▼M61 __________ 

▼M57 
(4) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden 
unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen den Verkauf, die Lie­
ferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der in Anhang XIV aufgeführ­
ten Maschinen oder die Bereitstellung damit verbundener technischer 
Hilfe, Vermittlungsdienste, Finanzmittel oder Finanzhilfen, einschließ­
lich Finanzderivaten sowie Versicherungen und Rückversicherungen, 
genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass sie für die diploma­
tischen Vertretungen der Union, der Mitgliedstaaten und der Partner­
länder, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, sowie 
für internationale Organisationen, die nach dem Völkerrecht Immunität 
genießen, bestimmt sind. 

▼M61 
(4a) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels und unbe­
schadet der Genehmigungspflichten nach der Verordnung 
(EU) 2021/821 können die zuständigen Behörden den Verkauf, die 
Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von Maschinen des KN- 
Codes 8471 80 oder die Bereitstellung von damit verbundener tech­
nischer Hilfe oder Finanzhilfe für nichtmilitärische Zwecke und für 
nichtmilitärische Endnutzer genehmigen, nachdem sie festgestellt ha­
ben, dass diese Maschinen oder die damit verbundene technische Hilfe 
oder Finanzhilfe für zivile, nicht öffentlich zugängliche elektronische 
Kommunikationsnetze bestimmt sind. 

▼M46
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(5) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über jede nach den Absätzen 4 und 4a 
erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Ertei­
lung. 

▼M55 

Artikel 1sa 

(1) Es ist verboten, in Anhang XVII aufgeführte Güter und Tech­
nologien, die für die Verwendung in der Luftfahrt oder der Raumfahrt­
industrie geeignet sind, mit oder ohne Ursprung in der Union unmittel­
bar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisatio­
nen oder Einrichtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus zu 
verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 

▼M57 
(1a) Die Durchfuhr von in Anhang XVII aufgeführten, für die Ver­
wendung in der Luftfahrt oder der Raumfahrtindustrie geeigneten Gü­
tern und Technologien, die aus der Union ausgeführt werden, durch das 
Hoheitsgebiet von Belarus ist verboten. 

▼M55 
(2) Es ist verboten, für Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar oder mittelbar 
Versicherungen und Rückversicherungen in Bezug auf die in An­
hang XVII aufgeführten Güter und Technologien bereitzustellen. 

(3) Es ist verboten, eine der folgenden Tätigkeiten oder eine Kom­
bination dieser Tätigkeiten durchzuführen: Überholung, Reparatur, In­
spektion, Ersatz, Modifizierung oder Behebung von Mängeln an einem 
Luftfahrzeug oder einer Komponente, mit Ausnahme der Vorflugkon­
trolle, unmittelbar oder mittelbar für natürliche oder juristische Per­
sonen, Organisationen oder Einrichtungen in Belarus oder zur Verwen­
dung in Belarus, wenn sich die Tätigkeit auf die in Anhang XVII 
aufgeführten Güter und Technologien bezieht. 

▼M57 
(4) Es ist verboten, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere 
Dienste im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Ab­
satz 1 und mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Ver­
wendung dieser Güter und Technologien zu erbringen, 

b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus unmittelbar 
oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfe im Zusammenhang mit 
Gütern und Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lie­
ferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr dieser Güter und Tech­
nologien oder für damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungs­
dienste oder andere Dienste bereitzustellen oder 

c) an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus im Zusam­
menhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 und der 
Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter 
und Technologien unmittelbar oder mittelbar Rechte des geistigen 
Eigentums oder Geschäftsgeheimnisse zu verkaufen, Lizenzen dafür 
zu erteilen oder solche Rechte und Geheimnisse anderweitig weiter­
zugeben sowie Rechte auf den Zugang zu oder die Weiterverwen­
dung von Materialien oder Informationen zu gewähren, die durch 
Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind oder Geschäfts­
geheimnisse darstellen. 

▼M61 __________ 

▼M61
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(6) Abweichend von den Absätzen 1 und 4 können die zuständigen 
nationalen Behörden unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen 
die Erfüllung von vor dem 5. August 2023 geschlossenen Finanzie­
rungsleasingverträgen für Luftfahrzeuge genehmigen, nachdem sie fest­
gestellt haben, dass 
a) dies für die Zahlung der Leasingraten an eine nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats gegründete oder eingetragene juristische Person, Or­
ganisation oder Einrichtung, die unter keine der restriktiven Maß­
nahmen nach dieser Verordnung fällt, unbedingt erforderlich ist und 

b) dem belarussischen Vertragspartner keine wirtschaftlichen Ressour­
cen zur Verfügung gestellt werden, mit Ausnahme der Übertragung 
des Eigentums an dem Luftfahrzeug nach vollständiger Begleichung 
der Leasingverbindlichkeiten. 

▼M57 
(6a) Abweichend von den Absätzen 1 und 4 können die zuständigen 
Behörden unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen den Ver­
kauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der in An­
hang XVII aufgeführten Güter oder damit verbundene technische Hilfe, 
Vermittlungsdienste, Finanzmittel oder Finanzhilfe genehmigen, nach­
dem sie festgestellt haben, dass dies für die Herstellung von Titangü­
tern erforderlich ist, die in der Luftfahrtindustrie benötigt werden und 
für die keine alternative Bezugsquelle zur Verfügung steht. 
(6b) Abweichend von Absatz 4 können die zuständigen Behörden 
unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen die Bereitstellung 
technischer Hilfe im Zusammenhang mit der Verwendung der in Ab­
satz 1 genannten Güter und Technologien genehmigen, nachdem sie 
festgestellt haben, dass die Bereitstellung solcher technischen Hilfe 
erforderlich ist, um Kollisionen zwischen Satelliten oder deren unbe­
absichtigtes Wiedereintreten in die Atmosphäre zu verhindern. 

▼M55 
(7) Abweichend von den Absätzen 1 und 4 können die zuständigen 
Behörden unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen den Ver­
kauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der in An­
hang XVII aufgeführten Güter der KN-Codes 8517 71 00, 8517 79 00 
und 9026 00 00 oder damit zusammenhängende technische Hilfe, Ver­
mittlungsdienste, Finanzmittel oder Finanzhilfen genehmigen, nachdem 
sie festgestellt haben, dass dies für medizinische oder pharmazeutische 
Zwecke oder für humanitäre Zwecke wie die Durchführung oder die 
Erleichterung von Hilfsleistungen einschließlich der Versorgung mit 
medizinischen Hilfsgütern und Nahrungsmitteln oder für den Transport 
von humanitären Helfern und damit verbundener Hilfe oder für Eva­
kuierungen erforderlich ist. 
Bei der Entscheidung über Anträge auf Genehmigungen für medizi­
nische, pharmazeutische oder humanitäre Zwecke nach diesem Absatz 
erteilen die zuständigen nationalen Behörden keine Genehmigung für 
Ausfuhren an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen in Belarus oder zur Verwendung in Belarus, wenn sie 
hinreichende Gründe zu der Annahme haben, dass die Güter eine mi­
litärische Endverwendung haben könnten. 

▼M57 
(7a) Abweichend von Absatz 1a können die zuständigen Behörden 
die Durchfuhr von in Anhang XVII aufgeführten Gütern und Technolo­
gien, die für die Verwendung in der Luftfahrt oder der Raumfahrtindus­
trie geeignet sind, durch das Hoheitsgebiet von Belarus genehmigen, 
nachdem sie festgestellt haben, dass diese Güter oder Technologien für 
die in den Absätzen 6a, 6b und 7 genannten Zwecke bestimmt sind. 
(7b) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden 
den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der in 
Anhang XVII aufgeführten Güter genehmigen, wenn die Güter zur 
ausschließlichen Nutzung durch den genehmigenden Mitgliedstaat be­
stimmt sind und unter dessen vollständiger Kontrolle stehen, damit 
dieser seine Unterhaltungsverpflichtungen in Bereichen erfüllen kann, 
die einem langfristigen Mietvertrag zwischen diesem Mitgliedstaat und 
Belarus unterliegen. 

▼M55
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(8) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über jede nach diesem Artikel erteilte 
Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

(9) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt unbeschadet des Artikels 1e 
Absatz 4 Buchstabe b und des Artikels 1f Absatz 4 Buchstabe b. 

(10) Das Verbot gemäß Absatz 4 Buchstabe a gilt nicht für den 
Informationsaustausch, der dazu dient, im Rahmen der Internationalen 
Zivilluftfahrt-Organisation technische Normen für die in Absatz 1 ge­
nannten Güter und Technologien festzulegen. 

▼M47 

Artikel 1t 

(1) Es ist verboten, öffentliche Finanzmittel oder Finanzhilfen für 
den Handel mit Belarus oder für Investitionen in Belarus bereitzustel­
len. 

(2) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für 

a) verbindliche Verpflichtungen zur Bereitstellung von Finanzmitteln 
oder Finanzhilfen, die vor dem 10. März 2022 eingegangen wurde­
noder 

▼M61 __________ 

▼M47 
c) die Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen für 

den Handel mit Lebensmitteln sowie für landwirtschaftliche, medizi­
nische oder humanitäre Zwecke. 

▼M61 
(3) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden 
unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen die Bereitstellung öf­
fentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen bis zu einem Gesamtwert von 
10 000 000 EUR je Vorhaben zugunsten kleiner und mittlerer Unter­
nehmen mit Sitz in der Union genehmigen. 

(4) Der betreffende Mitgliedstaat oder die betreffenden Mitgliedstaa­
ten unterrichtet bzw. unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und die 
Kommission über jede nach Absatz 3 erteilte Genehmigung innerhalb 
von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 1u 

(1) Es ist verboten, Einlagen von belarussischen Staatsangehörigen 
oder in Belarus ansässigen natürlichen Personen, von in Belarus nieder­
gelassenen juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
oder von juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, 
die außerhalb der Union niedergelassen sind und deren Anteile zu 
über 50 % unmittelbar oder mittelbar von belarussischen Staatsangehö­
rigen oder in Belarus ansässigen natürlichen Personen gehalten werden, 
entgegenzunehmen, wenn der Gesamtwert der Einlagen der natürlichen 
oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung pro Kreditinsti­
tut 100 000 EUR übersteigt. 

(2) Es ist verboten, belarussischen Staatsangehörigen oder in Belarus 
ansässigen natürlichen Personen oder in Belarus niedergelassenen ju­
ristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen Dienstleistun­
gen im Zusammenhang mit Krypto-Wallets, Krypto-Konten oder der 
Krypto-Verwahrung bereitzustellen. 

▼M55
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(3) Ab dem 26. März 2025 ist es verboten, belarussischen Staats­
angehörigen oder in Belarus ansässigen natürlichen Personen zu gestat­
ten, unmittelbar oder mittelbar Eigentümer einer nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats gegründeten oder eingetragenen juristischen Person, Or­
ganisation oder Einrichtung, die die in Absatz 2 genannten Dienstleis­
tungen erbringt, zu sein, diese unmittelbar oder mittelbar zu kontrollie­
ren oder Posten in ihren Leitungsgremien zu bekleiden. 

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten nicht für Staatsangehörige eines 
Mitgliedstaats, eines dem Europäischen Wirtschaftsraum angehörenden 
Landes oder der Schweiz und nicht für natürliche Personen, die über 
einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel in einem Mitglied­
staat, einem dem Europäischen Wirtschaftsraum angehörenden Land 
oder der Schweiz verfügen. 

Artikel 1v 

(1) Abweichend von Artikel 1u Absätze 1 und 2 können die zustän­
digen Behörden die Entgegennahme einer solchen Einlage oder die 
Bereitstellung einer Dienstleistung im Zusammenhang mit Wallets, 
Konten oder der Verwahrung unter ihnen angemessen erscheinenden 
Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass die Ent­
gegennahme einer solchen Einlage oder die Bereitstellung einer solchen 
Dienstleistung im Zusammenhang mit Wallets, Konten oder der Ver­
wahrung 

a) zur Deckung der Grundbedürfnisse von in Artikel 1u Absatz 1 ge­
nannten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen und ihrer unterhaltsberechtigten Familienangehörigen, 
unter anderem für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder 
Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Behandlung, Steu­
ern, Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungs­
einrichtungen, erforderlich ist, 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare oder der 
Rückerstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereit­
stellung juristischer Dienstleistungen dient, 

c) zur Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich ist, voraus­
gesetzt, dass die betreffende zuständige Behörde den zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mindes­
tens zwei Wochen vor Erteilung der Genehmigung mitgeteilt hat, 
aus welchen Gründen sie der Auffassung ist, dass eine spezifische 
Genehmigung erteilt werden sollte, 

d) für amtliche Tätigkeiten einer diplomatischen Mission, konsulari­
schen Vertretung oder internationalen Organisation erforderlich ist, 

e) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Kosten für die 
routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener Gelder 
oder wirtschaftlicher Ressourcen dient oder 

f) für den nicht verbotenen grenzüberschreitenden Handel mit Gütern 
und Dienstleistungen zwischen der Union und Belarus erforderlich 
ist. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über jede nach Absatz 1 Buchstabe a, b, d 
oder e erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren 
Erteilung. 

▼M61
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Artikel 1w 

▼M61 
(1) Abweichend von Artikel 1u Absätze 1 und 2 können die zustän­
digen Behörden die Entgegennahme einer solchen Einlage oder die 
Bereitstellung einer Dienstleistung im Zusammenhang mit Wallets, 
Konten oder der Verwahrung unter ihnen angemessen erscheinenden 
Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass die Ent­
gegennahme einer solchen Einlage oder die Bereitstellung einer solchen 
Dienstleistung erforderlich ist im Zusammenhang mit Wallets, Konten 
oder der Verwahrung 

a) für humanitäre Zwecke wie die Durchführung oder die Erleichterung 
von Hilfsleistungen einschließlich medizinischer Hilfsgüter, Nah­
rungsmittel, humanitärer Helfer und damit verbundener Hilfe oder 
für Evakuierungen, oder 

b) für zivilgesellschaftliche Aktivitäten zur direkten Förderung der De­
mokratie, der Menschenrechte oder der Rechtsstaatlichkeit in Bela­
rus. 

▼M47 
(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über jede nach Absatz 1 erteilte Geneh­
migung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 1x 

(1) Zentralverwahrern der Union ist es verboten, Dienstleistungen im 
Sinne des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 für übertragbare 
Wertpapiere zu erbringen, die nach dem 12. April 2022 an belarussi­
sche Staatsangehörige oder in Belarus ansässige natürliche Personen 
oder an in Belarus niedergelassene juristische Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen ausgegeben wurden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats und 
für natürliche Personen, die über einen befristeten oder unbefristeten 
Aufenthaltstitel eines Mitgliedstaats verfügen. 

Artikel 1y 

▼M48 
(1) Es ist verboten, auf eine amtliche Währung eines Mitgliedstaats 
lautende übertragbare Wertpapiere, die nach dem 12. April 2022 be­
geben wurden, oder mit einem Engagement hinsichtlich solcher Wert­
papiere verbundene Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren an belarussische Staatsangehörige oder in Belarus ansäs­
sige natürliche Personen oder an in Belarus niedergelassene juristische 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu verkaufen. 

▼M47 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats und 
für natürliche Personen, die über einen befristeten oder unbefristeten 
Aufenthaltstitel eines Mitgliedstaats verfügen. 

Artikel 1z 

Unbeschadet der geltenden Vorschriften über die Anzeigepflicht, die 
Vertraulichkeit und das Berufsgeheimnis sind Kreditinstitute verpflich­
tet, 

a) der zuständigen nationalen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie 
angesiedelt sind, oder der Kommission spätestens bis zum 27. Mai 
2022 eine Liste der 100 000 EUR übersteigenden Einlagen von 
belarussischen Staatsangehörigen oder in Belarus ansässigen natür­
lichen Personen oder von in Belarus niedergelassenen juristischen 

▼M47
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Personen, Organisationen oder Einrichtungen zu übermitteln. Sie 
legen alle 12 Monate aktuelle Informationen über die Höhe dieser 
Einlagen vor; 

b) der zuständigen nationalen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie 
angesiedelt sind, Informationen über 100 000 EUR übersteigende 
Einlagen von belarussischen Staatsangehörigen oder in Belarus an­
sässigen natürlichen Personen, die im Rahmen einer Staatsbürger­
schafts- oder Aufenthaltsregelung für Investoren die Staatsangehö­
rigkeit eines Mitgliedstaats bzw. Aufenthaltsrechte in einem Mit­
gliedstaat erworben haben, zu übermitteln. 

▼M48 

Artikel 1za 

(1) Es ist verboten, auf eine amtliche Währung eines Mitgliedstaats 
lautende Banknoten an Belarus oder an natürliche oder juristische Per­
sonen, Organisationen oder Einrichtungen in Belarus – einschließlich 
der Regierung und der Zentralbank von Belarus – oder zur Verwendung 
in Belarus zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen. 

▼M61 
(2) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für den Verkauf, die 
Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von auf eine amtliche 
Währung eines Mitgliedstaats lautenden Banknoten, sofern dieser Ver­
kauf, diese Lieferung, diese Weitergabe oder diese Ausfuhr erforderlich 
ist für 

a) den persönlichen Gebrauch natürlicher Personen, die nach Belarus 
reisen oder von deren mitreisenden unmittelbaren Familienangehö­
rigen, 

b) amtliche Tätigkeiten diplomatischer Missionen, konsularischer Ver­
tretungen oder internationaler Organisationen in Belarus, die nach 
dem Völkerrecht Immunität genießen, oder 

c) Tätigkeiten der Zivilgesellschaft und der Medien, mit denen Demo­
kratie, Menschenrechte oder Rechtsstaatlichkeit in Belarus unmittel­
bar gefördert werden und die öffentliche Mittel von der Union, den 
Mitgliedstaaten oder den in Anhang Vba aufgeführten Ländern er­
halten. 

▼M51 

Artikel 1zb 

▼M65 
(1) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar mit den in Anhang XV 
aufgeführten juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
oder mit in Belarus niedergelassenen juristischen Personen, Organisa­
tionen oder Einrichtungen, deren Eigentumsrechte zu über 50 % un­
mittelbar oder mittelbar bei einer in Anhang XV aufgeführten Organi­
sation liegen, Transaktionen zu tätigen. 

(1a) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für Transaktionen 

a) zur Gewährleistung des Funktionierens der diplomatischen und kon­
sularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten oder 
von Partnerländern in Belarus, einschließlich Delegationen, Bot­
schaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in Be­
larus, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen, 

b) von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, die in Belarus ansässig 
sind und dies bereits vor dem 24. Februar 2022 waren. 

▼M47
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(1b) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden 
unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen Transaktionen geneh­
migen, die für den Abzug von Investitionen aus Belarus oder die Ab­
wicklung von Geschäftstätigkeiten in Belarus unbedingt erforderlich 
sind. 

▼M51 
(2) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt für jede in Anhang XV auf­
geführte juristische Person, Organisation oder Einrichtung ab dem in 
jenem Anhang für sie angegebenen Zeitpunkt. Das Verbot gilt ab dem­
selben Zeitpunkt für alle in Belarus niedergelassenen juristischen Per­
sonen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % 
unmittelbar oder mittelbar von einer der in Anhang XV aufgeführten 
Einrichtungen gehalten werden. 

▼M48 

Artikel 1zc 

(1) In Belarus niedergelassenen Kraftverkehrsunternehmen ist es 
verboten, im Gebiet der Union Güter auf der Straße, auch zu Zwecken 
der Durchfuhr, zu befördern. 

▼M57 
(1a) Das Verbot in Absatz 1 gilt für die Beförderung von Gütern im 
Gebiet der Union durch Kraftverkehrsunternehmen mit in Belarus zu­
gelassenen Anhängern oder Sattelanhängern, auch wenn diese Anhän­
ger oder Sattelanhänger von in anderen Ländern zugelassenen Last­
kraftwagen gezogen werden. 

▼M61 
(1b) In der Union niedergelassenen juristischen Personen, Organisa­
tionen oder Einrichtungen, die sich zu mindestens 25 % im Eigentum 
einer belarussischen natürlichen oder juristischen Person, Organisation 
oder Einrichtung befinden, ist es verboten, als Kraftverkehrsunterneh­
men zugelassen zu werden, das im Gebiet der Union Güter auf der 
Straße, einschließlich zu Zwecken der Durchfuhr, befördert. 

Juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die sich vor 
dem 8. April 2022 in der Union niedergelassen haben und bereits als 
Kraftverkehrsunternehmen im Gebiet der Union Güter auf der Straße, 
einschließlich zu Zwecken der Durchfuhr, befördern, ist es verboten, 
Änderungen an ihrer Kapitalstruktur vorzunehmen, durch die sich der 
prozentuale Eigentumsanteil einer belarussischen natürlichen oder juris­
tischen Person, Organisation oder Einrichtung erhöhen würde, es sei 
denn, dieser prozentuale Eigentumsanteil bleibt nach dieser Änderung 
unter 25 %. 

▼M57 
(1c) In der Union nach dem 8. April 2022 niedergelassenen Kraft­
verkehrsunternehmen, die sich zu mindestens 25 % im Eigentum einer 
belarussischen natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder 
Einrichtung befinden, ist es verboten, ab dem 2. August 2024 im Gebiet 
der Union Güter auf der Straße, einschließlich zu Zwecken der Durch­
fuhr, zu befördern. 

(1d) Auf Ersuchen der zuständigen nationalen Behörde des Mitglied­
staats, in dem sie niedergelassen sind, übermitteln in der Union nieder­
gelassene Kraftverkehrsunternehmen dieser zuständigen nationalen Be­
hörde Informationen über ihre Eigentumsstruktur. 

▼M48 
(2) Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für Kraftverkehrsunterneh­
men, die Postsendungen im Rahmen des Universaldienstes befördern. 

▼M57 
(2a) Die Absätze 1b und 1c gelten nicht für in der Union nieder­
gelassene Kraftverkehrsunternehmen, die sich zu mindestens 25 % im 
Eigentum von belarussischen Staatsangehörigen befinden, die auch 
Staatsangehörige eines Mitgliedstaats sind, oder über einen befristeten 
oder unbefristeten Aufenthaltstitel in einem Mitgliedstaat verfügen. 

▼M65
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__________ 

▼M57 
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 1a können die zuständigen 
Behörden eines Mitgliedstaats die Beförderung von Gütern durch ein in 
Belarus niedergelassenes Kraftverkehrsunternehmen oder ein anderes 
Kraftverkehrsunternehmen genehmigen, wenn diese mit in Belarus zu­
gelassenen Anhängern oder Sattelanhängern befördert werden, auch 
wenn diese Anhänger oder Sattelanhänger von in anderen Ländern 
zugelassenen Lastkraftwagen gezogen werden, sofern die zuständigen 
Behörden festgestellt haben, dass eine solche Beförderung erforderlich 
ist für 

▼M48 
a) den Kauf, die Einfuhr oder den Transport von Erdgas und Erdöl, 

einschließlich raffinierter Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Alumi­
nium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz in die Union, 

b) den Kauf, die Einfuhr oder den Transport von pharmazeutischen, me­
dizinischen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln, 
einschließlich Weizen und Düngemittel deren Kauf, Einfuhr oder 
Transport nach diesem Beschluss gestattet ist, 

c) humanitäre Zwecke, oder 
▼M57 

d) die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen in 
Belarus, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder 
internationaler Organisationen in Belarus, die nach dem Völkerrecht 
Immunität genießen. 

▼M48 
(5) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaa­
ten und die Kommission über jede nach Absatz 4 erteilte Genehmigung 
innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

▼M15 

Artikel 2 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die Eigentum 
oder Besitz der in Anhang I aufgeführten natürlichen und juristischen Per­
sonen, Organisationen und Einrichtungen sind oder von diesen gehalten 
oder kontrolliert werden, werden eingefroren. 
(2) Den in Anhang I aufgeführten natürlichen und juristischen Per­
sonen, Organisationen und Einrichtungen dürfen weder unmittelbar noch 
mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden oder zugutekommen. 
(3) Es ist verboten, sich wissentlich und vorsätzlich an Tätigkeiten zu 
beteiligen, mit denen unmittelbar oder mittelbar die Umgehung der in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen bezweckt oder bewirkt wird. 
(4) Anhang I enthält eine Liste der natürlichen und juristischen Per­
sonen, Organisationen und Einrichtungen, die vom Rat nach Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe a des Beschlusses 2012/642/GASP des Rates vom 
15. Oktober 2012 über restriktive Maßnahmen gegen Belarus ( 1 ) als Per­
sonen, Organisationen oder Einrichtungen ermittelt wurden, die für 
schwere Menschenrechtsverletzungen oder Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische Opposition verantwortlich sind oder 
deren Aktivitäten die Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit in Belarus 
auf andere Weise ernsthaft untergraben, und der mit ihnen in Verbindung 
stehenden natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Ein­
richtungen sowie der in ihrem Eigentum stehenden oder von ihnen kon­
trollierten juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen. 
(5) Anhang I enthält auch eine Liste der natürlichen und juristischen 
Personen, Organisationen und Einrichtungen, die vom Rat nach Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe b des Beschlusses 2012/642//GASP des Rates als 
natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
ermittelt wurden, die Nutznießer des Lukaschenko-Regimes sind oder es 
unterstützen, sowie der in ihrem Eigentum stehenden oder von ihnen kon­
trollierten juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen. 

▼M61 

( 1 ) ABl. L 285 vom 17.10.2012, S. 1.
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__________ 

▼M41 
(6) Anhang I enthält außerdem eine Liste 

a) der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Ein­
richtungen, die vom Rat nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c des 
Beschlusses 2012/642/GASP als natürliche oder juristische Per­
sonen, Organisationen oder Einrichtungen ermittelt wurden, die Tä­
tigkeiten des Lukaschenko-Regimes organisieren oder dazu beitra­
gen, welche Folgendes erleichtern: 

i) das rechtswidrige Überschreiten der Außengrenzen der Union 
oder 

ii) die Weitergabe verbotener Güter und die rechtswidrige Weiter­
gabe von Gütern, die Beschränkungen unterliegen, einschließlich 
gefährlicher Güter, in das Hoheitsgebiet der Union; und 

b) juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die nach 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d des Beschlusses 2012/642/GASP 
durch den Rat als juristische Personen, Organisationen oder Einrich­
tungen ermittelt wurden, die im Eigentum von unter Buchstabe a 
fallende Personen, Organisationen und Einrichtungen stehen oder 
von ihnen kontrolliert werden. 

▼M57 
(7) Anhang I enthält auch eine Liste der natürlichen oder juristischen 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die vom Rat nach Arti­
kel 4 Absatz 1 Buchstabe d des Beschlusses 2012/642/GASP als Per­
sonen, Organisationen oder Einrichtungen ermittelt wurden, die Ver­
stöße gegen das Verbot der Umgehung dieser Verordnung oder des 
genannten Beschlusses erleichtern oder diese Bestimmungen auf andere 
Weise erheblich unterlaufen. 

▼M61 
(7a) Anhang I enthält auch eine Liste der natürlichen oder juristi­
schen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die vom Rat ge­
mäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe da des Beschlusses 2012/642/GASP 
als natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrich­
tungen ermittelt wurden, die zum militärisch-industriellen Komplex von 
Belarus gehören, diesen materiell oder finanziell unterstützen oder von 
ihm profitieren, auch indem sie an der Entwicklung, Herstellung oder 
Lieferung von Militärtechnologie und Militärgütern beteiligt sind. 

(8) Anhang I enthält auch natürliche oder juristische Personen, Or­
ganisationen oder Einrichtungen, die mit den in den Absätzen 5, 6, 7 
und 7a aufgeführten Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 
Verbindung stehen. 

▼M44 

Artikel 2a 

Natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtun­
gen können für ihre Handlungen nicht haftbar gemacht werden, wenn 
sie nicht wussten und keinen vernünftigen Grund zu der Annahme 
hatten, dass sie mit ihrem Handeln gegen die Maßnahmen nach dieser 
Verordnung verstoßen. 

▼M4 

Artikel 2b 

(1) ►M15 Anhang I ◄ enthält die Gründe für die Aufnahme der 
betreffenden Personen, Organisationen und Einrichtungen in die Liste. 

(2) ►M15 Anhang I ◄ enthält, soweit verfügbar, auch Angaben, die 
zur Identifizierung der betreffenden natürlichen oder juristischen Per­
sonen, Organisationen oder Einrichtungen erforderlich sind. In Bezug 
auf natürliche Personen können diese Angaben Namen, einschließlich 
Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Reisepass- und 

▼M28
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Personalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, sowie 
Funktion oder Beruf umfassen. In Bezug auf juristische Personen, Or­
ganisationen und Einrichtungen können diese Angaben Namen, Ort und 
Datum der Registrierung, Registriernummer und Geschäftsort umfassen. 

Artikel 3 

▼M37 
(1) Abweichend von Artikel 2 können die auf den Websites in An­
hang II angegebenen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die 
Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Res­
sourcen oder die Bereitstellung bestimmter eingefrorener Gelder oder 
wirtschaftlicher Ressourcen unter ihnen angemessen erscheinenden Be­
dingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass diese Gel­
der oder wirtschaftlichen Ressourcen 

a) zur Befriedigung der Grundbedürfnisse der in Anhang I aufgeführ­
ten Personen und ihrer unterhaltsberechtigten Familienangehörigen, 
unter anderem für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder 
Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Behandlung, Steu­
ern, Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungs­
einrichtungen, erforderlich sind; 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Er­
stattung von Kosten im Zusammenhang mit der Erbringung juristi­
scher Dienstleistungen dienen; 

c) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungs­
kosten für die routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung einge­
frorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen; 

▼M44 
d) ausschließlich bestimmt sind für 

i) humanitäre Zwecke, einschließlich der Durchführung von Flü­
gen zur Evakuierung oder Rückbeförderung von Personen oder 
für Initiativen zur Bereitstellung von Unterstützung für Opfer 
von Natur- oder Nuklearkatastrophen oder von Chemieunfällen, 

ii) die Durchführung von Flügen im Rahmen internationaler Adop­
tionsverfahren, 

iii) die Durchführung von Flügen, die für die Teilnahme an Treffen 
erforderlich sind, deren Ziel eine Lösung der Krise in Belarus 
oder die Unterstützung der mit den restriktiven Maßnahmen 
verfolgten politischen Ziele ist, oder 

iv) eine Notlandung, einen Notstart oder einen Notüberflug von 
Luftfahrzeugen eines EU-Luftfahrtunternehmens; 

▼M37 
e) die Behandlung kritischer und eindeutig festgelegter Fragen der 

Flugsicherheit und nach vorheriger Konsultation der Agentur der 
Europäischen Union für Flugsicherheit erforderlich sind. 

▼M4 
(2) Abweichend von Artikel 2 können die auf den Websites in An­
hang II angegebenen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die 
Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Res­
sourcen oder die Bereitstellung bestimmter eingefrorener Gelder oder 
wirtschaftlicher Ressourcen unter ihnen angemessen erscheinenden Be­
dingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass diese Gel­
der oder wirtschaftlichen Ressourcen für die Deckung außerordentlicher 
Ausgaben erforderlich sind, vorausgesetzt, dass der betreffende Mit­
gliedstaat den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mindestens 
zwei Wochen vor Erteilung der Genehmigung mitgeteilt hat, aus wel­
chen Gründen er der Auffassung ist, dass eine spezifische Genehmi­
gung erteilt werden sollte. 

(3) Die Mitgliedstaaten unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und 
die Kommission über jede nach Absatz 1 bzw. Absatz 2 erteilte Ge­
nehmigung. 

▼M4
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Artikel 3a 

(1) Abweichend von Artikel 2 Absatz 1 können die zuständigen 
Behörden die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirt­
schaftlicher Ressourcen genehmigen, wenn die folgenden Vorausset­
zungen erfüllt sind: 

a) Die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand einer 
schiedsgerichtlichen Entscheidung, die vor dem Datum, an dem die 
in Artikel 2 genannte natürliche oder juristische Person, Organisa­
tion oder Einrichtung in Anhang I aufgenommen wurde, ergangen 
ist, oder einer vor oder nach diesem Datum in der Union ergangenen 
gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung oder im betreffenden 
Mitgliedstaat vollstreckbaren gerichtlichen Entscheidung; 

b) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der 
geltenden Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften über die Rechte 
des Gläubigers ausschließlich für die Erfüllung der Forderungen 
verwendet, die durch eine solche Entscheidung gesichert sind oder 
deren Bestand in einer solchen Entscheidung bestätigt worden ist; 

c) die Entscheidung kommt nicht einer in Anhang I aufgeführten na­
türlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung 
zugute; und 

d) die Anerkennung der Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur 
öffentlichen Ordnung des betreffenden Mitgliedstaats. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission innerhalb von zwei Wochen nach Ertei­
lung der Genehmigung über jede nach Absatz 1 erteilte Genehmigung. 

▼B 

Artikel 4 

(1) Artikel 2 Absatz 2 gilt nicht für die auf eingefrorenen Konten 
eingehenden 

a) Zinsen oder sonstigen Erträge dieser Konten, 

b) Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflich­
tungen, die vor dem Datum geschlossen oder eingegangen wurden 
oder entstanden sind, ab dem diese Konten dieser Verordnung un­
terliegen, 

sofern diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen weiter Artikel 2 
Absatz 1 unterliegen. 

(2) Artikel 2 Absatz 2 hindert Finanz- und Kreditinstitute in der 
Europäischen Union nicht daran, Gelder, die ihnen von Dritten zuguns­
ten einer in Anhang I aufgeführten Person, Organisation oder Einrich­
tung überwiesen werden, auf den eingefrorenen Konten gutzuschreiben, 
sofern die auf diesen Konten gutgeschriebenen Beträge ebenfalls einge­
froren werden. Die Finanz- und Kreditinstitute unterrichten unverzüg­
lich die zuständigen Behörden über solche Transaktionen. 

▼M8 

Artikel 4a 

Schuldet eine in ►M15 Anhang I ◄ aufgeführte natürliche oder ju­
ristische Person, Organisation oder Einrichtung Zahlungen aufgrund 
von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die von der 
betreffenden natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder 
Einrichtung vor dem Tag geschlossen wurden beziehungsweise für 
sie entstanden sind, an dem diese Person, Organisation oder Einrich­
tung in die Liste aufgenommen wurde, so können die auf den Websites 
in Anhang II angegebenen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
abweichend von Artikel 2 Absatz 1 die Freigabe bestimmter eingefro­
rener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter ihnen geeignet er­
scheinenden Bedingungen genehmigen, sofern 

▼M44
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i) die betreffende zuständige Behörde festgestellt hat, dass die Zahlung 
weder unmittelbar noch mittelbar an eine in ►M15 Anhang I ◄ 
aufgeführte Person, Organisation oder Einrichtung geleistet wird 
oder ihr zugutekommt, und 

ii) der betreffende Mitgliedstaat diese Feststellung und seine Absicht, 
die Genehmigung zu erteilen, mindestens zwei Wochen vor Ertei­
lung der Genehmigung den anderen Mitgliedstaaten und der Kom­
mission notifiziert hat. 

▼M14 

Artikel 4b 

Abweichend von Artikel 2 können die zuständigen Behörden der Mit­
gliedstaaten, die auf den in Anhang II angegebenen Websites aufgeführt 
sind, die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftli­
cher Ressourcen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirt­
schaftlicher Ressourcen unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingun­
gen genehmigen, wenn sie festgestellt haben, dass diese Gelder oder 
wirtschaftlichen Ressourcen für die amtliche Tätigkeit diplomatischer 
Missionen, konsularischer Vertretungen oder internationaler Organisa­
tionen erforderlich sind, die nach dem Völkerrecht Befreiungen genie­
ßen. 

▼M57 

Artikel 4c 

Abweichend von Artikel 2 können die zuständigen Behörden eines 
Mitgliedstaats die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirt­
schaftlicher Ressourcen, die Eigentum oder Besitz einer in Anhang I auf­
geführten natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Ein­
richtung sind oder von einer solchen gehalten oder kontrolliert werden, 
oder die Erbringung von Dienstleistungen für eine solche natürliche 
oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung unter den zu­
ständigen Behörden geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen, 
nachdem sie festgestellt haben, dass dies für die Einrichtung, Zertifi­
zierung oder Bewertung einer Firewall unbedingt erforderlich ist, mit 
der 
a) einer in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, 

Organisation oder Einrichtung die Kontrolle über die Vermögens­
werte einer nicht in der Liste aufgeführten juristischen Person, Or­
ganisation oder Einrichtung, die nach dem Recht eines Mitglied­
staats eingetragen oder gegründet wurde und sich im Eigentum 
oder unter der Kontrolle der Ersteren befindet, entzogen wird und 

b) sichergestellt wird, dass der in der Liste aufgeführten natürlichen 
oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung keine wei­
teren Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen zugutekommen. 

▼M61 

Artikel 4d 

(1) Abweichend von Artikel 2 der vorliegenden Verordnung und 
vorausgesetzt, die betreffenden Gelder wurden infolge der Beteiligung 
einer als zwischengeschalteter Bank fungierender in Anhang I der vor­
liegenden Verordnung aufgeführten juristischen Person, Organisation 
oder Einrichtung, oder einer juristischen Person, die im Eigentum 
oder unter der Kontrolle einer in dem genannten Anhang aufgeführten 
juristischen Person, Organisation oder Einrichtung befindet, an dem 
Transfer dieser Gelder in die Union aus der Republik Belarus, aus 
einem Drittland in die Union oder aus der Union eingefroren, können 
die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats die Freigabe bestimmter 
eingefrorener Gelder unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen 
genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass der Transfer dieser 
Gelder 
a) zwischen zwei natürlichen oder juristischen Personen, Organisatio­

nen oder Einrichtungen erfolgt, die nicht in Anhang I der vorlie­
genden Verordnung aufgeführt sind, 

▼M8
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b) unter Nutzung von Konten bei Kredit- oder anderen Finanzinstituten 
erfolgt, die nicht in Anhang I der vorliegenden Verordnung auf­
geführt sind, und 

c) nicht gegen Artikel 2 Absatz 2 oder Artikel 1m der vorliegenden 
Verordnung verstößt. 

Der vorliegende Absatz gilt nicht für eingefrorene Gelder oder wirt­
schaftliche Ressourcen, die von Zentralverwahrern im Sinne der Ver­
ordnung (EU) Nr. 909/2014 gehalten werden. 

(2) Abweichend von Artikel 2 der vorliegenden Verordnung und 
vorausgesetzt, die Zahlung wurde aufgrund eines durch oder von eine 
(r) in Anhang I der vorliegenden Verordnung aufgeführte(n) juristi­
schen Person, Organisation oder Einrichtung oder durch oder von 
eine(r) juristische(n) Person, die im Eigentum oder unter der Kontrolle 
einer in dem genannten Anhang aufgeführten juristischen Person, Or­
ganisation oder Einrichtung befindet, veranlassten Geldtransfers in die 
Union aus der Republik Belarus, aus einem Drittland oder aus der 
Union eingefroren, können die zuständigen Behörden eines Mitglied­
staats die Freigabe dieser eingefrorenen Zahlung unter ihnen geeignet 
erscheinenden Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt ha­
ben, dass diese Zahlung 

a) zwischen zwei natürlichen oder juristischen Personen, Organisatio­
nen oder Einrichtungen erfolgt, die nicht in Anhang I der vorlie­
genden Verordnung aufgeführt sind; und 

b) nicht gegen Artikel 2 Absatz 2 oder Artikel 1m der vorliegenden 
Verordnung verstößt. 

Der vorliegende Absatz gilt nicht für eingefrorene Gelder oder wirt­
schaftliche Ressourcen, die von Zentralverwahrern im Sinne der Ver­
ordnung (EU) Nr. 909/2014 gehalten werden. 

Nur Staatsangehörige eines Mitgliedstaats, eines Landes, das Mitglied 
des Europäischen Wirtschaftsraums ist, oder der Schweiz sowie natür­
liche Personen im Besitz einer befristeten oder unbefristeten Aufent­
haltsgenehmigung in einem Mitgliedstaat, einem Land, das Mitglied 
des Europäischen Wirtschaftsraums ist, oder der Schweiz dürfen Be­
günstigte eines Transfers gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Ab­
satzes sein. 

Je Antragsteller kann eine Genehmigung erteilt werden. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten 
und die Kommission über jede nach diesem Absatz erteilte Genehmi­
gung innerhalb von einer Woche nach deren Erteilung. 

▼M3 

Artikel 5 

(1) Unbeschadet der geltenden Vorschriften über die Anzeigepflicht, 
die Vertraulichkeit und das Berufsgeheimnis sind natürliche und juris­
tische Personen, Organisationen und Einrichtungen verpflichtet, 

a) Angaben, die die Anwendung dieser Verordnung erleichtern, wie 
etwa über die nach Artikel 2 eingefrorenen Konten und Beträge, 
unverzüglich den auf den Websites in Anhang II genannten zustän­
digen Behörden des Landes, in dem sie ihren Wohnsitz bzw. Sitz 
haben, und — direkt oder über diese Behörden — der Kommission 
zu übermitteln sowie 

b) mit den auf den Websites in Anhang II aufgeführten zuständigen 
Behörden bei der Überprüfung dieser Angaben zusammenzuarbei­
ten. 

▼M61
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(2) Die gemäß diesem Artikel übermittelten oder erhaltenen Anga­
ben dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie über­
mittelt oder entgegengenommen wurden. 

▼B 

Artikel 6 

Natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtun­
gen sowie deren Direktoren oder Angestellte, die Gelder oder wirt­
schaftliche Ressourcen einfrieren oder die Bereitstellung von Geldern 
oder wirtschaftlichen Ressourcen verweigern und dies in dem guten 
Glauben tun, dass diese Handlungen dieser Verordnung entsprechen, 
können in keiner Weise hierfür haftbar gemacht werden, es sei denn, 
dem Einfrieren der Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen läge nach­
weislich Fahrlässigkeit zugrunde. 

▼M47 

Artikel 7 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission informieren einander 
über die nach dieser Verordnung getroffenen Maßnahmen und über­
mitteln einander ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnung vor­
liegende sonstige sachdienliche Informationen, insbesondere über 

a) gemäß dieser Verordnung erteilte Genehmigungen, 

b) gemäß Artikel 1z entgegengenommene Informationen, 

▼M57 
c) Verstöße, Vollzugsprobleme, wegen Verstößen gegen diese Verord­

nung verhängte Sanktionen und Urteile nationaler Gerichte. 

▼M61 
d) festgestellte Verletzungen, Umgehungen und versuchte Verletzun­

gen oder Umgehungen der in dieser Verordnung festgelegten Ver­
bote, einschließlich durch die Verwendung von Kryptowerten. 

▼M47 
(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln einander und der Kommission 
unverzüglich ihnen vorliegende sonstige sachdienliche Informationen, 
die die wirksame Durchführung dieser Verordnung berühren könnten. 

▼M61 
(2a) Die Kommission kann in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten 
auf der Grundlage der Gegenseitigkeit mit den zuständigen Behörden 
eines in Anhang Vba aufgeführten Landes die Informationen über Han­
del und Transaktionen mit Drittländern und Wirtschaftsbeteiligte aus 
Drittländern zur Verhinderung der Umgehung der in der vorliegenden 
Verordnung festgelegten Verbote austauschen, soweit dies für die wirk­
same Durchführung dieser Verordnung erheblich und erforderlich ist. 
Enthalten diese Informationen personenbezogene Daten, so erfolgt der 
Austausch unter den in Kapitel V der Verordnung (EU) 2018/1725 
festgelegten Bedingungen. 

Betreffen die in Unterabsatz 1 genannten Informationen ausnahmsweise 
einen in einem Mitgliedstaat niedergelassenen Wirtschaftsbeteiligten, so 
holt die Kommission vor einem Austausch dieser Informationen die 
Zustimmung der zuständigen Behörden der betreffenden Mitgliedstaa­
ten ein. 

▼M3
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(3) Die nach diesem Artikel übermittelten oder entgegengenom­
menen Informationen werden für die Zwecke verwendet, für die sie 
übermittelt oder entgegengenommen wurden, einschließlich der Ge­
währleistung der Wirksamkeit der in dieser Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen. 

▼M61 
(4) Jegliche Dokumente, die sich im Besitz des Rates, der Kommis­
sion oder des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheits­
politik (im Folgenden „Hoher Vertreter“) befinden, um die Durchset­
zung der in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen sicherzustellen 
oder um Verstöße gegen diese Verordnung oder deren Umgehung zu 
verhindern, unterliegen dem Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, 
der durch die für die Organe der Union geltenden Vorschriften gewährt 
wird. Dieser Schutz gilt auch für gemeinsame Vorschläge des Hohen 
Vertreters und der Kommission zur Änderung dieser Verordnung und 
für alle damit zusammenhängenden vorbereitenden Dokumente. 

Es gilt die Vermutung, dass die Offenlegung der in Unterabsatz 1 
genannten Dokumente oder Vorschläge der Sicherheit der Union oder 
eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten oder der Gestaltung ihrer 
internationalen Beziehungen schaden würde. 

▼M46 

Artikel 8 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die Anhänge II und Vc 
auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Informatio­
nen zu ändern 

▼M4 

Artikel 8a 

(1) Beschließt der Rat, eine natürliche oder juristische Person, Or­
ganisation oder Einrichtung den in Artikel 2 Absatz 1 genannten Maß­
nahmen zu unterwerfen, so ändert er ►M15 Anhang I ◄ entspre­
chend. 

(2) Der Rat setzt die in den Absatz 1 genannten natürlichen oder 
juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen entweder auf 
direktem Weg, falls deren Anschrift bekannt ist, oder durch die Ver­
öffentlichung einer Bekanntmachung von seinem Beschluss und den 
Gründen für ihre Aufnahme in die Liste in Kenntnis und gibt dabei 
diesen natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(3) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden stichhaltige 
neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat seinen Beschluss und 
unterrichtet die natürliche oder juristische Person, Organisation oder 
Einrichtung entsprechend. 

(4) Die Listen in ►M15 Anhang I ◄ werden in regelmäßigen Ab­
ständen, mindestens aber alle 12 Monate überprüft. 

▼M28 __________ 

▼M47
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Artikel 8b 

(1) Luftfahrzeugen, die von belarussischen Luftfahrtunternehmen be­
trieben werden, einschließlich als Vertriebsunternehmen im Wege von 
Code-Sharing- oder Blocked-Space-Vereinbarungen, ist es untersagt, im 
Hoheitsgebiet der Union zu landen, vom Hoheitsgebiet der Union zu 
starten, oder das Hoheitsgebiet der Union zu überfliegen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Notlandungen oder Notüberflüge. 

Artikel 8c 

(1) Abweichend von Artikel 8b können die in Anhang II aufgeführ­
ten zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten einem Luftfahrzeug ge­
statten, auf im Hoheitsgebiet der Union zu landen, von dort zu starten 
oder es zu überfliegen, wenn diese zuständigen Behörden festgestellt 
haben, dass eine solche Landung, ein solcher Start oder ein solcher 
Überflug für humanitäre Zwecke oder für einen anderen mit den Zielen 
dieser Verordnung in Einklang stehende Zweck erforderlich ist. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat oder die betreffenden Mitgliedstaa­
ten unterrichten die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über 
jede nach Absatz 1 erteilte Genehmigung. 

▼M47 

Artikel 8ca 

(1) Der Netzmanager für die Netzfunktionen des Flugverkehrsmana­
gements im einheitlichen europäischen Luftraum unterstützt die Kom­
mission und die Mitgliedstaaten bei der Gewährleistung der Umsetzung 
und Einhaltung von Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 8b der vorliegenden 
Verordnung. Der Netzmanager lehnt insbesondere alle von Luftfahr­
zeugbetreibern eingereichten Flugpläne ab die auf die Absicht hindeu­
ten, über dem Hoheitsgebiet der Union oder dem Hoheitsgebiet von 
Belarus Tätigkeiten durchzuführen, die einen Verstoß gegen die Be­
stimmungen dieser Verordnung darstellen, sodass dem Piloten das Flie­
gen nicht gestattet wird. 

(2) Der Netzmanager legt der Kommission und den Mitgliedstaaten 
auf der Basis einer Analyse der Flugpläne regelmäßig Berichte über die 
Umsetzung des Artikels 8b vor. 

▼M44 

Artikel 8d 

(1) Ansprüche im Zusammenhang mit Verträgen oder Transaktionen, 
deren Erfüllung bzw. Durchführung von den mit dieser Verordnung 
verhängten Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise 
berührt wird, einschließlich Schadensersatzansprüchen und ähnlichen 
Ansprüchen, wie etwa Entschädigungsansprüche oder Garantieansprü­
che, vor allem Ansprüche auf Verlängerung oder auf Zahlung einer 
Obligation, einer Garantie oder eines Schadensersatzanspruchs, ins­
besondere einer finanziellen Garantie oder eines finanziellen Schadens­
ersatzanspruchs in jeglicher Form, werden nicht erfüllt, sofern sie gel­
tend gemacht werden von: 

a) den benannten, in Anhang I aufgeführten natürlichen oder juristi­
schen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, 

▼M47 
b) Einrichtungen, die in den Artikeln 1j, 1k, 1l oder 1zb genannt oder 

in den Anhängen V, IX oder XV aufgeführt sind, 

▼M44 
c) jedweder sonstigen belarussischen Person, Organisation oder Ein­

richtung, einschließlich der belarussischen Regierung, 

▼M36
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d) jedweder Person, Organisation oder Einrichtung, die über eine der in 
Buchstaben a, b oder c genannten Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen oder in deren Namen handelt. 

(2) In Verfahren zur Durchsetzung eines Anspruchs trägt die Person, 
die den Anspruch geltend macht, die Beweislast dafür, dass die Erfül­
lung des Anspruchs nicht nach Absatz 1 verboten ist. 

▼M65 
(2a) Anordnungen, Beschlüsse, Unterlassungsverfügungen, Urteile 
anderer Gerichte als der Gerichte der Mitgliedstaaten und andere Ge­
richts-, Schieds- oder Verwaltungsentscheidungen aus Verfahren außer­
halb der Mitgliedstaaten, die im Rahmen von oder in Verbindung mit 
einem Verfahren zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten gegen 
einen Mitgliedstaat ergangen sind und zur Erfüllung von Ansprüchen 
im Zusammenhang mit nach dieser Verordnung verhängten Maßnah­
men führen könnten, werden in keinem Mitgliedstaat anerkannt, umge­
setzt oder durchgesetzt, wenn sie von einer der Personen, Organisatio­
nen oder Einrichtungen gemäß Absatz 1 Buchstabe a, b, c oder d oder 
von Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die Eigentümer die­
ser Personen, Organisationen oder Einrichtungen sind oder diese kon­
trollieren, geltend gemacht werden. 

(2b) Rechtshilfeersuchen im Rahmen von Ermittlungen oder anderen 
Verfahren und Strafen oder andere Sanktionen auf der Grundlage von 
Anordnungen, Beschlüssen, Unterlassungsverfügungen, Urteilen ande­
rer Gerichte als der Gerichte der Mitgliedstaaten oder auf der Grund­
lage sonstiger Gerichts-, Schieds- oder Verwaltungsentscheidungen aus 
Verfahren außerhalb der Mitgliedstaaten, die im Rahmen von oder in 
Verbindung mit Verfahren zur Beilegung von Investor-Staat-Streitig­
keiten gegen einen Mitgliedstaat im Zusammenhang mit nach dieser 
Verordnung verhängten Maßnahmen ergangen sind, werden in keinem 
Mitgliedstaat anerkannt, umgesetzt oder durchgesetzt, wenn sie von 
einer der Personen, Organisationen oder Einrichtungen gemäß Absatz 1 
Buchstabe a, b, c oder d oder von Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen, die Eigentümer dieser Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen sind oder diese kontrollieren, geltend gemacht werden. 

▼M44 
(3) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten 
Personen, Organisationen und Einrichtungen auf gerichtliche Überprü­
fung der Rechtmäßigkeit der Nichterfüllung vertraglicher Pflichten nach 
dieser Verordnung. 

▼M57 

Artikel 8da 

(1) Abweichend von den Artikeln 1bb, 1e, 1f, 1fd, 1g, 1ga, 1gc, 1s 
und 1sa können die zuständigen Behörden den Verkauf, die Lieferung 
oder die Weitergabe von in den Anhängen Va, VI, XIV, XVII, XVIII, 
XX, XXIV und XXV aufgeführten Gütern und Technologien bis zum 
31. Dezember 2024 genehmigen, wenn der Verkauf, die Lieferung oder 
die Weitergabe für den Abzug von Investitionen aus Belarus oder die 
Abwicklung von Geschäftstätigkeiten in Belarus unbedingt erforderlich 
ist, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Güter und Technologien befinden sich im Eigentum eines 
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, einer nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats gegründeten oder eingetragenen juristischen Person, 
Organisation oder Einrichtung oder einer in Belarus niedergelasse­
nen juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die sich im 
Eigentum oder unter der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle 
einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten oder einge­
tragenen juristischen Person, Organisation oder Einrichtung befin­
det, und 

▼M44
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b) die zuständigen Behörden haben bei der Entscheidung über Anträge 
auf Genehmigungen keine vernünftigen Gründe zu der Annahme, 
dass die Güter und Technologien für einen militärischen Endnutzer 
oder eine militärische Endverwendung in Belarus bestimmt sein 
könnten, und 

c) die betreffenden Güter und Technologien befanden sich physisch in 
Belarus, bevor die jeweiligen Verbote in den Artikeln 1bb, 1e, 1f, 
1fd, 1g, 1ga, 1gc, 1s und 1sa für diese Güter und Technologien in 
Kraft traten. 

(2) Abweichend von Artikel 1h in Bezug auf Mineralerzeugnisse 
und von den Artikeln 1o, 1p, 1q, 1r, 1ra und 1rb können die zustän­
digen Behörden die Einfuhr oder Weitergabe von in den Anhängen VII, 
X, XI, XII, XIII, XXI, XXII und XXVII, aufgeführten Gütern bis zum 
31. Dezember 2024 genehmigen, wenn die Einfuhr oder Weitergabe für 
den Abzug von Investitionen aus Belarus oder die Abwicklung von 
Geschäftstätigkeiten in Belarus unbedingt erforderlich ist, sofern die 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Güter befinden sich im Eigentum eines Staatsangehörigen eines 
Mitgliedstaats, einer nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründe­
ten oder eingetragenen juristischen Person, Organisation oder Ein­
richtung oder einer in Belarus niedergelassenen juristischen Person, 
Organisation oder Einrichtung, die sich im Eigentum oder unter der 
alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle einer nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats gegründeten oder eingetragenen juristischen Person, 
Organisation oder Einrichtung befindet, und 

b) die betreffenden Güter befanden sich physisch in Belarus, bevor die 
betreffenden Verbote in Artikel 1h in Bezug auf Mineralerzeugnisse 
oder in den Artikeln 1o, 1p, 1q, 1r, 1ra und 1rb für diese Güter in 
Kraft traten. 

(3) Abweichend von Artikel 1jc können die zuständigen Behörden 
die weitere Erbringung der darin genannten Dienstleistungen bis zum 
31. Dezember 2024 genehmigen, wenn diese Dienstleistungen für den 
Abzug von Investitionen aus Belarus oder die Abwicklung von Ge­
schäftstätigkeiten in Belarus unbedingt erforderlich sind, sofern die 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Dienstleistungen werden für die aus dem Abzug von Investitio­
nen hervorgehenden juristischen Personen, Organisationen oder Ein­
richtungen und ausschließlich zu deren Gunsten erbracht und 

b) die zuständigen Behörden haben bei der Entscheidung über Anträge 
auf Genehmigungen keine vernünftigen Gründe zu der Annahme, 
dass die Dienstleistungen mittelbar oder unmittelbar für die Regie­
rung von Belarus oder für einen militärischen Endnutzer erbracht 
werden oder eine militärische Endverwendung in Belarus haben 
könnten. 

(4) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied­
staaten und die Kommission über jede nach den Absätzen 1, 2 und 3 
erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Ertei­
lung. 

(5) Alle nach Absatz 1 erteilten Genehmigungen für in Anhang Va 
dieser Verordnung und in Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 
aufgeführte Güter und Technologien werden, wenn möglich, in elektro­
nischer Form auf Formblättern erteilt, die mindestens alle Angaben 
nach dem Muster C gemäß Anhang Vc dieser Verordnung in der 
dort vorgegebenen Reihenfolge enthalten. 

▼M57
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Artikel 8e 

(1) Der Rat, die Kommission und der Hohe Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden „Hoher Vertreter“) ver­
arbeiten personenbezogene Daten, die erforderlich sind, um ihre Auf­
gaben nach dieser Verordnung zu erfüllen. Zu diesen Aufgaben gehö­
ren, 

a) was den Rat betrifft, die Ausarbeitung und Durchführung von Än­
derungen zu Anhang I, 

b) was den Hohen Vertreter betrifft, die Ausarbeitung von Änderungen 
zu Anhang I, 

c) was die Kommission betrifft, 

i) die Aufnahme des Inhalts von Anhang I in die elektronisch ver­
fügbare konsolidierte Liste der Personen, Gruppen und Organi­
sationen, die finanziellen Sanktionen der Union unterliegen, und 
in die interaktive Weltkarte der Unionssanktionen, die beide öf­
fentlich zugänglich sind; 

▼M61 
ii) die Verarbeitung von Informationen im Zusammenhang mit ih­

rem Beitrag zur ordnungsgemäßen Umsetzung, Durchsetzung 
und Verhinderung der Umgehung der mit dieser Verordnung 
eingeführten Maßnahmen. 

(1a) Die Kommission verarbeitet personenbezogene Daten, ein­
schließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten und per­
sonenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Strafta­
ten im Sinne von Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 11 der Verordnung 
(EU) 2018/1725, zum Zwecke der Identifizierung der natürlichen oder 
juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die restrikti­
ven Maßnahmen gemäß der vorliegenden Verordnung unterliegen, um 
die in Artikel 10 der vorliegenden Verordnung genannten Personen bei 
der Einhaltung dieser Verordnung zu unterstützen. 

▼M44 
(2) Der Rat, die Kommission und der Hohe Vertreter dürfen ein­
schlägige Daten, die Straftaten der in der Liste aufgeführten natürlichen 
Personen sowie strafrechtliche Verurteilungen oder Sicherungsmaß­
regeln im Zusammenhang mit diesen Personen betreffen, gegebenen­
falls nur in dem Umfang verarbeiten, in dem dies für die Ausarbeitung 
des Anhangs I erforderlich ist. 

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung werden der Rat, die Kommis­
sion und der Hohe Vertreter jeweils zu „Verantwortlichen “ im Sinne 
von Artikel 3 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2018/1725 des Euro­
päischen Parlaments und des Rates ( 1 ) bestimmt, um sicherzustellen, 
dass die betreffenden natürlichen Personen ihre Rechte nach der Ver­
ordnung (EU) 2018/1725 ausüben können. 

▼M44 

( 1 ) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei­
tung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sons­
tigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. 
L 295 vom 21.11.2018, S. 39).
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(4) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, einschließlich der 
Durchsetzungsbehörden, der Zollbehörden im Sinne der Verordnung 
(EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ), 
der zuständigen Behörden im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ), der Richtlinie (EU) 
2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 ) und der Richt­
linie 2014/65/EU sowie der zentralen Meldestellen gemäß der Richt­
linie (EU) 2015/849 und der Verwalter amtlicher Register, in denen 
natürliche Personen, juristische Personen, Organisationen und Einrich­
tungen sowie unbewegliche oder bewegliche Vermögensgegenstände 
eingetragen sind, verarbeiten Informationen, einschließlich personenbe­
zogener Daten und erforderlichenfalls Informationen nach Artikel 8j 
unverzüglich, und tauschen sie unverzüglich mit den anderen zuständi­
gen Behörden ihres Mitgliedstaats und mit den zuständigen Behörden 
der anderen Mitgliedstaaten sowie mit der Kommission aus, wenn diese 
Verarbeitung und dieser Austausch für die Wahrnehmung der Aufgaben 
der verarbeitenden oder der empfangenden Behörde gemäß der vorlie­
genden Verordnung erforderlich ist, insbesondere wenn sie Verletzun­
gen, Umgehungen und Versuche der Verletzung oder Umgehung der in 
der vorliegenden Verordnung festgelegten Verbote feststellen. Regeln 
zur Vertraulichkeit von Informationen im Besitz von Justizbehörden 
werden von dieser Bestimmung nicht berührt. 

▼M57 

Artikel 8f 

(1) Für die Zwecke der in dieser Verordnung vorgesehenen Verbote 
der Einfuhr von Gütern können Güter, die sich physisch in der Union 
befinden, durch die Zollbehörden im Sinne von Artikel 5 Nummer 26 
des Zollkodex der Union überlassen werden, sofern sie vor dem In­
krafttreten oder dem Geltungsbeginn der jeweiligen Einfuhrverbote — 
je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist — gemäß Artikel 134 
des Zollkodex der Union gestellt wurden. 

(2) Alle Verfahrensschritte, die für die in den Absätzen 1 und 5 
genannte Überlassung der betreffenden Güter nach dem Zollkodex 
der Union erforderlich sind, sind zulässig. 

(3) Die Zollbehörden gestatten die Überlassung der Güter nicht, 
wenn sie hinreichende Gründe haben, eine Umgehung zu vermuten, 
und genehmigen die Wiederausfuhr der Güter nach Belarus nicht. 

(4) Zahlungen im Zusammenhang mit diesen Gütern müssen mit den 
Bestimmungen und Zielen dieser Verordnung, insbesondere dem Ver­
bot des Kaufs, im Einklang stehen. 

(5) Güter, die sich physisch in der Union befinden und vor dem 
1. Juli 2024 gestellt und gemäß dieser Verordnung zurückgehalten 
wurden, können von den Zollbehörden unter den in den Absätzen 1 bis 4 
genannten Bedingungen überlassen werden. 

▼M61 

( 1 ) Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 
vom 10.10.2013, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj). 

( 2 ) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj). 

( 3 ) Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwe­
cke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 
vom 5.6.2015, S. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).
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Artikel 8g 

(1) Beim Verkauf, der Lieferung, der Weitergabe oder der Ausfuhr 
von Gütern oder Technologien gemäß den Anhängen XVI, XVII 
und XXVIII dieser Verordnung, von Gütern von gemeinsamer hoher 
Priorität gemäß der Liste in Anhang XXX dieser Verordnung oder von 
Feuerwaffen und Munition gemäß der Liste in Anhang I der Verord­
nung (EU) Nr. 258/2012 in ein Drittland — mit Ausnahme der in 
Anhang Vba der vorliegenden Verordnung aufgeführten Länder — 
müssen die Ausführer die Wiederausfuhr nach Belarus und die Wieder­
ausfuhr zur Verwendung in Belarus vertraglich untersagen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für 

a) die Erfüllung von Verträgen über Güter der in Anhang XXX auf­
geführten KN-Codes 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61, 8466 93; 

b) die Erfüllung von vor dem 1. Juli 2024 geschlossenen Verträgen bis 
zu ihrem Ablaufdatum. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für öffentliche Verträge, die mit einer Be­
hörde in einem Drittland oder einer internationalen Organisation ge­
schlossen wurden. 

(4) Ausführer unterrichten die zuständige Behörde des Mitglied­
staats, in dem sie ihren Wohnsitz haben oder niedergelassen sind, 
über jeden von ihnen geschlossenen öffentlichen Vertrag, für den die 
Ausnahme gemäß Absatz 3 in Anspruch genommen wurde, innerhalb 
von zwei Wochen nach dessen Abschluss. Der betreffende Mitglied­
staat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über 
alle nach diesem Absatz erhaltenen Informationen innerhalb von zwei 
Wochen nach deren Erhalt. 

(5) In Anwendung von Absatz 1 stellen die Ausführer sicher, dass 
die Vereinbarung mit dem Partner aus einem Drittland für den Fall 
eines Verstoßes gegen eine gemäß Absatz 1 geschlossene vertragliche 
Verpflichtung angemessene Abhilfemaßnahmen enthält. 

(6) Verstößt der Partner aus dem Drittland gegen eine der gemäß 
Absatz 1 eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen, so unterrichten 
die Ausführer die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie 
ihren Wohnsitz haben oder niedergelassen sind, sobald ihnen der Ver­
stoß bekannt wurde. 

(7) Die Mitgliedstaaten unterrichten einander und die Kommission 
über einen festgestellten Verstoß gegen eine gemäß Absatz 1 einge­
gangene vertragliche Verpflichtung oder über eine festgestellte Umge­
hung einer solchen Verpflichtung. 

▼M61 

Artikel 8ga 

(1) Natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrich­
tungen, die in Anhang XXX aufgeführte Güter von gemeinsamer hoher 
Priorität oder die in Anhang XXXI aufgeführte Güter verkaufen, lie­
fern, weitergeben oder ausführen, gehen wie folgt vor: 

a) Sie unternehmen zur Ermittlung und Bewertung der Risiken der 
Ausfuhr nach Belarus und der Ausfuhr zur Verwendung in Belarus 
von solchen Gütern oder Technologien geeignete Schritte, die im 
Verhältnis zur Art und Größe dieser Risiken stehen, und stellen 
sicher, dass diese Risikobewertungen dokumentiert und auf dem 
neuesten Stand gehalten werden; 

▼M57
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b) sie setzen zur Minderung und zum wirksamen Management der 
Risiken der Ausfuhr nach Belarus und der Ausfuhr zur Verwendung 
in Belarus von solchen Gütern oder Technologien geeignete Strate­
gien, Kontrollen und Verfahren um, die im Verhältnis zur Art und 
Größe dieser Risiken stehen, unabhängig davon, ob diese Risiken 
auf ihrer Ebene oder auf Ebene des Mitgliedstaats oder der Union 
festgestellt wurden. 

(1a) Absatz 1 gilt in Bezug auf Anhang XXX ab dem 2. Januar 2025 
und in Bezug auf Anhang XXXI ab dem 26. Mai 2025. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für natürliche und juristische Personen, Or­
ganisationen und Einrichtungen, die in Anhang XXX aufgeführte Güter 
von gemeinsamer hoher Priorität oder in Anhang XXXI aufgeführte 
Güter nur innerhalb der Union oder an in Anhang Vba aufgeführte 
Länder verkaufen, liefern oder weitergeben. 

(3) Natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrich­
tungen stellen sicher, dass außerhalb der Union niedergelassene juris­
tische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die sich in ihrem 
Eigentum oder unter ihrer Kontrolle befinden und die in Anhang XXX 
aufgeführte Güter von gemeinsamer hoher Priorität oder in An­
hang XXXI aufgeführte Güter verkaufen, liefern, weitergeben oder 
ausführen, die Anforderungen in Absatz 1 Buchstaben a und b erfüllen. 

(3a) Absatz 3 gilt in Bezug auf Anhang XXX ab dem 2. Januar 2025 
und in Bezug auf Anhang XXXI ab dem 26. Mai 2025. 

(4) Absatz 3 gilt nicht, wenn eine natürliche oder juristische Person, 
Organisation oder Einrichtung aus nicht von ihr verursachten Gründen 
nicht in der Lage ist, die Kontrolle über eine in ihrem Eigentum be­
findliche juristische Person, Organisation oder Einrichtung auszuüben. 

Artikel 8h 

Jede Person, auf die in Artikel 10 dritter oder vierter Gedankenstrich 
Bezug genommen wird, hat das Recht, in Verfahren vor den zuständi­
gen Gerichten eines Mitgliedstaats Schadenersatz, einschließlich 
Rechtskosten, für alle direkten oder indirekten Schäden zu verlangen, 
die ihr oder einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, 
die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle der Person befindet, auf 
die in Artikel 10 vierter Gedankenstrich Bezug genommen wird, in­
folge von Forderungen entstanden sind, die bei Gerichten in Drittlän­
dern von Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikel 8d 
Absatz 1 Buchstaben a, b, c oder d im Zusammenhang mit Verträgen 
oder Transaktionen, deren Erfüllung bzw. Durchführung von den mit 
dieser Verordnung verhängten Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar, 
ganz oder teilweise berührt wurde, geltend gemacht wurden, sofern die 
betreffende Person keinen wirksamen Zugang zu den Rechtsbehelfen in 
dem betreffenden Hoheitsgebiet hat. Der Schadenersatz kann von den 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen, auf die in Artikel 8d 
Absatz 1 Buchstaben a, b, c oder d Bezug genommen wird, die ihre 
Forderungen bei Gerichten in dem Drittland geltend gemacht haben, 
oder von Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die Eigentümer 
dieser Organisationen oder Einrichtungen sind oder diese kontrollieren, 
verlangt werden. 

▼M57 

Artikel 8i 

Natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen 
bemühen sich nach besten Kräften, zu gewährleisten, dass eine außer­
halb der Union niedergelassene juristische Person, Organisation oder 
Einrichtung, die sich in ihrem Eigentum oder unter ihrer Kontrolle 
befindet, nicht an Tätigkeiten teilnimmt, mit denen die restriktiven 
Maßnahmen gemäß dieser Verordnung untergraben werden. 

▼M61
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Artikel 8j 

(1) Entsprechend der in Artikel 7 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union garantierten Achtung der Vertraulichkeit der Kom­
munikation zwischen Rechtsanwälten und ihren Mandanten sowie ge­
gebenenfalls unbeschadet der Regeln zur Vertraulichkeit von Informa­
tionen im Besitz von Justizbehörden, sind natürliche und juristische 
Personen, Organisationen und Einrichtungen verpflichtet, 

a) Informationen, die die Umsetzung dieser Verordnung erleichtern, 
der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie ihren Wohn- 
bzw. Geschäftssitz haben, innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt 
dieser Informationen zu übermitteln und 

b) mit der zuständigen Behörde bei der Überprüfung dieser Informa­
tionen zusammenzuarbeiten. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 umfasst die Vertraulichkeit der 
Kommunikation zwischen Rechtsanwälten und ihren Mandanten auch 
die Kommunikation hinsichtlich Rechtsberatung durch andere zertifi­
zierte Fachleute, die nach nationalem Recht befugt sind, ihre Mandan­
ten in Gerichtsverfahren zu vertreten, sofern diese Rechtsberatung im 
Zusammenhang mit anhängigen oder künftigen Gerichtsverfahren er­
bracht wird. 

(3) Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt der Kommission alle 
einschlägigen, gemäß Absatz 1 erhaltenen Informationen innerhalb ei­
nes Monats nach deren Eingang. Der betreffende Mitgliedstaat kann 
diese Informationen in anonymisierter Form übermitteln, wenn eine 
Ermittlungs- oder Justizbehörde die Informationen im Rahmen laufen­
der strafrechtlicher Ermittlungen oder im Rahmen eines anhängigen 
Strafverfahrens für vertraulich erklärt hat. 

(4) Zusätzliche Informationen, die direkt bei der Kommission einge­
hen, werden den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt. 

(5) Die nach diesem Artikel übermittelten oder erhaltenen Informa­
tionen dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie über­
mittelt oder entgegengenommen wurden. 

▼M65 

Artikel 8k 

Ist nach anderen Bestimmungen des Unionsrechts oder des Rechts eines 
Mitgliedstaats kein Gericht eines Mitgliedstaats zuständig, so kann ein 
Gericht eines Mitgliedstaats ausnahmsweise über eine Schadenersatz­
forderung nach Artikel 8h oder 8l entscheiden, sofern der Fall einen 
hinreichenden Bezug zu dem Mitgliedstaat des angerufenen Gerichts 
aufweist. 

Artikel 8l 

Jeder Mitgliedstaat ergreift gegebenenfalls jede geeignete Maßnahme, 
um in Gerichtsverfahren vor den zuständigen Gerichten eines Mitglied­
staats Schadensersatz, einschließlich Rechtskosten, für alle direkten 
oder indirekten Schäden, die diesem Mitgliedstaat infolge eines Ver­
fahrens zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten entstanden sind, 
das im Zusammenhang mit nach dieser Verordnung verhängten Maß­
nahmen gegen den Mitgliedstaat eingeleitet wurde, zu erlangen oder ein 

▼M57
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Recht darauf zu erhalten. Der Mitgliedstaat hat gegebenenfalls das 
Recht, diesen Schadensersatz von den Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen gemäß Artikel 8d Absatz 1 Buchstabe a, b, c oder d zu 
erhalten, die die Investor-Staat-Streitbeilegung eingeleitet haben, inter­
veniert sind oder daran beteiligt waren oder die Vollstreckung eines 
Schiedsspruchs, eines Beschlusses oder eines Urteils im Zusammen­
hang mit der Investor-Staat-Streitbeilegung anstreben, sowie von Per­
sonen, Organisationen oder Einrichtungen, die Eigentümer einer dieser 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen sind oder diese kontrol­
lieren. 

Gegebenenfalls hat die Union das Recht, Ersatz für ihr entstandene 
Schäden unter den gleichen Bedingungen zu erhalten. 

Artikel 8m 

Die Mitgliedstaaten nutzen alle zur Verfügung stehenden Einspruchs­
möglichkeiten gegen die Anerkennung und Vollstreckung von Schieds­
sprüchen, die gegen sie in Verfahren zur Beilegung von Investor-Staat- 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit nach dieser Verordnung verhäng­
ten Maßnahmen ergangen sind. 

▼B 

Artikel 9 

▼M57 
(1) Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen diese Verordnung 
Sanktionen, gegebenenfalls auch strafrechtliche Sanktionen, fest und 
treffen alle zur Sicherstellung ihrer Anwendung erforderlichen Maß­
nahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnis­
mäßig und abschreckend sein und die Selbstanzeige von Verstößen 
gegen die Bestimmungen dieser Verordnung im Einklang mit den je­
weiligen nationalen Rechtsvorschriften als mildernden Umstand berück­
sichtigen. Die Mitgliedstaaten ergreifen ferner geeignete Maßnahmen 
zur Einziehung der Erträge aus solchen Verstößen. 

▼B 
(2) Die Mitgliedstaaten teilen diese Vorschriften der Kommission 
unverzüglich nach Inkrafttreten der Verordnung mit und setzen sie 
von allen späteren Änderungen in Kenntnis. 

▼M3 

Artikel 9a 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die in Artikel 3, Artikel 4 Absatz 
2 und Artikel 5 genannten zuständigen Behörden und machen sie auf 
den in Anhang II aufgeführten Websites bekannt. 

(2) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission ihre zuständi­
gen Behörden und die für die Kontaktaufnahme erforderlichen Angaben 
bis zum 31. Juli 2008 und notifizieren ihr unverzüglich jede spätere 
Änderung. 

▼M4 

Artikel 9b 

Enthält diese Verordnung eine Notifizierungs-, Informations- oder sons­
tige Mitteilungspflicht gegenüber der Kommission, so werden dazu die 
Anschrift und die anderen Kontaktdaten verwendet, die in Anhang II 
angegeben sind. 

▼M65
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Artikel 10 

Diese Verordnung gilt 

— im Gebiet der Gemeinschaft einschließlich ihres Luftraums, 

— an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Gerichtsbarkeit 
eines Mitgliedstaats unterliegen, 

— für alle natürlichen Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mit­
gliedstaats besitzen, innerhalb und außerhalb des Gebietes der Ge­
meinschaft; 

— für alle nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten oder ein­
getragenen juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtun­
gen, 

— für alle juristischen Personen, Organisationen oder der Einrichtun­
gen für alle Geschäfte, die ganz oder teilweise innerhalb der 
Gemeinschaft betrieben werden. 

Artikel 11 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit­
telbar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B
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ANHANG I 

Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtun­
gen gemäß Artikel 2 Absatz 1 

A. Natürliche Personen gemäß Artikel 2 Absatz 1" 

Namen (Translitera­
tion der belarussi­

schen Schreibweise) 
(Transliteration der 
russischen Schreib­

weise) 

Namen 
(belarussische 
Schreibweise) 

(russische Schreib­
weise) 

Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste 
Datum der 
Aufnahme 

in die Liste 

1. Uladzimir Uladzi­
miravich NAVU­
MAU, 

Vladimir Vladi­
mirovich NAU­
MOV 

Уладзімір 
Уладзіміравіч 
НАВУМАЎ 

Владимир 
Владимирович 
НАУМОВ 

Position(en): Ehemali­
ger Innenminister; ehe­
maliger Leiter des Si­
cherheitsdienstes des 
Präsidenten 

Geburtsdatum: 
7.2.1956 

Geburtsort: Smolensk, 
frühere UdSSR (jetzt 
Russische Föderation) 

Geschlecht: männlich 

Navumau hat nichts zur Aufklä­
rung des ungeklärten Verschwin­
dens von Yuri Zakharenko, Viktor 
Gonchar, Anatoli Krasovski und 
Dmitri Zavadski in Belarus in den 
Jahren 1999-2000 unternommen. 
Ehemaliger Innenminister, zudem 
ehemaliger Leiter des Sicherheits­
dienstes des Präsidenten. Als In­
nenminister war er bis zu seinem 
Rücktritt aus gesundheitlichen 
Gründen (6. April 2009) verant­
wortlich für die Unterdrückung der 
friedlichen Proteste. Erhielt von 
der Präsidialverwaltung im No­
menklatur-Bezirk Drozdy in 
Minsk eine Wohnresidenz. Im 
Oktober 2014 wurde ihm von 
Präsident Lukaschenko der Ver­
dienstorden 3. Klasse verliehen. 

24.9.2004 

▼M45 

2. Dzmitry Valerie­
vich PAU­
LICHENKA, 

Dmitri Valerie­
vich PAVLI­
CHENKO (Dmi­
triy Valeriyevich 
PAVLICHENKO) 

Дзмiтрый 
Валер'евiч 
ПАЎЛIЧЭНКА 

Дмитрий 
Валериевич 
ПАВЛИЧЕНКО 

Position(en): Ehemali­
ger Leiter der Spezial­
einsatzkräfte (SOBR) 

Befehlshaber einer 
OMON-Einheit 

Geburtsdatum: 1966 

Geburtsort: Witebsk/ 
Wizebsk, frühere 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Anschrift: Belarusian 
Association of Vete­
rans of Special Forces 
of the Ministry of In­
ternal Affairs ‘Honour’, 
111 Mayakovskogo St., 
220028 Minsk, Belarus 

Geschlecht: männlich 

Einer der Hauptakteure bei dem 
ungeklärten Verschwinden von 
Yuri Zakharenko, Viktor Gonchar, 
Anatoly Krasovski und Dmitri 
Zavadski in Belarus in den Jahren 
1999-2000. Ehemaliger Leiter der 
Spezialeinsatzkräfte (SOBR) des 
Innenministeriums. 

Geschäftsmann, Präsident der 
„Ehre“, des Veteranenverbandes 
der Sondereinsatzkräfte des In­
nenministeriums. 

Er wurde identifiziert als Befehls­
haber einer OMON-Einheit wäh­
rend des brutalen Vorgehens gegen 
Demonstranten im Anschluss an 
die Präsidentschaftswahlen von 
2020 in Belarus. 

24.9.2004 

▼M35
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Namen (Translitera­
tion der belarussi­

schen Schreibweise) 
(Transliteration der 
russischen Schreib­

weise) 

Namen 
(belarussische 
Schreibweise) 

(russische Schreib­
weise) 

Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste 
Datum der 
Aufnahme 

in die Liste 

3. Viktar Uladzimi­
ravich SHEIMAN 
(Viktar Uladzimi­
ravich SHEY­
MAN) 

Viktor Vladimiro­
vich SHEIMAN 
(Viktor Vladimi­
rovich SHEY­
MAN) 

Вiктар 
Уладзiмiравiч 
ШЭЙМАН 

Виктор 
Владимирович 
ШЕЙМАН 

Position(en): Ehemali­
ger Leiter der für die 
Verwaltung des Staats­
besitzes zuständigen 
Direktion der belarus­
sischen Präsidialver­
waltung 

Geburtsdatum: 
26.5.1958 

Geburtsort: Soltanishki, 
Region/Oblast Grodno/ 
Hrodna, früher UdSSR 
(jetzt Belarus) 

Anschrift: Belarus Pre­
sident Property Ma­
nagement Directorate, 
38 Karl Marx St., 
220016 Minsk, Belarus 

Geschlecht: männlich 

Ehemaliger Leiter der für die 
Verwaltung des Staatsbesitzes zu­
ständigen Direktion der belarussi­
schen Präsidialverwaltung Verant­
wortlich für das ungeklärte Ver­
schwinden von Yuri Zakharenko, 
Viktor Gonchar, Anatoly Kra­
sovski und Dmitri Zavadski in 
Belarus in den Jahren 1999-2000. 
Ehemaliger Sekretär des Sicher­
heitsrates. Er ist nach wie vor 
Sonderberater/Mitarbeiter des Prä­
sidenten. 

Er ist nach wie vor ein einfluss­
reiches und aktives Mitglied des 
Lukaschenka-Regimes. 

24.9.2004 

▼M35 

4. Iury Leanidavich 
SIVAKAU (Yuri 
Leanidavich SI­
VAKAU, SIVA­
KOU) 

Iury (Yuri) Leo­
nidovich SIVA­
KOV 

Юрый Леанідавіч 
СІВАКАЎ, 
СІВАКОЎ 

Юрий 
Леонидович 
СИВАКОВ 

Position(en): ehemali­
ger Innenminister, ehe­
maliger stellvertreten­
der Leiter der Präsi­
dialverwaltung 

Geburtsdatum: 
5.8.1946 

Geburtsort: Onor, Re­
gion/Oblast Sachalin, 
frühere UdSSR (jetzt 
Russische Föderation) 

Anschrift: Belarusian 
Association of Vete­
rans of Special Forces 
of the Ministry of In­
ternal Affairs ‘Honour’, 
111 Mayakovskogo St., 
Minsk 220028, Belarus 

Geschlecht: männlich 

Steuerte das ungeklärte Ver­
schwinden von Yuri Zakharenko, 
Viktor Gonchar, Anatoli Krasovski 
und Dmitri Zavadski in Belarus in 
den Jahren 1999-2000. Ehemaliger 
Minister für Fremdenverkehr und 
Sport, ehemaliger Innenminister 
und ehemaliger stellvertretender 
Leiter der Präsidialverwaltung. 

24.9.2004 

5. Yuri Khadzimura­
tavich KARAEU 

Yuri Khadzimura­
tovich KARAEV 

Юрый 
Хаджымуратавіч 
КАРАЕЎ 

Юрий 
Хаджимуратович 
КАРАЕВ 

Position(en): Ehemali­
ger Innenminister, Ge­
neralleutnant der Miliz 
(Polizei) Mitarbeiter 
des Präsidenten der 
Republik Belarus – In­
spektor für die Region/ 
Oblast Grodno/Hrodna 

Geburtsdatum: 
21.6.1966 

Geburtsort: Ordschoni­
kidse, frühere UdSSR 
(jetzt Wladikawkas, 
Russische Föderation) 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Führungsposi­
tion als Innenminister war er ver­
antwortlich für die Repressions- 
und Einschüchterungskampagne 
unter Führung der Sicherheits­
kräfte des Innenministeriums im 
Anschluss an die Präsidentschafts­
wahlen von 2020, insbesondere für 
willkürliche Festnahmen und 
Misshandlungen – einschließlich 
Folterungen – von friedlichen De­
monstranten sowie der Einschüch­
terung von Journalisten und gegen 
diese gerichteter Gewalthandlun­
gen. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenko-Regime als Mitarbeiter 
des Präsidenten von Belarus – In­
spektor für die Region/Oblast. 
Grodno/Hrodna 

2.10.2020 

▼M45
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Namen (Translitera­
tion der belarussi­

schen Schreibweise) 
(Transliteration der 
russischen Schreib­

weise) 

Namen 
(belarussische 
Schreibweise) 

(russische Schreib­
weise) 

Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste 
Datum der 
Aufnahme 

in die Liste 

6. Genadz Arkadzie­
vich KAZAKE­
VICH 

Gennadi Arkadie­
vich KAZAKE­
VICH 

Генадзь 
Аркадзьевіч 
КАЗАКЕВІЧ 

Геннадий 
Аркадьевич 
КАЗАКЕВИЧ 

Position(en): Ehemali­
ger Erster Stellvertre­
tender Minister des In­
nern 

Erster Stellvertretender 
Innenminister – Be­
fehlshaber der Krimi­
nalmiliz, Oberst der 
Miliz (Polizei) 

Geburtsdatum: 
14.2.1975 

Geburtsort: Minsk, frü­
here UdSSR (jetzt Be­
larus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Führungsposi­
tion als Erster Stellvertretender 
Innenminister war er verantwort­
lich für die Repressions- und Ein­
schüchterungskampagne unter 
Führung der Sicherheitskräfte des 
Innenministeriums im Anschluss 
an die Präsidentschaftswahlen von 
2020, insbesondere für willkürli­
che Festnahmen und Misshand­
lungen – einschließlich Folterun­
gen – von friedlichen Demons­
tranten sowie der Einschüchterung 
von Journalisten und gegen diese 
gerichteter Gewalthandlungen. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenko-Regime als Stellvertre­
tender Innenminister. Er bekleidet 
die Stellung eines Befehlshabers 
der Kriminalmiliz. 

2.10.2020 

7. Aliaksandr Piatro­
vich BARSUKOU 

Alexander (Ale­
xandr) Petrovich 
BARSUKOV 

Аляксандр 
Пятровіч 
БАРСУКОЎ 

Александр 
Петрович 
БАРСУКОВ 

Position(en): Ehemali­
ger Stellvertretender 
Innenminister, General­
leutnant der Miliz (Po­
lizei) 

Mitarbeiter des Prä­
sidenten der Repub­
lik Belarus – Inspektor 
für die Region/Oblast 
Minsk 

Geburtsdatum: 
29.4.1965 

Geburtsort: Kreis Wet­
kowski (Vetka), frühere 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Führungsposi­
tion als Stellvertretender Innen­
minister war er verantwortlich für 
die Repressions- und Einschüchte­
rungskampagne unter Führung der 
Sicherheitskräfte des Innenminis­
teriums im Anschluss an die Prä­
sidentschaftswahlen von 2020, 
insbesondere für willkürliche 
Festnahmen und Misshandlungen 
– einschließlich Folterungen – von 
friedlichen Demonstranten sowie 
der Einschüchterung von Journa­
listen und gegen diese gerichteter 
Gewalthandlungen. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenko-Regime als Mitarbeiter 
des Präsidenten von Belarus – In­
spektor für die Region/Oblast 
Minsk 

2.10.2020 

▼M45 

8. Siarhei Mikalae­
vich KHA­
MENKA 

Sergei Nikolae­
vich KHOMEN­
KO 

Сяргей 
Мiкалаевiч 
ХАМЕНКА 

Сергей 
Николаевич 
ХОМЕНКО 

Position(en): Ehemali­
ger Stellvertretender 
Innenminister, General­
major der Miliz (Poli­
zei) 

Minister der Justiz 

Geburtsdatum: 
21.9.1966 

Geburtsort: Jassinowa­
taja, früher UdSSR 
(jetzt Ukraine) 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Führungsposi­
tion als Stellvertretender Minister 
im Innenministerium war er ver­
antwortlich für die Repressions- 
und Einschüchterungskampagne 
unter Führung der Sicherheits­
kräfte des Innenministeriums im 
Anschluss an die Präsidentschafts­
wahlen von 2020, insbesondere für 
willkürliche Festnahmen und 
Misshandlungen – einschließlich 
Folterungen – von friedlichen De­
monstranten sowie der Einschüch­
terung von Journalisten und gegen 
diese gerichteter Gewalthandlun­
gen. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als Justizminis­
ter. 

2.10.2020 

▼M35
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Namen (Translitera­
tion der belarussi­

schen Schreibweise) 
(Transliteration der 
russischen Schreib­

weise) 

Namen 
(belarussische 
Schreibweise) 

(russische Schreib­
weise) 

Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste 
Datum der 
Aufnahme 

in die Liste 

9. Yuri Genadzevich 
NAZARANKA 
Yuri Gennadie­
vich NAZAREN­
KO 

Юрый Генадзевіч 
НАЗАРАНКА 
Юрий 
Геннадьевич 
НАЗАРЕНКО 

Position(en): Ehemali­
ger Stellvertretender 
Innenminister, Befehls­
haber der Truppen des 
Innenministeriums 
Erster Stellvertretender 
Innenminister, Befehls­
haber der Polizei für 
öffentliche Sicherheit, 
Generalmajor der Miliz 
(Polizei) 
Geburtsdatum: 
17.4.1976 
Geburtsort: Slonim, 
frühere UdSSR (jetzt 
Belarus) 
Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Führungsposi­
tion als Stellvertretender Minister 
im Innenministerium und Befehls­
haber der Truppen des Innen­
ministeriums war er verantwortlich 
für die Repressions- und Ein­
schüchterungskampagne unter 
Führung der Sicherheitskräfte des 
Innenministeriums, insbesondere 
unter seinem Kommando stehen­
der Truppen des Innenministeri­
ums, im Anschluss an die Prä­
sidentschaftswahlen von 2020, 
insbesondere für willkürliche 
Festnahmen und Misshandlungen 
– einschließlich Folterungen – von 
friedlichen Demonstranten sowie 
der Einschüchterung von Journa­
listen und gegen diese gerichteter 
Gewalthandlungen. 
Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenko-Regime als Stellvertre­
tender Innenminister und Befehls­
haber der Polizei für öffentliche 
Sicherheit. 

2.10.2020 

▼M53 
10. Khazalbek Bakti­

bekavich ATA­
BEKAU 
Khazalbek 
Bakhtibekovich 
ATABEKOV 

Хазалбек 
Бактiбекавiч 
АТАБЕКАЎ 
Хазалбек 
Бахтибекович 
АТАБЕКОВ 

Position(en): Ehemali­
ger Stellvertretender 
Befehlshaber der Trup­
pen des Innenministe­
riums 
Geburtsdatum: 
18.3.1967 
Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Position als 
Stellvertretender Befehlshaber der 
Truppen des Innenministeriums 
war er verantwortlich für die Re­
pressions- und Einschüchterungs­
kampagne unter Führung der Si­
cherheitskräfte des Innenministeri­
ums, insbesondere unter seinem 
Kommando stehender Truppen des 
Innenministeriums, im Anschluss 
an die Präsidentschaftswahlen von 
2020, insbesondere für willkürli­
che Festnahmen und Misshand­
lungen — einschließlich Folterun­
gen — von friedlichen Demons­
tranten sowie der Einschüchterung 
von Journalisten und gegen diese 
gerichteter Gewalthandlungen. 
Per Dekret von Aliaksandr Lukas­
henka wurde er im März 2022 in 
die Militärreserve versetzt. Er ist 
berechtigt, eine militärische Uni­
form und militärische Abzeichen 
zu tragen. 

2.10.2020 

▼M56 
11. Aliaksandr Vale­

rievich BYKAU 
Alexander (Ale­
xandr) Valerievich 
BYKOV 

Аляксандр 
Валер’евiч 
БЫКАЎ 
Александр 
Валерьевич 
БЫКОВ 

Position(en): Erster 
Stellvertretender Be­
fehlshaber der Truppen 
des Innenministeriums, 
ehemaliger Befehls­
haber der Spezialein­
satzkräfte (SOBR), 
Oberstleutnant 
Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Position als 
Befehlshaber der Spezialeinsatz­
kräfte (SOBR) des Innenministeri­
ums war er verantwortlich für die 
Repressions- und Einschüchte­
rungskampagne unter Führung der 
Spezialeinsatzkräfte des Innen­
ministeriums (SOBR) im An­
schluss an die Präsidentschafts­
wahlen von 2020, insbesondere für 
willkürliche Festnahmen und 
Misshandlungen – einschließlich 
Folterungen – von friedlichen De­
monstranten. 

2.10.2020 

▼M35
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Namen (Translitera­
tion der belarussi­

schen Schreibweise) 
(Transliteration der 
russischen Schreib­

weise) 

Namen 
(belarussische 
Schreibweise) 

(russische Schreib­
weise) 

Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste 
Datum der 
Aufnahme 

in die Liste 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kashenka-Regime als Erster Stell­
vertretender Befehlshaber der 
Truppen des Innenministeriums. 

▼M35 

12. Aliaksandr Svia­
taslavavich SHE­
PELEU 

Alexander (Ale­
xandr) Svyatosla­
vovich SHEPE­
LEV 

Аляксандр 
Святаслававіч 
ШЭПЕЛЕЎ 

Александр 
Святославович 
ШЕПЕЛЕВ 

Position(en): Leiter der 
Abteilung für Sicher­
heit und Gefahren­
abwehr im Innenminis­
terium 

Geburtsdatum: 
14.10.1975 

Geburtsort: Rublewsk, 
Kreis Krugloye, Regi­
on/Oblast, Mogiljow/ 
Mahiljou, frühere 
UdSSR (jetzt Belarus), 

Geschlecht: männlich 

In seiner gehobenen Position als 
Leiter der Abteilung für Sicherheit 
und Gefahrenabwehr im Innen­
ministerium ist er beteiligt an der 
Repressions- und Einschüchte­
rungskampagne unter Führung der 
Sicherheitskräfte des Innenminis­
teriums im Anschluss an die Prä­
sidentschaftswahlen von 2020, 
insbesondere für willkürliche 
Festnahmen und Misshandlungen 
– einschließlich Folterungen – von 
friedlichen Demonstranten sowie 
der Einschüchterung von Journa­
listen und gegen diese gerichteter 
Gewalthandlungen. 

2.10.2020 

13. Dzmitry Uladzi­
miravich BA­
LABA 

Dmitry Vladimi­
rovich BALABA 

Дзмітрый 
Уладзіміравіч 
БАЛАБА 

Дмитрий 
Владимирович 
БАЛАБА 

Position(en): Befehls­
haber von OMON 
(„Sondereinheit der 
Miliz“) für das Ver­
waltungskomitee der 
Stadt Minsk 

Geburtsdatum: 
1.6.1972 

Geburtsort: Gorodilo­
vo, Region/Oblast 
Minsk, frühere UdSSR 
(jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner Position als Befehlshaber 
der OMON-Sicherheitskräfte in 
Minsk ist er verantwortlich für die 
Repressions- und Einschüchte­
rungskampagne unter Führung der 
OMON-Sicherheitskräfte in Minsk 
im Anschluss an die Präsident­
schaftswahlen von 2020, ins­
besondere für willkürliche Fest­
nahmen und Misshandlungen 
– einschließlich Folterungen – von 
friedlichen Demonstranten sowie 
der Einschüchterung von Journa­
listen und gegen diese gerichteter 
Gewalthandlungen. 

2.10.2020 

14. Ivan Uladzimira­
vich KUBRA­
KOU 

Ivan Vladimiro­
vich KUBRA­
KOV 

Іван 
Уладзіміравіч 
КУБРАКОЎ 

Иван 
Владимирович 
КУБРАКОВ 

Position(en): Ehemali­
ger Leiter der Haupt­
direktion für innere 
Angelegenheiten des 
Verwaltungskomitees 
der Stadt Minsk 

Innenminister, General­
major der Miliz (Poli­
zei) 

Geburtsdatum: 
5.5.1975 

Geburtsort: Dorf Mali­
novka, Region/Oblast 
Mogiljow /Mahiljou, 
frühere UdSSR (jetzt 
Belarus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Position als 
Leiter der Hauptdirektion für in­
nere Angelegenheiten des Verwal­
tungskomitees der Stadt Minsk 
war er verantwortlich für die Re­
pressions- und Einschüchterungs­
kampagne unter Führung der Po­
lizeikräfte im Anschluss an die 
Präsidentschaftswahlen von 2020, 
insbesondere für willkürliche 
Festnahmen und Misshandlungen 
von friedlichen Demonstranten 
sowie der Einschüchterung von 
Journalisten und gegen diese ge­
richteter Gewalthandlungen. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenko-Regime als Stellvertre­
tender Innenminister. 

2.10.2020 

▼M56
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15. Maxim Aliaksan­
dravich GA­
MOLA (HAMO­
LA) 

Maxim Alexan­
drovich GAMO­
LA 

Максім 
Аляксандравіч 
ГАМОЛА 

Максим 
Александрович 
ГАМОЛА 

Position(en): Ehemali­
ger Leiter des Polizei­
kommissariats im 
Stadtbezirk Moskowski 
von Minsk 

Stellvertretender Leiter 
der Polizeidirektion der 
Stadt Minsk, Leiter der 
Kriminalpolizei 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Position als 
Leiter des Polizeikommissariats 
des Stadtbezirks Moskowski von 
Minsk, war er verantwortlich für 
die Repressions- und Einschüchte­
rungskampagne in diesem Bezirk 
gegen friedliche Demonstranten im 
Anschluss an die Präsidentschafts­
wahlen von 2020, insbesondere für 
willkürliche Festnahmen, über­
mäßiger Gewaltanwendung und 
Misshandlungen, einschließlich 
Folterungen. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenko-Regime als Stellvertre­
tender Leiter der Polizeidirektion 
der Stadt Minsk und Leiter der 
Kriminalpolizei. 

2.10.2020 

▼M45 

16. Aliaksandr Mik­
hailavich ALI­
ASHKEVICH 

Alexander Mik­
hailovich 
ALESHKEVICH 

Аляксандр 
Мiхайлавiч 
АЛЯШКЕВIЧ 

Александр 
Михайлович 
АЛЕШКЕВИЧ 

Position(en): Ehemali­
ger Erster Stellvertre­
tender Leiter der Be­
zirksabteilung für in­
nere Angelegenheiten 
im Bezirk Moskowsky 
der Stadt Minsk, Leiter 
der Kriminalpolizei 

Leiter der Bezirks­
abteilung für innere 
Angelegenheiten im 
Bezirk Leninsky der 
Stadt Minsk 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Position als 
Erster Stellvertretender Leiter der 
Bezirksabteilung für innere Ange­
legenheiten im Bezirk Moskowsky 
der Stadt Minsk und Leiter der 
Kriminalpolizei war er verant­
wortlich für die Repressions- und 
Einschüchterungskampagne in die­
sem Bezirk gegen friedliche De­
monstranten im Anschluss an die 
Präsidentschaftswahlen von 2020, 
insbesondere für willkürliche 
Festnahmen, übermäßiger Gewalt­
anwendung und Misshandlungen, 
einschließlich Folterungen. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als Leiter der 
Bezirksabteilung für innere Ange­
legenheiten im Bezirk Leninsky 
der Stadt Minsk. 

2.10.2020 

▼M53 

17. Andrei Vasilie­
vich GALENKA 

Andrey Vasilie­
vich GALENKA 

Андрэй 
Васiльевiч 
ГАЛЕНКА 

Андрей 
Васильевич 
ГАЛЕНКА 

Position(en): Erster 
Stellvertretender Leiter 
der Bezirksabteilung 
für innere Angelegen­
heiten im Bezirk Mos­
kowski der Stadt 
Minsk, Leiter der Poli­
zei für öffentliche Si­
cherheit 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Position als 
Stellvertretender Leiter der Be­
zirksabteilung für innere Angele­
genheiten im Bezirk Moskowski 
der Stadt Minsk und Leiter der 
Polizei für öffentliche Sicherheit 
war er verantwortlich für die Re­
pressions- und Einschüchterungs­
kampagne in diesem Bezirk gegen 
friedliche Demonstranten im An­
schluss an die Präsidentschafts­
wahlen von 2020, insbesondere für 
willkürliche Festnahmen, über­
mäßiger Gewaltanwendung und 
Misshandlungen, einschließlich 
Folterungen. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kashenka-Regime als Erster Stell­
vertretender Leiter der Bezirks­
abteilung für innere Angelegen­
heiten im Bezirk Moskowski der 
Stadt Minsk, Leiter der Polizei für 
öffentliche Sicherheit. 

2.10.2020 

▼M35
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▼M45 

18. Aliaksandr Pau­
lavich VASILIEU 
Alexander Pavlo­
vich VASILIEV 

Аляксандр 
Паўлавiч 
ВАСIЛЬЕЎ 
Александр 
Павлович 
ВАСИЛЬЕВ 

Position(en): Ehemali­
ger Leiter der Abtei­
lung für innere Ange­
legenheiten des Ver­
waltungskomitees der 
Region/Oblast Gomel/ 
Homyel 
Leiter der Akademie 
des Innenministeriums 
Geburtsdatum: 
24.3.1975 
Geburtsort: Mahiliou/ 
Mogilev, früher UdSSR 
(jetzt Belarus) 
Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Position als 
Leiter der Abteilung für innere 
Angelegenheiten des Verwaltungs­
komitees Region/Oblast Gomel/ 
Homyel war er verantwortlich für 
die Repressions- und Einschüchte­
rungskampagne in dieser Region/ 
Oblast im Anschluss an die Prä­
sidentschaftswahlen von 2020, 
insbesondere für willkürliche 
Festnahmen, übermäßiger Gewalt­
anwendung und Misshandlungen, 
einschließlich Folterungen. 
Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als Leiter der 
Akademie des Innenministeriums. 

2.10.2020 

19. Aleh Mikalaevich 
SHULIAKOUSKI 
Oleg Nikolaevich 
SHULIAKOVSKI 

Алег Мiкалаевiч 
ШУЛЯКОЎСКI 
Олег Николаевич 
ШУЛЯКОВСКИ ­ 
Й 

Position(en): Ehemali­
ger Erster Stellvertre­
tender Leiter der Ab­
teilung für innere An­
gelegenheiten des Ver­
waltungskomitees Re­
gion/Oblast Gomel/Ho­
myel, Leiter der Kri­
minalpolizei 
Leiter der Abteilung 
für innere Angelegen­
heiten des Verwal­
tungskomitees Region/ 
Oblast Brest 
Geburtsdatum: 
26.7.1977 
Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Position als 
Erster Stellvertretender Leiter der 
Abteilung für innere Angelegen­
heiten des Verwaltungskomitees 
Region/Oblast Gomel/Homyel und 
Leiter der Kriminalpolizei war er 
verantwortlich für die Repressions- 
und Einschüchterungskampagne in 
dieser Region/Oblast im Anschluss 
an die Präsidentschaftswahlen von 
2020, insbesondere für willkürli­
che Festnahmen, übermäßiger Ge­
waltanwendung und Misshandlun­
gen, einschließlich Folterungen. 
Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als Leiter der 
Abteilung für innere Angelegen­
heiten des Verwaltungskomitees 
Region/Oblast Brest. 

2.10.2020 

▼M53 

20. Anatol Anatolie­
vich VASILIEU 
Anatoli Anatolie­
vich VASILIEV 

Анатоль 
Анатольевiч 
ВАСIЛЬЕЎ 
Анатолий 
Анатольевич 
ВАСИЛЬЕВ 

Position(en): Erster 
Stellvertretender Leiter 
der Abteilung für in­
nere Angelegenheiten 
des Verwaltungskomi­
tees Region/Oblast Go­
mel/Homyel, Leiter der 
Polizei für öffentliche 
Sicherheit 

In seiner früheren Position als 
Stellvertretender Leiter der Abtei­
lung für innere Angelegenheiten 
des Verwaltungskomitees Region/ 
Oblast Gomel/Homyel und Leiter 
der Polizei für öffentliche Sicher­
heit war er verantwortlich für die 
Repressions- und Einschüchte­
rungskampagne in dieser Region/ 
Oblast im Anschluss an die Prä­
sidentschaftswahlen von 2020, 
insbesondere für willkürliche 
Festnahmen, übermäßiger Gewalt­
anwendung und Misshandlungen, 
einschließlich Folterungen. 

2.10.2020 

▼M35
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Ehemaliger Stellvertre­
tender Leiter der Ab­
teilung für innere An­
gelegenheiten des Ver­
waltungskomitees Re­
gion/Oblast Gomel/Ho­
myel, Leiter der Polizei 
für öffentliche Sicher­
heit, ehemaliger stell­
vertretender Vorsitzen­
der des Ermittlungs­
kommitees 
Geburtsdatum: 
26.1.1972 
Geburtsort: Gomel/Ho­
myel, Region/Oblast 
Gomel/Homyel, früher 
UdSSR (jetzt Belarus) 
Geschlecht: männlich 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kashenka-Regime als Erster Stell­
vertretender Leiter der Abteilung 
für innere Angelegenheiten des 
Verwaltungskomitees Region/ 
Oblast Gomel/Homyel, Leiter der 
Polizei für öffentliche Sicherheit. 

▼M45 

21. Aliaksandr Via­
chaslavavich 
ASTREIKA 

Alexander Via­
cheslavovich 
ASTREIKO 

Аляксандр 
Вячаслававiч 
АСТРЭЙКА 

Александр 
Вячеславович 
АСТРЕЙКО 

Position(en): Ehemali­
ger Leiter der Abtei­
lung für innere Ange­
legenheiten des Ver­
waltungskomitees Re­
gion/Oblast Brest, Ge­
neralmajor der Miliz 
(Polizei) 

Leiter der Abteilung 
für innere Angelegen­
heiten des Verwal­
tungskomitees Region/ 
Oblast Minsk 

Geburtsdatum: 
22.12.1971 

Geburtsort: Kapyl, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Position als 
Leiter der Abteilung für innere 
Angelegenheiten des Verwaltungs­
komitees Region/Oblast Brest und 
Generalmajor der Miliz war er 
verantwortlich für die Repressions- 
und Einschüchterungskampagne in 
dieser Region/Oblast im Anschluss 
an die Präsidentschaftswahlen von 
2020, insbesondere für willkürli­
che Festnahmen, übermäßiger Ge­
waltanwendung und Misshandlun­
gen, einschließlich Folterungen. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als Leiter der 
Abteilung für innere Angelegen­
heiten des Verwaltungskomitees 
Region/Oblast Minsk. 

2.10.2020 

▼M53 

22. Leanid ZHU­
RAUSKI 

Leonid ZHU­
RAVSKI 

Леанiд 
ЖУРАЎСКI 

Леонид 
ЖУРАВСКИЙ 

Position(en): Ehemali­
ger Leiter der OMON 
(„Sondereinheit der 
Miliz“) -Einheit in Wi­
tebsk/Wizebsk 

Geburtsdatum: 
20.9.1975 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Position als 
Befehlshaber der OMON-Sicher­
heitskräfte in Witebsk/Wizebsk 
war er verantwortlich für die Re­
pressions- und Einschüchterungs­
kampagne unter Führung der 
OMON-Sicherheitskräfte in Wi­
tebsk/Wizebsk im Anschluss an 
die Präsidentschaftswahlen von 
2020, insbesondere für willkürli­
che Festnahmen und Misshand­
lungen von friedlichen Demons­
tranten. 

2.10.2020 

▼M53
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23. Mikhail DA­
MARNACKI 

Mikhail DO­
MARNATSKY 

Міхаіл 
ДАМАРНАЦКІ 

Михаил 
ДОМАРНАЦКИ ­ 
Й 

Position(en): Leiter der 
OMON („Sondereinheit 
der Miliz“)-Einheit in 
Gomel/Homyel 

Geschlecht: männlich 

In seiner Position als Befehlshaber 
der OMON-Sicherheitskräfte in 
Gomel/Homyel ist er verantwort­
lich für die Repressions- und Ein­
schüchterungskampagne unter 
Führung der OMON-Sicherheits­
kräfte in Gomel/Homyel im An­
schluss an die Präsidentschafts­
wahlen von 2020, insbesondere für 
willkürliche Festnahmen und 
Misshandlungen von friedlichen 
Demonstranten. 

2.10.2020 

24. Maxim MIKHO­
VICH 

Maxim MIKHO­
VICH 

Максім 
МІХОВІЧ 

Максим 
МИХОВИЧ 

Position(en): Leiter der 
OMON („Sondereinheit 
der Miliz“)-Einheit in 
Brest, Oberstleutnant 

Geschlecht: männlich 

In seiner Position als Befehlshaber 
der OMON-Sicherheitskräfte in 
Brest ist er verantwortlich für die 
Repressions- und Einschüchte­
rungskampagne unter Führung der 
OMON-Sicherheitskräfte in Brest 
im Anschluss an die Präsident­
schaftswahlen von 2020, ins­
besondere für willkürliche Fest­
nahmen und Misshandlungen von 
friedlichen Demonstranten. 

2.10.2020 

25. Aleh Uladzimira­
vich MATKIN 
Oleg Vladimiro­
vitch MATKIN 

Алег 
Уладзіміравіч 
МАТКІН 
Олег 
Владимирович 
МАТКИН 

Position(en): Leiter der 
Abteilung Strafvollzug 
im Innenministerium, 
Generalmajor der Miliz 
(Polizei) 
Geschlecht: männlich 

In seiner Position als Leiter der 
Abteilung Strafvollzug, der die 
Hafteinrichtungen des Innenminis­
teriums unterstehen, ist er verant­
wortlich für die unmenschliche 
und erniedrigende Behandlung – 
einschließlich Folterung – von im 
Anschluss an die Präsidentschafts­
wahlen von 2020 inhaftierten 
Bürgerinnen und Bürgern in den 
Hafteinrichtungen und für das all­
gemeine brutale Vorgehen gegen 
friedliche Demonstranten. 

2.10.2020 

▼M62 
26. Ivan Yurievich 

SAKALOUSKI 
Ivan Yurievich 
SOKOLOVSKI 

Iван Юр’евіч 
САКАЛОЎСКI 
Иван Юрьевич 
СОКОЛОВСКИЙ 

Position(en): Direktor 
der Haftanstalt Akres­
tina, Minsk 
Geburtsdatum: 
17.11.1979 
Geschlecht: männlich 

In seiner Eigenschaft als Direktor 
der Haftanstalt Akrestina in Minsk 
ist Ivan Sakalouski verantwortlich 
für die unmenschliche und ernied­
rigende Behandlung — ein­
schließlich Folterung — von in 
der Haftanstalt inhaftierten Bür­
gern im Anschluss an die Prä­
sidentschaftswahlen von 2020. 

2.10.2020 

▼M35 
27. Valeri Paulavich 

VAKULCHYK 
Valery Pavlovich 
VAKULCHIK 

Валерый 
Паўлавіч 
ВАКУЛЬЧЫК 
Валерий 
Павлович 
ВАКУЛЬЧИК 

Position(en): Ehemali­
ger Vorsitzender des 
Staatssicherheitskomi­
tees (KGB). 
Ehemaliger Staats­
sekretär des Sicher­
heitsrates. 
Mitarbeiter des Prä­
sidenten der Repub­
lik Belarus – Inspektor 
für die Region/Oblast 
Brest 
Geburtsdatum: 
19.6.1964 
Geburtsort: Radostovo, 
frühere UdSSR (jetzt 
Belarus) 
Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Führungsposi­
tion als Vorsitzender des Staats­
sicherheitskomitees (KGB) war er 
verantwortlich für die Teilnahme 
des KGB an der Repressions- und 
Einschüchterungskampagne im 
Anschluss an die Präsidentschafts­
wahlen von 2020, insbesondere für 
willkürliche Festnahmen und 
Misshandlungen – einschließlich 
Folterungen – von friedlichen De­
monstranten und Oppositionellen. 
Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenko-Regime als Mitarbeiter 
des Präsidenten von Belarus – In­
spektor für die Region/Oblast 
Brest. 

2.10.2020 

▼M35
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28. Siarhei Yaugen­
avich TSERA­
BAU 

Sergey Evgenie­
vich TEREBOV 

Сяргей Яўгенавіч 
ЦЕРАБАЎ 

Сергей 
Евгеньевич 
ТЕРЕБОВ 

Position(en): Erster 
Stellvertretender Vor­
sitzender des Staats­
sicherheitskomitees 
(KGB) 

Geburtsdatum: 1972 

Geburtsort: Borisov/ 
Barisaw, frühere 
UdSSR, jetzt Belarus 

Geschlecht: männlich 

In seiner Führungsposition als 
Erster Stellvertretender Vorsitzen­
der des Staatssicherheitskomitees 
(KGB) ist er verantwortlich für die 
Teilnahme des KGB an der Re­
pressions- und Einschüchterungs­
kampagne im Anschluss an die 
Präsidentschaftswahlen von 2020, 
insbesondere für willkürliche 
Festnahmen und Misshandlungen 
– einschließlich Folterungen – von 
friedlichen Demonstranten und 
Oppositionellen. 

2.10.2020 

29. Dzmitry Vasilie­
vich RAVUTSKI 
Dmitry Vasilie­
vich REUTSKY 

Дзмітрый 
Васільевіч 
РАВУЦКІ 
Дмитрий 
Васильевич 
РЕУЦКИЙ 

Position(en): Stellver­
tretender Vorsitzender 
des Staatssicherheits­
komitees (KGB) 
Geschlecht: männlich 

In seiner Führungsposition als 
Stellvertretender Vorsitzender des 
Staatssicherheitskomitees (KGB) 
ist er verantwortlich für die Teil­
nahme des KGB an der Repressi­
ons- und Einschüchterungskam­
pagne im Anschluss an die Prä­
sidentschaftswahlen von 2020, 
insbesondere für willkürliche 
Festnahmen und Misshandlungen 
– einschließlich Folterungen – von 
friedlichen Demonstranten und 
Oppositionellen. 

2.10.2020 

▼M62 
___ 

▼M45 

31. Alieg Anatolevich 
CHARNYSHOU 
Oleg Anatolievich 
CHERNYSHEV 

Алег Анатольевiч 
ЧАРНЫШОЎ 
Олег 
Анатольевич 
ЧЕРНЫШЁВ 

Position(en): Ehemali­
ger Stellvertretender 
Vorsitzender des 
Staatssicherheitskomi­
tees (KGB) 
Stellvertretender Vor­
sitzender des Präsidi­
ums der Nationalen 
Akademie der Wissen­
schaften 
Geschlecht: männlich 
Dienstgrad: General­
major 

In seiner früheren Führungsposi­
tion als Stellvertretender Vorsit­
zender des Staatssicherheitskomi­
tees (KGB) war er verantwortlich 
für die Teilnahme des KGB an der 
Repressions- und Einschüchte­
rungskampagne im Anschluss an 
die Präsidentschaftswahlen von 
2020, insbesondere für willkürli­
che Festnahmen und Misshand­
lungen – einschließlich Folterun­
gen – von friedlichen Demons­
tranten und Oppositionellen. 
Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als Stellvertre­
tender Vorsitzender des Präsidi­
ums der Nationalen Akademie der 
Wissenschaften. 

2.10.2020 

▼M35
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32. Aliaksandr Ulad­
zimiravich KA­
NYUK 

Alexander (Ale­
xandr) Vladimiro­
vich KONYUK 

Аляксандр 
Уладзіміравіч 
КАНЮК 

Александр 
Владимирович 
КОНЮК 

Position(en): Ehemali­
ger Generalstaatsanwalt 
der Republik Belarus 

Botschafter der Repub­
lik Belarus in Arme­
nien 

Geburtsdatum: 
11.7.1960 

Geburtsort: Grodno/ 
Hrodna, frühere 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Position als 
Generalstaatsanwalt war er ver­
antwortlich für den weitverbreite­
ten Einsatz von Strafverfahren 
zum Ausschluss von Oppositions­
kandidaten im Vorfeld der Prä­
sidentschaftswahlen von 2020 und 
dafür, dass Personen am Beitritt zu 
dem von der Opposition zur An­
fechtung des Wahlergebnisses 
eingerichteten Koordinierungsrat 
gehindert wurden. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenko-Regime als Botschafter 
von Belarus in Armenien. 

2.10.2020 

▼M45 

33. Lidzia Mihailauna 
YARMOSHINA 

Lidia Mikhailovna 
YERMOSHINA 

Лiдзiя 
Мiхайлаўна 
ЯРМОШЫНА 

Лидия 
Михайловна 
ЕРМОШИНА 

Position(en): Ehema­
lige Vorsitzende der 
Zentralen Wahlkom­
mission (ZWK) 

Geburtsdatum: 
29.1.1953 

Geburtsort: Slutsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 

Geschlecht: weiblich 

In ihrer früheren Position als 
Vorsitzende der der Zentralen 
Wahlkommission (ZWK) war sie 
verantwortlich für deren Fehlver­
halten bei der Durchführung der 
Präsidentschaftswahlen 2020, die 
Nichteinhaltung grundlegender in­
ternationaler Standards für Fair­
ness und Transparenz durch die 
ZWK und die Fälschung von 
Wahlergebnissen. 

Die ZWK und ihre Führung haben 
insbesondere die Ablehnung eini­
ger Oppositionskandidaten durch 
die ZWK aus fadenscheinigen 
Gründen und unverhältnismäßige 
Einschränkungen seitens der ZWK 
für Beobachter in den Wahllokalen 
bewerkstelligt. Die ZWK hat fer­
ner dafür gesorgt, dass die ihrer 
Überwachung unterliegenden 
Wahlkommissionen parteiisch be­
setzt wurden. 

2.10.2020 

▼M35 

34. Vadzim Dzmi­
tryevich IPATAU 

Vadim Dmitrie­
vich IPATOV 

Вадзім 
Дзмітрыевіч 
ІПАТАЎ 

Вадим 
Дмитриевич 
ИПАТОВ 

Position(en): Stellver­
tretender Vorsitzender 
der Zentralen Wahl­
kommission (ZWK) 

Geburtsdatum: 
30.10.1964 

Geburtsort: Kolomyja, 
Region/Oblast Iwano- 
Frankiwsk, frühere 
UdSSR (jetzt Ukraine) 

Geschlecht: männlich 

Als Stellvertretender Vorsitzender 
der ZWK ist er verantwortlich für 
dessen Fehlverhalten bei der 
Durchführung der Präsident­
schaftswahlen, die Nichteinhaltung 
grundlegender internationaler 
Standards für Fairness und Trans­
parenz durch die ZWK und die 
Fälschung von Wahlergebnissen. 

Die ZWK und ihre Führung haben 
insbesondere die Ablehnung eini­
ger Oppositionskandidaten durch 
die ZWK aus fadenscheinigen 
Gründen und unverhältnismäßige 
Einschränkungen seitens der ZWK 
für Beobachter in den Wahllokalen 
bewerkstelligt. Die ZWK hat fer­
ner dafür gesorgt, dass die ihrer 
Überwachung unterliegenden 
Wahlkommissionen parteiisch be­
setzt wurden. 

2.10.2020 

▼M35
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▼M53 
35. Alena Mikalaeuna 

DMUHAILA 
Elena Nikolaevna 
DMUHAILO 

Алена 
Мiкалаеўна 
ДМУХАЙЛА 
Елена 
Николаевна 
ДМУХАЙЛО 

Position(en): Ehema­
lige Sekretärin der 
Zentralen Wahlkom­
mission (ZWK) 
Geburtsdatum: 
1.7.1971 
Geschlecht: weiblich 

In ihrer früheren Position als Se­
kretärin der ZWK war sie verant­
wortlich für deren Fehlverhalten 
bei der Durchführung der Prä­
sidentschaftswahlen 2020, die 
Nichteinhaltung grundlegender in­
ternationaler Standards für Fair­
ness und Transparenz durch die 
ZWK und die Fälschung von 
Wahlergebnissen. 
Die ZWK und ihre Führung haben 
insbesondere die Ablehnung eini­
ger Oppositionskandidaten durch 
die ZWK aus fadenscheinigen 
Gründen und unverhältnismäßige 
Einschränkungen seitens der ZWK 
für Beobachter in den Wahllokalen 
bewerkstelligt. Die ZWK hat fer­
ner dafür gesorgt, dass die ihrer 
Überwachung unterliegenden 
Wahlkommissionen parteiisch be­
setzt wurden. 

2.10.2020 

▼M35 
36. Andrei Anatolie­

vich GURZHY 

Andrey Anatolie­
vich GURZHIY 

Андрэй 
Анатольевіч 
ГУРЖЫ 

Андрей 
Анатольевич 
ГУРЖИЙ 

Position(en): Mitglied 
der Zentralen Wahl­
kommission (ZWK) 

Geburtsdatum: 
10.10.1975 

Geschlecht: männlich 

Als Mitglied des ZWK-Kollegi­
ums ist er verantwortlich für des­
sen Fehlverhalten bei der Durch­
führung der Präsidentschaftswah­
len, die Nichteinhaltung grund­
legender internationaler Standards 
für Fairness und Transparenz 
durch die ZWK und die Fälschung 
von Wahlergebnissen. 

Die ZWK und ihr Kollegium ha­
ben insbesondere die Ablehnung 
einiger Oppositionskandidaten 
durch die ZWK aus fadenscheini­
gen Gründen und unverhältnis­
mäßige Einschränkungen seitens 
der ZWK für Beobachter in den 
Wahllokalen bewerkstelligt. Die 
ZWK hat ferner dafür gesorgt, 
dass die ihrer Überwachung un­
terliegenden Wahlkommissionen 
parteiisch besetzt wurden. 

2.10.2020 

37. Volga Leanidauna 
DARASHENKA 

Olga Leonidovna 
DOROSHENKO 

Вольга 
Леанідаўна 
ДАРАШЭНКА 

Ольга 
Леонидовна 
ДОРОШЕНКО 

Position(en): Mitglied 
der Zentralen Wahl­
kommission (ZWK) 

Geburtsdatum: 1976 

Geschlecht: weiblich 

Als Mitglied des ZWK-Kollegi­
ums ist sie verantwortlich für 
dessen Fehlverhalten bei der 
Durchführung der Präsident­
schaftswahlen, die Nichteinhaltung 
grundlegender internationaler 
Standards für Fairness und Trans­
parenz durch die ZWK und die 
Fälschung von Wahlergebnissen. 

Die ZWK und ihr Kollegium ha­
ben insbesondere die Ablehnung 
einiger Oppositionskandidaten 
durch die ZWK aus fadenscheini­
gen Gründen und unverhältnis­
mäßige Einschränkungen seitens 
der ZWK für Beobachter in den 
Wahllokalen bewerkstelligt. Die 
ZWK hat ferner dafür gesorgt, 
dass die ihrer Überwachung un­
terliegenden Wahlkommissionen 
parteiisch besetzt wurden. 

2.10.2020 

▼M35
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38. Siarhei Aliaksee­
vich KALI­
NOUSKI 

Sergey Alexeye­
vich KALINOVS­
KIY 

Сяргей 
Аляксеевіч 
КАЛІНОЎСКІ 

Сергей 
Алексеевич 
КАЛИНОВСКИЙ 

Position(en): Mitglied 
der Zentralen Wahl­
kommission (ZWK) 

Geburtsdatum: 
3.1.1969 

Geschlecht: männlich 

Als Mitglied des ZWK-Kollegi­
ums ist er verantwortlich für des­
sen Fehlverhalten bei der Durch­
führung der Präsidentschaftswah­
len, die Nichteinhaltung grund­
legender internationaler Standards 
für Fairness und Transparenz 
durch die ZWK und die Fälschung 
von Wahlergebnissen. 

Die ZWK und ihr Kollegium ha­
ben insbesondere die Ablehnung 
einiger Oppositionskandidaten 
durch die ZWK aus fadenscheini­
gen Gründen und unverhältnis­
mäßige Einschränkungen seitens 
der ZWK für Beobachter in den 
Wahllokalen bewerkstelligt. Die 
ZWK hat ferner dafür gesorgt, 
dass die ihrer Überwachung un­
terliegenden Wahlkommissionen 
parteiisch besetzt wurden. 

2.10.2020 

▼M56 

39. Sviatlana Pia­
trouna KAT­
SUBA 

Svetlana Petrovna 
KATSUBO 

Святлана 
Пятроўна 
КАЦУБА 

Светлана 
Петровна 
КАЦУБО 

Position(en): Leiterin 
der sozial-, geistes- und 
rechtswissenschaftli­
chen Fakultät der 
Technischen Staatsuni­
versität Gomel/Homy­
el, ehemaliges Mitglied 
der Zentralen Wahl­
kommission (ZWK) 

Geburtsdatum: 
6.8.1959 

Geburtsort: Podilsk, 
Region/Oblast Odessa, 
frühere UdSSR (jetzt 
Ukraine) 

Geschlecht: weiblich 

In ihrer früheren Position als Mit­
glied des ZWK-Kollegiums war 
sie verantwortlich für dessen 
Fehlverhalten bei der Durchfüh­
rung der Präsidentschaftswahlen 
2020, die Nichteinhaltung grund­
legender internationaler Standards 
für Fairness und Transparenz 
durch die ZWK und die Fälschung 
von Wahlergebnissen. 

Die ZWK und ihr Kollegium ha­
ben insbesondere die Ablehnung 
einiger Oppositionskandidaten 
durch die ZWK aus fadenscheini­
gen Gründen und unverhältnis­
mäßige Einschränkungen seitens 
der ZWK für Beobachter in den 
Wahllokalen bewerkstelligt. Die 
ZWK hat ferner dafür gesorgt, 
dass die ihrer Überwachung un­
terliegenden Wahlkommissionen 
parteiisch besetzt wurden. 

Sie ist weiterhin aktiv im Luka­
schenka-Regime als Leiterin der 
sozial-, geistes- und rechtswissen­
schaftlichen Fakultät der Tech­
nischen Staatsuniversität Gomel/ 
Homyel. 

2.10.2020 

▼M35 

40. Aliaksandr Mik­
hailavich LA­
SYAKIN 

Alexander (Ale­
xandr) Mikhailo­
vich LOSYAKIN 

Аляксандр 
Міхайлавіч 
ЛАСЯКІН 

Александр 
Михайлович 
ЛОСЯКИН 

Position(en): Mitglied 
der Zentralen Wahl­
kommission (ZWK) 

Geburtsdatum: 
21.7.1957 

Geschlecht: männlich 

Als Mitglied des ZWK-Kollegi­
ums ist er verantwortlich für des­
sen Fehlverhalten bei der Durch­
führung der Präsidentschaftswah­
len, die Nichteinhaltung grund­
legender internationaler Standards 
für Fairness und Transparenz 
durch die ZWK und die Fälschung 
von Wahlergebnissen. 

2.10.2020 

▼M35
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Die ZWK und ihr Kollegium ha­
ben insbesondere die Ablehnung 
einiger Oppositionskandidaten 
durch die ZWK aus fadenscheini­
gen Gründen und unverhältnis­
mäßige Einschränkungen seitens 
der ZWK für Beobachter in den 
Wahllokalen bewerkstelligt. Die 
ZWK hat ferner dafür gesorgt, 
dass die ihrer Überwachung un­
terliegenden Wahlkommissionen 
parteiisch besetzt wurden. 

▼M56 

41. Igar Anatolievich 
PLYSHEUSKI 

Ihor Anatolievich 
PLYSHEVSKIY 

Iгар Анатольевiч 
ПЛЫШЭЎСКI 

Игорь 
Анатольевич 
ПЛЫШЕВСКИЙ 

Position(en): Ge­
schäftsführender Direk­
tor der OOO Bergia- 
Gruppe, ehemaliges 
Mitglied der Zentralen 
Wahlkommission 
(ZWK) 

Geburtsdatum: 
19.2.1979 

Geburtsort: Lyuban, 
frühere UdSSR (jetzt 
Belarus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Position als 
Mitglied des ZWK-Kollegiums 
war er verantwortlich für dessen 
Fehlverhalten bei der Durchfüh­
rung der Präsidentschaftswahlen 
2020, die Nichteinhaltung grund­
legender internationaler Standards 
für Fairness und Transparenz 
durch die ZWK und die Fälschung 
von Wahlergebnissen. 

Die ZWK und ihr Kollegium ha­
ben insbesondere die Ablehnung 
einiger Oppositionskandidaten 
durch die ZWK aus fadenscheini­
gen Gründen und unverhältnis­
mäßige Einschränkungen seitens 
der ZWK für Beobachter in den 
Wahllokalen bewerkstelligt. Die 
ZWK hat ferner dafür gesorgt, 
dass die ihrer Überwachung un­
terliegenden Wahlkommissionen 
parteiisch besetzt wurden. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als Geschäfts­
führender Direktor der OOO 
Bergia-Gruppe. 

2.10.2020 

▼M53 

42. Marina Yureuna 
RAKHMANAVA 

Marina Yurievna 
RAKHMANOVA 

Марына Юр’еўна 
РАХМАНАВА 

Марина Юрьевна 
РАХМАНОВА 

Position(en): Ehemali­
ges Mitglied der Zen­
tralen Wahlkommission 
(ZWK) 

Geburtsdatum: 
26.9.1970 

Geschlecht: weiblich 

In ihrer früheren Position als Mit­
glied des ZWK-Kollegiums war 
sie verantwortlich für dessen 
Fehlverhalten bei der Durchfüh­
rung der Präsidentschaftswahlen 
2020, die Nichteinhaltung grund­
legender internationaler Standards 
für Fairness und Transparenz 
durch die ZWK und die Fälschung 
von Wahlergebnissen. 

Die ZWK und ihr Kollegium ha­
ben insbesondere die Ablehnung 
einiger Oppositionskandidaten 
durch die ZWK aus fadenscheini­
gen Gründen und unverhältnis­
mäßige Einschränkungen seitens 
der ZWK für Beobachter in den 
Wahllokalen bewerkstelligt. Die 
ZWK hat ferner dafür gesorgt, 
dass die ihrer Überwachung un­
terliegenden Wahlkommissionen 
parteiisch besetzt wurden. 

2.10.2020 

▼M35
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▼M56 
43. Aleh Leanidavich 

SLIZHEUSKI 

Oleg Leonidovich 
SLIZHEVSKI 

Алег Леанiдавiч 
СЛIЖЭЎСКI 

Олег Леонидович 
СЛИЖЕВСКИЙ 

Position(en): Leiter der 
Abteilung für recht­
liche Unterstützung des 
Ständigen Ausschusses 
des Unionsstaates Be­
larus und Russland, 
ehemaliges Mitglied 
der Zentralen Wahl­
kommission (ZWK) 

Geburtsdatum: 
16.8.1972 

Geburtsort: Grodno/ 
Hrodna, frühere 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Position als 
Mitglied des ZWK-Kollegiums 
war er verantwortlich für dessen 
Fehlverhalten bei der Durchfüh­
rung der Präsidentschaftswahlen 
2020, die Nichteinhaltung grund­
legender internationaler Standards 
für Fairness und Transparenz 
durch die ZWK und die Fälschung 
von Wahlergebnissen. 

Die ZWK und ihr Kollegium ha­
ben insbesondere die Ablehnung 
einiger Oppositionskandidaten 
durch die ZWK aus fadenscheini­
gen Gründen und unverhältnis­
mäßige Einschränkungen seitens 
der ZWK für Beobachter in den 
Wahllokalen bewerkstelligt. Die 
ZWK hat ferner dafür gesorgt, 
dass die ihrer Überwachung un­
terliegenden Wahlkommissionen 
parteiisch besetzt wurden. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kashenka-Regime als Leiter der 
Abteilung für rechtliche Unter­
stützung des Ständigen Ausschus­
ses des Unionsstaates Belarus und 
Russland. 

2.10.2020 

44. Irina Aliaksan­
drauna TSELI­
KAVETS 

Irina Alexan­
drovna TSELI­
KOVEC 

Iрына 
Аляксандраўна 
ЦЭЛIКАВЕЦ 

Ирина 
Александровна 
ЦЕЛИКОВЕЦ 

Position(en): Ehemali­
ges Mitglied der Zen­
tralen Wahlkommission 
(ZWK) 

Geburtsdatum: 
2.11.1976 

Geburtsort: Zhlobin, 
frühere UdSSR (jetzt 
Belarus) 

Geschlecht: weiblich 

In ihrer früheren Position als Mit­
glied des ZWK-Kollegiums war 
sie verantwortlich für dessen 
Fehlverhalten bei der Durchfüh­
rung der Präsidentschaftswahlen 
2020, die Nichteinhaltung grund­
legender internationaler Standards 
für Fairness und Transparenz 
durch die ZWK und die Fälschung 
von Wahlergebnissen. 

Die ZWK und ihr Kollegium ha­
ben insbesondere die Ablehnung 
einiger Oppositionskandidaten 
durch die ZWK aus fadenscheini­
gen Gründen und unverhältnis­
mäßige Einschränkungen seitens 
der ZWK für Beobachter in den 
Wahllokalen bewerkstelligt. Die 
ZWK hat ferner dafür gesorgt, 
dass die ihrer Überwachung un­
terliegenden Wahlkommissionen 
parteiisch besetzt wurden. 

2.10.2020 

▼M35 
45. Aliaksandr Ryho­

ravich LUKAS­
HENKA 

Alexander (Ale­
xandr) Grigorie­
vich LUKAS­
HENKO 

Аляксандр 
Рыгоравіч 
ЛУКАШЭНКА 

Александр 
Григорьевич 
ЛУКАШЕНКО 

Position(en): Präsident 
der Republik Belarus 

Geburtsdatum: 
30.8.1954 

Geburtsort: Siedlung 
Kopys, Region/Oblast 
Witebsk/Wizebsk, frü­
here UdSSR (jetzt Be­
larus) 

Geschlecht: männlich 

Als Präsident von Belarus mit 
Befehlsgewalt über staatliche 
Stellen ist er verantwortlich für die 
gewalttätige Repression, die der 
Staatsapparat vor und nach den 
Präsidentschaftswahlen von 2020 
ausgeübt hat, insbesondere für den 
Ausschluss wichtiger Oppositions­
kandidaten, willkürliche Festnah­
men und Misshandlung friedlicher 
Demonstranten sowie Einschüch­
terung und Gewalt gegen Journa­
listen. 

6.11.2020 

▼M35
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▼M45 

46. Viktar Aliaksan­
dravich LUKAS­
HENKA 

Viktor Aleksan­
drovich LUKAS­
HENKO 

Вiктар 
Аляксандравiч 
ЛУКАШЭНКА 

Виктор 
Александрович 
ЛУКАШЕНКО 

Position(en): Ehemali­
ger Nationaler Sicher­
heitsberater des Prä­
sidenten, Mitglied des 
Sicherheitsrates 

Präsident des Nationa­
len Olympischen Ko­
mitees von Belarus 

Geburtsdatum: 
28.11.1975 

Geburtsort: Mahiliou/ 
Mogilev, früher UdSSR 
(jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3281175A014PB8 

In seiner früheren Position als na­
tionaler Sicherheitsberater des 
Präsidenten und Mitglied des Si­
cherheitsrates und aufgrund seiner 
informellen Aufsichtsbefugnis über 
die belarussischen Sicherheits­
kräfte war er verantwortlich für 
die Repressions- und Einschüchte­
rungskampagne des Staatsapparats 
im Anschluss an die Präsident­
schaftswahl von 2020, insbeson­
dere für willkürliche Festnahmen 
und Misshandlungen – einschließ­
lich Folterungen – von friedlichen 
Demonstranten sowie der Ein­
schüchterung von Journalisten und 
gegen diese gerichteter Gewalt­
handlungen. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als Präsident 
des Nationalen Olympischen Ko­
mitees. In dieser Position, zu der 
er am 26. Februar 2021 ernannt 
wurde, trägt er die Verantwortung 
für die Misshandlung der Athletin 
Krystsina Tsimanouskaya durch 
offizielle Vertreter des NOK wäh­
rend der Olympischen Sommer­
spiele 2020 in Tokio. 

6.11.2020 

▼M35 

47. Ihar Piatrovich 
SERGYAENKA 

Igor Petrovich 
SERGEENKO 

Ігар Пятровіч 
СЕРГЯЕНКА 

Игорь Петрович 
СЕРГЕЕНКО 

Position(en): Leiter des 
Führungsstabs der Prä­
sidialverwaltung 

Geburtsdatum: 
14.1.1963 

Geburtsort: Dorf Sto­
litsa, Region/Oblast 
Witebsk / Wizebsk, 
frühere UdSSR, (jetzt 
Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Als Stabschef der Präsidialverwal­
tung steht er in enger Verbindung 
zum Präsidenten und hat die 
Durchsetzung der Befugnisse des 
Präsidenten im Bereich der Innen- 
und Außenpolitik sicherzustellen. 
Dadurch unterstützt er das Luka­
schenko-Regime, so auch bei der 
Repressions- und Einschüchte­
rungskampagne des Staatsapparats 
im Anschluss an die Präsident­
schaftswahl von 2020. 

6.11.2020 

48. Ivan Stanislava­
vich TERTEL 

Ivan Stanislavo­
vich TERTEL 

Іван 
Станіслававіч 
ТЭРТЭЛЬ 

Иван 
Станиславович 
ТЕРТЕЛЬ 

Position(en): Vorsit­
zender des Staats­
sicherheitskomitees 
(KGB), ehemaliger 
Vorsitzender des Staat­
lichen Kontrollkomi­
tees 

Geburtsdatum: 
8.9.1966 

Geburtsort: Privalka/ 
Privalki, Region/Oblast 
Grodno/Hrodna, frü­
here UdSSR (jetzt Be­
larus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner Führungsposition als 
Vorsitzender des Staatssicherheits­
komitees (KGB) und als ehemali­
ger Vorsitzender des Staatlichen 
Kontrollkomitees steht er in enger 
Verbindung zum Präsidenten und 
ist verantwortlich für die Repres­
sions- und Einschüchterungskam­
pagne des Staatsapparats im An­
schluss an die Präsidentschafts­
wahl von 2020, insbesondere für 
willkürliche Festnahmen und 
Misshandlungen – einschließlich 
Folterungen – von friedlichen De­
monstranten sowie der Einschüch­
terung von Journalisten sowie ge­
gen diese gerichteter Gewalthand­
lungen. 

6.11.2020 

▼M35
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▼M45 

49. Raman Ivanavich 
MELNIK 

Roman Ivanovich 
MELNIK 

Раман Iванавiч 
МЕЛЬНIК 

Роман Иванович 
МЕЛЬНИК 

Position(en): Ehemali­
ger Leiter der Haupt­
direktion Schutz der 
öffentlichen Ordnung 
und Prävention im In­
nenministerium 

Leiter der Verwaltung 
des Stadtbezirks Le­
ninsky von Minsk. 

Geburtsdatum: 
29.5.1964 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Führungsposi­
tion als Leiter der Hauptdirektion 
Schutz der öffentlichen Ordnung 
und Prävention im Innenministe­
rium war er verantwortlich für die 
Repressions- und Einschüchte­
rungskampagne des Staatsapparats 
im Anschluss an die Präsident­
schaftswahl von 2020, insbeson­
dere für willkürliche Festnahmen 
und Misshandlungen – einschließ­
lich Folterungen – von friedlichen 
Demonstranten sowie der Ein­
schüchterung von Journalisten und 
gegen diese gerichteter Gewalt­
handlungen. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als Leiter der 
Verwaltung des Stadtbezirks Le­
ninsky von Minsk. 

6.11.2020 

50. Ivan Danilavich 
NASKEVICH 

Ivan Danilovich 
NOSKEVICH 

Iван Данiлавiч 
НАСКЕВIЧ 

Иван Данилович 
НОСКЕВИЧ 

Position(en): Ehemali­
ger Vorsitzender des 
Untersuchungskomitees 

Mitglied der Reserve 
des Untersuchungs­
komitees 

Geburtsdatum: 
25.3.1970 

Geburtsort: Cierabličy, 
Region/Oblast Brest, 
früher UdSSR (jetzt 
Belarus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Führungsposi­
tion als Vorsitzender des Unter­
suchungskomitees war er verant­
wortlich für die von jenem Ko­
mitee gesteuerte Repressions- und 
Einschüchterungskampagne im 
Anschluss an die Präsidentschafts­
wahl von 2020, insbesondere für 
Ermittlungen, die gegen den Ko­
ordinierungsrat und gegen friedli­
che Demonstranten eingeleitet 
wurden. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als ein Mitglied 
der Reserve des Untersuchungs­
komitees. 

6.11.2020 

▼M35 

51. Aliaksey Aliak­
sandravich VOL­
KAU 

Alexei Alexan­
drovich VOL­
KOV 

Аляксей 
Аляксандравіч 
ВОЛКАЎ 

Алексей 
Александрович 
ВОЛКОВ 

Position(en): Ehemali­
ger erster stellvertre­
tender Vorsitzender des 
Untersuchungskomi­
tees, jetzt Vorsitzender 
des Staatskomitees für 
forensisches Fachwis­
sen 

Geburtsdatum: 
7.9.1973 

Geburtsort: Minsk, frü­
here UdSSR (jetzt Be­
larus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Führungsposi­
tion als Erster Stellvertretender 
Vorsitzender des Untersuchungs­
komitees war er verantwortlich für 
die von dem Komitee gesteuerte 
Repressions- und Einschüchte­
rungskampagne im Anschluss an 
die Präsidentschaftswahl von 2020, 
insbesondere für Ermittlungen, die 
gegen den Koordinierungsrat und 
gegen friedliche Demonstranten 
eingeleitet wurden. 

6.11.2020 

▼M35



 

02006R0765 — DE — 20.07.2025 — 047.002 — 84 

Namen (Translitera­
tion der belarussi­

schen Schreibweise) 
(Transliteration der 
russischen Schreib­

weise) 

Namen 
(belarussische 
Schreibweise) 

(russische Schreib­
weise) 

Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste 
Datum der 
Aufnahme 

in die Liste 

52. Siarhei Yakaule­
vich AZEMSHA 

Sergei Yakovle­
vich AZEMSHA 

Сяргей Якаўлевіч 
АЗЕМША 

Сергей 
Яковлевич 
АЗЕМША 

Position(en): Stellver­
tretender Vorsitzender 
des Untersuchungs­
komitees 

Geburtsdatum: 
17.7.1974 

Geburtsort: Rechitsa, 
Region/Oblast Gomel/ 
Homyel, frühere 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner Führungsposition als 
Stellvertretender Vorsitzender des 
Untersuchungskomitees ist er ver­
antwortlich für die von dem Ko­
mitee gesteuerte Repressions- und 
Einschüchterungskampagne im 
Anschluss an die Präsidentschafts­
wahl von 2020, insbesondere für 
Ermittlungen, die gegen den Ko­
ordinierungsrat und gegen friedli­
che Demonstranten eingeleitet 
wurden. 

6.11.2020 

▼M45 

53. Andrei Fiodara­
vich SMAL 

Andrei Fyodoro­
vich SMAL 

Андрэй 
Фёдаравiч 
СМАЛЬ 

Андрей 
Федорович 
СМАЛЬ 

Position(en): Ehemali­
ger Stellvertretender 
Vorsitzender des Un­
tersuchungskomitees 

Geburtsdatum: 
1.8.1973 

Geburtsort: Brest, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Führungsposi­
tion als Stellvertretender Vorsit­
zender des Untersuchungskomitees 
war er verantwortlich für die von 
dem Komitee gesteuerte Repressi­
ons- und Einschüchterungskam­
pagne im Anschluss an die Prä­
sidentschaftswahl von 2020, ins­
besondere für Ermittlungen, die 
gegen den Koordinierungsrat und 
gegen friedliche Demonstranten 
eingeleitet wurden. 

6.11.2020 

▼M35 

54. Andrei Yurevich 
PAULIU­
CHENKA 

Andrei Yurevich 
PAVLYUCHEN­
KO 

Андрэй Юр’евіч 
ПАЎЛЮЧЕНКА 

Андрей Юрьевич 
ПАВЛЮЧЕНКО 

Position(en): Leiter des 
Operations- und Ana­
lysezentrums 

Geburtsdatum: 
1.8.1971 

Geschlecht: männlich 

In seiner Führungsposition als 
Leiter des Operations- und Ana­
lysezentrums steht er in enger 
Verbindung zum Präsidenten und 
ist verantwortlich für die Repres­
sion der Zivilgesellschaft, ins­
besondere für die Unterbrechung 
der Verbindung zu Telekommuni­
kationsnetzen als gegen die Zivil­
gesellschaft, friedliche Demons­
tranten und Journalisten gerichte­
tes Instrument der Repression. 

6.11.2020 

55. Ihar Ivanavich 
BUZOUSKI 

Igor Ivanovich 
BUZOVSKI 

Ігар Іванавіч 
БУЗОЎСКІ 

Игорь Иванович 
БУЗОВСКИЙ 

Position(en): Stellver­
tretender Minister für 
Information 

Geburtsdatum: 
10.7.1972 

Geburtsort: Dorf Kos­
helevo, Region/Oblast 
Grodno/Hrodna, frü­
here UdSSR (jetzt Be­
larus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner Führungsposition als 
stellvertretender Minister für In­
formation ist er verantwortlich für 
Repressionsmaßnahmen gegen die 
Zivilgesellschaft, insbesondere für 
den Erlass des Informationsminis­
teriums, im Anschluss an die Prä­
sidentschaftswahl von 2020 den 
Zugang zu unabhängigen Websites 
zu unterbinden und den Internet­
zugang in Belarus zu begrenzen, 
als gegen die Zivilgesellschaft, 
friedliche Demonstranten und 
Journalisten gerichtetes Instrument 
der Repression. 

6.11.2020 

▼M35
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56. Natallia Mikala­
euna EISMANT 

Natalia Nikolay­
evna EISMONT 

Наталля 
Мікалаеўна 
ЭЙСМАНТ 

Наталья 
Николаевна 
ЭЙСМОНТ 

Position(en): Pressere­
ferentin des belarussi­
schen Präsidenten 

Geburtsdatum: 
16.2.1984 

Geburtsort: Minsk, frü­
here UdSSR (jetzt Be­
larus) 

Geburtsname: Kirsa­
nova (russische 
Schreibweise: 
Кирсанова) oder Se­
lyun (russische 
Schreibweise: Селюн) 

Geschlecht: weiblich 

Als Pressereferentin des belarussi­
schen Präsidenten steht sie in en­
ger Verbindung zum Präsidenten 
und ist verantwortlich für die Ko­
ordinierung der Medienaktivitäten 
des Präsidenten, wozu auch das 
Ausarbeiten von Erklärungen und 
das Organisieren von öffentlichen 
Auftritten gehört. Dadurch unter­
stützt sie das Lukaschenko-Re­
gime, so auch bei der Repressions- 
und Einschüchterungskampagne 
des Staatsapparats im Anschluss 
an die Präsidentschaftswahl von 
2020. Insbesondere hat sie mit ih­
ren im Anschluss an die Prä­
sidentschaftswahl von 2020 abge­
gebenen öffentlichen Erklärungen, 
in denen sie den Präsident vertei­
digt und Oppositionelle und fried­
liche Demonstranten kritisiert hat, 
erheblich zur Untergrabung von 
Demokratie und Rechtsstaatlich­
keit in Belarus beigetragen. 

6.11.2020 

57. Siarhei Yaugen­
avich ZUBKOU 

Sergei Yevgene­
vich ZUBKOV 

Сяргей Яўгенавіч 
ЗУБКОЎ 

Сергей 
Евгеньевич 
ЗУБКОВ 

Position(en): Befehls­
haber der „Alpha“-Ein­
heit 

Geburtsdatum: 
21.8.1975 

Geschlecht: männlich 

Als Befehlshaber der Einsatzkräfte 
der „Alpha“-Einheit ist er verant­
wortlich für die von diesen Ein­
satzkräften durchgeführte Repres­
sions- und Einschüchterungskam­
pagne im Anschluss an die Prä­
sidentschaftswahl von 2020, ins­
besondere für willkürliche Fest­
nahmen und Misshandlungen – 
einschließlich Folterungen – von 
friedlichen Demonstranten sowie 
der Einschüchterung von Journa­
listen und gegen diese gerichteter 
Gewalthandlungen. 

6.11.2020 

58. Andrei Aliaksee­
vich RAUKOU 

Andrei Alexeye­
vich RAVKOV 

Андрэй 
Аляксеевіч 
РАЎКОЎ 

Андрей 
Алексеевич 
РАВКОВ 

Position(en): Ehemali­
ger Staatssekretär im 
Sicherheitsrat 

Botschafter der Repub­
lik Belarus in Aserbei­
dschan 

Geburtsdatum: 
25.6.1967 

Geburtsort: Dorf 
Revyaki, Region/Oblast 
Witebsk / Wizebsk, 
frühere UdSSR (jetzt 
Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Als ehemaliger Staatssekretär im 
Sicherheitsrat stand er in enger 
Verbindung zum Präsidenten und 
ist verantwortlich für die Repres­
sions- und Einschüchterungskam­
pagne des Staatsapparats im An­
schluss an die Präsidentschafts­
wahl von 2020, insbesondere für 
willkürliche Festnahmen und 
Misshandlungen – einschließlich 
Folterungen – von friedlichen De­
monstranten sowie der Einschüch­
terung von Journalisten und gegen 
diese gerichteter Gewalthandlun­
gen. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenko-Regime als Botschafter 
von Belarus in Aserbeidschan. 

6.11.2020 

▼M35
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59. Pyotr Piatrovich 
MIKLASHE­
VICH 

Petr Petrovich 
MIKLASHE­
VICH 

Пётр Пятровіч 
МІКЛАШЭВІЧ 

Петр Петрович 
МИКЛАШЕВИЧ 

Position(en): Präsident 
des Verfassungs­
gerichts der Repub­
lik Belarus 

Geburtsdatum: 
18.10.1954 

Geburtsort: Region/ 
Oblast Minsk, frühere 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Als Präsident des Verfassungs­
gerichts ist er verantwortlich für 
die am 25. August 2020 ergangene 
Entscheidung des Verfassungs­
gerichts, durch die die Ergebnisse 
der manipulierten Wahlen für 
rechtmäßig erklärt wurden. Er hat 
deshalb die im Rahmen der Re­
pressions- und Einschüchterungs­
kampagne des Staatsapparats ge­
gen friedliche Demonstranten und 
Journalisten durchgeführten Maß­
nahmen unterstützt und ermöglicht 
und ist somit verantwortlich für 
eine ernsthafte Untergrabung von 
Demokratie und Rechtsstaatlich­
keit in Belarus. 

6.11.2020 

60. Anatol Aliaksan­
dravich SIVAK 

Anatoli Alexan­
drovich SIVAK 

Анатоль 
Аляксандравіч 
СІВАК 

Анатолий 
Александрович 
СИВАК 

Position(en): Stellver­
tretender Ministerprä­
sident, ehemaliger 
Vorsitzender des Ver­
waltungskomitees der 
Stadt Minsk 

Geburtsdatum: 
19.7.1962 

Geburtsort: Zavoit, 
Kreis Narovlya, Regi­
on/Oblast Gomel/Ho­
myel, frühere UdSSR 
(jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Leitungsfunk­
tion als Vorsitzender des Verwal­
tungskomitees der Stadt Minsk 
war er verantwortlich für die Re­
pressions- und Einschüchterungs­
kampagne der unter seiner Auf­
sicht stehenden lokalen Verwal­
tungsbehörden in Minsk im An­
schluss an die Präsidentschafts­
wahlen von 2020, insbesondere für 
willkürliche Festnahmen und 
Misshandlungen – einschließlich 
Folterungen – von friedlichen De­
monstranten sowie der Einschüch­
terung von Journalisten und gegen 
diese gerichteter Gewalthandlun­
gen. Er hat zahlreiche öffentliche 
Erklärungen abgegeben, in denen 
er die friedlichen Proteste in Be­
larus kritisierte. 

In seiner derzeitigen Führungs­
position als stellvertretender Mi­
nisterpräsident unterstützt er wei­
terhin das Lukaschenko-Regime. 

17.12.2020 

61. Ivan Mikhailavich 
EISMANT 

Ivan Mikhailovich 
EISMONT 

Іван Міхайлавіч 
ЭЙСМАНТ 

Иван 
Михайлович 
ЭЙСМОНТ 

Position(en): Vorsit­
zender der belarussi­
schen staatlichen 
Rundfunkanstalt, Leiter 
der Belteleradiokampa­
nija 

Geburtsdatum: 
20.1.1977 

Geburtsort: Grodno/ 
Hrodna, frühere 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner derzeitigen Position als 
Leiter der belarussischen staatli­
chen Rundfunkanstalt ist er ver­
antwortlich für die Verbreitung 
von Staatspropaganda in öffent­
lichen Medien, und er unterstützt 
durchweg das Lukaschenko-Re­
gime. So nutzt er unter anderem 
die Medien, um den Verbleib des 
Präsidenten in seinem Amt trotz 
der manipulierten Präsident­
schaftswahlen vom 9. August 2020 
und das anschließende wiederholte 
gewaltsame Vorgehen gegen die 
friedlichen und legitimen Proteste 
zu unterstützen. 

17.12.2020 

▼M35
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Eismont hat öffentliche Erklärun­
gen abgegeben, in denen er die 
friedlichen Demonstranten kriti­
sierte, und hat die Berichterstat­
tung über die Proteste durch die 
Medien verweigert. Er hat zudem 
ihm unterstellte streikende Mit­
arbeiter der Rundfunkanstalt „Bel­
teleradiokampanija “ entlassen und 
ist somit verantwortlich für Men­
schenrechtsverletzungen. 

62. Uladzimir Stsia­
panavich KARA­
NIK 

Vladimir Stepano­
vich KARANIK 

Уладзімір 
Сцяпанавіч 
КАРАНІК 

Владимир 
Степанович 
КАРАНИК 

Position(en): Gouver­
neur Region/Oblast 
Grodno/Hrodna, ehe­
maliger Gesundheits­
minister 

Geburtsdatum: 
30.11.1973 

Geburtsort: Grodno/ 
Hrodna, frühere 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Leitungsfunk­
tion als Gesundheitsminister war 
er dafür verantwortlich, dass Ge­
sundheitsdienste zur Verfolgung 
friedlicher Demonstranten einge­
setzt wurden, indem beispielsweise 
Demonstranten, die medizinischer 
Versorgung bedurften, von Kran­
kenwagen in Untersuchungs­
gefängnisse anstatt in Kranken­
häuser verbracht wurden. Er hat 
zahlreiche öffentliche Erklärungen 
abgegeben, in denen er die fried­
lichen Demonstrationen in Belarus 
kritisierte, und in einem Fall einem 
Demonstranten unterstellte, dass er 
unter dem Einfluss berauschender 
Mittel stehe. 

In seiner derzeitigen Führungs­
position als Gouverneur Region/ 
Oblast Grodno/Hrodna unterstützt 
er weiterhin das Lukaschenko-Re­
gime. 

17.12.2020 

63. Natallia Ivanauna 
KACHANAVA 

Natalia Ivanovna 
KOCHANOVA 

Наталля Іванаўна 
КАЧАНАВА 

Наталья 
Ивановна 
КОЧАНОВА 

Position(en): Vorsit­
zende des Rates der 
Republik der National­
versammlung von Be­
larus 

Geburtsdatum: 
25.9.1960 

Geburtsort: Polotsk, 
Region/Oblast Witebsk/ 
Wizebsk, frühere 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: weiblich 

In ihrer derzeitigen Führungsposi­
tion als Vorsitzende des Rates der 
Republik der Nationalversamm­
lung von Belarus ist sie verant­
wortlich für die Unterstützung der 
innenpolitischen Entscheidungen 
des Präsidenten. Sie ist verant­
wortlich für die Organisation der 
manipulierten Wahlen vom 9. Au­
ugust 2020. Sie hat öffentliche 
Erklärungen abgegeben, in denen 
sie das brutale Vorgehen der Si­
cherheitskräfte gegen friedliche 
Demonstranten rechtfertigte. 

17.12.2020 

▼M35
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64. Pavel Mikalaevich 
LIOHKI 

Pavel Nikolaevich 
LIOHKI 

Павел Мiкалаевiч 
ЛЁГКI 

Павел 
Николаевич 
ЛЁГКИЙ 

Position(en): Gesandter 
bei der belarussischen 
Botschaft in Moskau, 
ehemaliger Erster 
Stellvertretender Minis­
ter für Information 

Geburtsdatum: 
30.5.1972 

Geburtsort: Baranawit­
schy, frühere UdSSR 
(jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Führungsposi­
tion als Erster Stellvertretender 
Minister für Information war er 
verantwortlich für Repressions­
maßnahmen gegen die Zivilgesell­
schaft, insbesondere für den Erlass 
des Informationsministeriums, im 
Anschluss an die Präsidentschafts­
wahl von 2020 den Zugang zu 
unabhängigen Websites zu unter­
binden und den Internetzugang in 
Belarus zu begrenzen, als gegen 
die Zivilgesellschaft, friedliche 
Demonstranten und Journalisten 
gerichtetes Instrument der Repres­
sion. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kashenka-Regime als Gesandter 
bei der belarussischen Botschaft in 
Moskau (Russland). 

17.12.2020 

65. Ihar Uladzimira­
vich LUTSKY 

Igor Vladimiro­
vich LUTSKY 

Iгар 
Уладзiмiравiч 
ЛУЦКI 

Игорь 
Владимирович 
ЛУЦКИЙ 

Position(en): Stellver­
tretender Leiter der 
Präsidialverwaltung, 
ehemaliger Minister für 
Information 

Geburtsdatum: 
31.10.1972 

Geburtsort: Stolin, Re­
gion/Oblast Brest, frü­
here UdSSR (jetzt Be­
larus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Führungsposi­
tion als Minister für Information 
war er verantwortlich für Repres­
sionsmaßnahmen gegen die Zivil­
gesellschaft, insbesondere für den 
Erlass des Informationsministeri­
ums, im Anschluss an die Prä­
sidentschaftswahl von 2020 den 
Zugang zu unabhängigen Websites 
zu unterbinden und den Internet­
zugang in Belarus zu begrenzen, 
als gegen die Zivilgesellschaft, 
friedliche Demonstranten und 
Journalisten gerichtetes Instrument 
der Repression. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kashenka-Regime als Stellvertre­
tender Leiter der Präsidialverwal­
tung. 

17.12.2020 

▼M35 

66. Andrei Ivanavich 
SHVED 

Andrei Ivanovich 
SHVED 

Андрэй Іванавіч 
ШВЕД 

Андрей 
Иванович ШВЕД 

Position(en): General­
staatsanwalt der Repu­
blik Belarus 

Geburtsdatum: 
21.4.1973 

Geburtsort: Glushkovi­
chi, Region/Oblast Go­
mel/Homyel, frühere 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner Führungsposition als 
Generalstaatsanwalt ist er verant­
wortlich für die anhaltenden Re­
pressionsmaßnahmen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition, insbesondere 
für die Einleitung zahlreicher 
Strafverfahren gegen friedliche 
Demonstranten, Oppositionsführer 
und Journalisten nach den Prä­
sidentschaftswahlen von 2020. Er 
hat zudem öffentliche Erklärungen 
abgegeben, in denen er Teilneh­
mern an „nicht genehmigten Ver­
sammlungen“ Bestrafung androhte. 

17.12.2020 

▼M35
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▼M56 

67. Genadz Andree­
vich BOGDAN 
Gennady Andreie­
vich BOGDAN 

Генадзь 
Андрэевiч 
БОГДАН 
Геннадий 
Андреевич 
БОГДАН 

Position(en): ehemali­
ger stellvertretender 
Leiter der für die Ver­
waltung des Staats­
besitzes zuständigen 
Direktion der belarus­
sischen Präsidialver­
waltung 
Geburtsdatum: 
8.1.1977 
Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Position als 
stellvertretender Leiter der für die 
Verwaltung des Staatsbesitzes zu­
ständigen Direktion der belarussi­
schen Präsidialverwaltung beauf­
sichtigte er die Tätigkeit zahlrei­
cher Unternehmen. Das von ihm 
geleitete Amt leistet den Behörden 
des Staatsapparats und den Be­
hörden der Republik finanzielle, 
materielle, technische, soziale, lo­
gistische und medizinische Unter­
stützung.Er steht in enger Verbin­
dung zum Präsidenten und unter­
stützt weiterhin das Lukaschenka- 
Regime. 

17.12.2020 

68. Ihar Paulavich 
BURMISTRAU 
Igor Pavlovich 
BURMISTROV 

Iгар Паўлавiч 
БУРМIСТРАЎ 
Игорь Павлович 
БУРМИСТРОВ 

Position(en): ehemali­
ger Stabschef und Ers­
ter Stellvertretender 
Befehlshaber der Trup­
pen des Innenministe­
riums 
Geburtsdatum: 
30.9.1968 
Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Führungsposi­
tion als Erster Stellvertretender 
Befehlshaber der Truppen des In­
nenministeriums war er verant­
wortlich für die Repressions- und 
Einschüchterungskampagne unter 
Führung der ihm unterstehenden 
Truppen im Anschluss an die 
Präsidentschaftswahlen von 2020, 
insbesondere für willkürliche 
Festnahmen und Misshandlungen 
– einschließlich Folterungen – von 
friedlichen Demonstranten sowie 
der Einschüchterung von Journa­
listen und gegen diese gerichteter 
Gewalthandlungen. 
Er wurde in die Militärreserve 
versetzt. Er ist berechtigt, eine 
militärische Uniform und militäri­
sche Abzeichen zu tragen. 

17.12.2020 

69. Arciom Kanstan­
tinavich DUNKA 
Artem Konstanti­
novich DUNKO 

Арцём 
Канстанцiнавiч 
ДУНЬКА 
Артем 
Константинович 
ДУНЬКО 

Position(en): Stellver­
tretender Leiter des 
Büros der Region/ 
Oblast Vitebsk/Wi­
zebsk der Abteilung für 
Finanzermittlungen des 
Staatlichen Kontroll­
komitees, ehemaliger 
leitender Inspektor für 
Sonderaufgaben der 
Abteilung für Finanz­
ermittlungen des Staat­
lichen Kontrollkomi­
tees 
Geburtsdatum: 
8.6.1990 
Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Führungsposi­
tion als leitender Inspektor für 
Sonderaufgaben der Abteilung für 
Finanzermittlungen des Staatlichen 
Kontrollkomitees war er verant­
wortlich für die Repressions- und 
Einschüchterungskampagne des 
Staatsapparats im Anschluss an die 
Präsidentschaftswahl von 2020, 
insbesondere für Ermittlungen, die 
gegen Oppositionsführer und Ak­
tivisten eingeleitet wurden. 
Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als stellvertre­
tender Leiter des Büros der Regi­
on/Oblast Vitebsk/Wizebsk der 
Abteilung für Finanzermittlungen 
des Staatlichen Kontrollkomitees. 

17.12.2020 

▼M35
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▼M45 

70. Aleh Heorhievich 
KARAZIEI 

Oleg Georgevich 
KARAZEI 

Алег Георгiевiч 
КАРАЗЕЙ 

Олег Георгиевич 
КАРАЗЕЙ 

Position(en): Ehemali­
ger Leiter der Abtei­
lung Prävention der 
Hauptabteilung Straf­
verfolgung und Prä­
vention der Polizei für 
öffentliche Sicherheit 
des Innenministeriums 

Außerordentlicher Pro­
fessor an der Akademie 
des Innenministeriums 

Geburtsdatum: 
1.1.1979 

Geburtsort: Region/ 
Oblast Minsk, früher 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Führungsposi­
tion als Leiter der Abteilung Prä­
vention der Hauptabteilung Straf­
verfolgung und Prävention der 
Polizei für öffentliche Sicherheit 
des Innenministeriums war er ver­
antwortlich für die Repressions- 
und Einschüchterungskampagne 
der Polizei im Anschluss an die 
Präsidentschaftswahl von 2020, 
insbesondere für willkürliche 
Festnahmen und Misshandlungen – 
einschließlich Folterungen – von 
friedlichen Demonstranten sowie 
der Einschüchterung von Journa­
listen und gegen diese gerichteter 
Gewalthandlungen. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als Außer­
ordentlicher Professor an der 
Akademie des Innenministeriums. 

17.12.2020 

▼M53 

71. Dzmitry Aliak­
sandravich KU­
RYAN 

Dmitry Alexan­
drovich KU­
RYAN 

Дзмiтрый 
Аляксандравiч 
КУРЬЯН 

Дмитрий 
Александрович 
КУРЬЯН 

Position(en): Stellver­
tretender Leiter der öf­
fentlichen Miliz der 
Akademie des Innen­
ministeriums, Oberst 
der Polizei, ehemaliger 
Stellvertretender Leiter 
der Hauptabteilung und 
Leiter der Abteilung 
Strafverfolgung im In­
nenministerium 

Geburtsdatum: 
3.10.1974 

Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Führungsposi­
tion als stellvertretender Leiter der 
Hauptabteilung und Leiter der 
Abteilung Strafverfolgung im In­
nenministerium war er verant­
wortlich für die Repressions- und 
Einschüchterungskampagne der 
Polizei im Anschluss an die Prä­
sidentschaftswahl von 2020, ins­
besondere für willkürliche Fest­
nahmen und Misshandlungen — 
einschließlich Folterungen — von 
friedlichen Demonstranten sowie 
der Einschüchterung von Journa­
listen und gegen diese gerichteter 
Gewalthandlungen. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kashenka-Regime als stellvertre­
tender Leiter der öffentlichen Mi­
liz der Akademie des Innenminis­
teriums und hat weiterhin den 
Rang eines Oberst der Polizei in­
ne. 

17.12.2020 

▼M35 

72. Aliaksandr Hen­
rykavich TUR­
CHIN 

Alexander (Ale­
xandr) Henriho­
vich TURCHIN 

Аляксандр 
Генрыхавіч 
ТУРЧЫН 

Александр 
Генрихович 
ТУРЧИН 

Position(en): Vorsit­
zender des Verwal­
tungskomitees des Ge­
biets Minsk 

Geburtsdatum: 
2.7.1975 

Geburtsort: Novogru­
dok, Region/Oblast 
Grodno/Hrodna, frü­
here UdSSR (jetzt Be­
larus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner Position als Vorsitzender 
des Verwaltungskomitees des Ge­
biets Minsk ist er zuständig für die 
Beaufsichtigung der lokalen Ver­
waltung, einschließlich einiger 
Komitees. Er unterstützt daher das 
Lukaschenko-Regime. 

17.12.2020 

▼M35
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73. Dzmitry Mikalae­

vich SHUMILIN 
Dmitry Nikolaye­
vich SHUMILIN 

Дзмiтрый 
Мiкалаевiч 
ШУМIЛIН 
Дмитрий 
Николаевич 
ШУМИЛИН 

Position(en): Stellver­
tretender Leiter der 
Direktion Schutz der 
öffentlichen Ordnung 
und Prävention, ehe­
maliger Stellvertreten­
der Leiter der Abtei­
lung Großveranstaltun­
gen der Hauptabteilung 
für innere Angelegen­
heiten des Verwal­
tungskomitees der 
Stadt Minsk 
Geburtsdatum: 
26.7.1977 
Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Position als 
stellvertretender Leiter der Abtei­
lung Großveranstaltungen der 
Hauptabteilung für innere Angele­
genheiten des Verwaltungskomi­
tees der Stadt Minsk war er ver­
antwortlich für die Repressions- 
und Einschüchterungskampagne 
unter Führung des lokalen Ver­
waltungsapparats im Anschluss an 
die Präsidentschaftswahlen von 
2020, insbesondere für willkürli­
che Festnahmen und Misshand­
lungen — einschließlich Folterun­
gen — von friedlichen Demons­
tranten sowie der Einschüchterung 
von Journalisten und gegen diese 
gerichteter Gewalthandlungen. 
Er war nachweislich persönlich an 
der unrechtmäßigen Inhaftierung 
friedlicher Demonstranten betei­
ligt. 
Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kashenka-Regime als Stellvertre­
tender Leiter der Direktion Schutz 
der öffentlichen Ordnung und 
Prävention der Hauptabteilung für 
innere Angelegenheiten des Ver­
waltungskomitees der Stadt Minsk. 

17.12.2020 

▼M35 
74. Vital Ivanavich 

STASIUKEVICH 
Vitalyi Ivanovich 
STASIUKEVICH 

Віталь Іванавіч 
СТАСЮКЕВІЧ 
Виталий 
Иванович 
СТАСЮКЕВИЧ 

Position(en): Stellver­
tretender Leiter der 
Polizei für öffentliche 
Sicherheit in Grodno/ 
Hrodna 
Geburtsdatum: 
5.3.1976 
Geburtsort: Grodno/ 
Hrodna, frühere 
UdSSR (jetzt Belarus) 
Geschlecht: männlich 

In seiner Position als Stellvertreten­
der Leiter der Polizei für öffentliche 
Sicherheit in Grodno/Hrodna ist er 
verantwortlich für die Repressions- 
und Einschüchterungskampagne 
unter Führung der ihm unterstehen­
den örtlichen Polizeikräfte im An­
schluss an die Präsidentschaftswah­
len von 2020, insbesondere für 
willkürliche Festnahmen und Miss­
handlungen – einschließlich Folte­
rungen – von friedlichen Demons­
tranten sowie der Einschüchterung 
von Journalisten und gegen diese 
gerichteter Gewalthandlungen. 
Zeugen zufolge hat er persönlich die 
unrechtmäßige Inhaftierung friedli­
cher Demonstranten überwacht. 

17.12.2020 

▼M56 
75. Siarhei Leanida­

vich KALINNIK 
Sergei Leonido­
vich KALINNIK 

Сяргей 
Леанiдавiч 
КАЛИННИК 
Сергей 
Леонидович 
КАЛИННИК 

Position(en): Stellver­
tretender Leiter der 
Kriminalpolizei in der 
Hauptdirektion für in­
nere Angelegenheiten 
des Verwaltungskomi­
tees der Stadt Minsk, 
ehemaliger Oberst der 
Polizei, Leiter des Po­
lizeikommissariats des 
Stadtbezirks Sowjetski 
von Minsk 

In seiner früheren Position als 
Leiter des Polizeikommissariats 
des Stadtbezirks Sowjetski von 
Minsk war er verantwortlich für 
die Repressions- und Einschüchte­
rungskampagne unter Führung der 
ihm unterstehenden örtlichen Poli­
zeikräfte im Anschluss an die 
Präsidentschaftswahlen von 2020, 
insbesondere für willkürliche 
Festnahmen und Misshandlun­
gen — einschließlich Folterun­
gen — von friedlichen Demons­
tranten sowie der Einschüchterung 
von Journalisten und gegen diese 
gerichteter Gewalthandlungen. 

17.12.2020 

▼M35
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Geburtsdatum: 
23.7.1979 
Geschlecht: männlich 

Zeugen zufolge hat er persönlich 
die Folterung von unrechtmäßig 
festgehaltenen Demonstranten 
überwacht und sich daran beteiligt. 
Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als stellvertre­
tender Leiter der Kriminalpolizei 
in der Hauptdirektion für innere 
Angelegenheiten des Verwaltungs­
komitees der Stadt Minsk. 

▼M35 

76. Vadzim Siarhae­
vich PRYGARA 
Vadim Sergeye­
vich PRIGARA 

Вадзім Сяргеевіч 
ПРЫГАРА 
Вадим Сергеевич 
ПРИГАРА 

Position(en): Oberst­
leutnant der Polizei, 
Leiter des Kreispoli­
zeidirektion in Molo­
detschno 
Geburtsdatum: 
31.10.1980 
Geschlecht: männlich 

In seiner Position als Leiter des 
Kreispolizeidirektion in Molodet­
schno ist er verantwortlich für die 
Repressions- und Einschüchte­
rungskampagne unter Führung der 
ihm unterstehenden örtlichen Poli­
zeikräfte im Anschluss an die 
Präsidentschaftswahlen von 2020, 
insbesondere für willkürliche 
Festnahmen und Misshandlungen 
– einschließlich Folterungen – von 
friedlichen Demonstranten sowie 
der Einschüchterung von Journa­
listen und gegen diese gerichteter 
Gewalthandlungen. 
Zeugen zufolge überwachte er 
persönlich das Verprügeln von 
unrechtmäßig festgehaltenen De­
monstranten. Ferner gab er gegen­
über den Medien zahlreiche ab­
wertende Bemerkungen über De­
monstranten ab. 

17.12.2020 

▼M45 

77. Viktar Ivanavich 
STANISLAU­
CHYK 
Viktor Ivanovich 
STANISLAV­
CHIK 

Вiктар Iванавiч 
СТАНIСЛАЎЧЫ­ 
К 
Виктор Иванович 
СТАНИСЛАВЧ­ 
ИК 

Position(en): Ehemali­
ger Stellvertretender 
Leiter des Polizeikom­
missariats des Stadt­
bezirks Sowjetski von 
Minsk, Befehlshaber 
der Polizei für öffent­
liche Sicherheit 
Erster Stellvertretender 
Leiter des Zentrums für 
fortgeschrittene Studien 
und Spezialisten des 
Innenministeriums 
Geburtsdatum: 
27.1.1971 
Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Position als 
Stellvertretender Leiter des Poli­
zeikommissariats des Stadtbezirks 
Sowjetski von Minsk und Be­
fehlshaber der Polizei für öffent­
liche Sicherheit war er verant­
wortlich für die Repressions- und 
Einschüchterungskampagne unter 
Führung der ihm unterstehenden 
örtlichen Polizeikräfte im An­
schluss an die Präsidentschafts­
wahlen von 2020, insbesondere für 
willkürliche Festnahmen und 
Misshandlungen – einschließlich 
Folterungen – von friedlichen De­
monstranten sowie der Einschüch­
terung von Journalisten und gegen 
diese gerichteter Gewalthandlun­
gen. 
Zeugen zufolge überwachte er 
persönlich die Festnahme friedli­
cher Demonstranten und das Ver­
prügeln jener unrechtmäßig fest­
gehaltenen Personen. 
Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als Erster 
Stellvertretender Leiter des Zen­
trums für fortgeschrittene Studien 
und Spezialisten des Innenminis­
teriums. 

17.12.2020 

▼M56
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78. Aliaksandr Aliak­
sandravich PIE­
TRASH 
Alexander (Ale­
xandr) Alexandro­
vich PETRASH 

Аляксандр 
Аляксандравiч 
ПЕТРАШ 
Александр 
Александрович 
ПЕТРАШ 

Position(en): Direktor 
des Gerichts des Stadt­
bezirks Zentralny von 
Minsk, ehemaliger Di­
rektor des Gerichts des 
Stadtbezirks Mos­
kowski von Minsk 
Geburtsdatum: 
16.5.1988 
Geschlecht: männlich 

In seiner früheren Position als Di­
rektor des Gerichts des Stadt­
bezirks Moskowski von Minsk war 
er verantwortlich für zahlreiche 
politisch motivierte Urteile gegen 
Journalisten, Oppositionsführer, 
Aktivisten und Demonstranten. 
Berichten zufolge waren unter 
seiner Aufsicht geführte Gerichts­
verfahren von Verletzungen der 
Rechte der Verteidigung gekenn­
zeichnet und auf falsche Zeugen­
aussagen gestützt. 
Er war an der Verhängung von 
Geldstrafen gegen Demonstranten, 
Journalisten und Oppositionsführer 
sowie an deren Verhaftung im 
Anschluss an die Präsidentschafts­
wahlen von 2020 maßgeblich be­
teiligt. 
Er ist daher verantwortlich für 
Menschenrechtsverletzungen und 
die Untergrabung der Rechtsstaat­
lichkeit sowie für die Unterstüt­
zung der Repression der Zivilge­
sellschaft und der demokratischen 
Opposition. 
Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kashenka-Regime als Direktor des 
Gerichts des Stadtbezirks Zen­
tralny von Minsk. 

17.12.2020 

▼M35 

79. Andrei Aliaksan­
dravich LAHU­
NOVICH 

Andrei Alexan­
drovich LAHU­
NOVICH 

Андрэй 
Аляксандравіч 
ЛАГУНОВІЧ 

Андрей 
Александрович 
ЛАГУНОВИЧ 

Position(en): Richter 
am Gericht des Stadt­
bezirks Sowjetski von 
Gomel/Homyel 

Geschlecht: männlich 

In seiner Position als Richter am 
Gericht des Stadtbezirks Sowjetski 
von Gomel/Homyel ist er verant­
wortlich für zahlreiche politisch 
motivierte Urteile gegen Journa­
listen, Oppositionsführer, Aktivis­
ten und Demonstranten. Es wurde 
berichtet, dass es bei unter seiner 
Aufsicht geführten Gerichtsverfah­
ren zu Verletzungen der Rechte 
der Verteidigung kam. 

Er ist daher verantwortlich für 
Menschenrechtsverletzungen und 
die Untergrabung der Rechtsstaat­
lichkeit sowie für die Unterstüt­
zung der Repression der Zivilge­
sellschaft und der demokratischen 
Opposition. 

17.12.2020 

80. Alena Vasileuna 
LITVINA 

Elena Vasilevna 
LITVINA 

Алена Васільеўна 
ЛІТВІНА 

Елена 
Васильевна 
ЛИТВИНА 

Position(en): Richterin 
am Gericht des Stadt­
bezirks Leninski von 
Mogiljow/Mahiljou 

Geschlecht: weiblich 

In ihrer Position als Richterin am 
Gericht des Stadtbezirks Leninski 
von Mogiljow/Mahiljou ist sie 
verantwortlich für zahlreiche poli­
tisch motivierte Urteile gegen 
Journalisten, Oppositionsführer, 
Aktivisten und Demonstranten, 
insbesondere für die Verurteilung 
des Oppositionsaktivisten und 
Ehegatten der Präsidentschaftskan­
didatin Svetlana Tsikhanouskaya , 
Siarhei Tsikhanousky. Es wurde 
berichtet, dass es bei unter ihrer 

17.12.2020 

▼M35
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Aufsicht geführten Gerichtsverfah­
ren zu Verletzungen der Rechte 
der Verteidigung kam. 

Sie ist daher verantwortlich für 
Menschenrechtsverletzungen und 
die Untergrabung der Rechtsstaat­
lichkeit sowie für die Unterstüt­
zung der Repression der Zivilge­
sellschaft und der demokratischen 
Opposition. 

81. Victoria Valer­
yeuna SHABU­
NYA 

Victoria Vale­
revna SHABU­
NYA 

Вікторыя 
Валер’еўна 
ШАБУНЯ 

Виктория 
Валерьевна 
ШАБУНЯ 

Position(en): Richterin 
am Gericht des Zen­
tralbezirks von Minsk 

Geburtsdatum: 
27.2.1974 

Geschlecht: weiblich 

In ihrer Position als Richterin am 
Gericht des Zentralbezirks von 
Minsk ist sie verantwortlich für 
zahlreiche politisch motivierte Ur­
teile gegen Journalisten, Oppositi­
onsführer, Aktivisten und De­
monstranten, insbesondere für die 
Verurteilung des Mitglieds des 
Koordinierungsrates und Vorsit­
zenden eines Streikkomitees Ser­
gei Dylevsky. Es wurde berichtet, 
dass es bei unter ihrer Aufsicht 
geführten Gerichtsverfahren zu 
Verletzungen der Rechte der Ver­
teidigung kam. 

Sie ist daher verantwortlich für 
Menschenrechtsverletzungen und 
die Untergrabung der Rechtsstaat­
lichkeit sowie für die Unterstüt­
zung der Repression der Zivilge­
sellschaft und der demokratischen 
Opposition. 

17.12.2020 

82. Alena Aliaksan­
dravna ZHY­
VITSA 

Elena Alexan­
drovna ZHYVIT­
SA 

Алена 
Аляксандравна 
ЖЫВІЦА 

Елена 
Александровна 
ЖИВИЦА 

Position(en): Richterin 
am Gericht des Stadt­
bezirks Oktyabrsky von 
Minsk 

Geburtsdatum: 
9.4.1990 

Geschlecht: weiblich 

In ihrer Position als Richterin am 
Gericht des Stadtbezirks Oktyabr­
sky von Minsk ist sie verantwort­
lich für zahlreiche politisch moti­
vierte Urteile gegen Journalisten, 
Oppositionsführer, Aktivisten und 
Demonstranten. Es wurde berich­
tet, dass es bei unter ihrer Aufsicht 
geführten Gerichtsverfahren zu 
Verletzungen der Rechte der Ver­
teidigung kam. 

Sie ist daher verantwortlich für 
Menschenrechtsverletzungen und 
die Untergrabung der Rechtsstaat­
lichkeit sowie für die Unterstüt­
zung der Repression der Zivilge­
sellschaft und der demokratischen 
Opposition. 

17.12.2020 

83. Natallia Anato­
lievna DZIAD­
KOVA 

Natalia Anato­
lievna DEDKO­
VA 

Наталля 
Анатольеўна 
ДЗЯДКОВА 

Наталья 
Анатольевна 
ДЕДКОВА 

Position(en): Richterin 
am Gericht des Stadt­
bezirks Partizanski von 
Minsk 

Geburtsdatum: 
2.12.1979 

Geschlecht: weiblich 

In ihrer Position als Richterin am 
Gericht des Stadtbezirks Par­
tizanski von Minsk ist sie verant­
wortlich für zahlreiche politisch 
motivierte Urteile gegen Journa­
listen, Oppositionsführer, Aktivis­
ten und Demonstranten, insbeson­
dere für die Verurteilung der 
Vorsitzenden des Koordinierungs­
rates, Mariya Kalesnikava. Es 
wurde berichtet, dass es bei unter 
ihrer Aufsicht geführten Gerichts­
verfahren zu Verletzungen der 
Rechte der Verteidigung kam. 

17.12.2020 

▼M35
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Sie ist daher verantwortlich für 
Menschenrechtsverletzungen und 
die Untergrabung der Rechtsstaat­
lichkeit sowie für die Unterstüt­
zung der Repression der Zivilge­
sellschaft und der demokratischen 
Opposition. 

84. Maryna Arkad­
zeuna FIODA­
RAVA 

Marina Arka­
dievna FEDORO­
VA 

Марына 
Аркадзьеўна 
ФЁДАРАВА 

Марина 
Аркадьевна 
ФЕДОРОВА 

Position(en): Richterin 
am Gericht des Stadt­
bezirks Sowjetski von 
Minsk 

Geburtsdatum: 
11.9.1965 

Geschlecht: weiblich 

In ihrer Position als Richterin am 
Gericht des Stadtbezirks Sowjetski 
von Minsk ist sie verantwortlich 
für zahlreiche politisch motivierte 
Urteile gegen Journalisten, Op­
positionsführer, Aktivisten und 
Demonstranten. Es wurde berich­
tet, dass es bei unter ihrer Aufsicht 
geführten Gerichtsverfahren zu 
Verletzungen der Rechte der Ver­
teidigung kam. 

Sie ist daher verantwortlich für 
Menschenrechtsverletzungen und 
die Untergrabung der Rechtsstaat­
lichkeit sowie für die Unterstüt­
zung der Repression der Zivilge­
sellschaft und der demokratischen 
Opposition. 

17.12.2020 

▼M53 

85. Yulia Chasla­
vauna HUSTYR 

Yulia Chesla­
vovna HUSTYR 

Юлiя Чаславаўна 
ГУСТЫР 

Юлия 
Чеславовна 
ГУСТЫР 

Position(en): Anwältin 
bei der Rechtsbera­
tungsstelle des Bezirks 
Kastrytschnitski von 
Minsk, ehemalige 
Richterin am Gericht 
des Zentralbezirks von 
Minsk 

Geburtsdatum: 
14.1.1984 

Geschlecht: weiblich 

In ihrer früheren Position als 
Richterin am Gericht des Zentral­
bezirks von Minsk war sie ver­
antwortlich für zahlreiche politisch 
motivierte Urteile gegen Journa­
listen, Oppositionsführer, Aktivis­
ten und Demonstranten, insbeson­
dere für die Verurteilung des op­
positionellen Präsidentschaftskan­
didaten Viktar Babarika. Berichten 
zufolge wurden in unter ihrer 
Aufsicht geführten Gerichtsverfah­
ren die Rechte der Verteidigung 
verletzt. 

Sie ist daher verantwortlich für 
Menschenrechtsverletzungen und 
die Untergrabung der Rechtsstaat­
lichkeit sowie für die Unterstüt­
zung der Repression der Zivilge­
sellschaft und der demokratischen 
Opposition. 

Sie ist nach wie vor aktiv im Lu­
kashenka-Regime als Anwältin bei 
der Rechtsberatungsstelle des Be­
zirks Kastrytschnitski von Minsk. 

17.12.2020 

▼M35
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86. Alena Tsima­
feeuna NYA­
KRASAVA 

Elena Timofey­
evna NEKRASO­
VA 

Алена 
Цімафееўна 
НЯКРАСАВА 

Елена 
Тимофеевна 
НЕКРАСОВА 

Position(en): Richterin 
am Gericht des Stadt­
bezirks Zawodski in 
Minsk 

Geburtsdatum: 
26.11.1974 

Geschlecht: weiblich 

In ihrer Position als Richterin am 
Gericht des Stadtbezirks Zawodski 
in Minsk ist sie verantwortlich für 
zahlreiche politisch motivierte Ur­
teile gegen Journalisten, Oppositi­
onsführer, Aktivisten und De­
monstranten. Es wurde berichtet, 
dass es bei unter ihrer Aufsicht 
geführten Gerichtsverfahren zu 
Verletzungen der Rechte der Ver­
teidigung kam. 

Sie ist daher verantwortlich für 
Menschenrechtsverletzungen und 
die Untergrabung der Rechtsstaat­
lichkeit sowie für die Unterstüt­
zung der Repression der Zivilge­
sellschaft und der demokratischen 
Opposition. 

17.12.2020 

▼M56 

87. Aliaksandr Vasi­
levich SHAKUT­
SIN 

Aleksandr Vasile­
vich SHAKUTIN 

Аляксандр 
Васiльевiч 
ШАКУЦIН 

Александр 
Васильевич 
ШАКУТИН 

Position(en): Ge­
schäftsmann, Vorsit­
zender des Verwal­
tungsrats der Amkodor- 
Holding, Anteilseigner 
von SV Maschinen 
GmbH, UAB EM Sys­
tem, Anulatrans SIA, 
Amkodor-Tsentr, OOO 
PMI Inzhiniring 

Geburtsdatum: 
12.1.1959 

Geburtsort: Bolshoe 
Babino, Kreis Orscha, 
Region/Oblast Witebsk/ 
Wizebsk, früher 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Er ist einer der führenden in Be­
larus tätigen Geschäftsleute, mit 
Geschäftsinteressen im Bau-, Ma­
schinenbau- und Agrarsektor so­
wie in anderen Sektoren. 

Berichten zufolge gehört er zu den 
Personen, die unter Lukashenkas 
Präsidentschaft am meisten von 
der Privatisierung profitiert haben. 
Er ist auch ein ehemaliges Mit­
glied des Präsidiums der für Lu­
kashenka eintretenden öffentlichen 
Vereinigung „Belaya Rus“ und ein 
ehemaliges Mitglied des Rates für 
die Entwicklung der Unterneh­
merschaft in der Republik Belarus. 

In öffentlichen Äußerungen vom 
Juli 2020 verurteilte er die Proteste 
der Opposition in Belarus und 
unterstützte damit die Repressi­
onspolitik des Lukashenka-Re­
gimes gegen friedliche Demons­
tranten, die demokratische Op­
position und die Zivilgesellschaft. 

Damit profitiert er vom Lukas­
henka-Regime und unterstützt die­
ses. 

Er nimmt nach wie vor Ge­
schäftsinteressen in Belarus wahr. 

17.12.2020 

▼M35
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88. Mikalai Mikalae­
vich VARABEI/ 
VERABEI 

Nikolay Nikolae­
vich VOROBEY 

Мiкалай 
Мiкалаевiч 
ВАРАБЕЙ/ 
ВЕРАБЕЙ 

Николай 
Николаевич 
ВОРОБЕЙ 

Position(en): Ge­
schäftsmann, Miteigen­
tümer der Bremino- 
Gruppe 

Geburtsdatum: 
4.5.1963 

Geburtsort: Ukrainische 
SSR (jetzt Ukraine) 

Geschlecht: männlich 

Er ist einer der führenden in Be­
larus tätigen Geschäftsleute und 
nahm Geschäftsinteressen im Erd­
öl-, Kohlentransit- und Banken­
sektor sowie in anderen Sektoren 
wahr. 

Er ist Miteigentümer der Bremino- 
Gruppe, eines Unternehmens, das 
in den Genuss von Steuervergüns­
tigungen und anderweitiger Unter­
stützung seitens der belarussischen 
Regierung kam. Sein Unternehmen 
BelKazTrans erhielt das aus­
schließliche Recht, Kohle durch 
Belarus zu verbringen. Im De­
zember 2020 übertrug er einen 
Teil seiner Vermögenswerte auf 
mit ihm eng verbundene Ge­
schäftspartner. Medienberichten 
zufolge kontrolliert er immer noch 
die Unternehmen Interservice und 
Oil Bitumen Plant. Er unterhält 
Geschäftstätigkeiten und enge Be­
ziehungen zu den belarussischen 
Behörden und lieferte Lukashenka 
zwei Luxusautos. Er nimmt auch 
Geschäftsinteressen in der Ukraine 
und in Russland wahr. 

Damit profitiert er vom Luka­
schenka-Regime und unterstützt 
dieses. 

17.12.2020 

▼M53 

89. Natallia Mikhai­
launa BUHUK 

Natalia Mikhai­
lovna BUGUK 

Наталля 
Мiхайлаўна 
БУГУК 

Наталья 
Михайловна 
БУГУК 

Position: Richterin am 
Stadtgericht Minsk, 
ehemalige Richterin am 
Gericht des Stadt­
bezirks Frunsensky von 
Minsk 

Geburtsdatum: 
19.12.1989 

Geburtsort: Minsk, frü­
here UdSSR (jetzt Be­
larus) 

Geschlecht: weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als ehemalige Richterin am Ge­
richt des Stadtbezirks Frunsensky 
von Minsk war Natallia Buhuk 
verantwortlich für zahlreiche poli­
tisch motivierte Urteile gegen 
Journalisten und Demonstranten, 
insbesondere für die Verurteilung 
von Katsiaryna Bakhvalava (An­
dreyeva) und Darya Chultsova. 
Berichten zufolge wurden in unter 
ihrer Aufsicht geführten Gerichts­
verfahren die Rechte der Verteidi­
gung und das Recht auf ein faires 
Verfahren verletzt. 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

Sie ist nach wie vor aktiv im Lu­
kashenka-Regime als Richterin am 
Stadtgericht Minsk. 

21.6.2021 

▼M45
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90. Alina Siarhieeuna 
KASIANCHYK 

Alina Sergeevna 
KASYANCHYK 

Алiна Сяргееўна 
КАСЬЯНЧЫК 

Алина Сергеевна 
КАСЬЯНЧИК 

Position: Staatsanwältin 
bei der Staatsanwalt­
schaft der Stadt Minsk, 
ehemalige stellvertre­
tende Staatsanwältin 
am Gericht des Stadt­
bezirks Frusensky von 
Minsk 

Geburtsdatum: 
12.3.1998 

Geburtsort: 

Geschlecht: weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als ehemalige stellvertretende 
Staatsanwältin am Gericht des 
Stadtbezirks Frusensky von Minsk 
hat Alina Kasianchyk das Lukas­
henka-Regime in politisch moti­
vierten Verfahren gegen Journa­
listen, Aktivisten und Demons­
tranten vertreten. Insbesondere hat 
sie die Journalistinnen Katsiaryna 
Bakhvalava (Andreyeva) und Da­
rya Chultsova für die Aufzeich­
nung von friedlichen Protesten auf 
der Grundlage einer unbegründe­
ten Anklage wegen „Verschwö­
rung“ und „Verstößen gegen die 
öffentliche Ordnung“ strafrechtlich 
verfolgt. Außerdem wurden von 
ihr Mitglieder der belarussischen 
Zivilgesellschaft strafrechtlich ver­
folgt — beispielsweise für die 
Teilnahme an friedlichen Protesten 
und an Gedenkveranstaltungen für 
den ermordeten Demonstranten 
Aliaksandr Taraikousky. Sie hat 
beim Richter stets lange Haftstra­
fen beantragt. 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

Sie ist nach wie vor aktiv im Lu­
kashenka-Regime als Staatsanwäl­
tin der Staatsanwaltschaft der Stadt 
Minsk. 

21.6.2021 

▼M38 

91. Ihar Viktaravich 
KURYLOVICH 

Igor Viktorovich 
KURILOVICH 

Iгар Вiĸтаравiч 
КУРЫЛОВIЧ, 

Игорь 
Викторович 
КУРИЛОВИЧ 

Leitender Ermittler der 
Bezirksabteilung von 
Frunsensky im Ermitt­
lungskomitee 
Geburtsdatum: 
26.09.1990 
Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als leitender Ermittler am Be­
zirksgericht Frunsensky in Minsk 
war Ihar Kurylovich an der Vor­
bereitung einer politisch motivier­
ten Strafsache gegen die Journa­
listinnen Katsiaryna Bakhvalava 
(Andreyeva) und Darya Chultsova 
beteiligt. Die Journalistinnen, die 
eine Sendung über friedliche Pro­
zesse gemacht hatten, wurden we­
gen Verstößen gegen die öffent­
liche Ordnung angeklagt und zu 
zwei Jahren Gefängnis verurteilt. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

21.6.2021 

▼M53
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92. Siarhei Viktara­
vich SHATSILA 

Sergei Viktoro­
vich SHATILO 

Сяргей 
Віĸтаравіч 
ШАЦІЛА 

Сергей 
Виĸторович 
ШАТИЛО 

Richter am Bezirks­
gericht Sovetsky in 
Minsk 

Geburtsdatum: 
13.08.1989 

Geburtsort: Minsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Richter am Bezirksgericht 
Sovetsky in Minsk ist Siarhei 
Shatsila für zahlreiche politisch 
motivierte Urteile gegen Demons­
tranten verantwortlich, insbeson­
dere für die Verurteilung von Na­
tallia Hersche, Dzmitry Halko und 
Dzmitry Karatkevich, die von der 
belarussischen Menschenrechts­
organisation Viasna als politische 
Gefangene eingestuft werden. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

21.6.2021 

93. Anastasia Vasi­
leuna ACHA­
LAVA 

Anastasia Vasi­
lievna ACHALO­
VA 

Анастасія 
Васільеўна 
АЧАЛАВА 

Анастасия 
Васильевна 
АЧАЛОВА 

Richterin am Bezirks­
gericht Leninsky in 
Minsk 

Geburtsdatum: 
15.10.1992 

Geburtsort: Minsk, Be­
larus 

Geschlecht: weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Richterin am Bezirksgericht 
Leninsky in Minsk ist Anastasia 
Achalava für zahlreiche politisch 
motivierte Urteile gegen Journa­
listen, Aktivisten und Demons­
tranten verantwortlich, insbeson­
dere für die Verurteilung des Mit­
glieds des Koordinierungsrates 
Dzmitry Kruk sowie von medizi­
nischem Personal und älteren 
Menschen. Berichten zufolge stüt­
zen sich die unter ihrer Aufsicht 
geführten Gerichtsverfahren auf 
anonyme Zeugenaussagen. 

21.6.2021 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

▼M38
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94. Mariya Viachasla­
vauna YAROK­
HINA 
Maria Viachesla­
vovna YEROK­
HINA 

Марыя 
Вячаславаўна 
ЯРОХІНА 
Мария 
Вячеславовна 
ЕРОХИНА 

Richterin am Bezirks­
gericht Frunsensky in 
Minsk 
Geburtsdatum: 
04.07.1987 
Geburtsort: Minsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 
Geschlecht: weiblich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Richterin am Bezirksgericht 
Frunsensky in Minsk ist Mariya 
Yarokhina verantwortlich für 
zahlreiche politisch motivierte Ur­
teile gegen Journalisten, Oppositi­
onsführer, aktive Gewerkschafts­
mitglieder, Sportler und Demons­
tranten, insbesondere für die Ver­
urteilung des Journalisten Uladzi­
mir Hrydzin. 
Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

21.6.2021 

95. Yuliya Aliaksan­
drauna BLIZ­
NIUK 
Yuliya Aleksan­
drovna BLIZ­
NIUK 

Юлія 
Аляĸсандраўна 
БЛІЗНЮК 
Юлия 
Алеĸсандровна 
БЛИЗНЮК 

Stellvertretende Vorsit­
zende/Richterin am 
Bezirksgericht Frun­
sensky in Minsk 
Geburtsdatum: 
23.09.1971 
Geburtsort: Minsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 
Geschlecht: weiblich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als stellvertretende Vorsitzende/ 
Richterin am Bezirksgericht Frun­
sensky in Minsk ist Yuliya Bliz­
niuk für zahlreiche politisch moti­
vierte Urteile gegen Journalisten, 
Aktivisten und Demonstranten 
verantwortlich, insbesondere für 
die Verurteilung der Aktivisten 
Artsiom Khvashcheuski, Artsiom 
Sauchuk und Maksim Pau­
liushchyk. Letztere werden von 
der belarussischen Menschen­
rechtsorganisation Viasna als poli­
tische Gefangene eingestuft. 
Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

21.6.2021 

96. Anastasia Dzmi­
treuna KULIK 

Anastasia Dmi­
trievna KULIK 

Анастасія 
Дзмітрыеўна 
КУЛІК 

Анастасия 
Дмитриевна 
КУЛИК 

Richter am Bezirks­
gericht Pervomaisky in 
Minsk 

Geburtsdatum: 
28.07.1989 

Geburtsort: Minsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 

Geschlecht: weiblich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Richterin am Bezirksgericht 
Pervomaisky in Minsk ist Anasta­
sia Kulik für zahlreiche politisch 
motivierte Urteile gegen friedliche 
Demonstranten verantwortlich, 
insbesondere für die Verurteilung 
von Aliaksandr Zakharevich, der 
von der belarussischen Menschen­
rechtsorganisation Viasna als poli­
tischer Gefangener eingestuft wird. 

21.6.2021 

▼M38
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Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

97. Maksim Leanida­
vich TRUSE­
VICH 

Maksim Leonido­
vich TRUSE­
VICH 

Маĸсім 
Леанідавіч 
ТРУСЕВІЧ 

Маĸсим 
Леонидович 
ТРУСЕВИЧ 

Richter am Bezirks­
gericht Pervomaisky in 
Minsk 

Geburtsdatum: 
12.08.1989 
Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Richter am Bezirksgericht 
Pervomaisky in Minsk ist Maksim 
Trusevich für zahlreiche politisch 
motivierte Urteile gegen Journa­
listen, Oppositionsführer, Aktivis­
ten und Demonstranten verant­
wortlich. Berichten zufolge wur­
den in unter seiner Aufsicht ge­
führten Gerichtsverfahren die 
Rechte der Verteidigung und das 
Recht auf ein faires Verfahren 
verletzt. 
Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

21.6.2021 

98. Tatsiana Yarasla­
vauna MATYL 
Tatiana Yarosla­
vovna MOTYL 

Тацяна 
Яраславаўна 
МАТЫЛЬ 

Татьяна 
Ярославовна 
МОТЫЛЬ 

Richterin am Bezirks­
gericht Moskovskiy in 
Minsk 

Geburts­
datum: 20.01.1968 
Geburtsort: Minsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 
Geschlecht: weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Richterin am Bezirksgericht 
Moskovsky in Minsk ist Tatsiana 
Matyl für zahlreiche politisch mo­
tivierte Urteile gegen Journalisten, 
Oppositionsführer, Aktivisten und 
Demonstranten verantwortlich, 
insbesondere für die Verurteilung 
des Oppositionspolitikers Mikalai 
Statkevich und des Journalisten 
Alexander Borozenko. Berichten 
zufolge wurden in unter ihrer 
Aufsicht geführten Gerichtsverfah­
ren die Rechte der Verteidigung 
und das Recht auf ein faires Ver­
fahren verletzt. 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

21.6.2021 

▼M38
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99. Aliaksandr Anato­
levich RUD­
ZENKA 
Aleksandr Anato­
levich RUDEN­
KO 

Аляĸсандр 
Анатольевіч 
РУДЗЕНКА 
Алеĸсандр 
Анатольевич 
РУДЕНКО 

Stellvertretender Vor­
sitzender am Bezirks­
gericht Oktyabrsky in 
Minsk 

Geburtsdatum: 
01.12.1981 
Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als stellvertretender Vorsitzender 
am Bezirksgericht Oktyabrsky in 
Minsk ist Aliaksandr Rudzenka für 
zahlreiche politisch motivierte Ur­
teile gegen Journalisten, Aktivisten 
und Demonstranten verantwortlich, 
insbesondere für die Verurteilung 
eines älteren, behinderten De­
monstranten zu einer Geldstrafe 
sowie für die Verurteilung von 
Lyudmila Kazak, der Anwältin der 
belarussischen Oppositionsführerin 
Mariya Kalesnikava. Berichten 
zufolge wurden in unter seiner 
Aufsicht geführten Gerichtsverfah­
ren die Rechte der Verteidigung 
und das Recht auf ein faires Ver­
fahren verletzt. 

21.6.2021 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

100. Aliaksandr Aliak­
sandravich VOUK 
Aleksandr Alek­
sandrovich VOLK 

Аляĸсандр 
Аляĸсандравіч 
ВОЎК 

Алеĸсандр 
Алеĸсандрович 
ВОЛК 

Richter am Bezirks­
gericht Sovetsky in 
Minsk 

Geburtsdatum: 
01.08.1979 
Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Richter am Bezirksgericht 
Sovetsky in Minsk ist Aliaksandr 
Vouk für zahlreiche politisch mo­
tivierte Urteile gegen friedliche 
Demonstranten verantwortlich, 
insbesondere für die Verurteilung 
der Schwestern Anastasia und 
Victoria Mirontsev, die von der 
belarussischen Menschenrechts­
organisation Viasna als politische 
Gefangene eingestuft werden. Be­
richten zufolge wurden in unter 
seiner Aufsicht geführten Ge­
richtsverfahren die Rechte der 
Verteidigung und das Recht auf 
ein faires Verfahren verletzt. 

21.6.2021 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

▼M38
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101. Volha Siarheeuna 
NIABORSKAIA 

Olga Sergeevna 
NEBORSKAIA 

Вольга Сяргееўна 
НЯБОРСКАЯ 

Ольга Сергеевна 
НЕБОРСКАЯ 

Richterin am Bezirks­
gericht Oktyabrsky in 
Minsk 

Geburtsdatum: 
14.02.1991 

Geburtsort: 
Geschlecht: weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Richterin am Bezirksgericht 
Oktyabrsky in Minsk ist Volha 
Niaborskaya für zahlreiche poli­
tisch motivierte Urteile gegen 
friedliche Demonstranten und 
Journalisten verantwortlich, ins­
besondere für die Verurteilung von 
Sofia Malashevich und Tikhon 
Kliukach, die von der belarussi­
schen Menschenrechtsorganisation 
Viasna als politische Gefangene 
eingestuft werden. Berichten zu­
folge wurden in unter ihrer Auf­
sicht geführten Gerichtsverfahren 
die Rechte der Verteidigung ver­
letzt. 
Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

21.6.2021 

102. Marina Sviatasla­
vauna ZAPAS­
NIK 

Marina Sviatosla­
vovna ZAPAS­
NIK 

Марына 
Святаславаўна 
ЗАПАСНІК 

Марина 
Святославовна 
ЗАПАСНИК 

Stellvertretende Vorsit­
zende des Bezirks­
gerichts Leninskiy in 
Minsk 
Geburtsdatum: 
28.03.1982 

Geburtsort: Minsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 

Geschlecht: weiblich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als stellvertretende Vorsitzende 
und Richterin am Bezirksgericht 
Leninsky in Minsk ist Marina Za­
pasnik für zahlreiche politisch 
motivierte Urteile gegen friedliche 
Demonstranten verantwortlich, 
insbesondere für die Verurteilung 
der Aktivisten Vladislav Zenevich, 
Olga Pavlova, Olga Klaskovskaya, 
Viktar Barushka, Sergey Ratke­
vich, Aleksey Charvinskiy, Andrey 
Khrenkov, des Studenten Viktor 
Aktistov und des minderjährigen 
Maksim Babich. Sie alle werden 
von der belarussischen Menschen­
rechtsorganisation Viasna als poli­
tische Gefangene eingestuft. 

21.6.2021 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

▼M38
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103. Maksim Yurevich 
FILATAU 

Maksim Yurevich 
FILATOV 

Максім Юр'евіч 
Філатаў 

Максим Юрьевич 
ФИЛАТОВ 

Richter am Stadtgericht 
Lida 

Geburtsdatum: 
Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Richter am Stadtgericht Lida 
ist Maksim Filatau für zahlreiche 
politisch motivierte Urteile gegen 
friedliche Demonstranten verant­
wortlich, insbesondere für die 
Verurteilung des Aktivisten Vitold 
Ashurok, der von der belarussi­
schen Menschenrechtsorganisation 
Viasna als politischer Gefangener 
anerkannt wird. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

21.6.2021 

▼M53 

104. Andrei Vaclava­
vich HRUSHKO 

Andrei Vatslavo­
vich GRUSHKO 

Андрэй 
Вацлававiч 
ГРУШКО 

Андрей 
Вацлавович 
ГРУШКО 

Position: Stellvertreten­
der Direktor des Ge­
richts des Stadtbezirks 
Leninsky von Brest, 
ehemaliger Richter am 
Gericht des Stadt­
bezirks Leninsky von 
Brest 
Geburtsdatum: 
24.1.1979 

Geburtsort: 
Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Richter am Gericht des Stadt­
bezirks Leninsky von Brest ist 
Andrei Hrushko für zahlreiche 
politisch motivierte Urteile gegen 
friedliche Demonstranten verant­
wortlich, insbesondere für die 
Verurteilung von Aktivisten, die 
als politische Gefangene anerkannt 
sind, und Minderjährigen. 
Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 
Zurzeit bekleidet er das Amt des 
Stellvertretenden Direktors des 
Gerichts des Stadtbezirks Leninsky 
von Brest. 

21.6.2021 

▼M38 

105. Dzmitry Iurevich 
HARA 
Dmitry Iurevich 
GORA 

Дзмітрый 
Юр'евіч ГАРА 
Дмитрий 
Юрьевич ГОРА 

Vorsitzender des bela­
russischen Ermittlungs­
komitees (am 
11. März 2021 er­
nannt); 
ehemaliger stellvertre­
tender Generalstaats­
anwalt der Republik 
Belarus (bis zum 
11. März 2021) 

Geburtsdatum: 
04.05.1970 

Als stellvertretender General­
staatsanwalt bis März 2021 trägt 
Dzmitry Hara die Verantwortung 
für politisch motivierte Strafsachen 
gegen friedliche Demonstranten, 
Mitglieder der Opposition, Jour­
nalisten, Mitglieder der Zivilge­
sellschaft und normale Bürgerin­
nen und Bürger. Dzmitry Hara war 
auch an der Einleitung politisch 
motivierter Strafverfahren gegen 
Siarhei Tsikhanousky, oppositio­
neller Aktivist und Ehemann der 
Präsidentschaftskandidatin Svet­
lana Tsikhanouskaya, beteiligt. 

21.6.2021 

▼M38
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Geburtsort: Tbilisi, frü­
her Georgische SSR 
(jetzt Georgien) 
Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Leiter der staatlichen Kom­
mission, die von der General­
staatsanwaltschaft eingesetzt wur­
de, um bei Klagen von Bürgerin­
nen und Bürgern gegen den 
Machtsmissbrauch durch Strafver­
folgungsbeamte zu ermitteln, ist 
Dzmitry Hara für die Untätigkeit 
dieser Einrichtung verantwortlich, 
da trotz Anträgen auf Einleitung 
von Strafverfahren wegen Gewalt­
anwendung, Misshandlung und 
Folter kein Fall bekannt ist, in 
dem solche Ermittlungen statt­
gefunden haben. 

Seit März 2021 ist er Vorsitzender 
des belarussischen Ermittlungs­
komitees. Als solcher ist er für die 
Verfolgung von Menschenrechts­
verteidigern und Teilnehmern an 
friedlichen Protesten verantwort­
lich. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

106. Aliaksei Kans­
tantsinavich 
STUK 

Alexey Konstanti­
novich STUK 

Аляĸсей 
Канстанцінавіч 
СТУК 

Алеĸсей 
Константинович 
СТУК 

Stellvertretender Ge­
neralstaatsanwalt der 
Republik Belarus 

Geburtsdatum: 1959 
Geburtsort: Minsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 
Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als stellvertretender General­
staatsanwalt trägt Aliaksei Stuk die 
Verantwortung für politisch moti­
vierte Strafsachen gegen Mitglie­
der der Opposition, Journalisten, 
Mitglieder der Zivilgesellschaft 
und normale Bürgerinnen und 
Bürger. Er ist verantwortlich dafür, 
dass die Staatsanwaltschaft die 
Tätigkeiten der Bürgerinnen und 
Bürger im öffentlichen Raum und 
am Arbeitsplatz noch schärfer 
kontrolliert und Teilnehmer an 
friedlichen Protesten in unverhält­
nismäßiger Weise zur Rechen­
schaft gezogen werden. Er erklärte 
öffentlich, dass die Generalstaats­
anwaltschaft daran arbeitete, „ille­
gale“ Bürgervereinigungen zu er­
mitteln und deren Tätigkeit zu 
unterdrücken. 

21.6.2021 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

▼M38
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107. Genadz Iosifavich 
DYSKO 

Gennadi Iosifo­
vich DYSKO 

Генадзь Іосіфавіч 
ДЫСКО 

Геннадий 
Иосифович 
ДЫСКО 

Stellvertretender Ge­
neralstaatsanwalt der 
Republik Belarus, 
Staatsrat für Justiz der 
3. Klasse 22.03.1964 

Geburtsort: Oshmyany, 
Region Hrodna, Bela­
rus (früher UdSSR) 

Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als stellvertretender General­
staatsanwalt trägt Genadz Dysko 
die Verantwortung für politisch 
motivierte Strafsachen gegen die 
Mitglieder der Opposition, Jour­
nalisten, Mitglieder der Zivilge­
sellschaft und normale Bürgerin­
nen und Bürger. Er war auch an 
der Einleitung politisch motivierter 
Strafverfahren gegen Siarhei Tsik­
hanousky, oppositioneller Aktivist 
und Ehemann der Präsident­
schaftskandidatin Svetlana Tsikha­
nouskaya, beteiligt. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

21.6.2021 

▼M62 

108. Sviatlana, Anato­
leuna LYUBETS­
KAYA 
Svetlana Anato­
levna LYUBETS­
KAYA 

Святлана 
Анатольеўна 
ЛЮБЕЦКАЯ 
Светлана 
Анатольевна 
ЛЮБЕЦКАЯ 

Position(en): Richterin 
am Verfassungsgericht 
von Belarus, ehemali­
ges Mitglied der Re­
präsentantenkammer 
der Nationalversamm­
lung der Republik Be­
larus, ehemalige Vor­
sitzende der Ständigen 
Rechtskommission 
Geburtsdatum: 
3.6.1971 
Geburtsort: UdSSR 
(jetzt Ukraine) 

Geschlecht: weiblich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als ehemalige Vorsitzende der 
parlamentarischen Rechtskommis­
sion war Sviatlana Lyubetskaya 
für die Annahme des neuen Ge­
setzbuches über Verwaltungsüber­
tretungen (am 1. März 2021 in 
Kraft getreten) verantwortlich, das 
willkürliche Festnahmen erlaubt 
und höhere Strafen für die Teil­
nahme an Massenveranstaltungen, 
einschließlich der Zurschaustellung 
politischer Symbole, einführt. 
Durch diese Gesetzgebungstätig­
keiten ist sie für schwere Verlet­
zungen der Menschenrechte, ein­
schließlich des Rechts, sich fried­
lich zu versammeln, und Repres­
sionen gegen die Zivilgesellschaft 
und die demokratische Opposition 
verantwortlich. Außerdem werden 
Demokratie und Rechtsstaatlich­
keit in Belarus durch diese Ge­
setzgebungstätigkeiten in erhebli­
chem Maße untergraben. 

Als von Alexander Lukaschenko 
ernannte Richterin am Verfas­
sungsgericht ist sie nach wie vor 
im Lukaschenko-Regime aktiv. 

21.6.2021 

▼M38 

109. Aliaksei Uladzi­
miravich IAHO­
RAU 

Alexei Vladimiro­
vich YEGOROV 

Аляксей 
Уладзіміравіч 
ЯГОРАЎ 

Алексей 
Владимирович 
ЕГОРОВ 

Mitglied der Repräsen­
tantenkammer der Na­
tionalversammlung der 
Republik Belarus; 
Stellvertretender Vor­
sitzender der Ständigen 
Rechtskommission 

Geburtsdatum: 
16.12.1969 

Als stellvertretender Vorsitzender 
der parlamentarischen Rechtskom­
mission ist Aliaksei Iahorau für 
die Annahme des neuen Gesetz­
buches über Verwaltungsübertre­
tungen (am 1. März 2021 in Kraft 
getreten) verantwortlich, das will­
kürliche Festnahmen erlaubt und 
höhere Strafen für die Teilnahme 
an Massenveranstaltungen, ein­
schließlich der Zurschaustellung 

21.6.2021 

▼M38
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politischer Symbole, einführt. 
Durch diese Gesetzgebungstätig­
keiten ist er für schwere Verlet­
zungen der Menschenrechte, ein­
schließlich des Rechts, sich fried­
lich zu versammeln, und Repres­
sionen gegen die Zivilgesellschaft 
und die demokratische Opposition 
verantwortlich. Außerdem werden 
Demokratie und Rechtsstaatlich­
keit in Belarus durch diese Ge­
setzgebungstätigkeiten in erhebli­
chem Maße untergraben. 

Geburtsort: Novosokol­
niki, Region Pskov, 
früher UdSSR (jetzt 
Russische Föderation) 
Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

110. Aliaksandr Pau­
lavich AMELIA­
NIUK 
Aleksandr Pavlo­
vich OMELYA­
NYUK 

Аляксандр 
Паўлавіч 
АМЕЛЬЯНЮК 
Александр 
Павлович 
ОМЕЛЬЯНЮК 

Mitglied der Repräsen­
tantenkammer der Na­
tionalversammlung der 
Republik Belarus, 
Stellvertretender Vor­
sitzender der Ständigen 
Rechtskommission 
Geburtsdatum: 
06.03.1964 

Als stellvertretender Vorsitzender 
der parlamentarischen Rechtskom­
mission ist Aliaksandr Amelianiuk 
für die Annahme des neuen Ge­
setzbuches über Verwaltungsüber­
tretungen (am 1. März 2021 in 
Kraft getreten) verantwortlich, das 
willkürliche Festnahmen erlaubt 
und höhere Strafen für die Teil­
nahme an Massenveranstaltungen, 
einschließlich der Zurschaustellung 
politischer Symbole, einführt. 
Durch diese Gesetzgebungstätig­
keiten ist er für schwere Verlet­
zungen der Menschenrechte, ein­
schließlich des Rechts, sich fried­
lich zu versammeln, und Repres­
sionen gegen die Zivilgesellschaft 
und die demokratische Opposition 
verantwortlich. Außerdem werden 
Demokratie und Rechtsstaatlich­
keit in Belarus durch diese Ge­
setzgebungstätigkeiten in erhebli­
chem Maße untergraben. 

21.6.2021 

Geburtsort: Kobrin, 
Gebiet Brest, früher 
UdSSR (jetzt Belarus) 
Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

▼M38
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111. Andrei Mikalae­
vich MUKA­
VOZCHYK 

Andrei Nikolae­
vich MUKO­
VOZCHYK 

Андрэй 
Міĸалаевіч 
МУКАВОЗЧЫК 

Андрей 
Ниĸолаевич 
МУКОВОЗЧИК 

Politischer Beobachter 
von „Sovietskaia Bela­
rus — Belarus Segod­
nya“ (Belarus heute) 

Geburtsdatum: 
13.06.1963 

Geburtsort: Novosi­
birsk, früher UdSSR 
(jetzt Russische Föde­
ration) 

Andrei Mukavozchyk gehört zu 
den wichtigsten Propagandisten 
des Lukaschenko-Regimes und 
veröffentlicht seine Beiträge in der 
amtlichen Zeitung der Präsidial­
verwaltung „Belarus Segodnya“. 
In seinen Artikeln werden die de­
mokratische Opposition und die 
Zivilgesellschaft mithilfe von 
Falschinformationen systematisch 
in einem schlechten Licht dar­
gestellt und verächtlich gemacht. 
Er ist ein wichtiges Sprachrohr der 
Regierungspropaganda, die Re­
pressionen gegen die demokrati­
sche Opposition und die Zivilge­
sellschaft unterstützt und rechtfer­
tigt. 

21.6.2021 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 
Reisepass-Nr.: MP 
3413113 und MP 
2387911 

Im Mai 2020 erhielt Mukavozchyk 
von der belarussischen Journalis­
tenunion, einer regierungsfreundli­
chen Organisation, den Preis 
„Goldene Feder“. Im Dezem­
ber 2020 erhielt er den Preis 
„Goldener Buchstabe“, der ihm 
von Vertretern des belarussischen 
Informationsministeriums über­
reicht wurde. Im Januar 2021 un­
terzeichnete Aliaksandr Lukas­
henka ein Dekret zur Auszeich­
nung von Mukavozchyk mit einem 
Orden für verdienstvolle Tätigkei­
ten. 
Damit profitiert dieser vom Luka­
schenko-Regime und unterstützt 
es. 

▼M62 

112. Siarhei Aliaksan­
dravich GUSA­
CHENKA 
Sergey Alexan­
drovich GUSA­
CHENKO 

Сяргей 
Аляксандравiч 
ГУСАЧЭНКА 
Сергей 
Александрович 
ГУСАЧЕНКО 

Position(en): Erster 
Stellvertretender Vor­
sitzender der nationalen 
staatlichen Rundfunk­
anstalt (Belteleradio­
kampanija) 
Geburtsdatum: 
5.11.1983 

Geburtsort: Minsk, 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Tel. (Büro): + 375 (17) 
369-90-15 

Als erster stellvertretender Vorsit­
zender der nationalen staatlichen 
Rundfunkanstalt Belteleradiokam­
panija, Autor und Moderator der 
wöchentlichen Propaganda-Fern­
sehshow Glavnyy efir hat Siarhei 
Gusachenka der belarussischen 
Öffentlichkeit bereitwillig Falsch­
informationen über die Wahl­
ergebnisse, Proteste und die Re­
pression durch die staatlichen Be­
hörden sowie die Aktivitäten des 
Lukaschenko-Regimes zur Er­
leichterung des illegalen Über­
schreitens der Außengrenzen der 
Union präsentiert. Er ist unmittel­
bar verantwortlich dafür, wie das 
Staatsfernsehen über die Lage im 
Land informiert, und unterstützt 
damit die Behörden, einschließlich 
Lukaschenko. 

Er unterstützt daher das Luka­
schenko-Regime. 

21.6.2021 

▼M38
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113. Genadz Branis­
lavavich DAV­
YDZKA 

Gennadi Bronis­
lavovich DAV­
YDKO 

Генадзь 
Браніслававіч 
ДАВЫДЗЬКА 

Геннадий 
Брониславович 
ДАВЫДЬКO 

Mitglied der Repräsen­
tantenkammer, Vorsit­
zender des Ausschusses 
für Menschenrechte 
und Medien 

Vorsitzender der bela­
russischen politischen 
Organisation Belaya 
Rus 

Geburtsdatum: 
29.09.1955 

Als Vorsitzender von Belaya Rus, 
einer wichtigen lukaschenko­
freundlichen Organisation, gehört 
Genadz Davydzka zu den wich­
tigsten Propagandisten des Re­
gimes. Bei seiner Unterstützung 
Lukaschenkos machte er oft het­
zerische Äußerungen und ermu­
tigte den Staatsapparat zu Gewalt 
gegen friedliche Demonstranten. 

Er unterstützt daher das Luka­
schenko-Regime. 

21.6.2021 

Geburtsort: Dorf Po­
povka, Senno/Sjanno, 
Gebiet Vitebsk, früher 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Reisepass-Nr.: 
MP2156098 

▼M45 

114. Volha Mikalaeuna 
CHAMADA­
NAVA 

Olga Nikolaevna 
CHEMODANO­
VA 

Вольга 
Мiĸалаеўна 
ЧАМАДАНАВА 

Ольга 
Ниĸолаевна 
ЧЕМОДАНОВА 

Position(en): Ehema­
lige Pressesekretärin 
des belarussischen In­
nenministeriums 

Leiterin der Haupt­
abteilung für Ideologie 
und Jugend des Ver­
waltungskomitees der 
Stadt Minsk 

Geburtsdatum: 
13.10.1977 

Geburtsort: Region/ 
Oblast Minsk, früher 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Dienstgrad: Oberst 

Reisepass-Nr.: 
MC1405076 

In ihrer früheren Position als 
wichtigste Medienfigur des bela­
russischen Innenministeriums 
spielte Volha Chamadanava eine 
Schlüsselrolle bei der Verdrehung 
und Zurückweisung der Tatsachen 
in Bezug auf die Gewalt gegen 
Demonstranten und bei der Ver­
breitung von Falschinformationen 
über sie. Sie bedrohte friedliche 
Demonstranten und rechtfertigte 
kontinuierlich die gegen sie ver­
übte Gewalt. 

Da sie dem Sicherheitsapparat an­
gehörte und in seinem Namen 
sprach, unterstützt sie daher das 
Lukaschenka-Regime. 

Sie ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als Leiterin der 
Hauptabteilung für Ideologie und 
Jugend des Verwaltungskomitees 
der Stadt Minsk. 

21.6.2021 

▼M38
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115. Siarhei Ivanavich 
SKRYBA 

Sergei Ivanovich 
SKRIBA 

Сяргей Іванавіч 
СКРЫБА 

Сергей Иванович 
СКРИБА 

Vizekanzler für Päda­
gogik der belarussi­
schen Staatsuniversität 
für Wirtschaft 

Geburtsdatum: 
21.11.1964/1965 

Geburtsort: Kletsk, Re­
gion Minsk, früher 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

E-Mail: 
skriba_s@bseu.by 

Als Vizekanzler für Pädagogik der 
belarussischen Staatsuniversität für 
Wirtschaft ist Siarhei Skryba ver­
antwortlich für Sanktionen gegen 
Studenten wegen ihrer Teilnahme 
an friedlichen Protesten, ein­
schließlich ihres Ausschlusses von 
der Universität. 

Einige dieser Sanktionen wurden 
im Anschluss an Lukaschenkos 
Aufruf vom 27. Oktober 2020 
verhängt, Studenten, die an Pro­
testen und Streiks teilnehmen, der 
Universität zu verweisen. 

Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft verant­
wortlich und unterstützt das Lu­
kaschenko-Regime. 

21.6.2021 

116. Siarhei Piatrovich, 
RUBNIKOVICH 

Sergei Petrovich 
RUBNIKOVICH 

Сяргей Пятровіч 
РУБНІКОВІЧ 
Сергей Петрович 
РУБНИКОВИЧ 

Rektor der belarussi­
schen Staatsuniversität 
für Medizin Geburts­
datum: 1974 

Geburtsort: Sharkau­
schyna, Gebiet Vitebsk/ 
Viciebsk, früher 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Rektor der belarussischen 
Staatsuniversität für Medizin, des­
sen Ernennung von Alexander 
Lukaschenko bewilligt wurde, ist 
Siarhei Rubnikovich verantwort­
lich für den Beschluss der Uni­
versitätsverwaltung, Studenten 
wegen der Teilnahme an friedli­
chen Protesten auszuschließen. Die 
Ausschlussanordnungen wurden 
im Anschluss an Lukaschenkos 
Aufruf vom 27. Oktober 2020 er­
lassen, Studenten, die an Protesten 
und Streiks teilnehmen, der Uni­
versität zu verweisen. 

Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft verant­
wortlich und unterstützt das Lu­
kaschenko-Regime. 

21.6.2021 

▼M56 

117. Aliaksandr Hen­
adzevich BAK­
HANOVICH 

Aleksandr Genna­
devich BAKHA­
NOVICH 

Аляĸсандр 
Генадзевiч 
БАХАНОВIЧ 

Алеĸсандр 
Геннадьевич 
БАХАНОВИЧ 

Position(en): Erster 
Stellvertretender Minis­
ter für Bildung, ehe­
maliger Rektor der 
staatlichen Technischen 
Universität Brest 

Geburtsdatum: 1972 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

In seiner früheren Position als 
Rektor der staatlichen Technischen 
Universität Brest, dessen Ernen­
nung von Alexander Lukaschenka 
bewilligt wurde, war Aliaksandr 
Bakhanovich verantwortlich für 
den Beschluss der Universitäts­
verwaltung, Studenten wegen der 
Teilnahme an friedlichen Protesten 
auszuschließen. Die Ausschluss­
anordnungen wurden im Anschluss 
an Lukaschenkas Aufruf vom 
27. Oktober 2020 erlassen, Stu­
denten, die an Protesten und 
Streiks teilnehmen, der Universität 

21.6.2021 

▼M38
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zu verweisen. Im Januar 2023 
wurde Aliaksandr Bakhanovich 
zum Ersten Stellvertretenden Mi­
nister für Bildung der Republik 
Belarus ernannt. 

Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft verant­
wortlich und unterstützt das Lu­
kaschenka-Regime. 

▼M38 

118. Mikhail Ryhora­
vich BARAZNA 

Mikhail Grigore­
vich BOROZNA 

Міхаіл Рыгоравіч 
БАРАЗНА 

Михаил 
Григорьевич 
БОРОЗНА 

Rektor der belarussi­
schen staatlichen 
Kunstakademie 

Geburts­
datum: 20.11.1962 

Geburtsort: Rakusheva, 
Gebiet Mahileu/Mogi­
liev, früher UdSSR 
(jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Rektor der belarussischen 
staatlichen Kunstakademie ist 
Mikhail Barazna verantwortlich 
für den Beschluss der Univer­
sitätsverwaltung, Studenten wegen 
der Teilnahme an friedlichen Pro­
testen auszuschließen. 

Die Ausschlussanordnungen wur­
den im Anschluss an Lukaschen­
kos Aufruf vom 27. Oktober 2020 
erlassen, Studenten, die an Protes­
ten und Streiks teilnehmen, der 
Universität zu verweisen. 

Daher ist Mikhail Barazna für 
Repressionen gegen die Zivilge­
sellschaft verantwortlich und un­
terstützt das Lukaschenko-Regime. 

21.6.2021 

119. Maksim Uladzi­
miravich 
RYZHANKOU 

Maksim Vladimi­
rovich RYZHEN­
KOV 

Максім 
Уладзіміравіч 
РЫЖАНКОЎ 

Максим 
Владимирович 
РЫЖЕНКОВ 

Erster stellvertretender 
Leiter der Präsidialver­
waltung 

Geburtsdatum: 
19.06.1972 

Geburtsort: Minsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Erster stellvertretender Leiter 
der Präsidialverwaltung steht 
Maksim Ryzhankou in enger Ver­
bindung zum Präsidenten und ist 
für die Duchsetzung der Befug­
nisse des Präsidenten in der Innen- 
und Außenpolitik verantwortlich. 
In über 20 Jahren seiner Laufbahn 
im belarussichen Staatsdienst hatte 
er eine Reihe von Ämtern inne, 
u. a. im Außenministerium und in 
verschiedenen Botschaften. Er un­
terstützt daher das Lukaschenko- 
Regime. 

21.6.2021 

120. Dzmitry Aliak­
sandravich LU­
KASHENKA 

Dmitry Aleksan­
drovich LUKAS­
HENKO 

Дзмітрый 
Аляксандравіч 
ЛУКАШЭНКА 

Дмитрий 
Александрович 
ЛУКАШЕНКО 

Geschäftsmann, Vorsit­
zender des Sportclubs 
des Präsidenten 

Geburtsdatum: 
23.03.1980 

Geburtsort: Mogilev/ 
Mahiliou, früher 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Dzmitry Lukashenka ist Aliak­
sandr Lukashenkas Sohn und Ge­
schäftsmann. Seit 2005 ist er 
Vorsitzender des staatlich-öffent­
lichen Vereins „Sportclub des 
Präsidenten“ und 2020 wurde er in 
dieses Amt wiedergewählt. Über 
diese Einrichtung macht er Ge­
schäfte und kontrolliert eine Reihe 
von Unternehmen. Er wohnte der 
heimlichen Amtseinführung Aliak­
sandr Lukashenkas im Septem­
ber 2020 bei. Er profitiert somit 
vom Lukaschenko-Regime und 
unterstützt es. 

21.6.2021 

▼M56
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▼M45 

121. Liliya Valereuna 
LUKASHENKA 
(SIAMASHKA) 

Liliya Valerevna 
LUKASHENKO 
(SEMASHKO) 

Лiлiя Валер'еўна 
ЛУКАШЭНКА 
(СЯМАШКА) 

Лилия 
Валерьевна 
ЛУКАШЕНКО 
(СЕМАШКО) 

Position(en): Ge­
schäftsfrau, Direktorin 
einer Kunstgalerie 

Geburtsdatum: 
29.10.1979 

Geschlecht: weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Persönliche Kennnum­
mer: 4291079A047PB1 

Liliya Lukashenka ist Viktar Lu­
kashenkas Ehefrau und Aliaksandr 
Lukashenkas Schwiegertochter. 
Sie war mit einer Reihe sehr be­
kannter Unternehmen eng verbun­
den, die vom Lukaschenka-Regime 
profitiert haben, darunter Dana 
Holdings/Dana Astra und der 
Konzern Belkhudozhpromysly. 
Zusammen mit ihrem Ehemann 
Viktar Lukashenka wohnte sie der 
heimlichen Amtseinführung Aliak­
sandr Lukashenkas im September 
2020 bei. 

Sie ist derzeit Direktorin der 
Kunstgalerie Art Chaos. Ihre Ge­
schäftstätigkeiten werden von re­
gimenahen Medien gefördert. 

Sie profitiert somit vom Luka­
schenka-Regime und unterstützt 
es. 

21.6.2021 

▼M38 

122. Valeri Valerevich 
IVANKOVICH 

Valery Valerevich 
IVANKOVICH 

Валерый 
Валер'евіч 
ІВАНКОВІЧ 

Валерий 
Валерьевич 
ИВАНКОВИЧ 

Generaldirektor von 
OJSC „MAZ“ 

Geburtsdatum: 1971 

Geburtsort: Novopol­
otsk, Weißrussische 
SSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Generaldirektor von OJSC 
„MAZ“ trägt Valeri Ivankavich die 
Verantwortung für die Festnahme 
von MAZ-Mitarbeitern durch Si­
cherheitskräfte auf dem MAZ-Be­
triebsgelände und für die Entlas­
sung von MAZ-Beschäftigten, die 
an friedlichen Protesten gegen das 
Regime teilnahmen. Daher ist er 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft verantwortlich. 

Er wurde von Lukaschenko zum 
Mitglied der Kommission ernannt, 
die mit dem Entwurf von Ände­
rungen an der belarussischen Ver­
fassung betraut wurde. Er unter­
stützt daher das Lukaschenko-Re­
gime. 

21.6.2021 

▼M38
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▼M53 

123. Aliaksandr Yau­
henavich SHA­
TROU 

Alexander (Ale­
xandr) Evgene­
vich SHATROV 

Аляксандр 
Яўгенавiч 
ШАТРОЎ 

Александр 
Евгеньевич 
ШАТРОВ 

Position(en): Ge­
schäftsmann, Anteils­
eigner und ehemaliger 
Geschäftsführer von 
Synesis LLC 

Geburtsdatum: 
9.11.1978 

Geburtsort: früher 
UdSSR (jetzt Russische 
Föderation) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
russisch, belarussisch 

Persönliche Kennnum­
mer: 3091178A002VF5 

Als ehemaliger Geschäftsführer 
und ehemaliger Mehrheitsanteils­
eigner von Synesis LLC war Ale­
xander Shatrov für den Beschluss 
dieses Unternehmens verantwort­
lich, den belarussischen Behörden 
eine Überwachungsplattform, Ki­
pod, zur Verfügung zu stellen, mit 
der Videoaufnahmen durchsucht 
und ausgewertet werden können 
und eine Gesichtserkennungssoft­
ware eingesetzt werden kann. Da­
her trägt er zu Repressionen gegen 
die Zivilgesellschaft und die de­
mokratische Opposition durch den 
Staatsapparat bei. Eigenen Anga­
ben zufolge stellt Synesis den be­
larussischen Behörden die Platt­
form Kipod inzwischen nicht mehr 
zur Verfügung, nach Berichten der 
Vereinigung belarussischer Sicher­
heitskräfte BYPOL wird Kipod 
jedoch nach wie vor von den 
staatlichen Sicherheitsorganen ge­
nutzt. 

Synesis gehört zu den Unterneh­
men, die in dem mit dem Dekret 
von Aliaksandr Lukashenka ein­
gerichteten Hi-Tech-Park angesie­
delt sind, und genießt daher zahl­
reiche Vergünstigungen, wie die 
Befreiung von der Einkommens­
steuer, der MwSt., von Offshore- 
Gebühren, Zöllen u. dgl. 

Synesis LLC und ihre Filiale Pa­
noptes profitieren von ihrer Betei­
ligung am staatlichen Sicherheits­
überwachungssystem. Auch andere 
Unternehmen, wie BelBet und 
Synesis Sport, deren Eigentümer 
oder Miteigentümer Shatrov war, 
profitieren von Regierungsaufträ­
gen. 

Er gab öffentliche Erklärungen ab, 
in denen er die Menschen, die 
gegen das Lukashenka-Regime 
protestierten, kritisierte und das 
Fehlen von Demokratie in Belarus 
relativierte. Damit profitiert er 
vom Lukashenka-Regime und un­
terstützt dieses. 

Er ist nach wie vor Anteilseigner 
von Synesis LLC. 

21.6.2021 

▼M38
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124. Siarhei Siamiona­
vich TSIATSE­
RYN 

Sergei Semiono­
vich TETERIN 

Сяргей 
Сямёнавiч 
ЦЯЦЕРЫН 

Сергей 
Семёнович 
ТЕТЕРИН 

Position(en): Ge­
schäftsmann, Eigentü­
mer von BelGlobal­
Start, Miteigentümer 
von VIBEL, ehemali­
ger Vorsitzender des 
belarussischen Tennis­
verbands 

Geburtsdatum: 
7.1.1961 

Geburtsort: Minsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Siarhei Tsiatseryn zählt zu den 
führenden in Belarus tätigen Ge­
schäftsleuten und hat (durch seine 
Firma BelGlobalStart) Wirt­
schaftsinteressen im Vertrieb von 
alkoholischen Getränken, Lebens­
mitteln und Möbeln. Er gehört 
zum inneren Kreis von Luka­
schenka. 

2019 wurde BelGlobalStart die 
Möglichkeit gegeben, mit dem 
Bau eines multifunktionellen Ge­
schäftszentrums gegenüber dem 
Präsidentenpalast in Minsk zu be­
ginnen. Siarhei Tsiatseryn ist Mit­
eigentümer des Unternehmens VI­
BEL, das Werbespots auf einer 
Reihe von Kanälen des belarussi­
schen Staatsfernsehens verkauft. 
Er war Vorsitzender des belarus­
sischen Tennisverbands und ehe­
maliger Berater Lukashenkas für 
Sportangelegenheiten. 

21.6.2021 

▼M62 

125. ►C19 Mikail 
Safarbekovich 
GUTSERIEV ◄ 

Микаил 
(Михаил) 
Сафарбекович 
ГУЦЕРИЕВ 

Position(en): Ge­
schäftsmann, Anteils­
eigner und Leiter von 
Slavkali, Verwaltungs­
ratsvorsitzender und 
Anteilseigner von: JSC 
Mospromstroi, Indus­
trial Financial Group 
Safmar JSC, LLC Pro­
ekt Grad. 
Mitglied des Verwal­
tungsrats und Anteils­
eigner von JSC 
NKNeftisa 
Geburtsdatum: 
9.3.1958 
Geburtsort: Akmolinsk, 
UdSSR (jetzt Kasachs­
tan) 
Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
russisch 

►C19 Mikail Gutseriev ist ein 
bekannter russischer 
Geschäftsmann ◄ mit Geschäfts­
interessen in Belarus im Energie- 
und Kalisektor, im Gastgewerbe 
und anderen Branchen. Er ist ein 
langjähriger Bekannter von Ale­
xander Lukaschenko und konnte 
dank dieser Verbindung zur poli­
tischen Elite in Belarus erhebli­
chen Reichtum anhäufen und Ein­
fluss gewinnen. Das früher von 
Gutseriev kontrollierte Unterneh­
men Safmar war die einzige rus­
sische Ölgesellschaft, die belarus­
sische Raffinerien während der 
Energiekrise zwischen Belarus und 
Russland im Frühjahr 2020 wei­
terhin mit Öl belieferte. 
Gutseriev unterstützte Luka­
schenko auch bei Streitigkeiten mit 
Russland über Öllieferungen. Gut­
seriev war Vorsitzender des Ver­
waltungsrats und Anteilseigner des 
Unternehmens Slavkali, das derzeit 

21.6.2021 

▼M45
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die Nezhinsky-Anlage für den 
Abbau und die Verarbeitung der 
Kaliumchloridvorkommen der Ka­
lilagerstätte von Starobinsky bei 
Lyuban errichtet. Diese Investition 
in Höhe von 2 Mrd. USD ist die 
größte in Belarus. Lukaschenko 
versprach, die Stadt Lyuban ihm 
zu Ehren in Gutserievsk umzube­
nennen. 

Zu seinen Unternehmungen in 
Belarus gehörten auch die Slav­
neft-Tankstellen und Erdöllager 
sowie ein Hotel, ein Geschäfts­
zentrum und ein Flughafen-Ter­
minal in Minsk. Lukaschenko 
dankte Gutseriev für seine finan­
ziellen Zuwendungen zu wohltäti­
gen Zwecken und für die Investi­
tionen in Höhe von Milliarden 
Dollar in Belarus. 

Gutseriev erklärte sich ferner zum 
Eigentümer eines Wohnsitzes, der 
de facto Lukaschenko gehört, und 
schützte ihn somit, als Journalisten 
mit der Untersuchung der Ver­
mögenswerte von Lukaschenko 
begannen. Gutseriev hat am 
23. September 2020 an der heim­
lichen Amtseinführung von Luka­
schenko teilgenommen. Im Okto­
ber 2020 erschienen Lukaschenko 
und Gutseriev bei der Eröffnung 
einer orthodoxen Kirche, die von 
Letzterem finanziert wurde. 

►C19 Gutseriev unterstützte die 
Anschaffung von CT-Scannern für 
Belarus während der COVID-19- 
Krise. Mikail Gutseriev profitiert 
daher vom Lukaschenko-Regime 
und unterstützt es ◄ 

▼M62
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126. Aliaksey Ivana­
vich ALEKSIN 

Alexei Ivanovich 
OLEKSIN 

Аляксей Іванавіч 
АЛЕКСІН 

Алексей 
Иванович 
ОЛЕКСИН 

Geschäftsmann, Mit­
eigentümer der Bremi­
no-Gruppe 

Geburtsdatum: 

Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Aliaksei Aleksin ist einer der füh­
renden Geschäftsleute in Belarus 
mit Geschäftsinteressen in den Be­
reichen Erdöl und Energie, Immo­
bilien, Entwicklung, Logistik, Ta­
bak, Einzelhandel, Finanzen usw. 
Er unterhält enge Beziehungen zu 
Aliaksandr Lukashenka und dessen 
Sohn und ehemaligem nationalen 
Sicherheitsberater Viktar Lukas­
henka. Aliaksei Aleksin ist aktives 
Mitglied in der Biker-Bewegung in 
Belarus, einem Hobby, das er mit 
Viktar Lukashenka teilt. Sein Un­
ternehmen besitzt eine Immobilie 
in „Alexandria 2“ (Region Mogi­
lev), die allgemein als „Residenz 
des Präsidenten“ bezeichnet wird, 
weil sich Aliaksandr Lukashenka 
dort regelmäßig aufhält. 

21.6.2021 

Er ist Miteigentümer der Bremino- 
Gruppe, Initiator und Mitverwalter 
des Projekts der Sonderwirtschafts­
zone Bremino-Orsha, die durch ein 
von Aliaksandr Lukashenka unter­
zeichnetes Präsidialdekret errichtet 
wurde. Das Unternehmen erhielt 
staatliche Unterstützung für die 
Entwicklung der Bremino-Orsha- 
Zone sowie etliche finanzielle und 
steuerliche Vorteile und andere 
Vergünstigungen. Aleksin und an­
dere Miteigentümer der Bremino- 
Gruppe wurden durch Viktar Lu­
kashenka unterstützt. 

Die Unternehmen „Inter Tobacco“ 
und „Energo-Oil“, die Aleksin und 
nahen Angehörigen von Aleksin 
gehören, erhielten auf der Grund­
lage eines von Aliaksandr Lukas­
henka unterzeichneten Dekrets aus­
schließliche Vorrechte bei der Ein­
fuhr von Tabakerzeugnissen nach 
Belarus und staatliche Unterstüt­
zung für die Gründung von „Taba­
kierka“-Kiosken. Aleksin war ver­
mutlich an der Gründung von 
GardServis, dem ersten von der Re­
gierung genehmigten privaten Mi­
litärunternehmen in Belarus, betei­
ligt, dem Verbindungen zum bela­
russischen Sicherheitsapparat nach­
gesagt werden. Damit profitiert er 
vom Lukaschenko-Regime und un­
terstützt es. 

▼M38
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▼M45 

127. Aliaksandr Mika­
laevich ZAITSAU 

Alexander (Ale­
xandr) Nikolae­
vich ZAITSEV 

Аляксандр 
Мiкалаевiч 
ЗАЙЦАЎ 

Александр 
Николаевич 
ЗАЙЦЕВ 

Position(en): Ge­
schäftsmann, Miteigen­
tümer der Bremino- 
Gruppe und der Sohra- 
Gruppe 

Geburtsdatum: 
22.11.1976 

Geburtsort: Rushany, 
Region/Oblast Brest, 
früher UdSSR (jetzt 
Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Aliaksandr Zaitsau ist der ehema­
lige Assistent von Viktar Lukas­
henka, dem Sohn und ehemaligen 
nationalen Sicherheitsberater von 
Aliaksandr Lukashenka. Durch 
seinen Zugang zur Lukashenka- 
Familie erhält Zaitsau lukrative 
Verträge für seine wirtschaftlichen 
Unternehmungen. Er hatte enge 
Verbindungen zur Sohra-Gruppe, 
der Rechte für die Ausfuhr von 
Produkten aus staatseigenen Un­
ternehmen (Traktoren, Lastkraft­
wagen) an die Golfstaaten und 
afrikanische Länder gewährt wer­
den. Er ist ferner Miteigentümer 
und Vorsitzender des Rates der an 
der Bremino-Gruppe Beteiligten. 
Das Unternehmen erhielt staatliche 
Unterstützung für die Entwicklung 
der Zone Bremino-Orsha sowie 
etliche finanzielle und steuerliche 
Vorteile und andere Vergüns­
tigungen. Zaitsau und andere Ei­
gentümer der Bremino-Gruppe 
wurden von Viktar Lukashenka 
unterstützt. Damit profitiert er vom 
Lukaschenka-Regime und unter­
stützt dieses. 

Er profitiert somit vom Luka­
schenko-Regime und unterstützt 
es. 

21.6.2021 

▼M38 

128. Ivan Branislava­
vich MYSLITSKI 

Ivan Bronislavo­
vich MYSLITS­
KIY 

Іван 
Браніслававіч 
МЫСЛІЦКІ 

Иван 
Брониславович 
МЫСЛИЦКИЙ 

Erster stellvertretender 
Leiter der Abteilung 
Strafvollzug im Innen­
ministerium 

Geburtsdatum: 
23.10.1976 

Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als erster stellvertretender Leiter 
der Abteilung Strafvollzug im In­
nenministerium, der die Haftein­
richtungen unterstehen, ist Ivan 
Myslitski verantwortlich für die 
unmenschliche und erniedrigende 
Behandlung — einschließlich Fol­
terung — von Bürgerinnen und 
Bürgern, die an friedlichen De­
monstrationen teilgenommen hat­
ten und im Einklang mit der An­
sprache von Lukaschenko an Be­
dienstete des Innenministeriums 
nach den Präsidentschaftswahlen 
von 2020 festgenommen und in 
diese Hafteinrichtungen gebracht 
wurden. 

21.6.2021 

In seiner Funktion trägt er die 
Verantwortung für die Haftbedin­
gungen in belarussischen Gefäng­
nissen; dazu gehört auch die Ein­
teilung der Häftlinge nach unter­
schiedlichen Arten der Misshand­
lung und Folter, denen die Häft­
linge unterzogen werden, wie Be­
leidigung, Isolationshaft, Telefon- 
und Besuchsverbot, Verstümme­
lung, Schläge und brutale Folter. 

▼M38
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Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

▼M53 

129. Aleh Mikalaevich, 
BELIAKOU 

Oleg Nikolaevich 
BELIAKOV 

Алег Мiĸалаевiч 
БЕЛЯКОЎ 

Олег Ниĸолаевич 
БЕЛЯКОВ 

Position: Leiter der 
Abteilung für ideologi­
sche Arbeit und Per­
sonalbetreuung im be­
larussischen Innen­
ministerium, ehemali­
ger Stellvertretender 
Leiter der Abteilung 
Strafvollzug im Innen­
ministerium 

Geburtsdatum: 

Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als ehemaliger stellvertretender 
Leiter der Abteilung Strafvollzug 
im Innenministerium, der die 
Hafteinrichtungen unterstehen, war 
Aleh Beliakou verantwortlich für 
die unmenschliche und ernied­
rigende Behandlung — ein­
schließlich Folterung — von Bür­
gerinnen und Bürgern, die an 
friedlichen Demonstrationen teil­
genommen hatten und im Einklang 
mit der Ansprache von Lukas­
henka an Bedienstete des Innen­
ministeriums nach den Präsident­
schaftswahlen von 2020 fest­
genommen und in diese Haftein­
richtungen gebracht wurden. 

In seiner Funktion trägt er die 
Verantwortung für die Haftbedin­
gungen in belarussischen Gefäng­
nissen; dazu gehört auch die Ein­
teilung der Häftlinge nach unter­
schiedlichen Arten der Misshand­
lung und Folter, denen die Häft­
linge unterzogen werden, wie Be­
leidigung, Isolationshaft, Telefon- 
und Besuchsverbot, Verstümme­
lung, Schläge und brutale Folter. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kashenka-Regime als Leiter der 
Abteilung für ideologische Arbeit 
und Personalbetreuung im bela­
russischen Innenministerium. 

21.6.2021 

▼M38
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130. Uladzislau Aliak­
seevich MAN­
DRYK 

Vladislav Alek­
seevich MAN­
DRIK 

Уладзіслаў 
Аляксеевіч 
МАНДРЫК 

Владислав 
Алексеевич 
МАНДРИК 

Stellvertretender Leiter 
der Abteilung Straf­
vollzug im Innenminis­
terium 

Geburtsdatum: 
04.07.1971 

Geburtsort: 

Nationaler Personalaus­
weis: 
3040771A125PB2; 
Reisepass-Nr.: 
MP3810311. 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als stellvertretender Leiter der 
Abteilung Strafvollzug im Innen­
ministerium, der die Hafteinrich­
tungen unterstehen, ist Uladzislau 
Mandryk verantwortlich für die 
unmenschliche und erniedrigende 
Behandlung — einschließlich Fol­
terung — von Bürgerinnen und 
Bürgern, die an friedlichen De­
monstrationen teilgenommen hat­
ten und im Einklang mit der An­
sprache von Lukaschenko an Be­
dienstete des Innenministeriums 
nach den Präsidentschaftswahlen 
von 2020 festgenommen und in 
diese Hafteinrichtungen gebracht 
wurden. 

21.6.2021 

In seiner Funktion trägt er die 
Verantwortung für die Haftbedin­
gungen in belarussischen Gefäng­
nissen; dazu gehört auch die Ein­
teilung der Häftlinge nach unter­
schiedlichen Arten der Misshand­
lung und Folter, denen die Häft­
linge unterzogen werden, wie Be­
leidigung, Isolationshaft, Telefon- 
und Besuchsverbot, Verstümme­
lung, Schläge und brutale Folter. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

▼M53 

131. Andrei Mikalae­
vich DAILIDA 

Andrei Nikolae­
vich DAILIDA 

Андрэй 
Мiкалаевiч 
ДАЙЛIДА 

Андрей 
Ниĸолаевич 
ДАЙЛИДА 

Position: Leiter der 
Abteilung Hinterland­
logistik des belarussi­
schen Innenministeri­
ums, ehemaliger Stell­
vertretender Leiter der 
Abteilung Strafvollzug 
im Innenministerium 

Geburtsdatum: 
1.7.1974 

Geburtsort: 

Reisepass-Nr.: 
KH2133825 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als ehemaliger stellvertretender 
Leiter der Abteilung Strafvollzug 
im Innenministerium, der die 
Hafteinrichtungen unterstehen, war 
Andrei Dailida verantwortlich für 
die unmenschliche und ernied­
rigende Behandlung — ein­
schließlich Folterung — von Bür­
gerinnen und Bürgern, die an 
friedlichen Demonstrationen teil­
genommen hatten und im Einklang 
mit der Ansprache von Lukas­
henka an Bedienstete des Innen­
ministeriums nach den Präsident­
schaftswahlen von 2020 fest­
genommen und in diese Haftein­
richtungen gebracht wurden. 

21.6.2021 

▼M38
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In seiner Funktion trägt er die 
Verantwortung für die Haftbedin­
gungen in belarussischen Gefäng­
nissen; dazu gehört auch die Ein­
teilung der Häftlinge nach unter­
schiedlichen Arten der Misshand­
lung und Folter, denen die Häft­
linge unterzogen werden, wie Be­
leidigung, Isolationshaft, Telefon- 
und Besuchsverbot, Verstümme­
lung, Schläge und brutale Folter. 
Für seine Tätigkeit als stellvertre­
tender Leiter der Abteilung Straf­
vollzug im Innenministerium hat 
er im Dezember 2020 den Orden 
des Präsidenten für besondere 
Verdienste am Mutterland erhalten 
und somit vom Lukashenka-Re­
gime profitiert. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kashenka-Regime als Leiter der 
Abteilung Hinterlandlogistik des 
belarussischen Innenministeriums. 

▼M38 

132. Aleh Mikalaevich 
LASHCHY­
NOUSKI 

Oleg Nikolaevich 
LASHCHINOVS­
KII 

Алег Мікалаевіч 
ЛАШЧЫНОЎСКІ 

Олег Николаевич 
ЛАЩИНОВСКИЙ 

Ehemaliger stellvertre­
tender Leiter der Ab­
teilung Strafvollzug im 
Innenministerium 

Geburtsdatum: 
12.05.1963 

Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als ehemals stellvertretender Lei­
ter der Abteilung Strafvollzug, der 
die Hafteinrichtungen des Innen­
ministeriums unterstehen, war 
Aleh Lashchynouski verantwort­
lich für die unmenschliche und 
erniedrigende Behandlung — ein­
schließlich Folterung — von Bür­
gerinnen und Bürgern, die an 
friedlichen Demonstrationen teil­
genommen hatten und nach den 
Präsidentschaftswahlen von 2020 
im Einklang mit der Ansprache 
von Lukaschenko an Bedienstete 
des Innenministeriums in diesen 
Hafteinrichtungen festgehalten 
wurden. 

21.6.2021 

▼M53
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In seiner ehemaligen Funktion war 
er für die Haftbedingungen in be­
larussischen Gefängnissen verant­
wortlich; dazu gehört auch die 
Einteilung der Häftlinge nach un­
terschiedlichen Arten der Miss­
handlung und Folter, denen die 
Festgenommenen unterzogen wur­
den, wie Beleidigung, Isolations­
haft, Telefon- und Besuchsverbot, 
Verstümmelung, Schläge und bru­
tale Folter. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

133. Zhana Uladzimi­
rauna BATUR­
YTSKAIA 

Zhanna Vladimi­
rovna BATU­
RITSKAYA 

Жана 
Уладзіміраўна 
БАТУРЫЦКАЯ 

Жанна 
Владимировна 
БАТУРИЦКАЯ 

Leiterin der Direktion 
Strafvollstreckung der 
Abteilung Strafvollzug 
im Innenministerium 

Geburts­
datum: 20.04.1972 

Geburtsort: 

Geschlecht: weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Leiterin der Direktion Straf­
vollstreckung der Abteilung Straf­
vollzug im Innenministerium, der 
die Hafteinrichtungen unterstehen, 
ist Zhana Baturitskaia verantwort­
lich für die unmenschliche und 
erniedrigende Behandlung — ein­
schließlich Folterung — von Bür­
gerinnen und Bürgern, die an 
friedlichen Demonstrationen teil­
genommen hatten und im Einklang 
mit der Ansprache von Luka­
schenko an Bedienstete des In­
nenministeriums nach den Prä­
sidentschaftswahlen von 2020 
festgenommen und in diese Haft­
einrichtungen gebracht wurden. 

21.6.2021 

In ihrer Funktion trägt sie die 
Verantwortung für die Haftbedin­
gungen in belarussischen Gefäng­
nissen; dazu gehört auch die Ein­
teilung der Häftlinge nach unter­
schiedlichen Arten der Misshand­
lung und Folter, denen die Häft­
linge unterzogen werden, wie Be­
leidigung, Isolationshaft, Telefon- 
und Besuchsverbot, Verstümme­
lung, Schläge, brutale Folter. 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

▼M38
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134. Dzmitry Mikalae­
vich STREBKOU 

Dmitry Nikolae­
vich STREBKOV 

Дзмітрый 
Мікалаевіч 
СТРЭБКОЎ 

Дмитрий 
Николаевич 
СТРЕБКОВ 

Leiter der Haftanstalt 
Nr. 8 in Zhodino 

Geburtsdatum: 
19.03.1977 

Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Leiter der Haftanstalt Nr. 8 in 
Zhodino ist Dzmitry Strebkou 
verantwortlich für die entsetzli­
chen Bedingungen in dieser Haft­
anstalt und für die unmenschliche 
und erniedrigende Behandlung — 
einschließlich Folterung — von 
Bürgerinnen und Bürgern, die im 
Anschluss an die Präsidentschafts­
wahlen von 2020 an friedlichen 
Demonstrationen teilgenommen 
hatten und in dieser Haftanstalt 
und dem dazugehörigen Unter­
suchungsgefängnis festgehalten 
wurden. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

21.6.2021 

135. Yauhen Andree­
vich SHA­
PETSKA 

Evgeniy Andree­
vich SHAPETKO 

Яўген Андрэевіч 
ШАПЕЦЬКА 

Евгений 
Андреевич 
ШАПЕТЬКО 

Leiter des Isolations­
zentrums für Straftäter 
Akrestina 

Geburtsdatum: 
30.03.1989 

Geburtsort: Minsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Leiter des Isolationszentrums 
für Straftäter Akrestina ist Yauhen 
Shapetska verantwortlich für die 
entsetzlichen Bedingungen in dem 
Isolationszentrum und für die un­
menschliche und erniedrigende 
Behandlung — einschließlich Fol­
terung — von Bürgerinnen und 
Bürgern, die im Anschluss an die 
Präsidentschaftswahlen von 2020 
an friedlichen Demonstrationen 
teilgenommen hatten und in dieser 
Haftanstalt festgehalten wurden. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

21.6.2021 

136. Ihar Ryhoravich 
KENIUKH 

Igor Grigorevich 
KENIUKH 

Ігар Рыгоравіч 
КЕНЮХ 

Игорь 
Григорьевич 
КЕНЮХ 

Leiter des Unter­
suchungsgefängnisses 
Akrestina 

Geburtsdatum: 
21.01.1980 

Geburtsort: Gebiet Go­
mel, früher UdSSR 
(jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Leiter des Untersuchungs­
gefängnisses Akrestina ist Ihar 
Keniukh verantwortlich für die 
entsetzlichen Bedingungen und die 
unmenschliche und erniedrigende 
Behandlung — einschließlich 
Schlägen und Folter — von im 
Anschluss an die Präsidentschafts­
wahlen von 2020 in dieser Haft­
anstalt festgehaltenen Bürgerinnen 
und Bürgern. 

21.6.2021 

▼M38
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Er hat Druck auf das medizinische 
Personal ausgeübt, damit Ärzte 
entlassen wurden, die mit De­
monstranten sympathisierten. Laut 
Zeugenaussagen mehrerer Frauen 
im Bericht des Zentrums für die 
Förderung von Frauenrechten 
„Ihre Rechte“ erfolgte die un­
menschlichste Behandlung in der 
Hafteinrichtung Akrestina in 
Minsk, wo Polizeikräfte von 
OMON besonders brutal vorgin­
gen und Folter verübten. 
Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

137. Hleb Uladzimira­
vich DRYL 

Gleb Vladimiro­
vich DRIL 

Глеб 
Уладзіміравіч 
ДРЫЛЬ 

Глеб 
Владимирович 
ДРИЛЬ 

Stellvertretender Leiter 
des Untersuchungs­
gefängnisses Akrestina 

Geburtsdatum: 
12.05.1980 

Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als stellvertretender Leiter des 
Untersuchungsgefängnisses ist 
Hleb Dryl verantwortlich für die 
entsetzlichen Bedingungen und die 
unmenschliche und erniedrigende 
Behandlung — einschließlich 
Schlägen und Folter — von im 
Anschluss an die Präsidentschafts­
wahlen von 2020 in dieser Haft­
anstalt festgehaltenen Bürgerinnen 
und Bürgern. 

21.6.2021 

Nach Zeugenaussagen wurden ei­
nige der vom 9.-12. August 2020 
in dieser Haftanstalt festgehaltenen 
Frauen schwer geschlagen. Laut 
Zeugenaussagen mehrerer Frauen 
im Bericht des Zentrums für die 
Förderung von Frauenrechten 
„Ihre Rechte“ erfolgte die un­
menschlichste Behandlung in der 
Hafteinrichtung Akrestina in 
Minsk, wo Polizeikräfte von 
OMON besonders brutal vorgin­
gen und Folter verübten. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

▼M38
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138. Uladzimir Iosifa­
vich LAPYR 
Vladimir Yosifo­
vich LAPYR 

Уладзімір 
Іосіфавіч 
ЛАПЫР 
Владимир 
Иосифович 
ЛАПЫРЬ 

Stellvertretender Leiter 
des Untersuchungs­
gefängnisses Akrestina 
Geburtsdatum: 
21.08.1977 
Geburtsort: 
Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als stellvertretender Leiter des 
Untersuchungsgefängnisses Akres­
tina ist Uladzimir Lapyr verant­
wortlich für entsetzliche Bedin­
gungen und die unmenschliche 
und erniedrigende Behandlung — 
einschließlich Schlägen und Fol­
ter — von im Anschluss an die 
Präsidentschaftswahlen von 2020 
in dieser Haftanstalt festgehaltenen 
Bürgerinnen und Bürgern. Laut 
Zeugenaussagen mehrerer Frauen 
im Bericht des Zentrums für die 
Förderung von Frauenrechten 
„Ihre Rechte“ erfolgte die un­
menschlichste Behandlung in der 
Hafteinrichtung Akrestina in 
Minsk, wo Polizeikräfte von 
OMON besonders brutal vorgin­
gen und Folter verübten. 

21.6.2021 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und für Repressionen gegen 
die Zivilgesellschaft und die de­
mokratische Opposition. 

139. Aliaksandr Ulad­
zimiravich VASI­
LIUK 
Alexander (Ale­
xandr) Vladimiro­
vich VASILIUK 

Аляксандр 
Уладзіміравіч 
ВАСІЛЮК 
Александр 
Владимирович 
ВАСИЛЮК 

Leiter der Ermittlungs­
gruppe des Ermitt­
lungskomitees 
Geburtsdatum: 
08.05.1975 
Geburtsort: 
Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Leiter der Ermittlungsgruppe 
des Ermittlungskomitees von Be­
larus ist Aliaksandr Vasiliuk ver­
antwortlich für die politisch moti­
vierte strafrechtliche Verfolgung 
und Festnahme insbesondere von 
Mitgliedern des oppositionellen 
Koordinierungsrates wie der bela­
russischen Oppositionsführerin 
Mariya Kalesnikava, die von 
Menschenrechtsorganisationen als 
politische Gefangene eingestuft 
wird, verantwortlich. Darüber hi­
naus ist er für die Festnahme 
mehrerer oppositioneller Medien­
vertreter verantwortlich. 
Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft und die 
demokratische Opposition verant­
wortlich. 

21.6.2021 

140. Yauhen Anatole­
vich ARKHI­
REEU 

Evgeniy Anatole­
vich ARKHI­
REEV 

Яўген 
Анатольевіч 
АРХІРЭЕЎ 

Евгений 
Анатольевич 
АРХИРЕЕВ 

Leiter der Hauptabtei­
lung Ermittlungen, 
Zentralbüro des Er­
mittlungskomitees 

Geburtsdatum: 
1.07.1977 

Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Leiter der Hauptabteilung Er­
mittlungen des Ermittlungskomi­
tees von Belarus ist Yauhen Ark­
hireeu verantwortlich für die Ein­
leitung politisch motivierter Straf­
verfahren, insbesondere gegen 

21.6.2021 

▼M38
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Mitglieder des oppositionellen 
Koordinierungsrates und andere 
Demonstranten, und die damit 
verbundenen Ermittlungen. Solche 
Ermittlungen bezwecken die Ein­
schüchterung von Demonstranten 
und die Kriminalisierung der 
Teilnahme an friedlichen Protes­
ten. 

Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft und die 
demokratische Opposition verant­
wortlich. 

141. Aliaksei Iharavich 
KAURYZHKIN 

Alexey Igorovich 
KOVRYZHKIN 

Аляĸсей Ігаравіч 
КАЎРЫЖКІН 

Алеĸсей 
Игоревич 
КОВРИЖКИН 

Leiter der Ermittlungs­
gruppe, Hauptabteilung 
Ermittlungen, Ermitt­
lungskomitee 

Geburtsdatum: 
03.11.1981 

Geburtsort: Minsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Leiter der Ermittlungsgruppe 
des Ermittlungskomitees von Be­
larus ist Aliaksei Kauryzhkin ver­
antwortlich für die politisch moti­
vierte strafrechtliche Verfolgung 
und Festnahme insbesondere von 
Mitgliedern des Wahlkampfteams 
des Präsidentschaftskandidaten 
Viktar Babarika und von Mitglie­
dern des Koordinierungsrates wie 
des Rechtsanwalts Maksim Znak, 
der von Menschenrechtsorganisa­
tionen als politischer Gefangener 
eingestuft wird. 

Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft und die 
demokratische Opposition verant­
wortlich. 

21.6.2021 

142. Aliaksandr Dzmi­
tryevich AHAFO­
NAU 

Alexander (Ale­
xandr) Dmitrie­
vich AGAFO­
NOV 

Аляксандр 
Дзмітрыевіч 
АГАФОНАЎ 

Александр 
Дмитриевич 
АГАФОНОВ 

Erster stellvertretender 
Leiter der Hauptabtei­
lung Ermittlungen, Er­
mittlungskomitee 

Geburtsdatum: 
13.03.1982 

Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als erster stellvertretender Leiter 
der Hauptabteilung Ermittlungen 
des Ermittlungskomitees von Be­
larus ist Aliaksandr Ahafonau 
verantwortlich für die politisch 
motivierte strafrechtliche Verfol­
gung und Festnahme von Siarhei 
Tsikhanousky (Präsidentschafts­
kandidat und Aktivist der Opposi­
tion, Ehemann der Präsident­
schaftskandidatin Svetlana Tsikha­
nouskaya) und anderen politischen 
Aktivisten wie Mikalai Statkevich 
und Dzmitry Kazlou. Siarhei 
Tsikhanousky, Dzmitry Kazlou 
und Mikalai Statkevich werden 
von der belarussischen Menschen­
rechtsorganisation Viasna als poli­
tische Gefangene eingestuft. 

21.6.2021 

Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft und die 
demokratische Opposition verant­
wortlich. 

▼M38
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143. Kanstantsin Fio­
daravich BY­
CHAK 

Konstantin Fedo­
rovich BYCHEK 

Канстанцін 
Фёдаравіч 
БЫЧАК 

Константин 
Фёдорович 
БЫЧЕК 

Abteilungsleiter der 
KGB-Ermittlungsabtei­
lung 

Geburts­
datum: 20.09.1985 

Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Abteilungsleiter der KGB-Er­
mittlungsabteilung war Kanstantin 
Bychak für die politisch motivier­
ten strafrechtlichen Ermittlungen 
gegen den Präsidentschaftskan­
didaten Viktar Babarika zuständig. 
Die Kandidatur von Babarika 
wurde von der Zentralen Wahl­
kommission abgelehnt. Dieser Be­
schluss geht auf einen Bericht des 
KGB und offizielle Erklärungen 
von Bychak im Fernsehen zurück, 
in denen er Babarika der Geld­
wäsche beschuldigte, obwohl die 
betreffenden Untersuchungen noch 
nicht abgeschlossen waren. 

21.6.2021 

▼M45 

144. Andrei Siarhee­
vich BAKACH 

Andrei Sergeevich 
BAKACH 

Андрэй 
Сяргеевiч 
БАКАЧ 

Андрей 
Сергеевич 
БАКАЧ 

Position(en): Ehemali­
ger Leiter des Polizei­
kommissariats im 
Stadtbezirk Per­
vomaysky von Minsk 

Erster Stellvertretender 
Leiter der Abteilung 
für innere Angelegen­
heiten des Verwal­
tungsausschusses des 
Gebiets Grodno/Hrodna 

Geburtsdatum: 
19.11.1983 

Geburtsort: Minsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

In seiner früheren Position als 
Leiter der Abteilung für innere 
Angelegenheiten der Verwaltung 
des Stadtbezirks Pervomaysky von 
Minsk (seit Dezember 2019) war 
Andrei Bakach verantwortlich für 
das Handeln der zu seinem Poli­
zeibezirk gehörenden Polizeikräfte 
und für alle in der Polizeidienst­
stelle erfolgten Handlungen. Wäh­
rend seiner Zeit als Leiter wurden 
in der unter seiner Aufsicht ste­
henden Polizeidienststelle friedli­
che Demonstranten einer brutalen, 
unmenschlichen und erniedrigen­
den Behandlung unterzogen. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als Erster 
Stellvertretender Leiter der Abtei­
lung für innere Angelegenheiten 
des Verwaltungsausschusses des 
Gebiets Grodno/Hrodna. 

21.6.2021. 

▼M38
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145. Aliaksandr Ulad­
zimiravich, PA­
LULEKH 

Aleksandr Vladi­
mirovich POLU­
LEKH 

Аляксандр 
Уладзіміравіч 
ПАЛУЛЕХ 

Александр 
Владимирович 
ПОЛУЛЕХ 

Leiter des Polizeikom­
missariats im Stadt­
bezirk Frunsensky von 
Minsk 

Geburtsdatum: 
25.06.1979 

Geburtsort: Minsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Leiter der Direktion „Innere 
Angelegenheiten“ der Bezirksver­
waltung von Frunsensky in Minsk 
ist Aliaksandr Palulekh verant­
wortlich für die im Anschluss an 
die Präsidentschaftswahlen 
von 2020 durch Polizeikräfte ver­
übten Repressionen gegen friedli­
che Demonstranten, insbesondere 
durch Misshandlung, auch Folter, 
von friedlichen Demonstranten, die 
in der unter seiner Aufsicht ste­
henden Polizeidienststelle fest­
gehalten wurden. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

21.6.2021 

146. Aliaksandr Aliak­
sandravich 
ZAKHVITSE­
VICH 

Aleksandr Alek­
sandrovich 
ZAKHVITSE­
VICH 

Аляксандр 
Аляксандравіч 
ЗАХВІЦЭВІЧ 

Александр 
Александрович 
ЗАХВИЦЕВИЧ 

Stellvertretender Leiter 
des Polizeikommissari­
ats im Stadtbezirk 
Frunsensky von Minsk 

Geburtsdatum: 
01.01.1977 

Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Stellvertretender Leiter des 
Polizeikommissariats im Stadt­
bezirk Frunsensky von Minsk ist 
Aliaksandr Zakhvitsevich zustän­
dig für die Polizei für öffentliche 
Sicherheit und verantwortlich für 
die unmenschliche und ernied­
rigende Behandlung — ein­
schließlich Folterung — von im 
Anschluss an die Präsidentschafts­
wahlen von 2020 festgenommenen 
Bürgerinnen und Bürgern im 
Stadtbezirk Frunsensky und für 
das allgemein brutale Vorgehen 
gegen friedliche Demonstranten in 
diesem Bezirk. Zakhvitsevich un­
terstellte Polizeikräfte haben In­
haftierte gefoltert. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

21.6.2021 

▼M38
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▼M56 

147. Siarhei Uladzimi­
ravich USHA­
KOU 
Sergei Vladimiro­
vich USHAKOV 

Сяргей 
Уладзiмiравiч 
УШАКОЎ 
Сергей 
Владимирович 
УШАКОВ 

Position(en): Leiter und 
ehemaliger stellvertre­
tender Leiter des Poli­
zeikommissariats im 
Stadtbezirk Frunzensky 
von Minsk 
Geburtsdatum: 
22.8.1980 
Geburtsort: Minsk, frü­
here UdSSR (jetzt Be­
larus) 
Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

In seiner früheren Position als 
Stellvertretender Leiter des Poli­
zeikommissariats im Stadtbezirk 
Frunzensky von Minsk war Siarhei 
Ushakou zuständig für die Krimi­
nalpolizei und verantwortlich für 
das Handeln seiner Untergebenen, 
insbesondere für die unmensch­
liche und erniedrigende Behand­
lung — einschließlich Folterung 
— von im Anschluss an die Prä­
sidentschaftswahlen von 2020 
festgenommenen Bürgerinnen und 
Bürgern im Stadtbezirk Frunzen­
sky und für das allgemein brutale 
Vorgehen gegen friedliche De­
monstranten. Ushakou direkt un­
terstellte Polizeikräfte haben In­
haftierte gefoltert. 
Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 
Er ist derzeit Leiter des Polizei­
kommissariats im Stadtbezirk 
Frunzensky von Minsk. 

21.6.2021 

▼M38 

148. Siarhei Piatrovich 
ARTSIOMENKA 
Sergei Petrovich 
ARTEMENKO / 
ARTIOMENKO 

Сяргей Пятровіч 
АРЦЁМЕНКА 
Сергей Петрович 
АРТЁМЕНКО 

Stellvertretender Leiter 
des Polizeikommissari­
ats im Stadtbezirk Per­
vomaisky von Minsk 
Geburtsdatum: 
26.03.1973 
Geburtsort: 
Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Stellvertretender Leiter des 
Polizeikommissariats im Stadt­
bezirk Pervomaisky in Minsk ist 
Siarhei Artemenko zuständig für 
die Polizei für öffentliche Sicher­
heit und verantwortlich für die 
unmenschliche und erniedrigende 
Behandlung — einschließlich Fol­
terung — von im Anschluss an die 
Präsidentschaftswahlen von 2020 
festgenommenen Bürgerinnen und 
Bürgern durch seine Untergebenen 
in der Polizeidienststelle Per­
vomaisky von Minsk und für das 
allgemein brutale Vorgehen gegen 
friedliche Demonstranten. Ein 
Beispiel hierfür ist die Misshand­
lung von Maksim Haroshin, einem 
Besitzer eines Blumenladens, der 
verhaftet wurde, nachdem er den 
Teilnehmerinnen des Frauenmar­
sches vom 13. Oktober 2020 
Blumen geschenkt hatte. Arte­
menko übte Druck auf Bürgerin­
nen und Bürger aus, um diese von 
der Teilnahme an friedlichen De­
monstrationen abzuhalten. 

21.6.2021 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

▼M38
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149. Aliaksandr Mik­
hailavich RYD­
ZETSKI 

Aleksandr Mik­
hailovich RI­
DETSKIY 

Аляксандр 
Міхайлавіч 
РЫДЗЕЦКІ 

Александр 
Михайлович 
РИДЕЦКИЙ 

Ehemaliger Leiter des 
Polizeikommissariats 
im Stadtbezirk Okty­
abrsky von Minsk, 
Leiter der Direktion für 
innere Sicherheit des 
Staatskomitees für fo­
rensische Untersuchung 

Geburtsdatum: 
14.08.1978 

Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

In seiner ehemaligen Funktion als 
Leiter des Polizeikommissariats im 
Stadtbezirk Oktyabrsky, Minsk, ist 
Aliaksandr Rydzetski verantwort­
lich für die unmenschliche und 
erniedrigende Behandlung — ein­
schließlich Folterung — von im 
Anschluss an die Präsidentschafts­
wahlen von 2020 in dem Bezirk 
festgenommenen Bürgerinnen und 
Bürgern durch seine Unterge­
benen. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

21.6.2021 

150. Dzmitry Iauhene­
vich BURDZIUK 

Dmitry Evgene­
vich BURDIUK 

Дзмітрый 
Яўгеньевіч 
БУРДЗЮК 

Дмитрий 

Евгеньевич 
БУРДЮК 

Leiter des Polizeikom­
missariats im Stadt­
bezirk Oktyabrsky, 
ehemaliger Leiter des 
Polizeikommissariats 
im Stadtbezirk Par­
tizansky, Minsk 

Geburtsdatum: 
31.01.1980 

Geburtsort: Gebiet 
Brest, früher UdSSR 
(jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Als im Anschluss an die Prä­
sidentschaftswahlen von 2020 im 
Stadtbezirk Partizansky friedliche 
Demonstranten und Passanten 
brutal zusammengeschlagen und 
gefoltert wurden, war Dzmitry 
Burdziuk als damaliger Leiter des 
Polizeikommissariats in diesem 
Stadtbezirk hierfür verantwortlich. 

Er wurde im Dezember 2020 zum 
Leiter des Polizeikommissariats im 
Stadtbezirk Oktyabrsky ernannt. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

21.6.2021 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Persönliche Kennnum­
mer: 3310180C009PB7 

Reisepass-Nr.: 
MP3567896 

151. Vital Vitalevich 
KAPILEVICH 
Vitaliy Vitalevich 
KAPILEVICH 

Віталь Вітальевіч 
КАПІЛЕВІЧ 
Виталий 
Витальевич 
КАПИЛЕВИЧ 

Leiter des Polizeikom­
missariats im Stadt­
bezirk Leninsky von 
Minsk 

Geburtsdatum: 
26.11.1988 

Geburtsort: 
Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Leiter des Polizeikommissari­
ats im Stadtbezirk Leninsky von 
Minsk ist Vital Kapilevich verant­
wortlich für die unmenschliche 
und erniedrigende Behandlung — 
einschließlich Folterung — von 
festgenommenen Bürgerinnen und 
Bürgern im Polizeikommissariat 
im Stadtbezirk Leninsky. Den 
Festgenommenen wurde medizi­
nische Hilfe verweigert; Rettungs­
kräfte wurden eingeschüchtert, um 

21.6.2021 
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die medizinische Versorgung der 
Festgenommenen im Kommissariat 
zu verhindern. 
Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft. 

152. Kiryl Stanislava­
vich KISLOU 

Kirill Stanislavo­
vich KISLOV 

Кірыл 
Станіслававіч 
КІСЛОЎ 
Кирилл 
Станиславович 
КИСЛОВ 

Leiter des Polizeikom­
missariats im Stadt­
bezirk Zavodsky von 
Minsk 
Geburtsdatum: 
02.01.1979 
Geburtsort: Minsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 
Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Leiter des Polizeikommissari­
ats im Stadtbezirk Zavodsky von 
Minsk ist Kiryl Kislou verant­
wortlich für die unmenschliche 
und erniedrigende Behandlung — 
einschließlich Folterung — von in 
den Räumen dieser Polizeidienst­
stelle festgehaltenen Bürgerinnen 
und Bürgern. Darüber hinaus ist er 
für zahlreiche Repressionen gegen 
friedliche Demonstranten, Journa­
listen, Menschenrechtsaktivisten, 
Arbeitnehmer, Akademiker sowie 
Passanten verantwortlich, die 
durch seine Untergebenen verübt 
wurden. 
Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft. 

21.6.2021 

153. Siarhei Aliaksan­
dravich VA­
REIKA 
Sergey Aleksan­
drovich VAREI­
KO 

Сяргей 
Аляĸсандравіч 
ВАРЭЙКА 
Сергей 
Алеĸсандрович 
ВАРЕЙКО 

Leiter des Polizeikom­
missariats im Stadt­
bezirk Moskovsky von 
Minsk, ehemaliger 
stellvertretender Leiter 
des Polizeikommissari­
ats im Stadtbezirk Za­
vodsky von Minsk 
Geburtsdatum: 
01.02.1980 
Geburtsort: 

Als ehemals stellvertretender Lei­
ter des Polizeikommissariats im 
Stadtbezirk Zavodsky war Siarhei 
Vareika verantwortlich für die un­
menschliche und erniedrigende 
Behandlung — einschließlich Fol­
terung — von im Anschluss an die 
Präsidentschaftswahlen von 2020 
in den Räumen des Polizeikom­
missariats im Stadtbezirk Zavod­
sky festgehaltenen Bürgerinnen 
und Bürgern. Darüber hinaus ist er 
für das Handeln seiner Unterge­
benen verantwortlich, die sich an 

21.6.2021 
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zahlreichen Repressionen gegen 
friedliche Demonstranten, Journa­
listen, Menschenrechtsaktivisten, 
Arbeitnehmer, Akademiker sowie 
Passanten beteiligten. 

Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Am 21. Dezember 2020 wurde er 
zum Leiter des Polizeikommis­
sariats im Stadtbezirk Moskovsky 
von Minsk ernannt. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft. 

154. Siarhei Feliksa­
vich DUBAVIK 
Sergey Felikso­
vich DUBOVIK 

Сяргей 
Феліĸсавіч 
ДУБАВІК 
Сергей 
Фелиĸсович 
ДУБОВИК 

Stellvertretender Leiter 
des Polizeikommissari­
ats im Stadtbezirk Le­
ninsky 

Geburtsdatum: 
01.02.1974 
Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als stellvertretender Leiter des 
Polizeikommissariats im Stadt­
bezirk Leninsky ist Siarhei Duba­
vik verantwortlich für die un­
menschliche und erniedrigende 
Behandlung — einschließlich Fol­
terung — von im Anschluss an die 
Präsidentschaftswahlen von 2020 
in den Räumen des Polizeikom­
missariats im Stadtbezirk Leninsky 
festgehaltenen Bürgerinnen und 
Bürgern. Den Festgenommenen 
wurde medizinische Hilfe verwei­
gert; Rettungskräfte wurden ein­
geschüchtert, um die medizinische 
Versorgung der Festgenommenen 
im Kommissariat zu verhindern. 

21.6.2021 

Darüber hinaus ist er für das 
Handeln seiner Untergebenen ver­
antwortlich, die sich an zahlrei­
chen Repressionen gegen friedli­
che Demonstranten, Journalisten, 
Menschenrechtsaktivisten, Arbeit­
nehmer, Akademiker sowie Pas­
santen beteiligten. 
Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 
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155. Aliaksandr Me­
chyslavavich AN­
DRYEUSKI 

Alexander (Ale­
xandr) Mechisla­
vovich AN­
DRIEVSKII 

Аляĸсандр 
Мечыслававіч 
АНДРЫЕЎСКІ 

Алеĸсандр 
Мечиславович 
АНДРИЕВСКИЙ 

Stellvertretender Leiter 
des Polizeikommissari­
ats im Stadtbezirk 
Frunsensky von Minsk 
Geburtsdatum: 
29.04.1982 

Geburtsort: 
Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Stellvertretender Leiter des 
Polizeikommissariats im Stadt­
bezirk Frunsensky von Minsk ist 
Aliaksandr Andryeuski verant­
wortlich für die unmenschliche 
und erniedrigende Behandlung — 
einschließlich Folterung — von im 
Anschluss an die Präsidentschafts­
wahlen von 2020 in den Räumen 
des Polizeikommissariats im 
Stadtbezirk Frunsensky festgehal­
tenen Bürgerinnen und Bürgern. 
Die Festgehaltenen mussten sich 
stundenlang mit gebeugtem Kopf 
hinknien, wurden brutal geschla­
gen und es wurde ein Taser gegen 
sie eingesetzt. 
Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

21.6.2021 

156. Vital Mikhaila­
vich MA­
KRYTSKI 

Vitalii Mikhaila­
vich MAKRITS­
KII 

Віталь 
Міхайлавіч 
МАКРЫЦКІ 

Виталий 
Михайлович 
МАКРИЦКИЙ 

Stellvertretender Leiter 
des Polizeikommissari­
ats im Stadtbezirk Ok­
tyabrsky von Minsk 
(bis 17. Dezem­
mber 2020); seit dem 
17. Dezember 2020 
Leiter des Polizeikom­
missariats im Stadt­
bezirk Partizansky von 
Minsk 

Geburtsdatum: 
17.02.1975 
Geburtsort: 

Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als ehemals stellvertretender Lei­
ter des Polizeikommissariats im 
Stadtbezirk Oktyabrsky von Minsk 
war Vital Makrytski verantwort­
lich für die Aufsicht über das 
brutale Schlagen und Foltern von 
friedlichen Demonstranten und 
Passanten im Anschluss an die 
Präsidentschaftswahlen von 2020 
in den Räumen dieser Polizei­
dienststelle. 

Im Dezember 2020 wurde er zum 
Leiter des Polizeikommissariats im 
Minsker Stadtbezirk Partizansky 
befördert. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

21.6.2021 

157. Yauhen Aliaksee­
vich URU­
BLEUSKI 
Evgenii Aleksee­
vich VRU­
BLEVSKII 

Яўген Аляĸсеевіч 
УРУБЛЕЎСКІ 
ЕвгенийАлеĸсее­ 
вич 
ВРУБЛЕВСКИЙ 

Leitender Polizeiober­
kommissar des Isolati­
onszentrums für Straf­
täter Akrestina 
Geburtsdatum: 28.01 
1966 
Geburtsort: 
Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als leitender Polizeioberkommis­
sar des Isolationszentrums für 
Straftäter Akrestina ist Yauhen 
Urubleuski verantwortlich für die 
unmenschliche und erniedrigende 
Behandlung — einschließlich Fol­
terung — von im Isolationszen­
trum für Straftäter festgehaltenen 
Bürgerinnen und Bürgern. Laut 
Zeugenaussagen und Medienbe­
richten war er persönlich daran 
beteiligt, als im August 2020 
festgenommene Bürgerinnen und 
Bürger brutal geschlagen wurden. 

21.6.2021 
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Daher ist er für schwere Men­
schenrechtsverletzungen verant­
wortlich. 

158. Mikalai Mikalae­
vich KARPI­
ANKAU 

Nikolai Nikolae­
vich KARPEN­
KOV 

Міĸалай 
Міĸалаевіч 
КАРПЯНКОЎ 

Ниĸолай 
Ниĸолаевич 
КАРПЕНКОВ 

Stellvertretender Innen­
minister, ehemaliger 
Leiter der Hauptabtei­
lung für die Bekämp­
fung der organisierten 
Kriminalität und Kor­
ruption im Innenminis­
terium 
Geburtsdatum: 
06.09.1968 

Geburtsort: Minsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 

Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Leiter der Hauptabteilung für 
die Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität und Korruption im 
Innenministerium ist Mikalai Kar­
piankau verantwortlich für die un­
menschliche und erniedrigende 
Behandlung von Bürgerinnen und 
Bürgern, die an friedlichen De­
monstrationen teilgenommen hat­
ten, und für deren willkürliche 
Festnahme und Inhaftierung. 
Zahlreiche Zeugenaussagen, Fotos 
und Videos belegen, dass die 
Gruppe unter seinem Befehl 
friedliche Demonstranten schlug, 
sie mit Feuerwaffen bedrohte und 
sie festnahm. 

21.6.2021 

Am 6. September 2020 wurde 
Karpiaukou dabei gefilmt, wie er 
eine Glastür eines Cafés, in dem 
sich friedliche Demonstranten 
verstecken, mit einem Stock ein­
schlug und sie brutal festnahm. Es 
wurde eine Aufnahme veröffent­
licht, in der er damit droht, dass 
seine Abteilung Feuerwaffen ge­
gen die Demonstranten einsetzen 
werde. 
Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

159. Mikhail Viachas­
lavavich HRYB 
Mikhail Viaches­
lavovich GRIB 

Міхаіл 
Вячаслававіч 
ГРЫБ 

Михаил 
Вячеславович 
ГРИБ 

Leiter der Hauptabtei­
lung für innere Ange­
legenheiten des Ver­
waltungskomitees der 
Stadt Minsk 
Geburtsdatum: 
29.07.1980 

Geburtsort: Minsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 

Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Mikhail Hryb war von März 2019 
bis Oktober 2020 Leiter der Ab­
teilung für innere Angelegenheiten 
des Verwaltungskomitees der Re­
gion Vitebsk; anschließend wurde 
er zum Leiter der Hauptabteilung 
für innere Angelegenheiten des 
Verwaltungskomitees der Stadt 
Minsk ernannt, und ihm wurde der 
Titel eines Generalmajors der Mi­
liz (Polizei) verliehen. 

21.6.2021 
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In diesen Funktionen ist er sowohl 
in der Region Vitebsk bis Okto­
ber 2020 als auch in Minsk ab 
Oktober 2020 für das Handeln der 
Polizei verantwortlich, wozu bru­
tale Repressionen gegen friedliche 
Demonstranten und Verletzungen 
des Rechts auf friedliche Ver­
sammlung und freie Meinungs­
äußerung durch die Polizei in Vi­
tebsk und Minsk im Anschluss an 
die belarussischen Präsident­
schaftswahlen von 2020 zählen. 
Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition. 

160. Viktar Genadze­
vich KHRENIN 
Viktor Gennadie­
vich KHRENIN 

Віктар 
Генадзевіч 
ХРЭНІН 
Виктор 
Геннадиевич 
ХРЕНИН 

Verteidigungsminister 

Geburtsdatum: 
01.08.1971 

Geburtsort: Navahru­
dak/Novogrudek, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 

Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 
Dienstgrad: General­
leutnant 

Belarussischer Reise­
pass Nr.: KH2594621 

In der Position als Minister für 
Verteidigung, die er seit 
dem 20. Januar 2020 bekleidet, ist 
Viktar Khrenin verantwortlich für 
den auf Weisung Lukaschenkos 
vom Kommando der Luftwaffe 
und Luftabwehr getroffenen Be­
schluss, zur Begleitung der ohne 
angemessene Begründung am 
23. Mai 2021 erzwungenen Lan­
dung des Passagierflugs FR4978 
auf dem Flughafen von Minsk ein 
Militärflugzeug aufsteigen zu las­
sen. Dieser politisch motivierte 
Beschluss diente der Festnahme 
und Inhaftierung des oppositionel­
len Journalisten Raman Pratase­
vich und von Sofia Sapega und ist 
ein Mittel der Repression gegen 
die Zivilgesellschaft und die de­
mokratische Opposition in Bela­
rus. 

21.6.2021 

Persönliche Kennnum­
mer: 3010871K003PB1 

In mehreren öffentliche Erklärun­
gen bekundete Khrenin seine Be­
reitschaft, im August 2020 die 
Armee gegen friedliche Demons­
tranten einzusetzen und verglich 
Demonstranten, die die historische 
weiß-rot-weißen Flagge trugen, 
mit Nazi-Kollaborateuren. 

Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft und die 
demokratische Opposition in Be­
larus verantwortlich und unter­
stützt das Lukaschenko-Regime. 
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161. Ihar Uladzimira­
vich HOLUB 
Igor Vladimiro­
vich GOLUB 

Iгар 
Уладзiмiравiч 
ГОЛУБ 
Игорь 
Владимирович 
ГОЛУБ 

Position(en): Direktor 
der Abteilung Luftfahrt 
des Ministeriums für 
Verkehr und Kom­
munikation, ehemaliger 
Befehlshaber der Luft­
waffe und Luftabwehr 
der Streitkräfte 
Geburtsdatum: 
19.11.1967 
Geburtsort: Chernigov, 
Gebiet Chernigovs­
kaya, frühere UdSSR 
(jetzt Ukraine) 
Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 
Rang: Generalmajor 
Belarussischer Reise­
pass Nr.: KH2187962 
Persönliche Kennnum­
mer: 3191167E003PB1 

In seiner früheren Position als 
Befehlshaber der Luftwaffe und 
Luftabwehr der Streitkräfte der 
Republik Belarus war Ihar Holub 
verantwortlich für den auf Wei­
sung Lukaschenkos vom Kom­
mando der Luftwaffe und Luft­
abwehr getroffenen Beschluss, zur 
Begleitung der ohne angemessene 
Begründung am 23. Mai 2021 er­
zwungenen Landung des Passa­
gierflugs FR4978 auf dem Flug­
hafen von Minsk ein Militärflug­
zeug aufsteigen zu lassen. 
Dieser politisch motivierte Be­
schluss diente der Festnahme und 
Inhaftierung des oppositionellen 
Journalisten Raman Pratasevich 
und von Sofia Sapega und ist ein 
Mittel der Repression gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition in Belarus. 
In den nach dem Vorfall zusam­
men mit dem Direktor der Abtei­
lung Luftfahrt des belarussischen 
Verkehrsministeriums, Artem Si­
korsky, abgegebenen Presseerklä­
rungen rechtfertigte er die Maß­
nahmen der belarussischen Luft­
fahrtbehörden. 
Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft und die 
demokratische Opposition in Be­
larus verantwortlich und unter­
stützt das Lukaschenka-Regime. 
Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kashenka-Regime als Direktor der 
Abteilung Luftfahrt des belarussi­
schen Ministeriums für Verkehr 
und Kommunikation. 

21.6.2021 

▼M38 

162. Andrei Mikalae­
vich GURTSE­
VICH 

Andrei Nikolae­
vich GURTSE­
VICH 

Андрэй 
Мікалаевіч 
ГУРЦЕВИЧ 

Андрей 
Николаевич 
ГУРЦЕВИЧ 

Chef des Hauptstabes, 
erster stellvertretender 
Befehlshaber der Luft­
waffe 
Geburtsdatum: 
27.07.1971 

Geburtsort: Barano­
vich, Gebiet Brest, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 
Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 
Dienstgrad: General­
major 

In seiner Position als Chef des 
Hauptstabes und erster stellvertre­
tender Befehlshaber der Luftwaffe 
ist Andrei Gurtsevich verantwort­
lich für den auf Weisung Luka­
schenkos vom Kommando der 
Luftwaffe und Luftabwehr getrof­
fenen Beschluss, zur Begleitung 
der ohne angemessene Begrün­
dung am 23. Mai 2021 erzwun­
genen Landung des Passagier­
flugs FR4978 auf dem Flughafen 
von Minsk ein Militärflugzeug 
aufsteigen zu lassen 

21.6.2021 

▼M38
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Belarussischer Reise­
pass Nr.: MP3849920 
Persönliche Kennnum­
mer: 3270771C016PB2 

Dieser politisch motivierte Be­
schluss diente der Festnahme und 
Inhaftierung des oppositionellen 
Journalisten Roman Protasevich 
und von Sofia Sapiega und ist ein 
Mittel der Repression gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition in Belarus. In 
den nach dem Vorfall abgegebe­
nen Presseerklärungen rechtfertigte 
er die Maßnahmen der belarussi­
schen Behörden. 

Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft und die 
demokratische Opposition in Be­
larus verantwortlich und unter­
stützt das Lukaschenko-Regime. 

▼M56 

163. Leanid Mikalae­
vich CHURO 
Leonid Nikolae­
vich CHURO 

Леанiд 
Мiкалаевiч ЧУРО 
Леонид 
Николаевич 
ЧУРО 

Position(en): Vorsit­
zender des republika­
nischen Schachver­
bands – öffentliche 
Vereinigung „Belarus­
sischer Schachver­
band“, ehemaliger Ge­
neraldirektor des 
staatseigenen Unter­
nehmens BELAERO­
NAVIGATSIA 

Geburtsdatum: 
8.7.1956 
Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 
Belarussischer Reise­
pass Nr.: P4289481 
Persönliche Kennnum­
mer: 3080756A068PB5 

In seiner früheren Position als 
Generaldirektor des staatseigenen 
Unternehmens BELAERONAVI­
GATSIA war Leanid Churo für 
die Flugverkehrskontrolle in Bela­
rus verantwortlich. Er trägt daher 
Verantwortung für die ohne an­
gemessene Begründung am 
23. Mai 2021 erfolgte Umleitung 
des Passagierfluges FR4978 zum 
Flughafen Minsk. Dieser politisch 
motivierte Beschluss diente der 
Festnahme und Inhaftierung des 
oppositionellen Journalisten Ra­
man Pratasevich und von Sofia 
Sapega und ist ein Mittel der Re­
pression gegen die Zivilgesell­
schaft und die demokratische Op­
position in Belarus. 

Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft und die 
demokratische Opposition verant­
wortlich. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als Vorsitzen­
der des republikanischen Schach­
verbands – öffentliche Vereini­
gung „Belarussischer Schachver­
band“. 

21.6.2021 

▼M38 

164. Aliaksei Mikalae­
vich AU­
RAMENKA 

Alexey Nikolae­
vich AVRAMEN­
KO 

Аляксей 
Мікалаевіч 
АЎРАМЕНКА 

Алексей 
Николаевич 
АВРАМЕНКО 

Minister für Verkehr 
und Kommunikation 

Geburtsdatum: 
11.05.1977 

Geburtsort: Minsk, frü­
her UdSSR (jetzt Bela­
rus) 

Geschlecht: männlich 

In seiner Position als belarussi­
scher Minister für Verkehr und 
Kommunikation ist Aliaksei Au­
ramenka verantwortlich für die 
staatliche Verwaltung im Bereich 
der Zivilluftfahrt und für die Auf­
sicht über die Flugverkehrskon­
trolle. Er trägt daher Verantwor­
tung für die ohne angemessene 
Begründung am 23. Mai 2021 er­
folgte Umleitung des Passagier­
fluges FR4978 zum Flughafen 
Minsk. Dieser politisch motivierte 

21.6.2021 

▼M38
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Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Belarussischer Reise­
pass Nr.: MP3102183 

Persönliche Kennnum­
mer: 3110577A020PB2 

Beschluss diente der Festnahme 
und Inhaftierung des oppositionel­
len Journalisten Roman Protase­
vich und von Sofia Sapiega und ist 
ein Mittel der Repression gegen 
die Zivilgesellschaft und die de­
mokratische Opposition in Belarus. 
Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft und die 
demokratische Opposition verant­
wortlich. 

▼M56 

165. Artsiom Igaravich 
SIKORSKI 

Artem Igorevich 
SIKORSKIY 

Арцём Iгаравiч 
СIКОРСКI 

Артем Игоревич 
СИКОРСКИЙ 

Position(en): General­
direktor des staatseige­
nen Unternehmens BE­
LAERONAVIGAT­
SIA, ehemaliger Direk­
tor der Abteilung Luft­
fahrt des Ministeriums 
für Verkehr und Kom­
munikation 

Geburtsdatum: 1983 

Geburtsort: Soligorsk, 
Region/Oblast Minsk, 
frühere UdSSR (jetzt 
Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Belarussischer Reise­
pass Nr.: MP3785448 

Persönliche Kennnum­
mer: 3240483A023PB7 

In seiner früheren Position als Di­
rektor der Abteilung Luftfahrt des 
belarussischen Ministeriums für 
Verkehr und Kommunikation war 
Artsiom Sikorski verantwortlich 
für die staatliche Verwaltung im 
Bereich der Zivilluftfahrt und die 
Aufsicht über die Flugverkehrs­
kontrolle. Er trägt daher Verant­
wortung für die ohne angemessene 
Begründung am 23. Mai 2021 er­
folgte Umleitung des Passagier­
flugs FR4978 zum Flughafen 
Minsk. Dieser politisch motivierte 
Beschluss diente der Festnahme 
und Inhaftierung des oppositionel­
len Journalisten Raman Pratase­
vich und von Sofia Sapega und ist 
ein Mittel der Repression gegen 
die Zivilgesellschaft und die de­
mokratische Opposition in Belarus. 

In den nach dem Vorfall zusam­
men mit dem Befehlshaber der 
Luftwaffe und Luftabwehr der 
Streitkräfte der Republik Belarus, 
Ihar Holub, abgegebenen Presse­
erklärungen rechtfertigte er die 
Maßnahmen der belarussischen 
Luftfahrtbehörden. 

Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft und die 
demokratische Opposition in Be­
larus verantwortlich und unter­
stützt das Lukaschenka-Regime. 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kaschenka-Regime als Generaldi­
rektor des staatseigenen Unterneh­
mens BELAERONAVIGATSIA. 

21.6.2021 

▼M38
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▼M62 

166. Aleh Siarheevich 
HAIDUKEVICH 

Oleg Sergeevich 
GAIDUKEVICH 

Алег Сяргеевіч 
ГАЙДУКЕВIЧ 

Олег Сергеевич 
ГАЙДУКЕВИЧ 

Position(en): Stellver­
tretender Vorsitzender 
des ständigen Aus­
schusses für internatio­
nale Angelegenheiten 
des Repräsentantenhau­
ses der Nationalver­
sammlung, Mitglied 
der Delegation der Na­
tionalversammlung für 
Kontakte mit der Par­
lamentarischen Ver­
sammlung des Euro­
parates, Vorsitzender 
der Liberal-Demokrati­
schen Partei von Bela­
rus 

Geburtsdatum: 
26.3.1977 

Geburtsort: Minsk, 
UdSSR (jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Persönliche Kennnum­
mer: 3260377A081PB9 

Reisepass-Nr.: 
MP2663333 

Aleh Haidukevich ist stellvertre­
tender Vorsitzender des ständigen 
Ausschusses für internationale 
Angelegenheiten des Repräsentan­
tenhauses der Nationalversamm­
lung und Mitglied der Delegation 
der Nationalversammlung für 
Kontakte mit der Parlamentari­
schen Versammlung des Euro­
parates. In den vom ihm angege­
benen öffentlichen Erklärungen 
begrüßte er die am 23. Mai 2021 
erfolgte Umleitung des Passagier­
fluges FR4978 nach Minsk. Dieser 
politisch motivierte Beschluss 
diente der Festnahme und Inhaf­
tierung des oppositionellen Jour­
nalisten Roman Pratasevich und 
von Sofia Sapega und ist ein Mit­
tel der Repression gegen die Zi­
vilgesellschaft und die demokrati­
sche Opposition in Belarus. 

In den von ihm abgegebenen öf­
fentlichen Erklärungen schlug 
Aleh Haidukevich vor, dass bela­
russische Oppositionsführer im 
Ausland gefasst und im Koffer­
raum eines Autos nach Belarus 
verbracht werden könnten; damit 
sprach er sich für das anhaltende 
gewaltsame Vorgehen der Sicher­
heitskräfte gegen die belarussische 
demokratische Opposition und be­
larussische Journalisten aus. 

Aleh Haidukevich ist der Vorsit­
zende der Liberal-Demokratischen 
Partei von Belarus, die Luka­
schenko unterstützt. 

Er unterstützt daher das Luka­
schenko-Regime. 

21.6.2021 

▼M43 

167. Ihar Anatolevich 
KRUCHKOU 

Igor Anatolevich 
KRIUCHKOV 

Ігар Анатольевіч 
КРУЧКОЎ 

Игорь 
Анатольевич 
КРЮЧКОВ 

Leiter des Sonder­
dienstes für Aktive 
Maßnahmen (ASAM) 
der Spezialkräfte des 
Staatlichen Grenzkomi­
tees 

Geburtsdatum: 
13.4.1976 

In seiner Position als Leiter des 
Sonderdienstes für Aktive Maß­
nahmen (ASAM) der Spezialkräfte 
des Komitees für die Staatsgrenzen 
ist Ihar Kruchkou verantwortlich 
für Handlungen der seinem Befehl 
unterstehenden Kräfte, die an der 
physischen Beförderung von Mig­
ranten innerhalb von Belarus hin 
zur Grenze zwischen Belarus und 
Mitgliedstaaten der Union beteiligt 

2.12.2021 

▼M38
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Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Persönliche Kennnum­
mer: 
3130476M077PB6 

sind. ASAM verlangt von den be­
förderten Migranten eine Bezah­
lung für den Grenzübertritt. Diese 
Handlungen werden als Teil der 
Operation „Tor“ durchgeführt. 

Er trägt damit zu Aktivitäten des 
Lukashenka-Regimes zur Erleich­
terung des rechtswidrigen Über­
schreitens der Außengrenze der 
Union bei. 

▼M56 

168. Anatol Piatrovich 
LAPO 

Anatoliy Petro­
vich LAPPO 

Анатоль 
Пятровiч ЛАПО/ 
ЛАППО 

Анатолии 
Петрович 
ЛАППО 

Position(en): ehemali­
ger Generalleutnant 
und Vorsitzender des 
Staatlichen Grenzkomi­
tees der Republik Be­
larus (ernannt am 
29. Dezember 2016), 
Leitender Beauftragter 
für die Staatsgrenzen 

Geburtsdatum: 
24.5.1963 

Geburtsort: Kulakovka, 
Region/Oblast Mogi­
lev, frühere UdSSR 
(jetzt Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Reisepass-Nummer: 
MP4098888 

Persönliche Kennnum­
mer: 3240563K033PB5 

In seiner ehemaligen Position als 
Vorsitzender des Staatlichen 
Grenzkomitees war Anatol Lapo 
verantwortlich für Handlungen der 
seinem Befehl unterstehenden 
Grenzschutzeinheiten, deren 
Grenzschutzbeamte nachweislich 
Migranten zum rechtswidrigen 
Überschreiten der Grenze zwi­
schen Belarus und Mitgliedstaaten 
der Union hingeführt, angeleitet 
oder gezwungen haben und deren 
vorsätzliche Unterlassung der ord­
nungsgemäßen Erledigung ihrer 
Aufgaben Versuche von Migran­
ten, diese Grenze zu überschreiten, 
erleichtert. 

Er ist damit verantwortlich für die 
Organisation von Aktivitäten des 
Lukashenka-Regimes zur Erleich­
terung des rechtswidrigen Über­
schreitens der Außengrenze der 
Union. 

Er wurde im Mai 2023 in die 
Militärreserve versetzt. 

2.12.2021 

169. Kanstantsin Hen­
adzevich MO­
LASTAU 

Konstantin Gen­
nadevich MO­
LOSTOV 

Канстанцiн 
Генадзьевiч 
МОЛАСТАЎ 

Константин 
Геннадьевич 
МОЛОСТОВ 

Position(en): Oberst, 
Vorsitzender des Staat­
lichen Grenzkomitees, 
ehemaliger Befehls­
haber der Grenzschutz­
gruppe Grodno (er­
nannt am 1. Oktober 
2014), Militärein­
heit 2141, Beauftragter 
für die Staatsgrenzen 

In seiner früheren Position als 
Befehlshaber der Grenzschutz­
gruppe Grodno war Kanstantsin 
Molastau verantwortlich für 
Handlungen der seinem Befehl 
unterstehenden Grenzschutzbeam­
ten. Die vorsätzliche Unterlassung 
der ordnungsgemäßen Erledigung 
der Aufgaben der Grenzschutz­
gruppe Grodno erleichtert Ver­
suche von Migranten, die Grenze 
zu Mitgliedstaaten der Union zu 
überschreiten. 

2.12.2021 

▼M43
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Geburtsdatum: 
30.5.1970 

Geburtsort: Krasnoar­
meysk, Region Saratov, 
Russische Föderation 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Reisepass-Nummer: 
KH2479999 

Persönliche Kennnum­
mer: 3300570K025PB3 

Er trägt damit zu Aktivitäten des 
Lukashenka-Regimes zur Erleich­
terung des rechtswidrigen Über­
schreitens der Außengrenze der 
Union bei. 

Er wurde von Lukaschenka zum 
Vorsitzenden des Staatlichen 
Grenzkomitees ernannt. 

▼M43 

170. Pavel Mikalaevich 
KHARCHANKA 

Pavel Nikolaevich 
KHARCHENKO 

Павел Мікалаевіч 
ХАРЧАНКА 

Павел 
Николаевич 
ХАРЧЕНКО 

Befehlshaber der 
Grenzschutzeinheit 
Polotsk 

Geburtsdatum: 
29.3.1981 

Geburtsort: Chita, frü­
her UdSSR (jetzt Rus­
sische Föderation) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

In seiner Position als Befehlshaber 
der Grenzschutzeinheit Polotsk ist 
Pavel Kharchanka verantwortlich 
für Handlungen der seinem Befehl 
unterstehenden Grenzschutzbeam­
ten. Die vorsätzliche Unterlassung 
der ordnungsgemäßen Erledigung 
der Aufgaben der Grenzschutzein­
heit Polotsk erleichtert Versuche 
von Migranten, die Grenze zu Mit­
gliedstaaten der Union zu über­
schreiten. 

Er trägt damit zu Aktivitäten des 
Lukashenka-Regimes zur Erleich­
terung des rechtswidrigen Über­
schreitens der Außengrenze der 
Union bei. 

2.12.2021 

▼M56 

171. Ihar Mikalaevich 
GUTNIK 

Igor Nikolaevich 
GUTNIK 

Iгар Мiкалаевiч 
ГУТНIК 

Игорь 
Николаевич 
ГУТНИК 

Position(en): Oberst, 
Stellvertretender Vor­
sitzender des Staatli­
chen Grenzkomitees, 
ehemaliger Befehls­
haber der Grenzschutz­
gruppe Brest 

Geburtsdatum: 
17.12.1974 

In seiner früheren Position als 
Befehlshaber der Grenzschutz­
gruppe Brest war Ihar Gutnik, der 
2018 als einer der loyal zu Lu­
kashenka stehenden Kandidaten 
Abgeordneter des Regionalrates 
Brest wurde, verantwortlich 

2.12.2021 

▼M56
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Geburtsort: Dorf Zabo­
lotye, Bezirk Smolevi­
chi, Region/Oblast 
Minsk, frühere UdSSR 
(jetzt Belarus) 

Anschrift: 90 Heroes of 
Defense of the Brest 
Fortress St., 224018, 
Brest, Belarus 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Reisepass-Nummer: 
BM1962867 

für die Handlungen der seinem 
Befehl unterstehenden Grenz­
schutzbeamten. Die vorsätzliche 
Unterlassung der ordnungsgemä­
ßen Erledigung der Aufgaben der 
Grenzschutzgruppe Brest erleich­
tert Versuche von Migranten, die 
Grenze zu Mitgliedstaaten der 
Union zu überschreiten. 

Er trägt damit zu Aktivitäten des 
Lukashenka-Regimes zur Erleich­
terung des rechtswidrigen Über­
schreitens der Außengrenze der 
Union bei. 

Er wurde von Lukaschenka zum 
stellvertretenden Vorsitzenden des 
Staatlichen Grenzkomitees er­
nannt. 

▼M43 

172. Aliaksandr Bary­
savich DAVID­
ZIUK 
Aleksandr Boriso­
vich DAVIDIUK 

Аляксандр 
Барысавіч 
ДАВІДЗЮК 
Александр 
Борисович 
ДАВИДЮК 

Oberst, Befehlshaber 
der Grenzschutzeinheit 
Lida, Militäreinheit 
1234 (ernannt am 
27. September 2016), 
Delegierter des Grenz­
schutzes 
Mitglied des Abgeord­
netenrates des Bezirks 
Lida, Wahlkreis 28 
(Amtsantritt am 2. Feb­
bruar 2018) 
Geburtsdatum: 
4.5.1973 
Geburtsort: Novograd- 
Volynsky, Region 
Zhytomyr, früher 
UdSSR (jetzt Ukraine) 
Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 
Reisepass-Nr.: 
KH2613034 
Persönliche Kennnum­
mer: 3040573E050PB7 

In seiner Position als Befehlshaber 
der Grenzschutzeinheit Lida ist 
Aliaksandr Davidziuk verantwort­
lich für Handlungen der seinem 
Befehl unterstehenden Grenz­
schutzbeamten. Die vorsätzliche 
Unterlassung der ordnungsgemä­
ßen Erledigung der Aufgaben der 
Grenzschutzeinheit Lida erleichtert 
Versuche von Migranten, die 
Grenze zu Mitgliedstaaten der 
Union zu überschreiten. Er trägt 
damit zu Aktivitäten des Lukas­
henka-Regimes zur Erleichterung 
des rechtswidrigen Überschreitens 
der Außengrenze der Union bei. 

2.12.2021 

▼M56
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▼M56 

173. Maksim Viktara­
vich BUTRA­
NETS 

Maxim Viktoro­
vich BUTRA­
NETS 

Максiм 
Вiктаравiч 
БУТРАНЕЦ 

Максим 
Викторович 
БУТРАНЕЦ 

Position(en): Befehls­
haber der Grenzschutz­
gruppe Brest, ehemali­
ger Befehlshaber der 
Grenzschutzgruppe 
Smorgon, Militärein­
heit 2044 (ernannt im 
März 2018), Delegier­
ter des Grenzschutzes 

Geburtsdatum: 
12.12.1978 

Geburtsort: Sverdlovsk, 
frühere UdSSR (jetzt 
Russische Föderation) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

In seiner früheren Position als 
Befehlshaber der Grenzschutz­
gruppe Smorgon war Maksim 
Butranets verantwortlich für 
Handlungen der seinem Befehl 
unterstehenden Grenzschutzbeam­
ten. Die vorsätzliche Unterlassung 
der ordnungsgemäßen Erledigung 
der Aufgaben der Grenzschutz­
gruppe Smorgon erleichtert Ver­
suche von Migranten, die Grenze 
zu Mitgliedstaaten der Union zu 
überschreiten. Maksim Butranets 
erklärte ferner, dass die Zahl der 
Migranten an der Grenze zwischen 
Belarus und Litauen — trotz des 
auf litauischer Seite festgestellten 
erheblichen Anstiegs — auf dem 
üblichen Niveau geblieben sei. Er 
trägt damit zu Aktivitäten des Lu­
kashenka-Regimes zur Erleichte­
rung des rechtswidrigen Über­
schreitens der Außengrenze der 
Union bei. 

Er wurde zum Befehlshaber der 
Grenzschutzgruppe Brest ernannt. 

2.12.2021 

▼M43 

174. Anatol Anatolye­
vich GLAZ 

Anatoliy Anato­
lyevich GLAZ 

Анатоль 
Анатольевіч 
ГЛАЗ 

Анатолий 
Анатольевич 
ГЛАЗ 

Leiter der Abteilung 
Information und Digi­
tale Diplomatie (Spre­
cher) des Außenminis­
teriums von Belarus 

Geburtsdatum: 
31.7.1982 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Anatol Glaz ist seit 11. Juni 2018 
Leiter der Abteilung Information 
und Digitale Diplomatie und 
Sprecher des Außenministeriums 
von Belarus. In dieser Eigenschaft 
gab er eine Reihe öffentlicher Er­
klärungen ab, in denen er die Po­
litik des Lukashenka-Regimes bei 
den jüngsten Versuchen zur Er­
leichterung des rechtswidrigen 
Überschreitens der Außengrenze 
von Mitgliedstaaten der Union 
unterstützte. Ferner verteidigte er 
öffentlich die ohne angemessene 
Begründung am 23. Mai 2021 er­
folgte erzwungene Landung des 
Passagierfluges FR4978 auf dem 
Flughafen Minsk. Dieser politisch 
motivierte Beschluss diente der 
Festnahme und Inhaftierung des 
oppositionellen Journalisten Ra­
man Pratasevich und von Sofia 
Sapiega und ist eine Form der 
Repression gegen die Zivilgesell­
schaft und die demokratische Op­
position in Belarus. 

Er unterstützt daher das Lukas­
henka-Regime. 

2.12.2021 

▼M43
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175. Siarhei Aliaksan­
dravich EPIK­
HAU 
Sergei Aleksan­
drovich EPIK­
HOV 

Сяргей 
Аляксандравіч 
ЕПІХАЎ 
Сергей 
Александрович 
ЕПИХОВ 

Richter am Regional­
gericht Minsk 
Geburtsdatum: 
16.5.1966 
Anschrift: 38 Timos­
henko St., apt. 198, 
Minsk, Belarus; 
59 L.Tolstoy St., apt. 
80, Vileika, Belarus; 
14 Kedyshko St., apt. 
11, Minsk, Belarus 
Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 
Persönliche Kennnum­
mer: 3160566B046PB4 

In seiner Position als Richter am 
Regionalgericht Minsk ist Siarhei 
Epikhau für politisch motivierte 
Urteile gegen Oppositionsführer 
und Aktivisten verantwortlich, 
insbesondere für die Verurteilung 
von Maria Kolesnikova und Mak­
sim Znak, die von Menschen­
rechtsorganisationen als politische 
Gefangene betrachtet werden. Be­
richten zufolge wurden in unter 
seiner Aufsicht geführten Ge­
richtsverfahren die Rechte der 
Verteidigung und das Recht auf 
ein faires Verfahren verletzt. 
Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

2.12.2021 

176. Ihar Viachaslava­
vich LIUBA­
VITSKI 

Igor Viacheslavo­
vich LIUBO­
VITSKI 

Ігар Вячаслававіч 
ЛЮБАВІЦКІ 

Игорь 
Вячеславович 
ЛЮБОВИЦКИЙ 

Richter am Obersten 
Gerichtshof der Repu­
blik Belarus 

Geburtsdatum: 
21.7.1983 

Anschrift: Vogel 1K 
St., apt. 17, Minsk, 
Belarus 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Persönliche Kennnum­
mer: 3210783C002PB2 

In seiner Position als Richter am 
Obersten Gerichtshof der Republik 
Belarus ist Ihar Liubavitski für 
politisch motivierte Urteile gegen 
Oppositionsführer, Aktivisten und 
Journalisten verantwortlich, ins­
besondere für die Verurteilung des 
oppositionellen Präsidentschafts­
kandidaten Viktar Babarika, der 
von Menschenrechtsorganisationen 
als politischer Gefangener be­
trachtet wird. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

2.12.2021 

177. Siarhei Siarhee­
vich GIRGEL 

Sergei Sergeevich 
GIRGEL 

Сяргей Сяргеевіч 
ГIРГЕЛЬ 

Сергей 
Сергеевич 
ГИРГЕЛЬ 

Leitender Staatsanwalt 
der Strafverfolgungs­
abteilung der General­
staatsanwaltschaft 

Geburtsdatum: 
16.6.1978 

Anschrift: 16 Lids­
kaya St., apt. 165, 
Minsk, Belarus 

Geschlecht: männlich 

In seiner Position als der Leitende 
Staatsanwalt der Strafverfolgungs­
abteilung der Generalstaatsanwalt­
schaft hat Siarhei Girgel das Lu­
kashenka-Regime in politisch mo­
tivierten Verfahren gegen Opposi­
tionsführer und Mitglieder der Zi­
vilgesellschaft vertreten. So hat er 
insbesondere die Strafverfolgung 
des oppositionellen Präsident­
schaftskandidaten Viktar Babarika 
durchgeführt, der von Menschen­
rechtsorganisationen als politischer 

2.12.2021 
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Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Persönliche Kennnum­
mer: 3160678H018PB5 

Gefangener anerkannt wird. Siar­
hei Girgel hat stets bei dem Rich­
ter lange Haftstrafen beantragt. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

178. Valiantsina Gen­
adzeuna KULIK 

Valentina Genna­
devna KULIK 

Валянціна 
Генадзьеўна 
КУЛІК 

Валентина 
Геннадьевна 
КУЛИК 

Richterin am Obersten 
Gerichtshof der Repu­
blik Belarus 

Geburtsdatum: 
15.1.1960 

Address:54 Angars­
kaya St., apt. 48, 
Minsk, Belarus 

Geschlecht: weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Persönliche Kennnum­
mer: 4150160A119PB2 

In ihrer Position als Richterin am 
Obersten Gerichtshof der Republik 
Belarus ist Valiantsina Kulik ver­
antwortlich für politisch motivierte 
Entscheidungen gegen Aktivisten 
und Oppositionsführer. Sie hat 
insbesondere die Beschwerde von 
Viktar Barbarika zur Einleitung 
eines Zivilverfahrens auf der 
Grundlage seiner Beschwerden 
gegen die Entscheidung der Zen­
tralen Wahlkommission, ihm die 
Registrierung als Präsidentschafts­
kandidat zu verweigern, abgelehnt. 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

2.12.2021 

▼M53 

179. Andrei Andree­
vich PRAKAPUK 

Andrey Andree­
vich PROKOPUK 

Андрэй 
Андрэевiч 
ПРАКАПУК 

Андрей 
Андреевич 
ПРОКОПУК 

Position: Direktor des 
Unternehmens „Brester 
Zentrum für Normung, 
Metrologie und Zertifi­
zierung“ der Republik 
Belarus, ehemaliger 
Stellvertretender Direk­
tor der Finanzermitt­
lungsabteilung des 
Staatlichen Kontroll­
komitees der Republik 
Belarus 

Oberst der Finanzpoli­
zei 

Geburtsdatum: 
22.7.1973 

Geburtsort: Kobrin, 
Region Brest, Belarus 

Anschrift: 22 Mira St., 
apt. 88, Priluki, Regi­
on/Oblast Minsk, Bela­
rus 

In seiner früheren Position als 
Stellvertretender Direktor der Fi­
nanzermittlungsabteilung des 
Staatlichen Kontrollkomitees der 
Republik Belarus war Andrei Pra­
kapuk verantwortlich für politisch 
motivierte Kampagnen dieser Ab­
teilung gegen Journalisten und 
unabhängige belarussische Me­
dienunternehmen. Er genehmigte 
persönlich einen Beschluss zur 
Durchsuchung der Räumlichkeiten 
des unabhängigen Medienunter­
nehmens TUT.by und leitete ein 
Gerichtsverfahren gegen TUT.by 
und die bei dem Unternehmen 
beschäftigten Journalisten sowie 
die Blockade des Zugangs zur 
Website von TUT.by ein. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition sowie für die 
erhebliche Untergrabung der 
Rechtsstaatlichkeit. 

2.12.2021 

▼M43
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Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Persönliche Kennnum­
mer: 3220773C061PB1 

Er ist nach wie vor aktiv im Lu­
kashenka-Regime als Direktor des 
Unternehmens „Brester Zentrum 
für Normung, Metrologie und 
Zertifizierung“ der Republik Bela­
rus. 

▼M43 

180. Ihar Anatolevich 
MARSHALAU 

Igor Anatolevich 
MARSHALOV 

Ігар Анатольевіч 
МАРШАЛАЎ 

Игорь 
Анатольевич 
МАРШАЛОВ 

Stellvertretender Vor­
sitzender des Staatli­
chen Kontrollkomitees, 
Direktor der Finanz­
ermittlungsabteilung 
des Staatlichen Kon­
trollkomitees 

Generalmajor der Fi­
nanzpolizei 

Geburtsdatum: 
12.1.1972 

Geburtsort: Shkolv, 
Region/Oblast Mogi­
lev, früher UdSSR 
(jetzt Belarus) 

Anschrift: 15 Shchu­
kina St., Minsk, Bela­
rus; 

43A Franciska St., 
apt. 41, Minsk, Belarus 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Persönliche Kennnum­
mer: 3120172H018PB4 

Ihar Marshalau ist Stellvertreten­
der Vorsitzender des Staatlichen 
Kontrollkomitees von Belarus und 
Direktor der Finanzermittlungs­
abteilung des Staatlichen Kon­
trollkomitees. In dieser Position ist 
er verantwortlich für die Einlei­
tung des politisch motivierten, 
vorgeblich auf Artikel 243 des 
Strafgesetzbuchs der Republik 
Belarus gestützten Verfahrens we­
gen Steuerhinterziehung gegen das 
Medienunternehmen TUT.by; die­
ses Verfahren bedroht die Me­
dienfreiheit in Belarus. Er ist fer­
ner verantwortlich für die im 
Mai 2021 im Minsker Büro von 
TUT.by sowie in den Regionalbü­
ros des Unternehmens und in den 
Privatwohnungen mehrerer Mit­
arbeiter von TUT.by durchgeführ­
ten Durchsuchungen. 

Er ist außerdem verantwortlich für 
die Festnahme von Mitgliedern des 
belarussischen Presse-Clubs im 
Dezember 2020, für eine Durch­
suchung und die Beschlagnahme 
von Gegenständen im Büro der 
Organisation für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen — 
einschließlich der unter Gewalt­
anwendung durchgeführten Ver­
nehmung von Aleh Hrableuski und 
Syarhei Drazdouski im Ja­
nuar 2021 —, ferner für die Fest­
nahme des Mitglieds des Koor­
dinationsrates Liliya Ulasava und 
die gegen sie erhobenen Steuer­
hinterziehungsvorwürfe sowie für 
die im September 2021 durch­
geführten Durchsuchungen und 
Festnahmen, von denen Beschäf­
tigte des Softwareunternehmens 
PandaDoc, das die Initiative „Pro­
tect Belarus“ betrieb, betroffen 
waren. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition sowie für die 
erhebliche Untergrabung der 
Rechtsstaatlichkeit. 

2.12.2021 

▼M53
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181. Hanna Mikhai­
launa SAKA­
LOUSKAYA 

Anna Mikhay­
lovna SOKO­
LOVSKAYA 

Ганна 
Міхайлаўна 
САКАЛОЎ- 
СКАЯ 

Анна 
Михайловна 
СОКОЛОВ- 
СКАЯ 

Richterin im Justizkol­
legium für Zivilsachen 
am Obersten Gerichts­
hof 

Geburtsdatum: 
18.9.1955 

Anschrift: 22 Surha­
nava St., apt. 1, Minsk, 
Belarus 

Geschlecht: weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Persönliche Kennnum­
mer: 4180955A015P80 

In ihrer Position als Richterin im 
Justizkollegium für Zivilsachen am 
Obersten Gerichtshof ist Hanna 
Sakalouskaya verantwortlich für 
die politisch motivierte Entschei­
dung, das belarussische PEN-Zen­
trum — eine Organisation der be­
larussischen Zivilgesellschaft — 
aufzulösen. Sie ist ferner verant­
wortlich für den politisch moti­
vierten Beschluss zur Auflösung 
des Helsinki-Komitees von Bela­
rus (BHC), weil sie am 2. Sep­
ptember 2021 die Beschwerde von 
BHC gegen die vom belarussi­
schen Justizministerium an das 
BHC gerichtete Verwarnung ab­
wies. 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

2.12.2021 

182. Marat Siarheevich 
MARKAU 

Marat Sergeevich 
MARKOV 

Марат Сяргеевіч 
МАРКАЎ 

Марат Сергеевич 
МАРКОВ 

Vorsitzender des Ver­
waltungsrats des staat­
lich kontrollierten 
Fernsehkanals ONT, 
Moderator der Sendung 
„Markov: Nichts Per­
sönliches“ 

Geburtsdatum: 
1.5.1969 

Geburtsort: Luninets, 
früher UdSSR (jetzt 
Belarus) 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Marat Markau ist der Vorsitzende 
des Verwaltungsrats des staatlich 
kontrollierten Fernsehkanals ONT 
und Moderator der Sendung 
„Markau: Nichts Persönliches“. In 
dieser Position hat er bereitwillig 
die belarussische Öffentlichkeit 
mit falschen Informationen über 
das Wahlergebnis, die Proteste und 
die von staatlichen Behörden be­
triebene Repression sowie über die 
Umstände der ohne angemessene 
Begründung am 23. Mai 2021 er­
zwungenen Landung des Passa­
gierflugs FR4978 auf dem Flug­
hafen von Minsk beliefert. Er ist 
unmittelbar verantwortlich dafür, 
wie der Fernsehkanal ONT über 
die Lage im Land informiert, und 
unterstützt damit die Behörden, 
einschließlich Lukashenkas. Er 
unterstützt daher das Lukashenka- 
Regime. 

2.12.2021 

▼M43
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Markau führte das erste erzwun­
gene Interview mit Raman Prata­
sevich durch, nachdem Pratasevich 
von den belarussischen Behörden 
festgenommen und — nach zahl­
reichen Meldungen — gefoltert 
worden war. Markau bedrohte 
ferner ONT-Mitarbeiter, die nach 
den gefälschten Präsidentschafts­
wahlen von 2020 und dem harten 
Vorgehen der Behörden in einen 
Streik getreten waren, und 
schüchterte sie ein. Daher ist er für 
Repressionen gegen die Zivilge­
sellschaft und die demokratische 
Opposition verantwortlich. 

183. Dzmitry Siarhee­
vich KARSIUK 

Dmitriy Sergee­
vich KARSIUK 

Дзмітрый 
Сяргеевіч 
КАРСЮК 

Дмитрий 
Сергеевич 
КАРСЮК 

Richter am Zentralbe­
zirk des Stadtgerichts 
von Minsk 

Geburtsdatum: 
7.7.1995 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Richter am Zentralbezirk des 
Stadtgerichts von Minsk ist 
Dzmitriy Karsiuk für zahlreiche 
politisch motivierte Urteile gegen 
friedlich Protestierende verant­
wortlich, insbesondere für die 
Verurteilung von Yahor Viars­
hynin, Pavel Lukoyanov, Artsiom 
Sakovich and Mikalai Shemetau, 
die von der belarussischen Men­
schenrechtsorganisation Viasna als 
politische Gefangene anerkannt 
werden. Er hat Personen zu Straf­
kolonie, Haft und Hausarrest we­
gen der Teilnahme an friedlichen 
Protesten, Posts in sozialen Me­
dien, der Verwendung der weiß- 
rot-weißen Flagge von Belarus und 
anderer Ausdrucksformen bürger­
licher Freiheiten verurteilt. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition. 

2.12.2021 
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▼M50 

184. Ihar Vasilievich 
KARPENKA 

Igor Vasilievich 
KARPENKO 

Iгар Васiльевiч 
КАРПЕНКА 

Игорь 
Васильевич 
КАРПЕНКО 

Positionen(en): Vorsit­
zender der Zentralen 
Kommission der Repu­
blik Belarus für Wah­
len und die Durchfüh­
rung von Referenden in 
der Republik 

Geburtsdatum: 
28.4.1964 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Vorsitzender der Zentralen 
Kommission der Republik Belarus 
für Wahlen und die Durchführung 
von Referenden in der Republik 
seit dem 13. Dezember 2021 ist 
Ihar Karpenka verantwortlich für 
die Organisation und Durchfüh­
rung des Verfassungsreferendums 
vom 27. Februar 2022, das weder 
den internationalen Standards der 
Rechtsstaatlichkeit, Demokratie 
und Menschenrechte entsprach 
noch die Kriterien der Venedig- 
Kommission erfüllte. Insbesondere 
war der Ausarbeitungsprozess 
nicht transparent, und es wurden 
weder die Zivilgesellschaft noch 
die demokratische Opposition im 
Exil einbezogen. 

Daher ist er verantwortlich für die 
ernsthafte Untergrabung der De­
mokratie und der Rechtsstaatlich­
keit in Belarus. 

3.6.2022 

185. Dzmitry Aliaksee­
vich ALEKSIN 

Dmitry Alexee­
vich OLEKSIN 

Дзмiтрый 
Аляксеевiч 
АЛЕКСIН 
Дмитрий 
Алексеевич 
ОЛЕКСИН 

Position(en): Sohn von 
Aliaksei Aleksin, An­
teilseigner von Bel­
neftgaz, Energo-Oil 
und Grantlo (früher 
Energo-Oil-Invest) 

Geburtsdatum: 
25.4.1987 

Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Dzmitry Aleksin ist der Sohn von 
Aliaksei Aleksin, einem bekannten 
belarussichen Geschäftsmann. 2021 
wurde er Miteigentümer von Un­
ternehmen, die im Eigentum seines 
Vaters oder mit seinem Vater in 
Verbindung standen, einschließlich 
Energo-Oil, Belneftgaz und 
Grantlo (früher Energo-Oil-Invest). 
Diesen Unternehmen wurde auf 
der Grundlage der von Aliaksandr 
Lukaschenka unterzeichneten Prä­
sidialdekrete eine Vorzugsbehand­
lung gewährt: Inter Tobacco er­
hielt ausschließliche Vorrechte bei 
der Einfuhr von Tabakerzeugnis­
sen nach Belarus, während Bel­
neftgaz zum nationalen Durch­
fuhrüberwachungsunternehmen er­
nannt wurde. 
Daher profitiert er vom Luka­
schenka-Regime. 

3.6.2022 

▼M35



 

02006R0765 — DE — 20.07.2025 — 047.002 — 149 

Namen (Translitera­
tion der belarussi­

schen Schreibweise) 
(Transliteration der 
russischen Schreib­

weise) 

Namen 
(belarussische 
Schreibweise) 

(russische Schreib­
weise) 

Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste 
Datum der 
Aufnahme 

in die Liste 

186. Vital Aliakseevich 
ALEKSIN 

Vitaliy Alexee­
vich OLEKSIN 

Вiталь 
Аляксеевiч 
АЛЯКСIН 

Виталий 
Алексеевич 
ОЛЕКСИН 

Position(en): Sohn von 
Aliaksei Aleksin, An­
teilseigner von Bel­
neftgaz, Energo-Oil 
und Grantlo (früher 
Energo-Oil-Invest) 

Geburtsdatum: 
29.8.1997 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Vital Aleksin ist der Sohn von 
Aliaksei Aleksin, einem bekannten 
belarussichen Geschäftsmann. 2021 
wurde er Miteigentümer von Un­
ternehmen, die im Eigentum seines 
Vaters oder mit seinem Vater in 
Verbindung standen, einschließlich 
Energo-Oil, Belneftgaz und 
Grantlo (früher Energo-Oil-Invest). 
Diesen Unternehmen wurde auf 
der Grundlage der von Aliaksandr 
Lukaschenka unterzeichneten Prä­
sidialdekrete eine Vorzugsbehand­
lung gewährt: Inter Tobacco er­
hielt ausschließliche Vorrechte bei 
der Einfuhr von Tabakerzeugnis­
sen nach Belarus, während Bel­
neftgaz zum nationalen Durch­
fuhrüberwachungsunternehmen er­
nannt wurde. 

Daher profitiert er vom Luka­
schenka-Regime. 

3.6.2022 

187. Bogoljub KARIĆ Богољуб КАРИЋ 

Боголюб КАРИЧ 

Position(en): Serbischer 
Geschäftsmann und 
Politiker, steht mit dem 
Unternehmen Dana 
Holdings in Verbin­
dung 

Geburtsdatum: 
17.1.1954 

Geburtsort: Peja/Pec, 
Kosovo 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
serbisch 

Reisepass-Nr.: 
012830978 (gültig bis 
27.12.2026) 

Bogoljub Karić ist ein serbischer 
Geschäftsmann und Politiker. Zu­
sammen mit seinen Familienmit­
gliedern hat er in Belarus ein Netz 
von Immobiliengesellschaften auf­
gebaut und unterhält ein Netz von 
Kontakten mit der Familie von 
Aliaksandr Lukaschenka. Ins­
besondere ist er eng mit Dana 
Holdings und ihrer ehemaligen 
Tochtergesellschaft Dana Astra 
verbunden und hat diese Unter­
nehmen Berichten zufolge bei 
Treffen mit Lukaschenka vertreten. 
Das Projekt Minsk World, das von 
einem mit Karić in Verbindung 
stehenden Unternehmen entwickelt 
wurde, wurde von Lukaschenka 
als „Beispiel der Zusammenarbeit 
in der slawischen Welt“ beschrie­
ben. Dank dieser engen Beziehun­
gen zu Lukaschenka und seinem 
Umfeld erhielten mit Karić in 
Verbindung stehende Unternehmen 
eine Vorzugsbehandlung durch das 
Lukaschenka-Regime, einschließ­
lich Steuervergünstigungen und 
Grundstücken für die Immobilien­
entwicklung. 

Daher profitiert er vom Luka­
schenka-Regime und unterstützt 
dieses. 

3.6.2022 

▼M50
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188. Andrii SICH 

Andrey SYCH 

Андрiй СИЧ 

Андрей СЫЧ 

Position(en): Mitmode­
rator des Programms 
„Platform“ des staats­
eigenen Fernsehsenders 
„Belarus 1“. 

Mitglied der Organisa­
tion „Rusj molodaja“ 

Geburtsdatum: 
20.9.1990 

Geburtsort: Belarus 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Andrii Sich ist Mitmoderator des 
Programms „Platform“ des staats­
eigenen Fernsehsenders „Belarus 
1“. In dieser Funktion hat er Re­
gierungsdiskurse unterstützt, die 
darauf abzielen, unabhängige Me­
dien zu diskreditieren, die Demo­
kratie zu untergraben und Repres­
sion zu rechtfertigen. Er unter­
stützte den Diskurs des Luka­
schenka-Regimes über die Ab­
sichten westlicher Staaten, in Be­
larus einen Staatsstreich zu orga­
nisieren und forderte strenge Stra­
fen für die mutmaßlich Beteiligten, 
unterstützte Desinformationskam­
pagnen über die Misshandlung von 
Migranten, die von Belarus aus in 
die Union gelangt sind, und för­
derte das Image unabhängiger 
Medien als Akteure ausländischer 
Einflussnahme, deren Tätigkeit 
eingeschränkt werden sollte. 

Er unterstützt daher das Luka­
schenka-Regime. 

3.6.2022 

189. Dzianis Aliaksan­
dravich MIKUS­
HEU 

Denis Alexandro­
vich MIKUSHEV 

Дзянiс 
Аляксандравiч 
МIКУШЭЎ 

Денис 
Александрович 
МИКУШЕВ 

Position(en): Leiter der 
Abteilung für die 
Überwachung der Ein­
haltung des Rechts in 
Gerichtsentscheidungen 
in Strafsachen der 
Staatsanwaltschaft in 
der Region/Oblast Go­
mel; leitender Rechts­
berater. 

Geburtsdatum: 
21.3.1980 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Dzianis Mikusheu ist Leiter der 
Abteilung für die Überwachung 
der Einhaltung des Rechts in Ge­
richtsentscheidungen in Strafsa­
chen der Staatsanwaltschaft in der 
Region/Oblast Gomel und leiten­
der Rechtsberater. In dieser Funk­
tion ist er verantwortlich für die 
Einleitung der Strafverfolgung ge­
gen Siarhei Tsikhanouski, Artsiom 
Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, 
Uladzimir Tsyhanovich und Mi­
kalai Statkevich. Er war beteiligt 
an der willkürlichen Inhaftierung 
von Siarhei Tsikhanouski, wie im 
Bericht der Arbeitsgruppe des 
Menschenrechtsrats für willkürli­
che Inhaftierungen dargelegt wur­
de. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und für die Untergrabung der 
Rechtsstaatlichkeit sowie für Re­
pressionen gegen die Zivilgesell­
schaft und die demokratische Op­
position. 

3.6.2022 

▼M50
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190. Mikalai Ivanavich 
DOLIA 

Nikolai Ivanovich 
DOLYA 

Мiĸалай Iванавiч 
ДОЛЯ 

Ниĸолай 
Иванович ДОЛЯ 

Position(en): Richter 
am Regionalgericht 
Gomel 

Geburtsdatum: 
3.7.1979 Persönliche 
Kennnummer: 
3070379H0 41PBI 
Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 
Persönliche Kennnum­
mer: 3070379H0 
41PBI 

Mikalai Dolia ist ein Richter am 
Regionalgericht Gomel. In dieser 
Funktion ist er verantwortlich für 
die Verurteilung von Siarhei 
Tsikhanouski, Artsiom Sakau, 
Dzmitry Papou, lhar Losik, Ulad­
zimir Tsyhanovich und Mikalai 
Statkevich zu unverhältnismäßig 
langen Haftstrafen. Er war betei­
ligt an der willkürlichen Inhaftie­
rung von Siarhei Tsikhanouski, 
wie im Bericht der Arbeitsgruppe 
des Menschenrechtsrats für will­
kürliche Inhaftierungen dargelegt 
wurde. 
Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die Untergrabung der 
Rechtsstaatlichkeit sowie für Re­
pressionen gegen die Zivilgesell­
schaft und die demokratische Op­
position. 

3.6.2022 

191. Andrei Yauhena­
vich PARSHYN 

Andrei Yevgene­
vich PARSHIN 

Андрэй 
Яўгенавiч 
ПАРШЫН 

Андрей 
Евгеньевич 
ПАРШИН 

Position(en): Leiter der 
Hauptabteilung für die 
Bekämpfung organi­
sierter Kriminalität und 
von Korruption in Be­
larus (GUBOPiK) 

Geburtsdatum: 
19.2.1974 
Anschrift: Skryganova 
Str. 4A, Apt. 211, 
Minsk, Belarus 
Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Andrei Parshyn ist seit 2021 Leiter 
der Hauptabteilung des Innen­
ministeriums für die Bekämpfung 
organisierter Kriminalität und von 
Korruption (GUBOPiK). GUBO­
PiK ist eines der wichtigsten Or­
gane, die für politisch motivierte 
Verfolgung in Belarus verantwort­
lich sind, einschließlich willkürli­
cher und unrechtmäßiger Festnah­
men und Misshandlungen, darunter 
Folter, von Aktivisten und Mit­
gliedern der Zivilgesellschaft. 

GUBOPiK hat in seinem Tele­
gram-Profil die Videos erzwunge­
ner Geständnisse belarussischer 
Aktivisten und Bürger veröffent­
licht, die sie der belarussischen 
breiten Öffentlichkeit vor Augen 
führen und sie als Instrument für 
politischen Druck nutzen. Darüber 
hinaus inhaftierte GUBOPiK Mark 
Bernstein, einen der führenden 
russischsprachigen Wikipedia-Edi­
toren, wegen der Veröffentlichung 
von Informationen über die russi­
sche Aggression gegen die Ukrai­
ne, die als antirussische Falsch­
meldungen bezeichnet werden. 

Daher ist Andrei Parshyn verant­
wortlich für schwere Menschen­
rechtsverletzungen und Repressio­
nen gegen die Zivilgesellschaft in 
Belarus. 

3.6.2022 

▼M50
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192. Ihar Piatrovich 
TUR 

Igor Petrovich 
TUR 

Iгар Пятровiч 
ТУР 

Игорь Петрович 
ТУР 

Position(en): Angestell­
ter beim staatseigenen 
Fernsehsender „ONT“, 
Autor und Moderator 
mehrerer Sendungen 
(„Propaganda“, „Noch 
zu ergänzen“), 

Geburtsdatum: 
26.3.1989 

Geburtsort: Grodno/ 
Hrodna, Belarus 
Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Ihar Tur ist ein Angestellter des 
staatseigenen Fernsehsenders 
„ONT“ und gehört zu den wich­
tigsten Propagandisten des Luka­
schenka-Regimes. Er ist Moderator 
der Sendung „Propaganda“ und 
ruft darin zu Gewalt auf, diskre­
ditiert Aktivisten der Opposition 
und zeigt Videos mit erzwungenen 
Geständnissen politischer Gefan­
gener. Er ist der Verfasser einer 
Reihe falscher Meldungen über 
Proteste der belarussischen Op­
position, und von Desinformation 
über Ereignisse in der Union und 
über Angriffe auf die Zivilgesell­
schaft. Er ist außerdem für die 
Verbreitung von Desinformation 
und von zu Gewalt anstachelnden 
Online-Inhalten verantwortlich. Er 
hat von Aliaksandr Lukaschenka 
eine Medaille für seine Medien­
arbeit erhalten. 

Damit profitiert er vom Luka­
schenka-Regime und unterstützt 
dieses. 

3.6.2022 

193. Lyudmila 
Leanidauna 
HLADKAYA 

Lyudmila 
Leonidovna 
GLADKAYA 

Людмiла 
Леанiдаўна 
ГЛАДКАЯ 

Людмила 
Леонидовна 
ГЛАДКАЯ 

Position(en): Sonder­
korrespondentin der 
Zeitung „SB Belarus 
Segodnya“, Moderato­
rin beim staatseigenen 
Fernsehsender „Bela­
rus 1“ 

Geburtsdatum: 
30.6.1983 
Anschrift: St. Vodo­
lazhsky 8A, apt. 45, 
Minsk, Belarus 
Geschlecht: weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Lyudmila Hladkaya ist eine der 
bekanntesten Propagandistinnen 
des Lukaschenka-Regimes. Sie ist 
Angestellte der Zeitung „SB Be­
larus Segodnya“ und mit weiteren 
regimefreundlichen Medien ver­
bunden, einschließlich des staats­
eigenen Fernsehsenders „Bela­
rus 1“. Sie verwendet häufig Hetze 
und herabwürdigende Sprache, 
wenn sie von der demokratischen 
Opposition spricht. Ferner hat sie 
zahlreiche „Interviews“ mit zu 
Unrecht inhaftierten belarussischen 
Bürgerinnen und Bürgern, oft 
Studenten, durchgeführt, die in 
entwürdigenden Situationen ge­
zeigt wurden, und sie dabei ver­
höhnt. Sie hat Repressionen durch 
den belarussischen Sicherheits­
apparat befördert und sich an 
Desinformationskampagnen und an 
Kampagnen zur Manipulation von 
Informationen beteiligt. Sie spricht 
öffentlich ihre Unterstützung für 
Aliaksandr Lukaschenka aus und 
bekundet Stolz, sein Regime zu 
unterstützen. Sie wurde von Lu­
kaschenka für ihre Arbeit öffent­
lich gelobt und ausgezeichnet. 
Sie profitiert somit vom Luka­
schenka-Regime und unterstützt 
dieses. 

3.6.2022 
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194. Ryhor Yuryevich 
AZARONAK 
Grigoriy Yurevich 
AZARYONOK 

Рыгор Юр'евiч 
АЗАРОНАК 
Григорий 
Юрьевич 
АЗАРЁНОК 

Position(en): Angestell­
ter beim staatseigenen 
Fernsehsender „CTV“, 
Autor und Moderator 
mehrerer Sendungen 
(„Geheime Quellen der 
Politik“, „Judas-Or­
den“, „Panoptikum“) 

Dienstgrad: Leutnant 
der Reserve 
Geburtsdatum: 
18.10.1995 
Geburtsort: Minsk, Be­
larus 

Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Ryhor Azaronak ist einer der 
Hauptpropagandisten des Luka­
schenka-Regimes. Er ist politischer 
Kolumnist, Autor und Moderator 
wöchentlicher Propaganda-Shows 
des staatseigenen Fernsehsenders 
„CTV“. In seinen Sendungen be­
fürwortete er Gewalt gegen Dis­
sidenten des Lukaschenka-Re­
gimes und verwendete systema­
tisch herabwürdigende Sprache 
gegen Aktivisten, Journalisten und 
andere Gegner des Lukaschenka- 
Regimes. Er wurde von Aliaksandr 
Lukaschenka mit der Medaille 
„Für Mut“ ausgezeichnet. 

Damit profitiert er vom Luka­
schenka-Regime und unterstützt 
dieses. 

3.6.2022 

▼M62 

195. Ivan Ivanavich 
GALAVATYI 

Ivan Ivanovich 
GOLOVATY 

Iван Iванавiч 
ГАЛАВАТЫ 

Иван Иванович 
ГОЛОВАТЫЙ 

Position(en): ehemali­
ger Generaldirektor der 
Offenen Aktiengesell­
schaft „Belaruskali“, 
Aufsichtsratsvorsitzen­
der von JSC Belarus­
sian Potash Company, 
erster stellvertretender 
Direktor von Nedra 
Nezhin 

Mitglied des Ständigen 
Ausschusses des Rates 
der Republik der Na­
tionalversammlung der 
Republik Belarus für 
auswärtige Angelegen­
heiten und nationale 
Sicherheit 
Geburtsdatum: 
15.6.1976 

Geburtsort: Pogost- 
Siedlung, Bezirk Soli­
gorsk, Provinz Minsk, 
Belarus 
Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Ivan Galavatyi ist der ehemalige 
Generaldirektor des staatseigenen 
Unternehmens Belaruskali, das 
eine wichtige Einkommens- und 
Devisenquelle für das Lukaschen­
ko-Regime ist. Er ist ein ehemali­
ges Mitglied des Rates der Repu­
blik und der Nationalversamm­
lung. Er bekleidet außerdem meh­
rere weitere hochrangige Positio­
nen in Belarus und hat während 
seiner Laufbahn mehrere staatliche 
Auszeichnungen, auch von Luka­
schenko, erhalten. Er steht in en­
ger Verbindung zu Lukaschenko 
und dessen Familienangehörigen. 
Alexander Lukaschenko hat vor­
geschlagen, Ivan Galavatyi als 
Botschafter in ein Land der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staa­
ten zu entsenden. Daher profitiert 
Ivan Galavatyi vom Lukaschenko- 
Regime und unterstützt dieses. 

3.6.2022 

▼M50



 

02006R0765 — DE — 20.07.2025 — 047.002 — 154 

Namen (Translitera­
tion der belarussi­

schen Schreibweise) 
(Transliteration der 
russischen Schreib­

weise) 

Namen 
(belarussische 
Schreibweise) 

(russische Schreib­
weise) 

Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste 
Datum der 
Aufnahme 

in die Liste 

Als ehemaliger Generaldirektor 
von Belaruskali war Ivan Gala­
vatyi direkt an der Umsiedlung 
ukrainischer Kinder aus besetzten 
Gebieten durch das Lukaschenko- 
Regime in Zusammenarbeit mit 
Russland beteiligt. Daher unter­
stützt Galavatyi das Lukaschenko- 
Regime. Er ist nach wie vor aktiv 
im Lukaschenko-Regime als erster 
stellvertretender Direktor von Ne­
dra Nezhin, einem Unternehmen, 
das Berichten zufolge ein Nach­
folger von Slavkali, einem wichti­
gen Kali-Hersteller in Belarus, ist. 

Beschäftigte der Offenen Aktien­
gesellschaft „Belaruskali“, die 
nach den manipulierten Präsident­
schaftswahlen vom August 2020 in 
Belarus an Streiks und friedlichen 
Protesten teilgenommen hatten, 
wurden Prämien vorenthalten, und 
sie wurden entlassen. Alexander 
Lukaschenko selbst drohte per­
sönlich damit, die Streikenden 
durch Bergleute aus der Ukraine 
zu ersetzen. Daher ist Ivan Gala­
vatyi als Leiter von Belaruskali für 
Repressionen gegen die Zivilge­
sellschaft verantwortlich. 

196. Aliaksandr Ulad­
zimirovich KAR­
NIENKA 

Alexander Vladi­
mirovich KOR­
NIENKO 

Аляксандр 
Уладзiмiравiч 
КАРНIЕНКА 

Александр 
Владимирович 
КОРНИЕНКО 

Position(en): Ehemali­
ger Leiter der Strafko­
lonie IK-17 Schklow, 
Oberstleutnant des in­
ternen Dienstes 
Bezirksinspektor/Abtei­
lung für innere Ange­
legenheiten des Ver­
waltungskomitees des 
Bezirks Sluzk 

Geburtsdatum: 
9.1.1979 

Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

In seiner Position als ehemaliger 
Leiter der Strafkolonie IK-17 in 
Schklow war Aliaksandr Kar­
nienka verantwortlich für die un­
menschliche und erniedrigende 
Behandlung, einschließlich Folter, 
der politischen Gefangenen und 
anderen Bürgern, die nach den 
Präsidentschaftswahlen von 2020 
und im Zuge der anschließenden 
friedlichen Proteste in dieser 
Strafkolonie inhaftiert wurden. Er 
war Leiter dieser Strafkolonie, als 
der politische Gefangene Vitold 
Ashurak dort am 21. Mai 2021 
unter ungeklärten Umständen zu 
Tode kam. 
Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft in Belarus. 

3.8.2023 
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Als Beamter des Verwaltungs­
komitees des Bezirks Sluzk ist er 
nach wie vor im Lukaschenko- 
Regime aktiv. 

▼M54 

197. Andrei Siarhee­
vich PALCHIK 
Andrei Sergeevich 
PALCHIK 

Андрэй 
Сяргеевiч 
ПАЛЬЧЫК 
Андрей 
Сергеевич 
ПАЛЬЧИК 

Position(en): ehemali­
ger Leiter der Strafko­
lonie Nr. 1 in Nowo­
polozk 

Geburtsdatum: 
3.3.1981 
Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

In seiner früheren Position als 
Leiter der Strafkolonie Nr. 1 in 
Nowopolozk war Andrei Palchik 
verantwortlich für und beteiligt an 
systematischer Folter, Misshand­
lung und missbräuchlicher Bestra­
fung, einschließlich lang andau­
ernder und wiederholter Einzel­
haft, von politischen Gefangenen 
und anderen Bürgern, die ins­
besondere nach den Präsident­
schaftswahlen von 2020 und im 
Zuge der anschließenden friedli­
chen Proteste in dieser Strafkolo­
nie inhaftiert wurden. Als Leiter 
der Strafkolonie war Andrei Pal­
chik nicht nur verantwortlich für 
die Anordnung und Überwachung 
dieser Übergriffe, sondern nach­
weislich persönlich an Folter und 
Gewaltanwendung gegen Gefan­
gene beteiligt. Unter der Leitung 
von Andrei Palchik von 2017 bis 
März 2023 geriet die Strafkolonie 
Nr. 1 in Nowopolozk wegen ihrer 
extrem harten Haftbedingungen 
und der Misshandlung von Gefan­
genen in Verruf, darunter viele 
führende politische Aktivisten und 
Vertreter der Zivilgesellschaft, die 
wegen ihrer Opposition gegen das 
Regime Präsident Lukaschenkas 
inhaftiert waren. Nach seiner Ver­
setzung von der Strafkolonie Nr. 1 
bekleidet Palchik weiterhin eine 
aktive hochrangige Position in ei­
ner anderen Haftanstalt und dient 
somit weiterhin dem repressiven 
System. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft in Belarus. 

3.8.2023 

▼M62
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198. Aliaksandr Ulad­
zimiravich KA­
ROL 

Aleksandr Vladi­
mirovich KAROL 

Аляксандр 
Уладзiмiравiч 
КАРОЛЬ 

Александр 
Владимирович 
КОРОЛЬ 

Position(en): Leitender 
Staatsanwalt der Straf­
verfolgungsabteilung 
der Generalstaats­
anwaltschaft 

Geburtsdatum: 
28.6.1992 

Geburtsort: Bobruisk, 
Region/Oblast Mogi­
lev, Republik Belarus 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Persönliche Kennnum­
mer: 
3280692M019PB8 

In seiner Position als Leitender 
Staatsanwalt der Strafverfolgungs­
abteilung der Generalstaatsanwalt­
schaft von Belarus ist Aliaksandar 
Karol verantwortlich für zahlreiche 
politisch motivierte Strafverfahren 
gegen belarussische Menschen­
rechtsverteidiger. Er ist insbeson­
dere an der politisch motivierten 
Strafverfolgung von Vertretern der 
belarussischen Menschenrechts­
organisation Viasna beteiligt, ein­
schließlich des Vorsitzenden von 
Viasna Ales Bialiatski, des stell­
vertretenden Vorsitzenden Vali­
antsin Stefanovic, des Anwalts 
Uladzimir Labkovich, der Koor­
dinatorin des Freiwilligennetzes 
von Viasna Marfa Rabkova, des 
Büroleiters von Viasna in Gomel 
Leanid Sudalenka und des frei­
willigen Helfers Andrei Chapiuk 
sowie der freiwilligen Helferin 
Tatsiana Lasitsa, die am 24. Sep­
ptember 2022 aus der Strafkolonie 
in Gomel entlassen wurde. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition in Belarus. 

3.8.2023 

199. Mikhail Mikhaila­
vich MU­
RASHKIN 

Mikhail Mikhailo­
vich MU­
RASHKIN 

Мiхаiл 
Мiхайлавiч 
МУРАШКIН 

Михаил 
Михайлович 
МУРАШКИН 

Position(en): Ehemali­
ger Stellvertretender 
Leiter der städtischen 
Abteilung für innere 
Angelegenheiten in 
Schodino, Befehlshaber 
der Polizei für öffent­
liche Sicherheit Erster 
Stellvertretender Leiter 
der Bezirksabteilung 
für innere Angelegen­
heiten in Borissow, 
Befehlshaber der Poli­
zei für öffentliche Si­
cherheit seit dem 
29.10.2021 

Geburtsdatum: 
8.9.1989 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

In seiner Eigenschaft als ehemali­
ger Befehlshaber der Polizei für 
öffentliche Sicherheit in Schodino 
gab Mikhail Murashkin den Poli­
zeikräften und der Bereitschafts­
polizei OMON den Befehl zur 
brutalen Niederschlagung der 
friedlichen Proteste im Anschluss 
an die Präsidentschaftswahlen von 
2020; dabei wurden Demonstrie­
rende geschlagen und Gewalt ge­
gen sie angewendet. Er ist außer­
dem an der widerrechtlichen wie­
derholten Inhaftierung unabhängi­
ger Journalisten beteiligt, die über 
die Proteste im Vorfeld der Prä­
sidentschaftswahlen berichteten. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft in Belarus. Er 
bekleidet weiterhin eine ähnliche 
hochrangige Position in der Ab­
teilung für innere Angelegenhei­
ten. 

3.8.2023 

▼M54
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200. Mikalai Vasilie­
vich MAKSIMA­
VICH 
Nikolai Vasilie­
vich MAKSIMO­
VICH 

Мiкалай 
Васiльевiч 
МАКСIМАВIЧ 
Николай 
Васильевич 
МАКСИМОВИЧ 

Position(en): Stellver­
tretender Leiter der 
Miliz für öffentliche 
Sicherheit, Direktion 
für innere Angelegen­
heiten des Verwal­
tungskomitees der Re­
gion Minsk 
Geburtsdatum: 
25.2.1977 
Geschlecht: männlich 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 
Anschrift: Minsk, st. 
Yankee Brylya 21, apt. 
224; 
Minsk, st. Kolesnikova 
32, apt. 3 
Persönliche Kennnum­
mer: 
3250277M077PB2 

In seiner Eigenschaft als stellver­
tretender Leiter der Miliz für öf­
fentliche Sicherheit in der Direk­
tion für innere Angelegenheiten 
des Verwaltungskomitees der Re­
gion Minsk ist Mikalai Maksimo­
vich verantwortlich für die brutale 
Niederschlagung der friedlichen 
Proteste im Vorfeld der Präsident­
schaftswahlen im August 2020 und 
danach. Er hat persönlich der Be­
reitschaftspolizei OMON den Be­
fehl erteilt, die Demonstrationen 
gewaltsam zu unterdrücken, De­
monstrierende und unabhängige 
Journalisten, die über diese Ereig­
nisse berichteten, festzunehmen 
und sie strengen Haftbedingungen 
auszusetzen. 
Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft in Belarus. 

3.8.2023 

201. Piotr Aleksandro­
vich ARLOU 

Petr Aleksandro­
vich ORLOV 

Пётр 
Александровiч 
АРЛОЎ 

Петр 
Александрович 
ОРЛОВ 

Position(en): Richter 
am Stadtgericht Minsk 

Geburtsdatum: 
6.4.1967 

Geburtsort: Minsk, Be­
larus 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Persönliche Kennnum­
mer: 3040667A088PB0 

Anschrift: Minsk, st. 
Sharangovicha 78, apt. 
60 

In seiner Position als Richter am 
Stadtgericht Minsk hat Piotr Arlou 
das Lukaschenka-Regime in zahl­
reichen politisch motivierten Ver­
fahren vertreten und ist für die 
Verurteilung in Abwesenheit von 
mehreren Mitgliedern der demo­
kratischen Opposition zu langjäh­
rigen Haftstrafen verantwortlich: 
Sviatlana Tsikhanouskaya (15 Jah­
re), Pavel Latushka (18 Jahre) und 
Volha Kavalkova, Maryia Maroz 
und Siarhei Dyleuski (jeweils 
zwölf Jahre). 

Piotr Arlou ist außerdem verant­
wortlich für die politisch moti­
vierten Verfahren und Urteile ge­
gen den Blogger Eduard Palchys 
(13 Jahre Haft) und die Journalis­
tin Katsiaryna Andreyeva (zwei 
Jahre). Diese Urteile sind Teil der 
systematischen Verweigerung des 
Rechts auf freie Meinungsäuße­
rung durch die belarussischen Be­
hörden und die systematische Be­
strafung der Ausübung dieses 
Rechts. Die von Piotr Arlou ver­
hängten Urteile sind Beispiele der 
systematischen Unterdrückung ab­
weichender Meinungen. 

3.8.2023 

▼M54
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Er ist daher für schwere Men­
schenrechtsverletzungen, für Re­
pressionen gegen die Zivilgesell­
schaft und die demokratische Op­
position und für Aktivitäten, die 
die Demokratie und die Rechts­
staatlichkeit in Belarus ernsthaft 
untergraben, verantwortlich. 

202. Ruslan Khikmeta­
vich MASHAD­
ZEOU 

Ruslan Khikmeto­
vich MASHA­
DIYEV 

Руслан 
Хiкметовiч 
МАШАДЗЕЎ 

Руслан 
Хикметович 
МАШАДИЕВ 

Position(en): Ehemali­
ger stellvertretender 
Leiter der Strafkolonie 
Nr. 1 Derzeit Leiter der 
Strafkolonie Nr. 1 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

In seiner Position als Leiter und 
ehemaliger Leiter der Strafkolonie 
Nr. 1 ist Ruslan Mashadzeou ver­
antwortlich für die unmenschliche 
und erniedrigende Behandlung, 
einschließlich Folter, der politi­
schen Gefangenen und anderen 
Bürger, die nach den Präsident­
schaftswahlen von 2020 und im 
Zuge der anschließenden friedli­
chen Proteste in dieser Strafkolo­
nie inhaftiert wurden. Er war Lei­
ter dieser Strafkolonie, als der po­
litische Gefangene Vitold Ashurak 
dort am 21. Mai 2021 unter un­
geklärten Umständen zu Tode 
kam. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft in Belarus. 

3.8.2023 

203. Siarhei Uladzimi­
ravich KAR­
CHEUSKY 

Sergey Vladimi­
rovitch KAR­
CHEVSKIY 

Сяргей 
Уладзiмiравiч 
КАРЧЭЎСКI 

Сергей 
Владимирович 
КАРЧЕВСКИЙ 

Position(en): Major 
und Leiter der Regime- 
Abteilung der Strafko­
lonie Nr. 17 in 
Schklow 

Geburtsdatum: 
15.6.1983 

Anschrift: 6 Fatina str, 
apt. 100, Mogilev, Be­
larus 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Persönliche Kennnum­
mer: 
3150683MO74PB5 

Als Leiter der Regime-Abteilung 
der Strafkolonie Nr. 17 in 
Schklow ist Siarhei Kharcheusky 
direkt verantwortlich für die un­
menschlichen Haftbedingungen in 
der Kolonie, für Gewaltausübung 
gegen Gefangene — insbesondere 
politische Gefangene — und deren 
Misshandlung. Er war persönlich 
an Schlägen und anderen Hand­
lungen extremer Gewalt gegen 
Gefangene beteiligt, und er war 
direkt am Tod des politischen 
Gefangenen Vitold Ashurak am 
21. Mai 2021 in dieser Strafkolo­
nie beteiligt und dafür verant­
wortlich. 

3.8.2023 
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Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft in Belarus. 

204. Siarhei Vasilye­
vich MASLIU­
KOU 

Sergey Vasilye­
vich MASLIU­
KOV 

Сяргей 
Васiльевiч 
МАСЛЮКОЎ 

Сергей 
Васильевич 
МАСЛЮКОВ 

Position(en): Oberst­
leutnant des internen 
Dienstes des Erzie­
hungslagers Nr. 2 in 
Bobruisk 

Geburtsort: Schklow, 
Belarus 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Vermuteter Aufent­
haltsort: Bobruisk 

In seiner Position als Oberstleut­
nant des internen Dienstes des 
Erziehungslagers Nr. 2 in Bo­
bruisk ist Siarhei Masliukou ver­
antwortlich für die unmenschliche 
und erniedrigende Behandlung von 
Minderjährigen. Er ist dafür ver­
antwortlich, dass Kinder Hunger, 
Folter, Zwangsarbeit und ver­
schiedenen Formen von physischer 
und psychischer Gewalt ausgesetzt 
wurden. Er ist außerdem dafür 
verantwortlich, dass minderjäh­
rigen Insassen der Zugang zu me­
dizinischer Versorgung verweigert 
wurde. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft in Belarus. 

3.8.2023 

▼M56 

205. Sviatlana Aliak­
sandrauna BAN­
DARENKA 

Svetlana Aleksan­
drovna BONDA­
RENKO 

Святлана 
Аляксандраўна 
БАНДАРЭНКА 

Светлана 
Александровна 
БОНДАРЕНКО 

Position(en): Richterin 
am Obersten Gerichts­
hof von Belarus, ehe­
malige Richterin am 
Bezirksgericht Mos­
kovsky in Minsk 

Geschlecht: weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

In ihrer früheren Position als 
Richterin am Bezirksgericht Mos­
kovsky in Minsk war Sviatlana 
Bandarenka verantwortlich für 
zahlreiche politisch motivierte Ur­
teile. Sie hat mehrere belarussische 
Bürgerinnen und Bürger wegen 
der Teilnahme an Protesten und 
der Veröffentlichung regierungs­
feindlicher Kommentare auf Tele­
gram verurteilt. Sie hat außerdem 
die Journalistin Ekaterina Borise­
vich und den Krankenhaus-Notarzt 
Artyom Sorokin wegen der Of­
fenlegung vertraulicher medizi­
nischer Informationen über Roman 
Bondarenko, der von Sicherheits­
kräften zu Tode geschlagen wurde, 
verurteilt. 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition in Belarus. 

3.8.2023 

▼M54
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Sie wurde von Lukaschenka zur 
Richterin am Obersten Gerichtshof 
von Belarus ernannt. 

▼M54 

206. Sviatlana Pau­
launa PAKHO­
DAVA 

Svetlana Pavlovna 
POKHODOVA 

Святлана 
Паўлаўна 
ПАХОДАВА 

Светлана 
Павловна 
ПОХОДОВА 

Position(en): Leiterin 
der Strafkolonie Nr. 4 
für Frauen in Gomel 

Geschlecht: weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Vermuteter Aufent­
haltsort: Gomel 

In ihrer Position als Leiterin der 
Strafkolonie Nr. 4 für Frauen in 
Gomel ist Sviatlana Pakhodava 
verantwortlich für die unmensch­
liche und erniedrigende Behand­
lung, einschließlich Folter, von 
politischen Gefangenen und ande­
ren Bürgerinnen, die in dieser 
Strafkolonie für Frauen inhaftiert 
sind. Sie war bereits Leiterin der 
Strafkolonie zum Zeitpunkt der 
Strafverfolgung von Maria Kales­
nikava, einer politischen Gefange­
nen, die wegen ihrer Beteiligung 
an Protesten gegen das autoritäre 
Regime von Aliaksandr Luka­
schenka zu einer elfjährigen Haft­
strafe in dieser Strafkolonie ver­
urteilt wurde. Maria Kalesnikava 
wurden alle Rechte von Gefange­
nen verweigert, einschließlich des 
Rechts, einen Anwalt zu konsul­
tieren. 

Daher ist Sviatlana Pakhodava 
verantwortlich für schwere Men­
schenrechtsverletzungen und Re­
pressionen gegen die Zivilgesell­
schaft in Belarus. 

3.8.2023 

207. Tatsiana Vale­
rieuna PI­
ROZHNIKAVA 

Tatiana Valer­
yevna PI­
ROZHNIKOVA 

Таццяна 
Валер’еўна 
ПIРОЖНIКАВА 

Татьяна 
Валерьевна 
ПИРОЖН- 
ИКОВА 

Position(en): Richterin 
am Bezirksgericht 
Moskovskiy in Minsk 

Geburtsdatum: 
8.1.1987 

Geschlecht: weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Persönliche Kennnum­
mer: 
4010887M019PB2 

In ihrer Position als Richterin am 
Bezirksgericht Moskovskiy in 
Minsk hat Tatsiana Pirozhnikava 
mehrere belarussische Bürgerinnen 
und Bürger aus politischen Grün­
den verurteilt, unter anderem we­
gen der Teilnahme an Protesten 
und wegen der Veröffentlichung 
regierungsfeindlicher Kommentare 
auf Telegram. Sie erteilt nach­
weislich gelegentlich höhere Stra­
fen als von der Staatsanwaltschaft 
gefordert. 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition in Belarus. 

3.8.2023 

▼M56
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208. Tatsiana Aliak­
sandrauna GRA­
KUN 

Tatyana Alexan­
drovna GRAKUN 

Таццяна 
Аляксандраўна 
ГРАКУН 

Татьяна 
Александровна 
ГРАКУН 

Position(en): Ober­
staatsanwältin der 
Staatsanwaltschaft der 
Region Minsk für die 
Überwachung der Ein­
haltung des Rechts in 
Gerichtsentscheidungen 
in Strafsachen, Rechts­
beraterin 

Geschlecht: weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Tatsiana Grakun ist eine belarus­
sische Staatsanwältin, die in der 
Staatsanwaltschaft der Region 
Minsk tätig ist. In dieser Position 
hat sie das Lukaschenka-Regime 
in politisch motivierten Verfahren 
gegen Journalisten vertreten. Sie 
hat insbesondere die Chefredak­
teurin von TUT.BY Maryna Zola­
tava, die zu zwölf Jahren Haft 
verurteilt wurde, und die General­
direktorin von TUT.BY Liudmila 
Chekina, die im März 2023 zu 
zwölf Jahren Haft verurteilt wurde, 
auf der Grundlage einer unbe­
gründeten Anklage wegen „Schä­
digung der nationalen Sicherheit 
der Republik Belarus“ strafrecht­
lich verfolgt. 

Daher ist Tatsiana Grakun verant­
wortlich für schwere Menschen­
rechtsverletzungen und Repressio­
nen gegen die Zivilgesellschaft 
und die demokratische Opposition 
in Belarus. 

3.8.2023 

209. Valyantsina Mi­
kalaeuna ZIAN­
KEVICH 

Valentina Nikola­
evna ZENKE­
VICH 

Валянцiна 
Мiкалаеўна 
ЗЯНКЕВIЧ 

Валентина 
Николаевна 
ЗЕНЬКЕВИЧ 

Position(en): Richterin 
im Justizkollegium für 
Strafsachen des Stadt­
gerichts Minsk 

Geburtsdatum: 
8.1.1969 

Geschlecht: weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Valyantsina Ziankevich ist eine 
belarussische Richterin im Justiz­
kollegium für Strafsachen des 
Stadtgerichts Minsk. Sie hat poli­
tisch motivierte Urteile gegen 
Gegner des belarussischen Re­
gimes erlassen. Sie hat mindestens 
sieben belarussische Bürgerinnen 
und Bürger aus politischen Grün­
den verurteilt, darunter die Chef­
redakteurin von TUT.BY Maryna 
Zolatava, die zu zwölf Jahren Haft 
verurteilt wurde, und die General­
direktorin von TUT.BY Liudmila 
Chekina, die im März 2023 zu 
zwölf Jahren Haft verurteilt wurde. 
Sie hat seit 2022 nachweislich 
politisch motivierte Urteile gegen 
Gegner des belarussischen Re­
gimes erlassen. 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition in Belarus. 

3.8.2023 

▼M54
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210. Yauhen Valerie­
vich BUBICH 

Yevgeniy Valerie­
vich BUBICH 

Яўген Валер’евiч 
БУБIЧ 

Евгений 
Валерьевич 
БУБИЧ 

Position(en): Leiter der 
Strafkolonie Nr. 2; 
Oberstleutnant des in­
ternen Dienstes 

Geburtsdatum: 
3.6.1979 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Anschrift: Bobruysk, 
st. Kovzana 60, apart­
ment 42; 

Bobruysk, st. Kovzana 
5/485; 

Bobruysk, st. Interna­
tionalnaya 66B, apart­
ment 31 

In seiner Position als Leiter der 
Strafkolonie Nr. 2 in Bobruisk ist 
Yauhen Bubich verantwortlich für 
die unmenschliche und ernied­
rigende Behandlung von Gefange­
nen, einschließlich Folter, 
Zwangsarbeit sowie physischer 
und psychischer Gewalt. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft in Belarus. 

3.8.2023 

211. Yuri Ivanavich 
VASILEVICH 

Yuriy Ivanovich 
VASILEVICH 

Юры Iванавiч 
ВАСIЛЕВIЧ 

Юрий Иванович 
ВАСИЛЕВИЧ 

Position(en): Leiter der 
Strafkolonie Nr. 14 in 
Novosady 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

In seiner Position als Leiter der 
Strafkolonie Nr. 14 ist Yuri Vasi­
levich verantwortlich für die 
Misshandlung von Gefangenen, 
die unter seiner Zuständigkeit in­
haftiert sind, und für die un­
menschliche und erniedrigende 
Behandlung, einschließlich Folter, 
von politischen Gefangenen und 
anderen Bürgern, die in dieser 
Strafkolonie inhaftiert sind. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft in Belarus. 

3.8.2023 

212. Raman Ivanavich 
BIZIUK 

Roman Ivanovich 
BIZYUK 

Раман Iванавiч 
БIЗЮК 

Роман Иванович 
БИЗЮК 

Position(en): Staats­
anwalt 

Geburtsdatum: 
25.3.1986 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3250386H012PB7 

Anschrift: Minsk, 30 
Masherova Ave., apt. 
25 

In seiner Position als Staatsanwalt 
am Stadtgericht Minsk hat Raman 
Biziuk das Lukaschenka-Regime 
in zahlreichen politisch motivier­
ten Fällen vertreten, insbesondere 
gegen Marfa Rabkova und Andrei 
Chapiuk, die außergewöhnlich 
lange Haftstrafen erhielten (15 
bzw. sechs Jahre), und die acht 
Mitangeklagten, die Haftstrafen 
zwischen fünf und 17 Jahren er­
hielten. 

3.8.2023 

▼M54
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Marfa Rabkova wurde wegen der 
politisch motivierten Anschuldi­
gung der „Ausbildung von Men­
schen zur Teilnahme an Massen­
unruhen oder Finanzierung solcher 
Tätigkeiten“ inhaftiert, weil sie 
den Freiwilligendienst der interna­
tional anerkannten Menschen­
rechtsgruppe Viasna koordinierte 
und die Beobachtung der Wahlen 
im August 2020 organisierte. Sie 
dokumentierte außerdem Fälle von 
Folter und sonstiger Misshandlung 
von inhaftierten Demonstranten. 
Marfa Rabkova war eines der ers­
ten Mitglieder von Viasna, die von 
den Behörden nach den Protesten 
vom August 2020 mit politisch 
motivierten Anschuldigungen ins 
Visier genommen wurden. 

Andrei Chapiuk wurde unter an­
derem wegen der Beteiligung an 
einer kriminellen Vereinigung, 
wegen Aufstachelung zum Hass 
und wegen seiner Mitarbeit als 
freiwilliger Helfer bei Viasna an­
geklagt. 

Ihr Verfahren wurde auf Antrag 
des Staatsanwalts Raman Biziuk 
und auf Genehmigung des Richters 
Siarhei Khrypach unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit geführt; als 
Grund wurde das angebliche Vor­
handensein von „extremistischem 
Material“ in ihrem Fall angeführt. 

Raman Biziuk ist außerdem für die 
politisch motivierte Strafverfol­
gung der Mitangeklagten in dem­
selben Verfahren, nämlich Akihiro 
Haeuski-Hanada, Alyaksandr 
Frantaskevich, Alykaksei Galauko, 
Alyaksandr Kazlyanka, Pavel 
Shpteny, Mikita Dranets, Andrei 
Marach und Daniil Chul, verant­
wortlich. Er ist ferner verantwort­
lich für die politisch motivierten 
Anschuldigungen gegen Andrei 
Linnik und Anton Bialenski sowie 
gegen Dzmitry Kanapelka, Vitalii 
Kavalenka, Tsimur Pipiya, Dzianis 
Boltuts, Vital Shyshlou und Emil 
Huseinau. 

Raman Biziuk ist daher für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen, für Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition und für Ak­
tivitäten, die die Demokratie und 
die Rechtsstaatlichkeit in Belarus 
ernsthaft untergraben, verantwort­
lich. 
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213. Siarhei Fiodara­
vich KHRYPACH 

Sergey Fedoro­
vich KHRIPACH 

Сяргей Фёдаравiч 
ХРЫПАЧ 

Сергей 
Федорович 
ХРИПАЧ 

Position(en): Richter 
am Stadtgericht Minsk 

Geburtsdatum: 
16.4.1966 

Geburtsort: Minsk, Be­
larus 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3160466A077PB2 

Anschrift: Minsk, st. 
Odintsova 105, apt. 
206 

In seiner Position als Richter am 
Stadtgericht Minsk hat Siarhei 
Khrypach das Lukaschenka-Re­
gime in zahlreichen politisch mo­
tivierten Fällen vertreten, ins­
besondere gegen Marfa Rabkova 
und Andrei Chapiuk, die außerge­
wöhnlich lange Haftstrafen erhiel­
ten (von 15 bzw. sechs Jahren), 
und die acht Mitangeklagten, die 
Haftstrafen zwischen fünf 
und 17 Jahren erhielten. 

Marfa Rabkova wurde wegen der 
politisch motivierten Anschuldi­
gung der „Ausbildung von Men­
schen zur Teilnahme an Massen­
unruhen oder Finanzierung solcher 
Tätigkeiten“ inhaftiert, weil sie 
den Freiwilligendienst der interna­
tional anerkannten Menschen­
rechtsgruppe Viasna koordinierte 
und die Beobachtung der Wahlen 
im August 2020 organisierte. Sie 
dokumentierte außerdem Fälle von 
Folter und sonstiger Misshandlung 
von inhaftierten Demonstranten. 
Marfa Rabkova war eines der ers­
ten Mitglieder von Viasna, die von 
den Behörden nach den Protesten 
vom August 2020 mit politisch 
motivierten Anschuldigungen ins 
Visier genommen wurden. 

Andrei Chapiuk wurde unter an­
derem wegen der Beteiligung an 
einer kriminellen Vereinigung, 
wegen Aufstachelung zum Hass 
und wegen seiner Mitarbeit als 
freiwilliger Helfer bei Viasna an­
geklagt. 

Ihr Verfahren wurde auf Antrag 
des Staatsanwalts Raman Biziuk 
und auf Genehmigung des Richters 
Siarhei Khrypach unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit geführt; als 
Grund wurde das angebliche Vor­
handensein von „extremistischem 
Material“ in ihrem Fall angeführt. 

Siarhei Khrypach ist außerdem für 
die politisch motivierte Verfah­
rensführung und Verurteilung der 
Mitangeklagten in demselben 
Verfahren, nämlich Akihiro Ha­
euski-Hanada, Alyaksandr Fran­
taskevich, Alykaksei Galauko, 
Alyaksandr Kazlyanka, Pavel 
Shpteny, Mikita Dranets, Andrei 
Marach und Daniil Chul, verant­
wortlich. 

3.8.2023 
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Siarhei Khrypach ist ferner für das 
politisch motivierte Urteil verant­
wortlich, das im Mai 2021 gegen 
Yegor Dudnikov erlassen wurde. 

Er ist daher für schwere Men­
schenrechtsverletzungen, für Re­
pressionen gegen die Zivilgesell­
schaft und die demokratische Op­
position und für Aktivitäten, die 
die Demokratie und die Rechts­
staatlichkeit in Belarus ernsthaft 
untergraben, verantwortlich. 

214. Vadzim Frantz­
avich GIGIN 

Vadim Franzevich 
GIGIN 

Vadzim HIHIN 

Вадзiм 
Францавiч ГIГIН 

Вадим 
Францевич 
ГИГИН 

Position(en): Direktor 
der Nationalbibliothek 
von Belarus, ehemali­
ger Leiter der belarus­
sischen regierungs­
nahen Gesellschaft 
„Wissen“ und Dekan 
der Fakultät für Phi­
losophie und Sozial­
wissenschaften der Be­
larussischen Staatlichen 
Universität, Kandidat 
der Akademie der 
Wissenschaften im 
Fachgebiet Geschichts­
wissenschaften. 

Geburtsdatum: 
21.10.1977 

Geburtsort: Minsk, 
ehemalige Belarussi­
sche SSR (jetzt Bela­
rus) 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Vadzim Gigin ist einer der ver­
nehmlichsten und einflussreichsten 
Akteure des belarussischen Staats­
propagandasystems. Er unterstützt 
systematisch das Lukaschenka-Re­
gime und vertritt seine Ansichten 
häufig in den staatlichen Fernseh­
sendern ONT und Belarus 1. 
Vadzim Gigin hat die Unterdrü­
ckung der demokratischen Op­
position sowie der Zivilgesell­
schaft und der unabhängigen Me­
dien unterstützt und gerechtfertigt, 
insbesondere nach den Präsident­
schaftswahlen von August 2020. 
Vadzim Gigin verbreitet Pro­
paganda-Narrative über ein „Nazi- 
Regime in der Ukraine“, die Dis­
kreditierung des Westens und die 
Rechtfertigung des Angriffskriegs 
Russlands gegen die Ukraine. 

Bis Juni 2023 war Vadzim Gigin 
Leiter der belarussischen Gesell­
schaft „Wissen“, einer erwiesener­
maßen staatlich geförderten 
Nichtregierungsorganisation, die 
Lukaschenka und sein Regime 
unterstützt. Seine Arbeit für das 
Regime wurde im September 2021 
von Lukaschenka gewürdigt, in­
dem Gigin den Orden für ver­
dienstvolle Tätigkeiten verliehen 
wurde. Darüber hinaus wurde er 
im Februar 2023 zum Mitglied des 
Ausschusses ernannt, der Be­
schwerden belarussischer Bür­
gerinnen und Bürger im Ausland 
im Zusammenhang mit von ihnen 
begangenen Straftaten prüft und 
der von Generalstaatsanwalt An­
drei Shved geleitet wird. 

Vadzim Gigin profitiert somit vom 
Lukaschenka-Regime und unter­
stützt es. 

3.8.2023 
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215. Ksenia Piatrouna 
LEBEDZEVA 

Ksenia Petrovna 
LEBEDEVA 

Ксенiя Пятроўна 
ЛЕБЕДЗЕВА 

Ксения Петровна 
ЛЕБЕДЕВА 

Position(en): Propagan­
distin und Mitarbeiterin 
des staatlichen Senders 
„Belarus 1“ und der 
Nachrichtenagentur in 
Belarus 

Geburtsdatum: 
12.12.1987 

Geburtsort: Mogilev, 
ehemalige Belarussi­
sche SSR (jetzt Bela­
rus) 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: weiblich 

Ksenia Lebedzeva ist eine der 
führenden Propagandistinnen des 
Lukaschenka-Regimes und ist eng 
mit den regimetreuen Medien ver­
bunden. Sie ist eine belarussische 
Fernsehmoderatorin beim staats­
eigenen Sender „Belarus 1“. Seit 
Juli 2021 präsentiert sie die Infor­
mations- und Analyseprogramm 
„Dies ist anders“ im staatseigenen 
Fernsehsender „Belarus 1“. In 
dieser Sendung und in Berichten 
für den Fernsehsender „Belarus 1“ 
fördert sie russische Propaganda 
über den Angriffskrieg Russlands 
gegen die Ukraine sowie gegen die 
Opposition und gegen Nachbar­
länder gerichtete belarussische 
Staatspropaganda. Ksenia Lebed­
zeva befördert die Idee, dass die 
Ukraine zusammen mit der NATO 
seit 2020 Informations- und psy­
chologische Sondereinsätze gegen 
Belarus führt, und sie verbreitet 
das Narrativ von Lukaschenka, 
dass die Vertreter der Opposition 
von westlichen Ländern finanziert 
werden. 

Am 16.1.2021 wurde Ksenia Le­
bedzeva von Präsident Luka­
schenka für ihren „erheblichen 
Beitrag zur Umsetzung der staat­
lichen Informationspolitik, ihre 
hohe Professionalität sowie ihre 
objektive und umfassende Be­
richterstattung über das soziopoli­
tische und soziokulturelle Leben 
des Landes“ ausgezeichnet. 

Ksenia Lebedeva profitiert somit 
vom Lukaschenka-Regime und 
unterstützt es. 

3.8.2023 

216. Zinaida Vasi­
lieuna BALABA­
LAVA 

Zinaida Vasi­
lievna BALABA­
LAVA 

Зiнаiда 
Васiльеўна 
БАЛАБАЛАВА 

Зинаида 
Васильевна 
БАЛАБОЛАВА 

Position(en): Richterin 
am Stadtgericht Nowo­
polozk 

Geschlecht: weiblich 

In ihrer Position als Richterin am 
Stadtgericht Nowopolozk ist Zi­
naida Balabalava verantwortlich 
für zahlreiche politisch motivierte 
Urteile gegen friedlich Demons­
trierende, insbesondere die Ver­
urteilung der Gewerkschaftsführe­
rin Volha Brytsikava und der Ak­
tivisten Hanna Tukava und Andrei 
Halavyryn. Sie hat Geld- und 
Haftstrafen gegen Personen wegen 
des Tragens von „Kein Krieg“- 
Zeichen oder wegen unabhängiger 
Berichterstattung über Verfahren 
verhängt. 

3.8.2023 
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Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition in Belarus. 

217. Halina KNIZHO­
NAK 

Galina KNIZHO­
NAK 

Галiна 
КНIЖОНАК 

Галина 
КНИЖОНАК 

Position(en): Richterin 
am Bezirksgericht Mo­
syr 

Geschlecht: weiblich 

In ihrer Position als Richterin am 
Bezirksgericht Mosyr ist Halina 
Knizhonak verantwortlich für 
zahlreiche politisch motivierte Ur­
teile gegen friedlich Demonstrie­
rende, insbesondere die Verurtei­
lung von Hleb Koipish, Uladzislau 
Hancharou, Aliaksandr Tsimas­
henka und Daniil Skipalski. Sie 
hat Personen wegen der Teilnahme 
an friedlichen Protesten gegen das 
Lukaschenka-Regime zu Haftstra­
fen verurteilt. 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition in Belarus. 

3.8.2023 

218. Hanna Barisauna 
LIAVUSIK 

Anna Borisovna 
LEUSIK 

Ганна Барысаўна 
ЛЯВУСIК 

Анна Борисовна 
ЛЕУСИК 

Position(en): Richterin 
am Bezirksgericht Le­
ninsky in Grodno 

Geburtsdatum: 
7.10.1973 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: weiblich 

Anschrift: Grodno, st. 
Soviet Border Guards 
120, apt. 47 

Persönliche Kennnum­
mer: 4071073K000PB2 

In ihrer Position als Richterin am 
Bezirksgericht Leninsky in Grodno 
ist Hanna Liavusik für zahlreiche 
politisch motivierte Urteile gegen 
friedlich Demonstrierende verant­
wortlich, insbesondere die Ver­
urteilung von Alexander Tyelega. 
Sie hat Personen wegen Äußerun­
gen gegen Gewalt und Unterdrü­
ckung zu Geld- und Haftstrafen 
verurteilt. 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition in Belarus. 

3.8.2023 
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219. Henadz Ivanavich 
KUDLASEVICH 

Gennadiy Ivano­
vich KUDLASE­
VICH 

Генадзь Iванавiч 
КУДЛАСЕВIЧ 

Геннадий 
Иванович 
КУДЛАСЕВИЧ 

Position(en): Richter 
am Bezirksgericht Iva­
novsky 

Geburtsdatum: 
5.5.1973 

Geburtsort: Tereblychi, 
Bezirk Stolin, ehema­
lige Belarussische SSR 
(jetzt Belarus) 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

In seiner Position als Richter am 
Bezirksgericht Ivanovsky ist Hen­
adz Kudlasevich für zahlreiche 
politisch motivierte Urteile gegen 
friedlich Demonstrierende verant­
wortlich, insbesondere die Ver­
urteilung von Yuryi Holik. Er hat 
Personen wegen Protesten gegen 
die Regierung oder wegen un­
abhängiger Berichterstattung zu 
Haftstrafen, Hausarrest und Geld­
strafen verurteilt. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition in Belarus. 

3.8.2023 

220. Ina Leanidauna 
PAULOUSKAYA 

Inna Leonidovna 
PAVLOVSKAYA 

Iна Леанiдаўна 
ПАЎЛОЎСКАЯ 

Инна Леонидовна 
ПАВЛОВСКАЯ 

Position(en): Richterin 
am Bezirksgericht Ba­
ranawitschy 

Geburtsdatum: 
29.7.1975 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: weiblich 

Anschrift: Baranovichi, 
st. Mikolskaya 32 

Persönliche Kennnum­
mer: 4290775C016PB9 

In ihrer Position als Richterin am 
Bezirksgericht Baranawitschy ist 
Ina Paulouskaya für zahlreiche 
politisch motivierte Urteile gegen 
friedlich Demonstrierende verant­
wortlich, insbesondere die Ver­
urteilung von Vitaly Korsak und 
Anatoly Pugach. Sie hat Personen 
wegen Kritik an Präsident Luka­
schenka und Protesten gegen das 
Ergebnis der Präsidentschaftswah­
len von 2020 zu Haft- und Geld­
strafen verurteilt. 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition in Belarus. 

3.8.2023 

221. Aliaksandr Mika­
laevich TARA­
KANAU 

Alexander Niko­
laevich TARA­
KANOV 

Аляксандр 
Мiкалаевiч 
ТАРАКАНАЎ 

Александр 
Николаевич 
ТАРАКАНОВ 

Position(en): Richter 
am Bezirksgericht 
Schklow, Region Mo­
gilev 

Geburtsdatum: 
19.5.1965 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Aliaksandr Tarakanau ist ein be­
larussischer Richter, der beim Be­
zirksgericht Schklow in der Re­
gion Mogilev tätig ist. Er wurde 
2017 von Aliaksandr Lukaschenka 
auf Lebenszeit ernannt. Er hat 
überwiegend Urteile erlassen, mit 
denen die Strafen gegen politische 
Gegner der belarussischen Behör­
den verschärft wurden, insbeson­
dere die Umwandlung verhängter 
Strafen zu Haftstrafen ohne Be­
währung oder zu einer strengeren 
Art der Verbüßung solcher Stra­
fen. Ein solches Urteil erging im 
Fall des Philosophen und Journa­
listen Uladzimir Matskievich, der 

3.8.2023 
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mit dem unabhängigen Fernseh­
sender Belsat verbunden ist. Daher 
ist Aliaksandr Tarakanau verant­
wortlich für schwere Menschen­
rechtsverletzungen und die erheb­
liche Untergrabung der Rechts­
staatlichkeit sowie für Repressio­
nen gegen die Zivilgesellschaft 
und die demokratische Opposition 
in Belarus. 

222. Dzmitriy Vitalie­
vich BUBEN­
CHIK 

Dmitriy Vitalie­
vich BUBEN­
CHIK 

Дзмiтрый 
Вiтальевiч 
БУБЕНЧЫК 

Дмитрий 
Витальевич 
БУБЕНЧИК 

Position(en): Richter 
am Regionalgericht 
Grodno 

Geburtsdatum: 
15.7.1985 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Dzmitriy Bubenchik ist ein bela­
russischer Richter, der beim Be­
zirksgericht Grodno tätig ist. Er 
wurde von Aliaksandr Luka­
schenka ernannt. Er hat politisch 
motivierte Urteile gegen Gegner 
des belarussischen Regimes erlas­
sen. Er hat am 8. Februar 2023 
Andrzej Poczobut, einen unabhän­
gigen Journalisten und Aktivisten 
der polnischen Minderheit, wegen 
Kritik an der Regierung der Re­
publik Belarus zu acht Jahren Haft 
verurteilt. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition in Belarus. 

3.8.2023 

223. Aleg Uladzimira­
vich KHO­
ROSHKA 

Oleg Vladimiro­
vich KHO­
ROSHKO 

Алег 
Уладзiмiравiч 
ХОРОШКА 

Олег 
Владимирович 
ХОРОШКО 

Position(en): Richter, 
Regionalgericht Gomel 

Geburtsdatum: 
22.5.1977 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Aleg Khoroshka ist ein belarussi­
scher Richter, der bei einem Be­
zirksgericht in Gomel tätig ist. Er 
wurde von Aliaksandr Luka­
schenka ernannt. Er hat politisch 
motivierte Entscheidungen gegen 
Gegner der belarussischen Behör­
den erlassen, zu denen auch eine 
Journalistin des unabhängigen 
Fernsehsenders Belsat, Katsiaryna 
Andrejewa, gehörte, die zu acht 
Jahren und drei Monaten in einer 
Strafkolonie verurteilt wurde. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition in Belarus. 

3.8.2023 
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224. Anastasia Uladzi­
mirouna BENED­
ZISIUK 

Anastasia Vladi­
mirovna BENE­
DISYUK 

Анастасiя 
Уладзimipаўнa 
БЕНЕДЗIСЮК 

Анастасия 
Владимировна 
БЕНЕДИСЮК 

Position(en): Leiterin 
der Reporterabteilung 
der Fernsehnachrich­
tenagentur des staatli­
chen Fernsehsenders 
Belarus 1 

Geburtsdatum: 
31.10.1992 

Geburtsort: Oshmyan, 
Belarus 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: weiblich 

Anastasia Benedzisiuk gehört zu 
den führenden Propagandisten des 
Lukaschenka-Regimes und ist 
Leiterin der Reporterabteilung der 
Fernsehnachrichtenagentur, die 
Reportagen für den Fernsehsender 
Belarus 1 erstellt. 

Sie gestaltet das Informationspro­
gramm „Plan B“ beim staatlichen 
Fernsehsender „Belarus 1“. In ih­
rem Programm und ihren Repor­
tagen für den Fernsehsender Bela­
rus 1 verbreitet sie russische Pro­
pagandanarrative über ein „Nazi- 
Regime in der Ukraine“, die 
ukrainischen Streitkräfte sowie die 
Propaganda von Präsident Luka­
schenka gegen die belarussische 
Opposition und das Kalinousky- 
Regiment. Sie verbreitet auch 
Propaganda gegen die westlichen 
Sanktionen. 

2023 wurde Anastasia Benedzisiuk 
von Lukaschenka offiziell für ih­
ren „erheblichen Beitrag zur Um­
setzung der staatlichen Informati­
onspolitik, ihre hohe Professiona­
lität sowie ihre objektive und um­
fassende Berichterstattung über 
das soziopolitische und soziokul­
turelle Leben des Landes“ aus­
gezeichnet. 

Sie profitiert somit vom Luka­
schenka-Regime und unterstützt 
es. 

3.8.2023 

225. Yauhen PUS­
TAVY 

Yevgeniy PUS­
TOVOY 

Яўген 
ПУСТАВЫ 

Евгений 
ПУСТОВОЙ 

Funktion: Belarussi­
scher Propagandist und 
Fernsehveranstalter 

Geburtsdatum: 
29.2.1984 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Yauhen Pustavy ist ein belarussi­
scher Propagandist und arbeitet für 
Stolichnoye Televideniye, einen 
der drei staatlichen Fernsehsender 
in Belarus, und für Minskaya 
Prauda, eine staatliche Zeitung. Er 
ist verantwortlich für die Verbrei­
tung von Propaganda zur Unter­
stützung der Politik von Luka­
schenka und zur Rechtfertigung 
des russischen Angriffskriegs ge­
gen die Ukraine. Er wurde von 
Lukaschenka für seine Verdienste 

3.8.2023 

▼M54



 

02006R0765 — DE — 20.07.2025 — 047.002 — 171 

Namen (Translitera­
tion der belarussi­

schen Schreibweise) 
(Transliteration der 
russischen Schreib­

weise) 

Namen 
(belarussische 
Schreibweise) 

(russische Schreib­
weise) 

Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste 
Datum der 
Aufnahme 

in die Liste 

um die staatliche Informations­
politik ausgezeichnet. Er ist ferner 
Mitglied der staatlichen Kommis­
sion zur Überprüfung politischer 
Flüchtlinge, die nach Belarus zu­
rückkehren möchten. Diese Kom­
mission wurde von Lukaschenka 
mit dem politischen Ziel einge­
setzt, die nach Belarus zurückkeh­
renden Flüchtlinge als Personen 
darzustellen, die ihr Vorgehen ge­
gen das Lukaschenka-Regime be­
reuen. 

Er profitiert somit vom Luka­
schenka-Regime und unterstützt 
es. 

226. Alena Stanis­
lavauna HAR­
MASH 

Alena Stanis­
lavovna GOR­
MASH 

Алена 
Станiславаўна 
ГОРМАШ 

Елена 
Станиславовна 
ГОРМАШ 

Funktion: Richterin, 
Bezirksgericht Bo­
bruisk 

Geburtsdatum: 
10.9.1967 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: weiblich 

Alena Harmash ist eine belarussi­
sche Richterin, die bei dem Be­
zirksgericht in Bobruisk tätig ist. 
Sie hat politisch motivierte Ent­
scheidungen gegen Gegner des 
belarussischen Regimes erlassen. 
Sie verurteilte sechs Anhänger und 
Aktivisten der Opposition aus po­
litischen Gründen. Sie hat seit 
2020 nachweislich politisch moti­
vierte Entscheidungen gegen Geg­
ner des belarussischen Regimes 
erlassen. 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition in Belarus. 

3.8.2023 

227. Andrei Ramana­
vich TARASE­
VICH 

Andrei Romano­
vich TARASE­
VICH 

Андрэй 
Раманавiч 
ТАРАСЕВIЧ 

Андрей 
Романович 
ТАРАСЕВИЧ 

Funktion: Richter, Be­
zirksgericht Glubokoye 

Geburtsdatum: 
10.11.1974 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Andrei Tarasevich ist ein belarus­
sischer Richter, der bei einem Be­
zirksgericht in Glubokoye tätig ist. 
Er hat politisch motivierte Ent­
scheidungen gegen Gegner des 
belarussischen Regimes erlassen. 
Er verurteilte mindestens 13 bela­
russische Bürger aus politischen 
Gründen. Er hat von 2017 bis 
2023 nachweislich politisch moti­
vierte Entscheidungen gegen Geg­
ner des belarussischen Regimes 
erlassen. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition in Belarus. 

3.8.2023 

▼M54
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228. Hanna Mikhai­
launa ASIPENKA 

Anna Mikhai­
lovna OSIPENKO 

Ганна 
Мiхайлаўна 
АСIПЕНКА 

Анна 
Михайловна 
ОСИПЕНКО 

Funktion: Richterin am 
Bezirksgericht Bo­
bruisk 

Geburtsdatum: 
7.12.1982 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: weiblich 

Hanna Asipenka ist eine belarus­
sische Richterin, die bei einem 
Bezirksgericht in Bobruisk tätig 
ist. Sie hat politisch motivierte 
Entscheidungen gegen Gegner des 
belarussischen Regimes erlassen. 
Sie war zwischen 2020 und 2023 
aktiv an der Verurteilung politi­
scher Gegner des Regimes betei­
ligt. In diesem Zeitraum hat sie 
mindestens 13 Urteile erlassen, 
darunter gegen zwei unabhängige 
Medienjournalisten. 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition in Belarus. 

3.8.2023 

229. Iryna Uladzimi­
rauna PADKAV­
YRAVA 

Irina Vladimi­
rovna PODKOV­
YROVA 

Iрына 
Уладзiмiраўна 
ПАДКАВ- 
ЫРАВА 

Ирина 
Владимировна 
ПОДКОВ- 
ЫРОВА 

Funktion: Staatsanwäl­
tin 

Geburtsdatum: 
22.9.1972 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: weiblich 

Iryna Padkavyrava ist eine bela­
russische Staatsanwältin. Sie steht 
mindestens seit 2009, als sie als 
leitende Staatsanwältin in der Re­
gion Gomel tätig war, mit den 
Strafverfolgungsbehörden in Ver­
bindung. 2022 war sie als Staats­
anwältin im Verfahren gegen einen 
unabhängigen Journalisten tätig, 
der mit TVP und Belsat TV in 
Verbindung stand. Sie beantragte 
damals eine vierjährige Freiheits­
strafe für den Journalisten. Sie 
beteiligte sich auch an der Prüfung 
von Rechtsmitteln gegen Urteile 
wegen der Veröffentlichung von 
Beiträgen in belarussischen sozia­
len Medien, die gegen die Regie­
rung und ihre Beamten gerichtet 
waren. Als Staatsanwältin befür­
wortete sie die Strafen, die sie für 
angemessen und fair hielt. 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition in Belarus. 

3.8.2023 

230. Ludmila Stsiapa­
nauna 
VASHCHANKA 

Ludmila Stiepa­
novna 
VASHCHENKO 

Людмiла 
Сцяпанаўна 
ВАШЧАНКА 

Людмила 
Степановна 
ВАЩЕНКО 

Funktion: Richterin am 
Bezirksgericht Glubo­
koye 

Geburtsdatum: 
22.9.1972 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: weiblich 

Ludmila Vashchanka ist eine be­
larussische Richterin, die am Be­
zirksgericht Glubokoye tätig ist. 
Sie hat politisch motivierte Ent­
scheidungen gegen Gegner des 
belarussischen Regimes erlassen. 
Sie hat von 2007 bis 2023 nach­
weislich politisch motivierte Ent­
scheidungen gegen Gegner 

3.8.2023 

▼M54
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des belarussischen Regimes erlas­
sen. In diesem Zeitraum verurteilte 
sie mindestens neun belarussische 
Bürger aus politischen Gründen, 
darunter Anhänger und Aktivisten 
der Opposition. 

Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition in Belarus. 

231. Uladzimir Aliak­
sandravich DAV­
YDAU 

Vladimir Alexan­
drovich DAV­
YDOV 

Уладзiмiр 
Аляксандравiч 
ДАВЫДАЎ 

Владимир 
Александрович 
ДАВЫДОВ 

Funktion: Richter am 
Obersten Gerichtshof 
von Belarus 

Geburtsdatum: 
11.4.1967 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Uladsimir Davydau ist ein bela­
russischer Richter, der am Obers­
ten Gerichtshof von Belarus tätig 
ist. Er wurde 2014 von Aliaksandr 
Lukaschenka auf Lebenszeit er­
nannt. Als Richter entschied Dav­
ydau hauptsächlich über Rechts­
mittel in Bezug auf Haftstrafen für 
politische Aktivisten und Journa­
listen. Dabei hielt er an den Ur­
teilen fest. Eine solche Entschei­
dung fiel in Bezug auf den für den 
Fersehsender Belsat tätigen Jour­
nalisten Pavel Vinahradau. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition in Belarus. 

3.8.2023 

232. Viachaslau Ulad­
zimiravich YELI­
SEENKA 

Vyacheslav Vla­
dimirovich ELI­
SEENKO 

Вячаслаў 
Уладзiмiравiч 
ЕЛIСЕЕНКА 

Вячеслав 
Владимирович 
ЕЛИСЕЕНКО 

Funktion: Richter am 
Bezirksgericht Doks­
hitsy 

Geburtsdatum: 
10.4.1979 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Viachaslau Yeliseenka ist ein be­
larussischer Richter, der bei einem 
Bezirksgericht in Dokshitsy tätig 
ist. Er hat politisch motivierte 
Entscheidungen gegen Gegner des 
belarussischen Regimes erlassen. 
Er hat zehn belarussische Bürger 
aus politischen Gründen verurteilt. 
Er hat seit 2018 nachweislich po­
litisch motivierte Entscheidungen 
gegen Gegner des belarussischen 
Regimes erlassen. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition in Belarus. 

3.8.2023 

▼M54
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233. Anton Uladzimi­
ravich KA­
LYAGA 

Anton Vladimiro­
vich KOLYAGO 

Антон 
Уладзiмiравiч 
КАЛЯГА 

Антон 
Владимирович 
КОЛЯГО 

Funktion: Leitender 
Ermittler — Ermittler 
für besonders wichtige 
Fälle der Hauptdirek­
tion für die Ermittlung 
von Straftaten in den 
Bereichen organisierte 
Kriminalität und Kor­
ruption des Zentral­
apparats des Ermitt­
lungsausschusses, Jus­
tiziar 

Geburtsdatum: 
2.10.1989 

Geburtsort: Minsk, Re­
publik Belarus 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Anton Kalyaga ist Ermittler der 
Hauptdirektion für die Ermittlung 
von Straftaten in den Bereichen 
organisierte Kriminalität und Kor­
ruption des Zentralbüros des Er­
mittlungsausschusses der Republik 
Belarus. Er führt Strafverfahren 
gegen Viasna-Mitglieder durch. 
Die Gerichtsverfahren gegen Ales 
Bialiatski, Valianstin Stefanovich 
und Uladsimir Labkovich weisen 
zahlreiche Unregelmäßigkeiten 
auf, und der Untersuchungszeit­
raum wurde von den Behörden 
zum Zweck der Beweiserhebung 
künstlich verlängert, wodurch die 
Frist überschritten wurde, die 
durch belarussisches Recht und 
internationale Standards zum 
Recht auf ein faires Verfahren 
festgelegt wurde. Bei den Ermitt­
lungen und dem Gerichtsverfahren 
im Fall Viasna wurde gegen die 
Rechtsstaatlichkeit verstoßen. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und die erhebliche Untergra­
bung der Rechtsstaatlichkeit sowie 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft und die demokratische 
Opposition in Belarus. 

3.8.2023 

▼M35 

234. Andrii Valerio­
vich ANA­
NENKO 

Andrei Valerie­
vich ANANEN­
KO 

Андрій 
Валерійович 
АНАНЕНКО 

Андрей 
Валерьевич 
АНАНЕНКО 

Leiter der Hauptabtei­
lung des Innenministe­
riums für die Bekämp­
fung organisierter Kri­
minalität und von Kor­
ruption (GUBOPiK) 

Geburtsdatum: 
13.10.1977 

Geburtsort: Minsk, Be­
larus 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Andrii Ananenko ist Leiter der 
Hauptabteilung des Innenministe­
riums für die Bekämpfung organi­
sierter Kriminalität und von Kor­
ruption (GUBOPiK). GUBOPiK 
ist eines der wichtigsten Organe, 
die für politisch motivierte Ver­
folgung in Belarus verantwortlich 
sind, einschließlich willkürlicher 
und unrechtmäßiger Festnahmen 
und Misshandlungen, darunter 
Folter, von Aktivisten und Mit­
gliedern der Zivilgesellschaft. 

GUBOPiK hat Videos erzwunge­
ner Geständnisse belarussischer 
Aktivisten und Bürger veröffent­
licht, die sie der belarussischen 
breiten Öffentlichkeit vor Augen 
führen und sie als Instrument für 
politischen Druck nutzen. 

5.8.2024 

▼M54
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In seiner Position ist Andrii Ana­
nenko verantwortlich für schwere 
Menschenrechtsverletzungen und 
Repressionen gegen die Zivilge­
sellschaft in Belarus. Darüber hi­
naus unterstützt er das Luka­
schenko-Regime. 

235. Mikhail Piatro­
vich BYADUN­
KEVICH 

Mikhail Petro­
vitch BEDUNKE­
VICH 

Міхаіл Пятровіч 
БЯДУНКЕВIЧ 

Михаил 
Петрович 
БЕДУНКЕВИЧ 

Stellvertretender Leiter 
der Hauptabteilung des 
Innenministeriums für 
die Bekämpfung orga­
nisierter Kriminalität 
und von Korruption 
(GUBOPiK); Leiter der 
dritten Abteilung der 
GUBOPiK, die für die 
Bekämpfung von „Ex­
tremismus“ zuständig 
ist 

Geburtsdatum: 
8.10.1977 

Geburtsort: Minsk, Be­
larus 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Mikhail Byadunkevich ist stell­
vertretender Leiter der Haupt­
abteilung des Innenministeriums 
für die Bekämpfung organisierter 
Kriminalität und von Korruption 
(GUBOPiK) und Leiter der dritten 
Abteilung des GUBOPiK, die für 
die Bekämpfung von Extremismus 
zuständig ist. GUBOPiK ist eines 
der wichtigsten Organe, die für 
politisch motivierte Verfolgung in 
Belarus verantwortlich sind, ein­
schließlich willkürlicher und un­
rechtmäßiger Festnahmen und 
Misshandlungen, darunter Folter, 
von Aktivisten und Mitgliedern 
der Zivilgesellschaft. 

GUBOPiK hat Videos erzwunge­
ner Geständnisse belarussischer 
Aktivisten und Bürger veröffent­
licht, die sie der belarussischen 
breiten Öffentlichkeit vor Augen 
führen und sie als Instrument für 
politischen Druck nutzen. 

In seiner Position ist Mikhail 
Byadunkevich verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft in Belarus. Darü­
ber hinaus unterstützt er das Lu­
kaschenko-Regime. 

5.8.2024 

236. Zmitser Aliaksan­
drovich KO­
VACH 

Dimitri Aleksan­
drovich KO­
VACH 

Змiцер 
Аляксандравiч 
КОВАЧ 

Дмитрий 
Александрович 
КОВАЧ 

Stellvertretender Leiter 
der Hauptabteilung des 
Innenministeriums für 
die Bekämpfung orga­
nisierter Kriminalität 
und von Korruption 
(GUBOPiK) 

Geburtsdatum: 
14.1.1979 

Geburtsort: Elisovo 
(Oblast Mogilev) 

Zmitser Kovach ist stellvertreten­
der Leiter der Hauptabteilung des 
Innenministeriums für die Be­
kämpfung organisierter Kriminali­
tät und von Korruption (GUBO­
PiK). GUBOPiK ist eines der 
wichtigsten Organe, die für poli­
tisch motivierte Verfolgung in 
Belarus verantwortlich sind, ein­
schließlich willkürlicher und un­
rechtmäßiger Festnahmen und 
Misshandlungen, darunter Folter, 
von Aktivisten und Mitgliedern 
der Zivilgesellschaft. 

5.8.2024 

▼M35
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Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

GUBOPiK hat Videos erzwunge­
ner Geständnisse belarussischer 
Aktivisten und Bürger veröffent­
licht, die sie der belarussischen 
breiten Öffentlichkeit vor Augen 
führen und sie als Instrument für 
politischen Druck nutzen. 

In seiner Position ist Zmitser Ko­
vach verantwortlich für schwere 
Menschenrechtsverletzungen und 
Repressionen gegen die Zivilge­
sellschaft in Belarus. Darüber hi­
naus unterstützt er das Luka­
schenko-Regime. 

237. Mikhail KAVA­
LIOU 

Mikhail KOVA­
LEV 

Міхаіл 
КАВАЛЁЎ 

Михаил 
КАВАЛЁВ 

Stellvertretender Leiter 
der Abteilung für die 
Überwachung der Ein­
haltung des Rechts in 
Gerichtsentscheidungen 
in Strafsachen der 
Staatsanwaltschaft, Ge­
neralstaatsanwaltschaft 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

In seiner Position als stellvertre­
tender Leiter der Abteilung für die 
Überwachung der Einhaltung des 
Rechts in Gerichtsentscheidungen 
in Strafsachen der Staatsanwalt­
schaft, Generalstaatsanwaltschaft, 
ist Mikhail Kavaliou für zahlreiche 
politisch motivierte Strafverfahren 
gegen die belarussische politische 
Opposition verantwortlich. Er ist 
insbesondere beteiligt an der poli­
tisch motivierten Strafverfolgung 
von Svetlana Tsikhanouskaya, Pa­
vel Latushko, Olga Kovalkova, 
Maria Moroz und Sergei Dilevsky, 
die alle Mitglieder des Koordinie­
rungsrates, einer belarussischen 
Oppositionsgruppe, sind; er ist 
zudem an der Strafsache „Ver­
schwörung zur Machtergreifung “ 
gegen Yuri Ziankovich, Alexander 
Fyaduta, Ryhor Kastusyov, Olga 
Halubovych und Dzianis Kravchuk 
beteiligt. 

Daher ist Mikhail Kavaliou ver­
antwortlich für schwere Men­
schenrechtsverletzungen und die 
erhebliche Untergrabung der 
Rechtsstaatlichkeit sowie für Re­
pressionen gegen die Zivilgesell­
schaft und die demokratische Op­
position in Belarus. 

5.8.2024 

238. Viktar Aliaksan­
dravich DU­
BROUKA 

Viktor Alexandro­
vich DUBROV­
KA 

Віктар 
Аляксандравіч 
ДУБРОЎКА 

Виктор 
Александрович 
ДУБРОВКА 

Leiter der Haftanstalt 
Strafkolonie Nr. 11; 
Oberst des internen 
Dienstes 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Viktar Dubrouka ist Leiter der 
Haftanstalt Strafkolonie Nr. 11, in 
der Siarhei Ramanau eine Strafe 
von 20 Jahren und 11 Monaten 
und Vadzim Bobyrau eine elfjäh­
rige Strafe verbüßen. Ramanau 
und Bobyrau wurden beide mehr­
fach in die Strafzelle verlegt. 

5.8.2024 

▼M35
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Geburtsdatum: 
19.6.1978 

Geburtsort: Makhnachi, 
Bezirk Slonim, Region 
Grodno 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3190678K013PB2 

Viktar Dubrouka ist daher für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen in Belarus verantwortlich. 

239. Pavel Ivanavich 
KAZAKOU 

Pavel Ivanovich 
KAZAKOV 

Павел Iванавіч 
КАЗАКОЎ 

Павел Иванович 
КАЗАКОВ 

Leiter der Haftanstalt 
Gefängnis Nr. 1, 
Grodno; Oberst des in­
ternen Dienstes 

Geburtsdatum: 
11.6.1977 

Geburtsort: Russ, Be­
zirk Volkavysk, Region 
Grodno 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3110677K031PB5 

Pavel Kazakou ist Leiter der 
Haftanstalt Gefängnis Nr. 1 in 
Grodno, in dem der politische 
Gefangene Ales Pushkin und der 
Künstler Ruslan Karchauli wegen 
unzureichender medizinischer 
Versorgung gestorben sind. An­
dere Gefangene, die in dieser 
Einrichtung inhaftiert sind, haben 
die unmenschlichen Bedingungen 
bezeugt. 

Pavel Kazakou ist daher für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen in Belarus verantwortlich. 

5.8.2024 

240. Dzianis Anatolie­
vich TAUSTSI­
ANKOU 

Denis Anatolie­
vich TOLSTEN­
KOV 

Дзяніс 
Анатольевіч 
ТАЎСЦЯНКОЎ 

Денис 
Анатольевич 
ТОЛСТЕНКОВ 

Leiter der Haftanstalt 
Strafkolonie Nr. 4; 
Oberstleutnant des in­
ternen Dienstes 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geburtsdatum: 
17.8.1977 

Geburtsort: Orsha, Re­
gion Vitebsk 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 
3170877M000PB9 

Dzianis Taustsiankou ist der Leiter 
der Haftanstalt Strafkolonie Nr. 4, 
in der die Sozialaktivistin Polina 
Sharendo-Panasyuk inhaftiert ist. 
Der Ehemann von Sharendo, An­
drei Sharendo, berichtete über die 
unmenschlichen Bedingungen und 
Foltermaßnahmen, denen seine 
Frau in dieser Kolonie ausgesetzt 
war. 

Dzianis Taustsiankou ist daher für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen in Belarus verantwortlich. 

5.8.2024 

241. Vasil Vasilevich 
KOLEDA 

Vasily Vasilye­
vich KOLEDA 

Васіль Васільевіч 
КОЛЕДА 

Василий 
Васильевич 
КОЛЕДА 

Stellvertretender Leiter 
des Gefängnisses Nr. 1 
in Grodno; Oberstleut­
nant des internen 
Dienstes 

Geschlecht: männlich 

Vasil Koleda ist stellvertretender 
Leiter des Gefängnisses Nr. 1 in 
Grodno, in dem der politische 
Gefangene Ales Pushkin und der 
Künstler Ruslan Karchauli wegen 
unzureichender medizinischer 
Versorgung gestorben sind. An­
dere Gefangene, die in dieser 
Einrichtung inhaftiert sind, haben 
die unmenschlichen Bedingungen 
bezeugt. 

Vasil Koleda ist daher für schwere 
Menschenrechtsverletzungen in 
Belarus verantwortlich. 

5.8.2024 
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242. Andrei Mikhailo­
vich TSEDRYK 

Andrey Mikhailo­
vich TSEDRIK 

Андрэй 
Міхайлавіч 
ЦЭДРЫК 

Андрей 
Михайлович 
ЦЕДРИК 

Leiter der Unter­
suchungshaftanstalt 
Nr. 1; Oberst des in­
ternen Dienstes 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geburtsdatum: 
20.4.1978 

Geburtsort: Minsk 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3200478A058PB3 

Andrei Tsedryk ist Leiter der Un­
tersuchungshaftanstalt Nr. 1 in 
Minsk, die auch bekannt als 
„Voldarka“ bekannt ist. Zahlreiche 
politische Gefangene, einschließ­
lich Ales Pushkin, waren in dieser 
Haftanstalt und bezeugten, dass 
die Bedingungen in dem Zentrum 
unmenschlich sind. Ales Bialiatski 
befindet sich dort in Haft. Das 
Zentrum verfügt auch nicht über 
ein geeignetes Krankenhaus. 

Andrei Tsedryk ist daher für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen in Belarus verantwortlich. 

5.8.2024 

243. Iryna Barisauna 
AKULOVICH 

Irina Borisovna 
AKULOVICH 

Iрына Барысаўна 
АКУЛОВIЧ 

Ирина Борисовна 
АКУЛОВИЧ 

Generaldirektorin des 
republikanischen Ein­
heitsunternehmens 
„Belarusian Telegraph 
Agency“ (BelTA) 

Geburtsdatum: 
24.10.1974 

Geburtsort: Mogilev, 
Belarus 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: weiblich 

Iryna Akulovich ist eine langjäh­
rige Unterstützerin von Aliaksandr 
Lukaschenko. 2018 wurde sie von 
ihm zur Generaldirektorin der 
größten staatlichen Nachrichten­
agentur, Belarusian Telegraph 
Agency (BelTA) ernannt und be­
kleidet diese Position weiterhin. 
Durch Veröffentlichungen und 
Aktivitäten wie Fotoausstellungen 
und öffentliche Veranstaltungen 
fördert BelTA Lukaschenko und 
sein Regime umfassend. 

Mit ihren öffentlichen Erklärungen 
und Aktivitäten hat Iryna Akulo­
vich Unterstützung für Luka­
schenko und seine Narrative in 
Bezug auf die demokratische Op­
position gezeigt. Als Leiterin von 
BelTA legt sie den Ton und die 
Richtung der Nachrichtenagentur 
fest und sieht die Medien als In­
strument zur Erhaltung des der­
zeitigen Regimes. Sie unterstützt 
daher das Lukaschenko-Regime. 

5.8.2024 

244. Mikita Sviatosla­
vovich RACHY­
LOUSKI 

Nikita Sviatosla­
vovich RACHI­
LOVSKYI 

Мікіта 
Святаслававіч 
РАЧЫЛОЎСКI 

Никита 
Святославович 
РАЧИЛОВСКИЙ 

Moderator des „Se­
nats“-Fernsehpro­
gramms des Senders 
STV (СTВ); Vorsit­
zender des Jugendrates 
(Jugendparlament der 
Nationalversammlung 
der Republik Belarus); 
Mitglied des Aus­
schusses der Jugend­
kammer für Tourismus 

Mikita Rachylouski bekleidet 
Führungspositionen im staatlichen 
Jugendrat, in der GONGO Vor­
wärts und in den Medien (dem 
„Senats“-Fernsehprogramm). In 
diesen Positionen hat Mykyta Ra­
chylouski sich gegen belarussische 
Bürger ausgesprochen, weil sie die 
Regierung kritisiert, 2020 an Pro­
testen teilgenommen und abwei­
chende Ansichten vertreten haben. 
Besonders intensiv bemühte er 
sich um Bestrafung und Verfol­
gung des Bloggers Kokobay sowie 
der Musikband Drozdy und ande­
rer. Mit seinen Äußerungen ruft er 

5.8.2024 
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und Umwelt in der 
Parlamentarischen Ver­
sammlung des Unions­
staates Belarus und 
Russland; Vorsitzender 
des Jugend-Bürgeralli­
anz „Vorwärts“ 

Geburtsdatum: 
28.7.1997 

Geburtsort: Minsk, Be­
larus 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

zur Verfolgung auf und schürt 
Hass gegenüber Regimekritikern. 
Bei einem seiner zahlreichen 
Fernsehauftritte sprach er sich für 
eine Entfernung von Personal des 
Fachbereichs Geschichte an bela­
russischen Universitäten aus. 

Er hat bei zahlreichen Gelegen­
heiten seine Unterstützung für die 
belarussische Regierung und Al­
jaksandr Lukaschenka bekundet. 
Er unterstützt daher das Luka­
schenka-Regime. 

245. Dzmitry Aliak­
sandrovich ZHUK 

Dmitrii Aleksan­
drovich ZHUK 

Дзмітрый 
Аляксандравіч 
ЖУК 

Дмитрий 
Александрович 
ЖУК 

Direktor und Chef­
redakteur des Verlags 
„Belarus Today“ 

Geburtsdatum: 
7.7.1970 

Geburtsort: Let­
kaushchyna, Region 
Minsk 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3070770A081PB7 

Dzmitry Zhuk ist ein langjähriger 
Unterstützer von Aljaksandr Lu­
kaschenka und seines Regimes. Er 
war früher Leiter des Pressediens­
tes von Lukaschenka und langjäh­
riger Generaldirektor der größten 
staatlichen Nachrichtenagentur, 
Belarusian Telegraph Agency 
(BelTA). 

Seit 2018 ist er Direktor und 
Chefredakteur des Verlags Belarus 
Today. In dieser Position hat 
Dzmitry Zhuk der belarussischen 
Öffentlichkeit bereitwillig Falsch­
informationen über Repressionen 
durch die staatlichen Behörden 
präsentiert, Desinformationen so­
wohl der belarussischen als auch 
der russischen Regierung verbrei­
tet und Hass gegenüber der de­
mokratischen Opposition und der 
Zivilgesellschaft geschürt. Er ist 
unmittelbar verantwortlich dafür, 
wie „Belarus Today“ über die 
Lage im Land informiert, und un­
terstützt damit die Behörden, ein­
schließlich Lukaschenka. Er un­
terstützt daher das Lukaschenka- 
Regime. 

5.8.2024 
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246. Viachaslau Ivana­
vich TULEYKA 

Vyacheslav Iva­
novich TULEY­
KO 

Вячаслаў 
Iванавіч 
ТУЛЕЙКА 

Вячеслав 
Иванович 
ТУЛЕЙКО 

Richter am Regional­
gericht Minsk 

Geburtsdatum: 
27.7.1977 

Geschlecht: männlich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Als Richter am Regionalgericht 
Minsk hat Viachaslau Tuleyka das 
Lukaschenka-Regime in zahlrei­
chen politisch motivierten Verfah­
ren vertreten und ist für die lang­
jährigen Freiheitsstrafen gegen 
mehrere Medienschaffende verant­
wortlich: lryna Leushyna (Bela­
PAN), Dzmitry Navazhylau (Bela 
PAN), Andrey Alyaksandrau (Be­
laPAN), lryna Zlobina (Bela 
PAN), Stepan Putilo (Nexta), Yan 
Rudik (Nexta) und Roman Prata­
sevich (Nexta). Außerdem ver­
urteilte er einen belarussischen 
Bürger wegen der Veröffent­
lichung regierungsfeindlicher 
Kommentare in den sozialen Me­
dien. Diese Strafen sind Teil der 
systematischen Verweigerung des 
Rechts auf freie Meinungsäuße­
rung durch einen Teil der bela­
russischen Behörden und die sys­
tematische Bestrafung der Aus­
übung dieses Rechts. 

Daher ist Viachaslau Tuleyka ver­
antwortlich für schwere Men­
schenrechtsverletzungen und die 
erhebliche Untergrabung der 
Rechtsstaatlichkeit sowie für Re­
pressionen gegen die Zivilgesell­
schaft und die demokratische Op­
position in Belarus. 

5.8.2024 

247. Alena Mikalay­
euna ANANICH 

Elena Nikoayevna 
ANANICH 

Алена 
Мікалаеўна 
АНАНIЧ 

Елена 
Николаевна 
АНАНИЧ 

Richterin am Stadt­
gericht Minsk 

Geschlecht: weiblich 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Alena Ananich ist eine von Al­
jaksandr Lukaschenka ernannte 
belarussische Richterin, die seit 
2015 am Stadtgericht Minsk tätig 
ist. Sie erließ zahlreiche politisch 
motivierte Urteile gegen die Geg­
ner der belarussischen Behörden 
und verhängte unter anderem be­
sonders hohe Freiheitsstrafen: 
Yauhen Yushkevich — 11 Jahre, 
Vital Brahiniets (Anwalt des Frie­
densnobelpreisträgers Alies Bia­
latski) — 8 Jahre, Viachaslau 
Kandyba — 7 Jahre und Siarhiei 
Nikitsin — 6 Jahre. Ferner ver­
urteilte sie in Abwesenheit den im 
Ausland tätigen Oppositionsakti­
visten und ehemaligen Offizier der 
Hauptabteilung des Innenministe­
riums für die Bekämpfung von 
organisierter Kriminalität und 
Korruption (GUBOPiK), Stanislau 
Lupanosau, zu 18 Jahren Haft. 

5.8.2024 
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Daher ist sie verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen oder Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition in Belarus. 

248. Anatoliy Ryhora­
vich SOTNIKAU 

Anatoliy Grigo­
rievich SOTNI­
KOV 

Анатолій 
Рыгоравіч 
СОТНIКАЎ 

Анатолий 
Григорьевич 
СОТНИКОВ 

Richter am Regional­
gericht Homel 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Anatoliy Sotnikau ist ein von Al­
jaksandr Lukaschenka ernannter 
Richter, der seit 2019 am Regio­
nalgericht Homel tätig ist. Er hat 
politisch motivierte Urteile gegen 
belarussische Bürger verhängt, die 
den groß angelegten Angriffskrieg 
Russlands gegen die Ukraine und 
die Brutalität der belarussischen 
Strafverfolgungsbehörden an­
geprangert haben. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen oder Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition in Belarus. 

5.8.2024 

249. Andrey Viktara­
vich MLECHKA 

Andrei Viktoro­
vich MLECHKO 

Андрэй 
Віктаравіч 
МЛЕЧКА 

Андрей 
Викторович 
МЛЕЧКО 

Richter am Bezirks­
gericht Frunze der 
Stadt Minsk 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Andrey Mlechka ist ein von Al­
jaksandr Lukaschenka ernannter 
Richter, der seit 2021 am Be­
zirksgericht Frunze der Stadt 
Minsk tätig ist. Er verhängte hohe 
politisch motivierte Strafen gegen 
Bürger, die friedlich kritische 
Meinungen der Behörden auf der 
Straße und im Internet zum Aus­
druck brachten. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen oder Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition in Belarus. 

5.8.2024 
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250. Ihar Aliaksandra­
vich SHVEDAU 
Igor Alexandro­
vich SHVEDOV 

Iгар 
Аляксандравіч 
ШВЕДАЎ 
Игорь 
Александрович 
ШВЕДОВ 

Richter am Regional­
gericht Mahiliou 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 
Geschlecht: männlich 

Ihar Shvedau ist ein von Aljak­
sandr Lukaschenka ernannter 
Richter, der seit 2020 am Regio­
nalgericht Mahiliou tätig ist. Er 
verhängte politisch motivierte 
Strafen gegen Gegner des Luka­
schenka-Regimes, darunter gegen 
den Journalisten Andrei Kuzne­
chyk (6 Jahre Haft), den politi­
schen Gefangenen Anton Shybut 
(5 Jahre Haft) und andere Kritiker 
der belarussischen Behörden. 
Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen oder Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition in Belarus. 

5.8.2024 

▼M62 ___ 

▼M35 

252. Tatsiana Vikta­
rauna SHOTSIK 
Tatiana Vikto­
rovna SHOTIK 

Таццяна 
Віктараўна 
ШОЦIК 
Татьяна 
Викторовна 
ШОТИК 

Richterin am Bezirks­
gericht Leninsky in 
Minsk 
Geburtsdatum: 
21.1.1992 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 
Geschlecht: weiblich 
Persönliche Kennnum­
mer: 4210192A027PB8 

Tatsiana Shotsik ist eine von Al­
jaksandr Lukaschenka ernannte 
Richterin, die seit 2021 am Be­
zirksgericht Leninsky in Minsk 
tätig ist. Sie hat politisch moti­
vierte Strafen gegen belarussische 
Bürger verhängt, die den Prä­
sidenten und die Brutalität der 
belarussischen Strafverfolgungs­
behörden kritisiert haben. Igor 
Lednik, ein politischer Gefange­
ner, der von Shotsik zu drei Jahren 
Haft verurteilt wurde, ist am 
20. Februar 2024 verstorben. 
Daher ist Tatsiana Shotsik verant­
wortlich für schwere Menschen­
rechtsverletzungen oder Repres­
sionen gegen die Zivilgesellschaft 
und die demokratische Opposition 
in Belarus. 

5.8.2024 
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253. Vasil Uladzimira­
vich SKOK 

Vasily Vladimiro­
vich SKOK 

Васіль 
Уладзіміравіч 
СКОК 

Василий 
Владимирович 
СКОК 

Richter am Regional­
gericht Grodno 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geburtsdatum: 
17.11.1959 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3171159K025PB0 

Vasil Skok ist ein von Aljaksandr 
Lukaschenka ernannter Richter, 
der seit 2003 am Regionalgericht 
Grodno tätig ist. Er hat politisch 
motivierte Strafen gegen belarus­
sische Bürger verhängt, die den 
Präsidenten, das Regime und die 
Brutalität der belarussischen 
Strafverfolgungsbehörden kritisiert 
haben. Er verurteilte Andrey Sa­
chewko zu sechs Jahren Freiheits­
strafe in einer Hochsicherheits­
strafkolonie. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen oder Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition in Belarus. 

5.8.2024 

254. Stanislau Uladzi­
miravich IVANI­
UTSENKA 

Stanislav Vladi­
mirovich IVA­
NYUTENKO 

Станіслаў 
Уладзіміравіч 
IВАНЮЦЕНКА 

Станислав 
Владимирович 
ИВАНЮТЕНКО 

Richter am Bezirks­
gericht Rechitsa in der 
Region Gomel 

Geburtsdatum: 
29.7.1982 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3290782H007PB3 

Stanislau Ivaniutsenka ist ein von 
Aljaksandr Lukaschenka ernannter 
Richter, die seit 2019 am Be­
zirksgericht Rechitsa in der Region 
Gomel tätig ist. Er hat politisch 
motivierte Strafen gegen belarus­
sische Bürger verhängt, die den 
Präsidenten und die Brutalität der 
belarussischen Strafverfolgungs­
behörden kritisiert haben. Er ent­
schied über den Fall von Polina 
Sharendo, einer Sozialaktivistin 
aus Belarus, die im Januar 2021 
inhaftiert wurde. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen oder Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition in Belarus. 

5.8.2024 

255. Aliaksey Anatole­
vich KHLYSZC­
ZANKAU 

Alexey Anatolie­
vich 
KHLYSHCHEN­
KOV 

Аляксей 
Анатольевіч 
ХЛЫШЧАНКАЎ 

Алексей 
Анатольевич 
ХЛЫЩЕНКОВ 

Richter am Regional­
gericht Gomel 

Geburtsdatum: 
27.8.1982 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3270882H007PB4 

Aliaksey Klyshchankau ist ein von 
Aljaksandr Lukaschenka ernannter 
Richter, der seit 2019 am Regio­
nalgericht Gomel tätig ist. Er hat 
politisch motivierte Strafen gegen 
belarussische Bürger verhängt, die 
den Präsidenten und die Brutalität 
der belarussischen Strafverfol­
gungsbehörden kritisiert haben. Er 

5.8.2024 
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verurteilte Yuri Vlasov, einen 
Vertrauten der Präsidentschafts­
kandidatin Svetlana Tikhanovs­
kaya, zu sechseinhalb Jahren Frei­
heitsstrafe in einer Höchstsicher­
heitsstrafkolonie. 

Aliaksey Klyshchankau ist daher 
verantwortlich für die ernsthafte 
Untergrabung der Rechtsstaatlich­
keit und die Repression der Zivil­
gesellschaft und der demokrati­
schen Opposition in Belarus. 

256. Ihar Fiodaravich 
ZIAMTSAU 

Igor Fedorovich 
ZEMTSOV 

Iгар Фёдаравіч 
ЗЯМЦОЎ 

Игорь Федорович 
ЗЕМЦОВ 

Richter am Regional­
gericht Mogilev 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geburtsdatum: 
20.3.1975 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 
3200375M061PB1 

Ihar Ziamtsau ist ein von Aljak­
sandr Lukaschenka ernannter 
Richter, der seit 2017 am Regio­
nalgericht Mogilev tätig ist. Er hat 
politisch motivierte Strafen gegen 
belarussische Bürger verhängt, die 
den Präsidenten und die Brutalität 
der belarussischen Strafverfol­
gungsbehörden kritisiert haben. 

Er ist daher verantwortlich für die 
ernsthafte Untergrabung der 
Rechtsstaatlichkeit und die Re­
pression der Zivilgesellschaft und 
der demokratischen Opposition in 
Belarus. 

5.8.2024 

257. Aliaksei Iurievich 
KRIAKVIN 

Alexey Yurevich 
KRIAKVIN 

Аляксей Юр’евіч 
КРАКВIН 

Алексей 
Юрьевич 
КРЯКВИН 

Propagandist beim 
Fernsehsender All-Na­
tional Television 
(ONT) 

Geburtsdatum: 
9.11.1984 

Geburtsort: Minsk, Be­
larus 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Aliaksei Kriakvin ist ein Propa­
gandist beim staatseigenen Fern­
sehsender ONT und produziert 
Propagandamaterial zur Unterstüt­
zung des Lukaschenka-Regimes. 
Er war insbesondere unmittelbar 
an den „Sonderermittlungen “ von 
ONT im Zusammenhang mit der 
Strafsache Viktor Babariko betei­
ligt, bei denen Daten aus der 
Vorphase der Ermittlungen offen­
gelegt wurden. Er erscheint im 
Fernsehen, kritisiert dabei regel­
mäßig das Vorgehen der Gegner 
des Lukaschenko-Regimes und 
spricht über die Beteiligung des 
Westens an den Unruhen in der 
Bevölkerung in Belarus. Er unter­
stützt daher das Lukaschenka-Re­
gime. 

5.8.2024 

▼M35
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▼M62 

258. Viktar Arkadzie­
vich SHAUTSOU 
Viktor Arkadie­
vich 
CHEVTSOV/ 
SHEVTSOV 

Вiктар 
Аркадзьевiч 
ШАЎЦОЎ 
Виктор 
Аркадьевич 
ШЕВЦОВ 

Position(en): Ge­
schäftsmann, Investor 
Geburtsdatum: 
5.12.1963 
Geburtsort: Dorf Ra­
zumava, Region Vi­
tebsk (Wizebsk), Bela­
rus 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 
Geschlecht: männlich 
Reisepass-Nr.: 
MP4572331, aus­
gestellt am 12.2.2021 
Persönliche Kennnum­
mer: 3051263A036PB7 

Viktar Shautsou ist ein Geschäfts­
mann mit Geschäftsinteressen in 
Belarus. 
In seiner Rolle als Honorarkonsul 
der Philippinen in Belarus unter­
stützt er das Lukaschenko-Regime. 
Darüber hinaus profitiert er von 
dem Regime, und zwar durch sein 
Mitwirken an der Reshenie-Bank, 
die wiederum am Museumskom­
plex Dudutki beteiligt ist, das aus 
dem belarussischen Staatshaushalt 
finanziert wird. 
Daher unterstützt Viktar Shautsou 
das Lukaschenko-Regime und 
profitiert davon. 

5.8.2024 

▼M35 

260. Anton Genadze­
vich DUDAL 

Anton Gennadie­
vich DUDAL 

Антон Генадзевіч 
ДУДАЛЬ 

Антон 
Геннадьевич 
ДУДАЛЬ 

Richter am Gericht der 
Region Bobruisk und 
der Stadt Bobruisk 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geburtsdatum: 
11.8.1986 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 
3110886M079PB3 

Anton Dudal ist als Richter am 
Gericht des Bezirks Bobruisk und 
der Stadt Bobruisk tätig. Er wurde 
2019 von Aljaksandr Lukaschenka 
ernannt. Er verhängte politisch 
motivierte Urteile, unter anderem 
gegen belarussische Bürger, die 
sich gegen den Präsidenten ge­
äußert hatten. Außerdem ver­
urteilte er einen Bürger, der sich in 
Selbstverteidigung gegen die Bru­
talität der Strafverfolgungsbehör­
den gewehrt hatte. Er verlegte 
Andrey Sachevko in das Gefängnis 
von Mahiljou. 

Daher ist er für die Repression der 
Zivilgesellschaft und der demo­
kratischen Opposition verantwort­
lich. 

5.8.2024 

▼M62 

260. Anton Genadze­
vich DUDAL 

Anton Gennadie­
vich DUDAL 

Антон Генадзевіч 
ДУДАЛЬ 

Антон 
Геннадьевич 
ДУДАЛЬ 

Position(en): ehemali­
ger Richter am Gericht 
der Region Bobruisk 
und der Stadt Bobruisk, 
Vorsitzender des Be­
zirksgerichts Kirovsky 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geburtsdatum: 
11.8.1986 

Geschlecht: männlich 

Anton Dudal war als Richter am 
Gericht des Bezirks Bobruisk und 
der Stadt Bobruisk tätig. Er wurde 
2019 von Alexander Lukaschenko 
ernannt. Er verhängte politisch 
motivierte Urteile, unter anderem 
gegen belarussische Bürger, die 
sich gegen den Präsidenten ge­
äußert hatten. Außerdem ver­
urteilte er einen Bürger, der sich in 
Selbstverteidigung gegen die Bru­
talität der Strafverfolgungsbehör­
den gewehrt hatte. Er verlegte 
Andrey Sachevko in das Gefängnis 
von Mahiljou. 

5.8.2024 

▼M35
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Persönliche Kennnum­
mer: 
3110886M079PB3 

Daher ist er für die Repression der 
Zivilgesellschaft und der demo­
kratischen Opposition verantwort­
lich. 

Als Vorsitzender des Bezirks­
gerichts Kirovsky ist er nach wie 
vor im Lukaschenko-Regime aktiv. 

261. Mikalai Vasilie­
vich SIARHEE­
VICH 

Nikolai Vasilie­
vich SERGEE­
VICH 

Мікалай 
Васільевіч 
СЯРГЕЕВIЧ 

Николай 
Васильевич 
СЕРГЕЕВИЧ 

Position(en): ehemali­
ger Richter am Be­
zirksgericht Zhlobin 
(Schlobin) der Region 
Gomel, Vorsitzender 
des Bezirksgerichts 
Chechersky 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geburtsdatum: 
22.8.1983 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3220883H026PB7 

Mikalai Siarheevich war ein bela­
russischer Richter, der am Be­
zirksgericht Schlobin der Region 
Gomel tätig war. Er wurde von 
Alexander Lukaschenko ernannt. 
Er verhängte politisch motivierte 
Urteile gegen belarussische Bür­
ger, die sich gegen die betrügeri­
sche Präsidentschaftswahl 2020 
geäußert hatten, einschließlich 
Teilnehmern an den Protesten in 
Schlobin. 

Mikalai Siarheevich ist daher für 
die Repression der Zivilgesell­
schaft und der demokratischen 
Opposition verantwortlich. 

Als Vorsitzender des Bezirks­
gerichts Chechersky ist er nach 
wie vor im Lukaschenko-Regime 
aktiv. 

5.8.2024 

▼M60 

262. Vitali Viktaravich 
SINILA 

Vitaliy Viktoro­
vich SINILO 

Віталій 
Віктаравіч 
СIНIЛА 

Виталий 
Викторович 
СИНИЛО 

Richter und Präsident 
des Bezirksgerichts 
Mostovsky in der Re­
gion Grodno 

Geburtsdatum: 
15.5.1976 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3161180C038PB1 

Vitali Sinila ist ein belarussischer 
Richter und Präsident des Be­
zirksgerichts Mostovsky in der 
Region Grodno. Er wurde von 
Aljaksandr Lukaschenka ernannt. 
Er verhängte Urteile gegen eine 
Reihe von belarussischen Bürgern, 
die den Präsidenten und die Be­
hörden des Regimes kritisierten, 
z. B. gegen Viktor Tsarikevich 
und Sergei Burak, die in den so­
zialen Medien und offline ver­
schiedene Widerspruch äußerten. 

Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft und die 
demokratische Opposition verant­
wortlich. 

16.12.2024 

▼M62
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263. Iryna Vasieuna 
PRADUN 
Irina Vasilevna 
PRADUN 

Iрына Васільеўна 
ПРАДУН 
Ирина 
Васильевна 
ПРАДУН 

Richterin und Prä­
sidentin des Bezirks­
gericht Rogachev in 
der Region Gomel 
Geburtsdatum: 
21.5.1974 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 
Geschlecht: weiblich 
Persönliche Kennnum­
mer: 4210574H035PB4 

Iryna Pradun ist eine belarussische 
Richterin und Präsidentin des Be­
zirksgericht Rogachev in der Re­
gion Gomel. Sie wurde von Al­
jaksandr Lukaschenka ernannt. Sie 
verhängte Urteile gegen zahlreiche 
belarussische Bürger, die den Prä­
sidenten kritisiert haben. Sie ver­
hängte auch Urteile gegen eine 
Reihe von Personen, denen die 
Teilnahme an Protesten und Wi­
derstand gegen die Brutalität der 
belarussischen Strafverfolgungs­
behörden vorgeworfen wurde, 
z. B. im Fall von Evgeny Kokha­
novsky, der laut Menschenrechts­
verteidigern gezwungen wurde, 
sich der Teilnahme an Protesten 
schuldig zu bekennen. 
Daher ist sie für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft verant­
wortlich. 

16.12.2024 

264. Vadzim Ivanavich 
MAZOL 
Vadim Ivanovich 
MOZOL 

Вадзім Iванавіч 
МАЗОЛЬ 
Вадим Иванович 
МОЗОЛЬ 

Richter am Bezirks­
gericht Pruzhany in der 
Region Brest 
Geburtsdatum: 
13.4.1974 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 
Geschlecht: männlich 
Persönliche Kennnum­
mer: 3130474C031PB6 

Vadzim Mazol ist ein belarussi­
scher Richter am Bezirksgericht 
Pruzhany in der Region Brest. Er 
wurde von Aljaksandr Luka­
schenka ernannt. Er verhängte Ur­
teile gegen zahlreiche belarussi­
sche Bürger, die u. a. in den so­
zialen Medien den Präsidenten und 
die Strafverfolgungsbehörden des 
Regimes kritisiert hatten. 
Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft verant­
wortlich. 

16.12.2024 

265. Nina Uladzimi­
rauna SHASTAK 
Nina Vladimi­
rovna SHESTAK 

Ніна 
Уладзіміраўна 
ШАСТАК 
Нина 
Владимировна 
ШЕСТАК 

Richterin am Regional­
gericht Brest 
Geburtsdatum: 
1.5.1958 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 
Geschlecht: weiblich 
Persönliche Kennnum­
mer: 4010558C080PB9 

Nina Shastak ist eine belarussische 
Richterin am Regionalgericht 
Brest. Sie wurde von Aljaksandr 
Lukaschenka ernannt. Sie ver­
hängte Urteile gegen eine Reihe 
belarussischer Bürger, die die Be­
hörden des belarussischen Re­
gimes kritisiert haben. Sie prüfte 
auch Rechtsmittel, die friedliche 
Demonstranten gegen die gegen 
sie ergangenen Urteile eingelegt 
hatten, und bestätigte diese Urteile. 
Daher ist sie für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft verant­
wortlich. 

16.12.2024 

▼M60
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266. Vera Viachesla­
vauna FILONIK 

Vera Vyachesla­
vovna FILONIK 

Вера 
Вячаславаўна 
ФIЛОНIК 

Вера 
Вячеславовна 
ФИЛОНИК 

Richterin am Regional­
gericht Brest 

Geburtsdatum: 
8.3.1990 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: weiblich 

Persönliche Kennnum­
mer: 4080390K014PB5 

Vera Filonik ist eine belarussische 
Richterin am Regionalgericht 
Brest. Sie wurde von Aljaksandr 
Lukaschenka ernannt. Sie ver­
hängte Urteile gegen zahlreiche 
belarussische Bürger, die beschul­
digt wurden, an den Protesten ge­
gen das belarussische Regime im 
August 2020 teilgenommen zu 
haben. 

Daher ist sie für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft verant­
wortlich. 

16.12.2024 

267. Iryna Leanidauna 
MAIKO 

Irina Leonidovna 
MAIKO 

Iрына Леанідаўна 
МАЙКО 

Ирина 
Леонидовна 
МАЙКО 

Richterin am Regional­
gericht Minsk 

Geburtsdatum: 
25.11.1974 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: weiblich 

Persönliche Kennnum­
mer: 4251174A007PB7 

Iryna Maiko ist eine belarussische 
Richterin am Regionalgericht 
Minsk. Sie wurde von Aljaksandr 
Lukaschenka ernannt. Sie ver­
hängte Urteile gegen Bürger, die 
den Präsidenten und die Behörden 
des Regimes kritisiert hatten, z. B. 
gegen Roman Yankouski und 
Mikhail Nemtsov, die in den so­
zialen Medien und offline Wider­
spruch äußerten. 

Daher ist sie für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft verant­
wortlich. 

16.12.2024 

268. Vasili Vasilievich 
BIAGUN 

Vasily Vasilye­
vich BEGUN 

Васілій 
Васільевіч 
БЯГУН 

Василий 
Васильевич 
БЕГУН 

Richter am Regional­
gericht Gomel 

Geburtsdatum: 
9.12.1960 

Geburtsort: Kondopo­
ga, Republik Karelien, 
Russland 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Vasily Biagun ist ein belarussi­
scher Richter, der seit 2003 am 
Regionalgericht Gomel tätig ist. Er 
wurde von Aljaksandr Luka­
schenka ernannt. Biagun erließ 
zahlreiche Urteile gegen Gegner 
der belarussischen Behörden, da­
runter Urteile gegen Personen we­
gen ihrer Aktivitäten in den so­
zialen Medien. Zudem verhängte 
er politisch motivierte Haftstrafen 
gegen Nikita Slepenka (3 Jahre) 
und Pavel Bobchenko (2 Jahre). 

Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft verant­
wortlich. 

16.12.2024 

▼M60
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269. Yauheni Anatole­
vich BREGAN 

Evgeni Anatole­
vich BREGAN 

Яўгеній 
Анатольевіч 
БРЭГАН 

Евгений 
Анатольевич 
БРЕГАН 

Richter am Regional­
gericht Brest 

Geburtsdatum: 
26.3.1982 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3260382K020PB0 

Yauheni Bregan ist ein belarussi­
scher Richter am Regionalgericht 
Brest. Er wurde von Aljaksandr 
Lukaschenka ernannt. Zuvor war 
er Richter am Bezirksgericht 
Moskovsky in Brest und Richter 
der Stadt Baranovichi in der Re­
gion Brest. Er verhängte Urteile 
gegen zahlreiche belarussische 
Bürger, die unter anderem be­
schuldigt wurden, an den Protesten 
gegen das belarussische Regime 
im August 2020 teilgenommen zu 
haben. 

Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft verant­
wortlich. 

16.12.2024 

270. Aliaksandr Mika­
laevich MOKHO­
RAU 

Alexander Niko­
laevich MOKHO­
REV 

Аляксандр 
Мікалаевіч 
МОХОРАЎ 

Александр 
Николаевич 
МОХОРЕВ 

Richter am Bezirks­
gericht Sovetsky der 
Stadt Gomel 

Geburtsdatum: 
16.4.1986 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3160486H031PB9 

Aliaksandr Mokhorau ist ein bela­
russischer Richter, der seit 2021 
am Bezirksgericht Sovetsky der 
Stadt Gomel tätig ist. Er wurde 
von Aljaksandr Lukaschenka er­
nannt. Er verhängte Urteile gegen 
belarussische Bürger, die den Prä­
sidenten, das Regime und die 
Brutalität der belarussischen 
Strafverfolgungsstrukturen kriti­
siert hatten. 

Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft verant­
wortlich. 

16.12.2024 

271. Alesya Uladzimi­
ravna OSIPAVA 

Olesya Vladimi­
rovna OSIPOVA 

Алеся 
Уладзіміраўна 
ОСIПАВА 

Олеся 
Владимировна 
ОСИПОВА 

Richterin am Zentralen 
Bezirksgericht der 
Stadt Gomel 

Geburtsdatum: 
4.9.1979 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: weiblich 

Persönliche Kennnum­
mer: 4040979H059PB4 

Alesya Osipava ist eine belarussi­
sche Richterin, die seit 2019 am 
Zentralen Bezirksgericht der Stadt 
Gomel tätig ist. Sie wurde von 
Aljaksandr Lukaschenka ernannt. 
Sie verhängte Urteile gegen bela­
russische Bürger, die den Prä­
sidenten, das Regime und die 
Brutalität der belarussischen 
Strafverfolgungsstrukturen kriti­
siert hatten. 

Daher ist sie für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft verant­
wortlich. 

16.12.2024 

▼M60



 

02006R0765 — DE — 20.07.2025 — 047.002 — 190 

Namen (Translitera­
tion der belarussi­

schen Schreibweise) 
(Transliteration der 
russischen Schreib­

weise) 

Namen 
(belarussische 
Schreibweise) 

(russische Schreib­
weise) 

Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste 
Datum der 
Aufnahme 

in die Liste 

272. Viktar Viktaravich 
NOVIK 

Viktor Viktoro­
vich NOVIK 

Віктар Віктаравіч 
НОВIК 

Виктор 
Викторович 
НОВИК 

Richter, Präsident des 
Gerichts, Bezirk Zha­
binka 

Geburtsdatum: 
27.5.1963 

Geburtsort: Beloye, 
Bezirk Mamlyutsky, 
Region Nord-Kasachs­
tan, Kasachstan 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3270563K025PB7 

Viktar Novik ist ein belarussischer 
Richter, der seit 2017 am Be­
zirksgericht Zhabinka tätig ist. Er 
wurde von Aljaksandr Luka­
schenka ernannt. Novik hat zahl­
reiche Urteile gegen Gegner der 
belarussischen Behörden erlassen. 
Er verhängte politisch motivierte 
Haftstrafen gegen Vitali Ivanyu­
kovich (2 Jahre), Natalia Letsko 
(1 Jahr), Andrei Vlasov und Yulia 
Suvalko (3 Jahre) und Valentin 
Shumik (2 Jahre). 

Daher ist er für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft verant­
wortlich. 

16.12.2024 

273. ►C17 Vadzim 
Rastsislavavich 
MURASHKA 

Vadim Rostisla­
vovich 
MURASHKO ◄ 

Вадзім 
Расціслававіч 
МУРАШКА 

Вадим 
Ростиславович 
МУРАШКО 

Leiter der Haftanstalt 
Strafkolonie Nr. 13 

Geburtsdatum: 
20.6.1979 

Geburtsort: Bortniki, 
Bezirk Hlybokaye, Re­
gion Vitebsk, Belarus 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3200679E065PB6 

Vadzim Murashka ist belarussi­
scher Staatsangehöriger und Leiter 
der Haftanstalt Strafkolonie 
Nr. 13, eines Höchstsicherheits­
gefängnisses, in dem eine Reihe 
politischer Gefangener, darunter 
Nikolai Statkevich, Vitaly Melnik 
und Sergei Vereshkhagin, inhaf­
tiert sind. Die Gefangenen der 
Kolonie Nr. 13 sind unmensch­
lichen Bedingungen ausgesetzt und 
Opfer von Misshandlungen. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft. 

16.12.2024 

274. Siarhei Uladzimi­
ravich BIAREIS­
HYK 

Sergey Vladimi­
rovich BEREIS­
HIK 

Сяргей 
Уладзіміравіч 
БЯРЭЙШЫК 

Сергей 
Владимирович 
БЕРЕЙШИК 

Stellvertretender Leiter 
der Untersuchungshaft­
anstalt Nr. 1 „Voldar­
ka“ 

Geburtsdatum: 
31.10.1976 

Geburtsort: Minsk, Be­
larus 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3311076A076PB6 

Siarhei Biareishyk ist stellvertre­
tender Leiter der Untersuchungs­
haftanstalt Nr. 1 „Voldarka“. In 
dieser Position ist er verantwort­
lich für die unmenschliche Be­
handlung der Inhaftierten, darunter 
Schläge, Überfüllung sowie das 
Fehlen einer angemessenen medi­
zinischen Behandlung und sanitä­
rer Ausstattung. Bei den meisten 
Häftlingen handelt es sich um po­
litische Gefangene, wie z. B. den 
Menschenrechtsaktivisten, Gründer 
der belarussischen Menschen­
rechtsvereinigung Viasna und 
Friedensnobelpreisträger 2022, 
Ales Bialiatski, der bis Oktober 
2024 in „Voldarka“ inhaftiert war. 

16.12.2024 

▼M60
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Siarhei Biareishyk ist daher ver­
antwortlich für schwere Men­
schenrechtsverletzungen und Re­
pressionen gegen die Zivilgesell­
schaft. 

275. Mikalai Mikalae­
vich MUSHKA­
ROU 

Nikolai Nikolae­
vich MUSHKA­
ROV 

Мікалай 
Мікалаевіч 
МУШКАРОЎ 

Николай 
Николаевич 
МУШКАРОВ 

Stellvertretender Leiter 
des Arbeitsdienstes in 
der Untersuchungshaft­
anstalt Nr. 1 „Voldar­
ka“ 

Geburtsdatum: 
19.12.1980 

Geburtsort: Minsk, Be­
larus 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3191280A031PB0 

Mikalai Mushkarou ist stellvertre­
tender Leiter des Arbeitsdienstes 
in der Untersuchungshaftanstalt 
Nr. 1 „Voldarka“. In dieser Posi­
tion ist er verantwortlich für die 
unmenschliche Behandlung der 
größtenteils politischen Gefange­
nen, darunter Schläge, Überfüllung 
sowie das Fehlen einer angemes­
senen medizinischen Behandlung 
und sanitärer Ausstattung. Bei den 
meisten Häftlingen handelt es sich 
um politische Gefangene, wie 
z. B. den Menschenrechtsaktivis­
ten, Gründer der belarussischen 
Menschenrechtsvereinigung Vi­
asna und Friedensnobelpreisträger 
2022, Ales Bialiatski, der bis Ok­
tober 2024 in „Voldarka“ inhaftiert 
war. 

Mikalai Mushkarou ist daher ver­
antwortlich für schwere Men­
schenrechtsverletzungen und Re­
pressionen gegen die Zivilgesell­
schaft. 

16.12.2024 

276. Siarhei Mikalae­
vich PETRAKO­
VICH 

Sergey Nikolae­
vich PETRAKO­
VICH 

Сяргей 
Мікалаевіч 
ПЕТРАКОВIЧ 

Сергей 
Николаевич 
ПЕТРАКОВИЧ 

Leiter der Haftanstalt 
Strafkolonie Nr. 9 

Geburtsdatum: 
26.10.1976 

Geburtsort: Stan, Be­
zirk Gorki, Region 
Mogilev, Belarus 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 
3261076M062PB5 

Siarhei Petrakovich ist Leiter der 
Strafkolonie Nr. 9. In dieser Posi­
tion ist er verantwortlich für die 
unmenschliche Behandlung von 
Gefangenen, einschließlich Iso­
lation und Schlägen. Die meisten 
Häftlinge sind politische Gefan­
gene wie Mikola Dedok und der 
Friedensnobelpreisträger 2022, 
Ales Bialiatski. 

Siarhei Petrakovich ist daher ver­
antwortlich für schwere Men­
schenrechtsverletzungen und Re­
pressionen gegen die Zivilgesell­
schaft. 

16.12.2024 
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277. Viktar Piatrovich 
LUTTSAU 

Viktor Petrovich 
LUTSEV 

Віктар Пятровіч 
ЛУТЦАЎ 

Виктор Петрович 
ЛУТЦЕВ 

Leiter der medizi­
nischen Abteilung im 
Gefängnis Nr. 1 in 
Grodno 

Geburtsdatum: 
24.12.1985 

Geburtsort: Grodno, 
Belarus 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3241285K026PB1 

Viktar Luttsau ist Leiter der me­
dizinischen Abteilung im Gefäng­
nis Nr. 1 in Grodno. In dieser 
Position ist er für die unmensch­
liche Behandlung von Häftlingen 
und das Fehlen einer angemesse­
nen und rechtzeitigen medizi­
nischen Versorgung verantwort­
lich. Das Fehlen einer angemesse­
nen medizinischen Behandlung 
führte zum Tod des politischen 
Gefangenen Ales Pushkin, der 
nicht rechtzeitig medizinische 
Hilfe erhielt. 

Daher ist er verantwortlich für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft. 

16.12.2024 

278. Ihar Tsimafeevich 
SUBOTSIN 

Igor Timofeyevich 
SUBBOTIN 

Iгар Цімафеевіч 
СУБОЦIН 

Игорь 
Тимофеевич 
СУББОТИН 

Unternehmer 

Geburtsdatum: 
15.10.1951 

Geburtsort: belarus­
sisch 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Persönliche Kennnum­
mer: 3151051A006PB8 

Ihar Subotsin ist ein langjähriger 
enger Geschäftspartner von Ale­
xander Shakutin. Ihar Subotsin ar­
beitet seit Anfang 1990er-Jahre 
mit Alexander Shakutin zusammen 
und war auch sein Assistent, als 
Alexander Shakutin Mitglied des 
Rates der Republik der National­
versammlung der Republik Bela­
rus war; er war zudem sein Stell­
vertreter im belarussischen Ten­
nisverband. 

Sowohl Alexander Shakutin als 
auch Ihar Subotsin sind Anteils­
eigner der folgenden Gesellschaf­
ten: SIA Anulatrans (Lettland), SV 
Maschinen GmbH (Deutschland), 
PMI Engineering LLC (Belarus), 
SALEO LLC (Belarus), UAB EM 
System (Litauen). 

Sie sind Mitbegründer und Mit­
eigentümer von Prommedinvest, 
das mittlerweile SALEO LLC 
(Belarus) heißt. Dieses Unterneh­
men steht teilweise im Eigentum 
von EM System, PMI Engineering 
und SV Maschinen GmbH, an de­
nen wiederum sowohl Shakutin als 
auch Subotsin beteiligt sind. 

Ihar Subotsin ist daher mit Ale­
xander Shakutin verbunden. 

16.12.2024 
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279. Aliaksei Ivano­
vich SHVAKAU 

Alexey Ivanovich 
SHVAKOV 

Аляксей Iванавіч 
ШВАКОЎ 

Алексей 
Иванович 
ШВАКОВ 

Vorsitzender der An­
waltskammer der Re­
publik Belarus (seit 
14. Februar 2022); 
ehemaliger Vorsitzen­
der der Anwaltskam­
mer Minsk (26. April 
2012-20. Februar 2022) 
Geburtsdatum: 
5.10.1964 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 
Reisepass-Nr.: 
3051064A050PB 

In seiner Funktion als Vorsitzender 
der Anwaltskammer der Republik 
Belarus leitet und gestaltet Aliak­
sei Shvakau die Politik der An­
waltskammer der Republik Bela­
rus, die in systematischer Repres­
sion gegen Rechtsanwälte besteht, 
die Mandanten in politisch moti­
vierten Fällen oder Mandanten, die 
Missbräuche des Lukaschenka-Re­
gimes anprangern, vertreten. In 
seiner früheren Funktion als Vor­
sitzender der Anwaltskammer 
Minsk nahm er ebenfalls Rechts­
anwälte ins Visier, die Mandanten 
in politisch motivierten Fällen 
vertraten. 

Er ist daher für Repressionen ge­
gen die Zivilgesellschaft und die 
demokratische Opposition sowie 
für Aktivitäten verantwortlich, die 
die Rechtsstaatlichkeit in Belarus 
untergraben. 

16.12.2024 

280. Aleh Genadzevich 
ARLOU 

Oleg Gennadie­
vich ORLOV 

Алег Генадзевіч 
АРЛОЎ 

Олег 
Геннадьевич 
ОРЛОВ 

Geburtsdatum: 
18.7.1969 

Geburtsort: Aserbai­
dschan 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 
Geschlecht: männlich 

Reisepass-Nr.: 
MP3428828 

Aleh Arlou ist ein in Belarus täti­
ger Geschäftsmann. Er ist seit dem 
7. August 2023 Eigentümer von 
Ruzekspeditsiya LLC. 
Seit 2019 hat Aleh Arlous Unter­
nehmen seinen Geschäftssitz in der 
Sonderwirtschaftszone (SWZ) 
Bremino-Orsha, die durch ein 
Präsidialdekret von Aliaksandr 
Lukaschenka geschaffen wurde 
und von Bremino Group LLC 
verwaltet wird. Unternehmen mit 
Sitz in der Sonderwirtschaftszone 
Bremino-Orsha profitieren von 
steuerlichen und anderen finan­
ziellen Vorteilen. Die SWZ Bre­
mino-Orsha beheimatet und ge­
währt daher diese Vorteile nur 
sechs Unternehmen, darunter Bre­
mino Group LLC. Die Entschei­
dung darüber, wer durch Ansiede­
lung in der SWZ Bremino-Orsha 
von ihr profitieren darf, liegt allein 
bei der Bremino Group LLC als 
Verwaltungsgesellschaft der SWZ. 

16.12.2024 
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Journalistischen Nachforschungen 
zufolge ist Ruzekspeditsiya an ei­
nem System zur Umgehung von 
Sanktionen bezüglich der Verord­
nung (EG) Nr. 765/2006 des Rates 
beteiligt. 
Somit steht Arlou mit Organisa­
tionen in Verbindung, die in der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2006 
aufgeführt sind; dabei handelt es 
sich um Ruzekspeditsiya LLC und 
Bremino Group. Durch seine Ei­
gentümerschaft an dem Unterneh­
men profitiert er auch von den 
Vorteilen, die Ruzekspeditsiya 
LLC durch das Regime eingeräumt 
werden. Er beteiligt sich ferner an 
einem System, mit der die Ver­
ordnung (EG) Nr. 765/2006 des 
Rates unterlaufen werden soll. 

281. Andrei Aliaksee­
vich RYBAKOU 
Andrei Aleksee­
vich RYBAKOV 

Андрэй 
Аляксеевіч 
РЫБАКОЎ 
Андрей 
Алексеевич 
РЫБАКОВ 

Generaldirektor von 
OAO Belaruskali 
Ehemaliger Vorsitzen­
der des belarussischen 
Staatskonzerns für Öl 
und Chemie (Belnef­
tekhim) 

Geburtsdatum: 
11.7.1976 
Geburtsort: Mohiliow 
(Mogilev), Belarus 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Andrei Rybakou ist Generaldirek­
tor von OAO Belaruskali. Er 
wurde am 4. November 2024 von 
Aliaksandr Lukaschenka zum 
Nachfolger von Ivan Golovaty er­
nannt. Lukaschenka bezeichnete 
Belaruskali als ein „zentrales 
staatsbildendes Unternehmen“. 

Zuvor war Rybakou Vorsitzender 
des belarussischen Staatskonzerns 
für Öl und Chemie (Belneftek­
him), der seit dem 3. August 2023 
EU-Sanktionen unterliegt. In die­
ser Eigenschaft war er verant­
wortlich für die Produktion der 
belarussischen Ölraffinerien, einer 
wichtigen Tätigkeit für das Luka­
schenka-Regime. Dmitri Krutoi, 
der Leiter der belarussischen Prä­
sidialverwaltung, erklärte, dass 
Rybakou speziell aufgrund seiner 
„spezifischen Erfahrung“ bei der 
Führung der „am stärksten sank­
tionierten“ Organisation — Bel­
neftekhim — ernannt worden sei. 
Somit profitiert Andrei Rybakou 
vom Lukaschenka-Regime und 
unterstützt es durch die Führung 
staatseigener Unternehmen, die für 
das Regime von großer Bedeutung 
sind. Er steht ferner in Verbindung 
mit der mit Sanktionen belegten 
Organisation OAO Belaruskali, als 
dessen Generaldirektor. 

16.12.2024 
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282. Aleh Fyedaravych 
BARABANAU 

Oleg Fedorovich 
BARABANOV 

Алег Федаровіч 
БАРАБАНАЎ 

Олег Федорович 
БАРАБАНОВ 

Geburtsdatum: 
29.8.1956 

Geburtsort: Region 
Grodno, Belarus 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 
Geschlecht: männlich 

Reisepass-Nr. 
KH2539329 
Nationale Ausweis-Nr.: 
3290856K010PB6 

Aleh Barabanau ist Geschäftsfüh­
rer und Miteigentümer von Vlate 
Logistik LLC, einem Transport- 
und Lagerunternehmen, das den 
Status eines zugelassenen Wirt­
schaftsbeteiligten hat. Durch die­
sen Status, der von staatlichen 
Behörden gewährt wird, genießt 
das Unternehmen erhebliche Steu­
ervorteile. Durch die dem Unter­
nehmen gewährten Vorrechte pro­
fitiert Barabanau vom Lukaschen­
ka-Regime. 

16.12.2024 

283. Aleh Ramualdav­
ych HERASIM 

Oleg Romualdo­
vich GERASIM 

Алег 
Рамуальдавіч 
ГЕРАСIМ 

Олег 
Ромуальдович 
ГЕРАСИМ 

Geburtsdatum: 
3.3.1962 

Geburtsort: Belarus 
Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 
Reisepass-Nr. 
MP3293367 
Nationale Ausweis-Nr.: 
3030362A074PB6 

Aleh Herasim ist Miteigentümer 
von Vlate Logistik LLC, einem 
Transport- und Lagerunternehmen, 
das den Status eines zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten hat. Durch 
diesen Status, der von staatlichen 
Behörden gewährt wird, genießt 
das Unternehmen erhebliche Steu­
ervorteile. Durch die dem Unter­
nehmen gewährten Vorrechte pro­
fitiert Herasim vom Lukaschenka- 
Regime. 

16.12.2024 

284. Aleh Uladzimi­
ravych PIATROU 
Oleg Vladimiro­
vich PETROV 

Алег 
Уладзіміравіч 
ПЯТРОЎ 

Олег 
Владимирович 
ПЕТРОВ 

Geburtsdatum: 
26.3.1962 
Geburtsort: Russland 

Staatsangehörigkeit: 
Russisch 

Geschlecht: männlich 
Reisepass-Nr.: 
OI110473 

Aleh Piatrou ist Miteigentümer 
von Vlate Logistik LLC, einem 
Transport- und Lagerunternehmen, 
das den Status eines zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten hat. Durch 
diesen Status, der von staatlichen 
Behörden gewährt wird, genießt 
das Unternehmen erhebliche Steu­
ervorteile. Durch die dem Unter­
nehmen gewährten Vorrechte pro­
fitiert Piatrou vom Lukaschenka- 
Regime. 

16.12.2024 

285. Andrei Ryhora­
vich SVIRYDAU 
Andrei Grigorye­
vich SVIRIDOV 

Андрэй 
Рыгоравiч 
СВIРЫДАЎ 

Андрей 
Григорьевич 
СВИРИДОВ 

Finanzdirektor von Di­
micandum Invest Hol­
ding LTD 

Geburtsdatum: 
24.11.1983 
Geburtsort: Belarus 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 
Reisepass-Nr.: KH 
1801845 

Andrei Svirydau ist Finanzdirektor 
der Dimicandum Invest Holding 
LTD, einer Gesellschaft mit Sitz in 
der EU. 2022 und 2023 erbrachte 
die Dimicandum Invest Holding 
LTD Transport- und Speditions­
dienstleistungen für die Offene 
Aktiengesellschaft Belaruskali — 
die seit 2022 von der Union be­
nannt ist — zu einem Preis, der 
fast doppelt so hoch war wie der 
Marktpreis. Als Finanzdirektor von 

16.12.2024 
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Dimicandum unterzeichnete Sviry­
dau Dokumente zur Bestätigung 
dieser Vereinbarung und erleich­
terte damit die Untergrabung der 
Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2006 des Rates. 
Somit hat Andrei Svirydau der 
Offenen Aktiengesellschaft Bela­
ruskali unmittelbar oder mittelbar 
Gelder oder wirtschaftliche Res­
sourcen zur Verfügung gestellt 
oder zugute kommen lassen und 
dadurch das Verbot der Umgehung 
gemäß Artikel 2 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2006 
des Rates auf erhebliche Weise 
unterlaufen. Ferner profitiert An­
drei Svirydau vom Lukaschenka- 
Regime und unterstützt es, indem 
er die Ausfuhr der Kalidüngemit­
teln von Belaruskali erleichtert. 

286. Dzmitry Mihay­
lavych ZAMULE­
VICH 
Dmitriy Mikhailo­
vich ZAMULE­
VICH 

Дзмітрьій 
Міхайлавіч 
ЗАМУЛЕВIЧ 
Дмитрий 
Михайлович 
ЗАМУЛЕВИЧ 

Teileigentümer von 
Vlate Logistik LLC 
Geburtsdatum: 
7.5.1974 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 
Belarussische Reise­
pass-Nr.: BM2229283 

Belarussische Personal­
ausweis-Nr.: 
3070574E057PB8 

Dzmitry Zamulevich ist Teil­
eigentümer von Vlate Logistik 
LLC, einem Transport- und La­
gerunternehmen, das den Status 
eines zugelassenen Wirtschafts­
beteiligten hat. Durch diesen Sta­
tus, der von staatlichen Behörden 
gewährt wird, genießt das Unter­
nehmen erhebliche Steuervorteile. 
Durch die Eigentümerschaft an 
Vlate Logistik LLC steht Zamule­
vich mit einer Organisation Ver­
bindung, die vom Lukaschenka- 
Regime profitiert. 

16.12.2024 

287. Uladzimir Mihay­
lavych ARKAD­
ZYEU 

Vladimir Mikhai­
lovich ARKA­
DIEV 

Уладзімір 
Міхайлавіч 
АРКАДЗЬЕЎ 

Владимир 
Михайлович 
АРКАДЬЕВ 

Teileigentümer von 
Vlate Logistik LLC 

Geburtsdatum: 
23.4.1965 
Geburtsort: Russland 

Staatsangehörigkeit: 
russisch und belarus­
sisch 

Geschlecht: männlich 
Belarussische Reise­
pass-Nr.: KH2757270 
Belarussische Personal­
ausweis-Nr.: 
3230465K000PB5 
Russische Reisepass- 
Nr.: KH1935655 

Uladzimir Arkadzyeu ist Teil­
eigentümer von Vlate Logistik 
LLC, einem Transport- und La­
gerunternehmen, das den Status 
eines zugelassenen Wirtschafts­
beteiligten hat. Durch diesen Sta­
tus, der von staatlichen Behörden 
gewährt wird, genießt das Unter­
nehmen erhebliche Steuervorteile. 
Durch die Eigentümerschaft an 
Vlate Logistik LLC steht Zamule­
vich mit einer Organisation Ver­
bindung, die vom Lukaschenka- 
Regime profitiert. 

16.12.2024 
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288. Aliaksei Uladzi­
miravich BAS­
HAN 

Alexey Vladimi­
rovich BASHAN 

Аляксей 
Уладзіміравіч 
БАШАН 

Алексей 
Владимирович 
БАШАН 

Stellvertretender Vor­
sitzender der Zentralen 
Wahlkommission 

Geburtsdatum: 
28.2.1975 

Reisepass-Nr.: 
3280275A062PB3 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Aliaksei Bashan ist der stellver­
tretende Vorsitzende der Zentralen 
Wahlkommission von Belarus. Als 
stellvertretender Vorsitzender ist 
Aliaksei Bashan für die Ver­
anstaltung der Präsidentschafts­
wahl im Jahr 2025 verantwortlich, 
die weder frei noch fair war. Die 
Wahl hat gegen grundlegende Ge­
setze und internationale Standards 
für Fairness und Transparenz ver­
stoßen und ihre Ergebnisse wurden 
gefälscht. 

Aliaksei Bashan ist somit für die 
ernsthafte Untergrabung der De­
mokratie und der Rechtsstaatlich­
keit in Belarus verantwortlich. 

27.3.2025 

289. Alena Anatolieuna 
BALDOUS­
KAYA 

Elena Anatoly­
evna BALDOVS­
KAYA 

Алена 
Анатольеўна 
БАЛДОЎСКАЯ 

Елена 
Анатольевна 
БАЛДОВСКАЯ 

Sekretärin der Zentra­
len Wahlkommission 

Geburtsdatum: 
14.4.1980 

Persönliche Kennnum­
mer: 4140480B020PB4 

Alena Baldouskaya ist die Sekre­
tärin der Zentralen Wahlkommis­
sion von Belarus. Als Sekretärin 
ist Alena Baldouskaya für die 
Veranstaltung der Präsident­
schaftswahl im Jahr 2025 verant­
wortlich, die weder frei noch fair 
waren. Die Wahl hat gegen 
grundlegende Gesetze und inter­
nationale Standards für Fairness 
und Transparenz verstoßen und 
ihre Ergebnisse wurden gefälscht. 

Alena Baldouskaya ist somit für 
die ernsthafte Untergrabung der 
Demokratie und der Rechtsstaat­
lichkeit in Belarus verantwortlich. 

27.3.2025 

290. Dzianis Uladzimi­
ravich DUK 

Denis Vladimiro­
vich DUK 

Дзяніс 
Уладзіміравіч 
ДУК 

Денис 
Владимирович 
ДУК 

Mitglied der Zentralen 
Wahlkommission 

Geburtsdatum: 
29.5.1977 

Persönliche Kennnum­
mer: 3290577E034PB4 

Dzianis Duk ist Mitglied der Zen­
tralen Wahlkommission von Bela­
rus. Als Mitglied der Zentralen 
Wahlkommission ist Dzianis Duk 
für die Veranstaltung der Prä­
sidentschaftswahl im Jahr 2025 
verantwortlich, die weder frei noch 
fair war. Die Wahl hat gegen 
grundlegende Gesetze und inter­
nationale Standards für Fairness 
und Transparenz verstoßen und 
ihre Ergebnisse wurden gefälscht. 

Dzianis Duk ist somit für die 
ernsthafte Untergrabung der De­
mokratie und der Rechtsstaatlich­
keit in Belarus verantwortlich. 

27.3.2025 

▼M35
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291. Alena Kanstanti­
nauna KUNTSE­
VICH 

Elena Konstanti­
novna KUNTSE­
VICH 

Алена 
Канстанцінаўна 
КУНЦЭВIЧ 

Елена 
Константиновна 
КУНЦЕВИЧ 

Mitglied der Zentralen 
Wahlkommission 

Geburtsdatum: 
30.4.1971 

Persönliche Kennnum­
mer: 4300471C014PB0 

Alena Kuntsevich ist Mitglied der 
Zentralen Wahlkommission von 
Belarus. Als Mitglied der Zentra­
len Wahlkommission ist Alena 
Kuntsevich für die Veranstaltung 
der Präsidentschaftswahl im 
Jahr 2025 verantwortlich, die we­
der frei noch fair war. Die Wahl 
hat gegen grundlegende Gesetze 
und internationale Standards für 
Fairness und Transparenz versto­
ßen und ihre Ergebnisse wurden 
gefälscht. 

Alena Kuntsevich ist somit für die 
ernsthafte Untergrabung der De­
mokratie und der Rechtsstaatlich­
keit in Belarus verantwortlich. 

27.3.2025 

292. Aliaksandr Gen­
adzevich TKA­
CHOU 

Alexander Genna­
dievich TKA­
CHEV 

Аляксандр 
Генадзьевіч 
ТКАЧОЎ 

Александр 
Геннадьевич 
ТКАЧЕВ 

Mitglied der Zentralen 
Wahlkommission 

Geburtsdatum: 
17.9.1977 

Persönliche Kennnum­
mer: 3170977H042PB1 

Aliaksandr Tkachou ist Mitglied 
der Zentralen Wahlkommission 
von Belarus. Als Mitglied der 
Zentralen Wahlkommission ist 
Aliaksandr Tkachou für die Ver­
anstaltung der Präsidentschafts­
wahl im Jahr 2025 verantwortlich, 
die weder frei noch fair war. Die 
Wahl hat gegen grundlegende Ge­
setze und internationale Standards 
für Fairness und Transparenz ver­
stoßen und ihre Ergebnisse wurden 
gefälscht. 

Aliaksandr Tkachou ist somit für 
die ernsthafte Untergrabung der 
Demokratie und der Rechtsstaat­
lichkeit in Belarus verantwortlich. 

27.3.2025 

293. Katsiaryna Aliak­
sandrauna FE­
DASENKA 

Ekaterina Alexan­
drovna FEDO­
SENKO 

Кацярына 
Аляксандраўна 
ФЕДАСЕНКА 

Екатерина 
Александровна 
ФЕДОСЕНКО 

Mitglied der Zentralen 
Wahlkommission 

Geburtsdatum: 
20.12.1976 

Persönliche Kennnum­
mer: 4201276K012PB1 

Katsiaryna Fedasenka ist Mitglied 
der Zentralen Wahlkommission 
von Belarus. Als Mitglied ist Kat­
siaryna Fedasenka für die Ver­
anstaltung der Präsidentschafts­
wahl im Jahr 2025 verantwortlich, 
die weder frei noch fair war. Die 
Wahl hat gegen grundlegende Ge­
setze und internationale Standards 
für Fairness und Transparenz ver­
stoßen und ihre Ergebnisse wurden 
gefälscht. 

Katsiaryna Fedasenka ist somit für 
die ernsthafte Untergrabung der 
Demokratie und der Rechtsstaat­
lichkeit in Belarus verantwortlich. 

27.3.2025 
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294. Aliaksandr Ulad­
zimiravich YUZ­
HIK 

Alexander Vladi­
mirovich YUZ­
HIK 

Аляксандр 
Уладзіміравіч 
ЮЖЫК 

Александр 
Владимирович 
ЮЖИК 

Mitglied der Zentralen 
Wahlkommission 

Geburtsdatum: 
25.4.1975 

Persönliche Kennnum­
mer: 3250475K039PB6 

Aliaksandr Yuzhik ist Mitglied der 
Zentralen Wahlkommission von 
Belarus. Als Mitglied der Zentra­
len Wahlkommission ist Aliak­
sandr Yuzhik für die Veranstaltung 
der Präsidentschaftswahl im 
Jahr 2025 verantwortlich, die we­
der frei noch fair war. Die Wahl 
hat gegen grundlegende Gesetze 
und internationale Standards für 
Fairness und Transparenz versto­
ßen und ihre Ergebnisse wurden 
gefälscht. 

Aliaksandr Yuzhik ist somit für 
die ernsthafte Untergrabung der 
Demokratie und der Rechtsstaat­
lichkeit in Belarus verantwortlich. 

27.3.2025 

295. Aleh Aliaksandra­
vich RAMANAU 

Oleg Aleksandro­
vich ROMANOV 

Алег 
Аляксандравіч 
РАМАНАЎ 

Олег 
Александрович 
РОМАНОВ 

Vorsitzender der Partei 
„Belaya Rus“ 

Vorsitzender der repu­
blikanischen öffent­
lichen Vereinigung 
„Belaya Rus“ 

Geburtsdatum: 
9.8.1975 

Geburtsort: Grodno 
(Hrodna), Belarus 

Staatsangehörigkeit: 
belarussisch 

Geschlecht: männlich 

Aleh Ramanau ist ein langjähriger 
Unterstützer von Alexander Luka­
schenko. Im Jahr 2022 wurde Aleh 
Ramanau zum Vorsitzenden der 
regimefreundlichen öffentlichen 
Vereinigung „Belaya Rus“ ge­
wählt, die unter seiner Führung zur 
größten politischen Partei in Bela­
rus wurde und über die Mehrheit 
der Sitze im Parlament verfügt. 

Im Jahr 2021 ernannte Alexander 
Lukaschenko Aleh Ramanau zum 
Rektor der staatlichen Universität 
von Polotsk; dieses Amt hatte 
er bis 2022 inne. Aleh Ramanau 
war ferner vom 6. Dezember 
2019 bis zum 22. März 2024 
Mitglied des Rates der Republik 
Belarus, Wahlkreis 7. 

Als Vorsitzender von „Belaya 
Rus“ unterstützt Aleh Ramanau 
das Lukaschenko-Regime. 

27.3.2025 

296. Nastassia Pau­
launa PAPKO 

Anastasia Pav­
lovna POPKO 

Настасся 
Паўлаўна 
ПАПКО 

Анастасия 
Павловна 
ПОПКО 

Richterin am Stadt­
gericht Minsk 

Geburtsdatum: 
13.12.1984 

Persönliche Kennnum­
mer: 4131284A078PB8 

Nastassia Papko ist Richterin am 
Stadtgericht Minsk. Spätestens seit 
August 2020 erlässt sie politisch 
motivierte Urteile gegen Vertreter 
der Zivilgesellschaft, mit in min­
destens fünf Fällen verhängten 
Strafen von über zehn Jahren. 

Somit ist Nastassia Papko für 
schwere Menschenrechtsverletzun­
gen oder Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demo­
kratische Opposition in Belarus 
verantwortlich. 

27.3.2025 
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297. Yury Viktaravich 
NAZARAU 

Yury Viktorovich 
NAZAROV 

Юрый Віктаравіч 
НАЗАРАЎ 

Юрий 
Викторович 
НАЗАРОВ 

Leiter der für die Ver­
waltung des Staats­
besitzes zuständigen 
Direktion der belarus­
sischen Präsidialver­
waltung 

Geburtsdatum: 
7.2.1962 

Geburtsort: Belarus 

Reisepass-Nr.: 
MP4071150 (aus­
gestellt am 4.10.2017) 

Persönliche Kennnum­
mer: 
3070262M082PB4 

Yury Nazarau ist Leiter der für die 
Verwaltung des Staatsbesitzes zu­
ständigen Direktion der belarussi­
schen Präsidialverwaltung. Bei der 
Direktion der belarussischen Prä­
sidialverwaltung handelt es sich 
um eine belarussische Regie­
rungsagentur, die unmittelbar Ale­
xander Lukaschenko unterstellt ist. 
Die Direktion war zunächst eine 
kleine Abteilung zur Bestands-, 
Logistik- und Sozialdienstverwal­
tung für Regierungsagenturen, hat 
sich seitdem jedoch zum größten 
Akteur im Bereich der Nicht­
wohnimmobilien und der Lotterien 
in Belarus entwickelt. Somit er­
wirtschaftet sie Einnahmen für das 
Regime. Als Leiter der für die 
Verwaltung des Staatsbesitzes zu­
ständigen Direktion der belarussi­
schen Präsidialverwaltung unter­
stützt Yury Nazarau das Luka­
schenko-Regime. 

Er steht ferner in Verbindung mit 
Synesis LLC und den Tochter­
unternehmen der Direktion: 
GHU — Hauptwirtschaftsabtei­
lung der Präsidialverwaltung, Re­
publikanisches Einheitsunterneh­
men „Tsentrkurort“ (jetzt zusam­
mengeschlossen mit BelExpo), 
Republikanisches Einheitstochter­
unternehmen „Hotel Minsk“, Of­
fene Aktiengesellschaft „Hotel 
Planeta“, Republikanisches Ein­
heitsunternehmen Belorusskiye 
Loterei. 

27.3.2025 

298. Mikalai Uladzimi­
ravich SHKRED 

Nikolai Vladimi­
rovich SHKRED 

Мікалай 
Уладзіміравіч 
ШКРЭД 

Николай 
Владимирович 
ШКРЕД 

Erster stellvertretender 
Leiter der für die Ver­
waltung des Staats­
besitzes zuständigen 
Direktion der belarus­
sischen Präsidialver­
waltung 

Ehemaliger stellvertre­
tender Leiter des Si­
cherheitsdienstes des 
Präsidenten von Bela­
rus. 

Geburtsdatum: 
26.4.1981 

Geburtsort: Belarus 

Reisepass-Nr.: 
MP4388698 (aus­
gestellt am 17.7.2019) 

Persönliche Kennnum­
mer: 3260481A001PB5 

Mikalai Shkred ist der erste stell­
vertretende Leiter der für die 
Verwaltung des Staatsbesitzes zu­
ständigen Direktion der belarussi­
schen Präsidialverwaltung und 
ehemaliger stellvertretender Leiter 
des Sicherheitsdienstes von Ale­
xander Lukaschenko. Bei der Di­
rektion handelt es sich um eine 
belarussische Regierungsagentur, 
die unmittelbar Alexander Luka­
schenko unterstellt ist. Die Direk­
tion war zunächst eine kleine Ab­
teilung zur Bestands-, Logistik- 
und Sozialdienstverwaltung für 
Regierungsagenturen, hat sich 
seitdem jedoch zum größten Ak­
teur im Bereich der Nichtwohn­
immobilien und der Lotterien in 
Belarus entwickelt. Somit erwirt­
schaftet sie Einnahmen für das 
Regime. 

27.3.2025 

▼M63
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Als erster stellvertretender Leiter 
der für die Verwaltung des 
Staatsbesitzes zuständigen Direk­
tion der belarussischen Präsidial­
verwaltung unterstützt Mikalai 
Shkred das Lukaschenko-Regime. 
Er steht ferner in Verbindung mit 
Synesis LLC und den Tochter­
unternehmen der Direktion: 
GHU — Hauptwirtschaftsabtei­
lung der Präsidialverwaltung, Re­
publikanisches Einheitsunterneh­
men „Tsentrkurort“ (jetzt zusam­
mengeschlossen mit BelExpo), 
Republikanisches Einheitstochter­
unternehmen „Hotel Minsk“, Of­
fene Aktiengesellschaft „Hotel 
Planeta“, Republikanisches Ein­
heitsunternehmen Belorusskiye 
Loterei. 

299. Anton Mikhaila­
vich KRAEUSKY 

Anton Mikhailo­
vich KRAEVSKY 

Антон 
Міхайлавіч 
КРАЕЎСКI 

Антон 
Михайлович 
КРАЕВСКИЙ 

Stellvertretender Leiter 
der für die Verwaltung 
des Staatsbesitzes zu­
ständigen Direktion der 
belarussischen Präsi­
dialverwaltung 

Geburtsdatum: 
22.8.1982 

Reisepass-Nr.: 
MP4083089 (aus­
gestellt am 2.11.2017) 

Persönliche Kennnum­
mer: 3220882A100PB8 

Anton Kraeusky ist stellvertreten­
der Leiter der für die Verwaltung 
des Staatsbesitzes zuständigen Di­
rektion der belarussischen Präsi­
dialverwaltung. Bei der Direktion 
handelt es sich um eine belarussi­
sche Regierungsagentur, die un­
mittelbar Alexander Lukaschenko 
unterstellt ist. Die Direktion war 
zunächst eine kleine Abteilung zur 
Bestands-, Logistik- und Sozial­
dienstverwaltung für Regierungs­
agenturen, hat sich seitdem jedoch 
zum größten Akteur im Bereich 
der Nichtwohnimmobilien und der 
Lotterien in Belarus entwickelt. 
Somit erwirtschaftet sie Einnah­
men für das Regime. Unterneh­
men, die der Direktion unterstellt 
sind, wie Belorusskiye Loterei, 
kommen zudem aufgrund ihrer 
Verbindung zum Regime in den 
Genuss von Vorzugsbedingungen. 
Das Regime wiederum profitiert 
von zusätzlichen Einnahmen. 

Als stellvertretender Leiter der für 
die Verwaltung des Staatsbesitzes 
zuständigen Direktion der belarus­
sischen Präsidialverwaltung unter­
stützt Anton Kraeusky das Luka­
schenko-Regime. Er steht ferner in 
Verbindung mit Synesis LLC und 
den Tochterunternehmen der Di­
rektion: GHU — Hauptwirt­
schaftsabteilung der Präsidialver­
waltung, Republikanisches Ein­
heitsunternehmen „Tsentrkurort“ 

27.3.2025 
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(jetzt zusammengeschlossen mit 
BelExpo), Republikanisches Ein­
heitstochterunternehmen „Hotel 
Minsk“, Offene Aktiengesellschaft 
„Hotel Planeta“, Republikanisches 
Einheitsunternehmen Belorusskiye 
Loterei. 

300. Mikalai Mikhaila­
vich RA­
HASHCHUK 

Nikolai Mikhailo­
vich RO­
GASHCHUK 

Мікалай 
Міхайлавіч 
РАГАШЧУК 

Николай 
Михайлович 
РОГАЩУК 

Stellvertretender Leiter 
der für die Verwaltung 
des Staatsbesitzes zu­
ständigen Direktion der 
belarussischen Präsi­
dialverwaltung 

Geburtsdatum: 
22.4.1979 

Geburtsort: Belarus 

Reisepass-Nr.: 
MP4274241 (aus­
gestellt am 29.11.2018) 

Persönliche Kennnum­
mer: 3220479C043PB6 

Mikalai Rahashchuk ist stellver­
tretender Leiter der für die Ver­
waltung des Staatsbesitzes zustän­
digen Direktion der belarussischen 
Präsidialverwaltung. Bei der Di­
rektion handelt es sich um eine 
belarussische Regierungsagentur, 
die unmittelbar Alexander Luka­
schenko unterstellt ist. Die Direk­
tion war zunächst eine kleine Ab­
teilung zur Bestands-, Logistik- 
und Sozialdienstverwaltung für 
Regierungsagenturen, hat sich 
seitdem jedoch zum größten Ak­
teur im Bereich der Nichtwohn­
immobilien und der Lotterien in 
Belarus entwickelt. Somit erwirt­
schaftet sie Einnahmen für das 
Regime. 

Als stellvertretender Leiter der für 
die Verwaltung des Staatsbesitzes 
zuständigen Direktion der belarus­
sischen Präsidialverwaltung unter­
stützt Mikalai Rahashchuk das 
Lukaschenko-Regime. Er steht 
ferner in Verbindung mit Synesis 
LLC und den Tochterunternehmen 
der Direktion: GHU — Haupt­
wirtschaftsabteilung der Präsidial­
verwaltung, Republikanisches Ein­
heitsunternehmen „Tsentrkurort“ 
(jetzt zusammengeschlossen mit 
BelExpo), Republikanisches Ein­
heitstochterunternehmen „Hotel 
Minsk“, Offene Aktiengesellschaft 
„Hotel Planeta“, Republikanisches 
Einheitsunternehmen Belorusskiye 
Loterei. 

27.3.2025 

301. Dzmitry Mikalae­
vich SHVEDKA 

Dmitry Nikolae­
vich SHVEDKO 

Дзмітрый 
Мікалаевіч 
ШВЕДКА 

Дмитрий 
Николаевич 
ШВЕДКO 

Geschäftsmann, Mehr­
heitsanteilseigner und 
Direktor von Ridotto 
LLC. 

Geburtsdatum: 
17.1.1979 

Geburtsort: Belarus 

Reisepass-Nr.: 
MP3615765 (aus­
gestellt am 19.2.2015) 

Dzmitry Shvedka ist ein belarus­
sischer Geschäftsmann. Er ist 
Mehrheitsanteilseigner und Direk­
tor von Ridotto LLC, eines bela­
russischen IT-Unternehmens, das 
auf die Entwicklung von Online- 
Glücksspielanwendungen speziali­
siert ist. 

27.3.2025 
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Ridotto LLC hat das Online-Ka­
sino Belbet entwickelt und betreibt 
dieses für das staatseigene Repu­
blikanische Einheitsunternehmen 
Belorusskiye Loterei, das der für 
die Verwaltung des Staatsbesitzes 
zuständigen Direktion der belarus­
sischen Präsidialverwaltung unter­
stellt ist. Belorusskiye Loterei 
dient als wichtige Einnahmequelle 
für die Direktion, die unmittelbar 
Alexander Lukaschenko unterstellt 
ist. Alexander Shatrov, der vom 
Lukaschenko-Regime profitiert 
und es unterstützt und daher seit 
dem 21. Juni 2021 Sanktionen der 
Union unterliegt, besitzt 49,99 % 
der Anteile an Ridotto LLC. 

Dmitry Shvedka steht mit Ale­
xander Shatrov, Ridotto LLC, der 
für die Verwaltung des Staats­
besitzes zuständigen Direktion der 
belarussischen Präsidialverwaltung 
und dem Republikanischen Ein­
heitsunternehmen Belorusskiye 
Loterei in Verbindung. Dmitry 
Shvedka profitiert auch vom Lu­
kaschenko-Regime und unterstützt 
es, indem er eine Dienstleistung 
anbietet, die erhebliche Einnahmen 
für die für die Verwaltung des 
Staatsbesitzes zuständige Direktion 
der Präsidialverwaltung erwirt­
schaftet, die unmittelbar Alexander 
Lukaschenko unterstellt ist. 

302. Mikhail Uladzi­
miravich DZENI­
SENKA 

Mikhail Vladimi­
rovich DENISEN­
KO 

Міхаіл 
Уладзіміравіч 
ДЗЯНIСЕНКА 

Михаил 
Владимирович 
ДЕНИСЕНКО 

Geschäftsmann 

Geburtsdatum: 
27.5.1974 

Geburtsort: Belarus 

Reisepass-Nr.: 
MP3303172 (aus­
gestellt am 10.6.2013; 
möglicherweise abge­
laufen) 

Persönliche Kennnum­
mer: 3270574C044PB2 

Mikhail Dzenisenka ist Direktor 
des Republikanischen Einheits­
unternehmens Belorusskiye Lote­
rei. Belorusskiye Loterei befindet 
sich im Eigentum der für die 
Verwaltung des Staatsbesitzes zu­
ständigen Direktion der belarussi­
schen Präsidialverwaltung — einer 
Regierungsagentur, die Alexander 
Lukaschenko unterstellt ist. 

Belorusskiye Loterei ist eine von 
zwei staatlichen Einrichtungen, die 
in Belarus das Recht haben, Lot­
terien zu betreiben. Sie verwaltet 
das Online-Kasino Belbet, das 
hohe Einnahmen erwirtschaftet. 

Nach belarussischem Recht gilt 
Belbet als Online-Lotterie, wobei 
es de facto als Online-Kasino be­
trieben wird, was günstige Bedin­
gungen für seine Arbeit schafft. 
Das Online-Kasino wurde von Ri­
dotto LLC entwickelt und wird 
von diesem Unternehmen betrie­
ben, das aus der Umstrukturierung 

27.3.2025 
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von Synesis LLC entstanden und 
dessen Miteigentümer Alexander 
Shatrov ist, der vom Lukaschenko- 
Regime profitiert und es unter­
stützt und daher seit dem 21. Juni 
2021 Sanktionen der Union unter­
liegt. 

Mikalai Dzenisenka steht in Ver­
bindung mit Belorusskiye Loterei 
und der für die Verwaltung des 
Staatsbesitzes zuständigen Direk­
tion der belarussischen Präsidial­
verwaltung. Darüber hinaus unter­
stützt Mikalai Dzenisenka in seiner 
Funktion als Direktor von Belo­
russkiye Loterei das Lukaschenko- 
Regime durch die Erwirtschaftung 
erheblicher Gewinne durch On­
line-Glücksspiel. 

303. Siarhei Mirzae­
vich AVAKAU 

Sergey Mirzoe­
vich AVAKOV 

Сяргей Мірзаевіч 
АВАКАЎ 

Сергей 
Мирзоевич 
АВАКОВ 

Geschäftsmann, Ge­
schäftsführer von OJSC 
Planar 

Geburtsdatum: 1955 

Geburtsort: Belarus 

Siarhei Avakau ist der Geschäfts­
führer von OJSC Planar. 

OJSC Planar ist ein staatliches 
Unternehmen, das auf die Ent­
wicklung und Lieferung von Mi­
kroelektronikkomponenten spezia­
lisiert ist, die für die Herstellung 
militärischer Ausrüstung wie etwa 
unbemannter Luftfahrzeuge einge­
setzt werden. Es ist Teil eines 
staatlich verwalteten Unterneh­
mensclusters unter der Aufsicht 
des Rates für Strategische Projekte 
(Strategic Projects Council), der 
unmittelbar dem Präsidenten von 
Belarus unterstellt ist. Planar trägt 
auch zur technologischen und mi­
litärischen Zusammenarbeit zwi­
schen Belarus und Russland bei. 

Als Geschäftsführer von OJSC 
Planar profitiert Siarhei Avakau 
daher vom belarussischen militä­
risch-industriellen Komplex und 
unterstützt diesen materiell. 

27.3.2025 

304. Yuri Mikalaevich 
TCHORNY 

Yuri Nikolaevich 
CHERNYI 

Юрый 
Мікалаевіч 
ЧОРНЫ 

Юрий 
Николаевич 
ЧЕРНЫЙ 

Direktor von Precise 
Electro-Mechanics 
Plant 

Geburtsdatum: 1979, 
1980 oder 1981 

Geburtsort: Belarus 

Yuri Tchorny ist Direktor von 
Precise Electro Mechanics, eines 
belarussischen staatlichen Unter­
nehmens, das auf die Entwicklung 
und Herstellung militärischer Pro­
dukte spezialisiert und dem Staat­
lichen Komitee für Rüstungs­
industrie (State Military-Industrial 
Committee) der Republik Belarus 
unterstellt ist. In dieser Eigen­
schaft stellt Precise Electro Me­
chanics Plant militärische Ausrüs­
tung — insbesondere ballistische 
Flugkörper — her, die von den 
belarussischen Streitkräften einge­
setzt wird, und erwirtschaftet Ein­
nahmen für den belarussischen 
Staat. 

27.3.2025 

▼M63
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Daher unterstützt Yuri Tchorny 
das Lukaschenko-Regime und 
steht in Verbindung mit dem mit 
Sanktionen belegten Unternehmen 
Precise Electro Mechanics. 

305. Aleh KALIADA 

Oleg KALYADA 

Алег КАЛЯДА 

Олег КАЛЯДА 

Richter am Bezirks­
gericht Zawodski der 
Stadt Minsk 

Geburtsdatum: 
1.1.1965 

Reisepass-Nr.: 
3010165A135PB5 

Aleh Kaliada ist ein belarussischer 
Richter am Bezirksgericht Za­
wodski der Stadt Minsk. Er hat 
politisch motivierte Urteile, be­
treffend unter anderem das Recht 
auf freie Meinungsäußerung oder 
die Versammlungsfreiheit, gegen 
Yana Barysovich, Andrei Asaula, 
Rastsislau Shavel, Aliaksandr Zia­
liutkin und Maksim Prazhenik er­
lassen. Daher ist Aleh Kaliada für 
Repressionen gegen die Zivilge­
sellschaft in Belarus verantwort­
lich. 

27.3.2025 

306. Alena BUSHAVA 

Alena BUSHEVA 

Алена БУШАВА 

Алена БУШЕВА 

Richterin am Gericht 
des Stadtbezirks Frun­
sensky der Stadt Minsk 

Geburtsdatum: 
23.8.1976 

Persönliche Kennnum­
mer: 4230876A016PB7 

Alena Bushava ist eine belarussi­
sche Richterin am Gericht des 
Stadtbezirks Frunsensky der Stadt 
Minsk. Sie hat politisch motivierte 
Urteile, betreffend unter anderem 
das Recht auf freie Meinungs­
äußerung oder die Versammlungs­
freiheit, gegen Siarhei Karytano­
vich, Darya Lychkouskaya, Aliak­
sei Maltsau, Yahor Mikhailau, 
Yuliya Mudreuskaya, Andrei 
Sheshko, Siarhei Staravoitau, Ihar 
Kapanaika erlassen. Daher ist 
Alena Bushava für Repressionen 
gegen die Zivilgesellschaft in Be­
larus verantwortlich. 

27.3.2025 

307. Andrei VASI­
LIUK 

Andrei VASI­
LYUK 

Андрэй 
ВАСIЛЮК 

Андрей 
ВАСИЛЮК 

Richter am Gericht der 
Region Brest 

Geburtsdatum: 
20.7.1977 

Persönliche Kennnum­
mer: 3200777C039PB0 

Andrei Vasiliuk ist ein belarussi­
scher Richter am Gericht der Re­
gion Brest. Er hat politisch moti­
vierte Urteile, betreffend unter an­
derem das Recht auf freie Mei­
nungsäußerung oder die Ver­
sammlungsfreiheit, gegen Aliak­
sandr Bazarau, Anastasiya Pad­
haiskaya, Aliaksandr Veliasnitski 
erlassen. Daher ist er für Repres­
sionen gegen die Zivilgesellschaft 
in Belarus verantwortlich. 

27.3.2025 
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308. Dzina KUCHUK 

Dina KUCHUK 

Дзіна КУЧУК 

Дина КУЧУК 

Richterin am Obersten 
Gerichtshof von Bela­
rus, ehemalige Richte­
rin am Stadtgericht 
Minsk 

Geburtsdatum: 
11.2.1974 

Persönliche Kennnum­
mer: 4110274A107PB7 

Dzina Kuchuk ist eine belarussi­
sche Richterin am Obersten Ge­
richtshof von Belarus. Dzina war 
Richterin im Justizkollegium für 
Strafsachen am Stadtgericht 
Minsk. Als Richterin am Stadt­
gericht Minsk hat Dina Kuchuk 
politisch motivierte Urteile, be­
treffend unter anderem das Recht 
auf freie Meinungsäußerung oder 
die Versammlungsfreiheit, unter 
anderem gegen Andrei Andreyeu, 
Aliaksandr Komar, Sviatlana 
Bychkouskaya, Maryna Dubrous­
kaya, Yury Hrabianiok, Valeryia 
Kastsiuhova, Tatsiana Kouzina, 
Aliaksei Khralovich, Uladzimir 
Lavor, Viachaslau Pantsiushenka, 
Dzianis Varozau, Volha Tserakh, 
und Katsiaryna Zaretskaya erlas­
sen. Dina Kuchuk ist daher für 
Repressionen gegen die Zivilge­
sellschaft in Belarus verantwort­
lich. 

27.3.2025 

309. Halina BONDAL 

Galina BONDAL 

Галіна БОНДАЛ 

Галина БОНДАЛ 

Richterin am Regional­
gericht Vitebsk 

Geburtsdatum: 
30.4.1962 

Persönliche Kennnum­
mer: 4300462E001PB6 

Halina Bondal ist eine belarussi­
sche Richterin am Regionalgericht 
Vitebsk. Halina Bondal hat poli­
tisch motivierte Urteile, betreffend 
unter anderem das Recht auf freie 
Meinungsäußerung oder die Ver­
sammlungsfreiheit, unter anderem 
gegen Volha Brytsikava, Siarhei 
Dalivelia, Maryia Famina, Tat­
siana Frantskevich, Tsimafei Ha­
lubko, Yaraslau Kazakevich, Ro­
bert Kuzniatsou, Natallia Labatse­
vich, Anatol Mikhailau und Andrei 
Ruskikh erlassen. Daher ist Galina 
Bondal für Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft in Belarus ver­
antwortlich. 

27.3.2025 

310. Siarhei BUDRE­
VICH 

Sergei BUDRE­
VICH 

Сяргей 
БУДРЭВIЧ 

Сергей 
БУДРЕВИЧ 

Richter am Bezirks­
gericht Oktyabrsky von 
Minsk 

Geburtsdatum: 
29.6.1986 

Siarhei Budrevich ist ein belarus­
sischer Richter am Bezirksgericht 
Oktyabrsky der Stadt Minsk. Er 
hat politisch motivierte Urteile, 
betreffend unter anderem das 
Recht auf freie Meinungsäußerung 
oder die Versammlungsfreiheit, 
unter anderem gegen Yuliya Kas­
haverava, Siarhei Paspelau, Siarhei 
Belski, Aliaksandr Mikhailau, An­
drei Hryva, Siarhei Yupatau, 

27.3.2025 
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Artsiom Isakau und Aliaksandr 
Zhaliazousk verhängt Daher ist 
Siarhei Budrevich für Repressio­
nen gegen die Zivilgesellschaft in 
Belarus verantwortlich. 

311. Zhanna BRY­
SINA 

Zhanna BRYSI­
NA 

Жанна БРЫСIНА 

Жанна 
БРЫСИНА 

Richterin am Bezirks­
gericht Oktyabrsky der 
Stadt Minsk 

Geburtsdatum: 
21.10.1961 

Zhanna Brysnia ist eine belarussi­
sche Richterin am Bezirksgericht 
Oktyabrsky der Stadt Vitebsk. 
Zhanna Brysina hat politisch mo­
tivierte Urteile, betreffend unter 
anderem das Recht auf freie Mei­
nungsäußerung oder die Ver­
sammlungsfreiheit, unter anderem 
gegen Pavel Belavus, Siarhei 
Kreida, Tsimafei Shkuratovich , 
Maksim Hrechkayedau, Vadzim 
Baranau, Aliaksandr Loban, 
Dzmitry Maholin, Ihar Artsiukh, 
Aliaksandr Ziankou, Ruslan Za­
vadzich, Artsiom Ziankou, Andrei 
Velikaselets und Pavel Kharytonau 
erlassen. Daher ist Zhanna Brysnia 
für Repressionen gegen die Zivil­
gesellschaft in Belarus verant­
wortlich. 

27.3.2025 

312. Ala SKURATO­
VICH 

Alla SKURATO­
VICH 

Ала 
СКУРАТОВIЧ 

Алла 
СКУРАТОВИЧ 

Richterin am Bezirks­
gericht Frunzensky der 
Stadt Minsk 

Geburtsdatum: 
18.10.1980 

Persönliche Kennnum­
mer: 4181080A069PB5 

Ala Skuratovich ist eine belarus­
sische Richterin am Bezirksgericht 
Frunzensky der Stadt Minsk. Sie 
hat politisch motivierte Urteile, 
betreffend unter anderem das 
Recht auf freie Meinungsäußerung 
oder die Versammlungsfreiheit, 
gegen Andrus Asmalouski, Ivan 
Charavaka, Dzmitry Lapets, An­
drei Akushka, Dziana Charnushy­
na, Andrei Mirashnichenka und 
Artur Smaliakou erlassen. Daher 
ist Ala Skuratovich für Repressio­
nen gegen die Zivilgesellschaft in 
Belarus verantwortlich. 

27.3.2025 

▼M63
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1. Beltecheksport Белтехэкспорт Anschrift: Nezavisi­
mosti Ave. 86-B, 
Minsk, Belarus 
Website: https://bte.by/ 
E-Mail: mail@bte.by 

Beltechexport ist eine private 
Organisation, die von staatseige­
nen belarussischen Unternehmen 
hergestellte Waffen und Militär­
ausrüstung in afrikanische, süd­
amerikanische und asiatische 
Länder sowie Länder des Nahen 
und Mittleren Ostens exportiert. 
Beltechexport ist eng mit dem 
belarussischen Verteidigungs­
ministerium verbunden. 
Beltechexport profitiert somit 
von seiner Verbindung zum Lu­
kaschenka-Regime und unter­
stützt es, indem es Gewinne für 
die Präsidialverwaltung schafft. 

17.12.2020 

2. Dana Holdings ТАА „Дана 
Холдынгз“ 
ООО ‘Дана 
Холдингз‘ 

Anschrift: Peter Mstis­
lavets St. 9, pom. 3 
(office 4), 220076 
Minsk, Belarus 
Registrierungsnummer: 
690611860 
Websites: https://bir.by/ 
; https://en.dana-hol­
dings.com; https://dana- 
holdings.com/ 

E-Mail: info@bir.by 
Tel.: +375 (29) 636-23- 
91 

Dana Holdings ist eines der 
wichtigsten Immobilienentwick­
lungs- und Bauunternehmen in 
Belarus. Das Unternehmen und 
seine Tochterunternehmen er­
hielten Rechte für die Erschlie­
ßung von Parzellen und betrieben 
die Entwicklung mehrerer großer 
Wohnkomplexe und Geschäfts­
zentren. 
Personen, die Berichten zufolge 
Dana Holdings vertreten, unter­
halten enge Beziehungen zu 
Präsident Lukashenka. Liliya 
Lukashenka, die Schwiegertoch­
ter des Präsidenten, nimmt eine 
hochrangige Position bei Dana 
Astra ein. 
Dana Holdings ist nach wie vor 
in Belarus wirtschaftlich tätig. 
Dana Holdings profitiert somit 
vom Lukaschenka-Regime und 
unterstützt es. 

17.12.2020 

3. Dana Astra ЗТАА „Дана 
Астра“ 
ИООО „Дана 
Астра“ 

Anschrift: Peter Mstis­
lavets St. 9, pom. 9-13, 
220076 Minsk, Belarus 
Registrierungsnummer: 
191295361 
Websites: https://bir.by/ 
; https://en.dana-hol­
dings.com; https://dana- 
holdings.com/ 

E-Mail-Adresse: 
PR@bir.by 
Tel.: +375 (17) 269-32- 
60; +375 (17) 269-32- 
51 

Dana Astra, früher ein Tochter­
unternehmen von Dana Holdings, 
ist eines der wichtigsten Immo­
bilienentwicklungs- und Bau­
unternehmen in Belarus. Das 
Unternehmen erhielt Erschlie­
ßungsrechte für Parzellen und 
entwickelt den Multifunktions­
komplex „Minsk World“, der 
von dem Unternehmen als größte 
derartige Investition in Europa 
beworben wird. 
Personen, die Berichten zufolge 
Dana Astra vertreten, unterhalten 
enge Beziehungen zu Präsident 
Lukashenka. Liliya Lukashenka, 
die Schwiegertochter des Prä­
sidenten, nimmt eine hochrangige 
Position in dem Unternehmen ein. 

17.12.2020 
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Dana Astra profitiert somit vom 
Lukaschenka-Regime und unter­
stützt es. 

4. GHU – Haupt­
wirtschaftsabtei­
lung der Präsi­
dialverwaltung 

Главное 
хозяйственное 
управление 

Anschrift: Miasnikov 
St. 37, Minsk, Belarus 

Website: http://ghu.by 
E-Mail: ghu@ghu.by 

Die Hauptwirtschaftsabteilung 
der Präsidialverwaltung (GHU) 
ist der größte Akteur auf dem 
nicht wohnungsbezogenen Im­
mobilienmarkt in der Republik 
Belarus und beaufsichtigt zahl­
reiche Unternehmen. 
Victor Sheiman, der als ehema­
liger Leiter der für die Verwal­
tung des Staatsbesitzes zuständi­
gen Direktion der belarussischen 
Präsidialverwaltung die direkte 
Kontrolle über die GHU ausübte, 
wurde von Präsident Aliaksandr 
Lukashenka beauftragt, die Si­
cherheit der Präsidentschafts­
wahlen 2020 zu überwachen. 
Die GHU profitiert somit von 
ihrer Verbindung zum Luka­
schenka-Regime und unterstützt 
es. 

17.12.2020 

▼M53 
5. SYNESIS LLC ООО „Синезис“ Anschrift: Platonova 

20B; 220005 Minsk, 
Belarus; Mantulinskaya 
24, 123100 Moskau, 
Russland 
Registrierungsnummer 
(УНН/ИНН): 
190950894 (Belarus); 
7704734000/ 
770301001 (Russland) 
Website: https://syne­
sis.partners; https://sy­
nesis-group.com/ 
Tel.: +375 (17) 240-36- 
50 
E-Mail-Adresse: yuriy. 
serbenkov@synesis.by 

Synesis LLC hat den belarussi­
schen Behörden eine Über­
wachungsplattform, Kipod, be­
reitgestellt, mit der Videoauf­
nahmen durchsucht und aus­
gewertet werden können und eine 
Gesichtserkennungssoftware ein­
gesetzt werden kann; damit ist 
das Unternehmen verantwortlich 
für die Repression der Zivilge­
sellschaft und der demokrati­
schen Opposition durch den 
Staatsapparat in Belarus. Das 
belarussische Staatssicherheits­
komitee (KGB) und das Innen­
ministerium werden als Nutzer 
des von Synesis entwickelten 
Systems aufgeführt. 
Eigenen Angaben zufolge stellt 
Synesis den belarussischen Be­
hörden die Plattform Kipod in­
zwischen nicht mehr zur Ver­
fügung, nach Berichten der Ver­
einigung belarussischer Sicher­
heitskräfte BYPOL wird Kipod 
jedoch nach wie vor von den 
staatlichen Sicherheitsorganen 
genutzt. 
Synesis gehört zu den Unterneh­
men, die in dem mit dem Dekret 
von Aliaksandr Lukashenka ein­
gerichteten Hi-Tech-Park ange­
siedelt sind, und genießt daher 
zahlreiche Vergünstigungen, wie 
die Befreiung von der Einkom­
menssteuer, der MwSt., von 
Offshore-Gebühren, Zöllen u. 
dgl. 

17.12.2020 
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Das Unternehmen profitiert somit 
vom Lukashenka-Regime und 
unterstützt es. 

▼M45 
6. AGAT Electro­

mechanical Plant 
OJSC 

Агат- 
электромеханиче ­ 
ский завод 

Anschrift: Nezavisi­
mosti Ave. 115, 
220114 Minsk, Belarus 
Website: https://agat- 
emz.by/ 

E-Mail: marketing@ 
agat-emz.by 
Tel.: 
+375 (17) 272-01-32; 
+375 (17) 570-41-45 

Die Elektromechanikwerke 
AGAT Electromechanical Plant 
OJSC sind Teil der belarussi­
schen Staatsbehörde für die 
Rüstungsindustrie der Republik 
Belarus (State Authority for Mi­
litary Industry of the Republic of 
Belarus) (alias SAMI oder 
Staatliches Komitee für Rüs­
tungsindustrie (State Military In­
dustrial Committee)), die dafür 
verantwortlich ist, die Politik des 
Staates in militärisch-technischer 
Hinsicht umzusetzen, und dem 
Ministerrat und dem Staatsprä­
sidenten von Belarus untersteht. 
AGAT profitiert somit Electro­
mechanical Plant OJSC von sei­
ner Verbindung zum Lukaschen­
ka-Regime und unterstützt es. 
Das Unternehmen ist Hersteller 
von „Rubezh“, einem für die 
Bekämpfung von Ausschreitun­
gen und Unruhen konzipierten 
Barrieresystem, das gegen die 
friedlichen Demonstrationen im 
Anschluss an die Präsident­
schaftswahlen vom 9. August 
2020 eingesetzt wurde; daher ist 
das Unternehmen verantwortlich 
für die Repression der Zivilge­
sellschaft und der demokrati­
schen Opposition. 

17.12.2020 

7. 140 Repair Plant 140 ремонтный 
завод 

Website: 140zavod.org 140 Repair Plant ist Teil der be­
larussischen Staatsbehörde für 
die Rüstungsindustrie der Repu­
blik Belarus (State Authority for 
Military Industry of the Republic 
of Belarus) (alias SAMI oder 
Staatliches Komitee für Rüs­
tungsindustrie (State Military In­
dustrial Committee)), die dafür 
verantwortlich ist, die Politik des 
Staates in militärisch-technischer 
Hinsicht umzusetzen, und dem 
Ministerrat und dem Staatsprä­
sidenten von Belarus untersteht. 
140 Repair Plant profitiert somit 
von seiner Verbindung zum Lu­
kaschenka-Regime und unter­
stützt es. 
Das Unternehmen ist Hersteller 
von Transportfahrzeugen und 
gepanzerten Fahrzeugen, die ge­
gen die friedlichen Demonstra­
tionen im Anschluss an die Prä­
sidentschaftswahlen vom 9. Au­
ugust 2020 eingesetzt wurden; 
daher ist das Unternehmen ver­
antwortlich für die Repression 
der Zivilgesellschaft und der de­
mokratischen Opposition. 

17.12.2020 
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8. MZKT (alias VO­
LAT) 

МЗКТ - Минский 
завод колёсных 
тягачей 

Website: www.mzkt.by MZKT (alias VOLAT) ist Teil 
der belarussischen Staatsbehörde 
für die Rüstungsindustrie der 
Republik Belarus (State Autho­
rity for Military Industry of the 
Republic of Belarus) (alias SAMI 
oder Staatliches Komitee für 
Rüstungsindustrie (State Military 
Industrial Committee)), die dafür 
verantwortlich ist, die Politik des 
Staates in militärisch-technischer 
Hinsicht umzusetzen, und dem 
Ministerrat und dem Staatsprä­
sidenten von Belarus untersteht. 
MZKT (alias VOLAT) profitiert 
somit von seiner Verbindung 
zum Lukaschenka-Regime und 
unterstützt es. 

Beschäftigte von MZKT, die im 
Anschluss an die Präsident­
schaftswahlen 2020 während des 
Besuchs von Aliaksandr Lukas­
henka auf dem Werksgelände 
demonstrierten und sich dem 
Streik anschlossen, wurden ent­
lassen; damit ist das Unterneh­
men verantwortlich für Men­
schenrechtsverletzungen. 

17.12.2020 

9. Sohra Group/ 
Sohra LLC 

ООО Сохра Anschrift: Revolucyon­
naya 17/19, office no. 
22, 220030 Minsk, Be­
larus 
Registrierungsnummer: 
192363182 

Website: http://sohra. 
by/ 

E-Mail: info@sohra.by 

Das Unternehmen Sohra gehörte 
Aliaksandr Zaitsau, einem der 
einflussreichsten Geschäftsleute 
in Belarus, der eng mit dem 
dortigen politischen Establish­
ment verbunden und ein enger 
Unterstützer von Lukashenkas 
ältestem Sohn Viktor ist. Sohra 
wirbt in Ländern in Afrika und in 
Ländern des Nahen Ostens für 
belarussische Industrieprodukte. 
Es ist Mitbegründer des im Ver­
teidigungsbereich tätigen Unter­
nehmens BSZT-New Technolo­
gies, das im Bereich der Waf­
fenproduktion und der Moderni­
sierung von Raketen tätig ist. 
Sohra nutzt seine bevorrechtigte 
Stellung und dient als Vermittler 
zwischen dem politischen Estab­
lishment und den staatseigenen 
Betrieben in Belarus und auslän­
dischen Partnern in Afrika und 
im Nahen Osten. Außerdem ist 
das Unternehmen aufgrund von 
Konzessionen, die das Luka­
schenka-Regime erhalten hat, im 
Goldabbau in afrikanischen Län­
dern tätig. 

Daher profitiert die Sohra- 
Gruppe vom Lukaschenka-Re­
gime. 

21.6.2021 
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10. Bremino Gruppe 
LLC 

ООО „Бремино 
групп“ 

Anschrift: Niamiha 40, 
220004 Minsk, Bela­
rus; Bolbasovo village, 
Zavodskaya 1k Orsha 
Region/Oblast, Belarus 

Registrierungsnummer: 
691598938 

Website: http://www. 
bremino.by 
E-Mail: office@bremi­
no.by; marketing@bre­
mino.by 

Die Bremino-Gruppe ist Initiator 
und Mitverwalter des Projekts 
Sonderwirtschaftszone Bremino- 
Orsha, die durch ein von Aliak­
sandr Lukashenka unterzeichne­
tes Präsidialdekret geschaffen 
wurde. Das Unternehmen erhielt 
staatliche Unterstützung für die 
Entwicklung der Zone Bremino- 
Orsha sowie etliche finanzielle 
und steuerliche Vorteile und an­
dere Vergünstigungen. Die Ei­
gentümer der Bremino-Gruppe – 
Aliaksandr Zaitsau, Mikalai Va­
rabei und Aliaksei Aleksin – ge­
hören zum inneren Kreis von 
Geschäftsleuten mit Beziehungen 
zu Lukashenka und pflegen enge 
Beziehungen zu Lukashenka und 
seiner Familie. 

Daher profitiert die Bremino- 
Gruppe vom Lukaschenka-Re­
gime. 

Die Bremino Gruppe ist Eigen­
tümerin des Transport- und Lo­
gistikzentrums (TLC) „Bremino- 
Bruzgi“ an der Grenze zwischen 
Belarus und Polen, das vom Lu­
kaschenka-Regime als Unter­
kunft für Migranten genutzt 
wurde, die mit dem Ziel an die 
Grenze zwischen Belarus und der 
Union befördert wurden, dass sie 
diese illegal überqueren. Bremi­
no-Bruzgi TLC war auch ein Ort, 
an den sich Lukashenka im 
Rahmen seines Propagandabe­
suchs bei Migranten begeben hat. 

Die Bremino-Gruppe trägt damit 
zu Aktivitäten des Lukaschenka- 
Regimes zur Erleichterung des 
rechtswidrigen Überschreitens 
der Außengrenzen der Union bei. 

21.6.2021 

11. Globalcustom 
Management LLC 

ООО 
„Глобалкастом- 
менеджмент“ 

Anschrift: Nemiga 40/ 
301, Minsk, Belarus 
Registrierungsnummer: 
193299162 

Website: https://global­
custom.by/ 

E-Mail: info@global­
custom.by 

Globalcustom Management ist 
mit der für die Verwaltung des 
Staatsbesitzes zuständigen Di­
rektion der belarussischen Präsi­
dialverwaltung verbunden, die 
früher von Victor Sheiman ge­
leitet wurde, der bereits 2004 in 
die Sanktionsliste der Union 
aufgenommen wurde. Das Un­
ternehmen ist am Schmuggel von 
Waren nach Russland beteiligt, 
der ohne die Billigung des Lu­
kaschenka-Regimes, das die 
Grenzbeamten und den Zoll 
kontrolliert, nicht möglich wäre. 
Auch die bevorrechtigte Stellung 

21.6.2021 
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im Blumenexport nach Russland, 
von der das Unternehmen pro­
fitiert, ist durch die Unterstüt­
zung des Regimes bedingt. Glo­
balcustom Management war der 
erste Eigentümer von GardSer­
vice, dem einzigen Privatunter­
nehmen, dem Lukaschenka den 
Gebrauch von Waffen erlaubte. 
Daher profitiert Globalcustom 
Management vom Lukaschenka- 
Regime. 

12. Belarusski Avto­
mobilnyi Zavod 
(BelAZ)/OJSC 
„BELAZ“ 

Offene Aktien­
gesellschaft „BE­
LAZ“ – Verwal­
tungsgesellschaft 
der Holding „BE­
LAZ-HOLDING“ 

ААТ „БЕЛАЗ“ 

ОАО „БЕЛАЗ“ 

Anschrift: 40 let Octy­
abrya St. 4, 222161 
Zhodino, Region/ 
Oblast Minsk, Belarus 

Website: https://belaz. 
by 

OJSC BelAZ gehört zu den füh­
renden staatseigenen Unterneh­
men in Belarus und den größten 
Herstellern großer Lastwagen 
und Kipplaster weltweit. Das 
Unternehmen erwirtschaftet be­
trächtliche Einkünfte für das Lu­
kaschenka-Regime. Lukashenka 
erklärte, dass die Regierung das 
Unternehmen immer unterstützen 
werde, und nannte es eine bela­
russische Marke und Teil des 
nationalen Erbes. OJSC BelAZ 
hat sein Betriebsgelände und 
seine Betriebsausrüstung für eine 
politische Kundgebung zur Un­
terstützung des Lukaschenka-Re­
gimes zur Verfügung gestellt. 
Damit profitiert OJSC BelAZ 
vom Lukaschenka-Regime und 
unterstützt es. 

Die Beschäftigten von OJSC 
BelAZ, die nach den manipu­
lierten belarussischen Wahlen 
vom August 2020 an Streiks und 
friedlichen Protesten teilgenom­
men hatten, wurden von der Un­
ternehmensleitung mit Entlas­
sung bedroht und eingeschüch­
tert. Eine Gruppe von Beschäf­
tigten wurden von OJSC BelAZ 
in Gebäuden eingesperrt, um sie 
daran zu hindern, sich anderen 
Demonstranten anzuschließen. 
Ein Streik wurde von der Unter­
nehmensleitung gegenüber den 
Medien als Personalversammlung 
ausgegeben. Daher ist OJSC Be­
lAZ verantwortlich für Repres­
sionen gegen die Zivilgesell­
schaft und unterstützt das Luka­
schenka-Regime. 

21.6.2021 
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▼M62 

13. Minskii Avtomo­
bilnyi Zavod 
(MAZ) / OJSC 
„MAZ“ 
Open Joint Stock 
Company „Minsk 
Automobile 
Works“ — Ma­
nagement Com­
pany of „BE­
LAVTOMAZ“ 
Holding 

ААТ „Мiнскi 
аўтамабiльны 
завод“ 
ОАО „Минский 
автомобильный 
завод“ 

Anschrift: Socialisti­
cheskaya 2, 220021 
Minsk, Belarus 
Website: http://maz.by/ 
Registrierungsdatum: 
16.7.1944 
Tel.: + 375 (17) 217- 
22-22; + 8000 217-22- 
22 

Die Minsker Automobilfabrik 
OJSC (MAZ) gehört zu den 
größten staatseigenen Autoher­
stellern in Belarus. Lukaschenko 
bezeichnete sie als eines der 
wichtigsten Industrieunternehmen 
des Landes. Das Unternehmen 
erwirtschaftet Einkünfte für das 
Lukaschenko-Regime. OJSC 
MAZ hat sein Betriebsgelände 
und seine Betriebsausrüstung für 
eine politische Kundgebung zur 
Unterstützung des Regimes zur 
Verfügung gestellt. Darüber hi­
naus beliefert MAZ im Rahmen 
der Beteiligung von Belarus an 
der Aggression Russlands gegen 
die Ukraine die russische Armee 
mit Militärfahrzeugen, die auch 
auf ukrainischem Hoheitsgebiet 
für militärische Handlungen ein­
gesetzt werden. Daher profitiert 
OJSC MAZ vom Lukaschenko- 
Regime und unterstützt es. 
Beschäftigte von OJSC MAZ, 
die nach den manipulierten bela­
russischen Wahlen vom August 
2020 an Streiks und friedlichen 
Protesten teilgenommen hatten, 
wurden von der Unternehmens­
leitung eingeschüchtert und spä­
ter entlassen. Eine Gruppe von 
Beschäftigten wurden von OJSC 
MAZ in Gebäuden eingesperrt, 
um sie daran zu hindern, sich 
anderen Demonstranten an­
zuschließen. Daher ist OJSC 
MAZ verantwortlich für Repres­
sionen gegen die Zivilgesell­
schaft und unterstützt das Luka­
schenko-Regime. 

21.6.2021 

▼M45 

14. Logex ТАА „Лагекс“ 
ООО „Логекс“ 

Anschrift: Kommunis­
ticheskaya St. 24, of­
fice 2, Minsk, Belarus 
Registrierungsnummer: 
192695465 
Website: http://logex. 
by/ 
E-Mail: info@logex.by 

Logex ist mit Aliaksandr Sha­
kutsin verbunden, einem dem 
Lukaschenka-Regime naheste­
henden Geschäftsmann, der von 
der Union bereits benannt wurde. 
Das Unternehmen ist am Export 
von Blumen in die Russische 
Föderation zu Dumpingpreisen 
beteiligt, der ohne die Billigung 
des Regimes, das die Grenz­
beamten und den Zoll kontrol­
liert, nicht möglich wäre. Die 
bevorrechtigte Stellung im 

21.6.2021 
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Blumenexport nach Russland, 
von der das Unternehmen pro­
fitiert, ist durch die Unterstüt­
zung des Regimes bedingt. Die 
wichtigsten belarussischen 
Schnittblumenlieferanten sind die 
der Staatsführung nahestehenden 
Unternehmen. 
Daher profitiert Logex vom Lu­
kaschenka-Regime. 

15. JSC „NNK“ (No­
vaia naftavaia 
kampania)/New 
Oil Company 

ЗАТ „ННК“ 
(Новая нафтавая 
кампанiя) 
ЗАО „ННК“ 
(Новая нефтяная 
компания) 

Anschrift: Rakovska St. 
14W room 7, 5th floor, 
Minsk, Belarus 
Registrierungsnummer: 
193402282 

„New Oil“, Novaya Neftnaya 
Kompaniya (NNK), ist eine im 
März 2020 gegründete Organisa­
tion. Sie ist das einzige private 
Unternehmen, das zur Ausfuhr 
von Erdölerzeugnissen aus Bela­
rus berechtigt ist – ein Hinweis 
auf enge Verbindungen zu den 
Behörden und auf das höchste 
Niveau an staatlichen Privilegien. 
NNK ist Eigentum von Interser­
vice, einem Unternehmen von 
Mikalai Varabei, der einer der 
führenden Geschäftsleute ist, die 
vom Lukaschenka-Regime pro­
fitieren und es unterstützen. 
NNK ist Berichten zufolge auch 
mit Aliaksei Aleksin verbunden, 
einem weiteren prominenten be­
larussischen Geschäftsmann, der 
vom Lukaschenka-Regime pro­
fitiert. Medienberichten zufolge 
war Aleksin neben Varabei 
Gründer der NNK. NNK wurde 
außerdem von den belarussischen 
Behörden dazu genutzt, die be­
larussische Wirtschaft an die von 
der Union eingeführten restrikti­
ven Maßnahmen anzupassen. 
Daher profitiert NNK vom Lu­
kaschenka-Regime. 

21.6.2021 

16. Belaeronavigatsia 

staatseigenes Un­
ternehmen 

Белаэранавiгацыя 

Дзяржаўнае 
прадпрыемства 

Белаэронавигация 
Государственное 
предприятие 

Anschrift: Korotkevich 
St. 19, 220039 Minsk, 
Belarus 
Registrierungsdatum: 
1996 
Website: http://www. 
ban.by/ 

E-Mail: office@ban.by 
Tel.: +375 (17) 215-40- 
51 

Fax: +375 (17) 213-41- 
63 

Das staatseigene Unternehmen 
Belaeronavigatsia ist für die be­
larussische Luftverkehrskontrolle 
zuständig. Es trägt daher Ver­
antwortung für die ohne an­
gemessene Begründung am 
23. Mai 2021 erfolgte Umleitung 
des Passagierfluges FR4978 zum 
Flughafen Minsk. Dieser poli­
tisch motivierte Beschluss wurde 
mit dem Ziel der Festnahme und 
Inhaftierung des oppositionellen 
Journalisten Roman Protasevich 
und von Sofia Sapiega gefasst 
und ist ein Mittel der Repression 
gegen die Zivilgesellschaft und 
die demokratische Opposition in 
Belarus. 

21.6.2021 
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Das staatseigene Unternehmen 
Belaeronavigatsia ist daher für 
Repressionen gegen die Zivilge­
sellschaft und die demokratische 
Opposition verantwortlich. 

▼M56 

17. Offene Aktien­
gesellschaft „Be­
lavia Belarusian 
Airlines“ 

ААТ 
‘Авiякампанiя 
Белавiя’ 

ОАО 
‘Авиакомпания 
Белавиа’ 

Anschrift: 14A Nemiga 
St., 220004 Minsk, 
Belarus 

Registrierungsdatum: 
4.1.1996 

Registrierungsnummer: 
600390798 

Bei der Offenen Aktiengesell­
schaft „Belavia Belarusian Air­
lines“ handelt es sich um das 
nationale Luftfahrtunternehmen 
im Staatseigentum. Außerdem 
besitzt und betreibt Belavia be­
larussische Regierungsflugzeuge, 
die von Präsident Aliaksandr 
Lukashenka genutzt werden. 
Aliaksandr Lukashenka hat ver­
sprochen, seine Regierung werde 
Belavia jede mögliche Unterstüt­
zung leisten, nachdem die Union 
beschlossen hat, für alle belarus­
sischen Luftfahrunternehmen ein 
Verbot des Überflugs des Luft­
raums der Union und des Zu­
gangs zu Flughäfen der Union zu 
verhängen. Zu diesem Zweck hat 
er mit dem russischen Präsiden­
ten Vladimir Putin vereinbart, 
dass die Öffnung neuer Flugrou­
ten für Belavia geplant wird. 
2021 bestätigte der Vorstands­
vorsitzende von Belavia, staatli­
che Unterstützung für die Wie­
deraufnahme von Flügen in die 
Russische Föderation zu erhalten. 
Das nationale Luftfahrtunterneh­
men wurde von der belarussi­
schen Regierung auch von der 
Zahlung der Mehrwertsteuer für 
Luftfahrzeuge und Komponenten 
befreit, die in das Hoheitsgebiet 
der Republik Belarus eingeführt 
werden. Darüber hinaus erhielt 
Belavia im Jahr 2014 Darlehen 
von einer staatseigenen Bank für 
den Erwerb neuer Flugzeuge. 

Die Unternehmensführung von 
Belavia hat den Beschäftigten 
außerdem untersagt, gegen die 
Unregelmäßigkeiten bei den 
Wahlen und die Massenverhaf­
tungen in Belarus zu protestieren, 
angesichts der Tatsache, dass 
Belavia ein staatseigenes Unter­
nehmen ist. 

Belavia profitiert somit vom Lu­
kashenka-Regime und unterstützt 
es. 

2.12.2021 
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18. Republikanisches 
Einheitsunterneh­
men 
„TSENTRKUR­
ORT“ 

Рэспублiканскае 
унiтарнае 
прадпрыемства 
„ЦЭНТРКУРОРТ “ 
Республиканское 
унитарное 
предприятие 
„ЦЕНТРКУРОРТ“ 

Anschrift: Myasnikova 
St. 39, 220030 Minsk, 
Belarus 
Registrierungsdatum: 
12.8.2003 

Registrierungsnummer: 
100726604 

Das staatseigene Tourismus­
unternehmen Tsentrkurort ist Teil 
der für die Verwaltung des 
Staatsbesitzes zuständigen Di­
rektion der belarussischen Präsi­
dialverwaltung. Tsentrkurort ist 
Berichten zufolge eines der Un­
ternehmen, die den Zustrom von 
Migranten koordinieren, die die 
Grenze zwischen Belarus und der 
Union überschreiten wollen. 
Tsentrkurort hat mindestens 
51 irakischen Staatsangehörigen 
dabei geholfen, Besuchervisa für 
ihre Reise nach Belarus zu er­
halten, und hat einen Vertrag für 
Beförderungsdienstleistungen mit 
dem belarussischen Unternehmen 
„Stroitur“, das das Mieten von 
Bussen mit Fahrern anbietet, un­
terzeichnet. Von Tsentrkurort 
gebuchte Busse beförderten 
Migranten, darunter auch Kinder, 
vom Flughafen Minsk zu Hotels. 
Tsentrkurort trägt damit zu Ak­
tivitäten des Lukaschenka-Re­
gimes zur Erleichterung des 
rechtswidrigen Überschreitens 
der Außengrenze der Union bei. 

2.12.2021 

19. Oskartour LLC ООО Оскартур Anschrift: Karl Marx 
St. 25, room 1n, 
Minsk, Belarus 
Registrierungsdatum: 
18.10.2016 
Registrierungsnummer: 
192721937 

Oskartour ist ein Reiseveranstal­
ter, der Migranten aus dem Irak 
dabei geholfen hat, Visa zu er­
langen, und anschließend ihre 
Reise nach Belarus mit Flügen 
von Bagdad nach Minsk organi­
siert hat. Diese irakischen Mig­
ranten wurden später an die be­
larussische Grenze zur Union 
verbracht, damit sie dort rechts­
widrig diese Grenze überschrei­
ten. Dank Oskartour und seiner 
Kontakte zu irakischen Flugge­
sellschaften, belarussischen Be­
hörden und zum staatseigenen 
Unternehmen Tsentrkurort hat 
das irakische Luftfahrtunterneh­
men regelmäßig Flüge von Bag­
dad nach Minsk durchgeführt, 
um mehr Personen nach Belarus 
zu bringen, damit diese die Au­
ßengrenze der Union rechtswid­
rig überschreiten. Oskartour war 
an diesem System für das 
rechtswidrige Überschreiten der 
Grenze, das belarussische Si­
cherheitsdienste und staatseigene 
Unternehmen praktiziert haben, 
beteiligt. 
Oskartour trägt damit zu Aktivi­
täten des Lukaschenka-Regimes 
zur Erleichterung des rechtswid­
rigen Überschreitens der Außen­
grenze der Union bei. 

2.12.2021 

▼M45
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20. Republikanisches 
Einheitstochter­
unternehmen 
„Hotel Minsk“ 

Гатэль „Мiнск“ 

Республиканское 
дочернее 
унитарное 
предприятие 
„Отель „Минск““ 

Anschrift: Nezavisi­
mosti Ave. 11, Minsk, 
Belarus 
Registrierungsdatum: 
26.12.2016/3.4.2017 
Registrierungsnummer: 
192750964 

Website: http://hotel­
minsk.by/ 

E-Mail: hotel­
minsk@udp.gov.by; 
marketing@hotelminsk. 
by 

Tel.: +375 (17) 209-90- 
61 
Fax: +375 (17) 200-00- 
72 

Hotel Minsk ist ein Tochter­
unternehmen der für die Ver­
waltung des Staatsbesitzes zu­
ständigen Direktion der belarus­
sischen Präsidialverwaltung, ei­
ner Regierungsagentur, die un­
mittelbar dem Präsidenten unter­
steht. Hotel Minsk war an dem 
System für das rechtswidrige 
Überschreiten der Grenze, das 
von belarussischen Sicherheits­
diensten und staatseigenen Un­
ternehmen praktiziert wurde, be­
teiligt. In dem Hotel wurden 
Migranten untergebracht, bevor 
sie an die Grenze zwischen Be­
larus und der Union verbracht 
wurden, damit sie die Grenze 
rechtswidrig überschreiten. Iraki­
sche Migranten hatten in ihren 
belarussischen Visaanträgen, die 
sie unmittelbar vor ihrer Ankunft 
in Belarus gestellt hatten, das 
Hotel Minsk als vorübergehen­
den Aufenthaltsort angegeben. 

Hotel Minsk trägt damit zu Ak­
tivitäten des Lukaschenka-Re­
gimes zur Erleichterung des 
rechtswidrigen Überschreitens 
der Außengrenzen der Union bei. 

2.12.2021 

21. Offene Aktien­
gesellschaft „Ho­
tel Planeta“ 

ААТ „Гасцiнiца 
Планета“ 
OAO „Гостиница 
Планета“ 

Anschrift: Pobediteley 
Ave. 31, Minsk, Bela­
rus 
Registrierungsdatum: 
1.2.1994/6.3.2000 
Registrierungsnummer: 
100135173 

Website: https://hotelp­
laneta.by/ 

E-Mail: planeta@udp. 
gov.by 

Tel.: +375 (17) 226-78- 
53 
Fax: +375 (17) 226-78- 
55 

Die OJSC Hotel Planeta ist ein 
Tochterunternehmen der für die 
Verwaltung des Staatsbesitzes 
zuständigen Direktion der bela­
russischen Präsidialverwaltung, 
einer Regierungsagentur, die un­
mittelbar dem Präsidenten unter­
steht. Hotel Planeta war an dem 
System für das rechtswidrige 
Überschreiten der Grenze, das 
von belarussischen Sicherheits­
diensten und staatseigenen Un­
ternehmen praktiziert wurde, be­
teiligt. In dem Hotel wurden 
Migranten untergebracht, bevor 
sie an die Grenze zwischen Be­
larus und der Union verbracht 
wurden, damit sie die Grenze 
rechtswidrig überschreiten. Sie 
hatten 1 000 US-Dollar an ein 
Reisebüro in Bagdad für den 
Flug, ein Touristenvisum und 
den Aufenthalt in dem Hotel ge­
zahlt. 

Hotel Planeta trägt damit zu 
Aktivitäten des Lukaschenka-Re­
gimes zur Erleichterung des 
rechtswidrigen Überschreitens 
der Außengrenzen der Union bei. 

2.12.2021 

▼M45
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22. ASAM (Asobnaia 
sluzhba aktyu­
nykh merapry­
emstvau) 
OSAM (Ot­
diel’naya sluzhba 
aktivnykh miero­
priyatiy) 

Асобная служба 
актыўных 
мерапрыемстваў 
(АСАМ) 
Отдельная служба 
активных 
мероприятий 
(ОСАМ) 

Anschrift: State Border 
Committee of the Re­
public of Belarus, Vo­
lodarsky St. 24, 220050 
Minsk, Belarus 

ASAM (Sondereinheit für Aktive 
Maßnahmen) ist eine belarussi­
sche Sondergrenzschutzeinheit, 
die von Viktar Lukashenka kon­
trolliert und von Ihar Kruchkou 
geleitet wird. Die ASAM-Kräfte 
organisieren im Rahmen der 
Sonderoperation „Tor“ rechts­
widrige Grenzüberschreitungen 
durch Belarus hindurch in Mit­
gliedstaaten der Union und sind 
unmittelbar an der Beförderung 
von Migranten auf die andere 
Seite der Grenze beteiligt. 
ASAM verlangt außerdem von 
den beförderten Migranten eine 
Bezahlung für den Grenzüber­
tritt. 

ASAM trägt damit zu Aktivitäten 
des Lukaschenka-Regimes zur 
Erleichterung des rechtswidrigen 
Überschreitens der Außengrenze 
der Union bei. 

2.12.2021 

▼M52 
___ 

▼M45 

24. VIP Grub Anschrift: Büyükdere 
Cad. No:201, Istanbul, 
Türkei 

VIP Grub ist ein Pass- und Vi­
sadienst mit Sitz in Istanbul, 
Türkei, der Reisen nach Belarus 
mit der ausdrücklichen Absicht 
organisiert, die Migration in die 
Union zu erleichtern. VIP Grub 
wirbt aktiv mit der Migration in 
die Union. VIP Grub trägt damit 
zu Aktivitäten des Lukaschenka- 
Regimes zur Erleichterung des 
rechtswidrigen Überschreitens 
der Außengrenze der Union bei. 

2.12.2021 

25. Offene Aktien­
gesellschaft 
„Grodno Azot“ 

Einschließlich des 
Zweigunterneh­
mens „Khimvolo­
kno Plant“ JSC 
„Grodno Azot“ 

ААТ „Гродна 
Азот“ 
ОАО „Гродно 
Азот“ 
Фiлiял „Завод 
Хiмвалакно“ ААТ 
„Гродна Азот“ 
Филиал „Завод 
Химволокно“ 
ОАО „Гродно 
Азот“ 

Anschrift: Kosmonav­
tov Ave. 100, Grodno/ 
Hrodna, Belarus 

Registrierungsdatum: 
1965 
Registrierungsnummer: 
500036524 
Website: https://azot. 
by/en/ 

Die OJSC Grodno Azot ist ein 
großer belarussischer staatseige­
ner Hersteller von Stickstoffver­
bindungen mit Sitz in Grodno/ 
Hrodna. Lukashenka hat es als 
„ein sehr wichtiges, ein strategi­
sches Unternehmen“ bezeichnet. 

2.12.2021 

▼M45
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Anschrift: Slavinskogo 
St. 4, 230026 Grodno/ 
Hrodna, Belarus 

Registrierungsdatum: 
12.5.2000 
Registrierungsnummer: 
590046884 
Website: www.grodno- 
khim.by 

E-Mail: office@ 
grodno-khim.by; 
market@grodno-khim. 
by; ppm@ 
grodno-khim.by; 
tnp@grodno-khim.by 

Tel./Fax: +375 (152) 
39-19-00; +375 (152) 
39-19-44 

Im Besitz von Grodno Azot be­
findet sich auch Khimvolokno 
Plant, ein großer Hersteller von 
Polyamid und Polyester sowie 
Verbundwerkstoffen. Grodno 
Azot und sein Khimvolokno 
Plant sind eine Quelle erhebli­
cher Einnahmen für das Lukas­
henka-Regime. Damit unterstützt 
Grodno Azot das Lukaschenka- 
Regime. 

Lukashenka hat das Unterneh­
men besucht, ist mit seinen Ver­
tretern zusammengetroffen und 
hat dabei die Modernisierung der 
Fabrik und verschiedene Formen 
der staatlichen Unterstützung be­
sprochen. Lukashenka hat außer­
dem versprochen, für den Bau 
einer neuen Stickstoffanlage in 
Grodno/Hrodna werde ein Dar­
lehen verwendet. Damit profitiert 
Grodno Azot vom Lukaschenka- 
Regime. 
Diejenigen Beschäftigten von 
Grodno Azot – einschließlich der 
Beschäftigten von Khimvolokno 
Plant –, die an friedlichen Pro­
testen gegen das Regime teil­
genommen und gestreikt hatten, 
wurden entlassen und von der 
Unternehmensführung von 
Grodno Azot und Vertretern des 
Regimes eingeschüchtert und 
bedroht. Daher ist Grodno Azot 
für Repressionen gegen die Zi­
vilgesellschaft verantwortlich. 

26. Staatliche Produk­
tionsvereinigung 
„Belorusneft“ 

Дзяржаўнае 
вытворчае 
аб’яднанне 
„Беларуснафта“ 

Государственное 
производственное 
объединение 
„Белоруснефть“ 

Anschrift: Rogachevs­
kaya St. 9, 246003 
Gomel/Homyel, Bela­
rus 

Registrierungsdatum: 
25.2.1966 
Registrierungsnummer: 
400051902 

Belorusneft ist ein staatseigenes 
Unternehmen, das im petroche­
mischen Sektor tätig ist. Die 
Unternehmensführung entließ 
Arbeitnehmer, die gestreikt, an 
Protesten gegen das Regime 
teilgenommen oder diese Proteste 
öffentlich unterstützt haben. Da­
her ist Belorusneft für Repres­
sionen gegen die Zivilgesell­
schaft verantwortlich. 

2.12.2021 

▼M45
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▼M62 

27. Open Joint Stock 
Company Bels­
hina 

AAT „Белшина“ 
ОАО „Белшина“ 

Anschrift: Minskoe 
Shosse St. 4, 213824 
Bobruisk, Belarus 
Registrierungsdatum: 
10.1.1994 
Registrierungsnummer: 
700016217 
Website: http://www. 
belshinajsc.by/ 

OJSC Belshina ist eines der 
führenden staatseigenen Unter­
nehmen in Belarus und ein gro­
ßer Hersteller von Fahrzeugrei­
fen. In den Jahren 2022 und 
2023 lag seine Rentabilität bei 
9 %, wie der stellvertretende 
Ministerpräsident von Belarus 
Petr Parkhomczyk bestätigte. Der 
belarussische Staat profitiert un­
mittelbar von den von Belshina 
erwirtschafteten Einkünften. Fer­
ner beliefert Belshina das russi­
sche Militär mit Fahrzeugreifen, 
wodurch es die Beteiligung von 
Belarus an der Aggression Russ­
lands gegen die Ukraine unter­
stützt. Belshina unterstützt daher 
das Lukaschenko-Regime. 
Beschäftigte von Belshina, die 
nach den Präsidentschaftswahlen 
2020 in Belarus protestierten und 
streikten, wurden unter dem 
Vorwand von Arbeitsversäumnis 
entlassen bzw. zum Rücktritt ge­
zwungen. Zudem werden politi­
sche Gefangene vom Staat ge­
zwungen, gefährliche Arbeiten 
zugunsten von Belshina zu ver­
richten. Des Weiteren empfängt 
Belshina Staatshilfen in Form 
von Schuldenbegleichung und 
von Zahlungsaufschub für die 
Mehrwertsteuer bei der Einfuhr. 
Darüber hinaus gestattet die Re­
gierung von Belarus staatlichen 
Einrichtungen, Produkte von 
Belshina ohne Ausschreibung zu 
kaufen. Daher profitiert Belshina 
vom Lukaschenko-Regime und 
ist für Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft verantwortlich. 

2.12.2021 

▼M56 

28. Offene Aktien­
gesellschaft „Be­
laruskali“ 

Адкрытае 
акцыянернае 
таварыства 
'Беларуськалiй' 
Открытое 
акционерное 
общество 
'Беларуськалий' 

Anschrift: 5 Korzha 
St., Soligorsk, 223710 
Minsk Region/Oblast, 
Belarus 
Registrierungsdatum: 
23.12.1996 
Registrierungsnummer: 
600122610 

Die Offene Aktiengesellschaft 
„Belaruskali“ ist ein staatseige­
nes Unternehmen und einer der 
größten Kali-Hersteller der Welt. 
Trotz des Rückgangs seines glo­
balen Anteils am Kali-Weltmarkt 
von 20 % auf 9 % im 
Jahre 2022 ist Belaruskali wei­
terhin einer der wichtigsten Kali- 
Exporteure und damit eine 
wichtige Einnahmequelle für den 

3.6.2022 

▼M45
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belarussischen Staatshaushalt. 
Alexander Lukaschenka bezeich­
nete Belaruskali als „nationalen 
Schatz, Stolz, eine der Säulen der 
belarussischen Ausfuhren“. Es ist 
außerdem eine wichtige Devi­
senquelle für das Lukaschenka- 
Regime. 
Belaruskali ist direkt an der 
Umsiedlung ukrainischer Kinder 
aus besetzten Gebieten durch das 
Lukaschenka-Regime in Zusam­
menarbeit mit Russland beteiligt. 
Seit der groß angelegten rechts­
widrigen und grundlosen Inva­
sion der Ukraine werden in der 
Einrichtung „Dubrava“, die sich 
im Besitz der Offenen Aktien­
gesellschaft „Belaruskali“ befin­
det, mehr als 2 050 ukrainische 
Kinder festgehalten. Daher un­
terstützt die OJSC „Belaruskali“ 
das Lukaschenka-Regime. 
Beschäftigte der OJSC „Belaru­
skali“, die nach den manipulier­
ten belarussischen Präsident­
schaftswahlen vom August 2020 
an Streiks und friedlichen Pro­
testen teilgenommen hatten, 
wurden von der Unternehmens­
leitung eingeschüchtert und ent­
lassen. Alexander Lukashenka 
selbst drohte persönlich damit, 
die Streikenden durch Bergleute 
aus der Ukraine zu ersetzen. 
Daher ist „Belaruskali“ verant­
wortlich für Repressionen gegen 
die Zivilgesellschaft in Belarus 
und unterstützt das Lukaschenka- 
Regime. 

▼M53 

29. Offene Aktien­
gesellschaft Bela­
rusian Potash 
Company 

ААТ „Беларуская 
калiйная 
кампанiя“ 

ОАО Белорусская 
калийная 
компания An­
schrift: Masherova 
ave. 

Anschrift: Masherova 
ave. 35, 220002 Minsk, 
Belarus 

Registrierungsdatum: 
13.9.2013 

Registrierungsnummer: 
192050251 

Telefon: +375 (17) 
3093010; +375 (17) 
309-30-30 

E-Mail-Adresse: 
info@belpc.by 

Die Offene Aktiengesellschaft 
Belarusian Potash Company ist 
der Ausfuhr-Arm des staatlichen 
belarussischen Kali-Herstellers 
Belaruskali. Belaruskali ist eine 
der größten Einkommensquellen 
für das Lukashenka-Regime. Die 
Lieferungen der Belarusian Po­
tash Company machen 20 % der 
weltweiten Kali-Ausfuhren aus. 

3.6.2022 

▼M56
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Der Staat garantierte der Belaru­
sian Potash Company das Mo­
nopol für die Ausfuhr von Kali­
umdüngemitteln. Dank der Vor­
zugsbehandlung durch die bela­
russichen Behörden erwirtschaf­
tet das Unternehmen erhebliche 
Einnahmen. Damit profitiert die 
Belarusian Potash Company vom 
Lukashenka-Regime und unter­
stützt dieses. 

▼M50 

30. „Inter Tobacco“ 
LLC 

Таварыства з 
абмежаванай 
адказнасцю „Iнтэр 
Табак“ 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
„Интер Тобако“ 

Anschrift: 131 Novod­
vorskiy village, No­
vodvorskiy village 
council, Minsk District, 
223016 Minsk Region/ 
Oblast, Belarus (Freie 
Wirtschaftszone Minsk) 

Registrierungsdatum: 
10.10.2002 

Registrierungsnummer: 
808000714 

Inter Tobacco LLC ist Teil der 
Tabakindustrie von Belarus. Das 
Unternehmen hält einen wesent­
lichen Teil des profitablen inlän­
dischen Zigarettenmarkts von 
Belarus. Das Unternehmen er­
hielt auf der Grundlage eines von 
Aliaksandr Lukaschenka unter­
zeichneten Dekrets ausschließ­
liche Vorrechte bei der Einfuhr 
von Tabakerzeugnissen nach Be­
larus. Darüber hinaus erließ Lu­
kaschenka ein Präsidialdekret zur 
Neuziehung der Gebietsgrenzen 
der belarussischen Hauptstadt 
Minsk, um dem Werk von Inter 
Tobacco Land zuzuweisen – 
wahrscheinlich aus Gründen im 
Zusammenhang mit Steuerhin­
terziehung. Inter Tobacco gehört 
Alexei Oleksin und nahen Fami­
lienangehörigen von ihm (es be­
findet sich im Eigentum von 
Oleksins Unternehmen Energo- 
Oil). 

Daher profitiert Inter Tobacco 
vom Lukaschenka-Regime. 

3.6.2022 

31. Offene Aktien­
gesellschaft „Naf­
tan“ 

Адкрытае 
акцыянернае 
таварыства 
„НАФТАН“ 

Открытое 
акционерное 
общество 
„НАФТАН“ 

Anschrift: Novopolotsk 
1, 211440 Vitebsk Re­
gion/Oblast, Belarus 

Registrierungsdatum: 
1992 

Registrierungsnummer: 
300042199 

Als staatseigenes Unternehmen 
ist die OJSC „Naftan“ eine 
wichtige Einnahme- und Devi­
senquelle für das Lukaschenka- 
Regime. Daher profitiert die 
„Naftan“ vom Lukaschenka-Re­
gime und unterstützt dieses. 

Beschäftigte der „Naftan“, die 
nach den manipulierten Prä­
sidentschaftswahlen vom Au­
gust 2020 in Belarus an Streiks 
und friedlichen Protesten teil­
genommen hatten, wurden von 
der Unternehmensleitung einge­
schüchtert und später entlassen. 
Daher ist die „Naftan“ verant­
wortlich für die Unterdrückung 
der Zivilgesellschaft in Belarus 
und unterstützt das Lukaschenka- 
Regime. 

3.6.2022 

▼M53
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32. Offene Aktien­
gesellschaft 
„Grodno Tobacco 
Factory Neman“ 

Адкрытае 
акцыянернае 
таварыства 
„Гродзенская 
тытунёвая 
фабрыка 
„Нёман““ 
Oткрытое 
акционерное 
общество 
„Гродненская 
табачная фабрика 
Неман“ 

Anschrift: Ordzhoni­
kidze street 18, 230771 
Grodno/Hrodna, Bela­
rus 

Registrierunsdatum 
30.12.1996 
Registrierungsnummer: 
500047627 

Die OJSC „Grodno Tobacco 
Factory Neman“ ist ein staats­
eigenes belarussisches Unterneh­
men und eine der wichtigen 
Einnahmequellen des Luka­
schenka-Regimes. Das Unterneh­
men hält 70-80 % Marktanteile 
am belarussischen Tabakmarkt. 
Die „Grodno Tobacco Factory 
Neman“ profitiert daher vom 
Lukaschenka-Regime und unter­
stützt dieses. 

Die in Belarus hergestellten Zi­
garettenmarken der „Grodno To­
bacco Factory Neman“ gehören 
zu den Zigaretten, die im Rah­
men des lukrativen Handels mit 
geschmuggelten Zigaretten am 
häufigsten in die Union ge­
schmuggelt werden. Für den 
Schmuggelhandel werden Eisen­
bahnfahrzeuge der belarussischen 
Staatsunternehmen „Belaruskali“ 
und „Grodno Azot“ eingesetzt. 
Die „Grodno Tobacco Factory 
Neman“ trägt daher zur Erleich­
terung der illegalen Verbringung 
von Gütern, die Beschränkungen 
unterliegen, in das Hoheitsgebiet 
der Union bei. 

3.6.2022 

33. Beltamozhservice Рэспублiканскае 
унiтарнае 
прадпрыемства 
„БЕЛМЫТ- 
СЭРВIС“ 

Республиканское 
унитарное 
предприятие 
„БЕЛТАМОЖСЕ ­ 
РВИС“ 

Anschrift: 17th km, 
Minsk-Dzerzhinsk 
highway, administra­
tive building, office 75, 
Shchomyslitsky s/s, 
223049 Minsk Region/ 
Oblast, Belarus 

Registrierungsdatum: 
9.6.1999 

Registrierungsnummer: 
101561144 

Beltamozhservice ist ein staats­
eigenes Unternehmen und eines 
der größten Logistikunternehmen 
in Belarus. Es steht in enger 
Verbindung zu den belarussi­
schen Behörden und ist am 
Schmuggel und an der Wieder­
ausfuhr von Gütern aus Belarus 
nach Russland beteiligt. Das 
Unternehmen profitiert von sei­
nen Verbindungen zu den bela­
russischen Behörden und erwirt­
schaftet erhebliche Einnahmen 
für das Lukaschenka-Regime. 
Beltamozhservice profitiert damit 
vom Lukaschenka-Regime und 
unterstützt dieses. 

3.6.2022 

▼M50
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34. Offene Aktien­
gesellschaft „Ma­
naging Company 
of Holding „Bel­
kommunmash““ 

Адкрытае 
акцыянернае 
таварыства 
„Кiруючая 
кампанiя 
холдынгу 
„Белкамунмаш““ 
Открытое 
акционерное 
общество 
„Управляющая 
компания 
холдинга 
„Белкоммунмаш““ 

Anschrift: 64B-2 Pe­
rekhodnaya St., 220070 
Minsk, Belarus 
Registrierungsdatum: 
13.8.1991 
Registrierungsnummer: 
100205408 

Belkommunmash ist ein belarus­
sischer Hersteller von Fahrzeu­
gen für öffentliche Verkehrs­
betriebe. Aliaksandr Luka­
schenka fördert die Geschäfte der 
Belkommunmash, indem er Ga­
rantien dafür gibt, dass das Un­
ternehmen seinen vertraglichen 
Verpflichtungen gegenüber sei­
nen Partnern nachkommt, und 
indem er seinen Einfluss geltend 
macht, um dessen Geschäfts­
tätigkeit zu unterstützen. Daher 
profitiert Belkommunmash vom 
Lukaschenka-Regime. 

Belkommunmash entließ Arbeit­
nehmer im Rahmen von Repres­
salien infolge der Teilnahme der 
Arbeitnehmer an den Protesten 
gegen das gefälschte Ergebnis 
der Präsidentschaftswahlen 2020 
und ist daher verantwortlich für 
die Unterdrückung der Zivilge­
sellschaft und unterstützt das 
Lukaschenka-Regime. 

3.6.2022 

35. Belteleradio Com­
pany / Nationales 
staatliches Fern­
seh- und Hör­
funkunternehmen 
der Republik Be­
larus 

Нацыянальная 
дзяржаўная 
тэлерадыёкамп- 
анiя Рэспублiкi 
Беларусь / 
Белтэлерадыёкам ­ 
панiя 

Национальная 
государственная 
телерадиокомпан ­ 
ия Республики 
Беларусь / 
Белтелерадиоком ­ 
пания 

Anschrift: Makayonka 
St. 9, Minsk, Belarus 

Registrierungsdatum: 
14.9.1994 
Registrierungsnummer: 
100717729 
Website: tvr.by 

Belteleradio Company ist das 
staatliche Fernseh- und Hörfunk­
unternehmen und kontrolliert 
sieben Fernseh- und fünf Radio­
sender in Belarus. Nach den 
manipulierten Präsidentschafts­
wahlen im August 2020 hat 
Belteleradio Company protestie­
rende Mitarbeiter der von ihr 
kontrollierten Medienunterneh­
men entlassen und durch russi­
sche Medienmitarbeiter ersetzt. 
Daher ist Belteleradio Company 
für Repressionen gegen die Zi­
vilgesellschaft verantwortlich. 

Die von Belteleradio Company 
überwachten Fernseh- und Ra­
diosender verbreiten aktiv Pro­
paganda und unterstützen so das 
Lukaschenka-Regime. 

3.6.2022 

▼M50
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▼M54 

36. Offene Aktien­
gesellschaft 
„MINSK ELECT­
ROTECHNICAL 
PLANT NAMED 
AFTER V. I. 
KOZLOV“ 

Адкрытае 
акцыянернае 
таварыства 
„МIНСКI 
ЭЛЕКТРАТЭХН I­ 
ЧНЫ ЗАВОД IМЯ 
В.I.КАЗЛОВА“ 

Открытое 
акционерное 
общество 
„МИНСКИЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХН ­ 
ИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД ИМЕНИ 
В.И.КОЗЛОВА“/ 
ОАО „МЭТЗ ИМ. 
В.И.КОЗЛОВА“ 

Anschrift: Room 502, 
4, Uralskaya st., Minsk 
220037, Republik Be­
larus 

Art des Unternehmens: 
Staatseigenes Unter­
nehmen 

Registrierungsort:4, 
Uralskaya st., 

Minsk 220037, 

Republik Belarus 

Registrierungsdatum: 
1.3.1994 

Registrierungsnummer: 
100211261(УНП) 

Hauptgeschäftssitz: Be­
larus 

Website: www.metz.by 

E-Mail: urist@metz.by 

Tel. 8017 230 11 22 

Die offene Aktiengesellschaft 
„Minsk Electrotechnical Plant 
named after V.I. Kozlov“ ist ein 
staatseigenes Unternehmen, einer 
der größten Hersteller von elek­
trischen Geräten in Europa und 
einer der Industriegiganten von 
Belarus. Damit ist das Unterneh­
men eine wichtige Einkommens­
quelle für das Lukaschenka-Re­
gime. Die Beschäftigten von 
„Minsk Electrotechnical Plant 
named after V.I. Kozlov“, die 
nach den manipulierten belarus­
sischen Wahlen vom August 
2020 an friedlichen Protesten und 
Streiks teilgenommen hatten, 
wurden von der Unternehmens­
leitung mit Entlassung bedroht 
und eingeschüchtert. Später wur­
den Arbeitnehmer wegen ihrer 
Teilnahme an den Streiks entlas­
sen. 

Daher profitiert „Minsk Electro­
technical Plant named after V.I. 
Kozlov“ von dem Lukaschenka- 
Regime und unterstützt es. Da­
rüber hinaus ist „Minsk Electro­
technical Plant named after V.I. 
Kozlov“ für die Unterdrückung 
der Zivilgesellschaft in Belarus 
verantwortlich. 

3.8.2023 

37. Offene Aktien­
gesellschaft „Bye­
lorussian Steel 
Works“ — ma­
nagement com­
pany of „Byelo­
russsian Metallur­
gical Company“ 
holding‘ alias Of­
fene Aktiengesell­
schaft „BSW 
(BMZ) — ma­
nagement com­
pany of „BMC“ 
holding“ 

Адкрытае 
акцыянернае 
таварыства 
‚Беларускi 
металургiчны 
завод — кiруючая 
кампанiя 
холдынгу 
„Беларуская 
металургiчная 
кампанiя“ a.k.a. 
ААТ „БМЗ — 
кiруючая кампанiя 
холдынгу „БМК““ 

Anschrift: 37, Pro­
myshlennaya Street, 
Zhlobin, Gomel region, 
Belarus, 247210 

Art des Unternehmens: 
Offene Aktiengesell­
schaft 

Registrierungsort: 
Zhlobin, Region Go­
mel, Belarus 

Registrierungsdatum: 
24.4.1991 als 
„БЕЛОРУССКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСК ­ 
ИЙ ЗАВОД“, 

Die offene Aktiengesellschaft 
BSW — management company 
of „BMC“ holding ist ein ein­
zigartiges staatliches Unterneh­
men der metallurgischen Indust­
rie in Belarus und gehört zu den 
größten Unternehmen des Lan­
des. Das Unternehmen ist damit 
eine wichtige Einkommensquelle 
für das Lukaschenka-Regime. 
Der belarussische Staat profitiert 
unmittelbar von den Einkünften 
der BSW — management com­
pany of „BMC“ holding. Darüber 
hinaus erhält das Unternehmen 
umfangreiche staatliche Zu­
schüsse und politische Unterstüt­
zung vom Lukaschenka-Regime. 
Der Generaldirektor von BSW — 
management company of „BMC“ 
holding wurde von Präsident 
Lukaschenka persönlich ernannt. 

3.8.2023 

▼M45
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Открытое 
акционерное 
общество 
‚Белорусский 
металлургический 
завод- 
управляющая 
компания 
холдинга 
„Белорусская 
металлургическая 
компания“ alias 
ОАО „БМЗ- 
управляющая 
компания 
холдинга „БМК““ 

11.9.1996 als 
„Государственное 
предприятие — 
Белорусский 
металлургический 
завод“, 

1.12.1997 als 
„Белорусский 
металлургический 
завод“, 

3.11.1999 als 
„Республиканское 
унитарное 
предприятие 
„Белорусский 
металлургический 
завод““, 

1.1.2012 als 
„Открытое 
акционерное 
общество 
„Белорусский 
металлургический 
завод““. 

Registrierungsnummer: 
400074854 

Hauptgeschäftssitz: 
Zhlobin, Region Go­
mel, Belarus 

Mitarbeiter von BSW — ma­
nagement company of „BMC“ 
holding, die nach den Präsident­
schaftswahlen 2020 in Belarus 
protestierten und streikten, wur­
den entlassen. Seitdem geht das 
Unternehmen gegen Beschäftigte, 
die Streiks organisieren wollen, 
weiterhin mit Drohungen und 
Entlassungen vor. Daher pro­
fitiert BSW — management 
company of „BMC“ holding vom 
Lukaschenka-Regime und unter­
stützt es. Ferner ist das Unter­
nehmen für Repressionen gegen 
die Zivilgesellschaft in Belarus 
verantwortlich. 

38. Belneftekhim — 
Belarussischer 
Staatskonzern für 
Öl und Chemie 

Белнафтахiм — 
Беларускi 
дзяржаўны 
канцэрн па нафце 
i хiмii 

Белнефтехим, 
Белорусский 
государственный 
концерн по нефти 
и химии 

Anschrift: 73, Dzerz­
hinskogo Street, Minsk, 
220116 

Art des Unternehmens: 
Staatlicher Konzern 

Registrierungsort:73, 
Dzerzhinskogo Street, 
Minsk, 220116 

Registrierungsdatum: 
21.7.1997 

Registrierungsnummer: 
101272253 

Hauptgeschäftssitz: 
Minsk, Belarus 

Der belarussische Staatskonzern 
für Öl und Chemie (Belneftek­
him) ist einer der größten Indus­
triekomplexe der Republik Bela­
rus und besteht aus mehreren 
anderen 1997 gegründeten 
staatseigenen Unternehmen. Für 
Aliaksandr Lukaschenka ist Bel­
neftekhim einer der wichtigsten 
und strategisch bedeutendsten 
Konzerne in Belarus. Belneftek­
him ist insbesondere für die be­
larussische Wirtschaft und Au­
ßenpolitik von grundlegender 
Bedeutung, insbesondere in Be­
zug auf die Zusammenarbeit 
zwischen Russland und Belarus 
beim Aufbau eines gemeinsamen 

3.8.2023 

▼M54
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Erdölmarkts. Zwischen dem 
Konzern und Präsident Luka­
schenka finden regelmäßige 
Konsultationen statt. Belneftek­
him profitiert von der Unterstüt­
zung des Lukaschenka-Regimes, 
insbesondere in Bezug auf die 
Auswirkungen der westlichen 
Sanktionen. Belneftekhim pro­
fitiert somit vom Lukaschenka- 
Regime und unterstützt es. 

▼M60 

39. Ruzekspeditsiya 
LLC 
RUZSPEDITION 
LLC 
OOO RUDENSKI 
UDOBREN­
CHESKI ZAVOD 
OBSHCHESTVO 
S OGRANICHEN­
NOI OTVETST­
VENNOSTYU 
RUZEKSPEDIT­
SIYA 

TAA 
„Рузэкспедыцыя“ 
OOO 
„Рузэкспедиция“ 

Anschrift: 1K Za­
vodzkaya St., room 36 
Bolbasovo 211004 Be­
larus; 

40 Nemiga St., room 
304 Minsk 220004 Be­
larus 

Registrierungsdatum: 
6.1.2016 

Registrierungsnummer: 
690664113 
E-Mail: info@ruz.by 

Tel.: + 375296615929 
+375172006232 

Website: https://ruz.by/ 

Ruzekspeditsiya LLC betreibt hat 
seinen Geschäftssitz in der Son­
derwirtschaftszone (SWZ) Bre­
mino-Orsha, die durch ein Präsi­
dialdekret von Aliaksandr Luka­
schenka geschaffen wurde und 
von Bremino Group LLC ver­
waltet wird. Die Bremino Group 
LLC ist in Anhang I der Ver­
ordnung (EG) Nr. 765/2006 des 
Rates aufgeführt. Unternehmen 
mit Sitz in der Sonderwirt­
schaftszone Bremino-Orsha pro­
fitieren von steuerlichen und an­
deren finanziellen Vorteilen. 

Die SWZ Bremino-Orsha behei­
matet und gewährt daher diese 
Vorteile nur sechs Unternehmen, 
darunter Bremino Group LLC. 
Die Entscheidung darüber, wer 
durch Ansiedelung in der SWZ 
Bremino-Orsha von ihr profitie­
ren darf, liegt allein bei der 
Bremino Group LLC als Ver­
waltungsgesellschaft der SWZ. 
Aus den oben dargelegten Grün­
den steht Ruzekspeditsiya in 
Verbindung mit Bremino Group 
LLC. Als Unternehmen mit Sitz 
in der SWZ Bremino-Orsha pro­
fitiert es vom Regime. Ruzek­
speditsiya erleichtert ferner Ver­
stöße gegen das Verbot der Um­
gehung der Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2006 
des Rates durch die Beteiligung 
an der Lieferung von Fahrzeu­
gen, deren Verkauf, Lieferung, 
Weitergabe oder Ausfuhr aus der 
Union nach Belarus verboten ist. 

16.12.2024 
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40. Vlate Logistik 
LLC 

ТАА „ВЛАТЭ 
Лагістык“ 
ООО „ВЛАТЕ 
Логистик“ 

Anschrift: 48 Koma­
rova St., Pogranichny, 
231773, Belarus 
Registrierungsdatum: 
16.4.2013 
Registrierungsnummer: 
192003422 

Vlate Logistik LLC ist ein bela­
russisches Unternehmen mit zwei 
Grenzübergängen an der Grenze 
zwischen der EU und Belarus. 
Seit dem 10. August 2023 sind 
Aleh Herasim, Aleh Piatrou, 
Iryna Kalesnikava, Aleh Baraba­
nau, Dzmitry Zamulevich, und 
Uladzimir Arkadzyeu zu gleichen 
Teilen an Vlate Logistik LLC 
beteiligt. Vlate Logistik LLC 
profitiert vom Regime durch 
seinen Status als zugelassener 
Wirtschaftsbeteiligter, der erheb­
liche Steuerbefreiungen ermög­
licht und von staatlichen Behör­
den gewährt wird. 

16.12.2024 

▼M63 

41. Zentrale Wahl­
kommission der 
Republik Belarus 
(Central Election 
Commission of 
the Republic of 
Belarus - CEC) 

Цэнтральная 
выбарчая камісія 
Рэспублікі 
Беларусь 
Центральная 
избирательная 
комиссия 
Республики 
Беларусь 

Anschrift: 11 Sovyetska 
Str., Minsk, 220010, 
Republic of Belarus 

Gründungsdatum: 1989 

Die Zentrale Wahlkommission 
der Republik Belarus (Central 
Election Commission of the Re­
public of Belarus — CEC) ist für 
die Organisation demokratischer 
Präsidentschaftswahlen in Bela­
rus verantwortlich. Laut zahlrei­
cher Berichte internationaler Be­
obachter und internationaler Or­
ganisationen war die Wahl in 
Belarus von 2025 weder frei 
noch fair. 
Daher ist die Zentrale Wahl­
kommission verantwortlich für 
die ernsthafte Untergrabung der 
Demokratie in Belarus. 

27.3.2025 

42. JSC „INTE­
GRAL“ — die 
Verwaltungs­
gesellschaft der 
Holding „INTE­
GRAL“ 

ААТ „Iнтэграл“ — 
кіруючая кампанія 
холдынгу 
„Iнтэграл“ 
ОАО „Интеграл“ - 
управляющая 
компания 
холдинга 
„Интеграл“ 

Anschrift: Kazintsa I. 
P., 121A, room 327, 
Minsk, 220108, Repu­
blic of Belarus 
Registrierungsort: 
Minsk, Belarus 

Registrierungsdatum: 
1.8.2013 

Registrierungsnummer: 
100386629 

JSC Integral ist ein belarussi­
scher staatseigener Hersteller von 
Halbleitern, integrierten Schalt­
kreisen und anderen Hochtech­
nologiegütern von besonderer 
Bedeutung für die belarussische 
Wirtschaft und den Verteidi­
gungssektor. JSC Integral ist in 
der Freien Wirtschaftszone 
Minsk gelegen, die von der be­
larussischen Regierung einge­
richtet wurde. Einrichtungen mit 
Sitz in der Freien Wirtschafts­
zone Minsk kommen in den Ge­
nuss verschiedener finanzieller 
Vorteile. Daher profitiert JSC 
Integral vom Lukaschenko-Re­
gime. 

Darüber hinaus unterstützt JSC 
Integral das Lukaschenko-Re­
gime durch seinen Fokus auf die 
Herstellung von Mikroelektronik, 
die für die Verteidigungsindustrie 
von entscheidender Bedeutung 
ist. 

27.3.2025 

▼M60
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43. Republikanisches 
Einheitsunterneh­
men Belorusskiye 
Loterei 

Беларускія 
Латарэі 
Белорусские 
Лотереи 

Registrierungsdatum: 
1.9.1999 
Registrierungsort: Be­
larus 
Anschrift: Budzyon­
naha 10, Minsk, Bela­
rus 
Telefonnummer: 
+ 375173292103 
E-Mail: info@belloto. 
by 
Registrierungsnummer: 
190000087 

Das Republikanische Einheits­
unternehmen Belorusskiye Lote­
rei (Republican unitary enterprise 
Belorusskiye Loterei) ist ein be­
larussisches Unternehmen im Ei­
gentum der für die Verwaltung 
des Staatsbesitzes zuständigen 
Direktion der belarussischen 
Präsidialverwaltung, einer Regie­
rungsagentur, die unmittelbar 
Alexander Lukaschenko unter­
stellt ist. 
In Belarus hat der Staat das al­
leinige Recht, Lotterien zu be­
treiben. Belorusskiye Loterei ist 
eine von zwei staatlichen Ein­
richtungen, die in Belarus das 
Recht haben, Lotterien zu be­
treiben. Das Unternehmen be­
treibt 17 von 25 Lotterien in 
Belarus. 
Belbet ist ein Online-Kasino, das 
von Belorusskiye Loterei ver­
waltet wird und 99,8 % von 
dessen Einnahmen ausmacht. 
Belbet ist nach belarussischem 
Recht als Online-Lotterie einge­
stuft, agiert aber de facto als 
Online-Kasino, wodurch sich 
günstige Bedingungen für seine 
Tätigkeit ergeben. 
Das Online-Kasino wurde von 
Ridotto LLC entwickelt und wird 
von diesem betrieben. Ridotto 
LLC ist ein Unternehmen, das 
aus der Umstrukturierung von 
Synesis LLC (einem Unterneh­
men, das von seiner Verbindung 
zum Lukaschenko-Regime pro­
fitiert und dieses unterstützt und 
daher am 17. Dezember 2020 
von der Union benannt wurde) 
hervorgegangen ist und dessen 
Miteigentümer Alexander Sha­
trov ist, der seit dem 21. Juni 
2021 von der Union benannt ist, 
weil er vom Lukaschenko-Re­
gime profitiert und dieses unter­
stützt. 
Belorusskiye Loterei ist der für 
die Verwaltung des Staatsbesit­
zes zuständigen Direktion der 
belarussischen Präsidialverwal­
tung unterstellt, die von Alexan­
der Lukaschenko kontrolliert 
wird. Das Unternehmen profitiert 
zudem vom Lukaschenko-Re­
gime, da es unter günstigen Be­
dingungen tätig ist, und unter­
stützt das Regime durch die Er­
wirtschaftung von Einnahmen 
aus Glücksspiel. Ferner ist Belo­
russkiye Loterei mit Alexander 
Shatrov verbunden. 

27.3.2025 

▼M63
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44. Ridotto LLC ТАА „Рыдота“ 
ООО „Ридотто“ 

Registrierungsdatum: 
13.2.2020 
Registrierungsort: 
Minsk, Belarus 
Anschrift: Platonava 
20b, Minsk, Belarus 

Telefonnummer: + 375 
17 240-36-50 

E-Mail: info@ridotto. 
by 
Registrierungsnummer: 
193384228 

Ridotto LLC ist ein belarussi­
sches IT-Unternehmen, das auf 
die Entwicklung von Online- 
Glücksspiel-Anwendungen spe­
zialisiert ist. Alexander Shatrov, 
der vom Lukaschenko-Regime 
profitiert und es unterstützt und 
daher seit dem 21. Juni 2021 
Sanktionen der Union unterliegt, 
hält 49,99 % der Anteile an 
diesem Unternehmen. 

Ridotto LLC hat das Online-Ka­
sino Belbet entwickelt und be­
treibt dieses derzeit für das 
staatseigene Republikanische 
Einheitsunternehmen Beloruss­
kiye Loterei, einem Tochter­
unternehmen der für die Ver­
waltung des Staatsbesitzes zu­
ständigen Direktion der belarus­
sischen Präsidialverwaltung. Be­
lorusskiye Loterei dient als 
wichtige Einnahmequelle für die 
Direktion, die unmittelbar Ale­
xander Lukaschenko unterstellt 
ist. 

Folglich steht Ridotto LLC mit 
Alexander Shatrov, der für die 
Verwaltung des Staatsbesitzes 
zuständigen Direktion der bela­
russischen Präsidialverwaltung 
und dem Republikanischen Ein­
heitsunternehmen Belorusskiye 
Loterei in Verbindung. Ferner 
profitiert Ridotto LLC vom Lu­
kaschenko-Regime oder unter­
stützt es. 

27.3.2025 

45. OJSC Planar ААТ „Планар“ 
КБТЭМ ПЛАНАР 

Anschrift: Partizansky 
Ave., 2, building 2-31, 
Minsk, Belarus 

Telefon: + 375 17 297 
37 09 
E-Mail: office@kbtem- 
omo.by 
Website: planar.by 
Registrierungsnummer: 
100104937 
Registrierungsdatum: 
15.3.1992 

OJSC Planar ist ein staatliches 
Unternehmen, das auf die Ent­
wicklung und Lieferung von 
Mikroelektronikkomponenten 
spezialisiert ist, die für die Her­
stellung militärischer Ausrüstung 
wie etwa unbemannter Luftfahr­
zeuge eingesetzt werden. Es ist 
Teil eines staatlich verwalteten 
Unternehmensclusters unter der 
Aufsicht des Rates für Strategi­
sche Projekte (Strategic Projects 
Council), der unmittelbar dem 
Präsidenten von Belarus unter­
stellt ist. OJSC Planar trägt auch 
zur technologischen und militä­
rischen Zusammenarbeit zwi­
schen Belarus und Russland bei. 
Daher ist OJSC Planar Teil des 
belarussischen militärisch-indus­
triellen Komplexes. 

27.3.2025 
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46. Precise Electro- 
Mechanics Plant 

РВУП „Завод 
дакладнай 
электрамеханікі“ 

РПУП „Завод 
точной электроме- 
ханики“ 

Anschrift: ul. Kulman 
2, Minsk, 220013 Be­
larus 

Registrierungsnummer: 
690653077 
Registrierungsdatum: 
27.5.2009 

Precise Electro-Mechanics Plant 
ist ein belarussisches Staats­
unternehmen, das auf die Ent­
wicklung und Herstellung von 
Militärgütern spezialisiert ist und 
dem Staatlichen Komitee für 
Rüstungsindustrie (State Military 
Industrial Committee) der Repu­
blik Belarus unterstellt ist. In 
dieser Eigenschaft stellt Precise 
Electro-Mechanics Plant militäri­
sche Ausrüstung her, die von den 
belarussischen Streitkräften ver­
wendet wird, insbesondere bal­
listische Flugkörper, und ver­
schafft dem belarussischen Staat 
Einnahmen. 
Daher ist Precise Electro-Me­
chanics Plant eine juristische 
Person, die das Lukaschenko- 
Regime unterstützt. 

27.3.2025 

47. Tsybulka Bel 

Zybulka Bel 

ТАА 
„ЦЫБУЛЬКА- 
БЕЛ“ 
ООО 
„ЦЫБУЛЬКА- 
БЕЛ“ 

Anschrift: st. Central­
naya, 4, ag. Gudy, 
Krupovsky village 
council, Lida district, 
Grodno region, Belarus 

Registrierungsnummer: 
592000217 
Registrierungsdatum: 
1.10.2020 
Telefon: +375 292 85- 
31-33 

Tsybulka Bel LLC ist ein bela­
russisches Agrarunternehmen mit 
Sitz in Lida, dessen Eigentümer 
der deutsche Staatsbürger Jörg 
Dornau ist. In Absprache mit den 
staatlichen Behörden von Belarus 
setzte die Leitung von Tsybulka- 
Bel Häftlinge — einschließlich 
und insbesondere belarussische 
politische Gefangene — als 
Zwangsarbeiter bei Tsybulka-Bel 
für die Feldarbeit unter un­
menschlichen Bedingungen ein, 
zu denen unter anderem das 
Vorenthalten von Nahrung und 
Wasser während langen Arbeits­
schichten, gänzlich unzureichen­
der Schutz vor extremen Wetter­
bedingungen und willkürliche 
Strafen gegen Gefangene, die um 
krankheitsbedingte Freistellung 
baten, gehörten. Tsybulka Bel 
LLC ist daher für schwerwie­
gende Menschenrechtsverletzun­
gen und Repressionen gegen die 
demokratische Opposition in Be­
larus verantwortlich. 

27.3.2025 

▼M64 

48. Staatseigenes Ein­
heitsunternehmen 
für Außenhandel 
Belvneshpromser­
vice 

Дзяржаўнае 
знешнегандлёвае 
ўнітарнае 
прадпрыемства 
Белзнешпрамсэрв ­ 
іс 

Anschrift: 2 Kazinets 
street, Minsk, 220099, 
Belarus 
Registrierungsdatum: 
14.7.1992 
Steuer-Identifikations­
nummer: 100128724 
Tel.: + 375 17 272 
07 08 

Das staatseigene Einheitsunter­
nehmen für Außenhandel 
„Belvneshpromservice “ wurde 
gegründet, um den Vertrieb be­
larussischer Verteidigungsgüter 
auf ausländischen Märkten zu 
fördern. Das Unternehmen ist auf 

19.7.2025 

▼M63
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Государственное 
внешнеторговое 
унитарное 
предприятие 
Белвнешпромсер ­ 
вис 

Fax: + 375 17 260 
18 87 
E-Mail: recepti­
on@bvpservice.com 
Website: https://www. 
bvpservice.by/ 
Verbundene Personen: 
Generaldirektor Alek­
sandr Yakovlevich 
Anischenko 

die Ausfuhr von Hightech-Pro­
dukten für militärische Zwecke 
spezialisiert und befugt, militäri­
sche Güter für die belarussische 
Luftabwehr und Luftwaffe sowie 
für die belarussischen Land­
streitkräfte nachzurüsten, zu re­
parieren und zu liefern. Daher 
unterstützt das staatseigene Ein­
heitsunternehmen für Außenhan­
del „Belvneshpromservice “ den 
belarussischen militärisch-indus­
triellen Komplex. 

49. OKB TSP Scien­
tific Production 
Limited Liability 
Company (Gesell­
schaft mit be­
schränkter Haf­
tung) 

Науково- 
виробниче 
товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
„ОКБ ТСП“ 
Научно- 
производственное 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 
„ОКБ ТСП“ 

Anschrift: Frantsiska 
Skoriny Street, building 
1, unit 21, 220076 
Minsk, Belarus 
Registrierungsdatum: 
8.7.2002 
Steuer-Identifikations­
nummer: 190369982 
Tel.: + 375173110569 
E-Mail: tsp@tspbel. 
com 
Website: https://sdc. 
okbtsp.com 

OKB TSP Scientific Production 
Limited Liability Company (Ge­
sellschaft mit beschränkter Haf­
tung) ist ein Unternehmen der 
Verteidigungsindustrie, das im 
Bereich der Entwicklung, Kon­
zeption und Herstellung von Waf­
fen tätig ist. Das Unternehmen 
verfügt über Lizenzen im Bereich 
der Herstellung und des Außen­
handels, die von der Staatlichen 
Behörde für Militärindustrie der 
Republik Belarus erteilt wurden. 
Es stellt Ausrüstung wie Militär­
fahrzeuge und Luftabwehrsysteme 
her. Daher ist OKB TSP Scientific 
Production Limited Liability 
Company (Gesellschaft mit be­
schränkter Haftung) eine Organi­
sation, die zum belarussischen 
militärisch-industriellen Komplex 
gehört. 

19.7.2025 

50. KB Unmanned 
Helicopters 
(UAVHeli) 

КБ Беспілотныя 
Верталёты 
ООО КБ 
Беспилотныйе 
вертолеты 

Anschrift: d. 47, korp. 
14, ul. Yanki Mavra, 
Minsk, 220015, Bela­
rus 
Registrierungsdatum: 
27.4.2017 
Registrierungsnummer: 
192807396 

KB Unmanned Helicopters 
(UAVHeli) ist ein belarussisches 
Unternehmen, das Luftfahrzeuge 
und Ausrüstungsteile für Luft­
fahrzeuge herstellt. Das Unter­
nehmen stellt unbemannte Hub­
schrauber her, die speziell für den 
Einsatz im militärischen Kontext 
ausgerüstet und konzipiert sind. 
Daher ist KB Unmanned Helicop­
ters (UAVHeli) eine Organisation, 
die zum belarussischen militä­
risch-industriellen Komplex ge­
hört, auch indem es an der Ent­
wicklung und Herstellung von 
Militärtechnologie und -ausrüs­
tung beteiligt ist. 

19.7.2025 

51. Legmash Plant 
OJSC 
alias ZAVOD 
SHVEINYKH 
MASHIN OAO 
alias OTKRYTOE 
AKTSIONER­
NOE OB­
SCHESTVO BE­
LORUSSKIY 
METALLURGI­
CHESKIY ZA­
VOD 

Адкрытае 
акцыянернае 
таварыства Завод 
„Легмаш“ 

Anschrift: Vostochny 
Lane, 17, Orsha, 
211390, Belarus 
Registrierungsdatum: 
6.5.1994 
Registrierungsnummer: 
300228934 

Tel.: +375 216 42-00- 
91 

Legmash Plant OJSC ist eine 
belarussische Fabrik, die 152- 
mm- und 122-mm-Geschosse für 
Kanonenartillerie (einschließlich 
Haubitzen vom Typ D-30, D-20, 
Msta-B, Giatsint-B und deren 
selbstfahrende Varianten) 
herstellt. Die Fabrik stellt auch 

19.7.2025 
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alias OTKRYTOE 
AKTSIONER­
NOE OB­
SCHESTVO ZA­
VOD LEGMASH 

Website: https:// 
legmash.by/ 

E-Mail: legmash@vi­
tebsk.by 

ungelenkte 122-mm-Raketen 
vom Typ 9M22U-1 für den 
Mehrfachraketenwerfer 9K51 
Grad MLRS her. Daher ist Leg­
mash Plant OJSC eine Organisa­
tion, die zum militärischen und 
industriellen Komplex von Bela­
rus gehört. 
Legmash Plant OJSC erhält um­
fangreiche Steuervorteile, die 
durch die Gesetzgebung des 
Präsidenten und die belarussische 
Regierung geregelt sind. Daher 
profitiert Legmash Plant OJSC 
auch vom Lukaschenka-Regime. 

52. Einheitsunterneh­
men für For­
schung und Pro­
duktion „Scienti­
fic and Technical 
Center „LEMT“ 
BelOMO“ 
alias UP NTTS 
LEMT BELOMO 

Науково- 
виробниче 
унітарне 
підприємство 
„Науково- 
технічний центр 
„ЛЕМТ“ 
БєлОМО“ 

Anschrift: D. 23, korp. 
1, Nezhiloe po­
meshchenie, Makaenka 
street, Minsk, 220114, 
Belarus 

Art der Organisation: 
Staatseigenes Unter­
nehmen 

Ort der Registrierung: 
Belarus 

Registrierungsdatum: 
26.5.1992 
Registrierungsnummer: 
100230590 

Das belarussische Unternehmen 
„Scientific and Technical Center 
„LEMT““ steht im Eigentum des 
staatlichen Unternehmens BelO­
MO. LEMT stellt optische Vi­
siere und Lichtsysteme für kon­
ventionelle Waffen, Laser-Ent­
fernungsmesser, auf Diodenla­
sern basierende Fernmessmodule 
und Laser-Feuerleitsysteme her. 
LEMT-Visiere werden in den 
automatischen Gewehren AK-12 
des russischen Herstellers Ka­
lashnikov verwendet. Daher ge­
hört LEMT zum belarussischen 
militärisch-industriellen Kom­
plex, auch indem es an der Ent­
wicklung und Herstellung von 
Militärtechnologie und -ausrüs­
tung beteiligt ist. 

19.7.2025 

53. Laser Devices and 
Technologies 
alias Laser Devi­
ces and Tech­
nologies Limited 
Liability Compa­
ny 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
„Лазерные 
приборы 
и технологии“ 

Таварыства з 
абмежаванай 
адказнасцю 
„Лазерныя 
прыборы і 
тэхналогіі“ 

Anschrift: Tsentralnaya 
Street, House 2, 
Room 116, Demido­
vichsky Village Coun­
cil, Yutski Village, 
Dzerzhinsky District, 
Minsk Region, Belarus 

Art der Organisation: 
Limited Liability Com­
pany (Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung) 
Ort der Registrierung: 
Belarus 

Registrierungsdatum: 
10.2.2017 
Registrierungsnummer: 
691827047 
Hauptgeschäftssitz: 
Minsk, Belarus 

LLC Laser Devices and Tech­
nologies, vormals LLC Labora­
tory of Additive Technologies, 
ist ein auf Dichtungen speziali­
siertes belarussisches Unterneh­
men. Es liefert Komponenten an 
militärische Endnutzer wie Pe­
leng und Uralvagonzavod. Das 
Unternehmen stellt auch Teile für 
die Herstellung von Panorama­
sichtgeräten (PKP) für russische 
T-72- und T-90-Panzer bereit. 
Somit stellt LLC Laser Devices 
and Technologies Komponenten 
für den militärisch-industriellen 
Sektor von Belarus bereit und 
unterstützt dabei den militäri­
schen und technologischen Fort­
schritt des Landes sowie die 
Entwicklung von dessen Vertei­
digungs- und Sicherheitsfähig­
keiten. 

19.7.2025 
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54. JSC Vistan 

alias Offene Ak­
tiengesellschaft 
„VISTAN“ 

Адкрытае 
акцыянернае 
таварыства 
„ВIСТАН“ 
Открытое 
акционерное 
общество 
„ВИСТАН“ 

Anschrift: Dimitrova 
street, 36/7, 210627, 
Vitebsk, Belarus 
Art der Organisation: 
Open Joint Stock 
Company (Offene Ak­
tiengesellschaft) 
Ort der Registrierung: 
Vitebsk, Belarus 
Registrierungsdatum: 
1.2.1994 

Registrierungsnummer: 
300029332 

Hauptgeschäftssitz: Be­
larus 
Website: https://vistan. 
ru/index.html 
E-Mail: comintern@tut. 
by, 

info@vistan.ru 

JSC Vistan ist ein belarussischer 
Hersteller von Werkzeugmaschi­
nen, einschließlich CNC-Be­
arbeitungszentren, Rundschleif­
maschinen, spitzenloser Schleif­
maschinen, Geräten zur Zahn­
radbearbeitung und Drehmaschi­
nen. Dabei handelt es sich um 
Technologien mit doppeltem 
Verwendungszweck, die bei der 
Herstellung von Militärgütern 
verwendet werden. JSC Vistan 
führt mehr als 60 % seiner Pro­
dukte nach Russland aus und 
liefert Werkzeugmaschinen an 
russische Unternehmen im Ver­
teidigungsbereich, einschließlich 
JSC „Krasny Oktyabr“. Das Un­
ternehmen ist Teil eines Import­
substitutionsprogramms zwischen 
Belarus und Russland und erhält 
Mittel in Höhe von 
15 000 000 USD, die über staat­
liche russische Finanzmittel ab­
gesichert sind, um die Produktion 
von Geräten zur Zahnradbear­
beitung auszuweiten. 
Darüber hinaus hat JSC Vistan 
Finanzmittel der russischen Re­
gierung für die Entwicklung 
strategischer Luftfahrtprojekte 
erhalten, was seinen Beitrag zum 
russischen militärisch-industriel­
len Komplex aufzeigt. Daher ge­
hört JSC Vistan zum belarussi­
schen militärisch-industriellen 
Komplex und trägt zur militäri­
schen und technologischen Ver­
besserung von Belarus sowie zur 
Entwicklung von dessen Vertei­
digungs- und Sicherheitssektor 
bei. 

19.7.2025 

55. Rukhservo­
motor LLC 
alias OOO Ruch­
servomotor 

alias TAA Ruch­
servamator 

alias 
OOO Rukhservo­
motor 

alias Limited Lia­
bility Company 
(Gesellschaft mit 
beschränkter Haf­
tung) „Rukhser­
vomotor“ 

TAA 
Рухсерваматор 
OOO 
Рухсервомотор 

Anschrift: 5 Mon­
tazhnikov Street, 
220019, Minsk, Bela­
rus 

Art der Organisation: 
Limited Liability Com­
pany (Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung) 

Ort der Registrierung: 
Belarus 

Registrierungsdatum: 
24.2.2000 

Rukhservomotor LLC ist ein be­
larussisches Unternehmen, das 
sich auf die Entwicklung und 
Herstellung von Präzisionskoor­
dinatensystemen konzentriert. Es 
beliefert Unternehmen, die mi­
litärische Endnutzer sind, mit 
Gütern mit militärischer Endver­
wendung. Das Unternehmen ist 
auch an der Herstellung von Pa­
noramasichtgeräten (PKP) für 
russische T-72- und T-90-Panzer 
beteiligt. 

19.7.2025 

▼M64



 

02006R0765 — DE — 20.07.2025 — 047.002 — 236 

Namen 
(Transliteration der 

belarussischen 
Schreibweise) 

(Transliteration der 
russischen Schreib­

weise) 

Namen 
(belarussische 
Schreibweise) 

(russische Schreibwei­
se) 

Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste 
Datum der 

Aufnahme in 
die Liste 

Registrierungsnummer: 
800002497 
Hauptgeschäftssitz: 
Minsk, Belarus 

Website: https://eng. 
e-motors.tech/, 
https://lasercut.by/ 

Tel.: + 375 17 390 
54 47, 

+375 17 390 30 76 
Fax: + 375 17 390 
54 48 

E-Mail: info@ 
e-motors.tech 

Somit gehört Rukhservomotor 
LLC zum belarussischen militä­
risch-industriellen Komplex und 
trägt zur militärischen und tech­
nologischen Verbesserung von 
Belarus sowie zur Entwicklung 
von dessen Verteidigungs- und 
Sicherheitssektor bei. 

▼M64
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ANHANG II 

▼M4 
Webseiten zu Informationen über die zuständigen Behörden nach den 
Artikeln 3, 4 Absatz 2 und Artikel 5 und Anschrift für Mitteilungen an 

die Europäische Kommission 

▼M59 
BELGIEN 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/ 
sanctions 

BULGARIEN 

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions 

TSCHECHIEN 

https://fau.gov.cz/en/international-sanctions 

DÄNEMARK 

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder 

DEUTSCHLAND 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/ 
embargos-aussenwirtschaftsrecht.html 

ESTLAND 

https://vm.ee/en/sanctions-arms-and-export-control/international- 
sanctions 

IRLAND 

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/ 

GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPANIEN 

https://www.exteriores.gob.es/en/PoliticaExterior/Paginas/ 
SancionesInternacionales.aspx 

FRANKREICH 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

KROATIEN 

https://mvep.gov.hr/foreign-policy/restrictive-measures/271988 

ITALIEN 

https://www.esteri.it/en/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_ 
europea/misure_deroghe/ 

ZYPERN 

https://mfa.gov.cy/themes/ 

LETTLAND 

https://www.fid.gov.lv/en 

LITAUEN 

https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security- 
policy/international-sanctions/997 

▼M3
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LUXEMBURG 

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/ 
organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html 

UNGARN 

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios- 
tajekoztato 

ΜΑLTA 

https://smb.gov.mt/ 

NIEDERLANDE 

https://www.government.nl/topics/international-sanctions 

ÖSTERREICH 

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale- 
behoerden/ 

POLEN 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe 

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions 

PORTUGAL 

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas 

RUMÄNIEN 

http://www.mae.ro/en/node/2123 

SLOWENIEN 

https://www.gov.si/en/topics/restrictive-measures/ 

SLOWAKEI 

https://www.mzv.sk/en/web/en/diplomacy/international-sanctions 

FINNLAND 

https://um.fi/international-sanctions 

SCHWEDEN 

https://www.government.se/government-policy/foreign-and-security-policy/ 
international-sanctions/ 

Anschrift für Notifikationen an die Europäische Kommission: 

Europäische Kommission 

Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion 
(GD FISMA) 

Rue de Spa 2/Spastraat 2 

1049 Bruxelles/Brussel, Belgien 

E-Mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 

▼M59
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ANHANG III 

Liste der zur internen Repression verwendbaren Ausrüstung im Sinne der 
Artikel 1a und 1b 

1. Handfeuerwaffen, Munition und Zubehör hierfür wie folgt: 

1.1. Handfeuerwaffen, die nicht in den Nummern ML 1 und ML 2 der Gemein­
samen Militärgüterliste der Europäischen Union ( 1 ) (im Folgenden „Ge­
meinsame Militärgüterliste“) erfasst sind 

1.2. Munition, besonders konstruiert für die unter Nummer 1.1 aufgeführten 
Handfeuerwaffen, sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür 

1.3. Waffenzielgeräte, die nicht in der Gemeinsamen Militärgüterliste erfasst 
sind 

2. Bomben und Granaten, die nicht in der Gemeinsamen Militärgüterliste 
erfasst sind 

3. Fahrzeuge wie folgt: 

3.1. mit einem Wasserwerfer ausgerüstete Fahrzeuge, besonders konstruiert oder 
geändert zum Zwecke der Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen 

3.2. Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert, um zur Abwehr von An­
greifern Stromstöße abgeben zu können 

3.3. Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Beseitigung von 
Barrikaden, einschließlich Baumaschinen mit ballistischem Schutz 

3.4. Fahrzeuge, besonders konstruiert für den Transport oder die Überstellung 
von Strafgefangenen und/oder inhaftierten Personen 

3.5. Fahrzeuge, besonders konstruiert für die Errichtung mobiler Absperrungen 

3.6. Bestandteile für die unter den Nummern 3.1 bis 3.5 aufgeführten Fahr­
zeuge, speziell für die Zwecke der Bekämpfung von Ausschreitungen und 
Unruhen konstruiert 

Anmerkung 1: Diese Nummer erfasst nicht Fahrzeuge, die speziell für Zwe­
cke der Brandbekämpfung konstruiert sind. 

Anmerkung 2: Für die Zwecke der Nummer 3.5 umfasst der Begriff „Fahr­
zeuge“ auch Anhänger. 

4. Explosivstoffe und zugehörige Ausrüstung wie folgt: 

4.1. Geräte und Einrichtungen, die speziell zur Auslösung von Explosionen 
durch elektrische oder sonstige Mittel konstruiert sind, einschließlich Zünd­
vorrichtungen, Sprengkapseln, Zünder, Zündverstärker und Sprengschnüre 
sowie speziell hierfür konstruierte Bauteile, außer speziell für einen be­
stimmten gewerblichen Einsatz konstruierte Geräte und Einrichtungen, wo­
bei die Explosivstoffe die Betätigung oder Auslösung von anderen Geräten 
oder Einrichtungen bewirken, deren Funktion nicht die Herbeiführung von 
Explosionen ist (z. B. Airbag-Füllvorrichtungen, Überspannungsvorrichtun­
gen an Schaltelementen von Sprinkleranlagen); 

4.2. Explosivladung mit linearer Schneidwirkung, die nicht in der Gemeinsamen 
Militärgüterliste erfasst ist. 

4.3. Andere Explosivstoffe, die nicht in der Gemeinsamen Militärgüterliste er­
fasst sind, und zugehörige Stoffe wie folgt: 

a. Amatol; 

b. Nitrozellulose (mit mehr als 12,5 % Stickstoff); 

c. Nitroglykol; 

▼M7 

( 1 ) ABl. L 86 vom 18.3.2011, S. 1.
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d. Pentaerythrittetranitrat (PETN); 

e. Pikrylchlorid; 

f. 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT). 

5. Schutzausrüstung, die nicht in Nummer ML 13 der Gemeinsamen Militär­
güterliste erfasst ist, wie folgt: 

5.1. Körperpanzer mit ballistischem Schutz und/oder Stichschutz 

5.2. Helme mit ballistischem Schutz und/oder Splitterschutz, Schutzhelme, 
Schutzschilde und ballistische Schutzschilde 

Anmerkung: Diese Nummer erfasst nicht 

— speziell für Sportzwecke konstruierte Ausrüstungen; 

— speziell für Arbeitsschutzerfordernisse konstruierte Ausrüstungen. 

6. Andere als die in Nummer ML 14 der Gemeinsamen Militärgüterliste er­
fassten Simulatoren für das Training im Gebrauch von Handfeuerwaffen 
und hierfür besonders entwickelte Software 

7. Andere als die in der Gemeinsamen Militärgüterliste erfassten Nachtsicht- 
und Wärmebildausrüstung sowie Bildverstärkerröhren 

8. Bandstacheldraht 

9. Militärmesser, Kampfmesser und Bajonette mit einer Klingenlänge von 
mehr als 10 cm 

▼M40 
9a. Reizstoffe im Sinne von Unternummer 1A004a4 der Delegierten Verord­

nung (EU) 2020/1749 der Kommission vom 7. Oktober 2020 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates über eine Gemeinschafts­
regelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der Vermittlung 
und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck. 

▼M7 
10. Herstellungsausrüstung, die speziell für die Herstellung der in dieser Liste 

aufgeführten Güter konstruiert wurde 

11. Spezifische Technologie für die Entwicklung, Herstellung oder Verwen­
dung der in dieser Liste aufgeführten Güter. 

▼M7
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ANHANG IV 

LISTE DER AUSRÜSTUNG, TECHNOLOGIE UND SOFTWARE IM 
SINNE DER ARTIKEL 1c UND 1d 

Allgemeiner Hinweis 

Ungeachtet seines Inhalts gilt dieser Anhang nicht für 

a) Ausrüstung, Technologie oder Software, die in Anhang I der Verordnung 
(EG) Nr. 428/2009 des Rates ( 1 ) oder in der Gemeinsamen Militärgüterliste 
aufgeführt ist, oder 

b) Software, die so konzipiert ist, dass der Benutzer sie ohne umfangreiche 
Unterstützung durch den Lieferanten installieren kann, die frei erhältlich ist 
und im Einzelhandel ohne Einschränkungen mittels einer der folgenden Ge­
schäftspraktiken verkauft wird: 

i) Barverkauf, 

ii) Versandverkauf, 

iii) elektronische Transaktionen oder 

iv) Telefonverkauf, oder 

c) Software, die allgemein zugänglich ist. 

Die Kategorien A, B, C, D und E beziehen sich auf die in der Verordnung (EG) 
Nr. 428/2009 genannten Kategorien. 

„Ausrüstung, Technologie und Software“ im Sinne der Artikel 1c und 1d um­
fasst Folgendes: 

A. Liste der Ausrüstung: 

— Ausrüstung für tiefe Paketinspektion 

— Netzüberwachungsausrüstung einschließlich Abhörmanagementausrüs­
tung (IMS) und Intelligence-Ausrüstung für Datenverbindungsvorrats­
speicherung 

— Funkfrequenz-Überwachungsausrüstung 

— Ausrüstung zum Stören von Funknetzen und der Satellitenkommunika­
tion 

— Ausrüstung für die Ferneinbringung von Computerviren 

— Sprechererkennungs- und Sprecherverarbeitungsausrüstung 

— IMSI ( 2 ), MSISDN ( 3 ), IMEI ( 4 ) und TMSI ( 5 ) Abhör- und Über­
wachungsausrüstung 

▼M40 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates vom 5. Mai 2009 über eine Gemeinschafts­
regelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der Vermittlung und der 
Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. L 134 vom 29.5.2009, 
S. 1). 

( 2 ) IMSI: International Mobile Subscriber Identity. Eindeutiger Identifizierungscode für 
jedes Mobilfunkgerät, der fest in der SIM-Karte integriert ist und die Identifizierung 
der SIM-Karte über GSM- und UMTS-Netze ermöglicht. 

( 3 ) MSISDN: Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. Nummer zur 
eindeutigen Identifizierung eines GSM- oder UMTS-Netzteilnehmers. Dies ist die Tele­
fonnummer, die der SIM-Karte eines Mobiltelefons zugeordnet ist und daher — genauso 
wie eine IMSI — die Identifizierung eines Mobilfunkteilnehmers ermöglicht, aber auch 
der Anrufvermittlung an den Teilnehmer dient. 

( 4 ) IMEI: International Mobile Equipment Identity. In der Regel eindeutige Nummer zur 
Identifizierung von GSM-, WCDMA- und IDEN-Mobiltelefonen sowie einiger Satelli­
tentelefone. Die Nummer ist zumeist im Batteriefach des Telefons aufgedruckt. Die 
Überwachung (Abhören) kann mithilfe der IMEI-Nummer sowie der IMSI und MSISDN 
erfolgen. 

( 5 ) TMSI: Temporary Mobile Subscriber Identity. Kennung, die in der Regel zwischen dem 
Mobilfunkgerät und dem Netz übertragen wird.
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— Systeme, Geräte und Bestandteile hierfür, besonders entwickelt oder ge­
ändert für die Erzeugung, die Steuerung und Kontrolle (command and 
control) oder die Bereitstellung von „Intrusion-Software im Sinne der 
Verordnung (EU) 2021/821 ( 1 ) 

▼M40 
— Ausrüstung, entwickelt oder geändert zur Ausführung kryptoanalytischer 

Funktionen 

— Taktische Ausrüstung zum Abhören und zur Überwachung von SMS ( 2 )/ 
GSM ( 3 )/GPS ( 4 )/GPRS ( 5 )/UMTS ( 6 )/CDMA ( 7 )/PSTN ( 8 ) 

— Ausrüstung zum Abhören und zur Überwachung von DHCP ( 9 )-, SMTP ( 10 )- 
und GTP ( 11 )-Informationen 

— Ausrüstung für die Mustererkennung und die Erstellung von Musterpro­
filen 

— Ferngesteuerte Forensikausrüstung 

— Ausrüstung für die semantische Verarbeitung 

— Entschlüsselungsausrüstung für WEP- und WPA-Schlüssel 

— Abhörausrüstung für geschützte und standardisierte Protokolle für die 
Sprachübermittlung über das Internet (VoIP) 

B. Nicht verwendet. 

C. Nicht verwendet. 

D. „Software“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Verwendung“ der 
unter Buchstabe A beschriebenen Ausrüstung und „Software“, die die Ei­
genschaften der oben unter Buchstabe A beschriebenen Ausrüstung besitzt 
oder deren Funktionen ausführt oder simuliert. 

E. „Technologie“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Verwendung“ der 
unter Buchstabe A beschriebenen Ausrüstung. 

Ausrüstung, Technologie und Software, die unter diese Kategorien fällt, ist nur 
insoweit Gegenstand des vorliegenden Anhangs, als sie von der allgemeinen 
Beschreibung für „Systeme für das Abhören und die Überwachung des Internets, 
des Telefonverkehrs und der Satellitenkommunikation “ erfasst wird. 

Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet „Überwachung“ die Erfassung, Ex­
trahierung, Entschlüsselung, Aufzeichnung, Verarbeitung, Analyse und Archi­
vierung von Gesprächsinhalten oder Netzdaten. 

▼M44 

( 1 ) Verordnung (EU) 2021/821 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2021 über eine Unionsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Vermittlung, der 
technischen Unterstützung der Durchfuhr und der Verbringung betreffend Güter mit 
doppeltem Verwendungszweck (ABl. L 206 vom 11.6.2021, S. 1). 

( 2 ) SMS: Short Message System. 
( 3 ) GSM: Global System for Mobile Communications. 
( 4 ) GPS: Global Positioning System. 
( 5 ) GPRS: General Package Radio Service. 
( 6 ) UMTS: Universal Mobile Telecommunication System. 
( 7 ) CDMA: Code Division Multiple Access. 
( 8 ) PSTN: Public Switch Telephone Networks. 
( 9 ) DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol. 
( 10 ) SMTP: Simple Mail Transfer Protocol 
( 11 ) GTP: GPRS Tunnelling Protocol.
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ANHANG V 

LISTE DER NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN, 
ORGANISATIONEN ODER EINRICHTUNGEN NACH ARTIKEL 1e 
ABSATZ 7, ARTIKEL 1f ABSATZ 7 UND ARTIKEL 1fa ABSÄTZE 1 

UND 1a 

▼M51 

Belarussisches Verteidigungsministerium 

140 Repair Plant JSC 

558 Aircraft Repair Plant JSC 

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC 

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control 
Systems Holding, JSC 

AGAT - Electromechanical Plant OJSC 

AGAT - SYSTEM 

ATE - Engineering LLC 

BelOMO Holding 

Belspetsvneshtechnika SFTUE 

Beltechexport CJSC 

BSVT-New Technologies 

Abteilung für innere Angelegenheiten des Verwaltungskomitees Region Gomel 

Truppen des Innenministeriums der Republik Belarus 

KGB Alpha 

Kidma Tech OJSC 

▼M65 
Legmash Plant OJSC 

▼M51 
Minotor-Service 

Minsk Wheeled Tractor Plant 

Oboronnye Initsiativy LLC 

OJS KB Radar Managing Company 

Peleng JSC 

Staatsbehörde für die Rüstungsindustrie der Republik Belarus 

Staatssicherheitskomitee der Republik Belarus 

Transaviaexport Airlines, JSC 

Volatavto OJSC 

▼M65
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ANHANG Va 

Liste der Güter und Technologien nach Artikel 1f Absatz 1 und Artikel 1fa 
Absatz 1 

Teil A 

Für diesen Anhang gelten allgemeine Anmerkungen, Akronyme und Abkürzun­
gen sowie Begriffsbestimmungen in Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 
mit Ausnahme von „Teil I – Allgemeine Anmerkungen, Akronyme und Abkür­
zungen sowie Begriffsbestimmungen, allgemeine Anmerkungen zu An­
hang I Nummer 2“. 

Für diesen Anhang gelten die Begriffsbestimmungen der Gemeinsamen Militär­
güterliste (CML) der Europäischen Union C/2024/1945. 

Unbeschadet des Artikels 1m dieser Verordnung sind nicht erfasste Güter, die 
einen oder mehrere der in diesem Anhang aufgeführten Bestandteile enthalten, 
nicht kontrollpflichtig nach Artikel 1f Absatz 1 und Artikel 1fa Absatz 1 dieser 
Verordnung. 

Kategorie I – Allgemeine Elektronik 

X.A.I.001 Elektronische Geräte und Bestandteile. 

a) „Mikroprozessoren “, „Mikrocomputer “ und Mikrocontroller 
mit einer der folgenden Eigenschaften: 

1. Leistungsgeschwindigkeit größer/gleich 5 GigaFLOPS und 
arithmetische Logikeinheit mit einer Zugriffsbreite größer/ 
gleich 32 bit, 

2. Taktfrequenz größer als 25 MHz oder 

3. mit mehr als einem Daten- oder Befehlsbus oder mehr als 
einer seriellen Kommunikationsschnittstelle für die direkte 
externe Zusammenschaltung paralleler „Mikroprozessoren “ 
mit einer Übertragungsrate von 2,5 Mbyte/s, 

b) Speicherschaltungen wie folgt: 

1. Elektrisch programmierbare und löschbare Festwertspei­
cher (EEPROMs) mit Speicherkapazität von: 

a) mehr als 16 Mbit/s pro Paket für Flash-Speicher-Typen 
oder 

b) mehr als einem der folgenden Grenzwerte für alle an­
deren EEPROM-Typen: 

1. mehr als 1 Mbit pro Paket oder 

2. mehr als 256 kbit pro Paket und maximale Zugriffs­
zeit kleiner als 80 ns, 

2. Statische Schreib-Lese-Speicher (SRAM) mit Speicher­
kapazität von: 

a) mehr als 1 Mbit pro Paket oder 

b) mehr als 256 kbit pro Paket und maximale Zugriffszeit 
kleiner als 25 ns, 

c) Analog-Digital-Wandler mit einer der folgenden Eigenschaf­
ten: 

1. Auflösung größer/gleich 8 bit, aber kleiner als 12 bit, mit 
einer Ausgaberate größer als 200 Megasamples pro Se­
kunde (MSPS), 

2. Auflösung von 12 bit, mit einer Ausgaberate größer als 
105 Megasamples pro Sekunde (MSPS), 

3. Auflösung größer als 12 bit, aber kleiner/gleich 14 bit, mit 
einer Ausgaberate größer als 10 Megasamples pro Sekunde 
(MSPS) oder 

▼M61
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4. Auflösung größer als 14 bit, mit einer Ausgaberate größer 
als 2,5 Megasamples pro Sekunde (MSPS), 

d) anwenderprogrammierbare Logikschaltkreise mit einer maxi­
malen Anzahl einzelner digitaler Ein-/Ausgaben zwischen 200 
und 700, 

e) FFT-Prozessoren (Fast Fourier Transform), ausgelegt für eine 
komplexe FFT mit 1 024 Punkten in weniger als 1 ms, 

f) kundenspezifische integrierte Schaltungen, deren Funktion un­
bekannt ist oder deren Erfassungsstatus in Bezug auf die 
Endbenutzergeräte dem Hersteller nicht bekannt ist, mit einer 
der folgenden Eigenschaften: 

1. mehr als 144 Anschlüsse oder 

2. typische „Signallaufzeit des Grundgatters“ (basic gate pro­
pagation delay time) kleiner als 0,4 ns; 

g) „elektronische Vakuumbauelemente “ mit Wanderfeld, für Im­
puls- oder Dauerstrichbetrieb, wie folgt: 

1. hohlraumgekoppelte oder davon abgeleitete Geräte, 

2. Geräte, die auf Schaltungen mit Wendelwellenleitern, ge­
falteten Wellenleitern oder schlangenlinienförmigen Wel­
lenleitern basieren, oder davon abgeleitete Geräte mit einer 
der folgenden Eigenschaften: 

a) „Momentan-Bandbreite “ größer/gleich einer halben Ok­
tave und Produkt der mittleren Leistung (in Kilowatt) 
und der Frequenz (in Gigahertz) größer als 0,2 oder 

b) „Momentan-Bandbreite “ weniger als eine halbe Oktave 
und Produkt der mittleren Leistung (in Kilowatt) und 
der Frequenz (in Gigahertz) größer als 0,4, 

h) flexible Strahlführungselemente, ausgelegt für den Einsatz bei 
Frequenzen größer als 40 GHz, 

i) Vorrichtungen mit akustischen Oberflächenwellen (surface 
acoustic waves) und mit akustischen, oberflächennahen Volu­
menwellen (surface skimming [shallow bulk] acoustic waves), 
mit einer der folgenden Eigenschaften: 

1. Trägerfrequenz größer als 1 GHz oder 

2. Trägerfrequenz kleiner/gleich 1 GHz und 

a) „Frequenz-Nebenkeulendämpfung “ größer als 55 dB, 

b) Produkt aus maximaler Verzögerungszeit (in Mikro­
sekunden) und Bandbreite (in Megahertz) größer als 
100 oder 

c) dispergierende Verzögerung größer als 10 μs, 

Technische Anmerkung: Im Sinne von Nummer X.A.I.001.i ist 
„Frequenz-Nebenkeulendämpfung “ der im Datenblatt angege­
bene Dämpfungshöchstwert. 

j) „Zellen“ wie folgt: 

1. „Primärzellen“ mit einer „Energiedichte“ kleiner/gleich 
550 Wh/kg bei 293 K (20 

o C), 

2. „Sekundärzellen“ mit einer Energiedichte kleiner/gleich 
350 Wh/kg bei 293 K (20 

o C), 

Anmerkung: Unternummer X.A.I.001j erfasst nicht Batterien; 
dies schließt auch Batterien, die aus einzelnen Zellen bestehen 
(single cell batteries), ein. 
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Technische Anmerkungen: 

1. Im Sinne von Unternummer X.A.I.001j wird die Energie­
dichte (Wh/kg) berechnet aus der Nominalspannung multi­
pliziert mit der nominellen Kapazität (in Amperestunden - 
Ah) geteilt durch die Masse (in Kilogramm). Falls die 
nominelle Kapazität nicht angegeben ist, wird die Ener­
giedichte berechnet aus der quadrierten Nominalspannung 
multipliziert mit der Entladedauer (in Stunden), dividiert 
durch die Entladelast (in Ohm) und die Masse (in Kilo­
gramm). 

2. Im Sinne von Unternummer X.A.I.001.j wird „Zelle“ de­
finiert als ein elektrochemisches Bauelement, das über po­
sitive und negative Elektroden sowie über den Elektrolyten 
verfügt und eine Quelle für elektrische Energie ist. Sie ist 
die Grundeinheit einer Batterie. 

3. Im Sinne der Unternummer X.A.I.001j1 wird „Primärzel­
le“ definiert als eine „Zelle“ die nicht durch irgendeine 
andere Quelle aufgeladen werden kann. 

4. Im Sinne der Unternummer X.A.I.001j2 wird „Sekundär­
zelle“ definiert als eine „Zelle“ die durch eine externe 
elektrische Quelle aufgeladen werden kann. 

k) „supraleitende“ Elektromagnete oder Zylinderspulen, beson­
ders konstruiert, um in weniger als einer Minute vollständig 
geladen oder entladen zu werden, mit allen folgenden Eigen­
schaften: 

Anmerkung: Unternummer X.A.I.001k erfasst nicht „supralei­
tende“ Elektromagnete oder Zylinderspulen, besonders kon­
struiert für medizinisches Gerät für Magnetresonanzbilderzeu­
gung (Magnetic Resonance Imaging). 

1. Maximale Energieabgabe während der der Entladung ge­
teilt durch die Dauer der Entladung von mehr als 500 kJ 
pro Minute, 

2. innerer Durchmesser der Strom führenden Windungen grö­
ßer als 250 mm und 

3. spezifiziert für eine magnetische Induktion größer als 8 
Tesla oder eine „Gesamtstromdichte “ (overall current den­
sity) in der Windung größer als 300 A/mm 

2 , 

l) Schaltkreise oder Systeme für die Speicherung elektromag­
netischer Energie, die Bauteile aus „supraleitenden“ Werkstof­
fen enthalten, besonders konstruiert für den Betrieb bei Tem­
peraturen unter der „kritischen Temperatur“ von wenigstens 
einem ihrer „supraleitenden“ Bestandteile und mit einer der 
folgenden Eigenschaften: 

1. Resonanzbetriebsfrequenz größer als 1 MHz, 

2. gespeicherte Energiedichte größer/gleich 1 MJ/m 
3 und 

3. Entladezeit kleiner als 1 ms, 

m) Wasserstoff-/Wasserstoff-Isotop-Thyratrone, keramisch-metal­
lische Konstruktion und spezifiziert für Spitzenströme größer/ 
gleich 500A, 

n) keramische Frequenzfilter, 

o) „weltraumgeeignete “ Solarzellen, CIC-Baugruppen (cell-inter­
connect-coverglass assemblies), Solarpaneele und Solararrays, 
die nicht von Unternummer 3A001e4 ( 1 ) erfasst werden, 

p) Cermet-Trimmer. 

▼M61 
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X.A.I.002 „Elektronische Baugruppen“, Module und Ausrüstung für all­
gemeine Zwecke. 

a) Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste elektronische Prüfgeräte, 

b) Digitale Mess-/Datenaufzeichnungsmagnetbandgeräte mit einer 
der folgenden Eigenschaften: 

1. maximale Übertragungsrate über die digitale Schnittstelle 
größer als 60 Mbit/s und Einsatz von Schrägschriftverfah­
ren, 

2. maximale Übertragungsrate der digitalen Schnittstelle grö­
ßer als 120 Mbit/s und Einsatz von Festkopfverfahren oder 

3. „weltraumgeeignet “, 

c) Einrichtungen mit einer maximalen Übertragungsrate über die 
digitale Schnittstelle größer als 60 Mbit/s, konstruiert, um di­
gitale Videobandgeräte als digitale Messmagnetbandgeräte ein­
setzen zu können, 

d) nichtmodulare analoge Oszilloskope mit einer Bandbreite grö­
ßer/gleich 1 GHz, 

e) modulare analoge Oszilloskopsysteme mit einer der folgenden 
Eigenschaften: 

1. Grundgerät (Mainframe) mit einer Bandbreite größer/gleich 
1 GHz oder 

2. Einschubmodule mit einer Einzelbandreite größer/gleich 
4 GHz, 

f) analoge Sampling-Oszilloskope für die Analyse von periodi­
schen Ereignissen mit einer effektiven Bandbreite größer als 
4 GHz, 

g) digitale Oszilloskope und Transientenrekorder mit A-/D- 
Wandlerverfahren, die geeignet sind zur Speicherung transien­
ter Vorgänge durch sequentielle Abtastung einmaliger Ein­
gangssignale in aufeinanderfolgenden Intervallen von weniger 
als 1 ns (mehr als 1 Gigasamples pro Sekunde (GSPS)), mit 
einer digitalen Auflösung von 8 Bit oder mehr und einer Spei­
chermöglichkeit von 256 oder mehr Abtastwerten. 

Anmerkung: Nummer X.A.I.002 erfasst die folgenden besonders 
konstruierten Bestandteile für analoge Oszilloskope: 

1. Einschubmodule, 

2. externe Verstärker, 

3. Vorverstärker, 

4. Sampling-Zusätze, 

5. Kathodenstrahlröhren. 

X.A.I.003 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste spezifische Datenverarbeitungsausrüstung, wie folgt: 

a) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Frequenzumwandler und besonders konstruierte Be­
standteile hierfür, 

b) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Massenspektrometer, 

c) alle Röntgenblitzgeräte oder Bestandteile damit konstruierter 
gepulster Stromversorgungssysteme, einschließlich Marx-Ge­
neratoren, impulsformende Hochleistungsnetze, Hochspan­
nungskondensatoren und Trigger, 
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d) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Signalverstärker, 

e) elektronische Ausrüstung zur Generierung von Zeitverzöge­
rung oder zur Messung von Zeitintervallen wie folgt: 

1. Digitale Zeitverzögerungsgeneratoren mit einer Auflösung 
von 50 ns oder weniger innerhalb von Zeitintervallen 
von größer/gleich 1 μs oder 

2. Mehrkanal- (3 Kanäle oder mehr) oder modulare Zeitinter­
vallmessgeräte und chronometrische Instrumente mit einer 
Auflösung von 50 ns oder weniger innerhalb von Zeitinter­
vallen von größer/gleich 1 μs, 

f) chromatografische und spektroskopische Analyseinstrumente. 

X.B.I.001 Ausrüstung für die Fertigung von Elektronikbauelementen oder 
-materialien wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile 
und besonders konstruiertes Zubehör hierfür: 

a) Ausrüstung, besonders konstruiert für die Herstellung von 
Elektronenröhren und optischen Elementen, sowie von Num­
mer 3A001 ( 1 ) oder X.A.I.001 erfasste besonders konstruierte 
Bestandteile hierfür, 

b) Ausrüstung, besonders konstruiert für die Herstellung von 
Halbleiterbauelementen, integrierten Schaltungen und „elektro­
nischen Baugruppen“, wie folgt, und Systeme, die solche Aus­
rüstung enthalten oder die Eigenschaften dieser Ausrüstung 
aufweisen: 

Anmerkung: Unternummer X.B.I.001b erfasst auch Ausrüs­
tung, die für die Herstellung anderer Vorrichtungen verwendet 
oder geändert wird, wie z. B. Bildsensoren, elektro-optische 
Geräte und Akustikwellenvorrichtungen. 

1. Ausrüstung für die Verarbeitung von Materialien für die 
Herstellung von Einrichtungen und Bestandteilen gemäß 
Unternummer X.B.I.001.b wie folgt: 

Anmerkung: Nummer X.B.I.001 erfasst nicht Quarzofenrohre, 
Ofenauskleidungen, Paddles, Schiffchen (ausgenommen besonders 
konstruierte käfigförmige Schiffchen), Bubbler, Kassetten oder 
Tiegel besonders konstruiert für die von Unternummer X.B. 
I.001b1 erfasste Verarbeitungsausrüstung. 

a) Ausrüstung zur Herstellung von polykristallinem Silicium 
und von Nummer 3C001 erfasster Materialien ( 2 ), 

b) Ausrüstung, besonders konstruiert für die Reinigung oder 
Verarbeitung von Halbleitermaterialien der Kategorien III/V 
und II/VI, erfasst von Nummer 3C001, 3C002, 3C003, 
3C004 oder 3C005 ( 3 ), ausgenommen Kristallziehanlagen, 
für die die Unternummer X.B.I.001.b.1.c gilt, 

c) Kristallzieher und -öfen wie folgt: 

Anmerkung: Unternummer X.B.I.001b1c erfasst nicht Diffusi­
ons- und Oxidationsöfen. 

1. Ausrüstung für das Glühen oder Rekristallisation mit 
Ausnahme von Öfen mit konstanter Temperatur mit 
hohem Energietransfer, die in der Lage sind, Halbleiter­
wafer bei einem Durchsatz von über 0,005 m 

2 pro Mi­
nute zu verarbeiten, 

2. „speicherprogrammgesteuerte “ Kristallziehanlagen mit 
einer der folgenden Eigenschaften: 
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a) wiederaufladbar ohne Austausch des Tiegelbehälters, 

b) geeignet für den Betrieb bei Drücken größer als 2,5 x 
10 

5 Pa oder 

c) geeignet zum Ziehen von Kristallen mit einem Durch­
messer größer als 100 mm, 

d) „speicherprogrammgesteuerte “ Epitaxie-Ausrüstung mit 
einer der folgenden Eigenschaften: 

1. geeignet zur Herstellung einer Siliziumschicht mit einer 
gleichmäßigen Schichtdicke mit weniger als ±2,5 % 
Abweichung auf einer Strecke von größer/gleich 
200 mm, 

2. geeignet zur Erzeugung einer Schicht aus anderen Stof­
fen als Silizium mit einer gleichmäßigen Dicke über 
den Wafer größer/gleich ±3,5 % oder 

3. Rotation der einzelnen Wafer während der Verarbei­
tung, 

e) Molekularstrahlepitaxie-Ausrüstung, 

f) magnetisch verstärkte „Sputtering“-Ausrüstung mit beson­
ders konstruierten integrierten Ladeschleusen, geeignet zur 
Übertragung von Wafern in einer isolierten Vakuumumge­
bung, 

g) Ausrüstung besonders konstruiert für Ionenimplantation, 
ionen- oder photonenbeschleunigte Diffusion mit einer 
der folgenden Eigenschaften: 

1. Fähigkeit zur Erstellung von Testmustern, 

2. Elektronenenergie (Beschleunigungsspannung) größer 
als 200 keV, 

3. optimiert, um bei einer Elektronenenergie (Beschleuni­
gungsspannung) kleiner als 10 keV zu arbeiten, oder 

4. geeignet zur Implantation von Sauerstoff mit hoher 
Energie in ein erhitztes „Substrat“, 

h) „speicherprogrammierbare “ Ausrüstung für den selektiven 
Materialabtrag (Ätzen) mittels anisotroper Trockenätzver­
fahren (z. B. Plasma), wie folgt: 

1. „Chargen-Typen“ mit einer der folgenden Eigenschaf­
ten: 

a) Endpunkterfassung, ausgenommen optische Emis­
sionsspektroskopien, oder 

b) Arbeitsdruck (Ätzen) des Reaktors kleiner/gleich 
26,66 Pa, 

2. „Einzel-Wafer-Typen “ mit einer der folgenden Eigen­
schaften: 

a) Endpunkterfassung, ausgenommen optische Emis­
sionsspektroskopien, 

b) Arbeitsdruck (Ätzen) des Reaktors kleiner/gleich 
26,66 Pa, oder 

c) Wafer-Bearbeitung mit Kassettenbetrieb und Lade­
schleusen, 

Anmerkungen: 
1. „Chargen-Typen“ bezieht sich auf Maschinen, 

die nicht für die Herstellung von Einzelwafern 
besonders konstruiert sind. Diese Maschinen 
können zwei oder mehr Wafer gleichzeitig un­
ter Verwendung gemeinsamer Prozesspara­
meter verarbeiten, z. B. HF- Nennleistung, 
Temperatur, Ätzgasart, Durchsatz. 
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2. „Einzelwafer-Typen “ bezieht sich auf Ma­
schinen, die für die Herstellung von Einzel­
wafern besonders konstruiert sind. Diese 
Maschinen können automatische Waferhand­
ling-Techniken verwenden, um einen einzel­
nen Wafer in die Verarbeitungsanlage zu 
laden. Die Definition schließt Geräte ein, 
die mehrere Wafer beladen und verarbeiten 
können, bei denen jedoch die Ätzparameter, 
z. B. RF-Leistung oder Endpunkt, für jeden 
einzelnen Wafer unabhängig bestimmt wer­
den können. 

i) Ausrüstung für die „chemische Beschichtung aus der Gas­
phase“ (CVD), z. B. plasmaverstärktes CVD (PECVD) 
oder photonenverstärktes CVD, für die Herstellung von 
Halbleiterbauelementen, mit einer der folgenden Eigen­
schaften zum Beschichten von Oxiden, Nitriden, Metallen 
oder Polysilizium: 

1. Ausrüstung zur „chemischen Beschichtung aus der 
Gasphase“ mit Betrieb unter 105 Pa oder 

2. PECVD-Ausrüstung, die entweder unter 60 Pa arbeitet 
oder für automatische Waferbearbeitung mit Kassetten­
betrieb und Ladeschleusen ausgelegt ist, 

Anmerkung: Unternummer X.B.I.001b1i erfasst nicht Nie­
derdrucksysteme zur „chemischen Beschichtung aus der 
Gasphase“ (LPCVD) oder reaktive „Sputtering“-Ausrüs­
tung. 

j) Elektronenstrahlsysteme, besonders konstruiert oder geän­
dert für die Maskenherstellung oder die Verarbeitung von 
Halbleiterbauelementen mit einer der folgenden Eigen­
schaften: 

1. Ablenkung des Elektronenstrahls, 

2. geformtes, nicht-Gaußsches Strahlprofil, 

3. Digital-Analog-Umwandlungsrate größer als 3 MHz, 

4. Digital-Analog-Umwandlungsgenauigkeit größer als 
12 bit oder 

5. Präzision der Rückkopplungskontrolle für Ziel-zu- 
Strahl-Position von 1 μm oder feiner. 

Anmerkung: Unternummer X.B.I.001b1j erfasst nicht Be­
schichtungssysteme mittels Elektronenstrahl oder Raster­
elektronenmikroskope für allgemeine Zwecke. 

k) Ausrüstung für die Oberflächenendbearbeitung zur Be­
arbeitung von Halbleiterwafern wie folgt: 

1. Besonders konstruierte Ausrüstung für die Rückseiten­
bearbeitung von Wafern mit einem Durchmesser von 
mehr als 100 μm und deren anschließendes Abtrennen 
oder 

2. Besonders konstruierte Ausrüstung zur Erreichung ei­
ner Oberflächenrauheit der aktiven Oberfläche eines 
bearbeiteten Wafers mit einem 2-Sigma-Wert kleiner/ 
gleich 2 μm, Gesamtmessuhrausschlag (Total indicated 
reading – TIR), 

Anmerkung: Unternummer X.B.I.001b1k erfasst nicht ein­
seitige Läpp- und Polierausrüstung für die Wafer-Ober­
flächenbearbeitung. 

l) Ausrüstung zur internen Vernetzung, darunter gemeinsame 
einfache oder mehrere besonders konstruierte Vakuum­
kammern zur Integration der von Nummer X.B.I.001 er­
fassten Ausrüstung in ein vollständiges System, 
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m) „speicherprogrammierbare “ Ausrüstung unter Einsatz von 
„Lasern“ für die Reparatur oder das Beschneiden „mono­
lithisch integrierter Schaltungen“ mit einer der folgenden 
Eigenschaften: 

1. Positioniergenauigkeit feiner als ± 1 μm oder 

2. Fokusgröße (Schnittfugenbreite) kleiner als 3 μm. 

Technische Anmerkung: Im Sinne von Unternummer X.B. 
I.001b1 bezeichnet „Kathodenzerstäubungsbeschichtung “ 
(Sputtern/Aufstäuben) (sputtering) ein Verfahren zur Herstel­
lung von Auflageschichten. Dabei werden positiv geladene 
Ionen mithilfe eines elektrischen Feldes auf die Oberfläche 
eines Targets (Beschichtungsmaterial) geschossen. Die Bewe­
gungsenergie der auftreffenden Ionen reicht aus, um Atome 
aus der Oberfläche des Targets herauszulösen, die sich auf 
dem Substrat niederschlagen. (Anmerkung: Sputtern mittels 
Trioden-, oder Magnetronanlagen oder mittels HF-Spannung 
zur Erhöhung der Haftfestigkeit der Schicht und der Beschich­
tungsrate sind übliche Varianten dieses Verfahrens. 

2. Masken, Masken-Substrate, Ausrüstung zur Herstellung von 
Masken und Ausrüstung für die Bildübertragung zur Herstel­
lung von Einrichtungen und Bestandteilen gemäß Nummer X. 
B.I.001 wie folgt: 

Anmerkung: Der Begriff Masken bezieht sich auf Masken, die 
in der Elektronenstrahllithografie, der Röntgenlithografie und 
der UV-Lithografie sowie in der üblichen UV- und Fotolitho­
grafie im sichtbaren Spektrum verwendet werden. 

a) Fertige Masken, Reticles und Konstruktionen, ausgenom­
men: 

1. fertige Masken oder Reticles für die Herstellung von 
integrierten Schaltungen, die nicht von Num­
mer 3A001 ( 1 ) erfasst sind, oder 

2. Masken oder Reticles, mit allen folgenden Eigenschaf­
ten: 

a) ihre Konstruktion beruht auf Geometrien größer/ 
gleich 2,5 μm und 

b) ihre Konstruktion enthält keine besonderen Merkmale 
zur Änderung des Verwendungszwecks durch Her­
stellungsausrüstung oder „Software“, 

b) Masken-Substrate wie folgt: 

1. hartoberflächenbeschichtete (z. B. Chrom, Silizium, Mo­
lybdän) „Substrate“ (z. B. Glas, Quarz, Saphir) für die 
Herstellung von Masken mit Abmessungen größer als 
125 mm x 125 mm oder 

2. Substrate besonders konstruiert für Röntgenmasken, 

c) Ausrüstung, ausgenommen Universalrechner, besonders 
konstruiert für das computergestützte Design (CAD) von 
Halbleiterbauelementen oder integrierten Schaltungen, 

d) Ausrüstung oder Maschinen zur Herstellung von Masken 
oder Reticles, wie folgt: 

1. Fotooptische Step-and-repeat-Kameras, geeignet zur Pro­
duktion von Anordnungen größer als 100 mm x 100 mm 
oder geeignet zur einer einfachen Belichtung größer als 
6 mm x 6 mm in der Bildebene (d. h. Brenn-)Ebene oder 
geeignet zur Erzeugung von Linienbreiten kleiner als 2,5 
μm im Fotolack auf dem „Substrat“, 

2. Ausrüstung zur Herstellung von Masken- Reticles mit 
Ionen- „Laser“-Strahllithografie, geeignet für die Pro­
duktion von Linienbreiten kleiner als 2,5 μm, oder 

3. Geräte oder Halter zum Ändern von Masken oder Reti­
cles oder zum Hinzufügen von Pellicles zum Entfernen 
von Mängeln, 
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Anmerkung: Unternummern X.B.I.001b2d1 und b2d2 er­
fassen keine Ausrüstung zur Maskenherstellung nach fo­
tooptischen Verfahren, die entweder vor dem 1. Januar 
1980 im Handel erhältlich waren oder deren Leistung 
nicht besser ist als diese Geräte. 

e) „speicherprogrammierbare “ Ausrüstung für die Kontrolle 
von Masken, Reticles oder Pellicles mit folgenden Eigen­
schaften: 

1. Auflösung von 0,25 μm oder feiner und 

2. Präzision von 0,75 μm oder feiner über eine Entfernung 
in einer oder zwei Koordinaten größer/gleich 63,5 mm, 

Anmerkung: Unternummer X.B.I.001b2e erfasst nicht Ras­
terelektronenmikroskope für allgemeine Anwendungen, au­
ßer wenn besonders konstruiert und zur automatischen 
Musterprüfung instrumentiert. 

f) Ausrüstung für die Justierung und Belichtung zur Wafer­
produktion unter Verwendung fotooptischer oder Röntgen­
techniken, z. B. Lithografie- Ausrüstung, einschließlich so­
wohl Ausrüstung für Projektionsbildübertragung als auch 
Step-and-repeat (direct step on wafer)- oder step-and-scan 
(scanner)-Ausrüstung, die eine der folgenden Funktionen 
ausführen kann: 

Anmerkung: Unternummer X.B.I.001b2f erfasst nicht Aus­
rüstung für die Justierung und Belichtung fotooptischer 
Masken bei Kontakt- und Proximitybelichtung oder Ausrüs­
tung für Kontaktbildübertragung. 

1. Herstellung einer Strukturbreite von weniger als 2,5 μm, 

2. Justierung mit einer Genauigkeit kleiner als ±0,25 μm 
(3 Sigma), 

3. Maschine-zu-Maschine-Overlay kleiner/gleich ±0,3 μm 
oder 

4. Wellenlänge der Lichtquelle kleiner als 400 nm, 

g) Elektronenstrahl-, Ionenstrahl oder Röntgenstrahl-Ausrüs­
tung für die Projektionsbildübertragung, geeignet zur Erzeu­
gung von Strukturbreiten kleiner als 2,5 μm, 

Anmerkung: Für Systeme mit fokussiertem abgelenkten 
Strahl (Direktschreibsysteme) siehe Unternummer X.B. 
I.001b1j. 

h) Ausrüstung, die „Laser“ zur Direktschreibvorgängen auf 
Wafer verwendet, geeignet für die Erzeugung von Struktur­
breiten kleiner als 2,5 μm. 

3. Ausrüstung für den Zusammenbau integrierter Schaltungen, 
wie folgt: 

a) „speicherprogrammgesteuerte “ Die-Bonder mit allen fol­
genden Eigenschaften: 

1. besonders konstruiert für „integrierte Hybrid-Schaltun­
gen“, 

2. Positionierungverfahrweg der Stufe X-Y größer als 37,5 
x 37,5 mm und 

3. Genauigkeit der Positionierung in der X-Y-Ebene feiner 
als ± 10 μm, 

▼M61



 

02006R0765 — DE — 20.07.2025 — 047.002 — 253 

b) „speicherprogrammierbare “ Ausrüstung zur Herstellung 
mehrerer Bindungen in einem einzigen Vorgang (z. B. Be­
am-Lead-Bonder, Chipträger-Verbindungen, Tape-Bonder), 

c) halbautomatische oder automatische Hot-Cap-Versiege­
lungsvorrichtungen, bei denen die Kappe lokal auf eine 
höhere Temperatur als der Grundkörper des Pakets erhitzt 
wird, besonders konstruiert für von Nummer 3A001 er­
fasste keramische Mikroprozessorbaugruppen ( 1 ) mit einem 
Durchsatz größer/gleich ein Paket pro Minute. 

Anmerkung: Unternummer X.B.I.001b3 erfasst keine Punkt­
schweißgeräte im Widerstandsschweißverfahren für allgemeine 
Zwecke. 

4. Luftfilter, die geeignet sind, eine Umgebungsluft zu generie­
ren, die 10 oder weniger Partikel von 0,3 μm oder weniger pro 
0,02832 m 

3 enthält sowie dafür bestimmtes Filterzubehör. 

Technische Anmerkung: Im Sinne von Nummer X.B.I.001 bezeich­
net der Ausdruck „speicherprogrammierbar “ (stored program 
controlled) eine Steuerung, die in einem elektronischen Speicher 
Befehle speichert, die ein Prozessor zur Ausführung von vorher 
festgelegten Funktionsabläufen verwenden kann. Ausrüstung kann 
unabhängig davon „speicherprogrammierbar “ sein, ob sich der 
elektronische Speicher innerhalb oder außerhalb der Ausrüstung 
befindet. 

X.B.I.002 Ausrüstung für die Prüfung oder das Testen elektronischer Bestand­
teile, Werkstoffe und Materialien sowie besonders konstruierte Be­
standteile und Zubehör hierfür. 

a) Ausrüstung, besonders konstruiert für die Prüfung oder das Testen 
von Elektronenröhren und optischen Elementen, sowie von Num­
mer 3A001 ( 2 ) oder X.A.I.001 erfasste besonders konstruierte Be­
standteile hierfür, 

b) Ausrüstung, besonders konstruiert für die Prüfung oder das Testen 
von Halbleiterbauelementen, integrierten Schaltungen und „elek­
tronischen Baugruppen“, wie folgt, und Systeme, die solche Aus­
rüstung enthalten oder die Eigenschaften dieser Ausrüstung auf­
weisen: 

Anmerkung: Unternummer X.B.I.002b erfasst auch Ausrüstung, 
die für die Prüfung oder das Testen anderer Vorrichtungen ver­
wendet oder geändert wird, wie z. B. Bildsensoren, elektro-opti­
sche Geräte und Akustikwellenvorrichtungen. 

1. „Speicherprogrammierbare “ Prüfausrüstung für die automati­
sche Erkennung von Mängeln, Fehlern oder Kontaminan­
ten kleiner/gleich 0,6 μm in oder auf bearbeiteten Wafern, 
Substraten, ausgenommen gedruckte Schaltungen oder Chips, 
mit optischen Bildbeschaffungsverfahren für den Musterver­
gleich, 

Anmerkung: Unternummer X.B.I.002b1 erfasst nicht Raster­
elektronenmikroskope für allgemeine Anwendungen, außer 
wenn besonders konstruiert und zur automatischen Musterprü­
fung instrumentiert. 

2. Besonders konstruierte „speicherprogrammierbare “ Mess- und 
Analyseausrüstung, wie folgt: 

a) Besonders konstruiert für die Messung des Sauerstoff- oder 
Kohlenstoffgehalts in Halbleitermaterialien, 

b) Ausrüstung zur Messung der Linienbreite mit einer Auf­
lösung von 1 μm oder feiner, 
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c) besonders konstruierte Ebenheitsmesseinrichtungen, geeig­
net zur Messung von Abweichungen von der Ebenheit klei­
ner/gleich 10 μm mit einer Auflösung von 1 μm oder feiner, 

3. „speicherprogrammierbare “ Wafertestausrüstung mit einer der 
folgenden Eigenschaften: 

a) Positioniergenauigkeit feiner als 3,5 μm, 

b) geeignet zum Testen von Geräten mit mehr als 68 Anschlüs­
sen oder 

c) geeignet zum Testen bei Frequenzen größer als 1 GHz, 

4. Prüfausrüstung, wie folgt: 

a) „speicherprogrammierbare “ Ausrüstung, besonders konstru­
iert für das Testen von diskreten Halbleiterbauelementen 
und ungehäusten Chips, geeignet zum Testen bei Frequen­
zen größer als 18 GHz, 

Technische Anmerkung: Diskrete Halbleiterbauelemente 
umfassen Fotozellen und Solarzellen. 

b) „speicherprogrammierbare “ Ausrüstung, besonders konstru­
iert für das Testen integrierter Schaltungen und „elektro­
nischer Baugruppen“ hierfür, geeignet für Funktionsprüfun­
gen: 

1. bei einer „Testmusterrate“ größer als 20 MHz oder 

2. bei einer „Testmusterrate“ größer als 10 MHz und klei­
ner/gleich 20 MHz und geeignet zum Testen von Gehäu­
sen mit mehr als 68 Anschlüssen. 

Anmerkungen: Unternummer X.B.I.002b4b erfasst nicht 
Prüfausrüstung, besonders konstruiert für das Testen von: 

1. Speichern, 

2. „Baugruppen“ oder einer Klasse von „elektronischen 
Baugruppen“ für die Haushalts- oder Unterhaltungs- 
Elektronik und 

3. elektronischen Bestandteilen, „elektronischen Baugrup­
pen“ und integrierten Schaltungen, die nicht von Num­
mer 3A001 ( 1 ) oder X.A.I.001 erfasst werden, sofern 
diese Prüfausrüstungen keine Rechenanlagen mit „an­
wenderzugänglicher Programmierbarkeit “ enthalten. 

Technische Anmerkung: Im Sinne der Unternummer X.B. 
I.002b4b wird „Testmusterrate“ (pattern rate) definiert 
als die maximal mögliche Frequenz in der digitalen Be­
triebsart eines Testers. Sie entspricht daher der höchstmög­
lichen Datenrate, die ein Tester im nicht gemultiplexten 
Betrieb erreichen kann. Sie wird auch Testgeschwindigkeit, 
maximale Digitalfrequenz oder maximale digitale Ge­
schwindigkeit genannt. 

c) Ausrüstung, besonders konstruiert für die Bestimmung der 
Leistung von Focal-Plane-Arrays bei Wellenlängen größer 
als 1 200 nm, bei der „speicherprogrammierbare “ Messun­
gen oder computergestützte Auswertungen verwendet wer­
den, mit einer der folgenden Eigenschaften: 

1. Mit Lichtpunktabtastern mit einem Durchmesser kleiner 
als 0,12 mm, 
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2. konstruiert zur Messung lichtempfindlicher Leistungs­
parameter und zur Bewertung des Frequenzgangs, der 
Modulationsübertragungsfunktion, der Gleichmäßigkeit 
der Ansprechempfindlichkeit oder des Rauschens, oder 

3. konstruiert für die Bewertung von Arrays, geeignet zur 
Erstellung von Bildern mit mehr als 32 x 32 Zeilenele­
menten, 

5. Elektronenstrahltestsysteme, konstruiert für den Betrieb bei 
oder unter 3 keV, oder „Laser“strahlsysteme, zur berührungs­
freien Prüfung von Halbleiterbauelementen im eingeschalteten 
Zustand, mit einer der folgenden Eigenschaften: 

a) stroboskopische Fähigkeit entweder mittels Strahlaustastung 
oder Pulsbetrieb des Detektors, 

b) mit Elektronenspektrometer zur Spannungsmessung mit ei­
ner Auflösung kleiner als 0,5 V oder 

c) mit elektrischen Prüfvorrichtungen für die Leistungsanalyse 
integrierter Schaltungen. 

Anmerkung: Unternummer X.B.I.002b5 erfasst nicht Raster­
elektronenmikroskope, ausgenommen solche, die für die berüh­
rungsfreie Prüfung von Halbleiterbauelementen im eingeschal­
teten Zustand besonders konstruiert und ausgerüstet sind. 

6. „Speicherprogrammierbare “ multifunktionale fokussierte Ionen­
strahlsysteme, besonders konstruiert für die Fertigung, Repara­
tur, Aufbauanalyse und Prüfung von Masken oder Halbleiter­
bauelementen und mit einer der folgenden Eigenschaften: 

a) Präzision der Rückkopplungskontrolle für Ziel-zu-Strahl-Po­
sition von 1 μm oder feiner oder 

b) Digital-Analog-Umwandlungsgenauigkeit größer als 12 bit. 

7. Partikelmesssysteme, die „Laser“ verwenden, konstruiert zum 
Messen von Partikelgrößen und -konzentrationen in der Luft, 
mit den beiden folgenden Eigenschaften: 

a) geeignet zur Messung von Partikelgrößen kleiner/gleich 
0,2 μm bei einer Durchflussrate größer/gleich 0,02832 m 

3 
pro Minute und 

b) geeignet zur Charakterisierung von reiner Luft der Klasse 
10 oder besser. 

Technische Anmerkung: Im Sinne von Nummer X.B.I.002 bezeich­
net der Ausdruck „speicherprogrammierbar “ (stored program 
controlled) eine Steuerung, die in einem elektronischen Speicher 
Befehle speichert, die ein Prozessor zur Ausführung von vorher 
festgelegten Funktionsabläufen verwenden kann. Ausrüstung kann 
unabhängig davon „speicherprogrammierbar “ sein, ob sich der 
elektronische Speicher innerhalb oder außerhalb der Ausrüstung 
befindet. 

X.B.I.003 Ausrüstung für die Fertigung von gedruckten Schaltungen (PCB) 
sowie besonders konstruierte Bestandteile und besonders konstru­
iertes Zubehör hierfür, wie folgt: 
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a) Filmherstellungsausrüstung, 

b) Lötmasken-Beschichtungsanlagen, 

c) Fotoplotter-Ausrüstung, 

d) Beschichtungs- oder Galvanisierungsanlagen, 

e) Vakuumkammern und -pressen, 

f) Rollenlaminatoren, 

g) Justierausrüstung oder 

h) Ätzausrüstung. 

X.B.I.004 Automatische optische Prüfausrüstung zum Testen von gedruckten 
Schaltungen (PCB) auf der Grundlage optischer oder elektrischer 
Sensoren, die Qualitätsmängel hinsichtlich einer der folgenden 
Punkte erkennen können: 

a) Abstände, Fläche, Volumen oder Höhe, 

b) Billboarding, 

c) Bauteile (vorhanden, nicht vorhanden, gedreht, versetzt, Pola­
rität, schief), 

d) Lot (Lötbrückenbildung, mangelhafte Lötfugen), 

e) Verbindungen (unzureichende Paste, Abheben), 

f) Tombstoning oder 

g) elektrischer Test (Kurzschlüsse, geöffnete Kontakte, Wider­
stand, Kapazität, Leistung, Netzleistung). 

X.C.I.001 Positiv-Fotoresists, konstruiert für die Halbleiter-Lithografie, be­
sonders eingestellt (optimiert) für den Einsatz bei Wellenlängen 
zwischen 370 und 193 nm. 

X.C.I.002 Chemikalien und Materialien der bei der Herstellung von ge­
druckten Schaltungen verwendeten Art wie folgt: 

a) Druckschaltungs-Verbundsubstrate aus Glasfaser oder Baum­
wolle (z. B. FR-4, FR-2, FR-6, CEM-1, G-10 usw.), 

b) Mehrschichtige Druckschaltungs-Substrate, die mindestens 
eine Schicht aus einem der folgenden Materialien enthalten: 

1. Aluminium, 

2. Polytetrafluorethylen (PTFE) oder 

3. keramische Werkstoffe (z. B. Aluminiumoxid, Titanoxid 
usw.); 
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c) Ätzchemikalien: 

1. Eisenchlorid (CAS-Nr. 7705-08-0), 

2. Kupferchlorid (CAS-Nr. 7447-39-4), 

3. Ammoniumpersulfat (CAS-Nr. 7727-54-0), 

4. Natriumpersulfat (CAS-Nr. 7775-27-1) oder 

5. chemische Zubereitungen, besonders konzipiert zum Ätzen 
und eine der in den Unternummern X.C.I.002c1 bis X.C. 
I.002c4 erfassten Chemikalien enthaltend. 

Anmerkung: Unternummer X.C.I.002.c erfasst nicht „Mischun­
gen von Chemikalien“, die eine oder mehrere der von Unter­
nummer X.C.I.002.c. erfassten Chemikalien enthalten, in denen 
keine einzeln erfasste Chemikalie zu mehr als 10 Gew.-% in 
der Mischung enthalten ist. 

d) Kupferfolie mit einer Mindestreinheit von 95 % und einer 
Dicke von weniger als 100 μm, 

e) polymere Stoffe und Folien daraus mit einer Dicke von weni­
ger als 0,5 mm, wie folgt: 

1. aromatische Polyimide, 

2. Parylene, 

3. Benzocyclobuten (BCB) oder 

4. Polybenzoxazole. 

X.D.I.001 „Software“, besonders entwickelt für die „Entwicklung“, „Herstel­
lung“ oder „Verwendung“ von elektronischen Bauelementen, oder 
Bestandteilen, die von Nummer X.A.I.001 erfasst werden, von 
elektronischer Ausrüstung für allgemeine Zwecke, die von Num­
mer X.A.I.002 erfasst wird, oder von Herstellungs- und Testaus­
rüstung, die von den Nummern X.B.I.001 und X.B.I.002 erfasst 
wird, oder „Software“, besonders entwickelt für die „Verwendung“ 
von Ausrüstung, die von den Unternummern 3B001g und 3B001h 
( 1 ) erfasst wird. 

X.D.I.002 „Software“, besonders entwickelt für die Prüfung, „Entwicklung“ 
oder „Herstellung“ von gedruckten Schaltungen. 

X.E.I.001 „Technologie“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Ver­
wendung“ von elektronischen Bauelementen oder Bestandteilen, 
die von Nummer X.A.I.001 erfasst werden, von elektronischer 
Ausrüstung für allgemeine Zwecke, die von Nummer X.A.I.002 
erfasst wird, von Herstellungs- und Testausrüstung, die von Num­
mer X.B.I.001 oder X.B.I.002 erfasst wird, oder von Werkstoffen 
und Materialien, die von Nummer X.C.I.001 erfasst werden. 

X.E.I.002 „Technologie“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Ver­
wendung“ von gedruckten Schaltungen. 
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Kategorie II – Rechner 

Anmerkung: Kategorie II erfasst keine Waren für den persönlichen Gebrauch 
natürlicher Personen. 

X.A.II.001 Computer, „elektronische Baugruppen“ und verwandte Geräte, die 
nicht von Nummer 4A001 oder 4A003 ( 1 ) erfasst werden, und 
besonders konstruierte und Bestandteile hierfür. 

Anmerkung: Die Erfassung von in Nummer X.A.II.001 beschrie­
benen „Digitalrechnern“ und verwandten Geräten richtet sich 
nach dem Erfassungsstatus anderer Geräte oder Systeme, sofern 

a) die „Digitalrechner“ oder die verwandten Geräte wesentlich 
sind für die Funktion der anderen Geräte oder Systeme, 

b) die „Digitalrechner“ oder verwandten Geräte nicht einen 
„Hauptbestandteil“ der anderen Geräte oder Systeme darstel­
len und 

N.B.1: Die Erfassung von Geräten zur „Signaldatenverarbei­
tung“ oder „Bildverarbeitung “, besonders konstruiert für an­
dere Einrichtungen unter Einhaltung der Funktionsgrenzwerte 
dieser anderen Einrichtungen, wird durch den Erfassungssta­
tus der anderen Einrichtungen auch dann bestimmt, wenn das 
Kriterium des „Hauptbestandteils “ nicht mehr erfüllt ist. 

N.B.2: Die Erfassung von „Digitalrechnern“ oder verwandten 
Geräten für Telekommunikationseinrichtungen richtet sich 
nach Kategorie 5, Teil 1 (Telekommunikation) ( 2 ). 

c) die „Technologie“ für die „Digitalrechner“ oder verwandte 
Geräte von Nummer 4E ( 3 ) geregelt wird. 

a) Elektronische Rechner und verwandte Geräte sowie „elektro­
nische Baugruppen“ und besonders konstruierte Bestandteile 
hierfür, ausgelegt für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen 
oberhalb 343 K (70 

o C), 

b) „Digitalrechner“, einschließlich Geräten zur „Signaldatenver­
arbeitung“ oder „Bildverarbeitung “, mit einer „angepassten 
Spitzenleistung“ („APP“) größer/gleich 0,0128 gewichtete Te­
raFLOPS (WT), 

c) „Elektronische Baugruppen“, besonders konstruiert oder geän­
dert zur Steigerung der Rechenleistung durch Zusammenschal­
ten von Prozessoren, wie folgt: 

1. konstruiert, um Konfigurationen von 16 oder mehr Prozes­
soren zusammenschalten zu können, 

2. nicht belegt. 

Anmerkung 1: Unternummer X.A.II.001c gilt nur für „elektro­
nische Baugruppen“ und programmierbare Zusammenschal­
tungen mit einer „APP“, die die Grenzwerte der Unternum­
mer X.A.II.001b nicht überschreitet, soweit sie als einzelne 
„elektronische Baugruppen“ geliefert werden. Sie gilt nicht 
für „elektronische Baugruppen“, die aufgrund ihrer Konstruk­
tion auf eine Verwendung als von Unternummer X.A.II.001k 
erfasste verwandte Geräte beschränkt sind. 
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Anmerkung 2: Unternummer X.A.II.001c erfasst keine „elek­
tronischen Baugruppen“, besonders konstruiert für Produkte 
oder Produktfamilien, deren Maximalkonfiguration die Grenz­
werte der Unternummer X.A.II.001b nicht überschreitet. 

d) nicht belegt, 

e) nicht belegt, 

f) Geräte zur „Signaldatenverarbeitung “ oder „Bildverarbeitung“, 
mit einer „angepassten Spitzenleistung“ („APP“) größer/gleich 
0,0128 gewichtete TeraFLOPS (WT), 

g) nicht belegt, 

h) nicht belegt, 

i) Geräte mit „Endgeräte-Schnittstellen “, die die Grenzwerte der 
Nummer X.A.III.101 überschreiten, 

Technische Anmerkung: Im Sinne von Unternummer X.A. 
II.001i bezeichnet der Ausdruck „Endgeräte-Schnittstellen “ 
Ausrüstung für den Ein- oder Austritt von Informationen im 
Telekommunikationssystem, beispielsweise Telefongeräte, Da­
tengeräte, Computer usw. 

j) Geräte, besonders konstruiert für die externe Vernetzung von 
„Digitalrechnern“ oder verwandten Geräten, die eine Kom­
munikation mit Datenraten über 80 MByte/s erlauben, 

Anmerkung: Unternummer X.A.II.001j erfasst keine Geräte zur 
internen Vernetzung (z. B. Rückwandplatinen, Bussysteme), 
passives Netzwerkzubehör, „Netzzugangssteuerungen “ oder 
„Kommunikationskanalsteuerungen “. 

Technische Anmerkung: Im Sinne von Unternummer X.A. 
II.001j wird „Kommunikationskanalsteuerung “ (communicati­
ons channel controller) definiert als eine physikalische Schnitt­
stelle zur Steuerung des Ablaufs von synchronen oder asyn­
chronen digitalen Datenströmen. Es handelt sich um eine Bau­
gruppe, die in Rechnern oder Telekommunikationseinrichtun­
gen integriert sein kann, um diesen Telekommunikationszugang 
zu verschaffen. 

k) Hybridrechner und „elektronische Baugruppen“ sowie beson­
ders konstruierte Bestandteile hierfür, die Analog-Digital- 
Wandler enthalten und alle der folgenden Eigenschaften auf­
weisen: 

1. 32 oder mehr Kanäle und 

2. Auflösung größer/gleich 14 bit (ohne Vorzeichen) bei 
Wandlungsraten größer/gleich 200 000 Hz. 

X.D.II.001 „Software“ zur Prüfung und Validierung von „Programmen“, 
„Software“, die die automatische Generierung von „Quellcodes“ 
ermöglicht, und Betriebssystem-“Software“, besonders entwickelt 
für Rechner zur „Echtzeitverarbeitung “. 

a) „Software“ zur Prüfung und Validierung von „Programmen“ 
mit mathematischen und analytischen Verfahren, entwickelt 
oder geändert für „Programme“ mit mehr als 500 000 „Quell­
code“-Befehlen, 
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b) „Software“, die die automatische Generierung von „Quell­
codes“ aus Online-Daten von externen Sensoren ermöglicht, 
die in der Verordnung (EU) 2021/821 beschrieben sind, oder 

c) Betriebssystem- “Software“, besonders entwickelt für Rechner 
zur „Echtzeitverarbeitung “, die eine „Prozess-Reaktionszeit “ 
(global interrupt latency time) kleiner als 20 μs gewährleisten. 

Technische Anmerkung: Im Sinne von Unternummer X.D.II.001 
wird „Prozess-Reaktionszeit “ (Reaktionszeit auf eine globale Un­
terbrechung) (global interrupt latency time) definiert als die Zeit, 
die ein Rechnersystem benötigt, um eine durch ein Ereignis ver­
ursachte Unterbrechung (interrupt) zu erkennen, die Unterbre­
chung zu bedienen und auf ein anderes speicher-residentes Pro­
gramm (task) zur Bearbeitung dieser Unterbrechung umzuschal­
ten. 

X.D.II.002 „Software“, andere als von Nummer 4D001 ( 1 ) erfasst, besonders 
entwickelt oder geändert für die „Entwicklung“, „Herstellung“ 
oder „Verwendung“ von Ausrüstung, die von Nummer 4A101 
( 2 ) erfasst wird. 

X.E.II.001 „Technologie“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Ver­
wendung“ von Ausrüstung, die von Nummer X.A.II.001 erfasst 
wird, oder „Software“, die von Nummer X.D.II.001 oder X.D. 
II.002 erfasst wird. 

X.E.II.002 „Technologie“ für die „Entwicklung“ oder „Herstellung“ von Ge­
räten zur „Mehrfachstromverarbeitung “. 

Technische Anmerkung: Im Sinne von Nummer X.E.II.002 wird 
„Mehrfachstromverarbeitung “ definiert als eine Mikroprogramm- 
oder Rechnerarchitektur-Technik zur simultanen Verarbeitung von 
mindestens zwei Datenfolgen unter der Steuerung mindestens ei­
ner Befehlsfolge, wie 

1. SIMD (single instruction multiple data) für z. B. Vektor- oder 
Array-Rechner, 

2. MSIMD (multiple single instruction multiple data), 

3. MIMD (multiple instruction multiple data) einschließlich straff 
(tightly), eng (closely) oder lose (loosely) gekoppelter Archi­
tekturen oder 

4. strukturierte Anordnungen (Datenfelder) von Recheneinheiten 
einschließlich systolischer Array-Rechner. 

Kategorie III Teil 1 – Telekommunikation 

Anmerkung: Kategorie III Teil 1 erfasst keine Waren für den persönlichen 
Gebrauch natürlicher Personen. 

X.A.III.101 Telekommunikationsausrüstungen. 

a) Jede Art von Telekommunikationseinrichtungen, die nicht von 
Unternummer 5A001a ( 3 ) erfasst werden, besonders konstruiert 
für den Betrieb unter 219 K (– 54 

o C) oder über 397 K 
(124 

o C). 

b) Telekommunikationsübertragungseinrichtungen und -systeme 
sowie besonders entwickelte Bestandteile und besonders ent­
wickeltes Zubehör hierfür mit einer der folgenden Eigenschaf­
ten, Funktionen oder einem der folgenden Leistungsmerkmale: 

Anmerkung: Telekommunikationsübertragungseinrichtungen: 
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a) wie im Folgenden aufgelistet, oder Kombinationen hiervon: 

1. Funkgeräte (z. B. Sender, Empfänger und Sendeempfän­
ger), 

2. Leitungsendgeräte, 

3. Zwischenverstärker, 

4. regenerative Verstärker, 

5. Regeneratoren, 

6. Code-Wandler (Transcoder), 

7. Multiplexgeräte (einschl. statistischer Multiplexer), 

8. Modulatoren/Demodulatoren (Modems), 

9. Transmultiplexer (siehe CCITT Rec. G701), 

10. „speicherprogrammierbare “ digitale Cross-connect-Ein­
richtungen, 

11. „Netzübergänge“ (Gateways) und Brücken, 

12. „Medienzugriffseinheiten “ sowie 

b) entwickelt zur Verwendung in Ein- oder Mehrkanalkommuni­
kation über einen der folgenden Wege: 

1. Draht, 

2. Koaxialkabel, 

3. Lichtwellenleiterkabel, 

4. Elektromagnetische Strahlung; oder 

5. akustische Wellenausbreitung unter Wasser. 

1. Verwendung von digitalen Techniken einschließlich digitaler 
Verarbeitung von analogen Signalen und entwickelt für eine 
„digitale Übertragungsrate “ am höchsten Multiplexpunkt grö­
ßer als 45 Mbit/s oder eine „gesamte digitale Übertragungs­
rate“ größer als 90 Mbit/s, 

Anmerkung: Unternummer X.A.III.101b1 erfasst keine Ausrüs­
tung, besonders konstruiert zur Integration und zum Betrieb in 
Satellitensystemen für zivile Verwendung. 

2. Modems mit einer „Datenübertragungsrate “ größer als 9 600 bit 
pro Sekunde bei Übertragung über einen Kanal mit der „Band­
breite eines Sprachkanals“, 

3. „speicherprogrammierbare “ digitale Cross-connect-Einrichtun­
gen mit einer „digitalen Übertragungsrate “ größer als 8,5 Mbit/s 
pro Anschluss, 
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4. Geräte mit einer der folgenden Eigenschaften: 

a) „Netzzugangssteuerungen “ und das zugehörige gemeinsame 
Übertragungsmedium mit einer „digitalen Übertragungs­
rate“ größer als 33 Mbit/s oder 

b) „Kommunikationskanalsteuerungen “ mit digitalem Ausgang 
mit einer „Datenübertragungsrate “ größer als 64 000 bit/s 
pro Kanal, 

Anmerkung: Wenn nicht erfasste Geräte eine „Netzzugangs­
steuerung“ enthalten, dann dürfen sie keine Telekommunikati­
onsschnittstellen haben, ausgenommen solche, die von Unter­
nummer X.A.III.101b4 beschrieben, jedoch nicht erfasst wer­
den. 

5. Verwendung von „Lasern“ mit einer der folgenden Eigenschaf­
ten: 

a) Übertragungswellenlänge größer als 1 000 nm oder 

b) Bandbreite größer als 45 MHz beim Einsatz von analogen 
Techniken, 

c) Einsatz von heterodynen oder homodynen optischen Tech­
niken, 

d) Einsatz von Wellenlängen-Multiplex-Techniken oder 

e) Einsatz „optischer Verstärkung“, 

6. Funkgeräte mit Eingangs- oder Ausgangsfrequenzen größer als 

a) 31 GHz für Satellitenfunk oder 

b) 26,5 GHz für andere Anwendungen, 

Anmerkung: Unternummer X.A.III.101b6 erfasst keine Ausrüs­
tung für zivile Verwendung, sofern diese auf von der Interna­
tionalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegten Frequenzen zwi­
schen 26,5 GHz und 31 GHz eingesetzt werden. 

7. Funkgeräte mit Einsatz eines der folgenden Verfahren: 

a) Quadratur-Amplituden-Modulation (QAM) höher als 
Stufe 4, sofern die „gesamte digitale Übertragungsrate “ grö­
ßer als 8,5 Mbit/s ist, 

b) Quadratur-Amplituden-Modulation (QAM) höher als 
Stufe 16, sofern die „gesamte digitale Übertragungsrate “ 
größer als 8,5 Mbit/s ist, 

c) andere digitale Modulationsverfahren mit einer „spektralen 
Effektivität“ größer als 3 bit/s/Hz oder 

d) adaptive Verfahren, die ein Störsignal größer als 15 dB 
kompensieren, bei einer Betriebsfrequenz im Bereich 
1,5 MHz bis 87,5 MHz. 
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Anmerkungen: 

1. Unternummer X.A.III.101b7 erfasst keine Ausrüstung, be­
sonders konstruiert zur Integration und zum Betrieb in Sa­
tellitensystemen für zivile Verwendung. 

2. Unternummer X.A.III.101b7 erfasst keine Richtfunk-Ausrüs­
tung, die für den Betrieb in einem von der Internationalen 
Fernmeldeunion (ITU) festgelegten Frequenzband bestimmt 
ist, wie folgt: 

a) mit einer der folgenden Eigenschaften: 

1. Frequenz kleiner/gleich 960 MHz oder 

2. mit einer „gesamten digitalen Übertragungsrate “ 
kleiner/gleich 8,5 Mbit/s sowie 

b) mit einer „spektralen Effektivität“ kleiner/gleich 4 bit/s/ 
Hz. 

c) „speicherprogrammierbare “ Vermittlungseinrichtungen und zu­
gehörige Signalisierungssysteme mit mindestens einer der fol­
genden Eigenschaften, Funktionen oder einem der folgenden 
Leistungsmerkmale sowie besonders konstruierte Bestandteile 
und besonders konstruiertes Zubehör hierfür: 

Anmerkung: Statistische Multiplexer mit digitalem Ein- und 
Ausgang, die Vermittlungsfunktionen haben, werden als „spei­
cherprogrammierbare “ Vermittlungen behandelt. 

1. Andere als von der CML oder der Verordnung 
(EU) 2021/821 erfasste „Datenvermittlungs “(Nachrich­
ten)-Ausrüstung oder -Systeme, konstruiert für den „Pa­
ket-Übertragungsmodus “, elektronische Baugruppen und 
Bestandteile hierfür, 

2. nicht belegt. 

3. Leitweglenkung oder Vermittlung von „Datagram“-Pake­
ten, 

Anmerkung: Unternummer X.A.III.101c3 erfasst nicht 
„Netzzugangssteuerungen “ oder Netze, die darauf be­
schränkt sind, ausschließlich „Netzzugangssteuerungen “ 
zu verwenden. 

4. nicht belegt, 

5. mehrstufige Priorität und Bevorrechtigung bei Leitungs­
vermittlungen, 

Anmerkung: Unternummer X.A.III.101c5 erfasst nicht ein­
stufige Bevorrechtigung. 

6. automatisches Weiterleiten von Mobilfunk-Verbindungen 
von einer Mobilfunk-Vermittlung zur anderen oder die 
automatische Verbindung zu einer zentralen, mehreren 
Vermittlungen gemeinsamen Teilnehmer-Datenbank, 

7. „speicherprogrammierbare “ digitale Cross-connect-Ein­
richtungen mit einer digitalen Übertragungsrate größer 
als 8,5 Mbit/s pro Anschluss, 

8. „Signalisierung über zentralen Zeichengabekanal “ bei ent­
weder nichtassoziierter oder quasi-assoziierter Betriebswei­
se, 
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9. „dynamisch adaptive Leitweglenkung“, 

10. Paketvermittlungen, Leitungsvermittlungen, Leitweglenk­
einrichtungen (Router) mit Leitungsanschlüssen, die einen 
der folgenden Werte überschreiten: 

a) „Datenübertragungsrate “ von 64 000 bit/s pro Kanal bei 
einer „Kommunikationskanalsteuerung “ oder 

Anmerkung: Unternummer X.A.III.101c10a erfasst kein 
Multiplexen zu einem Summenbitstrom, nicht einzeln 
von Unternummer X.A.III.101b1 erfasst. 

b) „digitale Übertragungsrate “ von 33 Mbit/s bei einer 
„Netzzugangssteuerung “ und dem zugehörigen gemein­
samen Übertragungsmedium, 

Anmerkung: Unternummer X.A.III.101c10 erfasst keine 
Paketvermittlungen oder Leitweglenkeinrichtungen 
(Router) mit Leitungsanschlüssen, die die in Unternum­
mer X.A.III.101c10 angegebenen Grenzwerte nicht 
überschreiten. 

11. „optische Vermittlung“, 

12. Einsatz von Verfahren mit „asynchronem Übertragungs­
modus“ („ATM“), 

d) Lichtwellenleiter und Lichtwellenleiterkabel von mehr als 
50 m Länge, entwickelt für Singlemodebetrieb, 

e) zentrale Netzsteuerung mit folgenden Merkmalen: 

1. Sie empfängt Informationen von den Knoten (Vermittlun­
gen) und 

2. sie verarbeitet diese Daten zur Verkehrskontrolle ohne Be­
diener-(Operator)-Entscheidungen, sodass eine „dynamisch 
adaptive Leitweglenkung“ erfolgt, 

Anmerkung 1: Unternummer X.A.III.101e erfasst keine Ver­
kehrsleitungsentscheidungen, die auf vorher festgelegter Infor­
mation beruhen. 

Anmerkung 2: Unternummer X.A.III.101e beschränkt nicht die 
Verkehrssteuerung auf Basis von voraussagbaren statistischen 
Verkehrssituationen. 

f) phasengesteuerte Antennen für Frequenzen über 10,5 GHz mit 
aktiven Elementen und verteilten Bestandteilen, entwickelt zur 
elektronischen Steuerung der Abstrahlcharakteristik und -bün­
delung, ausgenommen solche für Instrumenten-Landesysteme 
gemäß den Empfehlungen der Internationalen Zivilluftfahrt-Or­
ganisation (ICAO) (Mikrowellen-Landesysteme, MLS), 

g) andere als von der CML der Verordnung (EU) 2021/821 er­
fasste Mobilfunkausrüstung, „elektronische Baugruppen“ und 
Bestandteile hierfür 

h) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Richtfunk-Ausrüstung, konstruiert für die Nutzung bei 
Frequenzen größer/gleich 19,7 GHz, und Bestandteile hierfür. 
oder 

i) Videospiel-Controller, Gaming-Controller, Controller für Flug­
simulatoren, Gamepads, Joysticks und andere Eingabeeinheiten 
für Videospielkonsolen oder Unterhaltungssysteme, kabel­
gebunden oder kabellos. 
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Technische Anmerkung: Im Sinne von Nummer X.A.III.101 be­
zeichnet 

1. „Asynchroner Übertragungsmodus “ („ATM“) (asynchronous 
transfer mode) einen Übertragungsmodus, bei dem die Infor­
mation in Zellen aufgegliedert ist; er arbeitet insoweit asyn­
chron, als die Weiterleitung der Zellen von der gewünschten 
oder momentanen Bitrate abhängig ist. 

2. „Bandbreite eines Sprachkanals“ (bandwidth of one voice 
channel) Datenübertragungseinrichtungen, die für den Ein­
satz in einem Sprachkanal von 3 100 Hz entwickelt sind, ent­
sprechend CCITT-Empfehlung G.151. 

3. „Kommunikationskanalsteuerung “ (communications channel 
controller) eine physikalische Schnittstelle zur Steuerung 
des Ablaufs von synchronen oder asynchronen digitalen Da­
tenströmen. Es handelt sich um eine Baugruppe, die in Rech­
nern oder Telekommunikationseinrichtungen integriert sein 
kann, um diesen Telekommunikationszugang zu verschaffen. 

4. „Datagram“ (datagram) ein selbstständiges, unabhängiges 
Datenpaket, das genügend Leitweginformationen enthält, um 
ohne Bezug auf früher ausgetauschte Leitungsinformationen 
zwischen dieser sendenden oder der empfangenden Datensta­
tion und dem Netzwerk von der sendenden zur empfangenden 
Datenstation geleitet zu werden. 

5. „Einzelpaket“ (fast select) eine Einrichtung, anwendbar bei 
virtueller Verbindung, die es einem Datenendgerät erlaubt, 
die Möglichkeit der Datenübertragung über die Grundfunk­
tionen der virtuellen Verbindung hinaus in Rufaufbau- und 
Rufabbau-“Paketen“ zu erweitern. 

6. „Netzübergang“ (gateway) die durch eine beliebige Kom­
bination von Ausrüstung und „Software“ realisierte Funktion 
zur Durchführung der Wandlung von Konventionen zur Dar­
stellung, Verarbeitung oder Übertragung von Informationen, 
die in einem System verwendet werden, in die entsprechen­
den, jedoch verschiedenen Konventionen eines anderen Sys­
tems. 

7. „Diensteintegriertes digitales Nachrichtennetz“ (Integrated 
Services Digital Network – ISDN) ein einheitliches durch­
gehendes digitales Netz, in dem Daten aus allen Kommuni­
kationsarten (z. B. Sprache, Text, Daten, Standbilder und 
bewegte Bilder) von einem Port (Endgerät) im Austausch 
(Switch) über eine Zugangsleitung zum und vom Teilnehmer 
übertragen werden. 

8. „Paket“ (packet) eine Gruppe binärer Einheiten, die Daten 
und Rufüberwachungssignale enthält und als Gesamtheit 
übertragen wird. Die Daten, Rufüberwachungssignale und 
eventuelle Fehlerkontrollinformationen bilden ein festgelegtes 
Format. 

9. „Signalisierung über zentralen Zeichengabekanal “ (common 
channel signalling) die Übertragung von Steuerinformationen 
(Signalisierung) über einen anderen als den für Nachrichten 
verwendeten Kanal. Der Signalisierungskanal steuert in der 
Regel mehrere Nachrichtenkanäle. 

10. „Datenübertragungsrate “ (data signalling rate) die Bitrate 
entsprechend ITU- Empfehlung 53-36, wobei zu berücksich­
tigen ist, dass für nichtbinäre Modulation „Baud“ und „Bit 
pro Sekunde“ nicht gleich sind. Bits für die Kodierung, Prü­
fung und Synchronisierung sind einzubeziehen. 

11. „Dynamisch adaptive Leitweglenkung“ (dynamic adaptive 
routing) die automatische Verkehrsumleitung, basierend auf 
Erkennung und Auswertung des momentanen aktuellen Netz­
zustandes. 
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12. „Medienzugriffseinheit “ (Media access unit) ein Gerät, das 
eine oder mehrere Kommunikationsschnittstellen enthält 
(Netzzugangssteuerung, Kommunikationskanalsteuerung, Mo­
dem oder Rechner-Bus) um Terminaleinrichtungen an ein 
Netzwerk anschließen zu können. 

13. „Spektrale Effektivität“ ist der Quotient aus „digitaler Über­
tragungsrate“ in [Bit/s] und Bandbreite über 6 dB in Hz. 

14. „Speicherprogrammierbar “ (stored program controlled) eine 
Steuerung, die in einem elektronischen Speicher Befehle spei­
chert, die ein Prozessor zur Ausführung von vorher festgeleg­
ten Funktionsabläufen verwenden kann. 

Anmerkung: Ausrüstung kann unabhängig davon „speicherprogrammierbar “ 
sein, ob sich der elektronische Speicher innerhalb oder außerhalb der Ausrüs­
tung befindet. 

X.B.III.101 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Prüfgeräte für Telekommunikationseinrichtungen. 

X.C.III.101 Vorformen aus Glas oder anderen Werkstoffen, optimiert für die 
Fertigung der von Nummer X.A.III.101 erfassten Lichtwellenleiter. 

X.D.III.101 „Software“, besonders entwickelt oder geändert für die „Entwick­
lung“, „Herstellung“ oder „Verwendung“ der von den Nummern X. 
A.III.101 und X.B.III.101 erfassten Ausrüstung, und Software für 
die dynamisch adaptive Leitweglenkung, wie folgt: 

a) „Software“, besonders entwickelt für „dynamisch adaptive Leit­
weglenkung“, außer in maschinenausführbarem Code. 

b) nicht belegt. 

X.E.III.101 „Technologie“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Verwen­
dung“ der Ausrüstung, die von den Nummern X.A.III.101 und X.B. 
III.101 erfasst wird, oder „Software“, die von Nummer X.D.III.101 
erfasst wird, und andere „Technologien“, wie folgt: 

a) Spezifische „Technologie“ wie folgt: 

1. „Technologie“, für die Verarbeitung und die Aufbringung von 
Beschichtungen (Ummantelung) auf Lichtwellenleiter, beson­
ders konstruiert, um sie zum Unterwassereinsatz geeignet zu 
machen, 

2. „Technologie“ für die „Entwicklung“ von Ausrüstung für 
„synchrone digitale Hierarchie“ („SDH“) oder „synchrones 
optisches Netz“ („SONET“). 

Technische Anmerkung: Im Sinne von Nummer X.E.III.101 bezeich­
net 

1. „Synchrone digitale Hierarchie“ (synchronous digital hierar­
chy – SDH) eine digitale Hierarchie mit der Fähigkeit, verschie­
dene Arten digitalen Verkehrs unter Verwendung synchroner 
Übertragungsverfahren über unterschiedliche Medien zu kon­
trollieren, zu multiplexen und anzusteuern. Das Format basiert 
auf dem Synchronen Transportmodul (STM), das in den CCITT- 
Empfehlungen G.703, G.707, G.708, G.709 und anderen noch zu 
veröffentlichenden definiert ist. Die erste Stufe von „SDH“ be­
trägt 155,52 Mbit/s. 

2. „Synchrones optisches Netz“ (synchronous optical network – 
SONET) ein Netz mit der Fähigkeit, verschiedene Arten digitalen 
Verkehrs unter Verwendung synchroner Übertragungsverfahren 
über Lichtwellenleiter zu kontrollieren, zu multiplexen und an­
zusteuern. Das Format ist die nordamerikanische Version von 
„SDH“ und verwendet ebenfalls das synchrone Transportmodul 
(STM). Jedoch wird das synchrone Transportsignal (STS) als 
Basis-Transport-Modul mit einer Rate von 51,81 Mbit/s für die 
erste Stufe eingesetzt. Die SONET-Empfehlungen werden in die 
von „SDH“ eingebracht. 
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Kategorie III Teil 2 – Informationssicherheit 

Anmerkung: Kategorie III Teil 2 erfasst keine Waren für den persönlichen 
Gebrauch natürlicher Personen. 

X.A.III.201 Ausrüstung wie folgt: 

a) nicht belegt, 

b) nicht belegt, 

c) im Einklang mit der Kryptotechnik-Anmerkung (Anmerkung 3 
in Kategorie 5, Teil 2) als Verschlüsselungsgüter für den Mas­
senmarkt klassifizierte Güter ( 1 ). 

X.D.III.201 „Software“ für „Informationssicherheit “ wie folgt: 

Anmerkung: Dieser Eintrag erfasst nicht „Software“, entwickelt 
oder geändert zum Schutz gegen böswillige Computerbeeinträch­
tigungen, z. B. Viren, bei der die Verwendung von „Kryptotech­
nik“ auf Authentisierung, digitale Signaturen und/oder die Ent­
schlüsselung von Daten oder Dateien beschränkt ist. 

a) nicht belegt, 

b) nicht belegt, 

c) im Einklang mit der Kryptotechnik-Anmerkung (Anmerkung 3 
in Kategorie 5, Teil 2) als Verschlüsselungs- “Software“ für 
den Massenmarkt klassifizierte „Software“ ( 2 ). 

X.E.III.201 „Technologie“ für „Informationssicherheit “ gemäß der Allgemeinen 
Technologie-Anmerkung wie folgt: 

a) nicht belegt, 

b) Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste „Technologie“ für die „Verwendung“ von Massengütern, 
die von Unternummer X.A.III.201c erfasst werden, oder von 
„Software“ für den Massenmarkt, die von Unternummer X.D. 
III.201c erfasst wird. 

Kategorie IV – Sensoren und Laser 

X.A.IV.001 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Marine- oder terrestrische Akustikausrüstung, geeignet 
zum Erfassen oder Lokalisieren von Objekten oder Merkmalen 
unter Wasser oder zur Positionierung von Überwasserschiffen 
oder Unterwasserfahrzeugen, sowie besonders konstruierte Be­
standteile hierfür. 

X.A.IV.002 Optische Sensoren wie folgt: 

a) Bildverstärkerröhren und besonders konstruierte Bestandteile 
hierfür wie folgt: 

1. Bildverstärkerröhren mit allen folgenden Eigenschaften: 

a) Spitzenempfindlichkeit innerhalb des Wellenlängen­
bereichs größer als 400 nm und kleiner/gleich 1 050 nm, 

b) Mikrokanalplatte zur elektronischen Bildverstärkung mit 
einem Lochabstand (Lochmitte zu Lochmitte) kleiner als 
25 μm sowie 

c) mit einer der folgenden Eigenschaften: 

1. eine S-20-, S-25- oder multialkalische Fotokathode 
oder 
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2. eine GaAs- oder GaInAs-Fotokathode, 

2. besonders konstruierte Mikrokanalplatten mit beiden der 
folgenden Eigenschaften: 

a) 15 000 oder mehr Röhrchen je Platte sowie 

b) Lochabstand (Lochmitte zu Lochmitte) kleiner als 
25 μm. 

b) Ausrüstung zur direkten Bildwandlung für das sichtbare oder 
Infrarotspektrum mit Bildverstärkerröhren mit den in Unter­
nummer X.A.IV.002a1 aufgeführten Eigenschaften. 

X.A.IV.003 Bildkameras wie folgt: 

a) Bildkameras, die den Kriterien der Anmerkung 3 zu Unter­
nummer 6A003b4 ( 1 ) entsprechen, 

b) nicht belegt, 

X.A.IV.004 Optik wie folgt: 

Anmerkung: Nummer X.A.IV.004 erfasst nicht optische Filter mit 
festen Luftspalten oder Lyot-Filter. 

a) Optische Filter: 

1. für Wellenlängen größer als 250 nm, bestehend aus op­
tisch wirksamen Beschichtungen in mehreren Schichten 
und mit einer der folgenden Eigenschaften: 

a) Bandbreiten kleiner/gleich 1 nm volle Halbwerts­
breite (Full Width Half Intensity – FWHI) und Spit­
zendurchlässigkeit größer/gleich 90 % oder 

b) Bandbreiten kleiner/gleich 0,1 nm FWHI und Spit­
zendurchlässigkeit größer/gleich 50 %, 

2. für Wellenlängen größer als 250 nm mit allen folgenden 
Eigenschaften: 

a) abstimmbar über einen Spektralbereich größer/gleich 
500 nm, 

b) optischer Bandpass mit einer momentanen Bandbreite 
kleiner/gleich 1,25 nm, 

c) innerhalb von 0,1 ms auf eine Genauigkeit besser/ 
gleich 1 nm innerhalb des abstimmbaren Spektral­
bereichs zurücksetzbare Wellenlänge sowie 

d) Spitzendurchlässigkeit (single peak transmission) 
größer/gleich 91 %, 

3. optische Schalter (Filter) mit einem Sichtfeld größer/ 
gleich 30 und einer Ansprechzeit kleiner/gleich 1 ns, 

b) „Fluoridfaser“-Kabel oder Lichtwellenleiter hierfür mit ei­
ner Dämpfung von weniger als 4 dB/km innerhalb des 
Wellenlängenbereichs größer als 1 000 nm bis 3 000 nm. 

Technische Anmerkung: Im Sinne von Unternummer X.A. 
IV.004b bezeichnen „Fluoridfasern“ (fluoride fibres) aus 
verschiedenen Fluoridverbindungen hergestellte Fasern. 
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X.A.IV.005 „Laser“ wie folgt: 

a) Kohlendioxid“laser“ (CO 2 -“Laser“) mit einer der folgenden 
Eigenschaften: 

1. Dauerstrich-(CW)-Ausgangsleistung größer als 10 kW, 

2. gepulster Ausgang mit einer „Pulsdauer“ größer als 10 μs 
sowie 

a) mittlere Ausgangsleistung größer als 10 kW oder 

b) gepulste „Spitzenleistung“ größer als 100 kW oder 

3. gepulster Ausgang mit einer „Pulsdauer“ kleiner/gleich 
10 μs sowie 

a) Pulsenergie pro Puls größer als 5 J und „Spitzenleis­
tung“ größer als 2,5 kW oder 

b) mittlere Ausgangsleistung größer als 2,5 kW, 

b) Halbleiterlaser wie folgt: 

1. einzelne Halbleiter“laser“, die im transversalen Singlemo­
debetrieb arbeiten, mit einer der folgenden Eigenschaften: 

a) mittlere Ausgangsleistung größer als 100 mW oder 

b) Übertragungswellenlänge größer als 1 050 nm, 

2. einzelne Halbleiter“laser“, die im transversalen Multimode­
betrieb arbeiten, oder Anordnungen einzelner Halbleiter“la­
ser“ mit einer Wellenlänge größer als 1 050 nm, 

c) Rubin-“Laser“ mit einer Ausgangsenergie größer als 20 J je 
Puls, 

d) nicht „abstimmbare“ „gepulste Laser“ mit einer Ausgangswel­
lenlänge größer als 975 nm und kleiner/gleich 1 150 nm und 
mit einer der folgenden Eigenschaften: 

1. „Pulsdauer“ größer/gleich 1 ns und kleiner/gleich 1 μs und 
mit einer der folgenden Eigenschaften: 

a) Ausgangsstrahlung im transversalen Singlemodebetrieb 
mit einer der folgenden Eigenschaften: 

1. „Gesamtwirkungsgrad “ größer als 12 % und „mittlere 
Ausgangsleistung “ größer als 10 W und Pulsfrequenz 
größer als 1 kHz oder 

2. „mittlere Ausgangsleistung “ größer als 20 W, oder 

b) Ausgangsstrahlung im transversalen Multimodebetrieb 
mit einer der folgenden Eigenschaften: 

1. „Gesamtwirkungsgrad “ größer als 18 % und „mittlere 
Ausgangsleistung “ größer als 30 W, 

2. „Spitzenleistung“ größer 200 MW oder 

3. „mittlere Ausgangsleistung “ größer als 50 W, oder 

2. „Pulsdauer“ größer als 1 μs und mit einer der folgenden 
Eigenschaften: 

a) Ausgangsstrahlung im transversalen Singlemodebetrieb 
mit einer der folgenden Eigenschaften: 
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1. „Gesamtwirkungsgrad “ größer als 12 % und „mittlere 
Ausgangsleistung “ größer als 10 W und Pulsfrequenz 
größer als 1 kHz oder 

2. „mittlere Ausgangsleistung “ größer als 20 W, oder 

b) Ausgangsstrahlung im transversalen Multimodebetrieb 
mit einer der folgenden Eigenschaften: 

1. „Gesamtwirkungsgrad “ größer als 18 % und „mittlere 
Ausgangsleistung “ größer als 30 W oder 

2. „mittlere Ausgangsleistung “ größer als 500 W, 

e) nicht „abstimmbare“ „Dauerstrichlaser“ („CW-Laser“) mit ei­
ner Ausgangswellen- länge größer als 975 nm und kleiner/ 
gleich 1 150 nm und mit einer der folgenden Eigenschaften: 

1. Ausgangsstrahlung im transversalen Singlemodebetrieb mit 
einer der folgenden Eigenschaften: 

a) „Gesamtwirkungsgrad “ größer als 12 % und „mittlere 
Ausgangsleistung “ größer als 10 W und Pulsfrequenz 
größer als 1 kHz oder 

b) „mittlere Ausgangsleistung “ größer als 50 W, oder 

2. Ausgangsstrahlung im transversalen Multimodebetrieb mit 
einer der folgenden Eigenschaften: 

a) „Gesamtwirkungsgrad “ größer als 18 % und „mittlere 
Ausgangsleistung “ größer als 30 W oder 

b) „mittlere Ausgangsleistung “ größer als 500 W, 

Anmerkung: Unternummer X.A.IV.005e2b erfasst nicht 
Industrie“laser“ mit einer Ausgangsleistung im trans­
versalen Multimodebetrieb kleiner/gleich 2 kW und ei­
ner Gesamtmasse größer als 1 200 kg. Im Sinne dieser 
Anmerkung schließt Gesamtmasse alle Komponenten 
ein, die benötigt werden, um den „Laser“ zu betreiben, 
z. B. „Laser“, Stromversorgung, Kühlung. Nicht einge­
schlossen sind jedoch externe Optiken für die Strahlfor­
mung und/oder Strahlführung. 

f) nicht „abstimmbare“ „Laser“ mit einer Wellenlänge größer als 
1 400 nm und kleiner/gleich 1 555 nm und mit einer der fol­
genden Eigenschaften: 

1. Ausgangsenergie größer als 100 mJ je Puls und gepulste 
„Spitzenleistung“ größer als 1 W oder 

2. mittlere oder CW-Ausgangsleistung größer als 1 W, 

g) Freie-Elektronen- “Laser“. 

Technische Anmerkung: Im Sinne von Nummer X.A.IV.005 ergibt 
sich der „Gesamtwirkungsgrad “ (wall-plug efficiency) aus dem 
Verhältnis der Ausgangsleistung, bzw. mittleren Ausgangsleistung, 
eines „Lasers“ zur elektrischen Gesamtleistung, die nötig ist, um 
den „Laser“ zu betreiben. Dies schließt die Stromversorgung bzw. 
-anpassung und die Kühlung bzw. das thermische Management 
ein. 

X.A.IV.006 „Magnetometer“, „supraleitende“ elektromagnetische Sensoren 
und besonders konstruierte Bestandteile hierfür, wie folgt: 
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a) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste „Magnetometer“ mit einer „Empfindlichkeit“ kleiner 
(besser) als 1,0 nT (rms)/√Hz, 

Technische Anmerkung: Im Sinne der Nummer X.A.IV.006.a 
bezeichnet „Empfindlichkeit“ (Rauschpegel) den quadrati­
schen Mittelwert des geräteseitig begrenzten Grundrauschens, 
bei dem es sich um das kleinste messbare Signal handelt. 

b) „supraleitende“ elektromagnetische Sensoren, Bestandteile aus 
„supraleitenden“ Werkstoffen oder Materialien: 

1. konstruiert zum Betrieb mindestens eines ihrer „supraleiten­
den“ Bestandteile bei Temperaturen unterhalb der „kriti­
schen Temperatur“ (einschließlich Josephson-Elementen 
und SQUIDs [superconductive quantum interference devi­
ces]), 

2. konstruiert zum Erkennen von Änderungen des elektromag­
netischen Felds bei Frequenzen kleiner/gleich 1 kHz sowie 

3. mit einer der folgenden Eigenschaften: 

a) mit Dünnfilm-SQUIDs, deren kleinste Strukturabmes­
sung kleiner ist als 2 μm, und mit zugehörigen Ein- 
und Ausgangskopplungsschaltungen, 

b) konstruiert zum Betrieb mit einer Magnetfeldänderungs­
geschwindigkeit von mehr als 1 × 106 magnetischen 
Flussquanten pro Sekunde, 

c) konstruiert zum Betrieb ohne magnetische Abschirmung 
innerhalb des Erdmagnetfelds oder 

d) mit einem Temperaturkoeffizienten kleiner (weniger) als 
0,1 magnetische Flussquanten/K. 

X.A.IV.007 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Schwerkraftmesser (Gravimeter) für die Verwendung an 
Land, wie folgt: 

a) mit einer statischen „Genauigkeit“ kleiner (besser) als 100 
μGal oder 

b) solche mit Quarzelement (Worden-Prinzip). 

X.A.IV.008 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Radarsysteme, -geräte und wichtige Bestandteile sowie 
besonders konstruierte Bestandteile hierfür, wie folgt: 

a) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Luftfahrzeug- Bordradarsysteme und besonders kon­
struierte Bestandteile hierfür, 

b) „weltraumgeeignetes “ „Laser“- oder Lichtradar (LIDAR, Light 
Detection And Ranging), besonders konstruiert für die Land­
vermessung oder für meteorologische Beobachtung, 

c) Millimeterwellen-Enhanced-Vision-Bildgebungssysteme für 
Radar, besonders konstruiert für Luftfahrzeuge mit rotierenden 
Tragflächen und mit allen folgenden Eigenschaften: 

1. Betriebsfrequenz 94 GHz, 

2. mittlere Ausgangsleistung kleiner als 20 mW, 

3. Radarbündelbreite 1 Grad sowie 
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4. Betriebsbereich größer/gleich 1 500 m. 

Technische Anmerkungen: 

1. Im Sinne von Nummer X.A.IV.008 umfasst ein ‚wichtiger Be­
standteil‘ jedes zusammengesetzte Element, das einen Teil ei­
nes ‚Endguts‘ bildet, ohne den das ‚Endgut‘ unbrauchbar ist. 

2. Im Sinne von Nummer X.A.IV.008 ist ein ‚Endgut‘ ein Sys­
tem, eine Ausrüstung oder eine zusammengesetzte Ware, die 
für die bestimmungsgemäße Verwendung bereit ist. 

X.A.IV.009 Spezifische Datenverarbeitungsausrüstung wie folgt: 

a) seismische Detektionsgeräte, die nicht von Unternummer X.A. 
IV.009c erfasst werden, 

b) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste strahlungsfeste TV-Kameras oder 

c) seismische Detektionsgeräte, mit denen der Ursprung eines 
eingegangenen Signals erkannt, klassifiziert und bestimmt wer­
den kann. 

X.B.IV.001 Ausrüstung einschließlich Werkzeugen, Formen, Halterungsvor­
richtungen oder Lehren und andere besonders konstruierte Be­
standteile und Zubehör hierfür, besonders entwickelt oder geän­
dert für einen der folgenden Zwecke: 

a) für die Herstellung oder Kontrolle von: 

1. Wigglermagneten von Freie-Elektronen- “Lasern“, 

2. Fotoinjektoren von Freie-Elektronen- “Lasern“, 

b) zur Einstellung des Longitudinalmagnetfelds von Freie-Elek­
tronen-“Lasern“ innerhalb der erforderlichen Toleranzen. 

X.C.IV.001 Optische Fasern für Sensorzwecke, die strukturell so geändert 
sind, dass sie eine „Schwebungslänge “ kleiner als 500 mm auf­
weisen (hohe Doppelbrechung), oder nicht in Unternum­
mer 6C002b ( 1 ) beschriebene optische Sensormaterialien mit ei­
nem Zinkgehalt größer/gleich 6 %, ermittelt durch „Molenbruch“. 

Technische Anmerkung: Im Sinne von Nummer X.C.IV.001 be­
zeichnet 

1. „Molenbruch“ (mole fraction) das Verhältnis der Mole von 
ZnTe zur Summe der Mole von CdTe und ZnTe, die im Kristall 
vorhanden sind. 

2. „Schwebungslänge “ (beat length) die Entfernung, die zwei 
orthogonale, anfangs phasengleiche Polarisationssignale zu­
rücklegen müssen, bis ihre Phasenverschiebung 2 π rad/s be­
trägt. 

X.C.IV.002 Optische Materialien wie folgt: 

a) Material mit geringer optischer Absorption wie folgt: 

1. Aus Fluoridmischungen bestehendes Material, das Bestand­
teile mit einer Reinheit größer/gleich 99,999 % enthält, 
oder 

Anmerkung: Unternummer X.C.IV.002a1 erfasst Zirkon- 
oder Aluminiumfluoride und Variationen hiervon. 

2. Fluoridglas-Mischungen, die aus den von Unternum­
mer 6C004e1 ( 2 ) erfassten Mischungen bestehen, 

b) „Lichtwellenleiter-Preforms “ aus Fluoridmischungen, die Be­
standteile mit einer Reinheit größer/gleich 99,999 % enthalten, 
besonders konstruiert zur Herstellung der von Unternummer X. 
A.IV.004b erfassten „Fluoridfasern“. 
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Technische Anmerkung: Im Sinne von Nummer X.C.IV.002 be­
zeichnet 

1. „Fluoridfasern“ (fluoride fibres) aus Fluoridmischungen her­
gestellte Fasern. 

2. „Lichtwellenleiter-Preforms “ (optical fibre preforms) Barren, 
Blöcke oder Stäbe aus Glas, Kunststoff oder anderen Materia­
lien, die für die Verwendung in der Herstellung von Licht­
wellenleitern besonders bearbeitet worden sind. Die Eigen­
schaften der Preform sind für die grundlegenden Parameter 
der gezogenen Lichtwellenleiter entscheidend. 

X.D.IV.001 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste „Software“, besonders entwickelt für die „Entwicklung“, 
„Herstellung“ oder „Verwendung“ von Gütern, die von Num­
mer 6A002, 6A003 ( 1 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 
oder X.A.IV.008 erfasst werden. 

X.D.IV.002 „Software“, besonders entwickelt für die „Entwicklung“ oder 
„Herstellung“ der von Nummer X.A.IV.002, X.A.IV.004 oder 
X.A.IV.005 erfassten Ausrüstung. 

X.D.IV.003 Sonstige „Software“ wie folgt: 

a) „Software“ (Anwendungs“programme“) für Flugsicherungs­
zwecke, die zur Verwendung auf Universalrechnern in Flugsi­
cherungszentralen konzipiert ist und über die Fähigkeit zur 
automatischen Übergabe von Primärradar-Zieldaten von der 
Flugsicherungsleitzentrale an eine andere Flugsicherungszen­
trale verfügt (sofern diese Daten nicht mit den Daten von 
Sekundär-Überwachungsradarsystemen (SSR, Secondary Sur­
veillance Radar) korreliert sind). 

b) „Software“, besonders entwickelt für seismische Detektions­
geräte in Unternummer X.A.IV.009c oder 

c) „Quellcode“, besonders konstruiert für seismische Detektions­
geräte in Unternummer X.A.IV.009c. 

X.E.IV.001 „Technologie“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Ver­
wendung“ von Gütern, die von Nummer X.A.IV.001, X.A.IV.006, 
X.A.IV.007, X.A.IV.008 oder Unternummer X.A.IV.009c erfasst 
werden. 

X.E.IV.002 „Technologie“ für die „Entwicklung“ oder „Herstellung“ von 
Ausrüstung, Werkstoffen oder „Software“, die von Nummer X. 
A.IV.002, X.A.IV.004 oder X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, 
X.C.IV.002 oder X.D.IV.003 erfasst werden. 

X.E.IV.003 Sonstige „Technologie“ wie folgt: 

a) Technologie für die Herstellung optischer Gegenstände für die 
Serienherstellung optischer Bestandteile mit einer Quote grö­
ßer als 10 m 

2 Oberflächeninhalt pro Jahr auf einer einzelnen 
Spindel mit allen folgenden Eigenschaften: 

1. Fläche größer als 1 m 
2 sowie 

2. Oberflächenform größer als λ/10 rms bei der vorgesehenen 
Wellenlänge, 

b) „Technologie“ für optische Filter mit einer Bandbreite kleiner/ 
gleich 10 nm, einem Bildfeldwinkel (FOV, Field Of View) 
größer als 40 

o und einer Auflösung besser als 0,75 Linienpaare/ 
mrad, 

c) „Technologie“ für die „Entwicklung“ oder „Herstellung“ von 
Kameras, die von Nummer X.A.IV.003 erfasst werden, 

d) „Technologie“, die „unverzichtbar“ ist für die „Entwicklung“ 
oder „Herstellung“ von nicht-dreiachsigen Luftspalt-“Magneto­
metern“ (fluxgate magnetometers) oder nicht- dreiachsigen 
Luftspalt-“Magnetometer“-Systemen mit einer der folgenden 
Eigenschaften: 
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1. „Rauschpegel“ kleiner (besser) als 0,05 nT (rms)√Hz bei 
Frequenzen kleiner als 1 Hz oder 

2. „Empfindlichkeit“ kleiner (besser) als 1 x 10-3 nT 
(rms)√Hz bei Frequenzen größer/gleich 1 Hz. 

e) „Technologie“, die „unverzichtbar“ ist für die „Entwicklung“ 
oder „Herstellung“ von Infrarot-Hochkonversionsgeräten mit 
allen folgenden Eigenschaften: 

1. Empfindlichkeit innerhalb des Wellenlängenbereichs größer 
als 700 nm kleiner/gleich 1 500 nm sowie 

2. Kombination aus Infrarot-Photodetektor, Licht emittierender 
Diode (OLED) und Nanokristall zur Umwandlung von in­
frarotem in sichtbares Licht. 

Technische Anmerkung: Im Sinne der Nummer X.E.IV.003 be­
zeichnet „Empfindlichkeit“ (Rauschpegel) den quadratischen Mit­
telwert des geräteseitig begrenzten Grundrauschens, bei dem es 
sich um das kleinste messbare Signal handelt.Kategorie V – 

Navigation und 
Luftfahrtelektronik 

X.A.V.001 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Bord- Kommunikationsausrüstung, sämtliche „Luftfahr­
zeug“-Trägheitsnavigationssysteme und sonstige Luftfahrtelektro­
nikausrüstung, einschließlich Bestandteilen. 

Anmerkung 1: Nummer X.A.V.001 erfasst keine Kopfhörer oder 
Mikrofone. 

Anmerkung 2: Nummer X.A.V.001 erfasst keine Waren für den 
persönlichen Gebrauch natürlicher Personen. 

X.B.V.001 Sonstige Ausrüstung, besonders konstruiert für die Prüfung, das 
Testen oder die „Herstellung“ von Navigations- und Luftfahrt­
elektronikausrüstung. 

X.D.V.001 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste „Software“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder 
„Verwendung“ von Navigations-, Bordkommunikations- und an­
derer Luftfahrtelektronikausrüstung. 

X.E.V.001 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste „Technologie“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder 
„Verwendung“ von Navigations-, Bordkommunikations- und an­
derer Luftfahrtelektronikausrüstung. 

Kategorie VI — Meeres- und Schiffstechnik 

X.A.VI.001 Schiffe, Systeme oder Ausrüstung der Meeres- und Schiffstechnik 
und besonders konstruierte Bestandteile hierfür, sowie Bestand­
teile und Zubehör, wie folgt: 

a) Unterwasser-Beobachtungssysteme wie folgt: 

1. Fernsehsysteme (die Kamera, Beleuchtung, Überwachungs- 
und Signalübertragungseinrichtungen enthalten) mit einer 
Grenzauflösung von mehr als 500 Linien, gemessen in Luft, 
und besonders konstruiert oder geändert für ferngesteuerte 
Operationen mit einem Tauchfahrzeug, oder 

2. Unterwasser-Fernsehkameras mit einer Grenzauflösung von 
mehr als 700 Linien, gemessen in Luft, 
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Technische Anmerkung: Grenzauflösung bedeutet beim Fern­
sehen ein Maß für die horizontale Auflösung, die normaler­
weise ausgedrückt wird als die maximale Anzahl von Linien 
pro Bildhöhe, die auf einem Testbild unterschieden werden 
können nach IEEE-Standard 208/1960 oder einer vergleich­
baren Norm. 

b) fotografische Stehbildkameras, besonders konstruiert oder ge­
ändert für den Unterwassereinsatz, mit Filmbreiten größer/ 
gleich 35 mm und Autofokus oder ferngesteuertem Fokus, 
besonders konstruiert für den Unterwassereinsatz, 

c) Stroboskopleuchten, besonders konstruiert oder geändert für 
den Unterwassereinsatz, mit einer Lichtausgangsenergie größer 
als 300 J pro Blitz, 

d) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Unterwasser-Kameraausrüstung, 

e) Schiffsheizkessel, konstruiert für eine der folgenden Eigen­
schaften: 

1. Wärmeabgaberate (bei maximaler Leistung) gleich oder 
mehr als 1 966,4 kW/m 

3 Brennvolumen oder 

2. Verhältnis des erzeugten Dampfes in Kilogramm pro 
Stunde (bei maximaler Leistung) zum Trockengewicht des 
Kessels in Kilogramm von 37,6 oder mehr; 

f) Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste (Über- oder Unterwasser-)Schiffe, einschließlich auf­
blasbaren Booten, und besonders konstruierte Bestandteile 
hierfür, 

Anmerkung: Unternummer X.A.VI.001f erfasst nicht Schiffe, 
die zur privaten Beförderung oder zur Beförderung von Per­
sonen oder Gütern aus dem oder durch das Zollgebiet der 
Union verwendet werden und sich zu diesem Zweck vorüber­
gehend dort aufhalten. 

g) Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Schiffsmotoren (sowohl Innen- als auch Außenbord­
motoren) und Unterseebootmotoren sowie besonders konstru­
ierte Bestandteile hierfür, 

h) Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Unterwasser- Atemgeräte (Tauchausrüstung) und zu­
gehörige Ausrüstung, 

i) Rettungswesten, Tauchzylinder, Tauchkompasse und Tauch­
computer, 

Anmerkung: Unternummer X.A.VI.001i erfasst keine Waren für 
den persönlichen Gebrauch natürlicher Personen. 

j) Unterwasserleuchten und Antriebsausrüstung, oder 

Anmerkung: Unternummer X.A.VI.001j erfasst keine Waren für 
den persönlichen Gebrauch natürlicher Personen. 

k) Luftkompressoren und Filtersysteme, besonders konstruiert 
zum Füllen von Atemluftflaschen, 

X.D.VI.001 „Software“, besonders entwickelt oder geändert für die „Entwick­
lung“, „Herstellung“ oder „Verwendung“ der von Nummer X.A. 
VI.001 erfassten Ausrüstung. 
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X.D.VI.002 „Software“, besonders entwickelt für den Betrieb von unbemann­
ten Tauchfahrzeugen, die in der Öl- und Gasindustrie verwendet 
werden. 

X.E.VI.001 „Technologie“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Ver­
wendung“ der von Nummer X.A.VI.001 erfassten Ausrüstung. 

Kategorie VII – Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe 

X.A.VII.001 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Dieselmotoren und Zugmaschinen und besonders konstru­
ierte Bestandteile hierfür: 

a) Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Dieselmotoren für Lastkraftwagen, Zugmaschinen und 
Automobilanwendungen, mit einer Gesamtleistung größer/ 
gleich 298 kW, 

b) Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Gelände-Zugmaschinen mit einer Transportkapazität 
größer/gleich 9 Tonnen sowie wichtige Bestandteile und Zu­
behör hierfür, 

c) Straßen-Sattelzugmaschinen mit hinteren Einzel- oder Doppel­
achsen, ausgelegt für 9 Tonnen oder mehr pro Achse sowie 
besonders konstruierte wichtige Bestandteile hierfür. 

Anmerkung: Unternummer X.A.VII.001b und Unternummer X. 
A.VII.001c erfassen nicht Fahrzeuge, die zur privaten Beför­
derung oder zur Beförderung von Personen oder Gütern aus 
dem oder durch das Zollgebiet der Union verwendet werden 
und sich zu diesem Zweck vorübergehend dort aufhalten. 

Technische Anmerkungen: 

1. Im Sinne von Nummer X.A.VII.001 umfasst ein ‚wichtiger Be­
standteil‘ jedes zusammengesetzte Element, das einen Teil ei­
nes ‚Endguts‘ bildet, ohne den das ‚Endgut‘ unbrauchbar ist. 

2. Im Sinne von Nummer X.A.VII.001 ist ein ‚Endgut‘ ein System, 
eine Ausrüstung oder eine zusammengesetzte Ware, die für die 
bestimmungsgemäße Verwendung bereit ist. 

X.A.VII.002 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Gasturbinentriebwerke sowie deren Bestandteile 

a) nicht belegt. 

b) nicht belegt. 

c) Gasturbinenflugtriebwerke und besonders konstruierte Be­
standteile hierfür, 

d) nicht belegt, 

e) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Druckluft-Atemgeräte für Luftfahrzeuge und beson­
ders konstruierte Bestandteile hierfür. 

X.A.VII.003 Andere als in Nummer X.A.VII.002, von der CML oder der Ver­
ordnung (EU) 2021/821 erfasste Luftfahrzeugmotoren, wie folgt: 

a) Hub- und Rotationskolbenverbrennungsmotoren oder 

b) Elektromotoren 

Technische Anmerkung: Im Sinne von Nummer X.A.VII.003 um­
fasst Luftfahrzeuge: Flugzeuge, unbemannte Luftfahrzeuge (UAV), 
Hubschrauber, Tragschrauber, hybride Luftfahrzeuge oder funk­
gesteuerte Modelle. 

X.B.VII.001 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Vibrationsprüfausrüstung und besonders konstruierte Be­
standteile hierfür. 

Anmerkung: Nummer X.B.VII.001 erfasst nur Ausrüstung für die 
„Entwicklung“ oder „Herstellung“. Sie erfasst keine Zustands­
überwachungssysteme. 

X.B.VII.002 Besonders konstruierte Ausrüstung, Werkzeuge oder Vorrichtun­
gen für die Herstellung oder Messung von Gasturbinenlaufschau­
feln, -leitschaufeln oder gegossenen Deckbändern (tip shroud cast­
ings), wie folgt: 
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a) Automatisierte Ausrüstung, die nichtmechanische Verfahren 
zur Messung von Schaufelblattwandstärken verwendet, 

b) Werkzeuge, Vorrichtungen oder Messgeräte für die von Unter­
nummer 9E003c ( 1 ) erfassten „Laser-“, Wasserstrahl- oder 
elektrochemischen/funkenerosiven Verfahren zum Bohren 
von Löchern, 

c) Ausrüstung zum Auslaugen von Keramikkernen, 

d) Herstellungsausrüstung oder -werkzeuge für Keramikkerne, 

e) Ausrüstung zum Herstellen von Wachsmodellen für Keramik­
schalen, 

f) Ausrüstung zum Ausbrennen oder Backen von Keramikscha­
len. 

X.D.VII.001 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste „Software“ für die „Entwicklung“ oder „Herstellung“ der 
von Nummer X.A.VII.001 oder X.B.VII.001 erfassten Ausrüs­
tung. 

X.D.VII.002 „Software“ für die „Entwicklung“ oder „Herstellung“ der von 
Nummer X.A.VII.002 oder X.B.VII.002 erfassten Ausrüstung. 

X.E.VII.001 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste „Technologie“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder 
„Verwendung“ der von Nummer X.A.VII.001 oder X.B.VII.001 
erfassten Ausrüstung. 

X.E.VII.002 „Technologie“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Ver­
wendung“ der von Nummer X.A.VII.002 oder X.B.VII.002 er­
fassten Ausrüstung. 

X.E.VII.003 Sonstige „Technologie“, nicht von Nummer 9E003 ( 2 ) erfasst, wie 
folgt: 

a) Laufschaufelspitzen-Spaltregelsysteme mit aktiver Gehäuse­
ausgleichs“technologie“, die auf Auslegungs- und Entwick­
lungsdaten beschränkt ist, oder 

b) Gaslager für Rotorbaugruppen von Gasturbinentriebwerken. 

Kategorie VIII — Verschiedene Gegenstände 

X.A.VIII.001 Ausrüstung für die Erdölförderung oder Erdölexploration wie 
folgt: 

a) In Bohraufsätze integrierte Messgeräte, einschließlich Träg­
heitsnavigationssystemen für Messungen während der Bohrung 
(MWD), 

b) Gasüberwachungssysteme und Detektoren hierfür, konstruiert 
für den kontinuierlichen Betrieb und die kontinuierliche De­
tektion von Schwefelwasserstoff, 

c) Ausrüstung für seismologische Messungen, einschließlich Re­
flexionsseismik und seismische Vibratoren, 

d) Sediment-Echolote. 

X.A.VIII.002 Ausrüstung, „elektronische Baugruppen“ und Bestandteile, beson­
ders konstruiert für Quantencomputer, Quantenelektronik, Quan­
tensensoren, Quantenverarbeitungseinheiten, Qubit-Schaltungen, 
Qubit-Geräte oder Quantenradarsysteme, einschließlich Pockels- 
Zellen. 

Anmerkung 1: Quantencomputer führen Berechnungen durch, die 
die kollektiven Eigenschaften von Quantenzuständen wie Über­
lagerung, Interferenzen und Verschränkungen nutzen. 

Anmerkung 2: Zu den Einheiten, Schaltungen und Vorrichtungen 
gehören unter anderem supraleitende Schaltungen, Quanten-An­
nealing, Ionenfallen, photonische Wechselwirkungen, Silizium/ 
Spin und kalte Atome. 
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X.A.VIII.003 Mikroskope und zugehörige Ausrüstungen und Detektoren, wie 
folgt: 

a) Rasterelektronenmikroskope (SEM), 

b) Raster-Augur-Mikroskope, 

c) Übertragungselektronenmikroskope (TEM), 

d) Atomare Kraftmikroskope (AFM), 

e) Rasterkraftmikroskope (SFM), 

f) Ausrüstung und Detektoren, besonders konstruiert zur Verwen­
dung mit den in X.A.VIII.003.a bis X.A.VIII.0003.e genannten 
Mikroskopen, für den Einsatz in der Werkstoffanalyse unter 
Verwendung folgender Techniken: 

1. Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS), 

2. energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX, EDS) oder 

3. Elektronenspektroskopie für die chemische Analyse (ES­
CA). 

X.A.VIII.004 Sammelausrüstung für Metallerze im Tiefseeboden. 

X.A.VIII.005 Herstellungsausrüstung und Werkzeugmaschinen wie folgt: 

a) Ausrüstung für die additive Fertigung zur „Herstellung“ von 
Metallteilen, 

Anmerkung: X.A.VIII.005a gilt nur für folgende Systeme: 

1. Pulverbett-Systeme unter Verwendung von selektivem La­
serschmelzen (SLM), Lasercusing, direktem Metall-Laser- 
Sintern (DMLS) oder Elektronenstrahlschmelzen (EBM) 
oder 

2. Pulverbett-Systeme unter Verwendung von Laserauftrag­
schweißen, Direct Energy Deposition (DED) oder Laser 
Metal Deposition (LMD). 

b) additive Fertigungsausrüstung für „energetische Materialien“, 
einschließlich Ausrüstung für Ultraschall-gestützte Extrusion, 

c) Ausrüstung für die additive Fertigung durch Wannen-Photo­
polymerisation (VVP) unter Verwendung von Stereolithogra­
phie (SLA) oder digitaler Lichtverarbeitung (DLP). 

X.A.VIII.006 Ausrüstung für die „Herstellung“ von gedruckter Elektronik für 
organische Leuchtdioden (OLED), organische Feldeffekttransisto­
ren (OFET) oder organische Photovoltaikzellen (OPVC). 

X.A.VIII.007 Ausrüstung für die „Herstellung“ von mikroelektromechanischen 
Systemen (MEMS) unter Verwendung der mechanischen Eigen­
schaften von Silizium, einschließlich Sensoren in Chipformat wie 
Druckmembrane, Biegestäbe oder Mikroeinstellvorrichtungen. 

X.A.VIII.008 Ausrüstung, besonders konstruiert zur Herstellung von E-Fuels 
(Elektro-Kraftstoffe und synthetische Kraftstoffe) oder ultraeffi­
zienten Solarzellen (Effizienz > 30 %). 

X.A.VIII.009 Ausrüstung für Ultrahochvakuum-Anwendungen (UHV) wie 
folgt: 

a) UHV-Pumpen (Sublimations-, Turbomolekular-, Diffusions-, 
Kryo- und Ionengetterpumpen), 

b) UHV-Druckmessgeräte. 

Anmerkung: UHV bedeutet 100 Nanopascal (nPa) oder weniger. 
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X.A.VIII.010 „Kryogene Kühlsysteme“, konstruiert zur Aufrechterhaltung von 
Temperaturen unter 1,1 K für einen Zeitraum von 48 Std. oder 
mehr, und zugehörige Ausrüstung für kryogene Kühlung wie 
folgt: 

a) Pulsröhren, 

b) Kryostate, 

c) Dewar-Gefäße, 

d) Gaszuführungssysteme (GHS), 

e) Verdichter oder 

f) Steuergeräte. 

Anmerkung: Zu den „kryogenen Kühlsystemen“ gehören unter 
anderem Verdünnungskühlsysteme, Kühlsysteme durch adiabati­
sche Entmagnetisierung und Laserkühlsysteme. 

X.A.VIII.011 „Entkapselungs“-Ausrüstung für Halbleiterbauelemente. 

Anmerkung: „Entkapselung“ bezeichnet das Entfernen von Ge­
häusen, Deckeln oder Verkapselungsmaterial aus einem verpack­
ten integrierten Schaltkreis durch mechanische, thermische oder 
chemische Mittel. 

X.A.VIII.012 Photodetektoren mit hoher Quantenausbeute (QE) mit einem QE- 
Wert größer als 80 % innerhalb des Wellenlängenbereichs von 
größer als 400 nm und kleiner/gleich 1 600 nm. 

X.AVIII.013 Digital kontrollierte Werkzeugmaschinen mit einer oder mehreren 
Linearachsen mit einem Verfahrweg größer als 8 000 mm. 

X.A.VIII.014 Wasserwerfersysteme zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord­
nung bei Menschenansammlungen oder Unruhen und besonders 
konstruierte Bestandteile hierfür. 

Anmerkung: Nummer X.A.VIII.014 Wasserwerfersysteme umfasst 
z. B.: Fahrzeuge oder feste Stationen mit fernbedientem Wasser­
werfer, die so konstruiert sind, dass sie den Bediener vor Unru­
hen in der Umgebung schützen, und Merkmale wie Armierung, 
bruchsichere Fenster, Abschirmungen aus Metall, Frontschutz­
bügel oder Notlaufreifen aufweisen. Besonders für Wasserwerfer 
konstruierte Bestandteile können z. B. umfassen: Wasserdüsen, 
Pumpen, Tanks, Kameras und Lichter, die gegen Geschosse ge­
härtet oder geschützt sind, Hubmasten für diese Gegenstände und 
Fernbetriebssysteme für diese Gegenstände. 

X.A.VIII.015 Schlagwaffen der Strafverfolgungsbehörden, einschließlich Knüp­
peln, Schlagstöcken, Seitengriffstöcken, Tonfas, Sjamboks und 
Peitschen. 

X.A.VIII.016 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Polizeihelme und Schutzschilde sowie besonders konstru­
ierte Bestandteile hierfür. 

X.A.VIII.017 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Vorrichtungen zu Fesselungszwecken für die Strafverfol­
gung einschließlich Fußschellen, Fesseln und Handschellen; 
Zwangsjacken; Elektroschellen; Schock-Gürtel; Schock-Ärmel; 
Vorrichtungen zur gleichzeitigen Fesselung verschiedener Körper­
partien wie Zwangsstühle; besonders konstruierte Bestandteile und 
besonders konstruiertes Zubehör hierfür. 

Anmerkung: Nummer X.A.VIII.017 gilt für Vorrichtungen zu Fes­
selungszwecken, die bei Strafverfolgungsmaßnahmen verwendet 
werden. Sie gilt nicht für Medizinprodukte, die dafür geeignet 
sind, die Bewegung der Patienten während medizinischer Behand­
lungen einzuschränken. Sie gilt nicht für Vorrichtungen, mit denen 
Patienten mit Gedächtnisstörungen in geeigneten medizinischen 
Einrichtungen festgehalten werden. Sie gilt nicht für Sicherheits­
ausrüstung wie Sicherheitsgurte oder Kindersitze für Kraftfahr­
zeuge. 
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X.A.VIII.018 Ausrüstung, „Software“ und Daten für die Erdöl- und Erdgas­
exploration wie folgt (siehe Liste der kontrollierten Güter): 

a) nicht belegt. 

b) Güter für Hydrofracking wie folgt: 

1. „Software“ und Daten für Entwicklung und Analyse von 
Hydrofracking, 

2. Hydrofracking-“Stützmittel“, „Fracfluide“ sowie chemische 
Zusatzstoffe hierfür oder 

3. Hochdruckpumpen. 

Technische Anmerkung: 

Ein „Stützmittel“ ist ein fester Stoff (üblicherweise behandelter 
Sand oder künstliche keramische Werkstoffe), der dazu bestimmt 
ist, einen hydraulisch erzeugten Riss während oder nach dem 
Fracking offen zu halten. Es wird einem „Fracfluid“ hinzugege­
ben, das je nach Art des Frackings unterschiedlich zusammenge­
setzt sein kann und auf Gel-, Schaum- oder Slickwater basieren 
kann. 

X.A.VIII.019 Spezifische Ausrüstung wie folgt (siehe Liste der kontrollierten 
Güter): 

a) Ringmagnete, 

b) nicht belegt. 

X.A.VIII.020 Waffen und Geräte, konstruiert zur Bekämpfung von Ausschrei­
tungen und Unruhen oder zum Selbstschutz, wie folgt: 

a) Tragbare Elektroimpulswaffen, mit denen jeweils nur einem 
Individuum ein Elektroschock versetzt werden kann, ein­
schließlich — aber nicht beschränkt auf — Elektroschock- 
Schlagstöcke, Elektroschock-Schilde, Elektroschocker (Paraly­
ser) und Elektroschock-Pfeilwaffen, 

b) Bausätze, die alle wesentlichen Bestandteile für die Herstel­
lung der von Unternummer X.A.VIII.020.a erfassten tragbaren 
Elektroimpulswaffen enthalten oder 

Anmerkung: Folgende Güter gelten als wesentliche Bestand­
teile: 

1. Einheiten, die Elektroschocks erzeugen, 

2. Schalter, ob mit oder ohne Fernsteuerung, sowie 

3. Elektroden oder gegebenenfalls Drähte, über die Elektro­
schocks verabreicht werden. 

c) Fest montierte oder montierbare Elektroimpulswaffen mit gro­
ßem räumlichen Einsatzbereich, mit denen mehreren Indivi­
duen Elektroschocks verabreicht werden können. 

X.A.VIII.021 Waffen und Ausrüstungen zur Ausbringung handlungsunfähig ma­
chender oder reizender chemischer Substanzen zur Bekämpfung 
von Ausschreitungen und Unruhen oder zum Selbstschutz sowie 
bestimmte zugehörige Substanzen, wie folgt: 

a) Tragbare Waffen und Ausrüstungen, die handlungsunfähig ma­
chende oder reizende chemische Substanzen abgeben, und 
zwar entweder durch Abgabe einer gegen ein einzelnes Indi­
viduum gerichteten Dosis einer solchen Substanz oder durch 
Ausbringung einer Dosis, z. B. in Form eines Sprühnebels 
oder einer Wolke, auf kleinem Raum, 
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Anmerkung 1: Diese Nummer erfasst nicht Ausrüstungen, die 
von Unternummer ML7e der Gemeinsamen Militärgüterliste 
der Europäischen Union erfasst werden. 

Anmerkung 2: Diese Nummer erfasst nicht einzelne tragbare 
Ausrüstungen — selbst wenn diese eine chemische Substanz 
enthalten —, wenn diese von ihren Benutzern zu deren eige­
nem persönlichen Schutz mitgeführt werden. 

Anmerkung 3: Neben einschlägigen chemischen Substanzen 
wie Reizstoffen (riot control agents) oder PAVA werden die 
von den Unternummern X.A.VIII.021.c und X.A.VIII.021.d er­
fassten Güter als handlungsunfähig machende oder reizende 
chemische Substanzen angesehen. 

b) Pelargonsäurevanillylamid (Nonivamid, PAVA) (CAS- 
Nr. 2444-46-4), 

c) Oleoresin Capsicum (OC) (CAS-Nr. 8023-77-6), 

d) Mischungen mit einem PAVA- oder OC-Gehalt von mindes­
tens 0,3 Gew.-% und einem Lösungsmittel (wie Ethanol, 1- 
Propanol oder Hexan), die als solche als handlungsunfähig 
machende oder reizende Stoffe verwendet werden könnten, 
insbesondere in Aerosolen und in flüssiger Form, oder die 
zur Herstellung handlungsunfähig machender oder reizender 
Wirkmittel verwendet werden könnten, 

Anmerkung 1: Diese Nummer erfasst nicht Zubereitungen zum 
Herstellen von Würzsoßen und zubereitete Würzsoßen, Zu­
bereitungen zum Herstellen von Suppen und Suppen sowie 
zusammengesetzte Würzmittel, sofern PAVA oder OC nicht 
die einzige Geschmackskomponente ist. 

Anmerkung 2: Diese Nummer erfasst nicht Arzneimittel, für 
die nach dem Unionsrecht eine Marktzulassung erteilt wurde. 

e) für die Ausbringung handlungsunfähig machender oder reizen­
der chemischer Substanzen bestimmte fest montierte Ausrüs­
tungen, die in einem Gebäude an einer Wand oder Decke 
angebracht werden können, einen Behälter mit reizenden 
oder handlungsunfähig machenden chemischen Stoffen enthal­
ten und mithilfe einer Fernsteuerung aktiviert werden, 

Anmerkung: Neben einschlägigen chemischen Substanzen wie 
Reizstoffen (riot control agents) oder PAVA werden die von 
den Unternummern X.A.VIII.021.c und X.A.VIII.021.d erfass­
ten Güter als handlungsunfähig machende oder reizende che­
mische Substanzen angesehen. 

f) für die Ausbringung handlungsunfähig machender oder reizen­
der chemischer Stoffe bestimmte fest montierte oder montier­
bare Ausrüstungen mit großem räumlichen Einsatzbereich, die 
nicht zur Anbringung an einer Wand oder Decke in einem 
Gebäude konstruiert sind, 

Anmerkung 1: Diese Nummer erfasst nicht Ausrüstungen, die 
von Unternummer ML7 Buchstabe e der Gemeinsamen Mi­
litärgüterliste der Europäischen Union erfasst werden. 

Anmerkung 2: Neben einschlägigen chemischen Substanzen 
wie Reizstoffen (riot control agents) oder PAVA werden die 
von den Unternummern X.A.VIII.021.c und X.A.VIII.021.d er­
fassten Güter als handlungsunfähig machende oder reizende 
chemische Substanzen angesehen. 

g) sonstige reizende chemische Substanzen und Mischungen da­
raus mit einem Gehalt an aktiver Substanz von mindestens 
0,3 Gew.-%, wie folgt: 

1. Dibenzo[b,f][1,4]oxazepin (CR) (CAS-Nr. 257-07-8), 
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2. 8-Methyl-N-vanillyl-trans-6-nonenamid (Capsaicin) (CAS- 
Nr. 404-86-4), 

3. 8-Methyl-N-vanillylnonamid (Dihydrocapsaicin) (CAS- 
Nr. 19408-84-5) 

4. N-Vanillyl-9-methyldec-7-(E)-enamid (Homocapsaicin) 
(CAS-Nr. 58493-48-4), 

5. N-Vanillyl-9-methyldecanamid (Homodihydrocapsaicin) 
(CAS-Nr. 20279-06-5), 

6. N-Vanillyl-7-methyloctanamid (Nordihydrocapsaicin) 
(CAS-Nr. 28789-35-7) 

7. 4-Nonanolylmorpholin (MPA) (CAS-Nr. 5299-64-9), 

8. Cis-4-acetylaminodicyclohexylmethan (CAS-Nr. 37794- 
87-9), 

9. N,N'-Bis(isopropyl)ethylenediimin oder 

10. N,N'-Bis(tert-butyl)ethylenediimin. 

h) Chemische Ausgangsstoffe für bei der Bekämpfung von Un­
ruhen eingesetzte Reizstoffe (Riot Control Agents, RCAs) oder 
reizende Substanzen wie folgt: 

1. Malononitril (CAS-Nr. 109-77-3), 

2. 2-Chlorbenzaldehyd (CAS-Nr. 89-98-5), 

3. 2-Chlorbenzylalkohol (CAS-Nr. 17849-38-6), 

4. 2-Chlorbenzylamin (CAS-Nr. 89-97-4), 

5. 1-Chlor-2-(dimethoxymethyl)-benzol (CAS-Nr. 70380-66- 
4), 

6. Acetophenon (CAS-Nr. 98-86-2), 

7. Chloracetylchlorid (CAS-Nr. 79-04-9) oder 

8. 2-Aminophenol (CAS-Nr. 95-55-6). 

X.A.VIII.022 Erzeugnisse, die zur Hinrichtung von Menschen durch tödliche 
Injektion eingesetzt werden können, wie folgt: 

a) kurz und intermediär wirkende Barbitursäure-Derivate (Barbi­
turate) zur Anästhesie einschließlich — aber nicht beschränkt 
auf: 

1. Amobarbital (CAS-Nr. 57-43-2), 

2. Amobarbital-Natrium (CAS-Nr. 64-43-7), 

3. Pentobarbital (CAS-Nr. 76-74-4), 

4. Pentobarbital-Natrium (CAS-Nr. 57-33-0), 

5. Secobarbital (CAS-Nr. 76-73-3), 

6. Secobarbital-Natrium (CAS-Nr. 309-43-3), 
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7. Thiopental (CAS-Nr. 76-75-5) oder 

8. Thiopental-Natrium (CAS-Nr. 71-73-8), auch bekannt als 
Thiopenton-Natrium. 

b) Erzeugnisse, die eines der von der Unternummer X.A. 
VIII.022.a erfassten Barbiturate enthalten. 

X.A.VIII.023 Geflechte, Überdachungen, Zelte, Decken und Kleidung, beson­
ders konstruiert zur Tarnung. 

X.A.VIII.024 „Geländegängige Fahrzeuge“. 

Technische Anmerkung: 

„Geländegängige Fahrzeuge“ sind Kraftfahrzeuge, die zum Fah­
ren auf unbefestigtem Untergrund auf drei oder vier Niederdruck- 
Reifen (weniger als 0,9 bar) bestimmt sind, in der Regel mit 
einem sattelförmigen Fahrersitz sowie einer Lenkstange. Gelän­
degängige Fahrzeuge können zum Beispiel Straßen-Quads, Gelän­
defahrzeuge und geländegängige Nutzfahrzeuge umfassen. 

X.B.VIII.001 Spezifische Ausrüstung wie folgt (siehe Liste der kontrollierten 
Güter): 

a) Heiße Zellen oder 

b) Handschuhkästen, geeignet für den Umgang mit radioaktiven 
Stoffen. 

X.C.VIII.001 Metallpulver und Metalllegierungspulver, geeignet für eines der 
unter X.A.VIII.005.a aufgeführten Systeme. 

X.C.VIII.002 Fortgeschrittene Werkstoffe wie folgt: 

a) Materialien für das Unsichtbarmachen (Cloaking) oder adap­
tive Tarnung, 

b) Metamaterialien, z. B. Materialen mit negativem Brechungs­
index, 

c) nicht belegt, 

d) Hoch-Entropie-Legierungen (HEA), 

e) Heuslersche Legierungen, oder 

f) Kitaev-Materialien, einschließlich Kitaev-Spinflüssigkeiten. 

X.C.VIII.003 Konjugierte Polymere (leitende, halbleitende, elektrolumineszente) 
für gedruckte oder organische Elektronik. 

X.C.VIII.004 Energetische Materialien wie folgt und Mischungen daraus: 

a) Ammoniumpikrat (CAS-Nr. 131-74-8), 

b) Schwarzpulver, 

c) Hexanitrodiphenylamin (CAS-Nr. 131-73-7), 

d) Difluoramin (CAS-Nr. 10405-27-3), 

e) Nitrostärke (CAS-Nr. 9056-38-6), 

f) nicht belegt, 
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g) Tetranitronaphthalin, 

h) Trinitroanisol, 

i) Trinitronaphthalin, 

j) Trinitroxylol, 

k) N-Pyrrolidinon, 1-Methyl-2-pyrrolidinon (CAS-Nr. 872-50-4), 

l) Dioctylmaleat (CAS-Nr. 142-16-5), 

m) Ethylhexylacrylat (CAS-Nr. 103-11-7), 

n) Triethylaluminium (TEA) (CAS-Nr. 97-93-8), Trimethylalu­
minium (TMA) (CAS-Nr. 75-24-1) und sonstige pyrophore 
Metallalkyle der Elemente Lithium, Natrium, Magnesium, 
Zink und Bor sowie Metallaryle derselben Elemente, 

o) Nitrozellulose (CAS-Nr. 9004-70-0), 

p) Nitroglycerin (oder Glycerinnitrat) (NG) (CAS-Nr. 55-63-0), 

q) 2,4,6-Trinitrotoluol (TNT) (CAS-Nr. 118-96-7), 

r) Ethylendiamindinitrat (EDDN) (CAS-Nr. 20829-66-7), 

s) Pentaerythrittetranitrat (PETN) (CAS-Nr. 78-11-5), 

t) Bleiazid (CAS-Nr. 13424-46-9), normales Bleistyphnat 
(CAS-Nr. 15245-44-0) und basisches Bleistyphnat (CAS- 
Nr. 12403-82-6) und sonstige Anzünder oder Anzünder­
mischungen, die Azide oder komplexe Azide enthalten, 

u) nicht belegt, 

v) nicht belegt, 

w) Diethyldiphenylharnstoff (CAS-Nr. 85-98-3), Dimethyldiphe­
nylharnstoff (CAS-Nr. 611-92-7), Methylethyldiphenylharn­
stoff. 

x) N,N-Diphenylharnstoff (unsymmetrischer Diphenylharnstoff) 
(CAS-Nr. 603-54-3), 

y) Methyl-N,N-Diphenylharnstoff (unsymmetrischer Methyldi­
phenylharnstoff) (CAS-Nr. 13114-72-2), 

z) Ethyl-N,N-Diphenylharnstoff (unsymmetrischer Ethyldiphe­
nylharnstoff) (CAS-Nr. 64544-71-4), 

aa. nicht belegt, 

bb. 4-Nitrodiphenylamin (4-NDPA) (CAS-Nr. 836-30-6), 

cc. 2,2-Dinitropropanol (CAS-Nr. 918-52-5), oder 

dd. nicht belegt. 

▼M65 
X.C.VIII.005 Chemische Bestandteile für Treibstoffe wie folgt: 

a) Toluoldiisocyanat, in jeder isomeren Form (CAS-Nr. 584-84-9, 
91-08-7, 26471-62-5, 9002-68-2, 26628-22-8), 

b) Methylendiphenyldiisocyanat (CAS-Nr. 101-68-8), 

c) Isophorondiisocyanat (CAS-Nr. 4098-71-9), 

d) Xylidin, in jeder isomeren Form (CAS-Nr. 87-59-2, 95-68-1, 
95-78-3, 87-62-7, 95-63-6 oder 108-69-0), 
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e) Hydroxyl-terminierter Polyether (HTPE), 

f) Hydroxyl-terminierter Caprolactonether (HTCE). 

Technische Anmerkung: 

Diese Nummer bezieht sich auf den Reinstoff und jede Mischung, 
die zu mindestens 50 % aus den oben genannten Chemikalien 
besteht. 

▼M61 
X.D.VIII.001 „Software“, speziell konzipiert für die „Entwicklung“, „Herstel­

lung“ oder „Verwendung“ der von der Nummer X.A.VIII.005 
oder X.A.VIII.0013 erfassten Ausrüstung. 

X.D.VIII.002 „Software“, speziell konzipiert für die „Entwicklung“, „Herstel­
lung“ oder „Verwendung“ von Ausrüstung, „elektronischen Bau­
gruppen“ oder Bestandteilen, die von Nummer X.A.VIII.002 er­
fasst werden. 

X.D.VIII.003 „Software“ für digitale Zwillinge von additiv gefertigten Produk­
ten oder zur Bestimmung der Zuverlässigkeit von additiv gefer­
tigten Produkten. 

X.D.VIII.004 „Software“, besonders entwickelt für die „Entwicklung“, „Herstel­
lung“ oder „Verwendung“ der von Nummer X.A.VIII.014 erfass­
ten Waren. 

X.D.VIII.005 Spezifische „Software“ wie folgt (siehe Liste der kontrollierten 
Güter): 

a) „Software“ für die Berechnung/Modellierung von Neutronen, 

b) „Software“ für die Berechnung/Modellierung des Strahlungs­
transports, oder 

c) „Software“ für hydrodynamische Berechnungen/Modellierung. 

X.E.VIII.001 „Technologie“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Ver­
wendung“ der von den Nummern X.A.VIII.001 bis X.A.VIII.0013 
erfassten Ausrüstung. 

X.E.VIII.002 „Technologie“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Ver­
wendung“ der von Nummer X.C.VIII.002 oder X.C.VIII.003 er­
fassten Materialien. 

X.E.VIII.003 „Technologie“ für digitale Zwillinge von additiv gefertigten Pro­
dukten oder zur Bestimmung der Zuverlässigkeit von additiv ge­
fertigten Produkten oder für die von Nummer X.D.VIII.003 er­
fasste „Software“. 

X.E.VIII.004 „Technologie“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Ver­
wendung“ der von den Nummern X.D.VIII.001 bis X.D.VIII.002 
erfassten „Software“. 

X.E.VIII.005 „Technologie“, die „unverzichtbar“ ist für die „Entwicklung“ oder 
„Herstellung“ von Waren, die von Nummer X.A.VIII.014 erfasst 
werden. 

X.E.VIII.006 „Technologie“, ausschließlich für die „Entwicklung“ oder „Her­
stellung“ der von Nummer X.A.VIII.017 erfassten Ausrüstung. 

Kategorie IX – Besondere Werkstoffe und Materialien und zugehörige 
Ausrüstung 

X.A.IX.001 Chemische Arbeitsstoffe, einschließlich Tränengasformulierungen 
mit einem Gehalt an Orthochlorbenzalmalononitril (CS) von klei­
ner/gleich 1 % oder an Chloracetophenon (CN) von kleiner/gleich 
1 %, außer in Einzelbehältnissen mit einem Nettogewicht von 
kleiner/gleich 20 g; Pfefferspray, außer in Einzelbehältnissen 
mit einem Nettogewicht von kleiner/gleich 85,05 g verpackt; 
Rauchbomben; nicht reizende Rauchfackeln, Büchsen, Granaten 
und Ladungen sowie andere nicht von der CML oder der Ver­
ordnung (EU) 2021/821 erfasste pyrotechnische Gegenstände mit 
doppeltem militärischem und gewerblichem Verwendungszweck 
und besonders konstruierte Bestandteile hierfür. 
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X.A.IX.002 Pulver, Farbstoffe und Tinte für Fingerabdrücke. 

X.A.IX.003 Schutz- und Nachweisausrüstung, nicht besonders konstruiert für 
militärische Zwecke und nicht von Nummer 1A004 oder 2B351 ( 1 ) 
erfasst, wie folgt (siehe Liste der kontrollierten Güter), und Be­
standteile hierfür, nicht besonders konstruiert für militärische Zwe­
cke und nicht von Nummer 1A004 oder 2B351 erfasst: 

a) Strahlendosimeter für den persönlichen Gebrauch, oder 

b) Ausrüstung, die durch Konstruktion oder Funktion auf den 
Schutz gegen bestimmte Gefahren im gewerblichen Bereich, 
wie Bergbau, Steinbrüche, Landwirtschaft, Pharmazie, Medi­
zin, Tierheilkunde, Umwelt, Abfallwirtschaft oder Nahrungs­
mittelindustrie, begrenzt ist. 

Anmerkung: Nummer X.A.IX.003 erfasst keine Güter zum Schutz 
gegen chemische oder biologische Arbeitsstoffe, bei denen es sich 
um Verbrauchsgüter handelt, die zum Verkauf im Einzelhandel 
verpackt und für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind, 
oder medizinische Produkte wie Latex-Untersuchungshandschuhe, 
Latex-OP-Handschuhe, flüssige desinfizierende Seife, Einweg- 
Operationsabdecktücher, Operationskittel, Operations-Fußabde­
ckungen und Operationsmasken. 

X.A.IX.004 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste spezifische Ausrüstung, wie folgt (siehe Liste der kon­
trollierten Güter): 

a) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Ausrüstung für den Strahlennachweis, die Strahlen­
überwachung und -messung oder 

b) Ausrüstung für radiografische Nachweisverfahren wie Rönt­
genbildwandler und Speicher-Bildplatten. 

X.B.IX.001 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste spezifische Ausrüstung, wie folgt (siehe Liste der kon­
trollierten Güter): 

a) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste elektrolytische Zellen für die Erzeugung von Fluor, 

b) Teilchenbeschleuniger, 

c) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Hardware und Systeme für die industrielle Prozess­
steuerung, konstruiert für die Energiewirtschaft, 

d) Freon- und Kaltwasserkühlsysteme, mit einer kontinuierlichen 
Kälteleistung 29,3 kWh mehr oder 

e) Ausrüstung für die Herstellung von Struktur-Verbundwerkstof­
fen, Fasern, Prepregs und Preforms. 

X.C.IX.001 Isolierte chemisch einheitliche Verbindungen nach Anmerkung 1 
zu den Kapiteln 28 und 29 der Kombinierten Nomenklatur, wie 
folgt: 

a) in einer Konzentration größer/gleich 95 Gew.-% wie folgt: 

1. Ethylendichlorid (CAS-Nr. 107-06-2), 

2. Nitromethan (CAS-Nr. 75-52-5), 

3. Pikrinsäure (CAS-Nr. 88-89-1), 
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4. Aluminiumchlorid (CAS-Nr. 7446-70-0), 

5. Arsen (CAS-Nr. 7440-38-2), 

6. Arsentrioxid (CAS-Nr. 1327-53-3), 

7. Bis(2-chloroethyl)ethylaminhydrochlorid (CAS-Nr. 3590- 
07-6), 

8. Bis(2-chloroethyl)methylaminhydrochlorid (CAS-Nr. 55- 
86-7), 

9. Tris(2-chloroethyl)aminhydrochlorid (CAS-Nr. 817-09-4), 

10. Tributylphosphit (CAS-Nr. 102-85-2), 

11. Methylisocyanat (CAS-Nr. 624-83-9), 

12. Chinaldinblau (CAS-Nr. 91-63-4), 

13. 2-Bromchlorethan (CAS-Nr. 107-04-0), 

14. Benzil (CAS-Nr. 134-81-6), 

15. Diethylether (CAS-Nr. 60-29-7), 

16. Dimethylether (CAS-Nr. 115-10-6), 

17. Dimethylaminoethanol (CAS-Nr. 108-01-0), 

18. 2-Methoxyethanol (CAS-Nr. 109-86-4), 

19. Pseudocholinesterase (PCHE), 

20. Diethylenetriamin (CAS-Nr. 111-40-0), 

21. Dichlormethan (CAS-Nr. 75-09-2), 

22. Dimethylanilin (CAS-Nr. 121-69-7), 

23. Bromethan (CAS-Nr. 74-96-4), 

24. Chlorethan (Ethylchlorid) (CAS-Nr. 75-00-3), 

25. Ethylamin (CAS-Nr. 75-04-7), 

26. Hexamin (CAS-Nr. 100-97-0), 

27. Isopropanol (CAS-Nr. 67-63-0), 

28. 2-Brompropan (CAS-Nr. 75-26-3), 

29. Diisopropylether (CAS-Nr. 108-20-3), 

30. Methylamin (CAS-Nr. 74-89-5), 

31. Methylbromid (CAS-Nr. 74-83-9), 

32. Isopropylamin (CAS-Nr. 75-31-0), 

33. Obidoximchlorid (CAS-Nr. 114-90-9), 

34. Kaliumbromid (CAS-Nr. 7758-02-3), 

35. Pyridin (CAS-Nr. 110-86-1), 

36. Pyridostigminbromid (CAS-Nr. 101-26-8), 

37. Natriumbromid (CAS-Nr. 7647-15-6), 

38. Natrium-Metall (CAS-Nr. 7440-23-5), 

39. Tributylamin (CAS-Nr. 102-82-9), 

40. Triethylamin (CAS-Nr. 121-44-8) oder 

41. Trimethylamin (CAS-Nr. 75-50-3), 
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b) in einer Konzentration größer/gleich 90 Gew.-% wie folgt: 

1. Aceton (CAS-Nr. 67-64-1), 

2. Acetylen (CAS-Nr. 74-86-2), 

3. Ammoniak (CAS-Nr. 7664-41-7), 

4. Antimon (CAS-Nr. 7440-36-0), 

5. Benzaldehyd (CAS-Nr. 100-52-7), 

6. Benzoin (CAS-Nr. 119-53-9), 

7. 1-Butanol (CAS-Nr. 71-36-3), 

8. 2-Butanol (CAS-Nr. 78-92-2), 

9. Iso-Butanol (CAS-Nr. 78-83-1), 

10. tert-Butylalkohol (CAS-Nr. 75-65-0), 

11. Calciumkarbid (CAS-Nr. 75-20-7), 

12. Kohlenmonoxid (CAS-Nr. 630-08-0), 

13. Chlor (CAS-Nr. 7782-50-5), 

14. Cyclohexanol (CAS-Nr. 108-93-0), 

15. Dicyclohexylamin (CAS-Nr. 101-83-7), 

16. Ethanol (CAS-Nr. 64-17-5), 

17. Ethylen (CAS-Nr. 74-85-1), 

18. Ethylenoxid (CAS-Nr. 75-21-8), 

19. Fluor-Apatit (CAS-Nr. 1306-05-4), 

20. Chlorwasserstoff (CAS-Nr. 7647-01-0), 

21. Schwefelwasserstoff (CAS-Nr. 7783-06-4), 

22. Mandelsäure (CAS-Nr. 90-64-2), 

23. Methanol (CAS-Nr. 67-56-1), 

24. Chlormethan (Methylchlorid) (CAS-Nr. 74-87-3), 

25. Iodmethan (Methyliodid) (CAS-Nr. 74-88-4), 

26. Methanthiol (Methylmercaptan) (CAS-Nr. 74-93-1), 

27. Monoethylenglykol (CAS-Nr. 107-21-1), 

28. Oxalylchlorid (CAS-Nr. 79-37-8), 

29. Kaliumsulfid (CAS-Nr. 1312-73-8), 

30. Kaliumthiocyanat (CAS-Nr. 333-20-0), 

31. Natriumhypochlorid (CAS-Nr. 7681-52-9), 

32. Schwefel (CAS-Nr. 7704-34-9), 

33. Schwefeldioxid (CAS-Nr. 7446-09-5), 
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34. Schwefeltrioxid (CAS-Nr. 7446-11-9), 

35. Thiophosphorylchlorid (CAS-Nr. 3982-91-0), 

36. Triisobutylphosphit (CAS-Nr. 1606-96-8), 

37. Weißer Phosphor (CAS-Nr. 12185-10-3), 

38. Gelber Phosphor (CAS-Nr. 7723-14-0), 

39. Quecksilber (CAS-Nr. 7439-97-6), 

40. Bariumchlorid (CAS-Nr. 10361-37-2), 

41. Schwefelsäure (CAS-Nr. 7664-93-9), 

42. 3,3-Dimethyl-1-Buten (CAS-Nr. 558-37-2), 

43. 2,2-Dimethylpropanal (CAS-Nr. 630-19-3), 

44. 2,2-Dimethylpropylchlorid (CAS-Nr. 753-89-9), 

45. 2-Methylbuten (CAS-Nr. 26760-64-5), 

46. 2-Chlor-3-Methylbutan (CAS-Nr. 631-65-2), 

47. 2,3-Dimethyl-2,3-Butanediol (CAS-Nr. 76-09-5), 

48. 2-Methyl-2-Buten (CAS-Nr. 513-35-9), 

49. Butyllithium (CAS-Nr. 109-72-8), 

50. Methylmagnesiumbromid (CAS-Nr. 75-16-1), 

51. Formaldehyd (CAS-Nr. 50-00-0), 

52. Diethanolamin (CAS-Nr. 111-42-2), 

53. Dimethylcarbonat (CAS-Nr. 616-38-6), 

54. Methyldiethanolamin-Hydrochlorid (CAS-Nr. 54060-15- 
0), 

55. Diethylamin-Hydrochlorid (CAS-Nr. 660-68-4), 

56. Diisopropylamin-Hydrochlorid (CAS-Nr. 819-79-4), 

57. 3-Chinuclidinon-Hydrochlorid (CAS-Nr. 1193-65-3), 

58. 3-Chinuclidinol-Hydrochlorid (CAS-Nr. 6238-13-7), 

59. (R)-3-Chinuclidinol-Hydrochlorid (CAS-Nr. 42437-96-7), 

60. N,N-Diethylethanolamin (CAS-Nr. 14426-20-1), 

61. Dialkyl(≤C10)chlorophosphate, 

62. Dialkyl(≤C10)fluorophosphate, 

63. N,N-Methylisopropylacetamidin (CAS-Nr. 1339185-57-7), 

64. N,N-Meth ylethylacetamidin (CAS-Nr. 1339632-40-4), 
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65. N,N- Ethylisopropylacetamidin (CAS-Nr. 1339156-10-3), 

66. N,N-Methylpropylacetamidin (CAS-Nr. 1344238-28-3), 

67. N,N-Ethylisopropylacetamidin (CAS-Nr. 1339737-43-7), 

68. N,N-Isopropylpropylacetamidin (CAS-Nr. 1341389-98-7), 

69. N,N-Methylethylpropanamidin (CAS-Nr. 1339424-26-8), 

70. N,N-Ethylisopropylpropanamidin (CAS-Nr. 1344354-09- 
1), 

71. N,N-Methylpropylpropanamidin (CAS-Nr. 1340216-25-2), 

72. N,N-Ethylpropylpropanamidin (CAS-Nr. 1341493-60-4), 

73. N,N-Isopropylpropylpropanamidin (CAS-Nr. 1343225-93- 
3), 

74. N,N-Methylisopropylpropanamidin (CAS-Nr. 1339042-55- 
5), 

75. N,N-Methylethylbutanamidin (CAS-Nr. 1341049-51-1), 

76. N,N-Methylpropylbutanamidin (CAS-Nr. 1343721-02-7), 

77. N,N- Ethylpropylbutanamidin (CAS-Nr. 1343806-12-1), 

78. N,N- Isopropylpropylbutanamidin (CAS-Nr. 1343316-02- 
8), 

79. N,N-Methylisopropylbutanamidin (CAS-Nr. 1340219-94- 
4), 

80. N,N-Ethylisopropylbutanamidin (CAS-Nr. 1342204-10-7), 

81. N,N-Methylethylisobutanamidin (CAS-Nr. 1342365-47-2), 

82. N,N-Ethylpropylisobutanamidin (CAS-Nr. 1342566-58-8), 

83. N,N-Methylpropylisobutanamidin (CAS-Nr. 1342270-21- 
6), 

84. N,N-Isopropylpropylisobutanamidin (CAS-Nr. 1342156- 
11-9), 

85. N,N-Methylisopropylisobutanamidin (CAS-Nr. 1341992- 
96-8), 

86. N,N-Ethylisopropylisobutanamidin (CAS-Nr. 1339048-76- 
8), 

87. N,N-Dimethylacetamidinhydrobromid (CAS-Nr. 1801188- 
12-4), 

88. N,N-Dimethylacetamidinhydrochlorid (CAS-Nr. 2909-15- 
1), 

89. N,N- Diethylacetamidinhydrochlorid (CAS-Nr. 91400-32- 
7), 

90. N,N- Diethylacetamidinhydrobromid (CAS-Nr. 78053-54- 
0), 

91. N,N- Dimethylpropanamidindihydrochlorid (CAS- 
Nr. 79972-73-9) oder 

92. N,N- Dimethylpropanamidindihydrochlorid (CAS- 
Nr. 56776-15-9). oder 

93. Chloroform (CAS-Nr. 67-66-3). 
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X.C.IX.002 Fentanyl und seine Derivate Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, 
Carfentanil und Salze dieser Erzeugnisse. 

Anmerkung: Unternummer X.C.IX.002 erfasst nicht als Ver­
brauchsgüter bestimmte Waren, die zum Verkauf im Einzelhandel 
verpackt und für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind oder 
die zum einzelnen Gebrauch verpackt sind. 

X.C.IX.003 Chemische Ausgangsstoffe für Chemikalien, die auf das zentrale 
Nervensystem wirken, wie folgt: 

a) 4-Anilino-N-phenethylpiperidin (CAS-Nr. 21409-26-7) oder 

b) N-Phenethyl-4-piperidon (CAS-Nr. 39742-60-4). 

Anmerkungen: 

1. Unternummer X.C.IX.003 erfasst nicht „Mischungen von Che­
mikalien“, die eine oder mehrere der von Nummer X.C.IX.003 
erfassten Chemikalien enthalten, in denen keine einzeln er­
fasste Chemikalie zu mehr als 1 Gew.-% enthalten ist. 

2. Unternummer X.C.IX.003 erfasst nicht als Verbrauchsgüter 
bestimmte Waren, die zum Verkauf im Einzelhandel verpackt 
und für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind oder die 
zum einzelnen Gebrauch verpackt sind. 

X.C.IX.004 Faser- und fadenförmige Materialien, nicht von Nummer 1C010 
oder 1C210 ( 1 ) erfasst, zur Verwendung in „Verbundwerkstoff “- 
Strukturen und mit einem spezifischen Modul von größer/gleich 
3,18 x 10 

6 m und einer spezifischen Zugfestigkeit von größer/ 
gleich 7,62 x 10 

4 m. 

X.C.IX.005 „Impfstoffe“, „Immunotoxine“, „medizinische Produkte“, „Diag­
nose- und Lebensmitteluntersuchungskits “ wie folgt (siehe Liste 
der kontrollierten Güter): 

a) „Impfstoffe“, die von Nummer 1C351, 1C353 oder 1C354 
erfasste Güter enthalten oder zur Verwendung gegen diese 
Güter entwickelt wurden, 

b) „Immunotoxine“, die von Nummer 1C351d erfasste Güter ent­
halten, oder 

c) „medizinische Produkte“, die eines der folgenden Güter ent­
halten: 

1. von Unternummer 1C351d erfasste „Toxine“ (ausgenom­
men von Unternummer 1C351d1 erfasste Botulinumtoxine, 
von Unternummer 1C351d3 erfasste Conotoxine oder Gü­
ter, die aus CW-Gründen von Unternummer 1C351d4 oder 
d5 erfasst sind) oder 

2. von Unternummer 1C353a3 erfasste genetisch modifizierte 
Organismen oder genetische Elemente (ausgenommen sol­
che, die von Unternummer 1C351d1 erfasste Botulinumto­
xine oder von Unternummer 1C351d3 erfasste Conotoxine 
enthalten oder von Unternummer 1C351d1 erfasste Botuli­
numtoxine oder von Unternummer 1C351d3 erfasste Cono­
toxine codieren), 

d) nicht von Unternummer X.C.IX.005c erfasste „medizinische 
Produkte“, die eines der folgenden Güter enthalten: 

1. von Unternummer 1C351d1 erfasste Botulinumtoxine, 

2. von Unternummer 1C351d3 erfasste Conotoxine oder 

3. von Unternummer 1C353a3 erfasste genetisch modifizierte 
Organismen oder genetische Elemente, die von Unternum­
mer 1C351d1 erfasste Botulinumtoxine oder von Unter­
nummer 1C351d3 erfasste Conotoxine enthalten oder von 
Unternummer 1C351d1 erfasste Botulinumtoxine oder von 
Unternummer 1C351d3 erfasste Conotoxine codieren, oder 

e) „Diagnose- und Lebensmitteluntersuchungskits “, die von Num­
mer 1C351d erfasste Güter enthalten (ausgenommen Güter, die 
aus CW-Gründen von Unternummer 1C351d4 oder d5 erfasst 
sind). 
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Technische Anmerkungen: 

1. „Medizinische Produkte“ sind 1. pharmazeutische Zubereitun­
gen, entwickelt für Tests und die Behandlung von Menschen 
(oder Tieren) mit entsprechender Indikation, 2. abgepackt in 
einer für klinische oder medizinische Produkte handelsüblichen 
Form (Fertigarzneimittel) und 3. von der Europäischen Arznei­
mittel-Agentur (EMA) entweder als klinisches oder medizi­
nisches Produkt oder für die Verwendung als neues Arznei­
mittel in der Forschung zugelassen. 

2. „Diagnose- und Lebensmitteluntersuchungskits “ werden spe­
ziell für diagnostische Zwecke oder für die Zwecke der öffent­
lichen Gesundheit entwickelt, verpackt und vermarktet. Biolo­
gische Toxine in anderen Konfigurationen einschließlich Mas­
sengutsendungen oder für andere Endverwendungszwecke sind 
von Nummer 1C351 erfasst. 

X.C.IX.006 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste kommerzielle Ladungen und Vorrichtungen, die energeti­
sche Materialien enthalten, und Stickstofftrifluorid in gasförmi­
gem Zustand (siehe Liste der kontrollierten Güter): 

a) Hohlladungen, besonders konstruiert für Erdölförderbetriebe, 
in denen eine an einer einzigen Achse entlang wirkende La­
dung verwendet wird, die bei Detonation ein Loch erzeugen 
und 

1. eine beliebige Formulierung „erfasster Materialien“ enthal­
ten, 

2. nur eine einheitlich geformte konische Einlage mit einem 
Kegelwinkel von kleiner/gleich 90 Grad haben, 

3. mehr als 0,010 kg aber höchstens 0,090 kg „erfasste Ma­
terialien“ enthalten sowie 

4. einen Durchmesser von höchstens 114,3 cm haben, 

b) Hohlladungen, besonders konstruiert für Erdölförderbetriebe, 
die höchstens 0,010 kg „erfasste Materialien“ enthalten, 

c) Sprengschnüre oder Zündschläuche, die höchstens 0,064 kg/m 
„erfasste Materialien“ enthalten, 

d) Treibmittelpatronen, die höchstens 0,70 kg „erfasste Materia­
lien“ im Deflagrationsmaterial enthalten, 

e) Detonatoren (elektrische oder nicht elektrische) und ihre Bau­
gruppen, die höchstens 0,01 kg „erfasste Materialien“ enthal­
ten, 

f) Initialzünder, die höchstens 0,01 kg „erfasste Materialien“ 
enthalten, 

g) Patronen für Ölquellen, die höchstens 0,015 kg erfasste „ener­
getische Materialien“ enthalten, 

h) kommerzielle gegossene oder gepresste Verstärkerladungen, 
die höchstens 1,0 kg/m „erfasste Materialien“ enthalten, 

i) kommerzielle vorgefertigte Schlämme und Emulsionen, die 
höchstens 10,0 kg und höchstens 35 Gew.-% „erfasste Mate­
rialien“ im Sinne der Nummer ML8 enthalten, 
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j) Sprengschneider und Trennwerkzeuge (severing tools), die 
höchstens 3,5 kg „erfasste Materialien“ enthalten, 

k) pyrotechnische Vorrichtungen, sofern ausschließlich für kom­
merzielle Zwecke konstruiert (z. B. Theaterbühnen, Spezial­
effekte für Kinofilme und Feuerwerke), die höchstens 3,0 kg 
„erfasste Materialien“ enthalten, 

l) andere kommerzielle Sprengvorrichtungen und -ladungen, die 
nicht von den Unternummern X.C.IX.006.a bis k erfasst sind 
und höchstens 1,0 kg „erfasste Materialien“ enthalten oder 

Anmerkung: Unternummer X.C.IX.006.l schließt Sicherheits­
vorrichtungen für Automobile, Löschsysteme, Patronen für 
Nietpistolen, Sprengladungen für Agrar- sowie Öl- und Gas­
förderbetriebe, Sportartikel, kommerziellen Bergbau oder 
Hoch- und Tiefbau und Verzögerungssätze, die für den Zu­
sammenbau von kommerziellen Sprengvorrichtungen verwen­
det werden, ein. 

m) Stickstofftrifluorid (NF 3 ) in gasförmigem Zustand. 

Anmerkungen: 

1. „Erfasste Materialien“ sind erfasste energetische Materialien 
(siehe 1C011, 1C111, 1C239 oder ML8). 

2. Stickstofftrifluorid, nicht in gasförmigem Zustand, ist in der 
CML von Unternummer ML8.d erfasst. 

X.C.IX.007 Mischungen, die nicht von Nummer 1C350 oder 1C450 ( 1 ) erfasst 
sind und Chemikalien enthalten, die von Nummer 1C350 oder 
1C450 erfasst sind, sowie Testkits für medizinische, analytische, 
diagnostische und Lebensmittelzwecke, die nicht von Num­
mer 1C350 oder 1C450 erfasst sind und Chemikalien enthalten, 
die von Nummer 1C350 erfasst sind, wie folgt (siehe Liste der 
kontrollierten Güter): 

a) Mischungen, die von Nummer 1C350 erfasste chemische Aus­
gangsstoffe in folgenden Konzentrationen enthalten: 

1. Mischungen, die 10 Gew.-% oder weniger einer einzelnen 
in Liste 2 des CWÜ aufgeführten Chemikalie, die von 
Nummer 1C350 erfasst ist, enthalten, 

2. Mischungen, die 30 Gew.-% oder weniger enthalten von: 

a) einer einzelnen in Liste 3 des CWÜ aufgeführten Che­
mikalie, die von Nummer 1C350 erfasst ist, oder 

b) einem einzelnen nicht im CWÜ aufgeführten che­
mischen Ausgangsstoff, der von Nummer 1C350 erfasst 
ist, 

b) Mischungen, die folgende Konzentrationen toxischer Chemika­
lien oder chemischer Ausgangsstoffe, die von Nummer 1C450 
erfasst sind, enthalten: 

1. Mischungen, die folgende Konzentrationen in Liste 2 des 
CWÜ aufgeführter Chemikalien, die von Nummer 1C450 
erfasst sind, enthalten: 

a) Mischungen, die 1 Gew.-% oder weniger einer einzelnen 
in Liste 2 des CWÜ aufgeführten Chemikalie enthalten, 
die von den Unternummern 1C450.a.1 und a.2 erfasst 
ist, (d. h. Amiton oder PFIB enthaltende Mischungen) 
oder 

b) Mischungen, die 10 Gew.-% oder weniger einer einzel­
nen in Liste 2 des CWÜ aufgeführten Chemikalie ent­
halten, die von den Unternummern 1C450.b.1, b.2, b.3, 
b.4, b.5 oder b.6 erfasst ist, 
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2. Mischungen, die 30 Gew.-% oder weniger einer einzelnen 
in Liste 3 des CWÜ aufgeführten Chemikalie enthalten, die 
von den Unternummern 1C450.a.4, a.5, a.6, a.7 oder 
1C450.b.8 erfasst ist, 

c) „Testkits für medizinische, analytische, diagnostische und Le­
bensmittelzwecke “, die chemische Ausgangsstoffe, die in 
Nummer 1C350 erfasst sind, in einer Menge von 300 g je 
Chemikalie oder weniger enthalten. 

Technische Anmerkung: 

Im Sinne dieser Unternummer sind „Testkits für medizinische, 
analytische, diagnostische und Lebensmittelzwecke “ abgepackte 
Materialien in festgelegter Zusammensetzung, die speziell für me­
dizinische, analytische, diagnostische oder die öffentlichen Ge­
sundheit betreffende Zwecke entwickelt, abgepackt und in Verkehr 
gebracht werden. Ersatzreagenzien für die in Unternummer X.C. 
IX.007.c beschriebenen Testkits für medizinische, analytische, di­
agnostische und Lebensmittelzwecke sind von Nummer 1C350 er­
fasst, wenn die Reagenzien mindestens einen der in dieser Num­
mer genannten chemischen Ausgangsstoffe in Konzentrationen 
enthalten, die größer/gleich den für die Mischungen in Num­
mer 1C350 angegebenen Erfassungsmengen sind. 

X.C.IX.008 Nicht von Unternummer 1C008 ( 1 ) erfasste nichtfluorierte Poly­
mere, wie folgt (siehe Liste der kontrollierten Güter): 

a) aromatische Polyetherketone wie folgt: 

1. Polyetheretherketon (PEEK), 

2. Polyetherketonketon (PEKK), 

3. Polyetherketon (PEK), oder 

4. Polyetherketonetherketonketon (PEKEKK), 

b) nicht belegt. 

X.C.IX.009 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste spezifische Materialien, wie folgt (siehe Liste der kon­
trollierten Güter): 

a) Präzisionskugellager aus gehärtetem Stahl- und Wolframkarbid 
(Durchmesser 3 mm oder größer), 

b) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Edelstahl-Platten vom Typ 304 und 316, 

c) Platten aus Monel-Metall, 

d) Tributylphosphat (CAS-Nr. 126-73-8), 

e) Salpetersäure (CAS-Nr. 7697-37-2) in einer Konzentration von 
20 Gew.% oder größer, 

f) Fluor (CAS-Nr. 7782-41-4) oder 

g) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Alphastrahlen emittierende Radionuklide. 

X.C.IX.010 Nicht von den Nummern 1C010, 1C210 oder X.C.IX.004 erfasste 
aromatische Polyamide (Aramide) in einer der folgenden Formen 
(siehe Liste der kontrollierten Güter): 
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a) Primärformen, 

b) Filamentgarne oder Einzelfäden, 

c) Kabel aus Filamenten, 

d) Glasseidenstränge (Rovings), 

e) Stapelfasern oder geschnittene Fasern, 

f) Stoffe, 

g) Pulpe oder Flock. 

X.C.IX.011 Nanomaterialien wie folgt (siehe Liste der kontrollierten Güter): 

a) Halbleiter-Nanomaterialien, 

b) Nanoverbundmaterialien oder 

c) die folgenden Kohlenstoff-Nanomaterialien: 

1. Kohlenstoff-Nanoröhren, 

2. Kohlenstoff-Nanofasern, 

3. Fullerene, 

4. Graphene oder 

5. Kohlenstoffzwiebeln. 

Anmerkungen: Im Sinne von Nummer X.C.IX.011 sind Nanoma­
terialien Materialien, die mindestens eines der folgenden Krite­
rien erfüllen: 

1. besteht aus Partikeln mit einem oder mehreren Außenmaßen 
im Bereich von 1 - 100 nm bei mehr als 1 % in der Anzahl­
größenverteilung, 

2. hat in einer mehreren Dimensionen interne Oberflächenstruk­
turen im Bereich von 1 - 100 nm oder 

3. weist ein spezifisches Oberflächen-Volumen-Verhältnis von 
größer als 60 m 

2 /cm 
3 auf, ausgenommen Materialien, die 

aus Partikeln mit einer Größe von weniger als 1 nm bestehen. 

X.C.IX.012 Seltenerdmetalle und anorganische oder organische Verbindungen 
von Seltenerdmetallen, einschließlich Mischungen von Seltenerd­
metallen, auch untereinander gemischt oder miteinander legiert. 

Anmerkung 1: Zu den Seltenerdmetallen und Verbindungen von 
Seltenerdmetallen zählen Scandium, Yttrium, Lanthanum, Cerium, 
Praseodymium, Neodymium, Promethium, Samarium, Europium, 
Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, 
Ytterbium und Lutetium. 

Anmerkung 2: Unternummer X.C.IX.012 erfasst nicht Mineralien, 
die Seltenerdmetalle enthalten. 

Anmerkung 3: Unternummer X.C.IX.012 erfasst nicht Mischun­
gen, in denen keines/keine der unter dieser Unternummer einzeln 
erfassten Metalle und Verbindungen zu mehr als 5 Gew.-% ent­
halten sind. 
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X.C.IX.013 Wolfram, Wolframcarbid und Legierungen, nicht von Num­
mer 1C117 oder 1C226 ( 1 ) erfasst, mit mehr als 90 Gew.-% Wolf­
ram. 

Anmerkung 1: Für die Zwecke der Unternummer X.C.IX.013 ist 
Draht ausgenommen. 

Anmerkung 2: Für die Zwecke der Unternummer X.C.IX.013 sind 
chirurgische oder medizinische Instrumente ausgenommen. 

X.C.IX.014 Lithium und Lithiumverbindungen wie folgt: 

a) Lithium (CAS-Nr. 7439-93-2), 

b) Lithiumcarbonat (CAS-Nr. 554-13-2), 

c) Lithiumhydroxid (CAS-Nr. 1310-65-2 und CAS-Nr. 1310-66- 
3), 

d) Lithiumoxid (CAS-Nr. 12057-24-8), 

e) Lithium-Cobaltdioxid (CAS-Nr. 12190-79-3), 

f) Lithium-Eisenphosphat (CAS-Nr. 15365-14-7), 

g) Lithiummanganoxid (CAS-Nr. 12057-17-9), 

h) Lithium-Nickel-Mangan-Cobaltoxid (CAS-Nr. 346417-97-8), 
oder 

i) Lithiumtitanat (CAS-Nr. 12031-82-2). 

X.C.IX.015 Ultra-hochmolekulares Polyethylen (UHMWPE), nicht von Num­
mer 1C010 oder 1C210 ( 2 ) erfasst, in einer der folgenden Formen: 

a) Primärformen, 

b) Filamentgarne oder Einzelfäden, 

c) Kabel aus Filamenten, 

d) Glasseidenstränge (Rovings), 

e) Stapelfasern oder geschnittene Fasern, 

f) Stoffe, 

g) Pulpe oder Flock. 

X.D.IX.001 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste spezifische „Software“, wie folgt (siehe Liste der kon­
trollierten Güter): 

a) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Software, besonders entwickelt für von Nummer X.B. 
IX.001 erfasste Hardware/Systeme für die industrielle Prozess­
steuerung oder 

b) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Software, besonders entwickelt für von Nummer X.B. 
IX.001 erfasste Ausrüstung für die Herstellung von Struktur- 
Verbundwerkstoffen, Fasern, Prepregs und Preforms. 

▼M61 

( 1 ) Siehe Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821. 
( 2 ) Siehe Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821.



 

02006R0765 — DE — 20.07.2025 — 047.002 — 297 

X.E.IX.001 „Technologie“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Ver­
wendung“ der von den Nummern X.C.IX.004 und X.C.IX.010 
erfassten faser- oder fadenförmigen Materialien. 

X.E.IX.002 „Technologie“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Ver­
wendung“ der von Nummer X.C.IX.011 erfassten Nanomateria­
lien. 

Kategorie X – Werkstoffbearbeitung 

X.A.X.001 Ausrüstung zur Detektion von Sprengstoffen oder Sprengzündern, 
sowohl auf Bulk- als auch auf Trace-Basis, bestehend aus einer 
automatisierten Vorrichtung oder einer Kombination von Vorrich­
tungen für die automatisierte Entscheidungsfindung zum Nach­
weis verschiedener Arten von Sprengstoffen, Sprengstoffrückstän­
den oder Sprengzündern und andere als von der CML oder der 
Verordnung (EU) 2021/821 erfasste Bestandteile hierfür: 

a) Sprengstoff-Detektionsausrüstung für die „automatisierte Ent­
scheidungsfindung “ zur Detektion und Identifikation von losen 
Sprengstoffen unter Verwendung von u. a. Röntgenstrahlung 
(z. B. Computertomografie, Dual-Energy-Verfahren oder kohä­
rente Streuung), nuklearen (Analyse mit thermischen Neutro­
nen, Analyse mit gepulsten schnellen Neutronen, IR-Spektro­
skopie mit gepulsten schnellen Neutronen und Kernresonanz­
absorption von Gammastrahlen) oder elektromagnetischen 
Techniken (z. B. Quadrupolresonanz und Dielektrometrie), 

b) nicht belegt, 

c) Sprengzünder-Detektionsausrüstung für die automatisierte Ent­
scheidungsfindung zur Detektion und Identifikation von Zünd­
vorrichtungen (z. B. Sprengzünder, Zündkapseln) unter Ver­
wendung von u. a. Röntgenstrahlung (z. B. Dual-Energy-Ver­
fahren oder Computertomografie) oder elektromagnetischen 
Techniken. 

Anmerkung: Ausrüstung zur Detektion von Sprengstoffen oder 
Sprengzündern in Nummer X.A.X.001 umfasst Ausrüstung zur 
Kontrolle von Personen, Dokumenten, Gepäck, anderen persönli­
chen Gegenständen, Fracht und/oder Post. 

Technische Anmerkungen: 

1. „Automatisierte Entscheidungsfindung “ ist die Fähigkeit der 
Ausrüstung, Sprengstoffe oder Sprengzünder auf der konstruk­
tionsbedingten oder vom Bediener gewählten Empfindlichkeits­
stufe zu erkennen und einen automatischen Alarm auszulösen, 
wenn Sprengstoffe oder Sprengzünder an oder oberhalb der 
Empfindlichkeitsstufe erkannt werden. 

2. Dieser Eintrag erfasst keine Ausrüstung, die von der Interpre­
tation von Indikatoren – z. B. Zuordnung von anorganischen/ 
organischen Farben der überprüften Gegenstände – durch den 
Anwender abhängt. 

3. Sprengstoffe und Sprengzünder umfassen gewerbliche Ladungen 
und Vorrichtungen, die von den Nummern X.C.VIII.004 und X.C. 
IX.006 erfasst werden, sowie energetische Materialien, die von 
den Nummern 1C011, 1C111 und 1C239 ( 1 ) erfasst werden. 

X.A.X.002 Ausrüstung zur Detektion verborgener Gegenstände, die im Fre­
quenzbereich von 30 GHz bis 3 000 GHz betrieben werden und 
eine räumliche Auflösung von 0,1 mrad (Milliradiant) bis ein­
schließlich 1 mrad (Milliradiant) bei einem Sicherheitsabstand 
von 100 m aufweisen, und andere als von der CML oder der 
Verordnung (EU) 2021/821 erfasste Bestandteile hierfür. 

Anmerkung: Ausrüstung zur Detektion verborgener Gegenstände 
umfasst Ausrüstung u. a. zur Kontrolle von Personen, Dokumen­
ten, Gepäck, anderen persönlichen Gegenständen, Fracht und/ 
oder Post. 
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Technische Anmerkung: 

Der Frequenzbereich erstreckt sich über die Bereiche, die gene­
rell als Millimeterwellen, Submillimeterwellen und Terahertz­
strahlung eingestuft werden. 

X.A.X.003 Lager und Lagersysteme, die nicht von Nummer 2A001 erfasst 
werden (siehe Liste der kontrollierten Güter): 

a) Kugellager oder Festlager mit vom Hersteller spezifizierten 
Toleranzen gemäß ABEC 7, ABEC 7P oder ABEC 7T oder 
besser (oder gleichwertiger) ISO-Norm Klasse 4 oder besser 
und mit einer der folgenden Eigenschaften: 

1. hergestellt zur Verwendung bei Betriebstemperaturen über 
573 K (300 

o C), entweder unter Verwendung besonderer 
Werkstoffe oder durch besondere Wärmebehandlung oder 

2. mit Schmierelementen oder Änderungen an Bestandteilen, 
die gemäß den Spezifikationen des Herstellers besonders 
konstruiert sind, um den Betrieb der Lager bei Geschwin­
digkeiten von mehr als 2,3 Mio. “DN“ zu ermöglichen, 

b) feste Kegelrollenlager mit vom Hersteller spezifizierten Tole­
ranzen gemäß ANSI/AFBMA Klasse 00 (Zoll) oder Klasse 
A (metrischer Wert) oder besser (oder gemäß gleichwertigen 
Normen) und mit einer der folgenden Eigenschaften: 

1. mit Schmierelementen oder Änderungen an Bestandteilen, 
die gemäß den Spezifikationen des Herstellers besonders 
konstruiert sind, um den Betrieb der Lager bei Geschwin­
digkeiten von mehr als 2,3 Mio. “DN“ zu ermöglichen, 
oder 

2. hergestellt zur Verwendung bei Betriebstemperaturen unter 
219 K (– 54 

o C) oder über 423 K (150 C), 

c) Folienluftlager, hergestellt zur Verwendung bei Betriebstem­
peraturen von 561 K (288 

o C) oder höher und einer spezi­
fischen Belastbarkeit von über 1 MPa, 

d) aktive Magnetlagersysteme, 

e) selbsteinstellende Lager mit Gewebeeinlage oder Gleitlager 
mit Gewebeeinlage, hergestellt zur Verwendung bei Betriebs­
temperaturen unter 219 K (– 54 

o C) oder über 423 K (150 
o C). 

Technische Anmerkungen: 

1. „DN“ ist das Produkt aus dem Durchmesser der Lagerboh­
rung in mm und der Drehgeschwindigkeit der Lager in U/min. 

2. Betriebstemperaturen umfassen die Temperaturen, die bei Ab­
schaltung eines Gasturbinenmotors nach dem Betrieb erreicht 
werden. 

X.A.X.004 Rohrleitungen, Armaturen und Ventile, die aus rostfreiem Stahl 
mit Kupfer-Nickel-Legierung oder einem anderen legiertem Stahl 
mit einem Nickel- und/oder Chromgehalt von 10 % oder mehr 
bestehen oder damit ausgekleidet sind: 

a) Druckrohre und Verbindungsstücke mit einem Innendurchmes­
ser größer/gleich 200 mm und geeignet für den Betrieb bei 
Drücken größer/gleich 3,4 MPa, 

b) Rohrventile mit allen folgenden Eigenschaften, die nicht von 
Unternummer 2B350g ( 1 ) erfasst werden: 
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1. Rohrgröße größer/gleich 200 mm Innendurchmesser und 

2. ausgelegt auf 10,3 MPa oder mehr. 

Anmerkungen: 

1. Zur Software für die von diesem Eintrag erfassten Güter siehe 
Nummer X.D.X.005. 

2. Siehe Nummern 2E001 („Entwicklung“), 2E002 („Herstel­
lung“) und X.E.X.003 („Verwendung“) für Technologien für 
die von diesem Eintrag erfassten Güter. 

3. Siehe damit verbundene Kontrollen nach den Nummern 2A226, 
2B350 und X.B.X.010. 

X.A.X.005 Pumpen zur Bewegung geschmolzener Metalle durch elektromag­
netische Kräfte. 

Anmerkungen: 

1. Zur Software für die von diesem Eintrag erfassten Güter siehe 
Nummer X.D.X.005. 

2. Siehe Nummern 2E001 („Entwicklung“), 2E002 („Herstel­
lung“) und X.E.X.003 („Verwendung“) für Technologien für 
die von diesem Eintrag erfassten Güter. 

3. Pumpen zur Verwendung in flüssigmetallgekühlten Reaktoren 
werden von Nummer 0A001 erfasst. 

X.A.X.006 „Tragbare elektrische Generatoren“ und besonders konstruierte 
Bestandteile hierfür. 

Technische Anmerkung: 

„Tragbare elektrische Generatoren“ - Die in Nummer X.A.X.006 
aufgeführten Generatoren sind tragbar – 2 268 kg oder weniger 
auf Rädern – oder in einem 2,5-Tonnen-Lastkraftwagen ohne be­
sondere Vorschrift transportierbar. 

X.A.X.007 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste spezifische Ausrüstung, wie folgt (siehe Liste der kon­
trollierten Güter): 

a) Faltenbalgventile, 

b) nicht belegt. 

X.B.X.001 „Kontinuierlich arbeitende Reaktoren“ und ihre „modularen Kom­
ponenten“. 

Technische Anmerkungen: 

1. „Kontinuierlich arbeitende Reaktoren“ im Sinne von X.B. 
X.001 bestehen aus Plug-and-Play-Systemen, in denen Reak­
tanten kontinuierlich in den Reaktor eingebracht werden und 
das daraus resultierende Erzeugnis am Reaktorausgang ent­
nommen wird. 

2. „Modulare Komponenten“ im Sinne von Unternummer X.B. 
X.001 sind Fluidik-Module, Flüssigkeitspumpen, Ventile, Fest­
bettmodule, Mischermodule, Druckmesser, Flüssig-Flüssig-Se­
paratoren usw. 

X.B.X.002 Nicht von Unternummer 2B352.i erfasste Nukleinsäure-Assembler 
und -Synthesegeräte, ganz oder teilweise automatisiert und kon­
struiert zur Erzeugung von Nukleinsäuren größer als 50 Basen. 
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X.B.X.003 Automatische Peptidsynthesegeräte, die unter kontrollierten Atmo­
sphären arbeiten können. 

X.B.X.004 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste numerische Steuerungen für Werkzeugmaschinen und 
„numerisch gesteuerte“ Werkzeugmaschinen (siehe Liste der kon­
trollierten Güter): 

a) „Numerische Steuerungen“ für Werkzeugmaschinen: 

1. mit vier interpolierenden Achsen zur simultanen Bahnsteue­
rung oder 

2. mit zwei oder mehr Achsen zur simultanen Bahnsteuerung 
und mit einer kleinsten programmierbaren Eingabefeinheit, 
die besser (kleiner) als 0,001 mm ist, 

3. „numerische Steuerungen“ für Werkzeugmaschinen mit 
zwei, drei oder vier interpolierenden Achsen zur simultanen 
„Bahnsteuerung“ und einer Rechnerschnittstelle (online) 
zum direkten Empfang von CAD-Daten (CAD – Compu­
ter-Aided-Design) und zur internen Verarbeitung dieser Da­
ten zur Erzeugung von Maschinenbefehlen oder 

b) Baugruppen zur Bahnsteuerung, besonders konstruiert für 
Werkzeugmaschinen und mit einer der folgenden Eigenschaf­
ten: 

1. Interpolation für mehr als vier Achsen, 

2. Echtzeitverarbeitung von Daten, um während der Bearbei­
tung die Werkzeugbahn, den Vorschub oder die Hauptspin­
delwerte zu verändern durch: 

a) automatische Erzeugung und Veränderung von Teilepro­
grammen für die Bearbeitung in zwei oder mehr Achsen 
mithilfe von Messzyklen und Zugriff zu Teileprogramm- 
Quelldaten oder 

b) adaptive Steuerung mit mehr als einer gemessenen phy­
sikalischen und mithilfe eines Kennfeldes (Strategie) 
verarbeiteten Variablen zur Optimierung des Bearbei­
tungsprozesses durch Veränderung eines Maschinen­
befehls oder mehrerer Maschinenbefehle oder 

3. Rechnerschnittstelle (online) zum direkten Empfang von 
CAD-Daten und zur internen Verarbeitung dieser Daten 
zur Erzeugung von Maschinenbefehlen, 

c) „numerisch gesteuerte“ Werkzeugmaschinen, die gemäß den 
technischen Spezifikationen des Herstellers mit elektronischen 
Geräten zur simultanen Bahnsteuerung in zwei oder mehr Ach­
sen ausgerüstet werden können und die beiden folgenden 
Merkmale aufweisen: 

1. zwei oder mehr Achsen zur simultanen Bahnsteuerung und 

2. eine Positioniergenauigkeit nach ISO 230/2 (2006) mit allen 
verfügbaren Kompensationen: 

a) besser als 15 μm entlang einer Linearachse (Gesamt­
positionierung) bei Schleifmaschinen, 

b) besser als 15 μm entlang einer Linearachse (Gesamt­
positionierung) bei Fräsmaschinen oder 

c) besser als 15 μm entlang einer Linearachse (Gesamt­
positionierung) bei Drehmaschinen oder 

▼M61



 

02006R0765 — DE — 20.07.2025 — 047.002 — 301 

d) Werkzeugmaschinen, wie folgt, für das Abtragen oder Schnei­
den von Metallen, Keramiken oder Verbundwerkstoffen, die 
gemäß den technischen Spezifikationen des Herstellers mit 
elektronischen Geräten zur simultanen Bahnsteuerung in zwei 
oder mehr Achsen ausgerüstet werden können: 

1. Werkzeugmaschinen für Dreh-, Schleif- oder Fräsbearbei­
tungen oder eine beliebige Kombination von diesen und mit 
einer der folgenden Eigenschaften: 

a) eine oder mehrere bahnsteuerungsfähige „Schwenkspin­
deln“, 

Anmerkung: Unternummer X.B.X.004d.1.a gilt nur für 
Schleif- oder Fräsmaschinen. 

b) „Planlaufabweichung “ bei einer Umdrehung der Spindel 
kleiner (besser) 0,0006 mm Gesamtmessuhrausschlag 
(TIR), 

Anmerkung: Unternummer X.B.X.004.d.1.b gilt nur für 
Drehmaschinen. 

c) „Rundlaufabweichung “ bei einer Umdrehung der Spin­
del kleiner (besser) 0,0006 mm Gesamtmessuhraus­
schlag (TIR) oder 

d) „Positioniergenauigkeit “ mit allen verfügbaren Kompen­
sationen ist kleiner (besser) 0,001 

o bei jeder Drehachse. 

2. Funkenerosionsmaschinen (EDM) – Drahterodiermaschi­
nen – mit fünf oder mehr Achsen, die für eine Bahnsteue­
rung simultan koordiniert werden können. 

X.B.X.005 Nicht „numerisch gesteuerte“ Werkzeugmaschinen für die Erzeu­
gung optisch hochwertiger Oberflächen (siehe Liste der kontrol­
lierten Güter) sowie besonders konstruierte Bauteile hierfür: 

a) Drehmaschinen, bei denen ein Werkzeug mit einer Schneide 
verwendet wird, mit allen folgenden Merkmalen: 

1. Schlitten-Positioniergenauigkeit kleiner (besser) 0,0005 mm 
bezogen auf 300 mm Verfahrweg, 

2. Schlitten-Positions-Wiederholgenauigkeit beim Anfahren 
von beiden Seiten kleiner (besser) 0,00025 mm bezogen 
auf 300 mm Verfahrlänge, 

3. Spindel-“Rundlaufabweichung “ und Spindel-“Planlauf­
abweichung“ kleiner (besser) 0,0004 mm Gesamtmessuhr­
ausschlag (TIR), 

4. Winkelabweichung der Schlittenbewegung (Gieren, Stamp­
fen Rollen) kleiner (besser) 2 Bogensekunden Gesamtmess­
uhrausschlag (TIR) über den gesamten Verfahrweg und 

5. Rechtwinkeligkeit des Schlittens kleiner (besser) 0,001 mm 
bezogen auf 300 mm Verfahrweg. 

Technische Anmerkung: 

Die Schlitten-Positions-Wiederholgenauigkeit R einer Achse 
beim Anfahren von beiden Seiten ist der maximale Wert der 
Positions-Wiederholgenauigkeit bei jeder Position entlang 
oder rundum der Achse, ermittelt mit dem Messverfahren 
und unter den Bedingungen, die in Abschnitt 2.11 der Norm 
ISO 230-2 (1988) spezifiziert sind. 
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b) Schlagfräsmaschinen (fly cutting machines) mit allen folgen­
den Eigenschaften: 

1. Spindel-“Rundlaufabweichung “ und Spindel-“Planlauf­
abweichung“ kleiner (besser) 0,0004 mm Gesamtmessuhr­
ausschlag (TIR) sowie 

2. Winkelabweichung von Schlittenbewegung (Gieren, Stamp­
fen und Rollen) kleiner (besser) 2 Bogensekunden Gesamt­
messuhrausschlag (TIR) über den gesamten Verfahrweg. 

X.B.X.006 Nicht von Nummer 2B003 erfasste Zahnradherstellungs- und/oder 
Endbearbeitungsmaschinen, mit denen Zahnräder mit einer Qua­
lität besser als AGMA 11 hergestellt werden können. 

X.B.X.007 Nicht von Nummer 2B006 oder 2B206 erfasste Messmaschinen 
oder -systeme wie folgt (siehe Liste der kontrollierten Güter): 

a) Manuelle Messmaschinen mit den beiden folgenden Eigen­
schaften: 

1. zwei oder mehr Achsen, und 

2. Messunsicherheit kleiner (besser)/gleich (3 + L/300) μm bei 
jeder Achse (Messlänge L in mm). 

X.B.X.008 Nicht von Nummer 2B007 oder 2B207 erfasste „Roboter“, die 
Rückmelde-Informationen von einem oder mehreren Sensoren in 
Echtzeit verarbeiten können, um Programme und numerische Pro­
grammdaten zu erzeugen oder zu verändern. 

X.B.X.009 Baugruppen, Schaltungen oder Einsätze, besonders konstruiert für 
Werkzeugmaschinen, die von Nummer X.B.X.004 erfasst werden, 
oder für Ausrüstung, die von den Nummern X.B.X.006, X.B. 
X.007 oder X.B.X.008 erfasst wird: 

a) Spindel-Baugruppen, die mindestens aus Spindeln und Lagern 
bestehen, mit einer Rundlaufabweichung oder Planlaufabwei­
chung bei einer Spindelumdrehung kleiner (besser) 0,0006 mm 
Gesamtmessuhrausschlag (TIR), 

b) einschneidige Diamantwerkzeugeinsätze mit allen folgenden 
Merkmalen: 

1. Schneidkante riss- und riefenfrei in allen Richtungen bei 
400-facher Vergrößerung, 

2. Schneidenradius zwischen 0,1 mm und 5 mm sowie 

3. Unrundheit des Schneidenradius kleiner (besser) 0,002 mm 
Gesamtmessuhrausschlag (TIR), 

c) besonders konstruierte gedruckte Schaltungen mit montierten 
Bestandteilen, die gemäß den Spezifikationen des Herstellers 
„numerische Steuerungen“, Werkzeugmaschinen oder Positi­
ons-Rückmeldeeinrichtungen auf oder über das in den Num­
mern X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 oder X.B. 
X.009 angegebene Niveau verbessern können. 

Technische Anmerkung: 

Dieser Eintrag erfasst keine Laser-Interferometermesssysteme 
ohne Rückmeldetechniken zur Messung der Verfahrbewegungs­
fehler von Werkzeugmaschinen, Messmaschinen oder ähnlicher 
Ausrüstung. 
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X.B.X.010 Andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste spezifische Ausrüstung, wie folgt (siehe Liste der kon­
trollierten Güter): 

a) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste isostatische Pressen, 

b) Ausrüstung für die Herstellung von Faltenbälgen, einschließ­
lich hydraulischer Formvorrichtungen und Gesenke dafür, 

c) Laser-Schweißmaschinen, 

d) MIG-Schweißer, 

e) Elektronenstrahlschweißer, 

f) Ausrüstung aus Monel, einschließlich Ventile, Rohrleitungen, 
Tanks und Behälter, 

g) Ventile, Rohrleitungen, Tanks und Behälter aus nicht rosten­
dem Stahl 304 und 316, 

Anmerkung: Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohr­
verbindungsstücke gelten für die Zwecke der Unternummer X. 
B.X.010.g als Teil der Rohrleitungen. 

h) Bergbau- und Bohrausrüstung wie folgt: 

1. schwere Bohrausrüstung, geeignet zum Bohren von Lö­
chern mit mehr als 61 cm Durchmesser, 

2. schwere Maschinen und Geräte für die Erdbewegung, die 
in der Bergbauindustrie eingesetzt werden, 

i) Galvanisierausrüstung, konstruiert für die Beschichtung mit 
Nickel oder Aluminium, 

j) Pumpen, konstruiert für industrielle Dienstleistungen und für 
den Einsatz mit einem Elektromotor von mindestens 5 PS, 

k) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Vakuumventile, Rohrleitungen, Flansche, Dichtungen 
und zugehörige Ausrüstung, speziell konzipiert für die Ver­
wendung im Hochvakuumbetrieb, 

l) andere als von der CML oder der Verordnung (EU) 2021/821 
erfasste Drückmaschinen und Fließdrückmaschinen, 

m) andere als von der CML der Verordnung (EU) 2021/821 er­
fasste rotierende Mehrebenenauswuchtmaschinen, oder 

n) Platten, Ventile, Rohrleitungen, Tanks und Behälter aus aus­
tenitischem nicht rostenden Stahl. 

X.B.X.011 Am Boden angebrachte Abzüge (begehbar) mit einer Nennbreite 
von mindestens 2,5 m. 

X.B.X.012 Biosicherheitsschränke und Handschuhkästen der Klasse II. 

X.B.X.013 Reihenzentrifugen mit einer Rotorkapazität größer/gleich 4 l, ge­
eignet zur Handhabung biologischer Stoffe. 

X.B.X.014 Fermenter mit einem Innenvolumen von 10-20 l, geeignet zur 
Handhabung biologischer Stoffe. 
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X.B.X.015 Reaktionsbehälter, Reaktoren, Rührer, Wärmetauscher, Kondensa­
toren, Pumpen (einschließlich Eindichtungspumpen), Ventile, La­
gertanks, Behälter, Flüssigkeitssammler und Destillations- oder 
Absorptionskolonnen, die die Leistungsparameter der Re­
gel 2B350 ( 1 ) erfüllen, unabhängig von ihren Baumaterialien. 

Anmerkung: Für die Zwecke der Regel X.B.X.015 sind Sanitär­
ventile und Lagertanks mit einem inneren (geometrischen) Ge­
samtvolumen von weniger als 1 m 

3 (1 000 Liter), konstruiert für 
Haushaltswasser- oder Gassysteme, ausgenommen. 

X.B.X.016 Konventionell oder turbulent durchströmte Reinräume und selbst­
ständige Gebläse-HEPA-Filter-Einheiten, geeignet für Sicherheits­
anlagen der Niveaus P3 oder P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4). 

X.B.X.017 Vakuumpumpen mit einer vom Hersteller angegebenen maxima­
len Förderleistung größer als 1 m3/h (unter Standard-Bedingun­
gen) sowie für solche Pumpen konstruierte Pumpengehäuse, vor­
geformte Gehäuseauskleidungen, Laufräder, Rotoren und Strahl­
pumpendüsen, bei denen die medienberührenden Flächen ganz aus 
kontrollierten Werkstoffen oder Materialien bestehen. 

X.B.X.018 Laborausrüstung, einschließlich Teilen und Zubehör für diese 
Ausrüstung, für die Analyse oder den Nachweis, zerstörend oder 
zerstörungsfrei, von chemischen Stoffen. 

X.B.X.019 Ganze Chloralkalielektrolysezellen – Amalgam-, Diaphragma- 
und Membranverfahren. 

X.B.X.020 Titanelektroden (einschließlich solcher mit Beschichtungen aus 
anderen Metalloxiden), besonders konzipiert für die Verwendung 
in Chloralkalizellen. 

X.B.X.021 Nickelelektroden (einschließlich solcher mit Beschichtungen aus 
anderen Metalloxiden), besonders konzipiert für die Verwendung 
in Chloralkalizellen. 

X.B.X.022 Bipolare Titan-Nickelelektroden (einschließlich solcher mit Be­
schichtungen aus anderen Metalloxiden), besonders konzipiert 
für die Verwendung in Chloralkalizellen. 

X.B.X.023 Asbestdiaphragmen, besonders konzipiert für die Verwendung in 
Chloralkalizellen. 

X.B.X.024 Fluorpolymerdiaphragmen, besonders konzipiert für die Verwen­
dung in Chloralkalizellen. 

X.B.X.025 Ionenaustauschermembranen auf Fluorpolymerbasis, besonders 
konzipiert für die Verwendung in Chloralkalizellen. 

X.B.X.026 Kompressoren, besonders konzipiert für die Kompression von 
Flüssig- oder Trockenchlor, unabhängig von Baumaterial. 

X.B.X.027 Mikrowellenreaktoren – Maschinen, Anlagen oder Laborgeräte, 
auch elektrisch beheizt, zum Behandeln von Stoffen durch ein 
Verfahren, das eine Temperaturänderung mit sich bringt, wie z. B. 
Heizen. 

X.D.X.001 „Software“, speziell konzipiert oder geändert für die „Entwick­
lung“, „Herstellung“ oder „Verwendung“ der von Nummer X.A. 
X.001 erfassten Ausrüstung. 

X.D.X.002 „Software“, die „unverzichtbar“ ist für die „Entwicklung“, „Her­
stellung“ oder „Verwendung“ der von Nummer X.A.X.002 erfass­
ten Ausrüstung zur Detektion verborgener Gegenstände. 

▼M61 
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X.D.X.003 „Software“, speziell konzipiert für die „Entwicklung“, „Herstel­
lung“ oder „Verwendung“ der von den Nummern X.B.X.004, X. 
B.X.006 oder X.B.X.007, X.B.X.008 und X.B.X.009 erfassten 
Ausrüstung. 

X.D.X.004 Spezifische „Software“ wie folgt (siehe Liste der kontrollierten 
Güter): 

a) „Software“ zur adaptiven Steuerung (adaptive control) mit den 
beiden folgenden Eigenschaften: 

1. für flexible Fertigungseinheiten (Flexible Manufacturing 
Unit – FMU) sowie 

2. geeignet zur Erzeugung oder Änderung von Programmen 
oder Daten in Echtzeit durch Nutzung der gleichzeitig mit 
mindestens zwei Detektionstechniken gewonnenen Signale, 
wie 

a) maschinelle Bildverarbeitung, 

b) Infrarot-Bildgebung, 

c) akustische Bildgebung, 

d) Berührungsmessung, 

e) Trägheits-Positionierung, 

f) Kraftmessung und 

g) Drehmomentmessung. 

Anmerkung: Unternummer X.D.X.004.a erfasst nicht „Soft­
ware“, die unter Verwendung vorgespeicherter Teilepro­
gramme und einer vorgespeicherten Strategie zur Verteilung 
der Teileprogramme für den Wiedereinsatz von funktionell 
identischen Geräten innerhalb einer flexiblen Fertigungsein­
heit sorgt. 

b) nicht belegt. 

X.D.X.005 „Software“, speziell konzipiert oder geändert für die „Entwick­
lung“, „Herstellung“ oder „Verwendung“ der von Nummer X.A. 
X.004 oder X.A.X.005 erfassten Güter. 

Anmerkung: Zur „Technologie“ für die von diesem Eintrag er­
fassten „Software“ siehe Nummer 2E001 („Entwicklung“). 

X.D.X.006 „Software“, speziell konzipiert für die „Entwicklung“ oder „Her­
stellung“ der von Nummer X.A.X.006 erfassten tragbaren elek­
trischen Generatoren. 

X.D.X.007 „Software“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Verwen­
dung“ von CNC-Ausrüstung, die unter eine der Positionen 8456 bis 
8465 des Gemeinsamen Zolltarifs eingereiht sind und nicht unter 
X.D.X.003 fallen. 

X.E.X.001 „Technologie“, die „unverzichtbar“ ist für die „Entwicklung“, 
„Herstellung“ oder „Verwendung“ der von Nummer X.A.X.002 
erfassten Ausrüstung oder die unverzichtbar ist für die „Entwick­
lung“ der von Nummer X.D.X.002 erfassten „Software“. 

Anmerkung: Siehe Nummer X.A.X.002 und X.D.X.002 für damit 
verbundene Kontrollen von Waren und Software. 

X.E.X.002 „Technologie“ für die „Verwendung“ der von den Nummern X.B. 
X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 oder X.B.X.008 erfassten Güter. 

X.E.X.003 „Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-An­
merkung für die „Verwendung“ der von Nummer X.A.X.004 
oder X.A.X.005 erfassten Ausrüstung. 

X.E.X.004 „Technologie“ für die „Verwendung“ der von Nummer X.A. 
X.006 erfassten tragbaren elektrischen Generatoren. 
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Teil B 

1. Halbleiterbauelemente 

KN-Code Warenbezeichnung 

8541 10 Dioden, andere als Fotodioden und Leuchtdioden (LED) 

8541 21 Transistoren, andere als Fototransistoren, mit einer Verlust­
leistung von weniger als 1 W 

8541 29 Andere Transistoren, andere als Fototransistoren 

8541 30 Thyristoren, Diacs und Triacs (ausg. lichtempfindliche 
Halbleiterbauelemente) 

8541 49 Lichtempfindliche Halbleiterbauelemente (ausg. fotovoltai­
sche Generatoren und Fotoelemente) 

8541 51 Andere Halbleiterbauelemente: halbleiterbasierte Trans­
ducer 

8541 59 Andere Halbleiterbauelemente 

8541 60 Gefasste oder montierte piezoelektrische Kristalle 

8541 90 Halbleiterbauelemente: Teile 

2. Elektronische integrierte Schaltungen, Herstellungs- und Testausrüstung 

KN-Code Warenbezeichnung 

3818 00 Chemische Elemente, zur Verwendung in der Elektronik 
dotiert, in Scheiben, Plättchen oder ähnlichen Formen; che­
mische Verbindungen, zur Verwendung in der Elektronik 
dotiert 

8486 10 Maschinen, Apparate und Geräte zum Herstellen von Halb­
leiterbarren (boules) oder Halbleiterscheiben (wafers) 

8486 20 Maschinen, Apparate und Geräte zum Herstellen von Halb­
leiterbauelementen oder elektronischen integrierten Schal­
tungen 

8486 40 In Anmerkung 11 Buchstabe c zu diesem Kapitel genannte 
Maschinen, Apparate und Geräte 

8534 00 Gedruckte Schaltungen 

8537 10 Tafeln, Felder, Konsolen, Pulte, Schränke und andere Trä­
ger, mit mehreren Geräten der Position 8535 oder 8536 
ausgerüstet, zum elektrischen Schalten oder Steuern oder 
für die Stromverteilung, einschließlich solcher mit einge­
bauten Instrumenten oder Geräten des Kapitels 90, sowie 
numerische Steuerungen, ausgenommen Vermittlungsein­
richtungen der Position 8517, für eine Spannung von 
1 000 V oder weniger. 

8542 31 Prozessoren und Steuer- und Kontrollschaltungen, auch in 
Verbindung mit Speichern, Wandlern, logischen Schaltun­
gen, Verstärkern, Uhren und Taktgeberschaltungen oder 
anderen Schaltungen 

8542 32 Speicher 
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KN-Code Warenbezeichnung 

8542 33 Verstärker 

8542 39 Andere elektronische integrierte Schaltungen 

8542 90 Elektronische integrierte Schaltungen Teile 

8543 20 Signalgeneratoren 

9027 50 Andere Instrumente, Apparate und Geräte, die optische 
Strahlen (UV-Strahlen, sichtbares Licht, Infrarotstrahlen) 
verwenden 

9030 20 Oszilloskope und Oszillografen 

9030 32 Multimeter mit Registriervorrichtung 

9030 39 Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Prüfen 
von Stromspannung, Stromstärke, Widerstand oder elektri­
scher Leistung, mit Registriervorrichtung 

9030 82 Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Prüfen 
von Halbleiterscheiben (wafers) oder Halbleiterbauelemen­
ten 

3. Fotoapparate, Sensoren und optische Komponenten 

KN-Code Warenbezeichnung 

8525 89 Andere Fernsehkameras, digitale Fotoapparate und Video­
kameraaufnahmegeräte 

8529 90 Andere Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich 
für Geräte der Positionen 8524 bis 8528 bestimmt 

9006 30 Fotoapparate, ihrer Beschaffenheit nach besonders für Un­
terwasser- oder Luftbildaufnahmen, für die medizinische 
Untersuchung innerer Organe oder für gerichtsmedizinische 
oder kriminalistische Laboratorien bestimmt 

9006 91 Teile und Zubehör für Fotoapparate 

9013 10 Zielfernrohre für Waffen; Periskope; Fernrohre für Maschi­
nen, Apparate, Geräte oder Instrumente dieses Kapitels 
oder des Abschnitts XVI 

9013 80 Andere optische Instrumente, Apparate und Geräte 

9025 19 Andere Thermometer und Pyrometer, nicht mit anderen In­
strumenten kombiniert 

9032 10 Thermostate 

4. Sonstige elektrische/magnetische Bauteile 

KN-Code Warenbezeichnung 

8501 32 Gleichstrommotoren und Gleichstromgeneratoren, aus­
genommen Photovoltaik-Generatoren, mit einer Leistung 
von mehr als 750 W bis 75 kW (ausgenommen fotovoltai­
sche Generatoren) 

8504 31 Transformatoren mit einer Leistung von 1 kVA oder weni­
ger (ausgenommen Transformatoren mit Flüssigkeitsisolati­
on) 
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KN-Code Warenbezeichnung 

8504 40 Stromrichter, elektrische, statische 

8505 11 Dauermagnete und Waren, die dazu bestimmt sind, nach 
Magnetisierung Dauermagnete zu werden; aus Metall 

8529 10 Antennen und Antennenreflektoren aller Art; Teile, die er­
kennbar mit diesen Waren verwendet werden 

8532 21 Andere Festkondensatoren: Tantalkondensatoren 

8532 22 Aluminium-Elektrolytkondensatoren (ausgenommen Leis­
tungskondensatoren) 

8532 24 Mehrschichtige Keramikkondensatoren 

8533 21 Festwiderstände für eine Leistung von <= 20 W (ausgenom­
mmen Heizwiderstände und Kohleschichtfestwiderstände) 

8533 40 Elektrische Stellwiderstände, einschließlich Rheostate und 
Potenziometer (ohne Draht-Stellwiderstände und Heiz­
widerstände) 

8536 41 Relais für eine Spannung von 60 V oder weniger 

8536 49 Relais für eine Spannung von mehr als 60 V bis 1 000 V 

8536 50 Andere Schalter 

8536 69 Stecker und Steckdosen 

8536 90 Andere Geräte zum Schließen, Unterbrechen, Schützen 
oder Verbinden von elektrischen Stromkreisen (z. B. Schal­
ter, Relais, Sicherungen, Überspannungsableiter, Steckvor­
richtungen, Lampenfassungen und andere Verbindungsele­
mente, Verbindungskästen), für eine Spannung von 
1 000 V oder weniger; Verbinder für optische Fasern, Bün­
del aus optischen Fasern oder optische Kabel 

8543 70 02 Mikrowellenverstärker 

8543 70 04 Digitale Flugdatenschreiber 

8543 70 30 Antennenverstärker 

8548 00 Elektrische Teile von Maschinen, Apparaten und Geräten, 
anderweit in Kapitel 85 weder genannt noch inbegriffen 

▼M65 
5. Werkzeugmaschinen, Ausrüstung für die additive Fertigung und verwandte 

Waren 

KN-Code Warenbezeichnung 

8205 59 80 Handwerkzeuge, einschließlich Glasschneidediamanten 
(ausgenommen Haushaltswerkzeuge), und Werkzeuge für 
Maurer, Werkzeuge für Maurer, Former und Gießer, Ze­
mentarbeiter, Gipser und Maler 

8456 11 Werkzeugmaschinen zum Abtragen von Stoffen aller Art, 
durch Laserstrahl 
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KN-Code Warenbezeichnung 

8456 30 Elektroerosionswerkzeugmaschinen 

8456 50 Wasserstrahlschneidemaschinen 

8457 10 Bearbeitungszentren zum Bearbeiten von Metallen 

8458 11 Horizontal-Drehmaschinen einschließlich Drehzentren zur 
spanabhebenden Metallbearbeitung, numerisch gesteuert 

8458 91 Drehmaschinen (einschließlich Drehzentren) zur spanabhe­
benden Metallbearbeitung, numerisch gesteuert (ausgenom­
men Horizontal-Drehmaschinen) 

8459 61 Fräsmaschinen für Metalle, numerisch gesteuert (aus­
genommen Drehmaschinen und Drehzentren der Posi­
tion 8458, Bügelfräsmaschinen, Bohrmaschinen, Ausbohr­
maschinen und Kniefräsmaschinen) 

8466 10 Werkzeughalter, für von Hand zu führende Werkzeuge aller 
Art und für Werkzeugmaschinen; selbstöffnende Gewinde­
schneidköpfe 

8466 93 Teile und Zubehör, erkennbar ausschließlich oder haupt­
sächlich für Maschinen der Positionen 8456 bis 8461 be­
stimmt, a.n.g. 

8485 20 Maschinen für die additive Fertigung durch Kunststoff- 
oder Kautschukablagerung 

8485 30 Maschinen für die additive Fertigung durch Gips-, Zement-, 
Keramik- oder Glasablagerung 

8485 90 Teile von Maschinen für die additive Fertigung 

6. Energetische Materialien und Ausgangsstoffe 

KN-Code Warenbezeichnung 

2804 50 10 Bor 

2829 11 00 Natriumchlorat 

2829 19 00 andere Chlorate 

2829 90 Perchlorate Bromate und Perbromate; Iodate und Periodate 

4706 10 Halbstoffe aus der Aufbereitung von Abfällen und Aus­
schuss von Papier oder Pappe oder aus anderen cellulose­
haltigen Faserstoffen aus Baumwoll-Linters 

7603 10 00 Pulver ohne Lamellenstruktur 

7603 20 00 Pulver mit Lamellenstruktur; Flitter 

8104 30 00 Magnesium; Drehspäne und Körner, nach Größe sortiert, 
Pulver 
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7. Elektronische Geräte, Module und Baugruppen 

KN-Code Warenbezeichnung 

8471 50 Verarbeitungseinheiten (ausgenommen solche der Unter­
position 8471 41 oder 8471 49), auch wenn sie eine oder 
zwei der Einheitenarten Speichereinheiten, Eingabeeinhei­
ten, Ausgabeeinheiten in einem gemeinsamen Gehäuse ent­
halten 

8471 70 98 Andere Speichereinheiten 

8471 80 Einheiten für automatische Datenverarbeitungsmaschinen 
(ausg. Verarbeitungseinheiten, Eingabe- oder Ausgabeein­
heiten sowie Speichereinheiten) 

8517 62 Geräte zum Empfangen, Konvertieren und Senden oder Re­
generieren von Tönen, Bildern oder anderen Daten, ein­
schließlich Geräte für die Vermittlung (switching) und We­
gewahl (routing) 

8517 69 Andere Sende- oder Empfangsgeräte für Töne, Bilder oder 
andere Daten, einschließlich Apparate für die Kommunika­
tion in einem drahtgebundenen oder drahtlosen Netzwerk 

8517 79 Teile von Fernsprechapparaten, von Telefonen für zellulare 
Netzwerke oder anderen drahtlosen Netzwerken sowie von 
anderen Sende- oder Empfangsgeräten für Töne, Bilder 
oder andere Daten (ohne Antennen und Antennenreflekto­
ren aller Art und andere Teile, die erkennbar mit solchen 
verwendet werden) 

8526 91 Funknavigationsgeräte 

9014 20 Navigationsinstrumente, -apparate und -geräte für die Luft– 
oder Raumfahrt (andere als Kompasse) 

9014 80 Andere Navigationsinstrumente, -apparate und -geräte 

8. Chemikalien, Metalle, Legierungen, Verbundwerkstoffe und andere fort­
geschrittene Werkstoffe 

KN-Code Warenbezeichnung 

2610 00 Chromerze und ihre Konzentrate 

2819 10 Chromtrioxid 

2819 90 Andere Chromoxide und -hydroxide 

8112 21 Chrom: in Rohform; Pulver 

8112 22 Chrom: Abfälle und Schrott 

8112 29 Chrom: Andere 

8112 41 Rhenium in Rohform und Rhenium-Abfälle, -Schrott und 
-Pulver 

8112 49 Waren aus Rhenium, andere als in Rohform, Abfälle, 
Schrott und Pulver 
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9. Teile von Maschinen, Apparaten oder Geräten, Baugruppen und Bauteile 

KN-Code Warenbezeichnung 

8482 10 Kugellager 

8482 20 Kegelrollenlager, einschließlich der Zusammenstellungen 
aus Kegeln und Kegelrollen 

8482 30 Tonnenlager (Pendelrollenlager) 

8482 40 00 Nadellager, einschließlich Zusammenstellungen aus Käfig 
und Nadelrollen (Nadelkränze) 

8482 91 Kugeln, Rollen und Nadeln 

8482 50 Andere Zylinderrollenlager, einschließlich Zusammenstel­
lungen aus Käfig und Zylinderrollen 

8483 40 30 Kugel- oder Rollenrollspindeln 

8484 90 00 Sätze oder Zusammenstellungen von Dichtungen verschie­
dener stofflicher Beschaffenheit, in Beuteln, Kartons oder 
ähnlichen Umschließungen andere 

9031 80 20 Andere Instrumente, Apparate, Geräte und Maschinen zum 
Messen oder Prüfen geometrischer Größen 

▼M61 
10. Verschiedenes 

KN-Code Warenbezeichnung 

8807 30 Andere Teile von Starrflügelflugzeugen, Hubschraubern 
oder unbemannten Luftfahrzeugen 

▼M65
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ANHANG Vb 

LISTE DER PARTNERLÄNDER NACH ARTIKEL 1bb ABSATZ 7, 
ARTIKEL 1e ABSATZ 4, ARTIKEL 1f ABSATZ 4, ARTIKEL 1fc 
ABSATZ 4, ARTIKEL 1ga ABSATZ 4, ARTIKEL 1jc ABSATZ 9, 
ARTIKEL 1jc ABSATZ 13, ARTIKEL 1s ABSATZ 4 UND 

ARTIKEL 1zb ABSATZ 1a 

[…] 
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ANHANG Vba 

▼M61 
Liste der Länder nach Artikel 1za Absatz 2, Artikel 8g Absatz 1, 

Artikel 8ga Absatz 2 und Artikel 7 Absatz 2a 

▼M57 
NORWEGEN 

SCHWEIZ 

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 

JAPAN 

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

SÜDKOREA 

AUSTRALIEN 

KANADA 

NEUSEELAND 

LIECHTENSTEIN 

ISLAND 

▼M57
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ANHANG Vc 

A. Musterformblatt für die Unterrichtung über die Lieferung, Weitergabe oder 
Ausfuhr sowie die Beantragung und Genehmigung 

(gemäß Artikel 1fb dieser Verordnung) 

Die Ausfuhrgenehmigung gilt bis zum Erreichen des Ablaufdatums in allen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 
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B. Musterformblatt für die Unterrichtung über sowie die Beantragung und Genehmigung von Vermittlungstätigkeiten / 
technischer Unterstützung 

(gemäß Artikel 1fb dieser Verordnung) 

▼M46
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C. Musterformblatt für die Unterrichtung über den Verkauf, die Lieferung oder Weitergabe sowie die Beantragung und 
Genehmigung (gemäß Artikel 8da Absatz 1 dieser Verordnung) 

Die Ausfuhrgenehmigung gilt bis zum Erreichen des Ablaufdatums in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 
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ANHANG VI 

LISTE DER GÜTER FÜR DIE ERZEUGUNG UND HERSTELLUNG 
VON TABAKERZEUGNISSEN GEMÄß ARTIKEL 1g 

Bezeichnung der Güter 
Kombinierte No­
menklatur (KN- 

Code) ( 1 ) 

Filter ex 4823 90 

Zigarettenpapier 4813 

Aromen in Tabakerzeugnissen ex 3302 90 

Maschinen und Apparate zum Aufbereiten oder Verarbeiten 
von Tabak 

8478 

Andere Messer und Schneidklingen, für Maschinen oder 
mechanische Geräte 

ex 8208 90 00 

▼M46 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL& 
from=EN
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ANHANG VII 

LISTE DER MINERALERZEUGNISSE GEMÄß ARTIKEL 1h 

Bezeichnung der Güter 
Kombinierte No­
menklatur (KN- 

Code) ( 1 ) 

Öle und andere Erzeugnisse der Destillation des Hoch­
temperatur-Steinkohlenteers; ähnliche Erzeugnisse, in de­
nen die aromatischen Bestandteile in Bezug auf das Ge­
wicht gegenüber den nicht aromatischen Bestandteilen 
überwiegen 

2707 

Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien (ausgenommen 
rohe Öle); Zubereitungen mit einem Gehalt an Erdöl oder 
Öl aus bituminösen Mineralien von 70 GHT und mehr, in 
denen diese Öle der Grundbestandteil sind, anderweit nicht 
genannt; Ölabfälle hauptsächlich Erdöl und Öl aus bitumi­
nösen Mineralien enthaltend 

2710 

Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe 2711 

Vaselin; Paraffin, mikrokristallines Erdölwachs, paraffini­
sche Rückstände („slack wax“), Ozokerit, Montanwachs, 
Torfwachs, andere Mineralwachse und ähnliche durch 
Synthese oder andere Verfahren gewonnene Erzeugnisse, 
auch gefärbt 

2712 

Petrolkoks, Bitumen aus Erdöl und andere Rückstände aus 
Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien, anderweitig 
nicht genannt 

2713 

Asphaltmastix, Verschnittbitumen und andere bituminöse 
Mischungen auf der Grundlage von Naturasphalt oder Na­
turbitumen, Bitumen aus Erdöl, Mineralteer oder Mineral­
teerpech 

2715 

▼M46 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL& 
from=EN
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ANHANG VIII 

LISTE DER KALIUMCHLORIDPRODUKTE GEMÄß ARTIKEL 1i 

Bezeichnung der Güter 
Kombinierte No­
menklatur (KN- 

Code) ( 1 ) 

Kaliumchlorid 3104 20 

mineralische oder chemische Düngemittel, die drei dün­
genden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend 

3105 20 10 
3105 20 90 

mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden 
düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend 

3105 60 00 

andere Düngemittel, Kaliumchlorid enthaltend ex 3105 90 20 
ex 3105 90 80 

▼M46 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL& 
from=EN
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ANHANG IX 

LISTE DER GRÖßEREN KREDITINSTITUTE GEMÄß DER 
ARTIKEL 1j UND 1k 

Belarusbank 

Belinvestbank (Belarussische Bank für Entwicklung und Wiederaufbau) 

Belagroprombank 

Bank Dabrabyt 

Development Bank of the Republic of Belarus (Entwicklungsbank der Republik 
Belarus) 

▼M44
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ANHANG X 

LISTE DER HOLZERZEUGNISSE GEMÄß ARTIKEL 1o 

Bezeichnung der Güter 
Kombinierte No­
menklatur (KN- 

Code) ( 1 ) 

Holz und Holzwaren; Holzkohle 44 

▼M46 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL& 
from=EN
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ANHANG XI 

LISTE DER ZEMENTERZEUGNISSE GEMÄß ARTIKEL 1p 

Bezeichnung der Güter 
Kombinierte No­
menklatur (KN- 

Code) ( 1 ) 

Zement, einschl. Zementklinker, auch gefärbt 2523 

Waren aus Zement, Beton oder Kunststein, auch bewehrt 6810 

▼M46 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL& 
from=EN
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ANHANG XII 

LISTE DER EISEN- UND STAHLERZEUGNISSE GEMÄß ARTIKEL 1q 

Bezeichnung der Güter 
Kombinierte No­
menklatur (KN- 

Code) ( 1 ) 

Eisen und Stahl 72 

Waren aus Eisen oder Stahl 73 

▼M46 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL& 
from=EN
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ANHANG XIII 

LISTE DER KAUTSCHUKERZEUGNISSE GEMÄß ARTIKEL 1r 

Bezeichnung der Güter 
Kombinierte No­
menklatur (KN- 

Code) ( 1 ) 

Luftreifen aus Kautschuk, neu 4011 

▼M46 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL& 
from=EN
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ANHANG XIV 

LISTE DER MASCHINEN, APPARATE UND GERÄTE GEMÄß 
ARTIKEL 1s 

Bezeichnung der Güter 
Kombinierte No­
menklatur (KN- 

Code) ( 1 ) 

Kernreaktoren; nicht bestrahlte Brennstoffelemente für 
Kernreaktoren; Maschinen und Apparate für die Isotopen­
trennung 

8401 

Dampfkessel (Dampferzeuger), ausgenommen Zentralhei­
zungskessel, die sowohl heißes Wasser als auch Nieder­
druckdampf erzeugen können; Kessel zum Erzeugen von 
überhitztem Wasser 

8402 

Hilfsapparate für Kessel der Position 8402 oder 8403 (z. B. 
Vorwärmer, Überhitzer, Rußbläser und Rauchgasrückfüh­
rungen); Kondensatoren für Dampfkraftmaschinen 

8404 

Generatorgas- und Wassergaserzeuger, auch mit ihren 
Gasreinigern; Acetylenentwickler und ähnliche mit Wasser 
arbeitende Gaserzeuger, auch mit ihren Gasreinigern 

8405 

Dampfturbinen 8406 

Hub- und Rotationskolbenverbrennungsmotoren mit 
Fremdzündung 

8407 

Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- 
oder Halbdieselmotoren) 

8408 

Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für 
Motoren der Position 8407 oder 8408 bestimmt 

8409 

Wasserturbinen, Wasserräder und Regler dafür 8410 

Andere Motoren und Kraftmaschinen 8412 

Flüssigkeitspumpen, auch mit Flüssigkeitsmesser; Hebe­
werke für Flüssigkeiten 

8413 

Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen Ven­
tilator und Vorrichtungen zum Ändern der Temperatur und 
des Feuchtigkeitsgehalts der Luft, einschließlich solcher, 
bei denen der Luftfeuchtigkeitsgrad nicht unabhängig von 
der Lufttemperatur reguliert wird 

8415 

Brenner für Feuerungen, die mit flüssigem Brennstoff, 
pulverisiertem festem Brennstoff oder Gas betrieben wer­
den; automatische Feuerungen, einschließlich ihrer mecha­
nischen Beschicker, mechanischen Roste, mechanischen 
Entascher und ähnlichen Vorrichtungen 

8416 

_____________ 
( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:385:FULL& 

from=DE 

▼M46



 

02006R0765 — DE — 20.07.2025 — 047.002 — 335 

Bezeichnung der Güter 
Kombinierte No­
menklatur (KN- 

Code) ( 1 ) 

Wärmepumpen, ausgenommen Klimageräte der Posi­
tion 8415 

Ex 8418 

Kalander und Walzwerke (ausgenommen Metallwalzwerke 
und Glaswalzmaschinen) sowie Walzen für diese Maschi­
nen 

8420 

Zentrifugen, einschließlich Zentrifugaltrockner; Apparate 
zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten oder Gasen 

8421 

Maschinen und Apparate zum Reinigen oder Trocknen von 
Flaschen oder anderen Behältnissen; Maschinen und Ap­
parate zum Füllen, Verschließen, Versiegeln oder Etiket­
tieren von Flaschen, Dosen, Schachteln, Säcken oder an­
deren Behältnissen; Maschinen und Apparate zum Ver­
kapseln von Flaschen, Gläsern, Tuben oder ähnlichen Be­
hältnissen; andere Maschinen und Apparate zum Verpacken 
oder Umhüllen von Waren (einschließlich Schrumpffolien­
verpackungsmaschinen); Maschinen und Apparate zum 
Versetzen von Getränken mit Kohlensäure 

Ex 8422 

Waagen (einschließlich Zähl- und Kontrollwaagen), aus­
genommen Waagen mit einer Empfindlichkeit von 50 mg 
oder feiner; Gewichte für Waagen aller Art 

8423 

Mechanische Apparate, auch handbetrieben, zum Verteilen, 
Verspritzen oder Zerstäuben von Flüssigkeiten oder Pulver; 
Feuerlöscher, auch mit Füllung; Spritzpistolen und ähnliche 
Apparate; Sandstrahlmaschinen, Dampfstrahlapparate und 
ähnliche Strahlapparate 

8424 

Flaschenzüge; Zugwinden und Spille; Hubwinden 8425 

Derrickkrane; Kabelkrane, Laufkrane, Verladebrücken und 
andere Krane; fahrbare Hubportale, Portalhubkraftkarren 
und Krankraftkarren 

8426 

Gabelstapler; andere mit Hebevorrichtung ausgerüstete 
Karren zum Fördern und für das Hantieren 

8427 

Andere Maschinen, Apparate und Geräte zum Heben, Be­
laden, Entladen oder Fördern (z. B. Aufzüge, Rolltreppen, 
Stetigförderer und Seilschwebebahnen) 

8428 

Selbstfahrende Planiermaschinen (Bulldozer und Angledo­
zer), Erd- oder Straßenhobel (Grader), Schürfwagen (Scra­
per), Bagger, Schürf- und andere Schaufellader, Straßen­
walzen und andere Bodenverdichter 

8429 

Andere Maschinen, Apparate und Geräte zur Erdbewegung, 
zum Planieren, Verdichten oder Bohren des Bodens oder 
zum Abbauen von Erzen oder anderen Mineralien; Ram­
men und Pfahlzieher; Schneeräumer 

8430 

▼M46
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Bezeichnung der Güter 
Kombinierte No­
menklatur (KN- 

Code) ( 1 ) 

Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Ma­
schinen, Apparate und Geräte der Positionen 8425 bis 8430 
bestimmt 

8431 

Maschinen und Apparate zum Herstellen von Halbstoff aus 
cellulosehaltigen Faserstoffen oder zum Herstellen oder 
Fertigstellen von Papier oder Pappe 

8439 

Buchbindereimaschinen und -apparate, einschließlich Fa­
denheftmaschinen 

8440 

Andere Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten 
von Papierhalbstoff, Papier oder Pappe, einschließlich 
Schneidemaschinen aller Art 

8441 

Maschinen, Apparate und Geräte (ausgenommen Werk­
zeugmaschinen der Positionen 8456 bis 8465) zum Zu­
richten oder Herstellen von Druckplatten, Druckformzylin­
dern oder anderen Druckformen; Druckplatten, Druck­
formzylinder und andere Druckformen; Lithografiesteine, 
Platten und Zylinder, für den Druck zugerichtet (z. B. ge­
schliffen, gekörnt, poliert) 

8442 

Maschinen, Apparate und Geräte zum Drucken mittels 
Druckplatten, Druckformzylindern und anderen Druckfor­
men der Position 8442; andere Drucker, Kopiergeräte und 
Fernkopierer, auch miteinander kombiniert; Teile und Zu­
behör für diese Maschinen, Apparate oder Geräte 

8443 

Maschinen zum Düsenspinnen, Verstrecken, Texturieren 
oder Schneiden von synthetischen oder künstlichen Spinn­
stoffen 

8444 00 

Maschinen zum Vorbereiten oder Aufbereiten von Spinn­
stoffen; Maschinen zum Spinnen, Dublieren oder Zwirnen 
von Spinnstoffen und andere Maschinen und Apparate zum 
Herstellen von Spinnstoffgarnen; Maschinen zum Spulen 
(einschließlich Schussspulmaschinen), Wickeln oder Has­
peln von Spinnstoffen sowie Maschinen zum Vorbereiten 
von Spinnstoffgarnen zur Verwendung auf Maschinen der 
Position 8446 oder 8447 

8445 

Wirk-, Strick-, Nähwirk-, Gimpen-, Tüll-, Spitzen-, Stick-, 
Posamentier-, Flecht-, Netzknüpf- und Tuftingmaschinen 

8447 

Hilfsmaschinen und -apparate für Maschinen der Posi­
tion 8444, 8445, 8446 oder 8447 (z. B. Schaftmaschinen, 
Jacquardmaschinen, Kett- und Schussfadenwächter und 
Webschützenwechsler); Teile und Zubehör, erkennbar aus­
schließlich oder hauptsächlich für Maschinen und Apparate 
dieser Position oder der Position 8444, 8445, 8446 oder 
8447 bestimmt (z. B. Spindeln, Spindelflügel, Kratzengar­
nituren, Webeblätter, Nadelstäbe, Spinndüsen, Webschüt­
zen, Weblitzen, Webschäfte, Nadeln und Platinen) 

8448 

Maschinen und Apparate zum Herstellen oder Ausrüsten 
von Filz oder Vliesstoffen (als Meterware oder geformt), 
einschließlich Maschinen und Apparate zum Herstellen von 
Filzhüten; Formen für die Hutmacherei 

8449 00 00 

▼M46
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Bezeichnung der Güter 
Kombinierte No­
menklatur (KN- 

Code) ( 1 ) 

Maschinen und Apparate zum Aufbereiten, Gerben oder 
Bearbeiten von Häuten, Fellen oder Leder oder zum Her­
stellen oder Instandsetzen von Schuhen oder anderen Wa­
ren aus Häuten, Fellen oder Leder, ausgenommen Näh­
maschinen 

8453 

Konverter, Gießpfannen, Gießformen zum Gießen von In­
gots, Masseln oder dergleichen und Gießmaschinen für 
Gießereien, Stahlwerke oder andere metallurgische Betriebe 

8454 

Metallwalzwerke und Walzen dafür 8455 

Bearbeitungszentren, Mehrwegemaschinen und Transfer­
maschinen, zum Bearbeiten von Metallen 

8457 

Drehmaschinen (einschließlich Drehzentren) zur spanabhe­
benden Metallbearbeitung 

8458 

Teile und Zubehör, erkennbar ausschließlich oder haupt­
sächlich für Maschinen der Positionen 8456 bis 8465 be­
stimmt, einschließlich Werkstück- und Werkzeughalter, 
selbstöffnende Gewindeschneidköpfe, Teilköpfe und andere 
Spezialvorrichtungen für Werkzeugmaschinen; Werkzeug­
halter für von Hand zu führende Werkzeuge aller Art 

8466 

Pneumatische, hydraulische oder von eingebautem Motor 
(elektrisch oder nicht elektrisch) betriebene Werkzeuge, 
von Hand zu führen 

8467 

Maschinen, Apparate und Geräte zum Löten oder Schwei­
ßen, auch wenn sie zum Brennschneiden verwendbar sind, 
jedoch ausgenommen solche der Position 8515; Maschinen 
und Apparate zum autogenen Oberflächenhärten 

8468 

Automatische Datenverarbeitungsmaschinen und ihre Ein­
heiten; magnetische oder optische Leser, Maschinen zum 
Aufzeichnen von Daten auf Datenträger in codierter Form 
und Maschinen zum Verarbeiten solcher Daten, anderweit 
weder genannt noch inbegriffen 

8471 

Maschinen und Apparate zum Sortieren, Sieben, Trennen, 
Waschen, Zerkleinern, Mahlen, Mischen oder Kneten von 
Erden, Steinen, Erzen oder anderen festen (auch pulver- 
oder breiförmigen) mineralischen Stoffen; Maschinen zum 
Pressen oder Formen von festen mineralischen Brennstof­
fen, keramischen Massen, Zement, Gips oder anderen pul­
ver- oder breiförmigen mineralischen Stoffen; Maschinen 
zum Herstellen von Gießformen aus Sand 

8474 

Maschinen zum Zusammenbauen von mit Glaskolben oder 
Glasröhre ausgestatteten elektrischen Lampen, Elektronen­
röhren oder Blitzlampen; Maschinen zum Herstellen oder 
Warmbearbeiten von Glas oder Glaswaren 

8475 

▼M46
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Bezeichnung der Güter 
Kombinierte No­
menklatur (KN- 

Code) ( 1 ) 

Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten von 
Kautschuk oder Kunststoffen oder zum Herstellen von 
Waren aus diesen Stoffen, in Kapitel 84 anderweit weder 
genannt noch inbegriffen 

8477 

Maschinen, Apparate und mechanische Geräte mit eigener 
Funktion, in Kapitel 84 anderweit weder genannt noch 
inbegriffen 

8479 

Gießerei-Formkästen; Grundplatten für Formen; Gießerei­
modelle; Formen für Metalle (andere als solche zum Gie­
ßen von Ingots, Masseln oder dergleichen), Metallcarbide, 
Glas, mineralische Stoffe, Kautschuk oder Kunststoffe 

8480 

Armaturen und ähnliche Apparate für Rohr- oder 
Schlauchleitungen, Dampfkessel, Sammelbehälter, Wannen 
oder ähnliche Behälter, einschließlich Druckminderventile 
und thermostatisch gesteuerte Ventile 

8481 

Wälzlager (Kugellager, Rollenlager und Nadellager) 8482 

Wellen (einschließlich Nockenwellen und Kurbelwellen) 
und Kurbeln; Lagergehäuse mit eingebautem Wälzlager; 
Gleitlager; Lagergehäuse und Lagerschalen; Zahnräder, 
Zahnstangen, Friktionsräder, Kettenräder und Getriebe, 
auch in Form von Wechsel- oder Schaltgetrieben oder 
Drehmomentwandlern; Kugel- oder Rollenrollspindeln; 
Schwungräder, Riemen- und Seilscheiben (einschließlich 
Seilrollenblöcke für Flaschenzüge); Schaltkupplungen und 
andere Wellenkupplungen (einschließlich Universalkupp­
lungen) 

8483 

Metalloplastische Dichtungen; Sätze oder Zusammenstel­
lungen von Dichtungen verschiedener stofflicher Beschaf­
fenheit, in Beuteln, Kartons oder ähnlichen Umschließun­
gen; mechanische Dichtungen 

8484 

Elektromotoren und elektrische Generatoren (ausg. Strom­
erzeugungsaggregate) 

8501 

Stromerzeugungsaggregate und elektrische rotierende Um­
former 

8502 

Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für 
Elektromotoren, elektrische Generatoren, Stromerzeu­
gungsaggregate oder elektrische rotierende Umformer be­
stimmt a.n.g. 

8503 

Elektrische Transformatoren, elektrische Stromrichter (z.B. 
Gleichrichter) sowie Drossel- und andere Selbstinduktions­
spulen, Teile davon 

8504 

Elektromagnete (ausg. für medizinische Zwecke); Dauer­
magnete und Waren, die dazu bestimmt sind, nach Mag­
netisierung Dauermagnete zu werden; Spannplatten, 
Spannfutter und ähnl. dauermagnetische oder elektromag­
netische Aufspannvorrichtungen; elektromagnetische 
Kupplungen und Bremsen; elektromagnetische Hebeköpfe; 
Teile davon 

8505 

▼M46
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Bezeichnung der Güter 
Kombinierte No­
menklatur (KN- 

Code) ( 1 ) 

Akkumulatoren, elektrisch, einschl. Scheider (Separatoren) 
dafür, auch in quadratischer oder rechteckiger Form; Teile 
davon (ausg. ausgebrauchte sowie aus Weichkautschuk 
oder Spinnstoffen) 

8507 

Elektrische Zündapparate, Zündvorrichtungen und Anlasser, 
für Verbrennungsmotoren mit Fremd- oder Selbstzündung 
(z.B. Magnetzünder, Lichtmagnetzünder, Zündspulen, 
Zündkerzen und Glühkerzen); mit den vorstehend genann­
ten Motoren verwendete Lichtmaschinen (z.B. Gleich- und 
Wechselstrommaschinen) und Lade- oder Rückstromschal­
ter, Teile davon 

8511 

Elektrische Industrieöfen oder Laboratoriumsöfen, ein­
schließlich Induktionsöfen oder Öfen mit dielektrischer 
Erwärmung (ausg. Trockenöfen); andere Industrie- oder 
Laboratoriumsapparate zum Warmbehandeln von Stoffen 
mittels Induktion oder dielektrischer Erwärmung; Teile 
davon 

8514 

Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Ge­
räte der Positionen 8525 bis 8528 bestimmt 

8529 

Tafeln, Felder, Konsolen, Pulte, Schränke und andere Trä­
ger, mit mehreren Geräten der Pos. 8535 oder 8536, 
einschl. solcher mit eingebauten Instrumenten oder Geräten 
des Kapitels 90, zum elektrischen Schalten oder Steuern 
oder für die Stromverteilung sowie numerische Steuerungen 
(ausg. Vermittlungseinrichtungen für die drahtgebundene 
Fernsprechtechnik oder Telegrafentechnik oder Telegrafen­
technik) 

8537 

Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Ge­
räte der Pos. 8535, 8536 oder 8537 bestimmt, a.n.g. 

8538 

►M57 Elektrische Glühlampen und Entladungslampen, 
einschließlich innenverspiegelte Scheinwerferlampen 
(sealed beam lamp units) und Ultraviolett- und Infrarot­
lampen; Bogenlampen; Leuchtdiodenlichtquellen (LED- 
Lichtquellen); Teile davon ◄ 

8539 

Drähte und Kabel (einschl. Koaxialkabel) für elektrotech­
nische Zwecke, isoliert (auch lackisoliert oder elektrolytisch 
oxidiert) und andere isolierte elektrische Leiter, auch mit 
Anschlussstücken; Kabel aus optischen, einzeln umhüllten 
Fasern, auch elektrische Leiter enthaltend oder mit An­
schlussstücken 

8544 

Kohleelektroden, Kohlebürsten, Lampenkohlen, Batterie- 
und Elementekohlen und andere Waren für elektrotech­
nische Zwecke, aus Grafit oder anderem Kohlenstoff, auch 
in Verbindung mit Metall 

8545 

▼M46
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Bezeichnung der Güter 
Kombinierte No­
menklatur (KN- 

Code) ( 1 ) 

Isolierteile, ganz aus Isolierstoffen oder nur mit in die 
Masse eingepressten einfachen Metallteilen zum Befestigen 
(z.B. mit eingepressten Hülsen mit Innengewinde), für 
elektrische Maschinen, Apparate, Geräte oder Installationen 
(ausg. Isolatoren der Pos. 8546); Isolierrohre für elektro­
technische Zwecke, einschl. Verbindungsstücke dazu, aus 
unedlen Metallen, mit Innenisolierung 

8547 

Abfälle und Schrott von elektrischen Primärelementen, 
Primärbatterien und Akkumulatoren; ausgebrauchte elektri­
sche Primärelemente, Primärbatterien und Akkumulatoren; 
elektrische Teile von Maschinen, Apparaten oder Geräten, 
in Kapitel 85 anderweit weder genannt noch inbegriffen 

8548 

Vertrauliche Produkte des Kapitels 85; Waren des Kapi­
tels 85, die als Post- oder Paketpostsendung (extra) ver­
sandt werden/zusammengesetzter Kode zur Verbreitung von 
Statistiken 

▼M46
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ANHANG XIVa 

Liste der Güter und Technologien nach Artikel 1s Absatz 1a über das 
Verbot der Durchfuhr durch Belarus 

KN-Code Warenbezeichnung 

8407 10 Hub- und Rotationskolbenverbrennungsmotoren mit 
Fremdzündung, für Luftfahrzeuge 

8409 10 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für 
Kolbenverbrennungsmotoren für Luftfahrzeuge bestimmt 

8409 99 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für 
Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- 
oder Halbdieselmotoren) bestimmt, a.n.g. 

8412 21 Wasserkraftmaschinen und Hydromotoren, linear arbei­
tend (Arbeitszylinder), hydraulische 

8413 50 Verdrängerpumpen (Flüssigkeitspumpen), oszillierend, 
kraftbetrieben, a.n.g. 

8421 23 Öl- und Kraftstofffilter für Kolbenverbrennungsmotoren 

8421 31 Luftansaugfilter für Kolbenverbrennungsmotoren 

8425 11 Flaschenzüge mit Elektromotor 

8428 39 Stetigförderer für Waren (ausg. ihrer Beschaffenheit 
nach für Arbeiten unter Tage bestimmt, Stetigförderer 
mit Kübeln, Bändern oder Gurten sowie pneumatische 
Stetigförderer) 

8429 59 Bagger, Schürflader und andere Schaufellader, selbstfah­
rend (ausg. Bagger mit um 360 

o drehbarem Oberwagen 
sowie Frontschaufellader) 

8431 39 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für 
Maschinen, Apparate und Geräte der Position 8428 be­
stimmt (ausg. Teile von Personenaufzügen, Lastenaufzü­
gen und Rolltreppen), a.n.g. 

8466 20 Werkstückhalter 

8467 29 Handgeführte Elektrowerkzeuge mit eingebautem Elek­
tromotor (ausg. Handsägen und Handbohrmaschinen) 

8471 30 tragbare automatische Datenverarbeitungsmaschinen mit 
einem Gewicht von 10 kg oder weniger, mindestens aus 
einer Zentraleinheit, einer Tastatur und einem Bild­
schirm bestehend 

8471 70 Speichereinheiten für automatische Datenverarbeitungs­
maschinen 

▼M61
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KN-Code Warenbezeichnung 

8474 39 Maschinen und Apparate zum Mischen oder Kneten von 
festen (auch pulver- oder breiförmigen) mineralischen 
Stoffen (ausg. Beton- und Mörtelmischmaschinen, Ma­
schinen zum Mischen mineralischer Stoffe mit Bitumen 
sowie Kalander) 

▼M65 

8479 82 Maschinen, Apparate und Geräte zum Mischen, Kneten, 
Zerkleinern, Mahlen, Sieben, Sichten, Homogenisieren, 
Emulgieren oder Rühren 

▼M61 

8481 20 Ventile für die ölhydraulische oder pneumatische Ener­
gieübertragung 

8482 99 Teile von Wälzlagern, ausg. deren Wälzkörper 

8483 50 Schwungräder sowie Riemen- und Seilscheiben (ein­
schließlich Seilrollenblöcke für Flaschenzüge) 

8502 20 Stromerzeugungsaggregate, angetrieben durch Kolben­
verbrennungsmotor mit Fremdzündung 

8507 10 Blei-Akkumulatoren von der zum Starten von Kolben­
verbrennungsmotoren verwendeten Art (Starterbatterien) 

8511 10 Zündkerzen für Verbrennungsmotoren 

▼M61
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ANHANG XV 

LISTE DER JURISTISCHEN PERSONEN, ORGANISATIONEN UND 
EINRICHTUNGEN, DIE IN ARTIKEL 1zb GENANNT SIND 

Name der juristischen Person, Organisation oder Ein­
richtung Geltungsbeginn 

Belagroprombank 20. März 2022 

Bank Dabrabyt 20. März 2022 

Entwicklungsbank der Republik Belarus 20. März 2022 

Belinvestbank (Belarussische Bank für Ent­
wicklung und Wiederaufbau) 

14. Juni 2022 

▼M51
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ANHANG XVI 

Liste der Feuerwaffen und anderen Waffen gemäß Artikel 1ba 

KN-Code Warenbezeichnung 

9303 Andere Feuerwaffen und ähnliche Geräte, bei denen die Ex­
plosionswirkung einer Treibladung genutzt wird 

ex 9304 Andere Waffen (z. B. Feder-, Luft- und Gasdruckgewehre, 
-büchsen und -pistolen), ausgenommen Waffen der Posi­
tion 9307 

▼M55
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ANHANG XVII 

Liste der Güter und Technologien gemäß Artikel 1sa 

KN-Code Warenbezeichnung 

88 Luftfahrzeuge und Raumfahrzeuge, Teile davon 

ex 2710 19 83 Hydrauliköle zur Verwendung in Fahrzeugen des Kapi­
tels 88 

ex 2710 19 99 Andere Schmieröle und andere Öle zur Verwendung in der 
Luftfahrt 

4011 30 00 Luftreifen aus Kautschuk, neu, von der für Luftfahrzeuge 
verwendeten Art 

ex 6813 20 00 Bremsscheiben und Bremsklötze zur Verwendung in Luft­
fahrzeugen 

6813 81 00 Bremsbeläge und Bremsklötze 

8411 11 Turbo-Strahltriebwerke mit einer Schubkraft von <= 25 kN 

8411 12 Turbo-Strahltriebwerke mit einer Schubkraft von > 25 kN 

8411 21 Turbo-Propellertriebwerke mit einer Leistung von <= 1 100 
kW 

8411 22 Turbo-Propellertriebwerke mit einer Leistung von > 1 100 
kW 

8411 91 Teile von Turbo-Strahltriebwerken oder Turbo-Propeller­
triebwerken, a.n.g. 

8517 71 00 Antennen und Antennenreflektoren aller Art; Teile, die er­
kennbar mit diesen Waren verwendet werden 

ex 8517 79 00 Andere Teile im Zusammenhang mit Antennen 

9024 10 00 Maschinen, Apparate und Geräte zum Prüfen der Härte, Zug­
festigkeit, Druckfestigkeit, Elastizität oder anderer mecha­
nischer Eigenschaften von Materialien: Materialprüfmaschi­
nen, -apparate und -geräte für Metalle 

9026 00 00 Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Über­
wachen von Durchfluss, Füllhöhe, Druck oder anderen ver­
änderlichen Größen von Flüssigkeiten oder Gasen (z. B. 
Durchflussmesser, Flüssigkeitsstand- oder Gasstandanzeiger, 
Manometer, Wärmemengenzähler), ausgenommen Instru­
mente, Apparate und Geräte der Position 9014, 9015, 9028 
oder 9032 
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ANHANG XVIII 

LISTE DER GÜTER UND TECHNOLOGIEN, DIE ZUR STÄRKUNG 
DER INDUSTRIELLEN KAPAZITÄTEN VON BELARUS BEITRAGEN 

KÖNNTEN, NACH ARTIKEL 1bb 

KN-Code Warenbezeichnung 

0601 Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen, Luftwurzeln und 
Wurzelstöcke, ruhend, im Wachstum oder in Blüte; Zicho­
rienpflanzen und -wurzeln (ausgenommen Zichorienwurzeln 
der Position 1212) 

0602 30 Rhododendren (Azaleen), auch veredelt 

0602 40 Rosen, auch veredelt 

0602 90 Andere lebende Pflanzen (einschließlich ihrer Wurzeln), 
Stecklinge und Pfropfreiser; Pilzmycel — andere 

0604 20 Blattwerk, Blätter, Zweige und andere Pflanzenteile, ohne 
Blüten und Blütenknospen, sowie Gräser, Moose und Flech­
ten, zu Binde- oder Zierzwecken, frisch, getrocknet, ge­
bleicht, gefärbt, imprägniert oder anders bearbeitet — frisch 

2508 Ton, Andalusit, Cyanit und Sillimanit, auch gebrannt; Mullit; 
Schamotte-Körnungen und Ton-Dinasmassen (ausg. Kaolin 
und anderer kaolinhaltiger Ton und Lehm sowie geblähter 
Ton) 

2509 Kreide 

2512 Kieselsäurehaltige Fossilienmehle (z. B. Kieselgur, Tripel 
und Diatomit) und ähnliche kieselsäurehaltige Erden, auch 
gebrannt, mit einem Schüttgewicht von 1 oder weniger 

2515 Marmor, Travertin, Ecaussine und andere Werksteine aus 
Kalkstein, mit einem Schüttgewicht von ≥ 2,5, und Alabas­
ter, auch grob behauen oder durch Sägen oder auf andere 
Weise lediglich zerteilt, in Blöcken oder in quadratischen 
oder rechteckigen Platten 

2518 Dolomit, auch gebrannt oder gesintert, einschließlich Dolo­
mit, grob behauen oder durch Sägen oder auf andere Weise 
lediglich zerteilt, in Blöcken oder in quadratischen oder 
rechteckigen Platten 

2519 Natürliches Magnesiumcarbonat (Magnesit); Geschmolzene 
Magnesia; totgebrannte (gesinterte) Magnesia, auch mit Zu­
satz von geringen Mengen anderer Oxide vor dem Sintern; 
anderes Magnesiumoxid, auch chemisch rein 

2520 Gipsstein; Anhydrit; Gips (aus gebranntem Gipsstein oder 
aus Calciumsulfat), auch gefärbt oder mit geringen Zusätzen 
von Abbindebeschleunigern oder -verzögerern 

2521 Kalkstein als Flussmittel; Kalksteine von der zum Herstellen 
von Kalk oder Zement verwendeten Art 
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2522 Luftkalk, auch gelöscht, und hydraulischer Kalk, ausgenom­
men reines Calciumoxid und Calciumhydroxid der Posi­
tion 2825 

2525 Glimmer, auch in ungleichmäßige Blätter oder Scheiben ge­
spalten (Schuppen); Glimmerabfall 

2526 Natürlicher Speckstein und Talk, auch grob behauen oder 
durch Sägen oder auf andere Weise lediglich zerteilt, in Blö­
cken oder quadratischen oder rechteckigen Platten; Talkum 

2530 Mineralische Stoffe, anderweit weder genannt noch inbegrif­
fen 

2602 Manganerze und ihre Konzentrate, einschließlich eisenhal­
tige Manganerze und ihre Konzentrate, mit einem Gehalt 
an Mangan von 20 GHT oder mehr, bezogen auf die Tro­
ckenmasse 

2613 Molybdänerze und ihre Konzentrate 

2615 Niobium-, Tantal-, Vanadium- oder Zirkonerze und deren 
Konzentrate 

2701 Steinkohle; Steinkohlenbriketts und ähnliche aus Steinkohle 
gewonnene feste Brennstoffe 

2702 Braunkohle, auch agglomeriert, ausgenommen Gagat (Jett) 

2703 Torf (einschließlich Torfstreu), auch agglomeriert 

2704 Koks und Schwelkoks aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf, 
auch agglomeriert; Retortenkohle 

2707 Öle und andere Erzeugnisse der Destillation des Hochtem­
peratur-Steinkohlenteers; ähnliche Erzeugnisse, in denen die 
aromatischen Bestandteile in Bezug auf das Gewicht gegen­
über den nicht aromatischen Bestandteilen überwiegen 

2708 Pech und Pechkoks aus Steinkohlenteer oder anderen Mi­
neralteeren 

2710 Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien (ausgenommen 
rohe Öle); Zubereitungen mit einem Gehalt an Erdöl oder 
Öl aus bituminösen Mineralien von 70 GHT und mehr, in 
denen diese Öle der Grundbestandteil sind, anderweit nicht 
genannt; Ölabfälle hauptsächlich Erdöl und Öl aus bitumi­
nösen Mineralien enthaltend 

2712 Vaselin; Paraffin, mikrokristallines Erdölwachs, paraffini­
sche Rückstände („slack wax“), Ozokerit, Montanwachs, 
Torfwachs, andere Mineralwachse und ähnliche durch Syn­
these oder andere Verfahren gewonnene Erzeugnisse, auch 
gefärbt 

2715 Asphaltmastix, Verschnittbitumen und andere bituminöse 
Mischungen auf der Grundlage von Naturasphalt oder Na­
turbitumen, Bitumen aus Erdöl, Mineralteer oder Mineral­
teerpech — andere 

2801 Fluor, Chlor, Brom und Iod 

2802 Sublimierter oder gefällter Schwefel; kolloider Schwefel 
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KN-Code Warenbezeichnung 

2803 Kohlenstoff (Ruß und andere Formen von Kohlenstoff, an­
derweit weder genannt noch inbegriffen) 

2804 Wasserstoff, Edelgase und andere Nichtmetalle 

2806 Chlorwasserstoff (Salzsäure); Chloroschwefelsäure 

2811 Säuren, anorganisch, und andere anorganische Sauerstoffver­
bindungen der Nichtmetalle 

2813 Sulfide der Nichtmetalle; handelsübliches Phosphortrisulfid 

2814 Ammoniak, wasserfrei oder in wässriger Lösung 

2815 Natriumhydroxid (Ätznatron); Kaliumhydroxid (Ätzkali); 
Peroxide des Natriums oder des Kaliums 

2817 Zinkoxid; Zinkperoxid 

2818 30 Aluminiumhydroxid 

2819 Chromoxide und -hydroxide 

2820 Manganoxide 

2821 Eisenoxide und -hydroxide; Farberden mit einem Gehalt an 
gebundenem Eisen von ≥ 70 GHT, berechnet als Fe 2 O 3 

2822 Cobaltoxide und -hydroxide; handelsübliche Cobaltoxide 

2823 Titanoxide 

2825 Hydrazin und Hydroxylamin und ihre anorganischen Salze; 
Basen, anorganisch, sowie Metalloxide, Metallhydroxide und 
Metallperoxide, a.n.g. 

2827 Chloride, Chloridoxide und Chloridhydroxide; Bromide und 
Bromidoxide; Iodide und Iodidoxide 

2828 Hypochlorite; handelsübliches Calciumhypochlorit; Chlorite; 
Hypobromite 

2829 Chlorate und Perchlorate; Bromate und Perbromate; Iodate 
und Periodate 

2832 20 Sulfite (ausgenommen Natriumsulfite) 

2833 Sulfate; Alaune Peroxosulfate (Persulfate) 

2834 Nitrite; Nitrate 

2835 Phosphinate (Hypophosphite), Phosphonate (Phosphite) und 
Phosphate; Polyphosphate, auch chemisch einheitlich 

2836 Carbonate; Peroxocarbonate (Percarbonate); handelsübliches 
Ammoniumcarbonat, Ammoniumcarbamat enthaltend 

2839 Silicate; handelsübliche Silicate der Alkalimetalle 
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2840 Borate; Peroxoborate (Perborate) 

2841 Salze der Säuren der Metalloxide oder Metallperoxide 

2843 Edelmetalle in kolloidem Zustand; anorganische oder orga­
nische Verbindungen der Edelmetalle, auch chemisch nicht 
einheitlich; Edelmetallamalgame 

2846 Verbindungen, anorganisch oder organisch, der Seltenerd­
metalle, des Yttriums oder des Scandiums oder der Mischun­
gen dieser Metalle 

2847 Wasserstoffperoxid, auch mit Harnstoff verfestigt 

2901 Acyclische Kohlenwasserstoffe 

2902 Cyclische Kohlenwasserstoffe 

2903 Halogenderivate der Kohlenwasserstoffe 

2904 Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate der Kohlenwasserstoffe, 
auch halogeniert 

2905 Acyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Ni­
trosoderivate 

2906 Cyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Ni­
trosoderivate 

2907 Phenole; Phenolalkohole 

2909 Ether, Etheralkohole, Etherphenole, Etheralkoholphenole, 
Alkoholperoxide, Etherperoxide, Ketonperoxide (auch che­
misch nicht einheitlich); ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder 
Nitrosoderivate 

2910 Epoxide, Epoxyalkohole, Epoxyphenole und Epoxyether mit 
dreigliedrigem Ring; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Ni­
trosoderivate 

2911 Acetale und Halbacetale, auch mit anderen Sauerstoff-Funk­
tionen, und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderi­
vate 

2912 Aldehyde, auch mit anderen Sauerstoff-Funktionen; cycli­
sche Polymere der Aldehyde; Paraformaldehyd 

2914 Ketone und Chinone, auch mit anderen Sauerstoff-Funktio­
nen; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder -Nitrosoderivate 

2915 Gesättigte acyclische einbasische Carbonsäuren und ihre An­
hydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren; ihre Halo­
gen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 

2916 Ungesättigte acyclische einbasische Carbonsäuren und cycli­
sche einbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, 
Peroxide und Peroxysäuren; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- 
oder Nitrosoderivate 

2917 Carbonsäuren, mehrbasisch, ihre Anhydride, Halogenide, 
Peroxide und Peroxysäuren; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- 
oder Nitrosoderivate 
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2918 Carbonsäuren mit zusätzlichen Sauerstoff-Funktionen und 
ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren; 
ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 

2920 Ester anorganischer Säuren der Nichtmetalle und ihre Salze; 
ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 

2921 Verbindungen mit Aminofunktion 

2922 Amine mit Sauerstoff-Funktionen 

2923 Quartäre Ammoniumsalze und -hydroxide; Lecithine und 
andere Phosphoaminolipoide, auch chemisch nicht einheit­
lich 

2924 Verbindungen mit Carbonsäureamidfunktion; Verbindungen 
mit Kohlensäureamidfunktion 

2925 Verbindungen mit Carbonsäureimidfunktion, einschl. 
Saccharin und seine Salze, oder Verbindungen mit Iminfunk­
tion 

2926 Verbindungen mit Nitrilfunktion 

2929 Verbindungen mit anderen Stickstoff-Funktionen 

2930 Thioverbindungen, organisch 

2933 29 Verbindungen, heterocyclisch, nur mit Stickstoff als Hete­
roatom(e), die einen nichtkondensierten Imidazolring, auch 
hydriert, in der Struktur enthalten (ausgenommen Hydantoin 
und seine Derivate sowie Erzeugnisse der Unterposi­
tion 3002 10) 

2933 54 Andere Derivate von Malonylharnstoff (Barbitursäure); Salze 
dieser Erzeugnisse 

2933 71 6-Hexanlactam (epsilon-Caprolactam) 

2933 79 Lactame (ausg. 6-Hexanlactam „epsilon-Caprolactam “, Clo­
bazam (INN), Methyprylon (INN) sowie anorganische oder 
organische Verbindungen von Quecksilber) 

2933 99 Verbindungen, heterocyclisch, nur mit Stickstoff als Hete­
roatom(e) (ausg. solche, die einen unkondensierten Pyrazol- 
, Imidazol-, Pyridin- oder Triazinring, auch hydriert, ein — 
sonst unkondensiert — Chinolin- oder Isochinolinringsystem 
(auch hydriert), einen Pyrimidinring (auch hydriert) oder Pi­
perazinring in der Struktur enthalten sowie Lactame, Alpra­
zolam (INN), Camazepam (INN), Chlordiazepoxid (INN), 
Clonazepam (INN), Clorazepat, Delorazepam (INN), Dia­
zepam (INN), Estazolam (INN), Ethylloflazepat (INN), Flu­
diazepam (INN), Flunitrazepam (INN), Flurazepam (INN), 
Halazepam (INN), Lorazepam (INN), Lormetazepam (INN), 
Mazindol (INN), Medazepam (INN), Midazolam (INN), Ni­
metazepam (INN), Nitrazepam (INN), Nordazepam (INN), 
Oxazepam (INN), Pinazepam (INN), Prazepam (INN), Pyro­
valeron (INN), Temazepam (INN), Tetrazepam (INN) und 
Triazolam (INN) und ihre Salze und Azinphosmethyl (ISO)) 
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2938 Natürliche, auch synthetisch hergestellte Glykoside, ihre Sal­
ze, Ether, Ester und anderen Derivate 

2940 Chemisch reine Zucker, ausgenommen Saccharose, Lactose, 
Maltose, Glucose und Fructose (Lävulose); Zuckerether, Zu­
ckeracetale und Zuckerester und ihre Salze, ausgenommen 
Erzeugnisse der Positionen 2937, 2938 oder 2939 

3201 Pflanzliche Gerbstoffauszüge; Tannine und ihre Salze, Ether, 
Ester und andere Derivate 

3202 Synthetische organische Gerbstoffe; anorganische Gerbstof­
fe; Gerbstoffzubereitungen, auch natürliche Gerbstoffe ent­
haltend; Enzymzubereitungen zum Vorgerben 

3203 Farbmittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, einschl. 
Farbstoffauszüge, (ausg. Tierisches Schwarz), auch chemisch 
einheitlich; Zubereitungen auf der Grundlage von Farbmit­
teln pflanzlichen oder tierischen Ursprungs von der zum 
Färben beliebiger Stoffe oder zum Herstellen von Farbzube­
reitungen verwendeten Art (ausg. Zubereitungen der Positio­
nen 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 und 3215) — andere 

3204 Synthetische organische Farbmittel, auch chemisch einheit­
lich; Zubereitungen im Sinne der Anmerkung 3 zu diesem 
Kapitel auf der Grundlage synthetischer organischer Farb­
mittel; synthetische organische Erzeugnisse von der als fluo­
reszierende Aufheller oder als Luminophore verwendeten 
Art, auch chemisch einheitlich 

3205 Farblacke (ausgenommen China- oder Japanlack sowie 
Lackfarben); Zubereitungen von der zum Färben beliebiger 
Stoffe oder zum Herstellen von Farbzubereitungen verwen­
deten Art, auf der Grundlage von Farblacken (ausg. Zuberei­
tungen der Positionen 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 und 
3215) 

3206 Andere Farbmittel; Zubereitungen im Sinne der Anmer­
kung 3 zu diesem Kapitel, ausgenommen solche der Posi­
tionen 3203, 3204 oder 3205; anorganische Erzeugnisse von 
der als Luminophore verwendeten Art, auch chemisch ein­
heitlich 

3207 Pigmente, zubereitet, zubereitete Trübungsmittel und zu­
bereitete Farben, Schmelzglasuren und andere verglasbare 
Massen, Engoben, flüssige Glanzmittel und ähnl. Zubereitun­
gen von der in der Keramikindustrie, Emaillierindustrie oder 
Glasindustrie verwendeten Art; Glasfritte oder anderes Glas 
in Form von Pulver, Granalien, Schuppen oder Flocken 
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3208 Anstrichfarben und Lacke auf der Grundlage von syntheti­
schen Polymeren oder chemisch modifizierten natürlichen 
Polymeren, in einem nichtwässrigen Medium dispergiert 
oder gelöst; Lösungen von Erzeugnissen der Positio­
nen 3901 bis 3913 in flüchtigen organischen Lösemitteln, 
mit einem Anteil des Lösemittels von > 50 GHT (ausg. 
Lösungen von Collodium) 

3209 Anstrichfarben und Lacke auf der Grundlage von syntheti­
schen Polymeren oder chemisch modifizierten natürlichen 
Polymeren, in einem wässrigen Medium dispergiert oder ge­
löst 

3210 Andere Anstrichfarben und Lacke; zubereitete Wasserpig­
mentfarben von der für die Lederzurichtung verwendeten Art 

3211 Zubereitete Sikkative 

3212 90 Pigmente (einschließlich Metallpulver und -flitter), in nicht 
wässrigen Medien dispergiert, flüssig oder pastenförmig, von 
der zum Herstellen von Anstrichfarben verwendeten Art; 
Prägefolien; Färbemittel und andere Farbmittel, in Formen 
oder Packungen für den Einzelverkauf — andere 

3214 Glaserkitt, Harzzement und andere Kitte; Spachtelmassen für 
Anstreicherarbeiten; Spachtelmassen für Anstreicherarbeiten; 
nicht feuerfeste Spachtel- und Verputzmassen für Fassaden, 
Innenwände, Fußböden, Decken und dergleichen 

3215 Druckfarben, Tinte und Tusche zum Schreiben oder Zeich­
nen und andere Tinten und Tuschen, auch konzentriert oder 
in fester Form 

3302 90 Mischungen von Riechstoffen und Mischungen, einschl. al­
koholische Lösungen, auf der Grundlage eines oder mehrerer 
dieser Stoffe, von der als Rohstoffe für die Industrie ver­
wendeten Art (ausg. der für die Lebensmittel- oder Geträn­
keindustrie verwendeten Art) 

3402 Stoffe, organisch, grenzflächenaktiv (ausg. Seifen); grenzflä­
chenaktive Zubereitungen, zubereitete Waschmittel, einschl. 
zubereitete Waschhilfsmittel, und zubereitete Reinigungsmit­
tel, auch Seife enthaltend (ausg. solche der Pos. 3401) 

3403 Zubereitete Schmiermittel, einschl. Schneidöle, Zubereitun­
gen zum Lösen von Schrauben oder Bolzen, zubereitete 
Rostschutz- oder Korrosionsschutzmittel und zubereitete For­
menfreisetzungszubereitungen auf der Grundlage von 
Schmierstoffen; zubereitete Schmiermittel und Zubereitun­
gen von der zum Öl- oder Fettbehandeln von Spinnstoffen, 
Leder, Pelzfellen oder anderen Stoffen verwendeten Art 
(ausg. als Grundbestandteil Öle oder Öle aus bituminösen 
Mineralien von ≥ 70 GHT enthaltend) 

3404 Wachse, künstlich, und zubereitete Wachse 
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3405 Schuhcreme, Möbel- und Bohnerwachs, Poliermittel für Ka­
rosserien, Glas oder Metall, Scheuerpasten und -pulver und 
ähnliche Zubereitungen (auch in Form von Papier, Watte, 
Filz, Vliesstoff, Schaum-, Schwamm-, Zellkunststoff oder 
Zellkautschuk, mit diesen Zubereitungen getränkt, bestrichen 
oder überzogen), ausgenommen Wachse der Position 3404 

3505 10 Dextrine und andere modifizierte Stärken 

3506 Zubereitete Leime und andere zubereitete Klebstoffe, ander­
weit weder genannt noch inbegriffen; zur Verwendung als 
Klebstoff geeignete Erzeugnisse aller Art in Aufmachungen 
für den Einzelverkauf mit einem Gewicht des Inhalts von 
1 kg oder weniger 

3507 90 Enzyme und zubereitete Enzyme, a.n.g. (ausg. Lab und seine 
Konzentrate) 

3604 Feuerwerkskörper, Signalraketen, Raketen zum Wetterschie­
ßen und dergleichen, Knallkörper und andere pyrotechnische 
Artikel 

3605 Zündhölzer, ausgenommen pyrotechnische Waren der Posi­
tion 3604 

3606 Cer-Eisen und andere Zündmetall-Legierungen in jeder 
Form; Waren aus leicht entzündlichen Stoffen im Sinne 
der Anmerkung 2 zu Kapitel 36 

3701 Platten und Planfilme, fotografisch, sensibilisiert, nicht be­
lichtet, aus Stoffen aller Art (ausgenommen Papier, Pappe 
oder Spinnstoffe); fotografische Sofortbild-Planfilme, sensi­
bilisiert, nicht belichtet, auch in Kassetten 

3702 Fotografische Filme in Rollen, sensibilisiert, nicht belichtet, 
aus Stoffen aller Art (ausgenommen Papier, Pappe oder 
Spinnstoffe); fotografische Sofortbild-Rollfilme, sensibili­
siert, nicht belichtet 

3703 Fotografische Papiere, Pappen und Spinnstoffwaren, sensibi­
lisiert, nicht belichtet 

3705 Platten und Filme, fotografisch, belichtet und entwickelt 
(ausg. aus Papier, Pappe oder Spinnstoff sowie kinematogra­
fische Filme und gebrauchsfertige Druckplatten) 

3706 Kinematografische Filme, belichtet und entwickelt, auch mit 
Tonaufzeichnung oder nur mit Tonaufzeichnung 

3707 Zubereitungen von chemischen Erzeugnissen zu fotogra­
fischen Zwecken (ausg. Lacke, Klebstoffe und ähnl. Zuberei­
tungen); ungemischte Erzeugnisse zu fotografischen Zwe­
cken, dosiert oder gebrauchsfertig in Aufmachung für den 
Einzelverkauf 
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3801 Grafit, künstlich; Grafit, kolloid, und halbkolloider Grafit; 
Zubereitungen auf der Grundlage von Grafit oder anderem 
Kohlenstoff, in Form von Pasten, Blöcken, Platten oder an­
deren Halbfertigerzeugnissen 

3802 Aktivkohle; aktivierte natürliche mineralische Stoffe; Tieri­
sches Schwarz, auch ausgebraucht 

3806 Kolofonium und Harzsäuren und ihre Derivate; leichte und 
schwere Harzöle; durch Schmelzen modifizierte natürliche 
Harze (Schmelzharze) 

3807 Holzteere; Holzteeröle; Holzkreosot; Holzgeist; pflanzliche 
Peche; Brauereipech und ähnl. Zubereitungen auf der Grund­
lage von Kolofonium, Harzsäuren oder pflanzlichem Pech 
(ausg. Einbruchpech, Gelbpech, Stearinpech, Fettpech, Fett­
teer und Glycerinpech) 

3808 94 Desinfektionsmittel, in Formen oder Aufmachungen für den 
Einzelverkauf oder als Zubereitungen oder Waren 

3809 Appreturmittel oder Endausrüstungsmittel, Beschleuniger 
zum Färben oder Fixieren von Farbstoffen und andere Er­
zeugnisse und Zubereitungen (z. B. zubereitete Schlichtemit­
tel und Zubereitungen zum Beizen), von der in der Textil­
industrie, Papierindustrie, Lederindustrie oder ähnl. Indus­
trien verwendeten Art, a.n.g. 

3810 Zubereitungen zum Abbeizen von Metallen; Flussmittel und 
andere Hilfsmittel zum Schweißen oder Löten von Metallen; 
Pasten und Pulver zum Schweißen oder Löten, aus Metall 
und anderen Stoffen; Zubereitungen von der als Überzugs­
masse oder Füllmasse für Schweißelektroden oder 
Schweißstäbe verwendeten Art 

3811 Zubereitete Antiklopfmittel, Antioxidantien, Antigums, Vis­
kositätsverbesserer, Antikorrosivadditive und andere zuberei­
tete Additive für Mineralöle (einschließlich Kraftstoffe) oder 
für andere, zu denselben Zwecken wie Mineralöle verwen­
dete Flüssigkeiten 

3812 Vulkanisationsbeschleuniger, zubereitet; zusammengesetzte 
Weichmacher für Kautschuk oder Kunststoffe, anderweit we­
der genannt noch inbegriffen; zubereitete Antioxidationsmit­
tel und andere zusammengesetzte Stabilisatoren für Kaut­
schuk oder Kunststoffe 

3813 Gemische und Ladungen für Feuerlöschgeräte; Feuerlösch­
granaten und Feuerlöschbomben (ausg. gefüllte oder unge­
füllte Feuerlöschgeräte, auch tragbare sowie unvermischte 
chemisch einheitliche Erzeugnisse mit feuerlöschenden Ei­
genschaften, in anderer Aufmachung) 
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3814 Lösemittel und Verdünnungsmittel, organisch, zusammenge­
setzt, a.n.g.; Zubereitungen zum Entfernen von Farben oder 
Lacken (ausg. Nagellackentferner) 

3815 Reaktionsauslöser, Reaktionsbeschleuniger und katalytische 
Zubereitungen, a.n.g. (ausg. Vulkanisationsbeschleuniger) 

3816 Feuerfeste Zemente, feuerfeste Mörtel, feuerfester Beton und 
ähnliche feuerfeste Mischungen, einschließlich Dolomit­
stampfmasse, ausgenommen Erzeugnisse der Position 3801 

3817 Alkylbenzol-Gemische und Alkylnaphthalin-Mischungen, 
durch Alkylieren von Benzol und Naphthalin hergestellt 
(ausg. Isomerengemische der cyclischen Kohlenwasserstoffe) 

3819 Flüssigkeiten für hydraulische Bremsen und andere zuberei­
tete Flüssigkeiten für hydraulische Kraftübertragung, kein 
Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthaltend oder 
mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Minera­
lien von < 70 GHT 

3820 Gefrierschutzmittel, zubereitet, und zubereitete Flüssigkeiten 
zum Enteisen (ausg. zubereitete Additives für Mineralöle 
oder andere, zu denselben Zwecken wie Mineralöle verwen­
dete Flüssigkeiten) 

3823 Technische einbasische Fettsäuren; saure Öle aus der Raf­
fination; technische Fettalkohole 

3824 Bindemittel, zubereitet, für Gießereiformen oder Gießerei­
kerne; chemische Erzeugnisse und Zubereitungen der che­
mischen Industrie oder verwandter Industrien, einschl. Mi­
schungen von Naturprodukten, a.n.g. 

3825 90 Rückstände der chemischen Industrie oder verwandter Indus­
trien, a.n.g. (ausg. Abfälle) 

3826 Biodiesel und Biodieselmischungen, kein Erdöl oder Öl aus 
bituminösen Mineralien enthaltend oder mit einem Gehalt an 
Erdöl oder Öl aus bituminösen Materialien von < 70 GHT 

3827 90 Mischungen, die halogenierte Derivate von Methan, Ethan 
oder Propan enthalten, anderweit weder genannt noch in­
begriffen, in anderen Teilpositionen der Position 3827 

3901 Polymere des Ethylens, in Primärformen 

3902 Polymere des Propylens oder anderer Olefine, in Primärfor­
men 

3903 Polymere des Styrols, in Primärformen 

3904 Polymere des Vinylchlorids oder anderer halogenierter Ole­
fine, in Primärformen 

3905 Polymere des Vinylacetats oder anderer Vinylester, in Pri­
märformen; andere Vinylpolymere, in Primärformen 
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3906 Acrylpolymere, in Primärformen 

3907 Polyacetale, andere Polyether und Epoxidharze, in Primär­
formen; Polycarbonate, Alkydharze, Allylpolyester und an­
dere Polyester, in Primärformen 

3908 Polyamide, in Primärformen 

3909 Aminoharze, Phenolharze und Polyurethane, in Primärfor­
men 

3910 Silicone in Primärformen 

3911 Petroleumharze, Cumaron-Inden-Harze, Polyterpene, Poly­
sulfide, Polysulfone und andere, durch chemische Synthese 
hergestellte Polymere und Prepolymere, a.n.g., in Primärfor­
men 

3912 Cellulose und ihre chemischen Derivate, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen, in Primärformen 

3913 Natürliche Polymere (z. B. Alginsäure) und modifizierte na­
türliche Polymere (z. B. gehärtete Eiweißstoffe, chemische 
Derivate von Naturkautschuk), anderweit weder genannt 
noch inbegriffen, in Primärformen 

3914 Ionenaustauscher auf der Grundlage von Polymeren der Po­
sitionen 3901 bis 3913, in Primärformen 

3915 Abfälle, Schnitzel und Bruch von Kunststoffen 

3916 Monofile mit einem größten Durchmesser von mehr als 
1 mm, Stäbe, Stangen und Profile, auch mit Oberflächen­
bearbeitung, jedoch nicht weiter bearbeitet, aus Kunststoffen 

3917 Rohre und Schläuche sowie Formstücke, Verschlussstücke 
und Verbindungsstücke (Kniestücke, Flansche und derglei­
chen), aus Kunststoffen 

3920 Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus un­
geschäumten Kunststoffen, weder verstärkt noch geschichtet, 
laminiert oder auf ähnliche Weise mit anderen Stoffen ver­
bunden, ohne Unterlage, unbearbeitet oder nur mit Oberflä­
chenbearbeitung oder nur quadratisch oder rechteckig zu­
geschnitten 

3921 Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus 
Kunststoffen, verstärkt, laminiert, unterlegt oder auf ähnliche 
Weise mit anderen Stoffen verbunden, oder aus Zellkunst­
stoffen, unbearbeitet oder nur mit Oberflächenbearbeitung 
oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten 

3922 90 Bidets, Klosettschüsseln, Spülkästen und ähnl. Waren zu sa­
nitären oder hygienischen Zwecken, aus Kunststoffen (ausg. 
Badewannen, Duschen, Ausgüsse (Spülbecken), Wasch­
becken, Klosettsitze und -deckel) 
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3925 Baubedarfsartikel aus Kunststoffen, a.n.g. 

3926 90 Waren aus Kunststoffen oder aus anderen Stoffen der Posi­
tionen 3901 bis 3914, a.n.g. [ausg. Büroartikel oder Schul­
artikel; Kleidung und Bekleidungszubehör (einschließlich 
Fingerhandschuhe, Handschuhe ohne Fingerspitzen und 
Fausthandschuhe); Beschläge für Möbel, Karosserien; Statu­
etten und andere Ziergegenstände] 

4002 Synthetischer Kautschuk und Faktis, in Primärformen oder 
in Platten, Blättern oder Streifen; Mischungen von Natur­
kautschuk, Balata, Guttapercha, Guayule, Chicle oder ähnl. 
natürlichen Kautschukarten mit synthetischem Kautschuk 
oder Faktis, in Primärformen oder in Platten, Blättern oder 
Streifen 

4005 Kautschukmischungen, nicht vulkanisiert, in Primärformen 
oder in Platten, Blättern oder Streifen 

4006 10 Rohlaufprofile aus nichtvulkanisiertem Kautschuk, für Rei­
fen 

4008 21 Platten, Blätter und Streifen, aus weichem Vollkautschuk 

4009 12 Rohre und Schläuche, aus Weichkautschuk, weder mit ande­
ren Stoffen verstärkt oder noch in Verbindung mit anderen 
Stoffen, mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbin­
dungsstücken 

4009 41 Rohre und Schläuche, aus Weichkautschuk, mit anderen 
Stoffen als Metall oder textilen Spinnstoffen verstärkt oder 
in Verbindung mit anderen Stoffen als Metall oder textilen 
Spinnstoffen, ohne Formstücke, Verschlussstücke oder Ver­
bindungsstücke 

4010 Förderbänder und Treibriemen, aus vulkanisiertem Kaut­
schuk 

4011 20 Luftreifen aus Kautschuk, neu, von der für Omnibusse und 
Lastkraftwagen verwendeten Art 

4011 80 Luftreifen aus Kautschuk, neu, von der für Maschinen und 
Fahrzeuge im Hoch- und Tiefbau, Bergbau oder für die in­
dustrielle Nutzung verwendeten Art 

4012 Luftreifen aus Kautschuk, runderneuert oder gebraucht; Voll­
reifen oder Hohlkammerreifen, Überreifen und Felgenbän­
der, aus Kautschuk 

4016 93 Dichtungen aus Weichkautschuk (ausg. aus Zellkautschuk) 

4407 Holz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert 
oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden 
verbunden, mit einer Dicke von > 6 mm 

4408 10 Furnierblätter (einschließlich der durch Messern von Lagen­
holz gewonnenen Blätter) für Lagenholz aus Nadelholz oder 
ähnliches Lagenholz und anderes Nadelholz, in der Längs­
richtung gesägt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, ge­
schliffen, an den Kanten oder an den Enden verbunden, mit 
einer Dicke von ≤ 6 mm 
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4411 13 Faserplatten aus Holz, mitteldicht (MDF), mit einer Dicke 
von > 5 mm bis ≤ 9 mm 

4411 94 Faserplatten aus Holz oder anderen holzigen Stoffen, auch 
mit Harz oder anderen organischen Stoffen hergestellt, mit 
einer Dichte von ≤ 0,5 g/cm 

3 (ausg. mitteldichte Faserplatten 
(MDF); Spanplatten, auch mit einer oder mehreren Faser­
platten verbunden; Lagenholz mit einer Lage aus Sperrholz; 
Verbundplatten, bei denen die Deckplatten aus Faserplatten 
bestehen; Pappen; erkennbare Möbelteile) 

4412 Sperrholz, furniertes Holz und ähnliches Lagenholz 

4416 Fässer, Tröge, Bottiche, Eimer und andere Böttcherwaren 
und erkennbare Teile davon, aus Holz, einschl. Fassstäbe 

4418 40 Verschalungen aus Holz, für Betonarbeiten (ausg. Sperrholz­
platten) 

4418 60 Pfosten und Balken, aus Holz 

4418 79 Fußbodenplatten, zusammengesetzt, aus anderem Holz als 
Bambus (ausg. mehrlagige Platten sowie Platten für Mosa­
ikfußböden) 

4503 Waren aus Naturkork 

4504 Presskork (auch mit Bindemittel) und Waren aus Presskork 

4701 Halbstoffe, mechanisch, aus Holz, chemisch unbehandelt 

4703 Halbstoffe, chemisch, aus Holz (Natron- oder Sulfatzellstoff) 
(ausg. solche zum Auflösen) 

4704 Halbstoffe, chemisch, aus Holz „Sulfitzellstoff“ (ausg. solche 
zum Auflösen) 

4705 Halbstoffe aus Holz, durch Kombination aus mechanischem 
und chemischem Aufbereitungsverfahren hergestellt 

4706 Halbstoffe aus der Aufbereitung von Abfällen und Aus­
schuss von Papier oder Pappe oder aus anderen cellulosehal­
tigen Faserstoffen 

4707 Papier oder Pappe (Abfälle und Ausschuss) zur Wiederge­
winnung 

4802 20 Rohpapier und Rohpappe für lichtempfindliche, wärmeemp­
findliche oder elektroempfindliche Papiere und Pappen, we­
der gestrichen noch überzogen, in Rollen oder in quadrati­
schen oder rechteckigen Bogen, jeder Größe 

4802 40 Tapetenrohpapier, weder gestrichen noch überzogen 
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4802 58 Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, von 
der Art wie sie als Schreibpapiere, Druckpapiere oder zu 
anderen grafischen Zwecken verwendet werden, und Papiere 
und Pappen für Lochkarten oder Lochstreifen, nichtper­
foriert, in Rollen oder in quadratischen oder rechteckigen 
Bogen, jeder Größe, ohne Gehalt an Fasern, in einem mecha­
nischen oder chemisch-mechanischen Aufbereitungsverfah­
ren gewonnen, oder von ≤ 10 GHT solcher Fasern, bezogen 
auf die Gesamtfasermenge, mit einem Gewicht von > 150 g/ 
m 

2 , a.n.g. 

4802 61 Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, von 
der Art wie sie als Schreibpapiere, Druckpapiere oder zu 
anderen grafischen Zwecken verwendet werden, und Papiere 
und Pappen für Lochkarten oder Lochstreifen, nichtper­
foriert, in Rollen jeder Größe, mit einem Gehalt an Fasern, 
in einem mechanischen oder chemisch-mechanischen Auf­
bereitungsverfahren gewonnen, von > 10 GHT, bezogen 
auf die Gesamtfasermenge, a.n.g. 

4804 Kraftpapier und Kraftpappe, weder gestrichen noch über­
zogen, in Rollen mit einer Breite > 36 cm oder in quadra­
tischen oder rechteckigen Bogen, die ungefaltet auf einer 
Seite > 36 cm und auf der anderen Seite > 15 cm messen 
(ausg. Waren der Positionen 4802 oder 4803) 

4805 Andere Papiere und Pappen, weder gestrichen noch über­
zogen, in Rollen mit einer Breite > 36 cm oder in quadra­
tischen oder rechteckigen Bogen, die ungefaltet auf einer 
Seite > 36 cm und auf der anderen Seite > 15 cm messen 
und nicht weiter bearbeitet als in Anmerkung 3 zu diesem 
Kapitel angegeben, a.n.g. 

4806 Pergamentpapier und Pergamentpappe, Pergamentersatz­
papier, Naturpauspapier, Pergaminpapier und andere kaland­
rierte, durchsichtige oder durchscheinende Papiere, in Rollen 
mit einer Breite > 36 cm oder in quadratischen oder recht­
eckigen Bogen, die ungefaltet auf einer Seite > 36 cm und 
auf der anderen Seite > 15 cm messen 

4807 Papier und Pappe, zusammengeklebt, auf der Oberfläche 
weder gestrichen noch überzogen oder getränkt, auch mit 
Innenverstärkung, in Rollen mit einer Breite > 36 cm oder 
in quadratischen oder rechteckigen Bogen, die ungefaltet auf 
der einen Seite > 36 cm und auf der anderen Seite > 15 cm 
messen 

4808 Papiere und Pappen, gewellt (auch mit aufgeklebter Decke), 
gekreppt, gefältet, durch Pressen oder Prägen gemustert oder 
perforiert, in Rollen mit einer Breite > 36 cm oder in qua­
dratischen oder rechteckigen Bogen, die ungefaltet auf einer 
Seite > 36 cm und auf der anderen Seite > 15 cm messen 
(ausg. Papiere von der in der Position 4803 beschriebenen 
Art) 

4809 Kohlepapier, präpariertes Durchschreibepapier und anderes 
Vervielfältigungspapier oder Umdruckpapier, einschl. gestri­
chenes, überzogenes oder getränktes Papier für Dauerschab­
lonen oder Offsetplatten, auch bedruckt, in Rollen mit einer 
Breite > 36 cm oder in quadratischen oder rechteckigen 
Bogen, die ungefaltet auf einer Seite > 36 cm und auf der 
anderen Seite > 15 cm messen 
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4810 Papiere und Pappen, ein- oder beidseitig mit Kaolin oder 
anderen anorganischen Stoffen gestrichen, auch mit Binde­
mitteln, auch auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder be­
druckt, in Rollen oder quadratischen oder rechteckigen Bo­
gen, jeder Größe (ausg. alle anders gestrichenen oder über­
zogenen Papiere und Pappen) 

4811 Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstoff­
fasern, gestrichen, überzogen, getränkt, auf der Oberfläche 
gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen oder quadratischen 
oder rechteckigen Bogen, jeder Größe, ausgenommen Waren 
von der in der Position 4803, 4809 oder 4810 beschriebenen 
Art 

4814 90 Tapeten und ähnliche Wandverkleidungen aus Papier sowie 
Buntglaspapier (ausg. Wandverkleidungen aus Papier, gestri­
chen oder überzogen, auf der Schauseite mit einer Lage 
Kunststoff versehen, die durch Pressen oder Prägen gemus­
tert, farbig oder mit Motiven bedruckt oder auf andere Weise 
verziert wurde) 

4819 20 Faltschachteln und -kartons aus nicht gewelltem Papier oder 
nicht gewellter Pappe 

4822 Rollen, Spulen, Spindeln und ähnliche Unterlagen, aus Pa­
pierhalbstoff, Papier oder Pappe, auch gelocht oder gehärtet 

4823 Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstoff­
fasern, in Streifen oder Rollen mit einer Breite von ≤ 36 cm, 
in quadratischen oder rechteckigen Bogen die ungefaltet auf 
keiner Seite > 36 cm messen oder in anderen als quadrati­
schen oder rechteckigen Formen zugeschnitten sowie Waren 
aus Papierhalbstoff, Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder Vlie­
sen aus Zellstofffasern, a.n.g. 

4906 Baupläne und -zeichnungen, technische Zeichnungen und 
andere Pläne und Zeichnungen zu Gewerbe-, Handels-, to­
pografischen oder ähnlichen Zwecken, als Originale mit der 
Hand hergestellt; handgeschriebene Schriftstücke; auf licht­
empfindlichem Papier hergestellte fotografische Reproduk­
tionen und mit Kohlepapier hergestellte Kopien der genann­
ten Pläne, Zeichnungen und Schriftstücke 

5105 Wolle, feine oder grobe Tierhaare, gekrempelt oder gekämmt 
(einschließlich gekämmter Wolle in loser Form) 

5106 Streichgarne (ausg. in Aufmachungen für den Einzelverkauf) 

5107 Kammgarne aus Wolle (ausg. in Aufmachungen für den 
Einzelverkauf) 

5112 Gewebe aus gekämmter Wolle oder aus gekämmten feinen 
Tierhaaren (ausg. Gewebe des technischen Bedarfs der Po­
sition 5911) 
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5205 Garne aus Baumwolle (andere als Nähgarne), mit einem 
Anteil an Baumwolle von 85 GHT oder mehr, nicht in Auf­
machungen für den Einzelverkauf 

5206 42 Garne, gezwirnt, aus überwiegend, jedoch < 85 GHT ge­
kämmten Baumwollfasern und mit einem Titer der einfachen 
Garne von 232,56 dtex bis < 714,29 dtex (> Nm 14 bis 
Nm 43 der einfachen Garne) (ausg. Nähgarne sowie Garne 
in Aufmachungen für den Einzelverkauf) 

5209 11 Gewebe aus Baumwolle, mit einem Anteil an Baumwolle 
von 85 GHT oder mehr und mit einem Gewicht von mehr 
als 200 g/m 

2 , in Leinwandbindung, roh 

5211 Gewebe aus überwiegend, jedoch < 85 GHT Baumwolle, 
hauptsächlich oder ausschließlich mit Chemiefasern gemischt 
und mit einem Quadratmetergewicht von > 200 g/m 

2 

5308 Garne aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen; Papiergarne 

5402 63 Garne aus Polypropylen-Filamenten, einschl. Monofile von 
< 67 dtex, gezwirnt (ausg. Nähgarne, Garne in Aufmachun­
gen für den Einzelverkauf sowie texturierte Garne) 

5403 Garne aus synthetischen Filamenten, einschl. synthetische 
Monofile von < 67 dtex (ausg. Nähgarne sowie Garne in 
Aufmachungen für den Einzelverkauf) 

5404 Monofile, synthetisch, von ≥ 67 dtex und einem größten 
Durchmesser von ≤ 1 mm Streifen und dergleichen (z. B. 
künstliches Stroh) aus synthetischer Spinnmasse, mit einer 
sichtbaren Breite von ≤ 5 mm 

5407 30 Gewebe aus Garnen aus synthetischen Filamenten, einschl. 
aus Monofilen von ≥ 67 dtex und einem größten Durch­
messer von ≤ 1 mm, die aus Lagen parallel gelegter Garne 
bestehen und bei denen die Lagen im spitzen oder rechten 
Winkel übereinander liegen, an den Berührungspunkten 
durch ein Bindemittel verklebt oder verschweißt 

5501 Spinnkabel gemäß Anmerkung 1 zu Kapitel 55, aus synthe­
tischen Filamenten 

5502 Spinnkabel gemäß Anmerkung 1 zu Kapitel 55, aus künst­
lichen Filamenten 

5503 Synthetische Spinnfasern, weder gekrempelt noch gekämmt 
noch anders für die Spinnerei bearbeitet 

5504 90 Spinnfasern, künstlich, weder gekrempelt noch gekämmt 
noch anders für die Spinnerei bearbeitet (ausg. aus Viskose) 
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5506 Synthetische Spinnfasern, gekrempelt, gekämmt oder anders 
für die Spinnerei bearbeitet 

5507 Künstliche Spinnfasern, gekrempelt, gekämmt oder anders 
für die Spinnerei bearbeitet 

5512 21 Gewebe, mit einem Anteil an Polyacryl- oder Modacryl- 
Spinnfasern von ≥ 85 GHT, roh oder gebleicht 

5512 99 Gewebe, mit einem Anteil an synthetischen Spinnfasern von 
≥ 85 GHT, gefärbt, buntgewebt oder bedruckt (ausg. aus 
Polyacryl-, Modacryl- oder Polyester-Spinnfasern) 

5516 Gewebe aus künstlichen Spinnfasern 

5601 29 Watte aus Spinnstoffen und Waren daraus (ausg. aus Baum­
wolle oder Chemiefasern; hygienischen Binden und Tam­
pons, Windeln und Windeleinlagen für Säuglinge und Klein­
kinder und ähnl. hygienische Waren, Watte und Waren da­
raus, mit medikamentösen Stoffen getränkt oder überzogen 
oder für den Einzelverkauf zu medizinischen, chirurgischen, 
zahnmedizinischen oder veterinärmedizinischen Zwecken 
aufgemacht sowie mit Riechmitteln, Schminken, Seifen, Rei­
nigungsmitteln usw. getränkt, bestrichen oder überzogen) 

5601 30 Scherstaub, Knoten und Noppen, aus Spinnstoffen 

5604 Scherstaub, Knoten und Noppen, aus Spinnstoffen; Spinn­
stoffgarne, Streifen oder dergl. der Position 5404 oder 5405, 
mit Kautschuk oder Kunststoff getränkt, bestrichen, über­
zogen oder umhüllt (ausg. Katgutnachahmungen, mit Angel­
haken versehen oder in anderer Weise als Angelschnüre auf­
gemacht) 

5605 Metallgarne und metallisierte Garne, auch umsponnen, be­
stehend aus Streifen und dergl. der Position 5404 oder 5405, 
oder aus Garnen aus Spinnstoffen, in Verbindung mit Metall 
in Form von Fäden, Streifen oder Pulver oder mit Metall 
überzogen (ausg. Garne, hergestellt aus einer Mischung 
von Spinnstoffen und Metallfasern, mit antistatischer Wir­
kung; Garne, mit Metalldraht verstärkt; Waren mit dem Cha­
rakter von eigentlichen Posamentierwaren) 

5607 41 Bindegarne oder Pressengarne, aus Polyethylen oder Poly­
propylen 

5801 27 Kettsamt und Kettplüsch, aus Baumwolle (ausg. Schlingen­
gewebe nach Art der Frottiergewebe, getuftete Spinnstoff­
erzeugnisse sowie Bänder der Position 5806) 

5803 Drehergewebe (ausg. Bänder der Position 5806) 
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5806 40 Bänder, schusslos, aus parallel gelegten und geklebten Gar­
nen oder Fasern (Bolducs), mit einer Breite von ≤ 30 cm 

5901 Gewebe, mit Leim oder stärkehaltigen Stoffen bestrichen, 
von der zum Einbinden von Büchern, zum Herstellen von 
Futteralen, Kartonagen oder zu ähnl. Zwecken verwendeten 
Art Pausleinwand; präparierte Malleinwand; Bougram und 
ähnl. steife Gewebe, von der für die Hutmacherei verwende­
ten Art (ausg. mit Kunststoffen bestrichene Gewebe) 

5905 Wandverkleidungen aus Spinnstoffen 

5908 Dochte, gewebt, geflochten, gewirkt oder gestrickt, aus 
Spinnstoffen, für Lampen, Kocher, Feuerzeuge, Kerzen 
oder dergleichen; Glühstrümpfe und schlauchförmige Ge­
wirke oder Gestricke für Glühstrümpfe, auch getränkt (ausg. 
Dochte, mit Wachs überzogen, nach Art der Wachsstöcke, 
Zündschnüre und Sprengzündschnüre, Dochte in Gestalt von 
Spinnstoffgarnen sowie Dochte aus Glasfasern) 

5910 Förderbänder und Treibriemen, aus Spinnstoffen, auch mit 
Kunststoff getränkt, bestrichen, überzogen oder mit Lagen 
aus Kunststoff versehen oder mit Metall oder anderen Stof­
fen verstärkt (ausg. mit einer Stärke von < 3 mm, sofern von 
unbestimmter Länge oder nur auf Länge zugeschnitten sowie 
mit Kautschuk getränkt, bestrichen, überzogen oder mit La­
gen aus Kautschuk versehen oder aus mit Kautschuk ge­
tränkten oder bestrichenen Garnen oder Bindfäden her­
gestellt) 

5911 10 Gewebe, Filze oder mit Filz belegte Gewebe, mit Kautschuk 
oder anderen Stoffen bestrichen oder überzogen oder mit 
Lagen aus Kautschuk, Leder oder anderen Stoffen versehen, 
von der zum Herstellen von Kratzengarnituren verwendeten 
Art, sowie ähnliche Erzeugnisse zu anderen technischen 
Zwecken, einschließlich Bänder aus mit Kautschuk getränk­
tem Samt zum Überziehen von Kett- oder Warenbäumen 

5911 31 Gewebe und Filze, endlos oder mit Verbindungsvorrichtun­
gen, von der auf Papiermaschinen oder ähnlichen Maschinen 
verwendeten Art (z. B. zum Herstellen von Halbstoff oder 
Asbestzement), mit einem Gewicht von < 650 g/m 

2 

5911 32 Gewebe und Filze, endlos oder mit Verbindungsvorrichtun­
gen, von der auf Papiermaschinen oder ähnlichen Maschinen 
verwendeten Art (z. B. zum Herstellen von Halbstoff oder 
Asbestzement), mit einem Gewicht von ≥ 650 g/m 

2 

5911 40 Filtertücher, von der zum Pressen von Öl oder zu ähnl. tech­
nischen Zwecken verwendeten Art, auch aus Menschenhaa­
ren 

6001 99 Samt und Plüsch, gewirkt oder gestrickt (ausg. aus Baum­
wolle oder Chemiefasern sowie Hochflorerzeugnisse) 

6003 Gewirke und Gestricke, mit einer Breite von ≤ 30 cm (ausg. 
solche mit einem Anteil an Elastomergarnen oder Kaut­
schukfäden von ≥ 5 GHT sowie Samt, Plüsch (einschl. 
Hochflorerzeugnisse), Schlingengewirke und Schlingen­
gestricke, Etiketten, Abzeichen und ähnl. Waren sowie Ge­
wirke oder Gestricke, getränkt, bestrichen, überzogen oder 
mit Lagen versehen) 
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6005 36 Kettengewirke „einschl. solcher, die auf Häkelgalonmaschi­
nen hergestellt sind“, mit einer Breite von > 30 cm, aus 
synthetischen Chemiefasern, roh oder gebleicht (ausg. solche 
mit einem Anteil an Elastomergarnen oder Kautschukfäden 
von ≥ 5 GHT sowie Samt, Plüsch [einschl. Hochflorerzeug­
nisse], Schlingengewirke und Schlingengestricke, Etiketten, 
Abzeichen und ähnl. Waren sowie Gewirke oder Gestricke, 
getränkt, bestrichen, überzogen oder mit Lagen versehen) 

6005 44 Kettengewirke „einschl. solcher, die auf Häkelgalonmaschi­
nen hergestellt sind“, mit einer Breite von > 30 cm, aus 
synthetischen Chemiefasern, bedruckt (ausg. solche mit ei­
nem Anteil an Elastomergarnen oder Kautschukfäden von 
≥ 5 GHT sowie Samt, Plüsch [einschl. Hochflorerzeugnisse], 
Schlingengewirke und Schlingengestricke, Etiketten, Abzei­
chen und ähnl. Waren sowie Gewirke oder Gestricke, ge­
tränkt, bestrichen, überzogen oder mit Lagen versehen) 

6006 10 Gewirke und Gestricke, mit einer Breite von > 30 cm, aus 
Wolle oder feinen Tierhaaren (ausg. Kettengewirke [einschl. 
solcher, die auf Häkelgalonmaschinen hergestellt sind], Ge­
wirke und Gestricke mit einem Anteil an Elastomergarnen 
oder Kautschukfäden von ≥ 5 GHT, Samt, Plüsch [einschl. 
Hochflorerzeugnisse], Schlingengewirke und Schlingen­
gestricke, Etiketten, Abzeichen und ähnl. Waren sowie Ge­
wirke oder Gestricke, getränkt, bestrichen, überzogen oder 
mit Lagen versehen) 

6309 Altwaren an Kleidung, Bekleidungszubehör, Decken, Haus­
haltswäsche und Waren zur Innenausstattung, aus Spinnstoff­
erzeugnissen aller Art, einschl. Schuhe und Kopfbedeckun­
gen aller Art, augenscheinlich gebraucht, lose in Massenla­
dungen oder als nur geschnürte Packen oder in Ballen, Sä­
cken oder ähnl. Verpackungen gestellt (ausg. Teppiche und 
anderer Fußbodenbelag sowie Tapisserien) 

6802 92 Kalksteine, andere als Marmor, Travertin und Alabaster, von 
beliebiger Form (ausg. Fliesen, Würfel und dergl. der Unter­
position 6802 10; Fantasieschmuck; Uhren, Beleuchtungs­
körper und Teile davon; Originalwerke der Bildhauerkunst; 
Pflastersteine, Bordsteine und Pflasterplatten) 

6804 23 Mühlsteine, Schleifsteine und dergl., ohne Gestell, zum 
Schleifen, Polieren, Richten, Schneiden oder Trennen, aus 
Naturstein (ausg. aus agglomerierten natürlichen Schleifstof­
fen oder keramisch hergestellt sowie parfümierte Bimssteine, 
Wetz- und Poliersteine für den Handgebrauch, und Schleif­
scheiben usw. speziell für Dentalbohrmaschinen) 

6806 Hüttenwolle/Schlackenwolle, Steinwolle und ähnliche mi­
neralische Wollen; geblähter Vermiculit, geblähter Ton, 
Schaumschlacke und ähnliche geblähte mineralische Erzeug­
nisse; Mischungen und Waren aus mineralischen Stoffen zu 
Wärme-, Kälte- oder Schallschutzzwecken, ausgenommen 
Waren der Positionen 6811 und 6812 oder des Kapitels 69 

6807 Waren aus Asphalt oder aus ähnlichen Stoffen z. B. Erdöl­
pech, Kohlenteerpech 
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6809 19 Platten, Tafeln, Dielen, Fliesen und ähnl. Waren, aus Gips 
oder aus Mischungen auf der Grundlage von Gips, nichtver­
ziert (ausg. nur mit Papier oder Pappe überzogen oder ver­
stärkt sowie gipsgebundene Waren zu Wärme-, Kälte- oder 
Schallschutzzwecken) 

6810 91 Bauelemente, vorgefertigt, aus Zement, Beton oder Kunst­
stein, auch bewehrt 

6811 Waren aus Asbestzement, Cellulosezement oder dergleichen 

6813 Reibungsbeläge (z. B. Platten, Rollen, Streifen, Segmente, 
Scheiben, Ringe, Klötze), nicht montiert, für Bremsen, 
Kupplungen und dergleichen, auf der Grundlage von Asbest, 
anderen mineralischen Stoffen oder Zellstoff, auch in Ver­
bindung mit Spinnstoffen oder anderen Stoffen (ausg. mon­
tierte Bremsbeläge) 

6814 Bearbeiteter Glimmer und Glimmerwaren, einschließlich ag­
glomerierter oder rekonstituierter Glimmer, auch auf Unter­
lagen aus Papier, Pappe oder aus anderen Stoffen 

6901 Steine, Platten, Fliesen und andere keramische Waren aus 
kieselsäurehaltigen fossilen Mehlen (z. B. Kieselgur, Tripel, 
Diatomit) oder aus ähnl. Kieselsäurehaltigen Erden 

6904 10 Mauerziegel (ausg. aus kieselsäurehaltigen fossilen Mehlen 
oder ähnl. kieselsäurehaltigen Erden sowie feuerfeste Steine 
der Position 6902) 

6905 Dachziegel, Schornsteinteile/Elemente für Rauchfänge, 
Rauchleitungen, Bauzierrate und andere Baukeramik 

6906 00 Rohre, Rohrleitungen, Rinnen, Rohrformstücke, Rohrver­
schlussstücke und Rohrverbindungsstücke, keramisch (ausg. 
Waren aus kieselsäurehaltigen fossilen Mehlen oder ähnl. 
kieselsäurehaltigen Erden, feuerfeste keramische Waren, 
Rauchleitungen, besonders hergerichtete Rohre für Laborato­
rien sowie Isolierrohre, ihre Verbindungsstücke und sons­
tigen Rohrteile zu elektrotechnischen Zwecken) 

6907 22 Keramische Fliesen, Boden und Wandplatten mit einem 
Wasseraufnahmekoeffizienten von > 0,5 %, jedoch 
≤ 10 % (ausg. Mosaiksteine und fertige Formstücke) 

6907 40 Fertige Formstücke 

6909 90 Keramische Tröge, Wannen und ähnliche Behältnisse für die 
Landwirtschaft; keramische Krüge und ähnl. Behältnisse zu 
Transport- oder Verpackungszwecken (ausg. Standgefäße für 
Laboratorien mit allgemeiner Verwendungsmöglichkeit, La­
denkrüge sowie Haushaltsgegenstände) 

7002 Glas in Kugeln (ausgenommen Mikrokugeln der Posi­
tion 7018), Stangen, Stäben oder Rohren, nicht bearbeitet 
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7003 Gegossenes oder gewalztes Glas, in Platten, Tafeln oder Pro­
filen, auch mit absorbierender, reflektierender oder nicht re­
flektierender Schicht, jedoch nicht anders bearbeitet 

7004 Tafeln aus Glas, gezogen oder geblasen, auch mit absorbie­
render, reflektierender oder nicht reflektierender Schicht, je­
doch sonst unbearbeitet 

7005 Feuerpoliertes Glas (float-glass) und auf einer oder beiden 
Seiten geschliffenes oder poliertes Glas, in Platten oder Ta­
feln, auch mit absorbierender, reflektierender oder nicht re­
flektierender Schicht, jedoch nicht anders bearbeitet 

7007 Vorgespanntes Einschichten-Sicherheitsglas und Mehrschich­
ten-Sicherheitsglas (Verbundglas) 

7011 10 Glaskolben, offen, und offene Glasrohre, Glasteile davon, 
ohne Ausrüstung, erkennbar für elektrische Lampen zu Be­
leuchtungszwecken bestimmt 

72 Eisen und Stahl 

7301 Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht 
oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch 
Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl 

7302 Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie 
Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, 
Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material 
für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, 
Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, 
Spurplatten und Spurstangen, und anderes für das Verlegen, 
Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders 
hergerichtetes Material 

7303 Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen 

7304 Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen (ausgenommen 
Gusseisen) oder Stahl 

7305 Rohre, a.n.g. (z. B. geschweißt, genietet oder in ähnlicher 
Weise geschlossen), mit kreisförmigem Querschnitt und ei­
nem äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm, aus 
Eisen oder Stahl 

7306 Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt 
oder mit einfach aneinander gelegten Rändern), aus Eisen 
oder Stahl 

7307 Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbin­
dungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl 

7308 Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und 
Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfei­
ler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fens­
ter, und deren Rahmen und Verkleidungen, Torschwellen 
und Türschwellen, Türläden und Fensterläden, Geländer); 
zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Pro­
file, Rohre und dergl. sowie aus Eisen oder Stahl (ausg. 
vorgefertigte Gebäude der Position 9406) 
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7309 Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus 
Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausgenommen ver­
dichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsver­
mögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wär­
metechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung 
oder Wärmeschutzverkleidung 

7310 Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausg. 
verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsver­
mögen von ≤ 300 l, ohne mechanische oder wärmetech­
nische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wär­
meschutzverkleidung, a.n.g. 

7311 Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüs­
sigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für 
eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestat­
tet) 

7312 Litzen, Kabel, Seile, Seilschlingen und ähnliche Waren, aus 
Eisen oder Stahl, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die 
Elektrotechnik 

7313 Stacheldraht aus Eisen oder Stahl; verwundene Drähte oder 
Bänder, auch mit Stacheln, von der für Einzäunungen ver­
wendeten Art, aus Eisen oder Stahl 

7314 Gewebe (einschließl. endlose Gewebe), Gitter und Geflechte, 
aus Eisen- oder Stahldraht 

7315 Ketten und Teile davon, aus Eisen oder Stahl 

7318 24 Splinte und Keile, aus Eisen oder Stahl 

7320 Federn und Federblätter, aus Eisen oder Stahl 

7322 90 Heißlufterzeuger und Heißluftverteiler, einschl. Verteiler, die 
auch frische oder klimatisierte Luft verteilen können, nicht 
elektrisch beheizt, mit motorbetriebenem Ventilator oder Ge­
bläse, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl 

7324 29 Badewannen aus Stahlblech 

7326 Andere Waren aus Eisen oder Stahl 

Ex 74 Kupfer und Waren daraus, ausg. KN-Code 7401 00 00 

7505 Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Nickel 

7506 Bleche, Bänder und Folien, aus Nickel 

7507 Rohre, Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrver­
bindungsstücke z. B. Bogen, Muffen, aus Nickel 

7508 Andere Waren aus Nickel 
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76 Aluminium und Waren daraus 

7804 Platten, Bleche, Bänder und Folien aus Blei; Pulver und 
Flitter, aus Blei 

7905 Bleche, Bänder und Folien, aus Zink 

8001 Zinn in Rohform 

8003 Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Zinn 

8007 Waren aus Zinn 

8101 Wolfram und Waren daraus, einschließlich Abfälle und 
Schrott 

8102 Molybdän und Waren daraus, einschließlich Abfälle und 
Schrott 

8105 Cobaltmatte und andere Zwischenerzeugnisse der Cobalt­
metallurgie; Cobalt und Waren daraus, einschl. Abfälle und 
Schrott 

8109 Zirconium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und 
Schrott 

8111 Mangan und Waren daraus, einschließlich Abfällen und 
Schrott 

8202 Handsägen; Sägeblätter aller Art (einschließlich Frässä­
geblätter und nicht gezahnte Sägeblätter) 

8203 Feilen, Raspeln, Kneifzangen (einschl. Beißzangen), Pinzet­
ten, Scheren zum Schneiden von Metallen, Rohrschneider, 
Bolzenschneider, Locheisen und ähnl. Handwerkzeuge 

8204 Schraubenschlüssel und Spannschlüssel, von Hand zu betäti­
gen (einschl. Drehmomentschlüssel); auswechselbare Steck­
schlüsseleinsätze, auch mit Griff 

8207 Auswechselbare Werkzeuge zur Verwendung in mecha­
nischen oder nichtmechanischen Handwerkzeugen oder in 
Werkzeugmaschinen (z. B. zum Pressen, Prägen, Tiefziehen, 
Gesenkschmieden, Stanzen, Lochen, zum Herstellen von In­
nen- und Außengewinden, Bohren, Reiben, Räumen, Fräsen, 
Drehen, Schrauben), einschließlich Ziehwerkzeuge und 
Pressmatrizen zum Ziehen oder Strang- und Fließpressen 
von Metallen und Erdbohrwerkzeuge, Gesteinsbohrwerk­
zeuge oder Tiefbohrwerkzeuge 

8208 10 Messer und Schneidklingen, für Maschinen oder mecha­
nische Geräte — für die Metallbearbeitung 

8208 20 Messer und Schneidklingen, für Maschinen oder mecha­
nische Geräte — für die Holzbearbeitung 

8208 30 Messer und Schneidklingen, für Maschinen oder mecha­
nische Geräte — für die Nahrungsmittelindustrie 

8208 90 Messer und Schneidklingen, für Maschinen oder mecha­
nische Geräte — andere 
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8301 20 Schlösser von der für Kraftfahrzeuge verwendeten Art, aus 
unedlen Metallen 

8301 70 Schlüssel, gesondert gestellt 

8302 Beschläge und ähnl. Waren, aus unedlen Metallen, für Mö­
bel, Türen, Treppen, Fenster, Fensterläden, Karosserien, 
Sattlerwaren, Koffer, Reisekisten oder andere derartige Wa­
ren; Kleiderhaken, Huthalter, Konsolen, Stützen und ähn­
liche Waren, aus unedlen Metallen; Laufrädchen oder -rollen 
mit Befestigungsvorrichtung aus unedlen Metallen; automati­
sche Türschließer aus unedlen Metallen 

8307 Schläuche aus unedlen Metallen, auch mit Verschlussstücken 
oder Verbindungsstücken 

8309 Stopfen (einschl. Kronenverschlüsse, Stopfen mit Schraubge­
winde und Gießpfropfen), Deckel, Flaschenkapseln, Spunde 
mit Schraubgewinde, Spundbleche, Plomben und anderes 
Verpackungszubehör, aus unedlen Metallen 

8411 Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellertriebwerke und an­
dere Gasturbinen 

8414 Luft- oder Vakuumpumpen, Luft- oder andere Gaskompres­
soren sowie Ventilatoren; Abluft- oder Umluftabzugshauben 
mit eingebautem Ventilator, auch mit Filter; gasdichte bio­
logische Sicherheitswerkbänke, auch mit Filter 

8417 Industrieöfen und Laboratoriumsöfen, nichtelektrisch, ein­
schließlich Verbrennungsöfen 

8419 39 Trockner (ausg. Lyophilisierungsanlagen, Gefriertrockner 
und Sprühtrockner, Trockner für landwirtschaftliche Erzeug­
nisse, für Holz, für Papierhalbstoff, Papier oder Pappe) 

8419 40 Destillier- und Rektifizierapparate 

8419 50 Wärmeaustauscher (ausg. für Kessel) 

8419 60 Apparate und Vorrichtungen für die Luft- oder andere Gas­
verflüssigung 

8419 89 Apparate, Vorrichtungen oder Laborausstattung, auch elek­
trisch beheizt, zum Behandeln von Stoffen durch auf einer 
Temperaturänderung beruhende Vorgänge, z. B. Heizen, Ko­
chen, Rösten, Sterilisieren, Pasteurisieren, Dämpfen, Ver­
dampfen, Kondensieren oder Kühlen, a.n.g. (ausg. Haus­
haltsapparate sowie Öfen und andere Apparate der Posi­
tion 8514) 

8419 90 Teile von Apparaten, Vorrichtungen oder Laborausstattun­
gen, auch elektrisch beheizt, zum Behandeln von Stoffen 
durch auf einer Temperaturänderung beruhende Vorgänge 
sowie von nichtelektrischen Durchlauferhitzern und Heiß­
wasserspeichern, a.n.g. 

8451 10 Maschinen für die chemische Reinigung 

8451 29 Trockner — andere 
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8451 30 Bügelmaschinen und Bügelpressen, einschließlich Fixierpres­
sen 

8451 90 Maschinen und Apparate (ausgenommen Maschinen der Po­
sition 8450) zum Waschen, Reinigen, Wringen, Trocknen, 
Bügeln, Pressen (einschließlich Fixierpressen), Bleichen, 
Färben, Appretieren, Ausrüsten, Überziehen oder Imprägnie­
ren von Garnen, Geweben oder anderen Spinnstoffwaren und 
Maschinen zum Beschichten von Geweben oder anderen 
Unterlagen, zum Herstellen von Fußbodenbelägen (z. B. Li­
noleum); Maschinen zum Auf- oder Abwickeln, Falten, 
Schneiden oder Auszacken von textilen Flächenerzeugnis­
sen — Teile 

8456 Werkzeugmaschinen zum Abtragen von Stoffen aller Art 
durch Laser-, Licht- oder anderen Photonenstrahl, Ultra­
schall, Elektroerosion, elektrochemische Verfahren oder 
Elektronen-, Ionen- oder Plasmastrahl, Wasserstrahlschneide­
maschinen 

8459 Werkzeugmaschinen, einschl. Bearbeitungseinheiten auf 
Kopf, zum Bohren, Fräsen, Fräsen oder Innengewinden 
(ausg. Drehmaschinen und Drehzentren der Position 8458, 
Zahnschneidemaschinen der Position 8461 sowie handbetrie­
bene Maschinen) 

8460 Werkzeugmaschinen zum Entgraten, Schärfen, Schleifen, 
Honen, Läppen, Polieren oder zu anderem Fertigbearbeiten 
von Metallen oder Cermets mithilfe von Schleifscheiben, 
Schleifstoffen oder Poliermitteln (ausg. Verzahnmaschinen 
und Zahnfertigbearbeitungsmaschinen der Position 8461 so­
wie von Hand zu führende Maschinen) 

8461 Hobelmaschinen, Waagerecht- und Senkrechtstoßmaschinen, 
Räummaschinen, Verzahnmaschinen, Zahnfertigbearbei­
tungsmaschinen, Sägemaschinen, Trennmaschinen und an­
dere Werkzeugmaschinen zur spanabhebenden Bearbeitung 
von Metallen oder Cermets, anderweit weder genannt noch 
inbegriffen 

8462 Werkzeugmaschinen (einschließlich Pressen) zum Schmie­
den, Gesenkschmieden oder Hämmern von Metallen (aus­
genommen Walzwerke); Werkzeugmaschinen (einschließlich 
Pressen, Längsteilanlagen und Ablänganlagen) zum Biegen, 
Abkanten, Richten, Scheren, Lochstanzen, Ausklinken oder 
Nibbeln von Metallen (ausgenommen Ziehbänke); Pressen 
zum Bearbeiten von Metallen oder Metallcarbiden, nicht in 
den vorstehenden Positionen genannt 

8463 Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von Metallen, gesinter­
ten Hartmetallen oder Cermets, ohne Materialabtrag (ausg. 
Schmiede-, Biege-, Abkant-, Richt- und Abflachungspressen, 
Schermaschinen, Stanz- oder Ausklinkmaschinen, Pressen 
und von Hand zu führenden Maschinen) 
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8464 Werkzeugmaschinen zum Bearbeiten von Steinen, kera­
mischen Waren, Beton, Asbestzement oder ähnl. minerali­
schen Stoffen oder zum Kaltbearbeiten von Glas (ausg. 
von Hand zu führende Maschinen) 

8465 Werkzeugmaschinen (einschließlich Nagel-, Heft-, Klebe-, 
Verleim- und andere Zusammenfügemaschinen) zum Be­
arbeiten von Holz, Kork, Bein, Hartkautschuk, harten Kunst­
stoffen oder ähnlichen harten Stoffen 

8470 Rechenmaschinen und Geräte im Taschenformat mit Re­
chenfunktionen; Abrechnungsmaschinen, Frankiermaschinen, 
Fahrkarten- oder Eintrittskarten-Ausgabemaschinen und ähnl. 
Maschinen, mit eingebautem Rechenwerk; Registrierkassen 

8472 Büromaschinen und -apparate (z. B. Hektografen, Schab­
lonenvervielfältiger, Adressiermaschinen, automatische 
Banknotenausgabegeräte, Geldsortiermaschinen, Geldzähl­
maschinen oder Geldeinwickelmaschinen, Bleistiftspitz­
maschinen, Perforiermaschinen und Büroheftmaschinen) 

8473 Teile und Zubehör (ausgenommen Koffer, Schutzhüllen und 
dergleichen), erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für 
Maschinen, Apparate oder Geräte der Positionen 8470 bis 
8472 bestimmt 

8478 Maschinen und Apparate zum Aufbereiten oder Verarbeiten 
von Tabak, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch 
inbegriffen 

8485 Maschinen für die additive Fertigung 

8486 Maschinen, Apparate und Geräte von der ausschließlich oder 
hauptsächlich zum Herstellen von Halbleiterbarren (boules), 
Halbleiterscheiben (wafers) oder Halbleiterbauelementen, 
elektronischen integrierten Schaltungen oder Flachbildschir­
men verwendeten Art; in Anmerkung 11(C) zu Kapitel 84 
genannte Maschinen, Apparate und Geräte; Teile und Zu­
behör, a.n.g. 

8487 Teile von Maschinen, Apparaten oder Geräten, anderweit in 
Kapitel 84 weder genannt noch inbegriffen (ausg. Teile mit 
elektrischer Isolierung, elektrischen Anschlussstücken, Wick­
lungen, Kontakten oder anderen charakteristischen Merkma­
len elektrotechnischer Waren) 

8506 Elektrische Primärelemente und Primärbatterien; Teile davon 

8512 Beleuchtungsgeräte und Signalgeräte, elektrisch (ausgenom­
men Lampen der Position 8539), elektrische Scheibenwi­
scher, Scheibenentfroster und Vorrichtungen gegen das Be­
schlagen der Fensterscheiben, von der für Kraftfahrzeuge 
oder Fahrräder verwendeten Art; Teile davon 
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8513 Tragbare elektrische Leuchten zum Betrieb mit eigener 
Stromquelle (z. B. Primärbatterien, Akkumulatoren oder Dy­
namos); Teile davon 

8515 Löt- und Schweißmaschinen, -apparate und -geräte (auch 
wenn sie zum Schneiden verwendbar sind), elektrisch (auch 
mit elektrisch beheiztem Gas) oder mit Laser-, Licht- oder 
anderem Photonenstrahl, mit Ultraschall, Elektronenstrahl, 
magnetischen Impulsen oder Plasmastrahl arbeitend; elektri­
sche Maschinen, Apparate und Geräte zum Spritzen 
schmelzflüssiger Metalle oder Cermets; Teile davon 

8517 Fernsprechapparate, einschließlich Smartphones und andere 
Telefone für zellulare Netzwerke oder für andere drahtlose 
Netzwerke; andere Sende- oder Empfangsgeräte für Töne, 
Bilder oder andere Daten, einschließlich Apparate für die 
Kommunikation in einem drahtgebundenen oder drahtlosen 
Netzwerk (ausg. Sende- oder Empfangsgeräte der Positio­
nen 8443, 8525, 8527 oder 8528) 

8518 Mikrofone und Haltevorrichtungen dafür; Lautsprecher, auch 
in Gehäusen; Kopfhörer und Ohrhörer, auch mit Mikrofon 
kombiniert, und Zusammenstellungen aus einem Mikrofon 
und einem oder mehreren Lautsprechern bestehend; elektri­
sche Tonfrequenzverstärker; elektrische Tonverstärkerein­
richtungen 

8519 Tonaufnahmegeräte; Tonwiedergabegeräte; Tonaufnahme- 
und -wiedergabegeräte 

8521 Videogeräte zur Bild- und Tonaufzeichnung oder -wieder­
gabe, auch mit eingebautem Videotuner 

8522 Teile und Zubehör, erkennbar ausschließlich oder hauptsäch­
lich für Geräte der Position 8519 oder 8521 bestimmt 

8523 Platten, Bänder, nicht flüchtige Halbleiterspeichervorrichtun­
gen, „intelligente Karten (smart cards)“ und andere Tonträ­
ger oder ähnliche Aufzeichnungsträger, mit oder ohne Auf­
zeichnung, einschließlich der zur Plattenherstellung dienen­
den Matrizen und Galvanos, ausgenommen Waren des Ka­
pitels 37 

8524 Flachbildschirmmodule, auch berührungsempfindliche Bild­
schirme enthaltend 

8525 Sendegeräte für den Rundfunk oder das Fernsehen, auch mit 
eingebautem Empfangsgerät oder Tonaufnahme- oder Ton­
wiedergabegerät; Fernsehkameras, digitale Fotoapparate und 
Videokameraaufnahmegeräte 

8526 Funkmessgeräte (Radargeräte), Funknavigationsgeräte und 
Funkfernsteuergeräte 
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8527 Rundfunkempfangsgeräte, auch in einem gemeinsamen Ge­
häuse mit einem Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerät 
oder einer Uhr kombiniert 

8528 Monitore und Projektoren, ohne eingebautes Fernsehemp­
fangsgerät; Fernsehempfangsgeräte, auch mit eingebautem 
Rundfunkempfangsgerät oder Tonaufzeichnungsgerät oder 
Bildaufzeichnungsgerät oder Bildwiedergabegerät 

8530 Elektrische Verkehrssignal-, Verkehrssicherungs-, Verkehrs­
überwachungs- und Verkehrssteuergeräte für Schienenwege 
oder dergleichen, Straßen, Binnenwasserstraßen, Parkplätze 
oder Parkhäuser, Hafenanlagen oder Flughäfen (ausg. me­
chanische oder elektromechanische Geräte der Posi­
tion 8608); Teile davon 

8531 Hörsignalgeräte und Sichtsignalgeräte, elektrisch (z. B. Läu­
tewerke, Sirenen, Anzeigetafeln, Einbruchsalarmgeräte oder 
Diebstahlalarmgeräte und Feuermelder) (ausg. von Geräten 
der Position 8512 oder 8530) 

8532 Festkondensatoren, Drehkondensatoren und andere einstell­
bare Kondensatoren, elektrisch 

8533 Widerstände, elektrisch (einschließlich Rheostate und Poten­
ziometer), ausg. Heizwiderstände 

8534 Gedruckte Schaltungen 

8536 Geräte zum Schließen, Unterbrechen, Schützen oder Verbin­
den von elektrischen Stromkreisen (z. B. Schalter, Relais, 
Sicherungen, Überspannungsableiter, Steckvorrichtungen, 
Lampenfassungen und andere Verbindungselemente, Verbin­
dungskästen), für eine Spannung von 1 000 V oder weniger; 
Verbinder für optische Fasern, Bündel aus optischen Fasern 
oder optische Kabel 

8540 Glühkathoden-, Kaltkathoden– und Fotokathoden-Elektro­
nenröhren (z. B. Vakuumröhren, dampf– oder gasgefüllte 
Röhren, Quecksilberdampfgleichrichterröhren, Kathoden­
strahlröhren und Bildaufnahmeröhren für Fernsehkameras) 
Teile davon 

8541 Halbleiterbauelemente (z. B. Dioden, Transistoren, halblei­
terbasierte Transducer); lichtempfindliche Halbleiterbauele­
mente einschließlich Fotoelemente, auch zu Modulen zusam­
mengesetzt oder in Form von Tafeln; Leuchtdioden (LED), 
auch mit anderen Leuchtdioden (LED) zusammengesetzt; 
gefasste oder montierte piezoelektrische Kristalle 

8543 Elektrische Maschinen, Apparate und Geräte, mit eigener 
Funktion, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch 
inbegriffen 

8546 Isolatoren für elektrotechnische Zwecke, aus Stoffen aller 
Art 

8549 Abfälle oder Schrott von elektrischen und elektronischen 
Geräten 

8602 Lokomotiven (ausg. mit Stromspeisung aus dem Stromnetz 
oder aus Akkumulatoren); Lokomotivtender 
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8604 Schienenfahrzeuge zur Gleisunterhaltung und andere Bahn­
dienstfahrzeuge, auch selbstfahrend (z. B. Gerätewagen, 
Kranwagen, Wagen mit Gleisstopfmaschinen, Gleiskorrek­
turwagen, Messwagen und Draisinen) 

8606 Güterwagen, schienengebunden (ausgenommen Gepäck­
wagen und Postwagen) 

8607 Teile von Schienenfahrzeugen 

8608 Ortsfestes Gleismaterial (ausg. Holzschwellen, Betonschwel­
len, Stahlschwellen, Schienenstränge und anderes noch 
nichtzusammengesetztes Gleismaterial sowie Bahnoberbau­
material); mechanische (auch elektromechanische) Signal-, 
Sicherungs-, Überwachungs- oder Steuergeräte für Schienen­
wege oder dergleichen, Straßen, Binnenwasserstraßen, Park­
plätze oder Parkhäuser, Hafenanlagen oder Flughäfen; Teile 
davon 

8609 Warenbehälter (Container), einschließlich solcher für Flüs­
sigkeiten oder Gase, ihrer Beschaffenheit nach für eine 
oder mehrere Beförderungsarten besonders bestimmt und 
ausgestattet 

8701 21 Sattelzugmaschinen — nur mit Kolbenverbrennungsmotor 
mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) 

8701 22 Sattelzugmaschinen — mit Kolbenverbrennungsmotor mit 
Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und mit Elek­
tromotor angetrieben 

8701 23 Sattelzugmaschinen — mit Hubkolbenverbrennungsmotor 
mit Fremdzündung und mit Elektromotor angetrieben Sattel­
zugmaschinen — nur mit Elektromotor angetrieben 

8701 24 Gleiskettenzugmaschinen (ausg. Gleisketten-Einachsschlep­
per) 

8701 29 Sattel-Straßenzugmaschinen, ausschließlich mit Kolbenver­
brennungsmotor mit Fremdzündung angetrieben 

8701 30 Gleiskettenzugmaschinen (ausgenommen Einachsschlepper) 

8703 10 Fahrzeuge zum Befördern von < 10 Personen auf Schnee; 
Spezialfahrzeuge zur Personenbeförderung auf Golfplätzen 
sowie ähnliche Fahrzeuge 

Ex 8703 23 Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Be­
schaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von weniger 
als 10 Personen bestimmt, einschließlich Kombinationskraft­
wagen und Rennwagen, nur mit Hubkolbenverbrennungs­
motor mit Fremdzündung, mit einem Hubraum von mehr 
als 1 900 cm 

3 bis 3 000 cm 
3 , mit einem senkrechten Ab­

stand zwischen der Unterseite eines Fahrgestells und der 
Straße (Bodenfreiheit) von 165 mm oder mehr (ohne Kran­
kenwagen) 
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Ex 8703 24 Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Be­
schaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von weniger 
als 10 Personen bestimmt, einschließlich Kombinationskraft­
wagen und Rennwagen, nur mit Hubkolbenverbrennungs­
motor mit Fremdzündung, mit einem Hubraum von mehr 
als 3 000 cm 

3 , mit einem senkrechten Abstand zwischen 
der Unterseite eines Fahrgestells und der Straße (Bodenfrei­
heit) von 165 mm oder mehr (ohne Krankenwagen) 

Ex 8703 32 Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Be­
schaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von weniger 
als 10 Personen bestimmt, einschließlich Kombinationskraft­
wagen und Rennwagen, nur mit Dieselmotor, mit einem 
Hubraum von mehr als 1 900 cm 

3 bis 2 500 cm 
3 , mit einem 

senkrechten Abstand zwischen der Unterseite eines Fahr­
gestells und der Straße (Bodenfreiheit) von 165 mm oder 
mehr (ohne Krankenwagen) 

Ex 8703 33 Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Be­
schaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von weniger 
als 10 Personen bestimmt, einschließlich Kombinationskraft­
wagen und Rennwagen, nur mit Dieselmotor, mit einem 
Hubraum von mehr als 2 500 cm 

3 , mit einem senkrechten 
Abstand zwischen der Unterseite eines Fahrgestells und der 
Straße (Bodenfreiheit) von 165 mm oder mehr (ohne Kran­
kenwagen) 

Ex 8703 40 Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Be­
schaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von weniger 
als 10 Personen bestimmt, einschließlich Kombinationskraft­
wagen und Rennwagen, mit Hubkolbenverbrennungsmotor 
mit Fremdzündung und Elektromotor angetrieben, mit einem 
senkrechten Abstand zwischen der Unterseite eines Fahr­
gestells und der Straße (Bodenfreiheit) von 165 mm oder 
mehr (ohne aufladbare Hybridfahrzeuge) 

Ex 8703 50 Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Be­
schaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von weniger 
als 10 Personen bestimmt, einschließlich Kombinationskraft­
wagen und Rennwagen, mit Dieselmotor und Elektromotor 
angetrieben, mit einem senkrechten Abstand zwischen der 
Unterseite eines Fahrgestells und der Straße (Bodenfreiheit) 
von 165 mm oder mehr (ohne aufladbare Hybridfahrzeuge) 

Ex 8703 60 Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Be­
schaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von weniger 
als 10 Personen bestimmt, einschließlich Kombinationskraft­
wagen und Rennwagen, mit Hubkolbenverbrennungsmotor 
mit Fremdzündung und Elektromotor angetrieben, die durch 
Anstecken an externe elektrische Energiequellen aufgeladen 
werden, mit einem senkrechten Abstand zwischen der Un­
terseite eines Fahrgestells und der Straße (Bodenfreiheit) von 
165 mm oder mehr 

Ex 8703 70 Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Be­
schaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von weniger 
als 10 Personen bestimmt, einschließlich Kombinationskraft­
wagen und Rennwagen, mit Dieselmotor und Elektromotor 
angetrieben, die durch Anstecken an externe elektrische 
Energiequellen aufgeladen werden, mit einem senkrechten 
Abstand zwischen der Unterseite eines Fahrgestells und der 
Straße (Bodenfreiheit) von 165 mm oder mehr 
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Ex 8703 80 Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Be­
schaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von weniger 
als 10 Personen bestimmt, einschließlich Kombinationskraft­
wagen und Rennwagen, nur mit Elektromotor angetrieben, 
mit einem senkrechten Abstand zwischen der Unterseite ei­
nes Fahrgestells und der Straße (Bodenfreiheit) von 165 mm 
oder mehr 

8703 90 Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Be­
schaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von weniger 
als 10 Personen bestimmt, einschl. Kombinationskraftwagen 
und Rennwagen, mit anderen Motoren als Hubkolbenver­
brennungsmotor oder Elektromotor 

Ex 8704 Lastkraftwagen, einschl. Fahrgestelle mit Motor und Fahrer­
haus, ausgenommen Fahrzeuge der KN-Codes 8704 21 91 
und 8704 21 99, mit Motor mit einem Hubraum von 
1 900 cm 

3 oder weniger 

8705 Kraftfahrzeuge zu besonderen Zwecken, nicht hauptsächlich 
zur Personen- oder Güterbeförderung gebaut (z. B. Ab­
schleppwagen, Kranwagen, Feuerwehrwagen, Betonmisch­
wagen, Straßenkehrwagen, Straßensprengwagen, Werkstatt­
wagen, Wagen mit Röntgenanlage) 

8708 99 Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge für Zugmaschinen, 
Kraftfahrzeuge zur Beförderung von zehn oder mehr Per­
sonen, Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, die 
hauptsächlich zur Personenbeförderung bestimmt sind, Kraft­
fahrzeuge für den Transport von Waren und Kraftfahrzeuge 
zu besonderen Zwecken, a.n.g. 

8709 Kraftkarren ohne Hebevorrichtung, von der in Fabriken, La­
gerhäusern, Hafenanlagen oder auf Flugplätzen zum Kurz­
streckentransport von Waren verwendeten Art; Zugkraftkar­
ren, von der auf Bahnhöfen verwendeten Art; Teile davon, a. 
n.g. 

8716 Anhänger und Sattelanhänger; andere nichtselbstfahrende 
Fahrzeuge (ausg. schienengebunden); Teile davon, a.n.g. 

8903 Jachten und andere Vergnügungs- oder Sportboote; Ruder­
boote und Kanus 

8904 Schlepper und Schubschiffe 

8905 Feuerschiffe, Feuerlöschschiffe, Schwimmbagger, Schwimm­
krane und andere Wasserfahrzeuge, bei denen das Fahren im 
Vergleich zu ihrer Hauptfunktion von untergeordneter Be­
deutung ist; Schwimmdocks, schwimmende oder tauchende 
Bohr- oder Förderplattformen 

9001 10 Fasern, optisch sowie Bündel und Kabel aus optischen Fa­
sern (ausg. aus einzeln umhüllten Fasern der Pos. 8544) 

9002 11 Objektive für Fotoapparate, Filmkameras, Projektoren oder 
fotografische oder kinematografische Vergrößerungsapparate 
oder Verkleinerungsapparate 

▼M65



 

02006R0765 — DE — 20.07.2025 — 047.002 — 377 

KN-Code Warenbezeichnung 

9002 19 Objektive (ausg. für Fotoapparate, Filmkameras, Projektoren 
oder fotografische oder kinematografische Vergrößerungs- 
oder Verkleinerungsapparate) 

9005 Ferngläser, Fernrohre, astronomische Fernrohre, optische Te­
leskope und Montierungen dafür; andere astronomische In­
strumente und Montierungen dafür (ausg. Instrumente für 
Radioastronomie und andere, anderweit genannte oder in­
begriffene Instrumente, Apparate und Geräte) 

9007 Filmkameras und Filmvorführapparate, auch mit eingebauten 
Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten (ausg. Geräte der 
Videotechnik) 

9010 Apparate und Ausrüstungen für fotografische oder kinema­
tografische Laboratorien, in Kapitel 90 anderweit nicht ge­
nannt; Negativbetrachter; Lichtbildwände 

9013 Laser, ausgenommen Laserdioden; andere optische Instru­
mente, Apparate und Geräte, anderweit in Kapitel 90 weder 
genannt noch inbegriffen 

9014 Kompasse, einschließlich Navigationskompasse; andere Na­
vigationsinstrumente, -apparate und -geräte (ausg. Funknavi­
gationsgeräte); Teile davon 

9015 Instrumente, Apparate und Geräte für die Geodäsie, Topo­
grafie, Fotogrammmetrie, Hydrografie, Ozeanografie, Hydro­
logie, Meteorologie oder Geophysik, ausgenommen Kompas­
se; Entfernungsmesser 

9016 Waagen mit einer Empfindlichkeit von 50 mg oder feiner, 
auch mit Gewichten 

9017 Zeicheninstrumente, Anreißinstrumente oder Recheninstru­
mente und -geräte (z. B. Zeichenmaschinen, Pantografen, 
Winkelmesser, Reißzeuge, Rechenschieber und Rechenschei­
ben); Längenmessinstrumente und -geräte, für den Hand­
gebrauch (z. B. Maßstäbe und Maßbänder, Mikrometer, 
Schieblehren und andere Lehren), anderweit in Kapitel 90 
weder genannt noch inbegriffen 

9024 Maschinen, Apparate und Geräte zum Prüfen der Härte, Zug­
festigkeit, Druckfestigkeit, Elastizität oder anderer mecha­
nischer Eigenschaften von Materialien (z. B. von Metallen, 
Holz, Spinnstoffen, Papier oder Kunststoffen); Teile davon 

9025 Dichtemesser (Aräometer, Senkwaagen) und ähnliche 
schwimmende Instrumente, Thermometer, Pyrometer, Baro­
meter, Hygrometer und Psychrometer, auch mit Registrier­
vorrichtung, auch miteinander kombiniert 

9026 Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Über­
wachen von Durchfluss, Füllhöhe, Druck oder anderen ver­
änderlichen Größen von Flüssigkeiten oder Gasen (z. B. 
Durchflussmesser, Flüssigkeitsstand- oder Gasstandanzeiger, 
Manometer, Wärmemengenzähler), ausgenommen Instru­
mente, Apparate und Geräte der Position 9014, 9015, 9028 
oder 9032 

9027 Instrumente, Apparate und Geräte für physikalische oder 
chemische Untersuchungen (z. B. Polarimeter, Refrakto­
meter, Spektrometer und Untersuchungsgeräte für Gase 
oder Rauch); Instrumente, Apparate und Geräte zum Bestim­
men der Viskosität, Porosität, Dilatation, Oberflächenspan­
nung oder dergleichen oder für kalorimetrische, akustische 
oder fotometrische Messungen (einschließlich Belichtungs­
messer); Mikrotome 
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9028 Gaszähler, Flüssigkeitszähler oder Elektrizitätszähler, ein­
schließlich Eichzähler dafür 

9029 Tourenzähler, Produktionszähler, Taxameter, Kilometerzäh­
ler, Schrittzähler und andere Zähler (ausg. Gas-, Flüssig­
keits- und Elektrizitätszähler); Tachometer und andere Ge­
schwindigkeitsmesser, ausgenommen solche der Posi­
tion 9014 oder 9015; Stroboskope 

9030 Oszilloskope, Spektralanalysatoren und andere Instrumente, 
Apparate und Geräte zum Messen oder Prüfen elektrischer 
Größen (ausgenommen Zähler der Position 9028); Instru­
mente, Apparate und Geräte zum Messen oder zum Nach­
weis von Alpha-, Beta-, Gamma-, Röntgenstrahlen, kos­
mischen oder anderen ionisierenden Strahlen 

9031 Instrumente, Apparate, Geräte und Maschinen zum Messen 
oder Prüfen, in Kapitel 90 a.n.g.; Profilprojektoren 

9032 Instrumente, Apparate und Geräte zum Regeln 

9033 Teile und Zubehör (im Kapitel 90 anderweit weder genannt 
noch inbegriffen) für Maschinen, Apparate, Geräte, Instru­
mente oder andere Waren des Kapitels 90 

9401 10 Sitze von der für Luftfahrzeuge verwendeten Art 

9401 20 Sitze von der für Kraftfahrzeuge verwendeten Art 

9403 30 Holzmöbel von der in Büros verwendeten Art 

9406 Vorgefertigte Gebäude 

9606 Knöpfe, Druckknöpfe; Knopfformen und andere Teile; 
Knopfrohlinge (ohne Manschettenverbindungen) 

9608 91 Schreibfedern und Schreibfederspitzen 

9612 Bänder für Schreibmaschinen und ähnl. Bänder, mit Tinte 
oder anders für Abdrucke präpariert, auch in Spulen oder 
in Kassetten Stempelkissen, auch getränkt, auch mit Schach­
teln 

Ex 98 Komplette Industrieanlagen, ausg. Anlagen zur Herstellung 
von Nahrungsmitteln und Getränken, Pharmazeutika, Arznei­
mitteln und medizinischen Geräten 
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ANHANG XIX 

LISTE DER GÜTER UND TECHNOLOGIEN NACH ARTIKEL 1bb 
ABSATZ 2 ÜBER DAS VERBOT DER DURCHFUHR DURCH BELARUS 

KN-Code Warenbezeichnung 

2710 19 21 Flugturbinenkraftstoff auf Petroleumbasis 

2710 19 29 Mittelschwere Öle und Zubereitungen aus Erdöl oder bitu­
minösen Materialien 

3811 Zubereitete Antiklopfmittel, Antioxidantien, Antigums, Vis­
kositätsverbesserer, Antikorrosivadditive und andere zuberei­
tete Additive für Mineralöle (einschließlich Kraftstoffe) oder 
für andere, zu denselben Zwecken wie Mineralöle verwen­
dete Flüssigkeiten 

3815 12 Katalysatoren, auf Trägern fixiert, mit Edelmetall oder einer 
Edelmetallverbindung als aktiver Substanz, a.n.g. 

7219 21 Flacherzeugnisse aus nichtrostendem Stahl, mit einer Breite 
von ≥ 600 mm, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils), 
mit einer Dicke von > 10 mm 

7225 40 Flacherzeugnisse aus legiertem, anderem als nichtrostendem 
Stahl, mit einer Breite von ≥ 600 mm, nur warmgewalzt, 
nicht in Rollen (Coils) (ausg. aus Silicium-Elektrostahl) 

7304 29 Futterrohre und Steigrohre (casing, tubing), nahtlos, aus Ei­
sen oder Stahl, von der für das Fördern von Öl oder Gas 
verwendeten Art (ausg. aus Gusseisen) 

7308 90 Konstruktionen und Konstruktionsteile, aus Eisen oder Stahl, 
a.n.g. (ausg. Brücken und Brückenelemente, Türme und Git­
termaste, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Ver­
kleidungen, Tor- und Türschwellen sowie Gerüst-, Scha­
lungs- oder Stützmaterial) 

7311 00 Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüs­
sigte Gase (ausg. Warenbehälter (Container), speziell für 
eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut oder ausgestat­
tet) 

8419 50 Wärmeaustauscher 

8419 89 Apparate, Vorrichtungen oder Laborausstattung, auch elek­
trisch beheizt, zum Behandeln von Stoffen durch auf einer 
Temperaturänderung beruhende Vorgänge, z. B. Heizen, Ko­
chen, Rösten, Sterilisieren, Pasteurisieren, Dämpfen, Ver­
dampfen, Kondensieren oder Kühlen (ausg. Haushaltsappa­
rate sowie Öfen und andere Apparate der Position 8514) 

8419 90 Teile von Apparaten, Vorrichtungen oder Laborausstattun­
gen, auch elektrisch beheizt, zum Behandeln von Stoffen 
durch auf einer Temperaturänderung beruhende Vorgänge 
sowie von nichtelektrischen Durchlauferhitzern und Heiß­
wasserspeichern 
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8456 30 Elektroerosionswerkzeugmaschinen 

8460 Werkzeugmaschinen zum Entgraten, Schärfen, Schleifen, 
Honen, Läppen, Polieren oder zu anderem Fertigbearbeiten 
von Metallen oder Cermets mithilfe von Schleifscheiben, 
Schleifstoffen oder Poliermitteln, ausgenommen Verzahn­
maschinen und Zahnfertigbearbeitungsmaschinen der Posi­
tion 8461 

8515 19 Maschinen, Apparate und Geräte zum elektrischen Hart- 
oder Weichlöten (ausg. Lötkolben und Lötpistolen) 

8543 30 Maschinen, Apparate und Geräte für die Galvanotechnik, 
Elektrolyse oder Elektrophorese 

8701 21 Sattelzugmaschinen — nur mit Kolbenverbrennungsmotor 
mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) 

8705 10 Kranwagen (Autokrane) 

8708 99 Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 
8705 (Zugmaschinen, Kraftfahrzeuge zur Beförderung von 
zehn oder mehr Personen, Personenkraftwagen und andere 
Kraftfahrzeuge, die hauptsächlich zur Personenbeförderung 
bestimmt sind, Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung und 
Kraftfahrzeuge zu besonderen Zwecken), a.n.g. 

8716 39 Anhänger und Sattelanhänger zum Befördern von Gütern, 
nicht dazu bestimmt, auf Schienen zu fahren (ausg. Anhän­
ger und Sattelanhänger für landwirtschaftliche Zwecke, mit 
Selbstlade- oder -entladevorrichtung sowie Anhänger und 
Sattelanhänger mit Tankaufbau) 

8716 90 Teile von Anhängern, einschl. Sattelanhängern, und anderen 
nicht selbstfahrenden Fahrzeugen, a.n.g. 

9024 Maschinen, Apparate und Geräte zum Prüfen der Härte, Zug­
festigkeit, Druckfestigkeit, Elastizität oder anderer mecha­
nischer Eigenschaften von Materialien (z. B. von Metallen, 
Holz, Spinnstoffen, Papier oder Kunststoffen) 

▼M65



 

02006R0765 — DE — 20.07.2025 — 047.002 — 381 

ANHANG XX 

Liste der Güter und Technologien, die zur Ölraffination und zur 
Verflüssigung von Erdgas verwendet werden können, gemäß Artikel 1 gc 

KN Ware 

ex 8419 60 00 Prozesseinheiten für die Verflüssigung von Erd­
gas 

ex 8419 60 00 Wasserstoffrückgewinnungs- und -reinigungs­
technologie 

ex 8419 60 00 Raffineriebrenngasbehandlungs- und Schwefel­
rückgewinnungstechnologie (einschließlich 
Aminwäscheanlagen, Schwefelrückgewinnungs­
anlangen, Tailgas-Behandlungsanlagen) 
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ANHANG XXI 

Liste des Goldes gemäß Artikel 1rb Absätze 1 und 2 

KN-Code Bezeichnung der Güter 

7108 Gold (einschließlich platiniertes Gold), in Roh­
form oder als Halbzeug oder Pulver 

7112 91 Abfälle und Schrott von Gold, einschließlich 
Goldplattierungen, ausgenommen andere Edel­
metalle enthaltende Rückstände (Gekrätz) 

ex 7118 90 Goldmünzen 
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ANHANG XXII 

Liste des Goldes gemäß Artikel 1rb Absatz 3 

KN-Code Bezeichnung der Güter 

ex 7113 Schmuckwaren und Teile davon, aus Gold oder 
die Gold enthalten oder aus Goldplattierungen 

ex 7114 Gold- und Silberschmiedewaren und Teile da­
von, aus Gold oder die Gold enthalten oder 
aus Goldplattierungen 
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ANHANG XXIII 

Liste des Rohöls gemäß Artikel 1h 

KN-Code Bezeichnung der Güter 

ex 2709 00 Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien, roh, ausgenom­
men Erdgaskondensate der Unterposition KN 2709 00 10 aus 
Flüssigerdgasproduktionsanlagen 
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ANHANG XXIV 

Liste der Güter und Technologien der Seeschifffahrt gemäß Artikel 1fd 

Kategorie VI — Meeres- und Schiffstechnik 

X.A.VI.001 Schiffe, Systeme oder Ausrüstung der Meeres- und Schiffstechnik 
und besonders konstruierte Bestandteile hierfür, sowie Bestand­
teile und Zubehör: 

a) in Kapitel 4 (Navigationsausrüstung) der geltenden Durchfüh­
rungsverordnung der Kommission über Entwurfs-, Bau- und 
Leistungsanforderungen sowie Prüfnormen für Schiffsausrüs­
tung, die gemäß Artikel 35 Absatz 2 der Richtlinie 2014/90/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 
über Schiffsausrüstung erlassen wurde, aufgeführte Ausrüs­
tung; 

b) In Kapitel 5 (Funkausrüstung) der geltenden Durchführungs­
verordnung der Kommission über Entwurfs-, Bau- und Leis­
tungsanforderungen sowie Prüfnormen für Schiffsausrüstung, 
die gemäß Artikel 35 Absatz 2 der Richtlinie 2014/90/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
2014 über Schiffsausrüstung erlassen wurde, aufgeführte Aus­
rüstung. 
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ANHANG XXV 

Liste der Luxusgüter gemäß Artikel 1ga 

ERLÄUTERUNG 

Die Codes wurden aus der Kombinierten Nomenklatur im Sinne des Artikels 1 
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über 
die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, 
wie in deren Anhang I festgelegt, übernommen, die zum Zeitpunkt der Ver­
öffentlichung der vorliegenden Verordnung und in den durch nachfolgende 
Rechtsakte geänderten Fassungen jeweils sinngemäß gilt. 

1. Pferde 

ex 0101 21 00 reinrassige Zuchttiere 

ex 0101 29 90 Andere 

2. Kaviar und Kaviarersatz 

ex 1604 31 00 Kaviar 

ex 1604 32 00 Kaviarersatz 

3. Trüffel und Zubereitungen daraus 

ex 0709 56 00 Trüffel 

ex 0710 80 69 Andere 

ex 0711 59 00 Andere 

ex 0712 39 00 Andere 

ex 2001 90 97 Andere 

ex 2003 90 10 Trüffel 

ex 2103 90 90 Andere 

ex 2104 10 00 Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder 
Brühen; Suppen und Brühen 

ex 2104 20 00 Lebensmittelzubereitungen, zusammengesetzt, 
homogenisiert 

ex 2106 00 00 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder ge­
nannt noch inbegriffen 

4. Zigarren und Zigarillos 

ex 2402 10 00 Zigarren (einschließlich Stumpen) und Zigaril­
los, Tabak enthaltend 

ex 2402 90 00 Andere 

5. Teppiche, Läufer und Tapisserien, handgefertigt oder nicht 

ex 5701 00 00 Geknüpfte Teppiche aus Spinnstoffen, auch kon­
fektioniert 

ex 5702 10 00 Kelim, Sumak, Karamanie und ähnliche hand­
gewebte Teppiche 

ex 5702 20 00 Fußbodenbeläge aus Kokosfasern 
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ex 5702 31 80 Andere 

ex 5702 32 00 Aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen 

ex 5702 39 00 Aus anderen Spinnstoffen 

ex 5702 41 90 Andere 

ex 5702 42 00 Aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen 

ex 5702 50 00 Andere, ohne Flor, unkonfektioniert 

ex 5702 91 00 Aus Wolle oder feinen Tierhaaren 

ex 5702 92 00 Aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen 

ex 5702 99 00 Aus anderen Spinnstoffen 

ex 5703 00 00 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus 
Spinnstoffen, getuftet (Nadelflor), auch konfek­
tioniert 

ex 5704 00 00 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Filz, 
weder getuftet noch beflockt, auch konfektio­
niert 

ex 5705 00 00 Andere Teppiche und andere Fußbodenbeläge, 
aus Spinnstoffen, auch konfektioniert 

ex 5805 00 00 Tapisserien, handgewebt (Gobelins, Flandrische 
Gobelins, Aubusson, Beauvais und Ähnliche), 
und Tapisserien als Nadelarbeit (z. B. Petit 
Point, Kreuzstich), auch konfektioniert 

6. Münzen und Banknoten, ausgenommen gesetzliche Zahlungsmittel 

ex 4907 00 30 Banknoten 

ex 7118 10 00 Münzen (ausgenommen Goldmünzen), aus­
genommen gesetzliche Zahlungsmittel 

ex 7118 90 00 Andere 

7. Bestecke aus Edelmetallen und mit Edelmetallen überzogene oder plattierte 
Bestecke 

ex 8214 00 00 Andere Schneidwaren (z. B. Haarschneide- und 
-scherapparate, Spaltmesser, Hackmesser, Wie­
gemesser für Metzger/Fleischhauer oder für 
den Küchengebrauch, Papiermesser); Instru­
mente und Zusammenstellungen, für die Hand- 
oder Fußpflege (einschließlich Nagelfeilen) 

ex 8215 00 00 Löffel, Gabeln, Schöpfkellen, Schaumlöffel, 
Tortenheber, Fischmesser, Buttermesser, Zucker­
zangen und ähnliche Waren 

ex 9307 00 00 Säbel, Degen, Bajonette, Lanzen und andere 
blanke Waffen, Teile davon und Scheiden für 
diese Waffen 

8. Elektrische/elektronische oder optische Aufzeichnungs- und Wiedergabe­
geräte für Ton und Bild im Wert von mehr als 1 000 EUR 

ex 8519 00 00 Tonaufnahmegeräte; Tonwiedergabegeräte; Ton­
aufnahme- und -wiedergabegeräte 

ex 8521 00 00 Videogeräte zur Bild- und Tonaufzeichnung 
oder -wiedergabe, auch mit eingebautem Video­
tuner 
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ex 8527 00 00 Rundfunkempfangsgeräte, auch in einem ge­
meinsamen Gehäuse mit einem Tonaufnahme- 
oder Tonwiedergabegerät oder einer Uhr kom­
biniert 

ex 8528 71 00 Der Beschaffenheit nach nicht für den Einbau 
eines Videobildschirms hergerichtet 

ex 8528 72 00 Andere, für mehrfarbiges Bild 

ex 9006 00 00 Fotoapparate; Blitzlichtgeräte und -vorrichtun­
gen für fotografische Zwecke sowie Fotoblitz­
lampen (ausgenommen Entladungslampen der 
Position 8539) 

ex 9007 00 00 Filmkameras und Filmvorführapparate, auch mit 
eingebauten Tonaufnahme- oder Tonwiedergabe­
geräten 

9. Fahrzeuge für die Beförderung von Personen auf dem Land-, Luft- oder 
Seeweg mit im Wert von mehr als 50 000 EUR/Stück, einschließlich Seil­
schwebebahnen, Sessellifte und Schlepplifte, Zugmechanismen für Stand­
seilbahnen oder Motorräder im Wert von mehr als 5 000 EUR/Stück sowie 
Zubehör und Ersatzteile dafür 

ex 4011 10 00 Von der für Personenkraftwagen (einschließlich 
Kombinationskraftwagen und Rennwagen) ver­
wendeten Art 

ex 4011 40 00 Von der für Motorräder und Motorroller ver­
wendeten Art 

ex 4011 90 00 Andere 

ex 7009 10 00 Rückspiegel für Fahrzeuge 

ex 8411 00 00 Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellertrieb­
werke und andere Gasturbinen 

ex 8512 20 00 andere Beleuchtungs- und Sichtsignalgeräte 

ex 8512 30 10 Diebstahlalarmanlagen von der für Kraftfahr­
zeuge verwendeten Art 

ex 8512 30 90 Andere 

ex 8603 00 00 Triebwagen und Schienenbusse, ausgenommen 
solche der Position 8604 

ex 8605 00 00 Personenwagen, Gepäckwagen, Postwagen und 
andere schienengebundene Spezialwagen (aus­
genommen Wagen der Position 8604) 

ex 8607 00 00 Teile von Schienenfahrzeugen 

ex 8702 00 00 Kraftfahrzeuge zum Befördern von zehn oder 
mehr Personen, einschließlich Fahrer 

ex 8706 00 00 Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge der Positio­
nen 8701 bis 8705, mit Motor 

ex 8707 00 00 Karosserien (einschließlich Fahrerhäuser), für 
Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705 

ex 8708 00 00 Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der Posi­
tionen 8701 bis 8705 
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ex 8711 00 00 Krafträder (einschließlich Mopeds) und Fahr­
räder mit Hilfsmotor, auch mit Beiwagen; Bei­
wagen 

ex 8712 00 00 Zweiräder und andere Fahrräder (einschließlich 
Lastendreiräder), ohne Motor 

ex 8714 00 00 Teile und Zubehör für Fahrzeuge der Positio­
nen 8711 bis 8713 

ex 8901 10 00 Fahrgastschiffe, Kreuzfahrtschiffe und ähnliche, 
ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zur Per­
sonenbeförderung bestimmte Wasserfahrzeuge; 
Fährschiffe 

ex 8901 90 00 Andere Wasserfahrzeuge zum Befördern von 
Gütern sowie Wasserfahrzeuge, die ihrer Be­
schaffenheit nach zur Personen- und Güterbeför­
derung bestimmt sind 

10. Optische Geräte und Ausrüstung jedweden Werts 

ex 9004 90 90 Nachtsichtgeräte oder Wärmebildgeräte 

ex 9013 80 90 Rotpunktvisier 
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ANHANG XXVI 

Liste der Software gemäß Artikel 1jc Absatz 4 

Software für Unternehmensführung, d. h. Systeme, die alle Prozesse in einem 
Unternehmen digital abbilden und steuern, einschließlich: 

— Unternehmensressourcenplanung (Enterprise Resource Planning, ERP), 

— Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship Management, 
CRM), 

— Geschäftsanalytik (Business Intelligence, BI) 

— Lieferkettenmanagement (Supply Chain Management, SCM), 

— Unternehmensdatenlager (Enterprise Data Warehouse, EDW), 

— computergestütztes Instandhaltungsmanagementsystem (Computerized Main­
tenance Management System, CMMS), 

— Projektmanagementsoftware, 

— Produktlebenszyklusmanagement (Product Lifecycle Management, PLM), 

— typische Komponenten der oben genannten Systeme, einschließlich Software 
für Buchführung, Flottenmanagement, Logistik und Humanressourcen. 

Entwurfs- und Fertigungssoftware, die in den Bereichen Architektur, Ingenieur­
wesen, Bauwesen, Fertigung, Medien, Bildung und Unterhaltung verwendet 
wird, einschließlich: 

— Modellierung von Bauinformationen (Building Information Modelling, 
BIM), 

— computergestützter Entwurf (Computer-Aided Design, CAD), 

— computergestützte Fertigung (Computer-Aided Manufacturing, CAM), 

— Engineer-to-Order (ETO), 

— typische Komponenten der oben genannten Systeme. 
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ANHANG XXVII 

Liste der Güter, die Belarus die Diversifizierung seiner Einnahmequellen 
ermöglichen, gemäß Artikel 1ra 

KN-Code Bezeichnung der Güter 

0306 Krebstiere, auch ohne Panzer, lebend, frisch, gekühlt, gefro­
ren, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake; Krebstiere, auch 
ohne Panzer, geräuchert, auch vor oder während des Räu­
cherns gegart; Krebstiere in ihrem Panzer, in Wasser oder 
Dampf gekocht, auch gekühlt, gefroren, getrocknet, gesalzen 
oder in Salzlake 

1604 31 00 Kaviar 

1604 32 00 Kaviarersatz 

2208 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 
80 % vol, unvergällt; Branntwein, Likör und andere alko­
holhaltige Getränke 

2303 Rückstände aus der Stärkegewinnung und ähnliche Rück­
stände, ausgelaugte Rübenschnitzel, Bagasse und andere Ab­
fälle aus der Zuckergewinnung, Treber, Schlempen und Ab­
fälle aus Brauereien oder Brennereien, auch in Form von 
Pellets 

2402 Zigarren (einschließlich Stumpen), Zigarillos und Zigaretten, 
aus Tabak oder Tabakersatzstoffen 

2701 Steinkohle; Steinkohlenbriketts und ähnliche aus Steinkohle 
gewonnene feste Brennstoffe 

2702 Braunkohle, auch agglomeriert, ausgenommen Gagat (Jett) 

2703 Torf (einschließlich Torfstreu), auch agglomeriert 

2704 Koks und Schwelkoks aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf, 
auch agglomeriert; Retortenkohle 

2705 Steinkohlengas, Wassergas, Generatorgas, Schwachgas und 
ähnliche Gase, ausgenommen Erdgas und andere gasförmige 
Kohlenwasserstoffe 

2706 Teer aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf und andere Mi­
neralteere, auch entwässert oder teilweise destilliert, ein­
schließlich rekonstituierte Teere 

2708 Pech und Pechkoks aus Steinkohlenteer oder anderen Mi­
neralteeren 

2714 Naturbitumen und Naturasphalt; bituminöse oder ölhaltige 
Schiefer und Sande; Asphaltite und Asphaltgestein 

2803 Kohlenstoff (Ruß und andere Formen von Kohlenstoff, an­
derweit weder genannt noch inbegriffen) 

2804 29 10 Helium 

2811 Andere anorganische Säuren und andere anorganische Sauer­
stoffverbindungen der Nichtmetalle (ausgenommen Chlor­
wasserstoff (Salzsäure), Chlorschwefelsäure, Schwefelsäure, 
Oleum, Salpetersäure, Sulfonitersäuren, Diphosphorpenta­
oxid, Phosphorsäure, Polyphosphorsäuren, Boroxide und 
Borsäuren) 
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KN-Code Bezeichnung der Güter 

2818 Künstlicher Korund, auch chemisch nicht einheitlich; Alumi­
niumoxid; Aluminiumhydroxid 

ex 2825 Hydrazin und Hydroxylamin und ihre anorganischen Salze; 
andere anorganische Basen; andere Metalloxide, -hydroxide 
und -peroxide, ausgenommen solche der KN- 
Codes 28252000 und 28253000 

2834 Nitrite; Nitrate 

ex 2835 Phosphinate (Hypophosphite), Phosphonate (Phosphite) und 
Phosphate; Polyphosphate, auch chemisch einheitlich, aus­
genommen solche des KN-Codes 28352600 

2836 Carbonate; Peroxocarbonate (Percarbonate) handelsübliches 
Ammoniumcarbonat, Ammoniumcarbamat enthaltend 

2845 40 Helium-3 

ex 2901 Acyclische Kohlenwasserstoffe, außer KN-Code 29011000 

2902 Cyclische Kohlenwasserstoffe 

2903 Halogenderivate der Kohlenwasserstoffe 

2905 Acyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Ni­
trosoderivate 

2907 Phenole; Phenolalkohole 

2909 Ether, Etheralkohole, Etherphenole, Etheralkoholphenole, 
Alkoholperoxide, Etherperoxide, Acetal- und Halbacetalper­
oxide, Ketonperoxide (auch chemisch nicht einheitlich); ihre 
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 

2914 Ketone und Chinone, auch mit anderen Sauerstoff-Funktio­
nen; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder -Nitrosoderivate 

2915 Gesättigte acyclische einbasische Carbonsäuren und ihre An­
hydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren; ihre Halo­
gen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 

2917 Mehrbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, 
Peroxide und Peroxysäuren; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- 
oder Nitrosoderivate 

2922 Amine mit Sauerstoff-Funktionen 

2923 Quartäre Ammoniumsalze und -hydroxide; Lecithine und 
andere Phosphoaminolipoide, auch chemisch nicht einheit­
lich 

2931 Verbindungen, isolierter chemisch einheitlicher organisch- 
anorganischer Art (ausgenommen organische Thioverbindun­
gen sowie solche von Quecksilber) 

2933 Heterocyclische Verbindungen, nur mit Stickstoff als Hete­
roatom(e) 

3301 Ätherische Öle (auch entterpenisiert), einschließlich „konkre­
te“ oder „absolute“ Öle; Resinoide; extrahierte Oleoresine; 
Konzentrate ätherischer Öle in Fetten, nicht flüchtigen Ölen, 
Wachsen oder ähnlichen Stoffen, durch Enfleurage oder Ma­
zeration gewonnen; terpenhaltige Nebenerzeugnisse aus äthe­
rischen Ölen; destillierte aromatische Wässer und wässrige 
Lösungen ätherischer Öle 
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KN-Code Bezeichnung der Güter 

3304 Schönheitsmittel, zubereitet, oder Erzeugnisse zum Schmin­
ken und Zubereitungen zur Hautpflege (ausgenommen Arz­
neiwaren), einschließlich Sonnenschutz- und Bräunungsmit­
tel; Zubereitungen für die Maniküre oder Pediküre 

3305 Zubereitete Haarbehandlungsmittel 

3306 Zahnpflegemittel und Mundpflegemittel, zubereitet, ein­
schließlich Haftpuder und Haftpasten für Zahnprothesen; 
Garne zum Reinigen der Zahnzwischenräume (Zahnseide), 
in Aufmachungen für den Einzelverkauf 

3307 Rasiermittel, zubereitet, einschließlich Vorbehandlungsmittel 
und Nachbehandlungsmittel, Körperdesodorierungsmittel, 
zubereitete Badezusätze, Haarentfernungsmittel und andere 
zubereitete Riechmittel, Körperpflegemittel oder Schönheits­
mittel, a.n.g.; zubereitete Raumdesodorierungsmittel, auch 
nicht parfümiert, auch mit desinfizierenden Eigenschaften 

3401 Seifen; organische grenzflächenaktive Erzeugnisse und Zu­
bereitungen als Seife verwendbar, in Form von Tafeln, Rie­
geln, geformten Stücken oder Figuren, auch ohne Gehalt an 
Seife; organische grenzflächenaktive Erzeugnisse und Zu­
bereitungen zum Waschen der Haut, in Form einer Flüssig­
keit oder Creme, in Aufmachungen für den Einzelverkauf, 
auch ohne Gehalt an Seife; Papier, Watte, Filz und Vlies­
stoffe, mit Seife oder Reinigungsmitteln getränkt, bestrichen 
oder überzogen 

3402 Organische grenzflächenaktive Stoffe (ausgenommen Sei­
fen); grenzflächenaktive Zubereitungen, zubereitete Wasch­
mittel (einschließlich zubereitete Waschhilfsmittel) und zu­
bereitete Reinigungsmittel, auch Seife enthaltend, ausgenom­
men solche der Position 3401 

3404 Wachse, künstlich, und zubereitete Wachse 

3801 Künstlicher Grafit; kolloider oder halbkolloider Grafit; Zu­
bereitungen auf der Grundlage von Grafit oder anderem 
Kohlenstoff, in Form von Pasten, Blöcken, Platten oder an­
deren Halbfertigerzeugnissen 

3811 Zubereitete Antiklopfmittel, Antioxidantien, Antigums, Vis­
kositätsverbesserer, Antikorrosivadditive und andere zuberei­
tete Additive für Mineralöle (einschließlich Kraftstoffe) oder 
für andere, zu denselben Zwecken wie Mineralöle verwen­
dete Flüssigkeiten 

3812 Zubereitete Vulkanisationsbeschleuniger; zusammengesetzte 
Weichmacher für Kautschuk oder Kunststoffe, anderweit we­
der genannt noch inbegriffen; zubereitete Antioxidationsmit­
tel und andere zusammengesetzte Stabilisatoren für Kaut­
schuk oder Kunststoffe 

3817 Alkylbenzol-Gemische und Alkylnaphthalin-Mischungen, 
durch Alkylieren von Benzol und Naphthalin hergestellt 
(ausgenommen Isomerengemische der cyclischen Kohlen­
wasserstoffe) 

3819 Flüssigkeiten für hydraulische Bremsen und andere zuberei­
tete Flüssigkeiten für hydraulische Kraftübertragung, kein 
Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthaltend oder 
mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Minera­
lien von < 70 GHT 

3823 Technische einbasische Fettsäuren; saure Öle aus der Raf­
fination; technische Fettalkohole 

3824 Zubereitete Bindemittel für Gießereiformen oder -kerne; che­
mische Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen In­
dustrie oder verwandter Industrien (einschließlich Mischun­
gen von Naturprodukten), a.n.g. 
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KN-Code Bezeichnung der Güter 

3901 Polymere des Ethylens, in Primärformen 

3902 Polymere des Propylens oder anderer Olefine, in Primärfor­
men 

3903 Polymere des Styrols, in Primärformen 
3904 Polymere des Vinylchlorids oder anderer halogenierter Ole­

fine, in Primärformen 
3907 Polyacetale, andere Polyether und Epoxidharze, in Primär­

formen; Polycarbonate, Alkydharze, Allylpolyester und an­
dere Polyester, in Primärformen 

3908 Polyamide, in Primärformen 
3916 Monofile mit einem größten Durchmesser von > 1 mm, Stä­

be, Stangen und Profile, auch mit Oberflächenbearbeitung, 
jedoch ohne weitergehende Bearbeitung, aus Kunststoffen 

3917 Rohre und Schläuche sowie Formstücke, Verschlussstücke 
und Verbindungsstücke (Kniestücke, Flansche und derglei­
chen), aus Kunststoffen 

3919 Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder, Streifen und andere 
Flacherzeugnisse, selbstklebend, aus Kunststoffen, auch in 
Rollen (ausgenommen Bodenbeläge sowie Wand- und De­
ckenverkleidungen der Position 3918) 

3920 Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus un­
geschäumten Kunststoffen, weder verstärkt noch geschichtet, 
laminiert oder auf ähnliche Weise mit anderen Stoffen ver­
bunden, ohne Unterlage, unbearbeitet oder nur mit Oberflä­
chenbearbeitung oder nur quadratisch oder rechteckig zu­
geschnitten (ausgenommen selbstklebende Erzeugnisse sowie 
Bodenbeläge, Wand- und Deckenverkleidungen der Posi­
tion 3918) 

3921 Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus 
Kunststoffen, verstärkt, laminiert, unterlegt oder auf ähnliche 
Weise mit anderen Stoffen verbunden, oder aus Zellkunst­
stoffen, unbearbeitet oder nur mit Oberflächenbearbeitung 
oder nur quadratisch oder rechteckig zugeschnitten (aus­
genommen selbstklebend sowie Bodenbeläge und Wand- 
und Deckenverkleidungen der Position 3918) 

3923 Transportmittel oder Verpackungsmittel, aus Kunststoffen; 
Stöpsel, Deckel, Kapseln und andere Verschlüsse, aus 
Kunststoffen 

3925 Baubedarfsartikel aus Kunststoffen, a.n.g. 
3926 Andere Waren aus Kunststoffen und Waren aus anderen 

Stoffen der Positionen 3901 bis 3914. a.n.g. 
4002 Synthetischer Kautschuk und Faktis, in Primärformen oder 

in Platten, Blättern oder Streifen; Mischungen von Natur­
kautschuk, Balata, Guttapercha, Guayule, Chicle oder ähnl. 
natürlichen Kautschukarten mit synthetischem Kautschuk 
oder Faktis, in Primärformen oder in Platten, Blättern oder 
Streifen 

4107 Leder (einschließlich Pergament- oder Rohhautleder) von 
Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) oder von Pfer­
den und anderen Einhufern, nach dem Gerben oder Trocknen 
zugerichtet, enthaart, auch gespalten (ausgenommen Sä­
mischleder, Lackleder, folienkaschierte Lackleder und metal­
lisierte Leder) 

4202 Reisekoffer, Handkoffer, Kosmetikkoffer und Aktenkoffer, 
Aktentaschen, Schultaschen, Brillenetuis, Etuis für Fernglä­
ser, Fotoapparate, Filmkameras, Musikinstrumente oder 
Waffen und ähnliche Behältnisse; Reisetaschen, Isolierta­
schen für Nahrungsmittel oder Getränke, Toilettentaschen 
(Necessaires), Rucksäcke, Handtaschen, Einkaufstaschen, 
Brieftaschen, Geldbörsen, Kartentaschen, Zigarettenetuis, 
Tabakbeutel, Werkzeugtaschen, Taschen für Sportartikel, 
Schachteln für Flakons oder Schmuckwaren, Puderdosen, 
Besteckkästen und ähnliche Behältnisse, aus Leder, rekon­
stituiertem Leder, Kunststofffolien, Spinnstoffen, Vulkanfi­
ber oder Pappe, oder ganz oder überwiegend mit diesen 
Stoffen oder mit Papier überzogen 
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4301 Rohe Pelzfelle (einschließlich Kopf, Schwanz, Klauen und 
andere zu Kürschnerzwecken verwendbare Teile), aus­
genommen rohe Häute und Felle der Position 4101, 4102 
oder 4103 

4703 Chemische Halbstoffe aus Holz (Natron- oder Sulfatzell­
stoff), ausgenommen solche zum Auflösen 

4705 Halbstoffe aus Holz, durch Kombination aus mechanischem 
oder chemischem Aufbereitungsverfahren hergestellt 

4801 Zeitungsdruckpapier gemäß Anmerkung 4 zu Kapitel 48, in 
Rollen mit einer Breite > 28 cm oder in quadratischen oder 
rechteckigen Bogen, die ungefaltet auf einer Seite > 28 cm 
und auf der anderen Seite > 15 cm messen 

4802 Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, von 
der Art wie sie als Schreibpapiere, Druckpapiere oder zu 
anderen grafischen Zwecken verwendet werden, und Papiere 
und Pappen für Lochkarten oder Lochstreifen, nichtper­
foriert, in Rollen oder in quadratischen oder rechteckigen 
Bogen, jeder Größe sowie Büttenpapier und Büttenpappe 
„handgeschöpft“ (ausgenommen Zeitungsdruckpapier der 
Position 4801 sowie Papiere der Position 4803) 

4803 Papier zur Verwendung im Haushalt, zu hygienischen Zwe­
cken oder für die Körperpflege, Zellstoffwatte und Vliese 
aus Zellstofffasern, auch gekreppt, gefältet, durch Pressen 
oder Prägen gemustert, perforiert, auf der Oberfläche ge­
färbt, verziert oder bedruckt, in Rollen mit einer Breite 
> 36 cm oder in quadratischen oder rechteckigen Bogen, 
die ungefaltet auf einer Seite > 36 cm und auf der anderen 
Seite > 15 cm messen 

4804 Kraftpapier und Kraftpappe, weder gestrichen noch über­
zogen, in Rollen oder Bogen, ausgenommen Waren der Po­
sition 4802 oder 4803 

4805 Andere Papiere und Pappen, weder gestrichen noch über­
zogen, in Rollen mit einer Breite > 36 cm oder in quadra­
tischen oder rechteckigen Bogen, die ungefaltet auf einer 
Seite > 36 cm und auf der anderen Seite > 15 cm messen 
und nicht weiter bearbeitet als in Anmerkung 3 zu diesem 
Kapitel angegeben, a.n.g. 

4810 Papiere und Pappen, ein- oder beidseitig mit Kaolin oder 
anderen anorganischen Stoffen gestrichen, auch mit Binde­
mitteln, auch auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder be­
druckt, in Rollen oder quadratischen oder rechteckigen Bo­
gen, jeder Größe (ausgenommen alle anders gestrichenen 
oder überzogenen Papiere und Pappen) 

4811 Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstoff­
fasern, gestrichen, überzogen, getränkt, auf der Oberfläche 
gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen oder quadratischen 
oder rechteckigen Bogen, jeder Größe (ausgenommen Pa­
piere von der in der Position 4803, 4809 oder 4810 beschrie­
benen Art) 
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4818 Toilettenpapier und ähnliches Papier, Zellstoffwatte oder 
Vliese aus Zellstofffasern, von der im Haushalt oder zu sa­
nitären Zwecken verwendeten Art, in Rollen mit einer Breite 
von < 36 cm, oder auf Größe oder auf Form zugeschnitten; 
Taschentücher, Abschminktücher, Handtücher, Tischtücher, 
Servietten, Betttücher und ähnliche Waren zum Gebrauch 
im Haushalt, im Krankenhaus, bei der Körperpflege oder 
zu hygienischen Zwecken, Kleidung und Bekleidungszube­
hör, aus Papierhalbstoff, Papier, Zellstoffwatte oder Vliesen 
aus Zellstofffasern 

4819 Schachteln, Kartons, Säcke, Beutel, Tüten und andere Ver­
packungsmittel, aus Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder Vlie­
sen aus Zellstofffasern, a.n.g; Pappwaren von der in Büros, 
Geschäften und dergleichen verwendeten Art 

4823 Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstoff­
fasern, in Streifen oder Rollen mit einer Breite von ≤ 36 cm, 
in quadratischen oder rechteckigen Bogen die ungefaltet auf 
keiner Seite > 36 cm messen oder in anderen als quadrati­
schen oder rechteckigen Formen zugeschnitten sowie Waren 
aus Papierhalbstoff, Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder Vlie­
sen aus Zellstofffasern, a.n.g. 

5402 Garne aus synthetischen Filamenten, einschließlich syntheti­
sche Monofile von < 67 dtex (ausgenommen Nähgarne so­
wie Garne in Aufmachungen für den Einzelverkauf) 

5601 Watte aus Spinnstoffen und Waren daraus; Watte aus Spinn­
stoffen und Waren daraus Watte aus Spinnstoffen und Waren 
daraus sowie Spinnstofffasern, Länge ≤ 5 mm (Scherstaub), 
Knoten und Noppen aus Spinnstoffen (ausgenommen Watte 
und Waren daraus, mit medikamentösen Stoffen getränkt 
oder überzogen oder für den Einzelverkauf zu medizi­
nischen, chirurgischen, zahnmedizinischen oder veterinärme­
dizinischen Zwecken aufgemacht sowie mit Riechmitteln, 
Schminken, Seifen, usw. getränkt, bestrichen oder über­
zogen) 

5603 Vliesstoffe, auch getränkt, bestrichen, überzogen oder lami­
niert, a.n.g. 

6204 Kostüme, Kombinationen, Jacken, Kleider, Röcke, Hosenrö­
cke, lange Hosen (einschl. Kniebundhosen und ähnl. Hosen), 
Latzhosen und kurze Hosen, für Frauen oder Mädchen (aus­
genommen aus Gewirken oder Gestricken sowie Windjacken 
und ähnl. Waren, Unterkleider, Unterröcke, Unterhosen, 
Trainingsanzüge, Skianzüge und Badebekleidung) 

6305 Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken, aus Spinnstoff­
erzeugnissen aller Art 

6403 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder 
oder rekonstituiertem Leder und Oberteil aus Leder (aus­
genommen orthopädische Schuhe, Schuhe mit fest an­
gebrachten Schlittschuhen oder Rollschuhen sowie Schuhe, 
die den Charakter von Spielzeug haben) 

6806 Hüttenwolle/Schlackenwolle, Steinwolle und ähnliche mi­
neralische Wollen; geblähter Vermiculit, geblähter Ton, 
Schaumschlacke und ähnliche geblähte mineralische Erzeug­
nisse; Mischungen und Waren aus mineralischen Stoffen zu 
Wärme-, Kälte- oder Schallschutzzwecken (ausgenommen 
Waren aus Leichtbeton, Asbest, Asbestzement, Celluloseze­
ment oder dergleichen; Mischungen und andere Waren aus 
oder auf der Grundlage von Asbest; keramische Waren) 

6807 Waren aus Asphalt oder aus ähnlichen Stoffen z. B. Erdöl­
pech, Kohlenteerpech 
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6808 Platten, Dielen, Fliesen, Blöcke und dergl., aus Pflanzenfa­
sern, Stroh oder aus Holzspänen, -schnitzeln, -fasern, Säge­
mehl oder anderen Holzabfällen, mit Zement, Gips oder an­
deren mineralischen Bindemitteln hergestellt (ausgenommen 
Waren aus Asbestzement, Cellulosezement oder dergl.) 

6814 Glimmer, bearbeitet, und Glimmerwaren, einschließlich ag­
glomerierter oder rekonstituierter Glimmer, auch auf Unter­
lagen aus Papier, Pappe oder aus anderen Stoffen (aus­
genommen elektrische Isolatoren, Isolierteile, Widerstände 
und Kondensatoren; Schutzbrillen aus Glimmer und Gläser 
dafür; Glimmer in Form von Christbaumschmuck) 

6815 Waren aus Steinen oder anderen mineralischen Stoffen (ein­
schließlich Kohlenstofffasern, Waren aus Kohlenstofffasern 
und Waren aus Torf), a.n.g. 

6902 Feuerfeste Steine, Platten, Fliesen und ähnliche feuerfeste 
keramische Bauteile, ausgenommen Waren aus kieselsäure­
haltigen fossilen Mehlen oder ähnlichen kieselsäurehaltigen 
Erden 

6907 Keramische Fliesen, Boden und Wandplatten; keramische 
Steinchen, Mosaiksteine und ähnliche Waren auch auf Un­
terlage; fertige Formstücke (ausgenommen Waren aus kiesel­
säurehaltigen fossilen Mehlen oder ähnl. kieselsäurehaltigen 
Erden, feuerfeste Waren, Fliesen, die zu Untersetzern ver­
arbeitet sind, Ziergegenstände sowie spezielle Fliesen [Ka­
cheln] für Öfen) 

7005 Feuerpoliertes Glas (float-glass) und auf einer oder beiden 
Seiten geschliffenes oder poliertes Glas, in Platten oder Ta­
feln, auch mit absorbierender, reflektierender oder nicht re­
flektierender Schicht, jedoch nicht anders bearbeitet 

7007 Vorgespanntes Einschichten-Sicherheitsglas und Mehrschich­
ten-Sicherheitsglas (Verbundglas) 

7010 Flaschen, Glasballons, Korbflaschen, Flakons, Krüge, Töpfe, 
Röhrchen, Ampullen und andere Behältnisse aus Glas, zu 
Transport- oder Verpackungszwecken; Konservengläser; 
Stopfen, Deckel und andere Verschlüsse, aus Glas 

7019 Glasfasern (einschließlich Glaswolle) und Waren daraus 
(z. B. Garne, Glasseidenstränge (Rovings), Gewebe) 

7104 Synthetische oder rekonstituierte Edelsteine oder Schmuck­
steine, auch bearbeitet oder einheitlich zusammengestellt, 
jedoch weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; synthe­
tische oder rekonstituierte Edelsteine oder Schmucksteine, 
nicht einheitlich zusammengestellt, zur Erleichterung der 
Versendung vorübergehend aufgereiht 

7106 Silber (einschließlich vergoldetes oder platiniertes Silber), in 
Rohform oder als Halbzeug oder Pulver 

7112 Abfälle und Schrott von Edelmetallen oder Edelmetallplat­
tierungen; andere Abfälle und Schrott, Edelmetalle oder 
Edelmetallverbindungen enthaltend, von der hauptsächlich 
zur Wiedergewinnung von Edelmetallen verwendeten Art 
(ausgenommen eingeschmolzener und zu Rohblöcken, Mas­
seln oder zu ähnl. Formen gegossener Abfall und Schrott) 

7115 Waren aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen, a.n.g. 
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7408 Draht aus Kupfer 

▼M61 

7601 Aluminium in Rohform 

▼M57 

7604 Stangen (Stäbe) und Profile, aus Aluminium 

7605 Draht aus Aluminium 

7606 Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von 
mehr als 0,2 mm 

7607 Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch bedruckt 
oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterla­
gen), mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder 
weniger 

7608 Rohre aus Aluminium 

7801 Blei in Rohform 

8207 Auswechselbare Werkzeuge zur Verwendung in mecha­
nischen oder nicht mechanischen Handwerkzeugen oder in 
Werkzeugmaschinen (z. B. zum Pressen, Prägen, Tiefziehen, 
Gesenkschmieden, Stanzen, Lochen, zum Herstellen von In­
nen- und Außengewinden, Bohren, Reiben, Räumen, Fräsen, 
Drehen, Schrauben), einschließlich Ziehwerkzeuge und 
Pressmatrizen zum Ziehen oder Strang- und Fließpressen 
von Metallen, und Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge 

8212 Rasiermesser, nichtelektrische Rasierapparate und Rasier­
klingen (einschließlich Rasierklingenrohlinge im Band), aus 
unedlen Metallen 

8302 Beschläge und ähnl. Waren, aus unedlen Metallen, für Mö­
bel, Türen, Treppen, Fenster, Fensterläden, Karosserien, 
Sattlerwaren, Koffer, Reisekisten oder andere derartige Wa­
ren; Kleiderhaken, Huthalter, Konsolen, Stützen und ähn­
liche Waren, aus unedlen Metallen; Laufrädchen oder -rollen 
mit Befestigungsvorrichtung aus unedlen Metallen; automati­
sche Türschließer aus unedlen Metallen 

8309 Stopfen (einschließlich Kronenverschlüsse, Stopfen mit 
Schraubgewinde und Gießpfropfen), Deckel, Flaschenkap­
seln, Spunde mit Schraubgewinde, Spundbleche, Plomben 
und anderes Verpackungszubehör, aus unedlen Metallen 

8407 Hubkolbenverbrennungsmotoren und Rotationskolbenver­
brennungsmotoren, mit Fremdzündung 

8408 Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- 
oder Halbdieselmotoren) 

8409 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Kol­
benverbrennungsmotoren der Position 8407 oder 8408 be­
stimmt 

Ex 8411 Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellertriebwerke und an­
dere Gasturbinen, ausgenommen Teile von Turbo-Strahl­
triebwerken und Turbo-Propellertriebwerken des KN-Codes 
8411 91 00 

8412 Motoren und Kraftmaschinen (ausgenommen Dampfturbi­
nen, Kolbenverbrennungsmotoren, Wasserturbinen, Wasser­
räder, Gasturbinen sowie Elektromotoren); Teile davon 

8413 Flüssigkeitspumpen, auch mit Flüssigkeitsmesser (ausgenom­
men aus keramischen Stoffen sowie medizinische Sekret-Ab­
saugpumpen oder am Körper zu tragende oder implantier­
bare medizinische Pumpen); Hebewerke für Flüssigkeiten 
(ausgenommen Pumpen); Teile davon 
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8414 Luft- oder Vakuumpumpen (ausgenommen Gasgemischheber 
[Emulsionspumpen] sowie pneumatische Elevatoren und 
Längsförderer); Luft oder andere Gaskompressoren sowie 
Ventilatoren; Abluft- oder Umluftabzugshauben mit einge­
bautem Ventilator, auch mit Filter; Teile davon 

8418 Kühlschränke und Gefrierschränke, Gefriertruhen und Tief­
kühltruhen und andere Einrichtungen, Maschinen, Apparate 
und Geräte zur Kälteerzeugung, mit elektrischer oder anderer 
Ausrüstung; Wärmepumpen; Teile davon (ausgenommen 
Klimageräte der Position 8415) 

8419 Apparate und Vorrichtungen, auch elektrisch beheizt (aus­
genommen Öfen und andere Apparate der Position 8514), 
zum Behandeln von Stoffen durch auf einer Temperatur­
änderung beruhende Vorgänge, z. B. Heizen, Kochen, Rös­
ten, Destillieren, Rektifizieren, Sterilisieren, Pasteurisieren, 
Dämpfen, Trocknen, Verdampfen, Kondensieren oder Küh­
len (ausgenommen Haushaltsapparate); nichtelektrische 
Durchlauferhitzer und Heißwasserspeicher; Teile davon 

8421 Zentrifugen, einschließlich Zentrifugaltrockner (ausgenom­
men für die Isotopentrennung); Apparate zum Filtrieren 
oder Reinigen von Flüssigkeiten oder Gasen (ausgenommen 
künstliche Nieren); Teile davon 

8422 Geschirrspülmaschinen; Maschinen und Apparate zum Rei­
nigen oder Trocknen von Flaschen oder anderen Behältnis­
sen; Maschinen und Apparate zum Füllen, Verschließen, 
Versiegeln oder Etikettieren von Flaschen, Dosen, Schach­
teln, Säcken oder anderen Behältnissen; Maschinen und Ap­
parate zum Verkapseln von Flaschen, Gläsern, Tuben oder 
ähnlichen Behältnissen; andere Maschinen und Apparate 
zum Verpacken oder Umhüllen von Waren (einschließlich 
Schrumpffolienverpackungsmaschinen); Maschinen und Ap­
parate zum Versetzen von Getränken mit Kohlensäure; Teile 
davon 

8424 Apparate, mechanisch, auch handbetrieben, zum Verteilen, 
Verspritzen oder Zerstäuben von Flüssigkeiten oder Pulver, 
a.n.g.; Feuerlöscher, auch mit Füllung (ausgenommen Feu­
erlöschgranaten und Feuerlöschbomben); Spritzpistolen und 
ähnliche Apparate (ausgenommen elektrische Apparate und 
Geräte zum Spritzen schmelzflüssiger Metalle oder Hart­
metalle der Position 8515); Sandstrahlmaschinen, Dampf­
strahlapparate und ähnliche Strahlapparate; Teile davon, a. 
n.g. 

8426 Derrickkrane; Kabelkrane, Laufkrane, Verladebrücken und 
andere Krane (ausgenommen Autokrane sowie Kranwagen 
für das Eisenbahnnetz); fahrbare Hubportale, Portalhubkraft­
karren und Krankraftkarren 

8431 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Ma­
schinen, Apparate und Geräte der Positionen 8425 bis 8430 
bestimmt 

8450 Maschinen zum Waschen von Wäsche, auch mit Trocken­
vorrichtung; Teile davon 

8455 Metallwalzwerke und Walzen dafür; Teile von Metallwalz­
werken 

8466 Teile und Zubehör, erkennbar ausschließlich oder hauptsäch­
lich für Maschinen der Position 8456 bis 8465 bestimmt, 
einschließlich Werkstück- und Werkzeughalter, selbstöff­
nende Gewindeschneidköpfe, Teilköpfe und andere Spezial­
vorrichtungen für die Maschinen, a.n.g.; Werkzeughalter für 
von Hand zu führende Werkzeuge aller Art 

▼M57



 

02006R0765 — DE — 20.07.2025 — 047.002 — 400 

KN-Code Bezeichnung der Güter 

8467 Pneumatische, hydraulische oder von eingebautem Motor 
(elektrisch oder nicht elektrisch) betriebene Werkzeuge, 
von Hand zu führen Teile davon 

8471 Datenverarbeitungsmaschinen, automatisch, und ihre Einhei­
ten; magnetische oder optische Leser, Maschinen zum Auf­
zeichnen von Daten auf Datenträger in codierter Form und 
Maschinen zum Verarbeiten solcher Daten, a.n.g. 

8474 Maschinen und Apparate zum Sortieren, Sieben, Trennen, 
Waschen, Zerkleinern, Mahlen, Mischen oder Kneten von 
Erden, Steinen, Erzen oder anderen festen (auch pulver- 
oder breiförmigen) mineralischen Stoffen; Maschinen zum 
Pressen oder Formen von festen mineralischen Brennstoffen, 
keramischen Massen, Zement, Gips oder anderen pulver- 
oder breiförmigen mineralischen Stoffen; Maschinen zum 
Herstellen von Gießformen aus Sand; Teile davon 

8477 Maschinen und Apparate zum Be- oder Verarbeiten von 
Kautschuk oder Kunststoffen oder zum Herstellen von Wa­
ren aus diesen Stoffen, in diesem Kapitel anderweit weder 
genannt noch inbegriffen, Teile davon 

8479 Maschinen, Apparate und mechanische Geräte mit eigener 
Funktion, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch 
inbegriffen Teile davon 

8480 Gießerei-Formkästen; Grundplatten für Formen; Gießereimo­
delle; Formen für Metalle (andere als solche zum Gießen 
von Ingots, Masseln oder dergl.), Metallcarbide, Glas, mi­
neralische Stoffe, Kautschuk oder Kunststoff (ausgenommen 
aus Grafit oder anderem Kohlenstoff, aus keramischen Stof­
fen oder Glas sowie Matern, Matrizen oder Gießformen für 
Zeilengießmaschinen) 

8481 Armaturen und ähnliche Apparate für Rohr- oder Schlauch­
leitungen, Dampfkessel, Sammelbehälter, Wannen oder ähn­
liche Behälter, einschließlich Druckminderventile und ther­
mostatisch gesteuerte Ventile; Teile davon 

8482 Wälzlager (Kugellager, Rollenlager und Nadellager), aus­
genommen Stahlkugeln der Position 7326); Teile davon 

8483 Maschinenwellen, einschließlich Nockenwellen und Kurbel­
wellen, und Kurbeln; Lagergehäuse mit eingebautem Wälz­
lager, Gleitlager, Lagergehäuse und Lagerschalen, für Ma­
schinen; Gleitlager; Kugel- oder Rollenschrauben, Getriebe 
und andere Drehzahlumwandler, einschließlich Drehmoment­
wandler; Schwungräder, Riemenscheiben und Seilscheiben, 
einschließlich Seilrollenblöcke für Flaschenzüge; Schalt­
kupplungen und andere Wellenkupplungen, für Maschinen, 
einschließlich Universalkupplungen; Teile davon 

8487 Teile von Maschinen, Apparaten oder Geräten, in Kapitel 84 
a.n.g. (ausgenommen Teile mit elektrischer Isolierung, elek­
trischen Anschlussstücken, Wicklungen, Kontakten oder an­
deren charakteristischen Merkmalen elektrotechnischer Wa­
ren) 

8501 Elektromotoren und elektrische Generatoren (ausgenommen 
Stromerzeugungsaggregate) 

8502 Stromerzeugungsaggregate und elektrische rotierende Um­
former 

8503 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Elek­
tromotoren, elektrische Generatoren, Stromerzeugungsaggre­
gate oder elektrische rotierende Umformer bestimmt a.n.g. 
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8504 Elektrische Transformatoren, elektrische Stromrichter (z. B. 
Gleichrichter) sowie Drossel- und andere Selbstinduktions­
spulen; Teile davon 

8511 Zündapparate, Zündvorrichtungen und Anlasser, elektrisch, 
für Verbrennungsmotoren mit Fremdzündung oder Selbst­
zündung (z. B. Magnetzünder, Lichtmagnetzünder, Zündspu­
len, Zündkerzen und Glühkerzen); mit den vorstehend ge­
nannten Motoren verwendete Lichtmaschinen (z. B. Gleich­
strommaschinen und Wechselstrommaschinen) und Lade­
stromschalter oder Rückstromschalter; Teile davon 

8516 Elektrische Warmwasserbereiter und Tauchsieder; elektri­
sche Geräte zum Raum- oder Bodenbeheizen oder zu ähn­
lichen Zwecken; Elektrowärmegeräte zur Haarpflege (z. B. 
Haartrockner, Dauerwellengeräte und Brennscherenwärmer) 
oder zum Händetrocknen; elektrische Bügeleisen; andere 
Elektrowärmegeräte für den Haushalt; elektrische Heizwider­
stände, ausgenommen solche der Position 8545; Teile davon 

8517 Fernsprechapparate, einschließlich Telefone für zellulare 
Netzwerke und andere drahtlose Netzwerke; andere Sende- 
oder Empfangsgeräte für Töne, Bilder oder andere Daten, 
einschließlich Apparate für die Kommunikation in einem 
drahtgebundenen oder drahtlosen Netzwerk (wie ein lokales 
Netzwerk oder ein Weitverkehrsnetzwerk); Teile davon (aus­
genommen Sende- oder Empfangsgeräte der Position 8443, 
8525, 8527 oder 8528) 

8523 Platten, Bänder, nicht flüchtige Halbleiterspeichervorrichtun­
gen, „intelligente Karten (smart cards)“ und andere Tonträ­
ger oder ähnliche Aufzeichnungsträger, mit oder ohne Auf­
zeichnung, einschließlich der zur Plattenherstellung dienen­
den Matrizen und Galvanos, ausgenommen Waren des Ka­
pitels 37 

8525 Sendegeräte für den Rundfunk oder das Fernsehen, auch mit 
eingebautem Empfangsgerät oder Tonaufnahme- oder Ton­
wiedergabegerät; Fernsehkameras, digitale Fotoapparate und 
Videokameraaufnahmegeräte 

8526 Funkmessgeräte (Radargeräte), Funknavigationsgeräte und 
Funkfernsteuergeräte 

8531 Elektrische Hör- und Sichtsignalgeräte (z. B. Läutewerke, 
Sirenen, Anzeigetafeln, Einbruchs- oder Diebstahlalarm­
geräte und Feuermelder), ausgenommen von der für Kraft­
fahrzeuge, Fahrräder oder Verkehrswege verwendeten Art; 
Teile davon 

8535 Geräte, elektrisch, zum Schließen, Unterbrechen, Schützen 
oder Verbinden von elektrischen Stromkreisen (z. B. Schal­
ter, Sicherungen, Blitzschutzvorrichtungen, Spannungs­
begrenzer, Überspannungsableiter, Steckvorrichtungen und 
andere Verbindungselemente, Verbindungskästen), für eine 
Spannung von > 1 000 V (ausgenommen Schaltschränke, 
Schaltpulte, Steuerungen usw. der Position 8537) 

8536 Geräte, elektrisch, zum Schließen, Unterbrechen, Schützen 
oder Verbinden von elektrischen Stromkreisen (z. B. Schal­
ter, Relais, Sicherungen, Wanderwellenausgleicher, Steck­
vorrichtungen, Lampenfassungen und Verbindungskästen), 
für eine Spannung von ≤ 1 000 V (ausgenommen Schalt­
schränke, Schaltpulte, Steuerungen usw. der Position 8537) 

8537 Tafeln, Felder, Konsolen, Pulte, Schränke und andere Trä­
ger, mit mehreren Geräten der Position 8535 oder 8536, 
einschließlich solcher mit eingebauten Instrumenten oder 
Geräten des Kapitels 90, zum elektrischen Schalten oder 
Steuern oder für die Stromverteilung sowie numerische 
Steuerungen (ausgenommen Vermittlungseinrichtungen für 
die drahtgebundene Fernsprechtechnik oder Telegrafentech­
nik oder Telegrafentechnik) 
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8538 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Geräte 
der Position 8535, 8536 oder 8537 bestimmt, a.n.g. 

8539 Glühlampen und Entladungslampen, elektrisch, einschließ­
lich innenverspiegelter Scheinwerferlampen (sealed beam 
lamp units), Ultraviolettlampen und Infrarotlampen; Bogen­
lampen; Leuchtdiodenlampen (LED) Teile davon 

8541 Dioden, Transistoren und ähnliche Halbleiterbauelemente; 
lichtempfindliche Halbleiterbauelemente einschließlich Foto­
elemente, auch zu Modulen zusammengesetzt oder in Form 
von Tafeln (ausgenommen fotovoltaische Generatoren); 
Leuchtdioden (LED), gefasste oder montierte piezoelektri­
sche Kristalle; Teile davon 

8542 Elektronische integrierte Schaltungen; Teile davon 

8543 Maschinen, Apparate und Geräte mit eigener Funktion, elek­
trisch, in Kapitel 85 a.n.g. sowie Teile davon 

8544 Drähte und Kabel (einschließlich Koaxialkabel) für elektro­
technische Zwecke, isoliert (auch lackisoliert oder elektroly­
tisch oxidiert) und andere isolierte elektrische Leiter, auch 
mit Anschlussstücken; Kabel aus optischen, einzeln umhüll­
ten Fasern, auch elektrische Leiter enthaltend oder mit An­
schlussstücken versehen 

8545 Kohleelektroden, Kohlebürsten, Lampenkohlen, Batterie- 
und Elementekohlen und andere Waren für elektrotechnische 
Zwecke, aus Grafit oder anderem Kohlenstoff, auch in Ver­
bindung mit Metall 

8603 Triebwagen und Schienenbusse (ausgenommen solche der 
Position 8604) 

8606 Güterwagen, schienengebunden (ausgenommen Gepäck­
wagen und Postwagen) 

8701 Zugmaschinen (ausgenommen Zugkraftkarren der Posi­
tion 8709) 

8703 Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Be­
schaffenheit nach hauptsächlich zum Befördern von < 10 
Personen bestimmt (ausgenommen Omnibusse der Posi­
tion 8702), einschließlich Kombinationskraftwagen und 
Rennwagen 

8704 ►C16 Kraftfahrzeuge für den Transport von Waren, 
einschl. Fahrgestelle mit Motor und Fahrerhaus ◄ 

8716 Anhänger und Sattelanhänger; andere nichtselbstfahrende 
Fahrzeuge (ausgenommen schienengebunden); Teile davon, 
a.n.g. 

8802 Luftfahrzeuge mit maschinellem Antrieb (z. B. Hubschrau­
ber und Starrflügelflugzeuge); Raumfahrzeuge, einschließlich 
Satelliten, und Trägerraketen für Raumfahrzeuge sowie Sub­
orbitalfahrzeuge 

8901 Fahrgastschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Fährschiffe, Frachtschiffe, 
Lastkähne und ähnliche Wasserfahrzeuge zum Befördern 
von Personen oder Gütern 

8903 Jachten und andere Vergnügungs- oder Sportboote; Ruder­
boote und Kanus 

8904 Schlepper und Schubschiffe 
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8905 Feuerschiffe, Feuerlöschschiffe, Schwimmbagger, Schwimm­
krane und andere Wasserfahrzeuge, bei denen das Fahren im 
Vergleich zu ihrer Hauptfunktion von untergeordneter Be­
deutung ist; Schwimmdocks; Schwimmdocks, schwimmende 
oder tauchende Bohr- oder Förderplattformen 

9001 Optische Fasern und Bündel aus optischen Fasern; Kabel aus 
optischen Fasern (ausgenommen aus einzeln umhüllten Fa­
sern der Position 8544); polarisierende Stoffe in Form von 
Folien oder Platten; Linsen (einschließlich Kontaktlinsen), 
Prismen, Spiegel und andere optische Elemente, aus Stoffen 
aller Art, ungefasst (ausgenommen solche aus optisch nicht 
bearbeitetem Glas) 

9006 Fotoapparate; Blitzlichtgeräte und -vorrichtungen für foto­
grafische Zwecke sowie Fotoblitzlampen (ausgenommen 
Entladungslampen der Position 8539) 

9013 Flüssigkristallvorrichtungen, die anderweit als Waren nicht 
genauer erfasst sind; Laser, ausgenommen Laserdioden; an­
dere in Kapitel 90 anderweit weder genannte noch inbegrif­
fene optische Instrumente, Apparate und Geräte 

9014 Kompasse, einschließlich Navigationskompasse; andere Na­
vigationsinstrumente, -apparate und -geräte (ausgenommen 
Funknavigationsgeräte); 

9026 Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Über­
wachen von Durchfluss, Füllhöhe, Druck oder anderen ver­
änderlichen Größen von Flüssigkeiten oder Gasen (z. B. 
Durchflussmesser, Flüssigkeitsstand- oder Gasstandanzeiger, 
Manometer, Wärmemengenzähler), ausgenommen Instru­
mente, Apparate und Geräte der Position 9014, 9015, 9028 
oder 9032 

9027 Instrumente, Apparate und Geräte für physikalische oder 
chemische Untersuchungen (z. B. Polarimeter, Refrakto­
meter, Spektrometer und Untersuchungsgeräte für Gase 
oder Rauch); Instrumente, Apparate und Geräte zum Bestim­
men der Viskosität, Porosität, Dilatation, Oberflächenspan­
nung oder dergleichen oder für kalorimetrische, akustische 
oder fotometrische Messungen einschließlich Belichtungs­
messer; Mikrotome 

9030 Oszilloskope, Spektralanalysatoren und andere Instrumente, 
Apparate und Geräte zum Messen oder Prüfen elektrischer 
Größen (ausgenommen Zähler der Position 9028); Instru­
mente, Apparate und Geräte zum Messen oder zum Nach­
weis von Alpha-, Beta-, Gamma-, Röntgenstrahlen, kos­
mischen oder anderen ionisierenden Strahlen 

9031 Instrumente, Apparate, Geräte und Maschinen zum Messen 
oder Prüfen, in Kapitel 90 a.n.g.; Profilprojektoren 

9032 Instrumente, Apparate und Geräte zum Regeln (ausgenom­
men Armaturen der Position 8481) 

9401 Sitzmöbel (ausgenommen für die Human-, Zahn-, Tiermedi­
zin oder Chirurgie der Position 9402), auch wenn sie in 
Liegen umgewandelt werden können, und Teile davon, a.n.g. 

9403 Andere Möbel und Teile davon 
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9404 Sprungrahmen (ausgenommen Federkerne für Sitze); Bett­
ausstattungen und ähnl. Waren, z. B. Auflegematratzen, 
Steppdecken, Deckbetten, Polster, Schlummerrollen und 
Kopfkissen, mit Federung oder gepolstert oder mit Füllung 
aus Stoffen aller Art oder aus Zellkautschuk oder Zellkunst­
stoff, auch überzogen (ausgenommen Wassermatratzen, Luft­
matratzen sowie Decken und Bezüge) 

9405 Leuchten und Beleuchtungskörper (einschließlich Scheinwer­
fer) und Teile davon, a.n.g.; Reklameleuchten, Leuchtschil­
der, beleuchtete Namensschilder und dergleichen, mit fest 
angebrachter Lichtquelle, und Teile davon, a.n.g. 

9406 Gebäude, vorgefertigt, auch unvollständig oder noch nicht­
montiert 
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ANHANG XXVIII 

Liste der Güter und Technologien gemäß Artikel 8g 

KN-Code Warenbezeichnung 

8407 10 Hubkolbenverbrennungsmotoren und Rotationskolbenver­
brennungsmotoren, mit Fremdzündung, für Luftfahrzeuge 

8409 10 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Kol­
benverbrennungsmotoren für Luftfahrzeuge bestimmt 

Flugturbinenkraftstoff (außer Kerosin): 

2710 12 70 leichter Flugturbinenkraftstoff (Leichtöle) 

2710 19 29 andere als Kerosin (mittelschwere Öle) 

2710 19 21 Flugturbinenkraftstoff auf Petroleumbasis (mittelschwere 
Öle) 

2710 20 90 Mit Biodiesel vermischter Flugturbinenkraftstoff auf Petro­
leumbasis ( 1 ) 

Antioxidantien 
Antioxidantien, die in Additiven für Schmieröle verwendet 
werden: 

3811 21 00 — Erdöle enthaltend 

3811 29 00 — andere Antioxidantien 

3811 90 00 Antioxidantien für andere, zu denselben Zwecken wie Mi­
neralöle verwendete Flüssigkeiten 

Antistatika-Additive 
Antistatika-Additive für Schmieröle: 

8112100 — Erdöle enthaltend 

3811 29 00 — andere 

3811 90 00 Antistatika-Additive für andere, zu denselben Zwecken wie 
Mineralöle verwendete Flüssigkeiten: 

Korrosionsschutzmittel 
Korrosionsschutzmittel für Schmieröle: 
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3811 21 00 — Erdöle enthaltend 

3811 29 00 — andere 

3811 90 00 Korrosionsschutzmittel für andere, zu denselben Zwecken 
wie Mineralöle verwendete Flüssigkeiten 

Frostschutzmittel für Treibstoffanlagen (Fuel System Icing 
Inhibitors) 
Frostschutzmittel für Treibstoffanlagen zur Verwendung in 
Schmierölen: 

3811 21 00 — Erdöle enthaltend 

3811 29 00 — andere 

3811 90 00 Frostschutzmittel für Treibstoffanlagen für andere, zu den­
selben Zwecken wie Mineralöle verwendete Flüssigkeiten: 

Metallschutzmittel 
Metallschutzmittel für Schmieröle: 

3811 21 00 — Erdöle enthaltend 

3811 29 00 — andere 

3811 90 00 Metallschutzmittel für andere, zu denselben Zwecken wie 
Mineralöle verwendete Flüssigkeiten 

Biozidadditive 
Biozidadditive für Schmieröle: 

3811 21 00 — Erdöle enthaltend 

3811 29 00 — andere 

3811 90 00 Biozidadditive für andere, zu denselben Zwecken wie Mi­
neralöle verwendete Flüssigkeiten 

Thermostabilitätsverbesserer 
Thermostabilitätsverbesserer für Schmieröle: 

3811 21 00 — Erdöle enthaltend 

3811 29 00 — andere 

3811 90 00 Thermostabilitätsverbesserer für andere, zu denselben Zwe­
cken wie Mineralöle verwendete Flüssigkeiten 

( 1 ) Mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von mindestens 
70 GHT. 
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ANHANG XXIX 

Liste der Güter und Technologien gemäß Artikel 1rc 

Teil A 

KN-Code Warenbezeichnung 

7102 10 Diamanten, unsortiert 

7102 31 Diamanten, roh oder nur gesägt, gespalten oder 
rau geschliffen (ausg. Industriediamanten) 

7102 39 Diamanten, bearbeitet, jedoch weder montiert 
noch gefasst (ausg. Industriediamanten) 

Teil B 

KN-Code Warenbezeichnung 

7104 21 Diamanten, synthetisch oder rekonstituiert, roh 
oder nur gesägt oder grob geformt 

7104 91 Diamanten, synthetisch oder rekonstituiert, be­
arbeitet, (ausg. nur gesägt oder grob geformt) 

Teil C 

KN-Code Warenbezeichnung 

ex 7113 Schmuckwaren und Teile davon, aus Edelmetal­
len oder Edelmetallplattierungen, mit Diamanten 

ex 7114 Goldschmiedewaren und Silberschmiedewaren 
und Teile davon, aus Edelmetallen oder Edel­
metallplattierungen, mit Diamanten 

ex 7115 90 Andere Waren aus Edelmetallen oder Edel­
metallplattierungen, mit Diamanten, anderweit 
nicht genannt, ausgenommen Katalysatoren in 
Form von Geweben oder Gittern, aus Platin 

ex 7116 20 Waren aus echten Perlen oder Zuchtperlen, aus 
Edelsteinen oder Schmucksteinen (natürlichen, 
synthetischen oder rekonstituierten), mit Dia­
manten 

ex 9101 Armbanduhren, Taschenuhren und ähnliche Uh­
ren (einschließlich Stoppuhren vom gleichen 
Typ, mit Diamanten), mit Gehäuse aus Edel­
metallen oder Edelmetallplattierungen 
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ANHANG XXX 

▼M61 
Liste der Güter und Technologien von gemeinsamer hoher Priorität nach 

Artikel 1e, Artikel 1f, Artikel 8g und Artikel 8ga 

▼M57 

KN-Code Warenbezeichnung 

8457 10 Bearbeitungszentren zum Bearbeiten von Metallen 

8458 11 Horizontal-Drehmaschinen einschließlich Drehzentren zur 
spanabhebenden Metallbearbeitung, numerisch gesteuert 

8458 91 Drehmaschinen (einschließlich Drehzentren) zur spanabhe­
benden Metallbearbeitung, numerisch gesteuert (ausgenom­
men Horizontal-Drehmaschinen) 

8459 61 Fräsmaschinen für Metalle, numerisch gesteuert (ausgenom­
men Drehmaschinen und Drehzentren der Position 8458, Bü­
gelfräsmaschinen, Bohrmaschinen, Ausbohrmaschinen und 
Kniefräsmaschinen) 

8466 93 Teile und Zubehör, erkennbar ausschließlich oder hauptsäch­
lich für Maschinen der Positionen 8456 bis 8461 bestimmt, 
a.n.g. 

8471 50 Verarbeitungseinheiten (ausgenommen solche der Unterposi­
tion 8471 41 oder 8471 49), auch wenn sie eine oder zwei 
der Einheitenarten Speichereinheiten, Eingabeeinheiten, Aus­
gabeeinheiten in einem gemeinsamen Gehäuse enthalten 

8471 80 Einheiten für automatische Datenverarbeitungsmaschinen 
(ausg. Verarbeitungseinheiten, Eingabe- oder Ausgabeeinhei­
ten sowie Speichereinheiten) 

8482 10 Kugellager 

8482 20 Kegelrollenlager, einschließlich der Zusammenstellungen aus 
Kegeln und Kegelrollen 

8482 30 Tonnenlager (Pendelrollenlager) 

8482 50 Andere Zylinderrollenlager, einschließlich Zusammenstellun­
gen aus Käfig und Zylinderrollen 

8486 10 Maschinen, Apparate und Geräte zum Herstellen von Halb­
leiterbarren (boules) oder Halbleiterscheiben (wafers) 

8486 20 Maschinen, Apparate und Geräte zum Herstellen von Halb­
leiterbauelementen oder elektronischen integrierten Schaltun­
gen 

8486 40 In Anmerkung 11 Buchstabe c zu diesem Kapitel genannte 
Maschinen, Apparate und Geräte 

8504 40 Stromrichter, elektrische, statische 

8517 62 Geräte zum Empfangen, Konvertieren und Senden oder Re­
generieren von Tönen, Bildern oder anderen Daten, ein­
schließlich Geräte für die Vermittlung (switching) und We­
gewahl (routing) 

8517 69 Andere Sende- oder Empfangsgeräte für Töne, Bilder oder 
andere Daten, einschließlich Apparate für die Kommunika­
tion in einem drahtgebundenen oder drahtlosen Netzwerk 

8525 89 Andere Fernsehkameras, digitale Fotoapparate und Video­
kameraaufnahmegeräte 
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8526 91 Funknavigationsgeräte 

8529 10 Antennen und Antennenreflektoren aller Art; Teile, die er­
kennbar mit diesen Waren verwendet werden 

8529 90 Andere Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich 
für Geräte der Positionen 8524 bis 8528 bestimmt 

8532 21 Andere Festkondensatoren: Tantalkondensatoren 

8532 24 Andere Festkondensatoren: Mehrschichtige Keramikkonden­
satoren 

8534 00 Gedruckte Schaltungen 

8536 69 Stecker und Steckdosen für eine Spannung von 1 000 V oder 
weniger 

8536 90 Geräte, elektrisch, zum Schließen, Unterbrechen oder Ver­
binden von elektrischen Stromkreisen, für eine Spannung 
von <= 1 000 V (ausgenommen Sicherungen, Leistungs­
schalter und andere Geräte zum Schützen von elektrischen 
Stromkreisen, Relais und andere Schalter sowie Lampenfas­
sungen und Steckvorrichtungen) 

8541 10 Dioden, andere als Fotodioden und Leuchtdioden (LED) 

8541 21 Transistoren, andere als Fototransistoren, mit einer Verlust­
leistung von weniger als 1 W 

8541 29 Andere Transistoren, andere als Fototransistoren 

8541 30 Thyristoren, Diacs und Triacs (ausg. lichtempfindliche Halb­
leiterbauelemente) 

8541 49 Lichtempfindliche Halbleiterbauelemente (ausg. fotovoltai­
sche Generatoren und Fotoelemente) 

8541 51 Andere Halbleiterbauelemente: halbleiterbasierte Transducer 

8541 59 Andere Halbleiterbauelemente 

8541 60 Gefasste oder montierte piezoelektrische Kristalle 

8542 31 Elektronische integrierte Schaltungen Prozessoren und Steu­
er- und Kontrollschaltungen, auch in Verbindung mit Spei­
chern, Wandlern, logischen Schaltungen, Verstärkern, Uhren 
und Taktgeberschaltungen oder anderen Schaltungen 

8542 32 Elektronische integrierte Schaltungen Speicher 

8542 33 Elektronische integrierte Schaltungen Verstärker 

8542 39 Elektronische integrierte Schaltungen Andere 

8543 20 Signalgeneratoren 

8548 00 Elektrische Teile von Maschinen, Apparaten und Geräten, in 
Kapitel 85 anderweit weder genannt noch inbegriffen 

8807 30 Andere Teile von Starrflügelflugzeugen, Hubschraubern oder 
unbemannten Luftfahrzeugen 

9013 10 Zielfernrohre für Waffen; Periskope; Fernrohre für Maschi­
nen, Apparate, Geräte oder Instrumente dieses Kapitels oder 
des Abschnitts XVI 
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9013 80 Andere optische Instrumente, Apparate und Geräte 

9014 20 Navigationsinstrumente, -apparate und -geräte für die Luft– 
oder Raumfahrt (andere als Kompasse) 

9014 80 Andere Navigationsinstrumente, -apparate und -geräte 

9027 50 Andere Instrumente, Apparate und Geräte, die optische 
Strahlen (UV-Strahlen, sichtbares Licht, Infrarotstrahlen) 
verwenden 

9030 20 Oszilloskope und Oszillografen 

9030 32 Multimeter mit Registriervorrichtung 

9030 39 Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Prüfen 
von Stromspannung, Stromstärke, Widerstand oder elektri­
scher Leistung, mit Registriervorrichtung 

9030 82 Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder Prüfen 
von Halbleiterscheiben (wafers) oder Halbleiterbauelementen 
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ANHANG XXXI 

Liste der Güter nach Artikel 8ga 

KN-Code Warenbezeichnung 

8502 20 Stromerzeugungsaggregate, angetrieben durch Kolbenver­
brennungsmotor mit Fremdzündung 

8536 50 Andere Schalter 
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ANHANG XXXII 

Liste der Software nach Artikel 1gd 

In der Erdöl- und Erdgasexploration verwendete „Software“, d. h.: 

— „Software“ für die Exploration und Berechnung von Lagerstätten 

— „Software“ für die Berechnung, Verarbeitung und Analyse seismischer Daten 

— „Software“ für geologische Untersuchungen sowie für die jeweilige Charak­
terisierung / Modellierung / Visualisierung / Berechnung 

— „Software“ für Bohrungen, Planungs-“Software“ für Bohrprozesse, „Soft­
ware“ für Bohrloch-Trajektorien von Bohrprozessen 

— „Software“ für Trägheitsnavigationssysteme für Bohrungen 

— „Software“ für Bohrlochüberwachung in Echtzeit 

— „Software“ zur Beobachtung und Sicherung in der Erdöl- und Erdgasför­
derung. 
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